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635 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. G P 

Ausgedruckt am 11. 9. 1992 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeord
nung 1973 geändert· wird (Gewerbeordnungs

novelle 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr.50/1974, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 146/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 10 lautet: 
,,10. die zur ßerufsausübung zählenden und' in 

. deren Rahmen vorgenommenen Tätigkeiten 
der Rechtsanwälte, N otare, Verteidiger in 
Strafsachen, Ziviltechniker, Patentanwälte, 
Versicherungstechniker, Wirtschaftstreuhän
der und Börsesensale, den Betrieb von 
autorisierten Untersuchungs-, Erprobungs
und Materialprüfungsanstalten und von 
öffentlichen Wäg- und Meßanstalten sowie 
die Tätigkeiten sonstiger Personen oder 
Anstalten, die von der Behörde hiefür 
besonders bestellt und in Pflicht genommen 
wurden, die Revision und die· damit im 
Zusammenhang. ausgeübte Beratung von 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
und ihnen gleichgestellten Vereinen, alle 
Au swanderungsgeschäfte;" 

2. § 2 Abs. 1 Z 11 lautet: 
,,11. die Ausübung der Heilkunde, der Psychothe

rapie und des psychologischen Berufes im 
Bereich des Gesundheitswesens, die zur 
Berufsausübung . zählenden und in deren 
Rahmen vorgenommenen Tätigkeiten der 
Dentisten, Hebammen und Ammen, der 
Tierärzte sowie der Apotheker, die Kranken
pflegefachdienste, die medizinisch -techni
sehen Dienste sowie die Sanitätshilfsdienste, 
den Betrieb von Kranken- und Kuranstalten, 
die in Anstalten zur Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen von Reha
bilitationsprogrammen öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften zu leistenden gewerblichen 
Arbeiten;" 

3. § 2 Abs. 1 Z 15 lautet: 
,,15. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und 

von deren Hilfseinrichtungen sowie deren 
Hilfstätigkeiten einschließlich des Betriebes 
von Seilbahnen, die auch als Schlepplifte 
betrieben werden können, im Falle der 
Gegenseitigkeit die Bewirtschaftung von 
Speisewagen und Schlafwagen in- und 
ausländischer Eisenbahnunternehmen durch 
ausländische Unternehmen bei Fahrten vom 
Ausland aus durch Österreich oder vom 
Ausland aus nach Österreich oder umge
kehrt, den Betrieb von Schiffahrtsunterneh
men mit Wasserfahrzeugen, im Falle der 
Gegenseitigkeit die Bewirtschaftung von 
Schiffsrestaurants und -buffets auf Wasser
fahrzeugen ausländischer Schiffahrtsunter
nehmen durch ausländische Unternehmen 
bei Fahrten vom Ausland aus durch Öster
reich oder vom Ausland aus nach Österreich 
oder umgekehrt, den Betrieb von Fähren 
(Überfuhren) und von Kraftfahrlinienunter
nehmen;" 

3 a. § 2 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. die Hervorbringung und Gewinnung pflanzli

cher Erzeugnisse mit Hilfe der Naturkräfte, 
einschließlich des Wein- und Obstbaues, des 
Gartenbaues und der Baumschulen; hinsicht
lich des Weinbaues ferner der Zukauf von 
höchstens 1 500 I Wein oder 2 000 kg Trauben 
pro Hektar Betriebsfläche und Kalenderjahr;" 

4. § 2 Abs. 4 Z 3 lautet: 
3. Dienstleistungen, ausgenommen Fuhrwerks

dienste (Z 4 und 5), mit land- und forstwirt
schaftlichen Betriebsmitteln, die im eigenen 
Betrieb verwendet werden, für andere land
und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben 
oder einem angrenzenden Verwa:Itungsbezirk; 
mit Mähdreschern vorgenommene Dienstlei
stungen nur für landwirtschaftliche Betriebe in 
demselben Verwaltungsbezirk oder in einer an 
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diesen Verwaltungs bezirk angrenzenden 
Ortsgemeinde ; Dienstleistungen 
a) zur Kulturpflege im ländlichen Raum 

(Mähen von Straßenrändern und -bö
schungen sowie von öffentlichen Grünflä
chen, Pflege von Biotopen, Kulturpflege 
der Rasenflächen von Sportanlagen, Stut
zen von Hecken im Zusammenhang mit 
den vorst.ehend angeführten Tätigkeiten, 
Abtransport des bei diesen Tätigkeiten 
anfallenden Mähgutes usw.), 

b) zur Verwertung von organischen Abfällen 
(Sammeln und Kompostieren. von frem
den, kompostierbaren Abfällen mit den in 
der Land- und Forstwirtschaft üblichen 
Methoden), 

c) für den Winterdienst (Schneeräumung, 
einschIleßlich Schneetransport und 
Streuen von Verkehrsflächen, die haupt
sächlich der Erschließung land- und 
forstwirtsch~ftlich . genutzter Grundflä
chen dienen);" 

5. Nach § 2 Abs.4 wird folgender Abs. 4 a 
eingefügt: 

,,( 4 a) Auf die Anlagen zur' Ausübung von 
Nebengewerben der Land- und .Forstwirtschaft 
(Abs. 1 Z 2 und Abs. 4) finden die Bestimmungen 
über die Betriebsanlagen und die damit zusammen
hängenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
(§§ 74 bis 84, 333 bis 338, 353 bis 360, 362, 366 bis 
369 und 371 bis 373) Anwendung. Der Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales und dem Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft durch Verordnung bestimmen, 
welche Arilagen zur Ausübung von Nebengewerben 
der Land- und Forstwirtschaft von der Genehmi
gungspflicht gemäß den §§ 74 ff. ausgenommen 
sind." 

6. Im § 2 Abs. 11 entfällt jeweils der Klammeraus
druck ,,(Konzession)" bzw. ,,(Konzessionen)". 

7. Im § 3 Abs. 1 Z 1 wird das Wort "Konzession" 
durch das Wort "Bewilligung" ersetzt. In Z 2 
entfällt das 'Zitat "und 15 Z 1". 

8. Im.§ 3 Abs. 3 entfallen nach dem Zitat ,,§ 87 
Abs. 1" der Beistrich und das Zitat ,,§ 89 Abs. 1". 

9. § 5 lautet: 

,,§ 5. (1) Soweit dieses Bundesgesetz hinsichtlich 
einzelner Gewerbe (§ 128) nicht anderes bestimmt, 
dürfen Gewerbe bei Erfüllung der allgemeinen und 
der· etwa vorgeschriebenen besonderen V orausset
zungen auf Grund der Anmeldung des betreffenden 
Gewerbes (§ 339) ausgeübt werden. 

(2) Die Gewerbe werden bezeichnet als. . 
1. Handwerke, wenn der Befähigungsnachweis 

nach § 18, 
2. gebundene Gewerbe, wenn der Befähigungs

nachweis nach § 22, 

3. freie Gewerbe, wenn kein Befähigungsnach
weis zu erbringen ist." 

io. § 6 entfällt. 

11. § 7 Abs. 5 lautet: 

,,(5) ·Für Gewerbe, die in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeüht werden, ist - ausge
nommen die im folgenden aufgezählten Gewerbe -
kein Befähigungsnachweis erforderlich: 

Baumeister (§ 128 Z 4); 
Erzeuger von medizinischem Naht- und Organ
~rsatzmaterial (§ 126 Z 7); 
Hersteller von immunbiologischen und . von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten (§ 126 
Z 16); 
Hersteller von Arzneimitteln und ähnlichen 
Produkten sowie Giften; chemische Laboratorien 
(§ 1262 15); 
Luftfahrzeugmechaniker (§ 126 Z 20); . 
Sterilisierung von medizinischen Injektionssprit
zen und Infusionsgeräten (§ 126 Z 26); 
Waffengewerbe (§ 128 Z 1); 
Zimmermeister (§ 128 Z 5). 

.Bei diesen Gewerben kann aber die Erbr{ngung des 
Befähigungsnachweises durch den Gewerbetreiben
den unterbleiben, wenn der Befähigungsnachweis 
durch einen Geschäftsführer erbracht wird." 

12. § 7 Abs. 6 entfällt. 

13. Im §7 Abs. 7 lautet die Verweisung: "Abs. 1 
bis 5". Weiters wird das Wort "Fremdenverkehrsge
werhe" durch das Wort "Tourismusgewerbe" 
ersetzt. 

14. Im § 8 Abs.2 entfallen die Wortgruppen 
"oder eine Konzession erlangen" und "oder die 
erforderliche Konzession zu beantragen". 

15. Im § 8 Abs. 4 entfallen die Worte "oder der 
Erteilung der Konzession". 

16. Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
können in der Form verwendet werden, die das 
Geschlecht des Trägers zum Ausdruck bringt." 

17. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,§ 9. (1) Juristische Personen, Personengesell
schaften des Handelsrechtes (offene Handelsgesell
schaften und Kommanditgesellschaften) sowie 
eingetragene Erwerbsgesellschaften (offene Er
werbsgesellschaften und Kommandit-Erwerbsge
seilschaften) können Gewerbe ausüben, müssen 
jedoch einen Geschäftsführer oder Pächter (§§ 39 
und 40) bestellt haben. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über Perso
nengesellschaften des Handelsrechtes auch für 
eingetragene Erwerbsgesellschaften. Dies gilt nicht 
in den Fällen des § 10, des § 63 Abs. 3 zweiter Satz 
und des § 85 Z 2." 
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18. § 9 Abs. 3 und 4 lautet: 

,,(3) Sofern Personengesellschaften des Handels
rechtes ein Gewerbe, für das die Erbringung eines 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, ausüben 
wollen, muß ein persönlich haftender Gesellschaf
ter, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Ge
schäftsführung und zur' Vertretung der Gesellschaft 
berechtigt ist, oder ein hauptberuflich beschäftigter, 
nach' den Bestimmungen des Sozialversicherungs
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
zum Geschäftsführer (§ 39) bestellt werden, Die~e 
Bestimmung gilt nicht für die in § 7 Abs. 5 
angeführten Gewerbe, die in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübt werden; weiters ist diese 
Bestimmung im Falle des Todes des Geschäftsfüh
rers (§ 39) nicht anzuwenden, wenn die Gesellschaft 
nach dem Tod' dieses persönlich haftenden Gesell
schafters das Gewerbe weiter' ausübt, bis zur 
Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung nach 
diesem Gesellschafter, im Falle des vorherigen 
Ausscheidens der Verlassenschaft ,aus der Gesell
schaft nur bis zilm Zeitpunkt des Ausscheidens. 

(4) Ist eine juristische Person persönlich haftende 
Gesellschafterin einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes, so wird dem Abs, 3 auch entspro
chen, wenn zum 'Geschäftsführer (§ 39) dieser 
Personengesellschaft eine natürliche Person bestellt 
wird, d'ie dem zur gesetzlichen Vertretung berufe
nen Organ der betreffenden juristischen Person 
angehört, oder die ein hauptberuflich beschäftigter, 
nach den Bestimmungen des Sozialyersicherungs
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
dieser juristischen Person ist," 

19, §10 lautet: 

,,§ 10. Personengesellschaften des Handelsrech
tes dürfen ein Gewerbe schon vor ihrer Eintragung 
in das Firmenbuch auf Grund der Gewerbeanmel
dung oder, soweit es sich um ein Gewerbe'handelt, 
dessen Ausübung an die Erteilung einer Bewilligung 
gebunden ist, mit der Erlangung dieser Bewilligung 
ausüben, wenn sie der Behörde bei derGewerbean~ 
meldung (§ 339) oder im Ansuchen um die Erteilung 
der Bewilligung den Abschluß des Gesellschaftsver,
trages glaubhaft dargetan haben, Die Gewerbebe
rechtigung endigt, wenn die Eintragung in das 
Firmenbuch rechtskräftig versagt wird oder die 
Persoriengesellschaft 'der Behörde nicht innerhalb 
Jahresfrist die Eintragung in das Firmenbuch 
nachgewiesen hat; die Behörde hat jedoch die Frist 
auf Antrag angemessen zu verlängern, wenn das 
anhängige Verfahren über die Eintragung in das 
Firmenbuch innerhalb Jahresfrist nicht abgeschlos
sen ist." 

20. Im § 11 Abs, 2 entfallen die Wortgruppe : "bei 
konzessionierten Gewerben der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde" sowie die 
Beistriche vor uad nach dieser Wortgruppe" ' 

21. Im§ 11 Abs. 4, 5,6,7, im § 53 Abs. 1 Z 2 und 
im § 64 Abs. 2 und 3 werden die in diesen 
Bestimmungen verwendeten Worte bzw. Wortfol
gen "Handelsregister", "Genossenschaftsregist,er", 
"Handelsregister' (Genossenschaftsregister)" und 
"Handels- oder Genossenschaftsregister" jeweils 
durch das Wort "Firmenbuch" ersetzt; im § 68 
Abs,2 Z 1 wird das Wort "handelsgerichtlich" 
durch die Worte "im Firmenbuch" ersetzt, 

22, § 12 lautet: 

,,§ 12. (1), Die Umwandlung einer offenen 
Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft in' eine offene 
Handelsgesellschaft berührt nicht. die Gewerbebe
rechtigung, Die Gesellschaft hat die Umwandlung 
innerhalb von vier Wochen nach der Eintragung der 
Umwandlung in das Firmenbuch der Behörde 
(§ 345 Abs. 1) an~uzeigen, 

(2) Abs. 1 gilt auch für die Umwandlung einer 
offenen Erwerbsgesellschaft in eine Kommandit-Er
werbsgesellschaft, einer Kommandit-Erwerbsgesell
schaft in eine offene, Erwerbsgesellschaft, einer 
Personengesellschaft des H,mdelsrechtes in eine 
eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer einge
tragenen Erwerbsgesellschaft in eine Personenge
sellschaft des Handelsrechtes." 

23. § 13 lautet: 

,,§ 13. (1) Von der Ausübung eines Gewerbes ist 
ausgeschlossen, wer von einem Gericht zu einer drei 
Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt 
worden ist, wenn die Verurteilung weder getilgt ist 
noch der Beschränkung der Auskunft 'aus dem 
Strafregister (§ 6 des Tilgungsgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung) unterliegt. Dies gilt auch, wenn 
mit dem angeführten Ausschlußgrund vergleichbare 
Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmug
gels, der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 
Abs. 1 lit.a des Finanzstrafgesetzes, BGBL 
Nr. 129/1958, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Hinterziehung von Monopoleinnahmen, ,des vor
sätzlichen Eingriffes in ein staatliches Monopol
recht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 
lit. ades Finanzstrafgesetzes von einer Finanzstraf
behörde bestraft worden ist, ist von der Ausübung 
des Gewerbes ausgeschlos~en, wenn über ihn wegen 
eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe von 
mehr als 10000 S oder neben einer Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der 
Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen sind. 
Dies 'gilt auch, wenn mit den angefiihrten 
AusschlußgrÜnden vergleichbare . Tatbestände, im 
'Ausland verwirklicht wurden. 

(3) Rechtsträger; über deren Vermögen der 
Konkurs eröffnet wurde oder gegen die der Antrag 
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auf Konkurseröffnung gestellt, der Antrag aber 
mangels. eines zur . Deckung der Kosten des 
Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden 
Vermögens abgewiesen wurde, sind von der 
Gewerbeausübung als Gewerbetreibende (§ 38 
Abs. 2) ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den 
angeführten Ausschlußgründen vergleichbare Tat
bestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(4) Abs.3 ist nicht anzuwenden, wenn es im 
Rahmen des Konkursverfahrens zum Abschluß 
eines Zwangsausgleiches kommt und dieser· erfüllt 
worden ist. . 

(5) Eine natürliche Person ist von der Ausübung 
des Gewerbes ausgeschlossen, wenn ihr ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte 
eines anderen Rechtsträgers als einer natürlichen 
Person zusteht oder zugestanden ist, auf die der 
Abs. 3 anzuwenden ist oder anzuwenden war. 

(6) Eine natürliche Person, die durch das Urteil 
eines Gerichtes eines Gewerbes verlustig erklärt 
wurde oder der eine Gewerbeberechtigung auf 
Grund des § 87 Abs. 1 Z 2 oder 3 entzogen worden' 
ist, ist von der Ausübung eines Gewerbes ausge
schlossen, wenn durch die Ausübung dieses 
Gewerbes der Zweck der mit dem Gerichtsurteil 
ausgesprochenen Verlustigerkiärung des Gewerbes 
oder der Entziehung auf Grund des § 87 Abs. 1 Z 2 
oder 3 vereitelt werden könnte. Dies gilt· auch für 
eine natürliche Person, hinsichtlich der ein Widerruf 
gemäß § 91 Abs. 1 wegen Zutreffens der im § 87 
Abs. 1 Z 2 oder 3 angeführten Voraussetzungen 
erfolgt ist. 

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf andere Rechtsträger 
als natürliche Personen sinngemäß anzuwenden, 
wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 bis 6 auf eine 
natürliche Person zutreffen, der ein maßgebender 
Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht." 

24. Im § 14 Abs. 1 entfallendie Wörtgruppe: "bei 
konzessionierten Gewerben der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde" sowie die 
Beistriche vor und nach dieser Wortgruppe. 

25. § 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Voraussetzung gemäß Abs. 2. gilt nicht 
für Personen, denen Asyl gewährt wird, sofern diese 
Personen nachweisen, daß sie sich drei Jahre im 
Gebiet der Republik Österreich aufhalten." 

26. Im § 14 Abs. 5 eInfä:llt die Wortgruppe "oder 
die für eine solche A.usübung erteilte Genehmi
gung". 

27. § 15 lautet: 

,,§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf nicht 
ausgeübt werden, wenn Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder der hierauf gegründeten 
Verordnungen dieser Tätigkeit entgegenstehen; die 
etwa erforderliche Genehmigung der Betriebsanlage 
(§ 74) muß bei der Anmeldung des Gewerbes oder 

der Erteilung der Bewilligung aber noch nicht 
vorliegen, sofern das Gewerbe wenigstens zum Teil 
auch ohne den Betrieb dieser Anlage ausgeübt 
werden kann," . 

28. In der Untergruppenbezeichnung vor § 16 
entfällt yor dem Wort "Befähigungsnachweis" die 
Bezeichnung "a)" ,. 

29, § 16 Abs. 1 lautet: 

,,§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung von 
Handwerken (§ 5 Abs.2 Z 1) und von gebundenen 
Gewerben (§ S Abs. 2 Z 2) ist ferner der Nachweis 
der Befähigung." 

30. § 17 lautet: 

,,§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines 
Gewerbes oder bei Gewerben, deren Ausübung an 
den Nachweis einer Bewilligung gebunden ist, im 
Verfahren zur Erlangung dieser Bewilligung, bei der 
Bestellung als Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40) 
oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung 
nachgewiesen hat oder keinen Befähigungsnachweis 
zu erbringen hatte, darf auch ohne Nachweis der 
Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich oder 
als Pächter ausüben oder als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer in ein.em gleichen Gewerbe 
tätig sein, auch wenn die Bestimmungen uber den 
Befähigungsnachweis geändert worden sind, falls 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist, 

(2) Bei jenen Gewerben, für die eine Vorschrift im 
Sinne des § 22 Abs. 9 gilt, ist die Befähigung auch 
dann nachzuweisen, wenn die Befähigung bereits 
früher anläßlich eines gewerberechtlich relevanten 
Vorganges im Sinne des Abs. 1 nachgewiesen 
worden ist. Das gilt nicht, wenn das betreffende 
Gewerbe innerhalb der letzten fünf Jahre minde
stens drei Jahre als Gewerbeinhaber oder Pächter 
ausgeübt wurde oder wenn innerhalb der letzten 
fünf Jahre drei Jahre eine Tätigkeit im betreffenden 
Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialgeschäfts
führer erfolgte." 

31. Die §§ 18 bis ~O lauten: 

,,§ 18. (1) Die Befähigung für ein Handwerk ist 
nachzuweisen durch 

·1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte 
Meisterprüfung einschließlich des Prüfungs
teiles Unternehmerprüfung (§.23) oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß 
der Studienrichtung Wirtschaftsingenieur -
Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur -
Bauwesen und über eine mindestens einjährige 
fachliche· Tätigkeit, insoweit diese Studien
richtungen dem betreffenden Handwerk ent
sprechen, oder· 

3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß 
einer dem betreffenden Handwerk entspre
chenden sonstigen Studienrichtung einer in- . 
ländischen Universität und über eine minde
stens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
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4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß 
einer dem betreffenden Handwerk entspre
chenden berufsbildenden höheren Schule und 
über eine mindestens dreijährige fachliche 
Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß 
einer dem betreffenden Handwerk entspre
chenden Werkmeisterschule oder Fachakade
mie eines Wirtschaftsförderungsinstitutes, die 
erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung 
und über eine mindestens vierjährige fachliche 
Tätigkeit. 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling die 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, die 
erforderlich sind, um das betreffende Handwerk mit 
seinen ihm eigentümlichen Tätigkeiten meisterlich 
auszuüben, nachzuweisen. Im Prüfungsteil Unter
nehmerprüfung hat der Prüfling die für die 
selbständige Ausübung des Handwerks erforderli
chen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Kenntnisse nachzuweisen. 

(3) Zur Meisterprüfung mit Ausnahme des 
Prüfungsteils Unternehmerprüfung ist zuzulassen, 
wer durch Zeugnisse nachweist, daß er . 

1. die Lehrabschlußprüfung in einem einschlägi
gen Lehrberuf erfolgreich bestanden hat und 
danach durch mindestens zwei Jahre im 
betreffenden Handwerk, in einem verwandten 
Handwerk oder bei Tätigkeiten des Hand
werks im Rahmen sonstiger Betriebe fachlich 
verwendet worden ist oder 

2. eine der im Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten 
Schulen und Studienrichtungen oder eine dem 
betreffenden Handwerk entsprechende, min
destens dreijährige berufsbildende mittlere 
Schule erfolgreich abgeschlossen hat und 
durch mindestens zwei Jahre im betreffenden 
Handwerk, in einem verwandten Handwerk 
oder bei Tätigkeiten des Handwerks im 
Rahmen sonstiger Betriebe fachlich verwendet. 
worden ist. 

(4) Derfachlichen Verwendung gemäß Abs. 3 Z 1 
und 2 ist eine einschlägige Verwendung im Rahmen 
der Ausübung eines Gewerbes in Form eines 
Industriebetriebes gleichgestellt. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat hinsichtlich der der Aufsicht 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
unterliegenden Schulen im Einvernehmen mit 
diesem Bundesminister und hinsichtlich der der 

. Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung unterliegenden Schulen im Einverneh
men mit diesem Bundesminister mit Verordnung 
festzulegen, welche der im Abs. 1 Z 2 bis 5 und im 
Abs.3 Z 2 genannten Schulen und Studienrichtun
gen welchen Handwerken entsprechen. Ob und 
inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Bifdungs
einrichtung im Hinblick auf die Gestaltung des 
Lehrplanes sowie die durch sie vermittelten 

Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer 
inländischen Schule oder Studienrichtung gleichzu
halten ist, hat derBundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Einzelfall zu bestimmen. Der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat hiebei hinsichtlich der Gleichhaltung mit 
Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst unterliegen, das Einverneh~ 
men mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der 
Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
unterlieg~n, das Einvet;nehmen mit diesem Bundes
minister herzustellen. 

§ 19. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das 
Handwerk in seinem vollen Umfang und nicht mit 
der Einschränkung auf ein Teilgebiet oder Teilge
biete des Handwerks abgelegt werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein 
Handwerk erbringt, kann den Befähigungsnachweis 
für ein mit diesem Handwerk verwandtes Hand
werk durch eine Zusatzprüfung erbringen; diese 
Zusatzprüfung . gilt als Meisterprüfung für das 
betreffende Handwerk. Gegenstand der Zusatzprü
fung sind jene für das verwandte Handwer:k 
charakteristischen handwerklichen Kenntnisse, Fä
higkeiten und Erfahrungen, die im Rahmen des 
Befähigungsnachweises für das betreffende Hand
werk nicht berücksichtigt waren. 

(3) Erbringt eine Person den Befähigungsnach
weis für ein Handwerk in seinem vollen Umfang, so 
erbringt sie den Befähigungsnachweis für ein 
anderes Handwerk oder für Teilgebiete eines 
anderen Handwerks, das im § 94 in dieselbe Gruppe 
von Gewerben eingeordnet, jedoch nicht als 
verwandtes Handwerk festgelegt ist, wenn sie durch 
Zeugnisse nachweist, daß sie die für die Ausübung 
des anderen Handwerks oder von Teilgebieten des 
anderen Handwerks erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, die im 
Rahmen des Befähigungsnachweises für das betref~ 
fende Handwerk nicht berücksichtigt waren. Der 
Befähigungsnachweis für das andere Handwerk 
oder für Teilgebiete des anderen Handwerks ist 
durch Zeugnisse zu erbringen über 

1. eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung 
oder 

2. eine erfolgreich abgelegte Teilprüfung oder 
3. eine fachliche Tätigkeit in der Dauer von 

höchstens zwei Jahren. 

§ 20. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf § 18 Abs. 2 für alle Htndwerke 
Meisterprüfungsordnungen zu erlassen, die den 
Stoff der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
sowie die Ausführung von Meisterarbeiten ausge
nommen den prüfungsteil Unternehmerprüfung 
regeln. Der Stoff der Meisterprüfung hat sich nach 
Maßgabe der für das einzelne Handwerk erforderli
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen in 
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einen fachlich-praktischen und einen fachlich-theo
retischen Teil zu gliedern. In der Meisterprüfungs
ordnung ist auch festzulegen, ob der Prüfungskom
mission ein vierter Beisitzer gemäß § 352 Abs. 5 
angehören und in welchem Berufszweig dieser ein 
Fachmann sein muß. Für Handwerke, die häufig 
von Blinden ausgeübt werden, ist in der Meisterprü
fungsordnung vorzusehen, daß die Prüfungen in 
einer dem Gebrechen des Blinden angepaßten Weise 
stattzufinden haben. 

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben ferner 
den Stoff der Zusatzprüfung (§ 19 Abs. 2) festzule
gen. Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfung ist 
auch maßgebend, in welchem Umfang in den 
verwandten Handwerken -gleiche oder ähnliche 
Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet 
werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge erfordern. 

, 
(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die technologische Entwicklung, 
auf den wirtschaftlichen Zusammenhang hand
werklicher Tätigkeiten und die gemäß Abs. 2 
maßgebenden Gesichtspunkte die Handwerke und 
Teilgebiete von Handwerken zu bezeichnen, für die 
der Befähigungsnachweis gemäß § 19 Abs. 3 er
bracht werden kann und festzulegen, durch welche 
im § 19 . Abs. 3 genannten Belege dieser Befähi
gungsnachweis zu erbringen ist und welchen Stoff 
die Teilprüfung oder die Ergänzungsprüfung zu 
umfassen hat. 

(4) Wenn es Gründe der Abwehr von besonderen 
Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen erfordern, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in den Verordnun
gen gemäß den vorstehenden Absätzen festzulegen, 
daß Zeugni~se über die in diesen Verordnungen 
geregelten Prüfungen nicht gemäß §28 Abs. 1 bis 5 
nachgesehen werden dürfen." 

32. § 21 entfällt. 

33. §22 Abs. 1 samt Überschrift lautet: 

"Befähigungsnachweis für gebundene Gewerbe 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene Gewerbe 
ist durch Belege der folgenden Art nachzuweisen: 

1. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Lehrabschlußprüfung ; 

2. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit 
a) in dem betreffenden Gewerbe oder im 

Rahmen zusätzlicher Befugnisse zur Aus
übung anderer Gewerbe oder 

b) in einem dem Gewerbe fachlich naheste
henden Berufszweig; 

3. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung; 

4. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Unter-
nehmerprüfung (§ 23); -

5. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer 
Schule; 

6. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch eines 
Lehrganges." 

34. Im § 22 Abs. 3 entfallen die Worte "oder für 
konzessionierte" . 

35. § 22 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Wenn es Gründe der Abwehr von besondec 

ren Gefahren für -das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen erfordern, hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten - soweit nicht 
durch dieses Bundesgesetz schon eine Regelung 
getroffen worden ist - unter Bedachtnahme auf die 
Gesichtspunkte des Abs. 3 zweiter Satz durch 
Verordnung festzulegen, daß der Nachweis be
stimmter oder aller in einer-Verordnung im Sinne 
des Abs. 3 angeführten Zeugnisse betreffend den 
Nachweis der Befähigung nicht gemäß § 28 Abs. 1 
bis 5 nachgesehen werden darf." 

36. Im § 22 Abs.5 treten an Stelle der Worte 
"Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport" 
die Worte "Bundesministers für Unterricht und 
Kunst" . Weiters entfällt der letzte Satz. 

37. § 22 Abs. 8 lautet: 

;,(8) Für gebundene Gewerbe, bei denen die 
Befähigung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, hat. der. 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der 
Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die 
von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in 
Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten Anfor
derungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Eigentum, die von der_Gewerbe ausübung ausgehen 
können, auf die an die selbständige Ausübung des 
Gewerbes zu stellenden Anforderungen und auf die 
für das Gewerbe geltenden besonderen Rechtsvor
schriften durch Verordnung die erforderlichen 
Vorschriften über die Zulassung zur Prüfung und 
den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist auch 
festzulegen, welche Teile des Prüfungsstoffes 
Gegenstand einer schriftlichen oder mündlichen 
Prüfung oder praktischer Arbeiten sind. Weiters ist 
zu bestimmen, ob die Prüfung vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommission 
oder bei den bei den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft errichteten Prüfungsstellen 
abzulegen ist. Für Schulen und Lehrgänge, deren 
erfolgreicher Besuch als Voraussetzung für die 
Zulassung zu einer Prüfung festgelegt ist, gilt Abs. 5 
sinngemäß; die Gleichhaltung der ausländischen 
Schule oder des ausländischen Lehrganges bewirkt 
auch das in den die Prüfung regelnden Vorschriften 
vorgesehene Entfallen von Prüfungsteilen, wenn 
dieses Entfallen an den erfolgreichen Besuch der 
Schule (des Lehrganges) gebunden ist, der (dem) die 
ausländische Schule (der ausländische Lehrgang) 
gleichgehalten wurde." 

I 

j 
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38. Im §2i Abs. 9 entfallen die Worte "konzes
sioniertes" und "konzessionierten". 

39. § 22 Abs. 10 entfällt. 

40.§ 22 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Verordnungen gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge
werbe der Arbeitsvermittler (§ 126 Z 1), Verord~ 
nungen gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Unter
nehmensberater einschließlich der Unternehmens
organisatoren (§ 126 Z 29), insoweit darin der 
Nachweis der Befähigung zur Ausübung der auf den 
Personerikreis der Führungskräfte eingeschränkten 
Arbeitsvermittlung geregelt wird, und Verordnun
gen gemäß Abs. 3, 4, 6, 7, 8 und 9 betreffend- den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Überlas
sung von Arbeitskräften (§ 128 Z 16) sind im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit 

. und Soziales zu erlassen." 

41. § 23 samt Überschrift lautet: 

" UnternehmerpTÜfung 

§ 23. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz oder den 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver
ordnungen nicht anderes bestimmt ist, ist der 
Nachweis der für die selbständige Ausübung eines 
Handwerkes oder gebundenen Gewerbes erforder
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Kenntnisse durch das Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung (Unternehmerprüfung) zu er
bringen. Bei Meisterprüfungen sowie nach Maß
gabe einer Verordnung nach § 22 Abs. 3 bei 
Prüfungen zum Nachweis der Befähigung für ein 
gebundenes Gewerbe ist die Unternehmerprüfung 
als eigener Prüfungsteil durchzuführen. Der Prü
fungswerber hat die Wahl, ob er die Unternehmer
prüfung als Prüfungsteil der jeweiligen Befähi
gungsprüfungoder ais Einzelprüfung vor oder nach 
dieser Prüfung ablegen will. 

(2) Der Prüfungsteil Unternehmerprüfung ent
fällt, wenn der Prüfungswerber durch Zeugnisse 
nachweist, daß er die Unternehmerprüfung als 
Einzelprüfung bereits erfolgreich abgelegt hat oder 
den Prüfungsteil Unternehmerprüfung im Rahmen 
einer Meisterprüfung oder einer Prüfung zum 
Nachweis der Befähigung für ein gebundenes 
Gewerbe bestanden hat. Weiters entfällt der 
Prüfungsteil Unternehmerprüfung im Falle des 
erfolgreichen Besuches einer mindestens dreijähri
gen berufsbildenden höheren Schule oder einer 
Studienrichtung einer inländischen Universität, 
soweit dabei vergleichbare Kenntnisse vermittelt 
werden. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung die Schulen 
sowie die Studienrichtungen zu bestimmen, deren 
erfolgreicher Besuch die entsprechenden Kenntnisse 
vermittelt. üb und inwieweit das Zeugnis einer 

ausländischen Bildungseinrichtung im Hinblick auf 
die vermittelten Fähigkeiten und Kenntpisse den 
Zeugnissen einer in einer Verordnung nach diesem 
Absatz genannten inländischen Bildungseinrichtung 
gleichzuhalten ist, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. im Einzelfall zu 
bestimmen. 

(3) Die Unternehmerprüfung besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Der 

. Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat durch Verordnung die erforderlichen Vorschrif
ten über den Prüfungs stoff zu erlassen; hiebei ist 
auch festzulegen, welche Teile des Prüfungsstoffes 
Gegenstand der schriftlichen und welche Teile des 
Prüfungsstoffes Gegenstand der mündlichen Prü
fung sind. 

(4) Das Antr~en zur Unternehmerprüfung ist an 
keine Zulassungsvoraussetzungeri gebunden." . 

42. § 24 samt Überschrift entfällt. 

43. § 25 samt Überschrift und Untergruppenbe
zeichnung entfällt. 

44. § 26 lautet: . 

,,§ 26. (1) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im 
Falle des Ausschlusses von der Gewerbeausübung 
gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 die Nachsicht von diesem. 
Ausschluß zu erteilen, wenn nach der Eigenart der 
strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit 
des Verurteilten die Begehung. der gleichen oder 
einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes 
nicht zu befürchten ist. 

(2) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle 
des Ausschlusses von der Gewerbeausübung gemäß 
§ 13 Abs. 3 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn auf Grund der nunmehrigen 
wirtschaftlichen Lage des Rechtsträgers erwartet 
werden kann, daß er den mit der Gewerbeausübung 
verbundenen Zahlungspflichten nachkommen wird. 

(3) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle 
des Ausschlusses von der Gewerbeausübung gemäß 
§ 13 Abs. 5 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn auf Grund der Umstände, qie zum 
Antrag auf Eröffnung des Konkurses geführt haben 
und nach der Persönlichkeit der natürlichen Person 
erwartet werden kann, daß sie den mit der 
Gewerbeausübung verbundenen Zahlungsverpflieh -
tungen nachkommen wird. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs.1, 2 oder 3 ist nicht 
zu erteilen, wenn andere Ausschlußgründe gemäß 
§ 13 vorliegen als jene, für die die Nachsicht erteilt 
werden soll." 

45. § 27 lautet: 

,,§ 27. Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle 
des Ausschlusses von der Gewerbeausübung gemäß 
§ 13 Abs.6 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn sich natürliche Personen, in den 

635 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 293

www.parlament.gv.at



8 635 der Beilagen 

Fällen von juristischen Personen und Personenge
. sellschaft~n des Handelsrechtes die im § 13 Abs. 7 

genannten Personen, später durch längere, Zeit 
einwandfrei verhalten haben." 

46. § 28 Abs. 1 lautet: 

,,§ 28. (1) Sofern dieses Bundesgesetz oder eine 
Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 nichts Gegenteiliges 
bestimmt, ist die Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis zu erteilen, wenn nach dem 
Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des 
Nachsichtswerbers angenommen werden kann, daß' 
er die für die Gewerbeausübung erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt 
und 

1. a) ihm die Erbringung des vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweises wegen seines Al
ters, seiner mangelnden Gesundheit oder 
aus sonstigen, in seiner Person gelegenen 
wichtigen Gründen nicht zuzumuten ist, 
oder 

b) wenn besondere örtliche Verhältnisse für 
die Erteilung der Nachsicht sprechen, und 

2. keine Ausschlußgründe gemäß § 13 vorlie
gen." 

47. Im § 28 Abs. 2 zweiter Satz werden nach dem 
Wort "Ausbilderprüfung" die Worte "und Unter
nehmerprüfung" eingefügt. 

48. § 28 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wenn eine Nachsicht gemäß Abs. 1 bis 5 auf 
Grund dieses Bundesgesetzes oder einer Verord
nung gemäß § 22 Abs. 4 nicht erteilt werden darf 
und der Nachsichtswerber das vorgeschriebene 
Zeugnis nicht vorlegen kann, jedoch nachweist, daß 
er dieses Zeugnis bereits erlangt hatte, so ist die 
Nachsicht von der Vorlage des vorgeschriebenen 
Zeugnisses zu erteilen." 

49. § 28 a entfällt. 

50. § 29 erster Satz lautet: 

,,§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechtigung 
ist der Wortlaut ,des Gewerbescheines (§ 340) -
sofern dieser noch nicht ausgestellt worden ist, der 
Gewerbeanmeldung (§ 339) -oder bei Gewerbep., 

/ deren Ausübung an den Nachweis einer Bewilligung 
gebunden ist, des Bescheides, mit dem die 
Bewilligung erteilt 'worden ist, im Zusammenhalt 

. mit den einschlägigen Rechtsv.orschriften maßge
bend." 

51. § 30 lautet: 

,,§ 30. Gewerbetreibende, die ein Handwerk 
ausüben und hiefür den Befähigungsnachweis 
~rbracht haben, dürfen auch Leistungen verwandter 
Handwerke erbringen, sofern hiedurch der sich aus 
der Gewerbeberechtigung .ergebende Charakter des 
Gesamtbetriebes gewahrt bleibt. Weiters dürfen sie 
auch den Handel mit den für das betreffende 
Handwerk oder fÜr ein mit diesem Handwerk 

verwandtes Handwerk einschlägigen Waren sowie 
mit Stoffen und Artikeln, die bei der Ausübung 
dieser Handwerke regelmäßig bearbeitet oder 
verarbeitet werden, ausüben, sofern der Charakter 
der gewerblichen Tätigkeiten als Handwerk erhal
ten bleibt." 

52. § 31 lautet: 

,,§ 31.' 'Einfache Tätigkeiten von Handwerken 
oder gebundenen Gewerben, deren ordnungs- 'und 
fachgemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis nicht erfordert, sirid den 
betreffenden Gewerben nicht vorbehalten. . Als 
einfache Teiltätigkeiten gelten jedenfalls nicht die 
eiIiem Gewerbe eigentümlichen Arbeitsvorgänge im 
Sinne des § 29." 

53. Im § 32 a werden das Wort "Überprüfung" 
durch das Wort "Prüfung" und der Klammeraus
druck ,,(§ 171 a)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 223)" ersetzt. Weiters wird folgender Satz 
angefügt: 

"Die Bestimmungen 'des Ziviltechnikergesetzes 
1993, BGBI. Nr. .. bleiben hiedurch unberührt." 

54. Im § 34 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz: 

,,§ 34. (1) Den Händlern stehen im Rahmen ihrer 
Gey,rerbeberechtigung insbesondere folgende 
Rechte zu, insoweit die angeführten Tätigkeiten 
dem a'usgeübten Handelszweig entsprechen und 
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist:" 

55. Im § 34 Abs.-1 wird nach Z 10 der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 11 ' 
angefügt: 
,,11. die Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des 

§ 31, wenn diese Tätigkeiten in einem 
fachlichen Zusammenhang mit dem ausgeüb
ten Handelszweig stehen." 

56. § 35 letzter Satz lautet: 

"Die Händler sind schließlich auch zum Vermitteln 
und Abschließen von Rechtsgeschäften im fremden 
Namen und auf fremde Rechnung über Tätigkeiten 
berechtigt, die im Zusammenhang mit einem 
Warenhandelsgeschäft im Rahmen ihrer Gewerbe-
berechtigung stehen." ' 

57. § 37 samt Überschrift lautet: 

"Integrierte Betriebe 

§ 37. (1) Gewerbetreibende, die Handwerke oder 
gebundene Gewerbe ausüben, dürfen, soweit im 
Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, gewerbliche 
Tätigkeiten, die den Gegenstand eines Handwerks 
oder eines gebundenen Gewerbes darstellen, in 
ihren Betrieb einbeziehen, wenn dies 'im. Rahmen 
eines integrierten Gesamtbetriebes erfolgt; sie haben 
hiefür eine Person, die den Befähigungsnachweis für 
das betreffende Gewerbe erbringt und die nach den 
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'Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll 
versicherungspflichtig ist, hauptberuflich zu be
schäftigen (integrierter Betrieb). Der Befähigungs
nachweis gilt als erbracht, auch wenn die hauptbe
ruflich zu beschäftigende Person die allenfalls 
vorgeschriebene Unternehmerprüfung (§ 23) nicht 
abgelegt hat. Für das Rauchfangkehrergewerbe 
gelten zusätzlich die besonderen Voraussetzungen 
der §§ 110 und 111 und fücdas Bestattergewerbe die 
besondere Voraussetzung des § 132. 

(2) Das Recht zur Führung eines integrierten 
Betriebes wird für jede Betriebsstätte durch die bei 
der Behörde (§ 345 Abs. 2) erstattete Anzeige der 
Führung des integrierten Betriebes und der 
Bestellung eines befähigten Arbeitnehmers im Sinne 
des Abs. 1 begründet. Bei Anzeigen betreffend das 
Rauchfangkehrergewerbe und das Bestattergewerbe 
gelten auch die besonderen Verfahrensbestimmun -
gen des § 118 bzw. des § 135 sinngemäß. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer a.us, so 
hat der Gewerbetreibende binnen sechs Wochen 
einenneuen Arbeitnehmer, der den für' diesen 
aufgestellten Voraussetzungen des Abs. 1 ent
spricht, zu bestellen und diese Bestellung der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 
Abs. 2). Die Bezirksverwaltungsbehörde kann diese 
Frist bis zur Dauer von drei Monaten verlängern, 
wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen gerechtfer
tigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure einschließlich 
der Transportagenten (§ 126 Z 25) und die 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe 
(§ 128) dürfen nicht als integrierter Betrieb geführt 
werden. 

(5) Das Recht zur Führung eines integrierten 
Betriebes ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
entziehen, wenn ' 

1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal we
gen Übertretung. von gewerberechtlichen 
Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, 
das Gegenstand des integrierten Betriebes ist, 
regeln, oder von anderen Rechtsvorschriften, 
die den Gegenstand dieses Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, bestraft worden ist und ein 
weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu 
befürchten ist oder 

2. der Charakter eines integrierten Betriebes im 
Rahmen des Gesamtbetriebes nicht mehr 
gegeben ist oder 

3. der Gewerbeinhaber einen integrierten Be
trieb, dessen befähigter Arbeitnehmer ausge
schieden ist, fortführt, ohne daß ein neuer 
befähigter Arbeitnehmer gemäß Abs. 3 bestellt 
wurde oder 

4. wenn der integrierte Betrieb während der 
letzten zwei Jahre nicht ausgeübt worden ist 
und der Gewerbeinhaber mit der Entrichtung 
der Umlage an die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft für den integrierten 

Betrieb mehr als zwei Jahre im Rückstand ist; 
von' der Entziehung ist abzusehen, wenn 
spätestens zugleich mit der Berufung gegen 
den erstinstanzlichen Bescheid, mit dem die 
Entziehung verfügt worden ist, die Bezahlung 
des gesamten Umlagenrückstandes nachge
wiesen wird. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs. 5 Z 1 gilt § 87 
Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 

(7) Vor der Entziehung sind die für den 
integrierten Betrieb und den diesem zugrunde 
liegenden Betrieb zuständigen Gliederungen der 
Landeskammerder gewerblichen Wirtschaft und 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören." 

58. § 38 Abs. 1 lautet: 

,,§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auszuüben 
(Gewerbeberechtigung) ist ein persönliches Recht, 
das nicht übertragen weraen kann; es kann durch 
Dritte nur insoweit ausgeübt werden, als in diesem 
Bundesgesetz bestimmt ist." 

59. § 39 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Geschäftsführer muß den für die 
Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen persönli
chen Voraussetzungen entsprechen, seinen Wohn
sitz im Inland haben und in der Lage sein, sich im 
Betrieb entsprechend zu betätigen. Handelt es sich 
um ein Gewerbe, für das die Erbringung eines 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, so muß 
der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende Geschäftsführer 
einer juristischen Person außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organ der juristischen Person angehören oder 

2. ein hauptberuflich beschäftigter,' nach den 
Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes 
voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
sem. 

Der gemäß Abs. 1 für die Ausübung eines Gewerbes, 
für das die Erbringung eines Befähigungsnachweises 
vorgeschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer 
eines Gewerbeinhabers, der keinen Wohnsitz im 
Inland hat, muß ein hauptberuflich beschäftigter, 
nach den Bestimmungen des Sozialversicherungs
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
sein. Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. xxx geltenden Bestim
mungen des § 39 Abs. 2 gelten für Personen, die am 
1. Jänner 1993 als Geschäftsführer,bestellt sind, bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2002 weiter." 

60. § 39 Abs.4 lautet: 

,,(4) Der Gewerbeinhaber hat die Bestellung und 
das Ausscheiden des Geschäftsführers der Bezirks
verwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2 und 
3)." 

61. § 39 Abs. 5 entfällt. 

62. Im § 39 Abs. 6 entfallen die Worte "oder die 
gemäß Abs. 5 erforderliche Genehmigung erlangt". 
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63. Im § 40 Abs.2 lautet der zweite Halbsatz: 
"die Bestimmungen des § 39 Abs. 4 und 6 gelten 
sinngemäß." 

64. § 40 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Das Recht des Pächters zur Ausübung .des 
Gewerbes entsteht frühestens mit dem Einlangen 
der Anzeige über die Übertragung der Ausübung 
des Gewerbes an den Pächter bei der Bezirksverwal
tungsbehörde (§ 345 Abs. 2)." 

65. Im § 40 Abs. 4 entfallen die Worte: "und um 
die Genehmigung der Bestellung des Geschäftsfüh
rers' anzusuchen". 

66. Im § 41 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz : 

,,§ 41. (1) Das Recht, einen Gewerbebetrieb auf 
Grund der Gewerbeberechtigung einer anderen 
Person fortzuführen (Fortbetriebsrecht), steht zu:" 

67. Im § 45 entfallen die Wortfolge: "bei 
konzessionierten Gewerben der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde" sowie die 
Beistriche vor und nach dieser Wortfolge. 

68. Im § 46 Abs.2 entfallen die Worte "im 
Standort der weiteren Betriebsstätte zulässig (§ 15) 
und". 

69. § 46 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Das Recht zur Ausübung eines Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte wird durch die hievon 
bei der Behörde erstattete Anzeige des Gewerbein
habers begründet (§ 345 Abs. 4)." 

70. § 46 Abs. 4 entfällt.' 

71. Im § 46 Abs. 5 und 6 lautet die Verweisung 
jeweils: "Abs. 1 bis 3". 

72. Im § 47 Abs. 3 wird das Wort "Anmeldungs
gewerbes" durch das Wort "Gewerbes" ersetzt. Der 
Klammerausdruck lautet ,,(§ 345 Abs.3 und 4)". 

73. § 47 Abs. 4 entfällt. 

74. § 47 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Gewerbetreibende ist von seiner 
Verantwortung für die Einhaltung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften in dei Betriebsstätte, für 
die der Filialgeschäftsführer bestellt ist, im Rahmen 
des § 370 befreit, wenn er die Bestellung eines dem 
Abs. 2 entsprechenden Filialgeschäftsführers gemäß 
Abs.3 angezeigt hat." 

75. Im § 48 Abs. 1 entfallen im Klammerausdruck 
die Worte: "oder 5". 

76. Im § 48 Abs. 2 entfallen im Klammerausdruck 
die Worte: "oder 5". Weiters entfallen die Worte: 
"oder das Konzessionsansuchen ". 

77. Im § 49 Abs. 1 wird das Wort "Anmeldungs
gewerbes" durch das Wort "Gewerbes" ersetzt. 

78. § 49 Abs. 2 entfällt. 

79. Im § 49 Abs. 3 werden die Worte ,,Abs.l und 
2 sind" durch die Worte "Abs. 1 ist" ersetzt. 

80. § 50 Abs. 1 Z 5 a lautet: 
,,5. a) Waren für andere als Privatpersonen (§ 57 . 

Abs. 1) in geschlossenen Räumlichkeiten 
ausstellen, verkaufen oder Bestellungen 
entgegennehmen, wenn nur mittels an 
bestimmte Personen gerichteter Einladun
gen zum Besuch der Ausstellung aufgefor
dert wird;" 

81. Im § 50 Abs. 1 Z 9 wird nach dem Wort 
"Veranstaltungen" ein Beistrich gesetzt und das 
Wort "Landesausstellungen" eingefügt .. 

82. § 50 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat, wenn es Gründe der öffentli
chen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe 
der Volksgesundheit oder des Konsumenten -' 
schutz'es erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsuc 

mentenschutz, wenn es Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Umwelt, Jugend und Familie, oder wenn es 
- neben den Fällen des Abs. 2 - wegen der 
besonderen Gefahr einer Irreführung oder Benach
teiligung der Bevölkerung erforderlich ist, mit 
Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, 
hinsichtlich derer der Versandharidel an Letztver
bra\.icher unzulässig ist. Ein solches Verbot gilt auch 
für den Absatz von aus eigener Erzeugung stam
menden Waren oder von zugekauften Waren (§ 33 
Z 6) in der Art des Versandhandels an Letztverbrau -
che~" . . 

83. § 51 Abs. 1 lautet: 

,,§ 51. (1) Soweit nicht die Bestimmungen des 
Va. Hauptstückes anzuwenden sind, dürfen natürli
che und juristische Personen, die im Ausland eine 
Tätigkeit befugt ausüben, auf die die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären, bestellte 
gewerbliche Arbeiten, die nicht Gegenstand eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 
(§ 128) sind, im Inland unter den gleichen 
Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, 
ausführen, wenn in dieser Hinsicht Gegenseitigkeit 
gewährleistet ist. Die gleichen Voraussetzungen, 
wie sie Inländer erfüllen müssen, sind auch dann 
erfüllt, wenn eine Nachsicht gemäß § 28 Abs. 1 zu 
erteilen ist, wobei die Z 1 lir:. a urid b des § 28 Abs. 1 
nicht zur Anwendung kommen." 

84. Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt,: 

,,§ 51 a. (1) Ausländer italienischer Staatsangehö
rigkeit, die mit dem Sitz in der Region Trentino
Südtirol befugt Tätigkeiten ausüben, auf die die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden 
wären, dürfen bestellte gewerbliche Arbeiten in den 
Bundesländern Tirol und Vorarlberg unter der 
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Voraussetzung ausführen, daß österreichischen 
Staatsangehörigen, die mit dem Sitz in den 
Bundesländern Tirol und V orarlberg Gewerbe 
ausüben, dasselbe Recht eingeräumt wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für dem Rauchfangkehrerge
werhe vorbehaltene Tätigkeiten. 

(3) Abs. 1 gilt auch für andere Rechtsträger als 
natürliche Personen, die mit dem Sitz in der Region 
Trentino-Südtirol befugt Tätigkeiten ausüben, auf 
die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden wären." 

85. § 52 Abs. 1 lautet: 

,,$ 52. (1) Die Ausübung gewerblicher Tätigkei
ten mittels Automaten, die für die Selbstbedienung 
durch Kunden bestimmt sind, unterliegt nicht dem 
§ 46 Abs. 1 bis 3, jedoch haben die Gewerbetreiben
den die Aufstellung derartiger Automaten außer
halb des Standortes und außerhalb einer gemäß § 46 
Abs. 3 geführten Betriebsstätte der Bezirksverwal
tungsbehörde vorher anzuzeigen." 

86. § 52 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat, soweit es aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, der Volksgesundheit oder 
des Jugendschutzes erforderlich ist, mit Verordnung 
zu bestimmen, daß auch andere als die im Abs. 2 
genannten gewerblichen Tätigkeiten nicht oder nur 
unter bestimmten Voraussetzungen mittels Automa
ten ausgeübt, insbesondere daß bestimmte Waren 
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
mittels Automaten verkauft oder verabreicht werden ' 
dürfen." 

87. Im § 52 Abs.4 werden nach dem. Wort' 
"Geldausgaben" die Worte "oder vor den Gefahren 
des Straßenverkehrs" eingefügt. ' 

88. § 53 a lautet: 

,,§ 53 a. (1) Bäcker, Fleischer und Lebensmittel
händler dürfen Waren, zu deren Feilhaltung sie auf 
Grund ihrer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung 
berechtigt sind, im Umherziehen von Ort zu Ort 
oder von Haus zu Haus feilbieten. 

(2) Das Feilbieten gemäß Abs. 1 darf nur von 
Gewerbetreibenden ausgeübt werden, die in dem 
Verwaltungshezirk, in dem sie das Feilbieten gemäß 
Abs. 1 ausüben, oder in einer an diesen Verwal
tungsbezirk angrenzenden Gemeinde das betref
fende Gewerbe in einer ortsfesten Betriebsstätte 
ausüben; außerdem dürfen nur solche Waren 
feilgeboten werden, die auch in dieser ortsfesten 
Betriebsstätte feilgehalten werden." 

89. Im § 57 Abs. 1 entfallen nach dem Ausdruck 
"pyrotechnischen Artikeln" der Beistrich sowie die 
Worte "Grabsteinen und Grabdenkmälern und 
deren Zubehör". 

90. § 57 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat, wenn es Gründe der öffentli
chen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für inneres, wenn es Gründe 
der Volksgesundheit ader des Konsumenten-' 
schutzes erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu
mentenschutz, wenn es Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Umwelt, Jugend und Familie, oder wenn es 
- neben den Fällen ·des Abs. 1 - wegen der 
besonderen Gefahr einer Irreführung oder Benach
teiligung der Bevölkerung erforderlich ist, mit 
Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, 
hinsichtlich derer das Aufsuchen von Privatperso
nen jedenfalls verboten ist. Für in einer solchen 
Verordnung bezeichnete Waren gilt auch das im 
Abs.1 festgelegte Verbot von Werbeveranstaltun
gen." 

91. § 62 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Ausstellung der Legitimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er nicht 
zur Ausübung der betreffenden gewerblichen 
Tätigkeit berechtigt ist. Die Ausstellung der 
Legitimation für den Handlungsreisenden ist zu 
verweigern, wenn die Person, .für welche die 
Legitimation beantragt wird, von einem Gericht zu 
einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe 
oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 
Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die 
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschrän
kung der Auskunft aus dem Strafregister (§ 6 des 
Tilgungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung) 
unterliegt und nach der Eigenart der strafbaren 
Handlung und der Persönlichkeit des Verurteilten 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat beim Geschäftsbetrieb zu befürchten ist." 

92. § 63 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen 
und nicht in das Firmenbuch eingetragen sind, 
haben sich zur äußeren Bezeichnung der Betriebs
stätten und bei Abgabe der Unterschrift im 
Geschäftsverkehr ihres gesetzlichen oder in den 
Statuten festgelegten Namens zu bedienen. Im 
übrigen gilt Abs. 1 sinngemäß: 

(3) Für in das Firmenbuch eingetragene juristi
sche Personen und Personengesellschaften des 
Handelsrechtes gelten die Vorschriften des Abs. 1 
sinngemäß für die Verwendung der Firma. Die 
Personengesellschaften des Handelsrechtes haben 
auch vor ihrer Eintragung in das Firmenbuch die 
von ihnen gewählte Firma zu gebrauchen. Natürli
che Personen, die Inhaber einer in das Firmenbuch 
einge,tragenen Firma sind, können entweder die 
Firma oder den Familiennamen und Vornamen 
verwenden. Inhaber einer" in das Firmenbuch 
eingetragenen Firma dürfen, ausgenommen in 
Fällen, in denen sich ein Verwaltungsakt seiner Art 
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nach nur auf natürliche Personen als solche 
beziehen kann, unter dieser Firma auch vor den 
Gewerbebehörden auftreten; ein Wechsel in der 
Person des Firmeninhabers berührt weder .ein unter 
der Firma erfolgtes früheres Auftreten vor Gewer
bebehörden noch die Wirksamkeit der an die Firma 
ergangenen früheren gewerberechtlichen Bescheide. 

(4) Änderungen des Namens oder der Firma sind 
innerhalb von vier Wochen der Behörde (§ 345 
Abs.2) anzuzeigen, ebenso die Eintragung oder 
Löschung der Firma einer natürlichen Person im 
Firmenbuch; bei Änderungen von bereits im 
Firmenbuch eingetragenen Firmen beginnt die Frist 
mit der Eintragung der Änderung im Firmenbuch zu 
laufen." 

93. § 68 Abs. 1 lautet: 

,,§ 68. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann einem gewerblichen Unter
nehmen die Auszeichnung verleihen, im ~eschäftli
chen Verkehr das Wappen der Repulik Osterreich 
(Bundeswappen) mit einem entsprechenden Hin
weis auf den Auszeichnungscharakter als Kopfauf
druck auf Geschäftspapieren, auf Druckschriften 
und Verlautbarungen sowie in 'der äußeren 
Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündi
gungen führen zu dürfen. Dieses Recht wird durch 
eine Änderung der Rechtsform des ausgezeichneten 
Unternehmens nicht berührt." 

94. Im § 68 Abs.3 werden die Worte "den 
Österreichischen Arbeiterkammertag" durch die 
Worte "die Bundeskammer für Arbeiter und' 
Angestellte" ersetzt. 

95. Dem § 69 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"In der Verordnung kann auch festgelegt werden, 
wie der Gewerbetreibende die Erfüllung der 
vorgeschriebenen Maßnahmen nachzuweisen hat." 

95 a. Im § 69 Abs. 2 wird der erste Satz durch 
folgende zwei Sätze ersetzt: 

"Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
durch Verordnung festzulegen, welche Maßnah
men die Gewerbetreibenden bei der Gewerbeaus
übung hinsichtlich der Einrichtung der Betrie~sstät
ten, hinsic}ltlich der Waren, die sie erzeugen, 
verkaufen oder vermieten oder deren Verkauf sie 
vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen oder 

. sonstigen Gegenstände, die sie zur Benützung 
bereithalten, oder hinsichtlich der Dienstleistungen, 
die sie erbringen, zu treffen haben, soweit dies zum 
Schutz der Interessen der von der Gewerbeaus
übung betroffenen Personen, insbesondere zum 
Schutz vor Vermögensschäden oder vor Belästigung 
wie etwa durch Eindringen in die Privatsphäre, 
erforderlich. ist (Ausübungsregeln). Bei der Erlas-

sung solcher Verordnungen ist insbesondere auch 
auf die. Beobachtungen und Berichte von Konsu
mentenberatungseinrichtungen sowie auf· die Be
richte des Bundesministers für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz über die Lage der 
Verbraucher Bedacht zu nehmen." . 

96. § 69 Abs. 2 Z 5 lautet: 
,,5. für die Gewerbe der ArbeitsvermittIer (§ 126 

Z 1), der Immobilienmakler ein~chließlich der 
Personalkreditvermittler (§ 128 Z 10), der 
Immobilienverwaltung (§ 128 Z 12) und der 
Inkassoinstitute (§ 126 Z 18) die Höchstbe
träge der den Gewerbetreibenden gebühren
den Provisionssätze oder sonstige Vergütun
gen." 
. ! 

97. Im § 69 Abs. 4 entfallen die Wortgruppe "bei 
konzessionierten Gewerben die zur Erteilung der 
Konzession zuständige Behörde" sowie die Beistri
che vor und nach dieser Wortgruppe. 

98. Im § 69 Abs .. 5 entfallen die Wortgruppe "bei 
konzessionierten Gewerben die zur Erteilung der 
Konzession zuständige Behörde" sowie die Beistri
che vor und nach dieser Wortgruppe. 

99. Im § 69 Abs. 6 entfallen die Wortgruppe "bei 
konzessionierten Gewerben die zur Bewilligung der 
Ausübung des konzessionierten Gewerbes in der 
weiteren Betriebsstätte zuständige Behörde" sowie 
die Beistriche vor und nach dieser Wortgruppe. 

100. § 70 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,§ 70. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann durch Verordnung Arbeiten 
bezeichnen, die in besonderem Maße Leben oder 
Gesundheit von Menschen gefährden können; dies 
gilt auch für Arbeiten, deren unfachgemäße 
Vornahme die ordnungsgemäße Funktion von dem 
Schutz vor solchen Gefahren dienenden Maschinen, 
Geräten oder Ausrüstungen beeinträchtigen kann." 

101. Im § 70 Abs. 1 lautet die Zitierung ,,§ 22 
Abs. 1 Z 1, 3, 5 und 6". 

102. § 71 lautet: 

,,§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen, 
Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile oder 
Zubehör, wenn wegen der Bauart oder Wirkungs
weise Gefahren für das Leben oder die Gesundheit 
der Benützer herbeigeführt werden können, nur 
dann in den inländischen Verkehr bringen oder im 
Inland ausstellen, wenn 

a) eme Übereinstimmungserklärung (Abs. 3) 
oder 

b) eine Genehmigung (Abs. 7) 
vorliegt. 

(2) Als Inverkehrbringen gilt nicht: 
a) das Überlassen von Maschinen, Geräten, 

Ausrüstungen oder deren Teilen oder Zube
hör zum Zwecke der Lagerung, Verschrot~ 
tung, Abänderung oder Instandsetzung, 
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b) das Rückliefern von zur Lagerung, Abände
rung oder Instandsetzung übernommenen 
Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder 
deren Teilen oder Zubehör an den Auftragge
ber, 

c) das Überlassen oder Verwenden von Maschi
nen, Geräten, Ausrüstungen oder deren 
Teilen oder Zubehör zum Zusammenbau, 
wenn nach dem Zusammenbau die V orausset
zungen des Abs: 1 erfüllt sind. 

(3) Durch die Übereinstimmungserklärung hat 
der Gewerbetreibende, allenfalls unter Zugrundele
gung einer Prüfbescheinigung einer akkreditierten 
Stelle (Zertifizierungsstelle, Prüfstelle, Überwa
chungsstelle) (Abs. 5) festzustellen, d~ß die Ma
schine, das Gerät, die Ausrüstung oder deren Teile 
oder Zubehör den auf sie zutreffenden Bestimmun
gen einer Verordnung gemäß Abs. 4 und gegebe
nenfalls den auf sie zutreffenden Bestimmungen 
einschlägiger Normen oder einem gemäß Abs.7 
genehmigten Muster entspricht. Die näheren 
Bestimmungen über die Übereinstimmungserklä
rung und die Prüfbescheinigung sowie über die der 
Übereinstimmungserklärung . zugrundeliegende 
technische Dokumentation hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Soziales durch Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales für Maschi
nen, Geräte, Ausrüstungen sowie deren Teile und 
ZubehÖr, die wegen der Bauart oder Wirkungsweise 
Gefahren für c,fas Leben oder die Gesundheit ihrer 
Benützer herbeiführen können, durch Verordnung 
festzulegen, welche grundlegenden Sicherheits an
forderungen hinsichtlich der Konstruktion, des 
Baus und weiteter Schutzmaßnahmen einschließlich 
der Beigabe von Beschreibungen und Bedienungs
anleitungen zumindest zu treffen sind. 

(5) Für die Prüfung, ob Maschinen, Geräte, 
Ausrüstungen oder deren Teile oder Zubehör den 
auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verord
nung gemäß Abs. 4 und gegebenenfalls den auf sie 
zutreffenden Normen entsprechen, weiters für die 
Ausstellung von Prüfbescheinigungen sowie für die 
Abgabe von Gutachten für Genehmigungen sind 
akkreditierte Stellen (Zertifizierungsstellen, Prüf
stellen, Überwachungsstellen) mit entsprechendem 
Autorisationsumfang zugelassen. 

(6) Das Vorliegen einer Übereinstimmungserklä
rung oder einer Genehmigung ist durch den 
Gewerbetreibenden vor dem Inverkehrbringen oder 
Ausstellen durch Anbringen eines Zeichens o4er 
einer· Plakette an der Maschine, dem Gerät, der 
Ausrüstung oder deren Teilen oder Zubehör 
nachzuweisen. Die näheren Bestimmungen über 
dieses Zeichen oder diese Plakette· sind vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

im Einvernehmen mit !lern Bundesminister für 
Arbeit und Soziales durch Verordnung festzulegen. 

(7) Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder deren 
Teile oder Zubehör, die den auf sie zutreffenden 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 4 
oder den auf sie zutreffenden Bestimmungen 
einschlägiger Normen nicht entsprechen und für die 
daher eine Übereinstimmungserklärung nicht vor
liegt, dürfen nur dann in den inländischen Verkehr 
gebracht oder im Inland ausgestellt werden, wenn 
eine Genehmigung vorliegt. Die Genehmigung ist 
vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zu erteilen, wenn Gefahren 
für das Leben oder die Gesundheit der Benützer auf 
andere Weise entsprechend ausgeschlossen werden. 
Die Genehmigung kann sich auf eine bestimmte 
Maschine, ein bestimmtes Gerät oder eine be
stimmte Ausrüstung oder auch eine bestimmte 
Bauart (Muster) einer Maschine, eines . Gerätes, 
einer Ausrüstung oder deren Teile oder Zubehör 
erstrecken. Die Genehmigung kann vom Erzeuger 
oder auch von anderen Personen beantragt werden, 
die ein sachliches Interesse an der Genehmigung 
nachweisen. 

(8) Gewerbetreibende, die den Kauf von 
gebrauchten Maschinen, Geräten, Ausrüstungen 
oder deren Teilen oder Zubehör vermitteln oder 
diese abändern oder instandsetzen, haben, wenn 
diese den auf sie zutreffenden Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß Abs. 4 oder den in der 
Übereinstimmungserklärung angeführten Bestim
mungen einschlägiger Normen oder den im 
Genehmigungsbescheid (Abs. 7) festgelegten Anfor
derungen nicht oder nicht mehr entsprechen, den 
Erwerber oder Auftraggeber nachweislich darauf 
aufmerksam zu machen." 

103. In den §§ 72 Abs.2, 76 Abs. 1 und 2, 82 
Abs. 1 und 82 a Abs. 1 entfallen jeweils die 
Bestimmungen über das Einvernehmen mit anderen 
Bundesministern als dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales und dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie. 

104. § 73 Abs. 6 und 7 lautet: 

,,(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesupdheit, Sport und Konsu
mentenschutz zum Schutz der Informationsbedürf
nisse der Verbraucher durch Verordnung festlegen, 
;yelche Verhaltensweisen Gewerbetreibende, die 
einem Verbraucher einen Kredit in Form eines 
Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer 
sonstigen ähnlichen Finanzierungshilfe gewähren 
oder zu gewähren versprechen (Kreditgewährung), 
an läßlich der Kreditgewährung und des Anbietens 
von Krediten einzuhalten haben. 
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(7) Verordnungen gemäß Abs. 6 können insbe
sondere Bestimmungen über Informationspflichten 
hinsichtlich der Kreditkosten (etwa Gesamtkredit
kosten, Jahreszinssatz uä.) und der Zahlungsmoda
litäten in bezug auf zu gewährende Kredite sowie 
Methoden für die Berechnung der Kreditkosten 
zum Gegenstand haben. Weiters können in einer 
Verordnung gemäß Abs. 6 bestimmte Kreditgewäh
rungen und das Anbieten bestimmter Kredite -
auch im Hinblick auf die Höhe des zu gewährenden 
Kredites - vom Geltungsbereich einer Verordnung 
gemäß Abs. 6 ausgenommen werden, wenn nach 
objektiven Gesichtspunkten ein Informationsbe
dürfnis im Sinne des Abs. 6 nicht oder nur In 

geringem Maße gegeben ist." 

1 05. § 77 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

106. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anlagen oder Teile von Anlagen dürfen vor 
Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsbeschei
des errichtet und betrieben werden, wenn 

1. nur der Genehmigungswerber gegen den 
Genehmigungsbescheid berufen hat oder 

2. die Anlage vom Landeshauptmann genehmigt 
wurde' 

und die Auflagen des Genehmigungsbescheides bei 
der Errichtung und beim Betrieb der Anlage 
eingehalten werden. Das Recht zum Errichten und 
Betreiben gemäß Z 2 endigt spätestens drei Jahre 
nach der Zustellung des Genehmigungsbescheides 
an den Genehmigungswerber. Z 2 gilt nicht, wenn 
das Arbeitsinspektorat gegen den Genehmigungsbe
scheid berufen hat." 

b) Die Abs. 2 und 3 entfallen. 

c) Im Abs. 4 entfallen vor den Worten "entspre
chenden Zustandes" die Worte "oder dem Betriebs
bewilligungsbes.cheid" und vor den Worten "getrof
fene Vorsorge" die Worte "oder Betriebsbewilli -
gungsbescheid" . 

1 07. Im §79 Abs. 1 erster Satz entfallen die 
Worte "und im Betriebsbewilligungsbescheid". 

107 a. Im § 80 Abs. 1 erster Satz wird jeweils das 
Wort "drei" durch das Wort "sieben" ersetzt. 

108. § 81 Abs. 2 Z 5 lautet: 
,,5. Austausch .von gleichartigen Maschinen oder 

Geräten; Maschinen oder Geräte, die an die 
Stelle der in der Betriebsanlage befindlicheri 
Maschinen oder Geräte treten sollen, sind nur 
dann gleichartig, wenn ihr Verwendungs
zweck dem der in der Anlage .befindlichen 
Maschinen oder Geräte entspricht und die von 
ihnen zu erwartenden Auswirkungen von den 
Auswirkungen der in der Anlage befindlichen 
Maschinen oder Geräte nicht so abweichen, 
daß det Austausch als genehmigungspflichtige 
Änderung gemäß Abs. 1 zu behandehi. ist," 

109. § 82 awird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 3 wird nach den Worten"Betriebsan
lage, durch das" die Formulierung '" ausgehend 
von einem die Gefahrengeneigtheit der Anlage 
begründenden Anlagenteil," und nach den Worten 
"Leben oder die Gesundheit von" die Formulierung 
"nicht zur Vermeidung oder Abwehr dieser Gefahr 
verpflichteten" eingefügt. 

b) Im Abs. 4 entfallen nach den Worten "im 
Genehmigungsbescheid" die Worte "und Betriebs-
bewilligungs bescheid". . 

c) Dem § 82 a wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,;(7) Die zur Genehmigung der gefahrengeneig
ten Anlage zuständige Behörde hat jener Behörde, 
der die Information der von ein'em Störfall in dieser 
Anlage möglicherweise betroffenen Bevölkerung 
über Sicherheitsrnaßnahmen und das richtige 
Verhalten bei Störfallen gesetzlich aufgetragen ist, 
zur Wahrnehmung dieser Informationspflicht die 
für die Anlage bestehenden Unterlagen gemäß 
Abs. 4 letzter Teilsatz (Sicherheitsanalyse, Maßnah
menplan) und die die Anlage betreffenden Störfall
anzeigen gemäß Abs. 5 zur Kenntnis zu bringen." 

110. § 82 b Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten Satz lautet der zweite Teilsatz: 

"wiederkehrende Prüfungen dürfen auch von 
geeigneten und fachkundigen Betriebsangehörigen 
vorgenommen werden." 

b) Im zweiten Satz werden nach den Worten 
"wenn sie" die Worte "nach ihrem Bildungsgang 
und ihrer bisherigen Tätigkeit" eingefügt. 

111. § 85 lautet: 

,,§ 85. Die Gewerbeberechtigung endigt: 
1. mit dem Tod der natürlichen Person, im Falle 

von Fortbetrieben (§§ 41 bis 45) erst mit der 
Endigung des Fortbetriebsrechtes ; 

2. wenn die Eintragung einer Personengesell
schaft des Handelsrechtes in das Firmenbuch 
versagt worden ist oder die Personengesell
schaft der Behörde nicht innerhalb der 
gesetzten Frist die Eintragung in das 
Firmenbuch nachgewiesen hat (§ 10); 

3. mit dem Untergang der juristischen Person 
(§ 11 Abs. 1); 

4. nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 mi~ der 
Auflösung der Personengesellschaft des 
Handelsrechtes, wenn keine Liquidation 
stattfindet, sonst im Zeitpunkt der Beendi
gung der Liquidation; 

5. mit Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden des letzten MitgeseUschafters 
aus einer Personengesellschaft des Handels
rechtes, wenn deren Gewerbe von einem der 
Gesellschafter weiter ausgeübt wird und 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach. dem 
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters 
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ein Gesellschafter in das Geschäft eintritt 
(§ 11 Abs. 3); 

6. nach Ablauf von sechs Monaten nach der 
Eintragung der im§ 11 Abs. 4 bis 7 
angeführten rechts erheblichen Umstände in 
das Firmenbuch ; 

7. mit der Zurücklegung der Gewerbeberechti
gung, im Falle von Fortbetrieben gemäß § 41 
Abs. 1 Z f bis 3 mit der Zurücklegung des 
Fortbetriebsrechtes ; 

8. mit der Entziehung der Gewerbeberechti
gung durch die Behörde (§§ 87, 88 und 91); 

.9. durch das Urteil eines Gerichtes (§ '90); 
10. mit der Untersagungder Ausübung des in der 

Form eines Industriebetriebes angemeldeten 
Gewerbes (§ 347 Abs. 1); 

11. mit der Nichtigerklärung eines Bescheides 
(§ 363 Abs. 1). oder in den sonst gesetzlich 
vorgesehenen Fällen; 

12. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer 
auflösenden Bedingung." 

112. Im § 86Abs. 2 entfallen die Worte: "oder das 
Konzessionsansuchen" . Weiters wird folgender 
Satz angefügt: 

"In den Fällen des § 11 Abs. 5 hat die Zurücklegung 
der Gewerbeberechtigung durch den bisherigen 
Gewerbeinhaber keinen Einfluß auf die Gewerbebe
rechtigung der das Gewerbe weiter ausübenden 
Kapitalgesellschaft." 

113. § 87 Abs. 1 lautet: 

,,§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der 
Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 

1. auf den Gewerbeinhaber die Ausschließungs
gründe gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 zutreffen 
und nach der Eigenart der strafbaren Hand
lung und nach der Persönlichkeit des Verur
teilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes 
zu befürchten ist, oder 

2. einer der im § 13 Abs.3 und 5 angeführten 
Umstände, die den Gewerbeausschluß bewir
ken, vorliegt, oder 

3. der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender 
Verstöße gegen die im Zusammenhang mit 
dem betreffenden Gewerbe besonders zu 
beachtenden Rechtsvorschriften und Schutz
interessen, insbeso~dere auch zur'· Wahrung 
des Ansehens des Berufsstandes, die für die 
Ausübung dieses Gewerbes erforderliche Zu
verlässigkeit nicht mehr besitzt, oder 

4. der Gewerbeinhaber wegen Beihilfe zur 
Begehung einer Verwaltungs übertretung ge
mäß § 366 Abs. 1 Z 1 bestraft worden ist und 

, diesbezüglich ein weiteres vorschriftswidriges 
Verhalten tu befürchten ist." 

114. Im § 87 Abs. 2 wird das Zitat "Abs. 1 Z 1" 
durch das Zitat "Abs. 1 Z 2" ersetzt. Weiters 
entfallen die Worte "oder zweimaliger Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens". -

115: § 89 entfällt. 

116. § 91 lautet: 

.' ,,§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87 oder § 88 
Abs. 1 angeführten Entziehungsgründeauf die 
Person des Pächters, so hat die Behörde (§ 361 ) die 
Übertragung der Ausübung des Gewerbes an den 
Pächter zu widerrufen. Beziehen sich die im § 87 
Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder im § 88 Abs. 1 genannten 
Entziehungsgründe auf die Person des Geschäfts
führers oder Filialgeschäftsführers, so hat die 
Behörde (§ 361) die Bestellung des Geschäftsführers 
oder Filialgeschäftsführers für die Ausübung des 
Gewerbes zu widerrufen .. 

(2) Ist der Gewerbetreibende eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft des Handels
rechtes und beziehen sich die im § 87 angeführten 
Entziehungsgründe sinngemäß auf eine natürliche 
Person, der ein maßgebender Einfluß auf den 
Betrieb der Geschäfte zusteht, so hat die Behörde 
(§ 361), wenn der Gewerbetreibende diese Person 
nicht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden 
Frist entfernt, im Falle, daß der Gewerbetreibende 
der Gewerbeinhaber ist, die Gewerbeberechtigung 
zu entziehen, und im Falle, daß der Gewerbetrei
bende der Pächter ist, die Übertragung der 
Ausübung des Gewerbes an den Pächter zu 
widerrufen." 

117. § 93 zweiter Satz entfällt. 

118. Das 11. Hauptstück samt Überschrift lautet: 

,,11. Hauptstück 

Bestimmungen für einzelne Gewerbe 

1. Handwerke 

, § 94. Im folgenden werden die Gewerbe, die 
Handwerke sind, und die mit diesen Handwerken' 
verwandten Handwerke festgelegt: 

Handwerk verwandtes Handwerk 

a) Gruppe der Ausbaugewerbe 

1. Betonwaren- und 
Kunststeinerzeu
ger und Terraz
zomacher 

2. Bodenleger 
3. Hafner 
4. Dachdecker 
5. Wärme-, Kälte-, 

Schall- und 
Branddämmer, 
Abdichter gegen 
Feuchtigkeit und 
Druckwasser ' 

6. Platten- und Flie
senleger 
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Handwerk" 

7. Pflasterer 
8. Stukkateure und 

Trockenausbauer 
9. Maler und An-" 

streicher 
10. Lackierer 
11. Gärtner und Flo

risten 
12. Rauchfangkehrer 

verwandtes Handwerk 

b) Gruppe der Metallgewerbe 

13. Schlosser 

14. Schmiede 

15. Maschinen- und 
Fertigungstech
niker 

16. Karosseriebauer 
17. Kälteanlagen

techniker 

18. Bürokommuni
kationstechniker 

19. Kraftfahrzeug
techniker 

20. Landmaschinen
techniker 

21. Spengler 
22. Gas- und Was

serleitungsinstal-
lateure 

Gürtler und Ziseleure, 
Metalldrücker 
Landmaschinen -
techniker 
Maschinen- und Ferti
gungstechniker 
Schmiede 
Landmaschinentechni -
ker 
Messerschmiede ein
schließlich der Erzeuger 
von Hieb- und Stich
waffen 
Schlosser 
Bürokommunikations
techniker 
Elektroniker und Elek
tromaschinenbauer 
"Erzeuger chirurgischer 
und medizinischer In
strumente 
Kälte:).nlagentechniker 
Landmaschinen
techniker 
Schlosser 
Wagner 
Elektroniker und" Elek
tromaschinenbauer 
Maschinen- und Ferti
gungstechniker 
Elektroniker und Elek
tromaschinenbauer 
Radio- und Videoelek-
troniker 
Landmaschinen
techniker 
Kraftfahrzeugtechniker 
Schlosser 
Schmiede 
Kupferschmiede 

23. Kupferschmiede Spengler 
24. Zentralheizungs

und Lüftungsan
lagenbauer 

Handwerk 

25. Elektrotechniker 
26. Elektroniker und 

Elektromaschi-
nenbauer 

27. Radio- und Vi-
deoelektroniker 

28. Uhrmacher 
29. Graveure 

30. Gürtler und Zise-
leure, MetalI-
drücker 

31. Metallschieifer 
und Galvaniseure 

32. Zinngießer 
33. Metall- und Ei

sengießer 
34. Gold- und Silber

schmiede 
35. Gold-, Silber-

und MetalIschlä
ger 

36. Messerschtniede 
einschließlich der 
Erzeuger von 
Hieb- und Stich
waffen 

37. Erzeuger chirur
gischer und me
dizinischer In
strumente 

verwandtes Handwerk 

Bürokommunikations-
techniker 
Kälteanlagentechniker 
Radio- und Videoelek-
troniker 
Bürokommunikations-
techniker 
Elektroniker und Elek-
tromaschinenbauer 

Gürtler und Ziseleure, 
Metalldrücker 
Graveure 
Schlosser 

Metall- und Eisengießer 
Zinngießer 

Schmiede 

c) Gruppe der Holzgewerbe 

38. Tischler Binder 
Bootbauer 
Drechsler 
Modelltischler ." 

Wagner 
39. Wagner Binder 

Bootbauer 
Drechsler 
Tischler 

40. ,Binder Drechsler 
Tischler 
Wagner 

41. Drechsler Binder 
Tischler 
Wagner 

42. Bootbauer Tischler 
Wagner 

43. .Modelltischler Tischler 

1 
. .... 
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Handwerk ve~andtes Handwerk 

d) Gruppe der Bekleidungs-, Textil- und 
Ledergewerbe 

44. Damenkleider
macher 

45. Herrenkleider
macher 

46. Maschinstricker 
und Wirker 

47. Weber 

48. Modisten und 
Hutmacher 

49. Kappenmacher 
50. Kürschner 

51. Schuhmacher 
52. Orthopädie

schuhmacher 
53: Gerber 
54. Rauhwarenzu

richter 
55. Säckler (Leder~ 

bekleidungser
zeuger) 

56. Sattler eIn-
schließlich Fahr
zeugsattler und 
Riemer 

57. Ledergalanterie
. waren erzeuger 

und Taschner 
58. Färber 
59. Tapezierer und 

Bettwarenerzeu -
ger 

Herrenkleidermacher 

Damenkleidermacher 

Weber 

Maschinstricker und 
Wirker 

Säckler (Lederbeklei-
dungserzeuger) 

Kürschner 

Ledergalanteriewaren
erzeuger und Taschner 

Sattler einschließlich 
Fahrzeugsattler urid 
Riemer 

e) Gruppe der Nahrungsmittelgewerbe 

60. Bäcker 
61. Konditoren 

(Zuckerbäcker) 
einschließlich der 
Kuchenbäcker 
und .der Kandi
ten-, Gefrorenes
und Schokolade
warenerzeuger 

62. Fleischer 
63. Getreidemüller 
64. Molker und Kä

ser 

f) Gruppe der Gewerbe für Gesundhe-its- und 
Körperpflege sowie der chemischen und 

Reinigungsgewerbe 

65. Augenoptiker 
66. Hörgeräteakusti~ 

ker 

Handwerk 

67. Bandagisten 
68. Orthopädie

techniker 
69. Miederwaren

erzeuger 
70. Zahntechniker 
71. Friseure und Pe

rückenmacher 
72. Textilreiniger 

(Chemischreini
ger, Wäscher und 
Wäschebügler) 

73. Denkmal-, Fassa
den- und Gebäu
dereiniger 

74. Schädlingsbe
. kämpfer 

verwandtes. Handwerk 

g) Gruppe der Glas-, Papier-, keramischen und 
sonstigen Gewerbe 

75. Glaser, Glasbele- Hohlglasschleifer und 
ger und Flach- Hohlglasveredler 
glasschleifer 

76. Hohlglasschleifer 
und Hohlglasver
edler 

77. Glasbläser und 
Glasinstru
mentenerzeuger 

78. Edelsteinschleifer 
79. Fotografen 
80. Buchbinder Etui- und Kassettener

zeuger 
Kartonagew~ren -
erzeuger 

81. Etui- und Kasset- Buchbinder 
tenerzeuger Kartonagewaren-

erzeuger 
82. Kartonageware- Etui- und Kassettener-

nerzeuger zeuger 
83. Keramiker 
84. Emailleure 
85. Orgelbauer 
86. Klaviermacher 
87. Streich- und Sai

teninstrumenten -
erzeuger 

88. Holzblasinstru
mentenerzeuger 

89. Blechblasinstru,L 
mentenerzeuger 

90. Harmonikama
cher 

91: Vergolder und 
Staffierer 

92. Kunststoffverar
beiter 

93. Schilderhersteller 

2 
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Handwerk 

94. Vulkaniseure 
95. Präparatoren 
96. Bildhauer 
97. Lebzelter und 

Wachszieher 
(Wachswarener
zeuger) 

verwandtes Handwerk 

§ 95. Durch die Neueinstufung einer Tätigkeit als 
Handwerk wird der Berechtigungsumfang anderer 
Handwerke oder gebundener Gewerbe (§§ 126 und 
128), von deren Berechtigungsumfang diese Tätig
keit auch schon bis zum Inkrafttreten der 
Neueinstufung umfaßt war, nicht berührt. 

2. Bestimmungen für einzelne Handwerke 

Augenoptiker 

§ 96. Augenoptiker (§ 94 Z 65) sind zur Anpas
sung und Abgabe von Korrektionsbrillen einschließ
lich der Brillenglasbestimmung berechtigt. Sie haben 
die genannten Arbeiten durch hiefür ausgebildete 
Fachkräfte ausführen zu lassen. 

Bäcker 

§ 97, Den Bäckern (§ 94 Z 60) steht auch das 
Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten Räumen 
ihre Erzeugnisse zu verabreichen und nichtalkoholi
sche Getränke auszuschenken. Bei Ausübung dieses 
Rechtes muß der Charakter des Betriebes als 
Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen 

. hiefür keine zusätzlichen Hilfskräfte verwendet 
werden. 

Bodenleger 

§ 98. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Bodenleger (§ 94 Z 2) bedarf es 
unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender 
für das Verlegen von Belägen an Boden, Wand und 
Decke mit Ausnahme . des Verlegens von 
Kunststein-, Naturstein- und keramischen Belägen; 
Tapeten und Wandbespannungen sowie für die 
Herstellung des hiefür notwendigen Untergrundes. 

(2) Bodenleger sind unbeschadet der Rechte der 
Tischler auch berechtigt, Parkettböden zu verlegen, 
abzuschleifen und zu versiegeln. . 

Elektrotechniker 

§ 99. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Elektrotechniker (§ 94 Z 25) bedarf 
es für 

1. die lnstallation elektrischer Starkstrom anlagen 
und -einrichtungen ohne Einschränkung hin
sichtlich der Leistung oder der Spannung und 

2. die Errichtung von Blitzschutzanlagen. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen und -ein
richtungen im Sinne des Abs. 1 gelten 

1. Anlagen und Einrichtungen für Spannungen 
über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichtungen für geringere 
Spannungen oder Leistungen, wenn die 
Stromquelle Starkstrom führt. ' 

(3) Elektrotechniker sind unbeschadet der Rechte 
anderer Gewerbetreibender auch zur Instandhal
tung und Instandsetzung von elektrischen Betriebs
mitteln berechtigt. 

(4) Unbeschadet der Rechte der Elektrotechniker 
sind auch Elektroniker und Elektromaschinenbauer, 
Kälteanlagentechniker und Maschinen- und Ferti~ 
gungstechniker zum Anschluß der selbst hergestell
ten Maschinen und Anlagen an eine bestehende 
Stromversorgung berechtigt. 

Färber 

§ 100. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 58 ist 
unbeschadet der Rechte der Färber die Übernahme 
von Arbeiten für das Handwerk der Färber. 

Fleischer 

§ 101. (1) Den Fleischern (§ 94 Z 62) stehen auch 
folgende Rechte zu: . 

1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwaren und 
Geflügel in einfacher Art, von Fleisch- und 
Wurstsalat.en, Fleisch- und Wurstmayonnaise
salaten, Brotaufstrichen und belegten Bröt
chen; . 

2. die Verabreichung der in Z 1 genannten 
Speisen mit den üblichen kalten Beigaben, wie 
Essiggemüse, Mayonnaise, 'Senf, Kren, Brot 
und Gebäck, in einfacher Art in den dem 
Verkauf gewidmeten Räumen; 

3. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfang der Z 1 ).Ind 2; 

4. der Ausschank von Milch, nichtalkoholischen 
kalten Getränken und Flaschenbier in den dem 
Verkauf gewidmeten Räumen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs.l muß 
der Charakter des Betriebes als Erzeugungsbetrieb 

. gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine zusätzlichen 
Hilfskräfte verwendet werden. 

(3) Fleischer sind auch berechtigt, Wild und 
Geflügel auszuschroten und im Kleinhandel abzu-
geben. . 

(4) Zum Kleinhandelmit frischem Rind-, Kalb
und Schweine-, Schöpsen-, Lamm-, Ziegen- und 
Kitzfleisch' in kleineren Stücken als einem Fünftel 
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des geschlachteten Tieres bei Rindfleisch, der Hälfte 
bei Schweinefleisch und des ganzen geschlachteten 
Tieres bei allen anderen genannten Fleischgattun
gen sind nur Fleischer berechtigt. Der Kopf und die 
Füße bleiben bei der Berechnung außer Betracht. 
Diese Beschränkung gilt nicht für den Weiterver
kauf von Fleischkonserven sowie von vorverpackt 
angeliefertem Frischfleisch und von vorverpackt 
angeliefertem Tiefkühlfleisch. 

(5) Wer Pferdefleisch, Fleisch mit einem Zusatz 
von Pferdefleisch und Fleischwaren aus Pferde
fleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, , Ge
richte mit Fleisch und Konserven) in Geschäftsräu
men, in denen' andere Fleischsorten feilgehalten 
oder verkauft werden, feilhält oder verkauft, hat das 
Pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als 
Pferdefleisch, das mit Pferdefleisch vermischte 
Fleisch deutlich sichtbar und lesbar als "mit einem 
Zusatz von Pferde fleisch" und die Fleischwaren aus 
Pferdefleisch deutlich . sichtbar und le'sbar als 
"Pferdefleischwaren" zu kennzeichnen. 

(6) Fleischer, die ihr Gewerbe innerhalb eines 
Ortsgebietes ausüben, in dem kein Gew:erbetreiben
der den Kleinhandel mit Lebensmitteln ausübt, sind 
auch berechtigt, in dem betreffenden Standort den 
Kleinhandel mit Lebensmitteln auszuüben. Diese 
Berechtigung bleibt erhalten, auch wenn in der 
Folge ein zum Kleinhandel mit Lebensmitteln 
berechtigter Gewerbetreibender innerhalb desselben 

'Ortsgebietes mit der Gewerbeausübung beginnt. 

Fotografen 

§ 102. (1) Fotografen (§ 94 Z 79) s;nd auch zur 
Herstellung von Videofilmen berechtigt. ' 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 79 ist 
unbeschadet der Rechte der Fotografen die 
Pressefotografie. " 

Friseure und Perückenmacher 

§ 103. Friseure und Perückenmacher (§ 94 Z 71) 
sind unbeschadet der Rechte der Fußpfleger und 
Kosmetiker auch berechtigt, dekorative Kosmetik 
(Schminken) und Maniküren auszuführen. 

Gas- und Wasserleitungsinstallateure 

§ 104. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Gas- und Wasserleitungsinstalla
teure (§ 94 Z 22) bedarf es für 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und 
deren technischen Einrichtungen sowie den 
Anschluß von Gasverbrauchsgeräten aller Art 
an sqlche Leitungen, 

2. die Ausführung von Rohrleitungen und deren 
technischen Einrichtungen, für T rink- und 
Nutzwasser, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen und den 
dazugehörigen Ablaufleitungen in Gebäuden 
sowie die Montage und den Anschluß von 
sanitärtechnischen Einrichtungen aller Art. 

(2) Gas- undWasserleitungsinstallateure sind 
unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender 
auch berechtigt, im Zusammenhang mit der 
Instandsetzung oder Instandhaltung von Gerätenim 
Sinne des Abs. 1 Z 1 Reinigungsarbeiten an den 
rauchgasseitigen Flächen dieser Geräte und Abgas
messungen in Rauch:" und Abgasfängen sowie in 
Rauch- und Abgasleitungen durchzuführen. 

(3) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 22 ist 
unbeschadet der Rechte der Gas- und Wasserlei
tungsinstallateure die Ausführung von Wasserrohr
leitungen für Kraftzwecke und von Wasserrohrlei
tungen aus Holz. 

Konditoren 

§ 105. (1) Den Konditoren (§ 94 Z 61) steht auch 
das Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten 
Räumen Konditorwaren einschließlich Speiseeis zu 
verabreichen und nichtalkoholische Getränke aus
zuschenken. Bei Ausübung dieses Rechtes muß der 
Charakter des Betriebes als Erzeugungsbetrieb 
gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine zusätzlichen 
Hilfskräfte verWendet werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind auch zur Erzeugung von Lebzelten und 
Salzknabberwaren berechtigt. _ 

Kraftfahrzeugtechniker 

§ 106. Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Kraftfahrzeugtechniker (§ 94 Z 19) 
bedarf es für die Erzeugung und Instandsetzung von 
Kraftfahrzeugen (Motoren und Fahrgestellen) und 
unbeschadet der Rechte anderer Gewerbeteibender 
von deren elektrischen und elektronischen Anlagen. 
Kraftfahrzeugtechniker sind auch ,zur Verrichtung 
von Arbeiten des Spengler-, ~chlosser-, Schmiede-, 
Lackierer-, 'Tapezierer:" und Sattlergewerbes an 
Kraftfahrzeugen berechtigt. 

Maler und Anstreicher 

§ 107. Maler und Anstreicher (§ 94 Z 9) sind auch 
zum Verkleiden von Wänden und Decken mit 
Tapeten und zum Anbringen von Anstrichen und 
Beschichtungen zum Zwecke der Wärmeisolierung 
berechtigt. 

Orthopädieschuhmacher 

§ 108. Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z 52) sind 
auch zur Ausübung der Tätigkeit des Schuhmacher
handwerks (§ 94 Z 51) berechtige 

, . 
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Rauchfangkehrer 

§ 109.(1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 12) bedarf 
es für das Reinigen, Kehren und Überprüfen von 
Rauch- und Abgasfängen, von R~uch- und 
Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen 
Feuerstätten. Insoweit Rauchfangkehrer durch 
landesrechtliche Vorschriften zu bestimmten Tätig
keiten verpflichtet werden, nehmen sie öffentliche 
Aufgaben wahr. 

(2) Kein Handwerk gemäß § 94 Z 12 ist jedoch 
das Reinigen von Rauchgaszügen durch Hafner, 
wenn diese Arbeit im Zusammenhang mit der 
Innenreinigung von Kachelöfen oder im Zuge von 
Ausbesserungsarbeiten durchgeführt wird. 

(3) Rauchfangkehrer sind unbeschadet der 
Rechte anderer Gewerbetreibender auch berechtigt, 
in Rauch- und Abgasfängen sowie in Rauch- und 
Abgasleitungen Abgasmessungen durchzuführen 
und - mit Ausnahme von Klimaanlagen - Luft
und Dunstleitungen sowie Luft- und Dunstfänge im 
Hinblick auf sich darin sammelnde brennbare 
Rückstände zu überprüfen und zu reinigen. 

(4) Rauchfangkehrer sind unbeschadet der 
Rechte anderer Gewerbetreibender auch berechtigt, 
Rauch- und Abgasfänge auszuschleifen und zu 
dichten. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 110. (1) Das Handwe~k der Rauchfangkehrer 
darf nur von natürlichen Personen oder Personen
gesellschaften des Handelsrechtes, deren persönlich 
haftende Gesellschafter natürliche Personen sind, 
ausgeübt werden. Die Ausübung des Handwerks 
der Rauchfangkehrer erfordert weiters 

1. daß der Anmelder nicht schon im selben oder 
in zwei verschiedenen Kehrgebieten das 
Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber 
oder Pächter ausübt oder als Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer im Rauchfangkeh
rergewerbe tätig ist, 

2. bei natürlichen Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland, 

3. bei Personengesellschaften des Handelsrech
tes ihre Hauptniederlassung im Inland und die 
österreichische Staatsbürgerschaft der ge
schäftsführungs- und vertretungsbefugten Ge
sellschafter sowie deren Wohnsitz im Inland 
und 

4. das Vorliegen eines Bedarfes nach der 
beabsichtigten Gewerbeausübung. 

(2) Bei der Feststellung des Bedarfes ist vom 
. gegenwärtigen und dem zu erwartenden Bedarf 
. auszugehen. 

(3) Den im Abs. 1 Z 1 bis 3 ~ezeichneten 
Voraussetzungen haben die Gewerbetreibenden 
auch während der gesamten Dauer der Gewerbe
ausübung zu entsprechen. Die Gewerbeberechti
gung ist von der Behörde (§ 361 Abs. 1) zu 
entziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr 
zur Gänze erfüllt werden. 

§ 111. (1) Die im § 110 Abs. 1 Z 1 angeführte 
Voraussetzung für die Ausübung des Rauchfang
kehrerhandwerks zählt nicht zu den persönlichen 
Voraussetzungen für die Ausübung des Gewerbes 
im Sinne des § 46 Abs. 2 dritter Satz. 

(2) Eine Ausübung des Rauchfangkehrerhand
werks im Sinne des § 110 Abs. 1 Z 1 liegt vor, wenn 
der Anmelder persönlich 'haftender Gesellschafter 
einer Personengesellschaft des Handelsrechtes ist, 
die zur Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks 
berechtigt ist, oder wenn dem Anmelder sonst ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte 
einer zur Ausübung des Rauchfangkehrerhand
werks berechtigten Personengesellschaft des Han
delsrechtes zusteht. 

Geschäftsführer und Pächter 

§ 112. Die Ausübung des Rauchfangkehrerhand
werks durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder die 
Übertragung der Ausübung dieses Gewerbes an 

. einen Pächter (§ 40) ist nur zulässig, wenn dem 
Gewerbeinhaber die persönliche Ausübung nicht 
möglich ist oder für ihn erhebliche Nachteile 
besorgen läßt und wenn der Geschäftsführer oder 
Pächter nicht schon im selben oder in zwei 
verschiedenen Kehrgebieten das Rauchfangkehrer
handwerk als Gewerbeinhaber oder Pächter ausübt 
oder als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer 
im Rauchfangkehn:rhandwerk tätig ist. 

§ 113. Eine Ausübung des Rauchfangkehrer
handwerks im Sinne des § 112 liegt auch vor, wenn 
auf den Geschäftsführer oder Pächter die Voraus
setzungen des § 111 Abs. 2 zutreffen. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 114. Der Gewerbetreibende hat in den Fällen 
der Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Monate für die 
Fortführung der notwendigen Arbeiten durch einen 
anderen Gewerbetreibenden Sorge zu tragen. Wenn 
dies dem Gewerbetreibenden nicht möglich ist, hat 
die Behörde einen anderen Gewerbetreibenden mit 
der Durchführung der Arbeiten .zu beauftragen; 
§ 115 Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Gewerbetreibende 
hat die Einstellung der Gewerbeausübung oder das 
Ruhen der Gewerbeausübung durch mehr als zwei 
Monate der Behörde sechs Wochen . vorher 
anzuzeigen. 
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Gebietsweise Abgrenzung 

§ 115. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung eine gebietsweise Abgrenzung für die 
Ausübung des Rauchfangkehrerhandwerks zu ver
fügen. In dieser Verordnung sind die Grenzen der 
Kehrgebiete so festzulegen, daß die feuerpolizeili
chen Aufgaben entsprechend wahrgenommen wer
den können und daß innerhalb eines Kehrgebietes 
die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von mindestens 
zwei Rauchfangkehrerbetrieben. mit mindestens je 
zwei hauptberuflich beschäftigten Arbeitnehmern 
gewährleistet ist. Erfordert der im zweiten Satz 
festgelegte Grundsatz infolge der topographischen 
Verhältnisse und der Siedlungsdichte in einem 
Gebiet die Festlegung eines Kehrgebietes in einer 
Größe, die die Ausübung des Rauchfangkehrer
handwerks durch unverhältnismäßig lange An
fahrtswege erschweren würde, kann der Landes
hauptmann ein Kehrgebiet nur für einen Rauch
fangkehrerbetrieb einrichten. 

(2) Für die Ausübung des Rauchfangkehrerhand
werks dürfen nur Gewerbeanmeldungen erstattet 
werden, die die Ausführung von Tätigkeiten gemäß 
§ lQ9 Abs. 1 auf das betreffende Kehrgebiet 
einschränken. Bei Gefahr im Verzug oder im Fall 
eines Auftrages gemäß § 114 ist jedoch die 
Verrichtung vQn Tätigkeiten gemäß § 109 Abs. 1 
auch außerhalb des Kehrgebietes zulässig. Wird die 
Abgrenzung des Kehrgebietes nach Erlangung der 
Gewerbeberechtigung geändert, dann gilt die 
Gewerbeberechtigung als auf das Kehrgebiet, für 
das der Standort der Gewerbeberechtigu'ng begrün
det wurde, in seiner geänderten Abgrenzung 
eingeschränkt. 

(3) Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet, 
innerhalb ihres Kehrgebietes nach Maßgabe des 
jeweils geltenden Höchsttarifes die im § 109 Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten auszuführen. 

(4 ) Vor der Verfügung der gebietsweisen 
Abgrenzung sind die zuständige Landesinnung der 
Rauchfangkehrer und die berührten Gemeinden zu 
hören. Die Anhörung der berührten Gemeinden 
kann entfallen, wenn vor der Verfügung der 
gebietsweisen Abgrenzung eine Anhörung der 
bestehenden Interessenvertretungen der Gemeinden 
erfolgt ist und jede der berührten Gemeinden 
Mitglied einer der angehörten Interessenvertretun
gen ist. 

Wechsel des' Rauchfangkehrers 

§ 116. Im Fall des Wechsels des für ein 
Kehrobjekt beauftragten Rauchfangkehrers hat der 
bisher beauftragte Rauchfangkehrer unverzüglich 
einen schriftlichen Bericht über die zuletzt erfolgte 
Kehrung und über den Zustand des Kehrobjektes an 
den für die Zukunft beauftragten Rauchfangkehrer, 
an die Gemeinde und an den Inhaber des 

Kehrobjektes zu übermitteln. Der Wechsel des 
Rauchfangkehrers darf nicht später als vier Wochen 
vor dem nächstfolgenden. Kehrtermin vorgenom
men' werden. 

Höchsttarife 

§ 117. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung auch Höchsttarife festzulegen. Hiebei 
ist auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe und auf 
die Interessen der Leistungsempfänger Bedacht zu 
nehmen. Die Höchsttarife können für das gesamte 
Bundesland, für einzelne Kehrgebiete oder auch für 
einzelne Gemeinden festgelegt werden. 

(2) Vor der Festlegung der Höchsttarife sind die 
zuständige Landesinnung der Rauchfangkehrer, die 
zuständige Kammer für Arbeiter und Angestellte, 
die zuständige Landwirtschaftskammer u~d die 
berührten Gemeinden zuhören. Die Anhörung der 
berührten Gemeinden kann eritfallen, wenn vor der 
Festlegung der Höchsttarife eine Anhörung der 
bestehenden Interessenvertretungen der Gemeinden 
erfolgt ist und jede der berührten Gemeinden 
Mitglied einer der angehörten Interessenvertretun
gen ist. 

Verfahren 

§ 118. (1) Die Gewerbeanmeldung (§ 339) hat die 
Einschränkung gemäß § 115 Abs.2 zu enthalten. 

(2) Mit der Gewerbeausübung darf der Anmelder 
erst mit der Rechtskraft des Bescheides gemäß § 340 
Abs. 1 beginnen. 

(3 ) Vor der Erlassung des Bescheides hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die Landesinnung der 
Rauchfangkehrer aufzufordern, innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ein Gutachten zur 
Voraussetzung gemäß § 110 Abs. 1 Z 4 abzugeben. 
Widerspricht die Entscheidung der Behörde dem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten der Landesin
nung der Rauchfangkehrer oder wurde sie nicht zur 
Abgabe eines Gutachtens aufgefordert, so steht der 
Landesinnung der Rauchfangkehrer das Recht der 
Berufung gegen den Bescheid zu. 

(4) Hat der Rauchfangkehrer Anzeigen über die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebs
stätte in einem anderen Kehrgebiet oder die 
Verlegung des Betriebes in einen Standort in einem 
anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen 
Standort in einem anderen Kehrgebiet erstattet, so 
darf er mit der Gewerbeausübung in dem neuen 
Standort erSt mit Rechtskraft des Bescheides gemäß 
§ 345 Abs. 8 beginnen. Im Anzeigeverfahren ist 
Abs. 3 anzuw~nden. 

Schädlingsbekämpfer 

§ 119. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk der Schädlingsbekämpfer (§ 95 Z 74) 
bedarf es für 

-_.,-----
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1. die Bekämpfung von tierischen und pflanzli
chen Schädlingen mit hochgiftigen Gasen, 

2. die Bekämpfung von tierischen und pflanzli
chen Schädlingen ohne Venvendung hochgif-
tigerGase. . 

(2) Kein Handwerk gemäß § 95 Z 74 ist 
unbeschadet der Rechte der Schädlingsbekämpfer 
die Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen 
Schädlingen ohne Venvendung hochgiftiger Gase 

1. durch Zimmermeister bei Bauten, die ihrem 
Wesen nach Holzkonstruktionen sind, bei

'spielsweise bei Holihäusern, Holzdachstühlen 
und Holzbrücken und 

2. durch Bildhauer, Drechsler, Orgelbauer und 
Tischler im Zuge von Reparaturarbeiten oder 
Restaurierungen. 

Hochgiftige Gase und besonders gefährliche Stoffe 

§ 120. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
durch . Verordnung festzulegen, welche Stoffe 
wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit zur Be-' 
kämpfung von Schädlingen nicht venvendet werden 
dürfen. 

Schlosser und Maschinen- und Fertigungstechniker 

§ 121. (1) Schlosser (§ 94 Z 13) und Maschinen
und Fertigungstechniker (§ 94 Z 15) sind auch zum 
Instandsetzen von Motorrädern mit einem Hub
raum von nicht mehr als 150 cm3 sowie von 
Motorfahrrädern berechtigt. 

(2) Schlosser (§ 94 Z 13) sind unbeschadet' der 
Rechte der Baumeister berechtigt, im Rahmen einer 
von einem Baumeister geleiteten Bauführung die 
Stahlbauarbeiten auszuführen; sie sind jedoch nicht 
zur Planung von Stahlbau arbeiten berechtigt. 

Tapezierer 

§ 122. Tapezierer (§ 94 Z 59) sind auch zum 
Zimmermalen berechtigt. 

T extllreiniger 

§ 123. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 72 ist 
unbeschadet der Rechte der Textilreiniger die 
Übernahme von Arbeiten für das Handwerk der 
Textilreiniger. 

Tischler 

§ 124. Tischler (§ 94 Z 38) sind unbeschadet der 
Rechte der Bodenleger auch berechtigt, Beläge am 
Boden mit Ausnahme von !<-unststein-, Naturstein-

und keramischen Belägen zu verlegen. Sie sind 
weiters zur Herstellung von eingeschoßigen Holz
stiegen im Innenbereich von Bauten berechtigt. 

Zentralheizungs- und Lüftungsanlagenbauer 

§ 125. Zentral heizungs- und Lüftungsanlagen
bauer (§ 94 Z 24) sind unbescha:det der Rechte 
anderer Gewerbetreibender auch berechtigt, im 
Zusammenhang mit im Rahmen ihres Gewerbes 
ausgeübten Instandhaltungs- und Instandsetzungs
arbeiten Reinigungsarbeiten an rauchgasseitigen 
Flächen von Feuerstätten durchzuführen. 

3. Gebundene Gewerbe 

a) Nicht bewilligungspflichtige gebunden~ Gewerbe 

§ 126. Nicht bewilligungspflichtige gebundene 
Gewerbe . sind die im folgenden angeführten 
Gewerbe: 

1. Arbeitsvermittler (§ 129); 
2. Berater in Versicheiungsangelegenheiten; 
3. Bestatter (§ 131); 
4. Drogisten (§ 136); 
5. Drucker (§ 139); 
6. Druckformenhersteller (§ 140); 
7. Erzeuger von medizinischem Naht- und 

Organersatzmaterial und Handel mit diesen 
Erzeugnissen (§ 141); 

8. Frachtenreklamation; 
9. Fremdenführer (§ 143); 

10. Fußpfleger; 
11. Gastgewerbe (§ 148); 
12. Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 

(§ 159); 
13. Handelsagenten (§ 162); 
14. Handelsgewerbe (§ 163) mit Ausnahme des 

Drogistengewerbes (Z 4), des Handels mit 
medizinischem Naht- und Organersatzmate
rial (Z 7), des Großhandels mit Drogen und 
Pharmazeutika (Z 12), des Handels mit 
medizinischen Injektionsspritzen und Infu
sionsgeräten (Z 26), des Betriebes von 
Tankstellen (Z 28) sowie der gemäß § 164 
ausgenommenen Handelsgewerbe; 

15. Hersteller von Arzneimitteln und ähnlichen 
Produkten sowie Giften; Chemische Labora
torien (§ 168); . 

16. Hersteller von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
(§ 169); 

17. Huf- urid Klauenbeschlag; 
18. Inkassoinstitute (§ 170); 
19. Kosmetiker (Schönheitspfleger) 
20. Luftfahrzeugmechaniker (§ 171); 
21. Maschinsticker; 
22. Masseure; 
23. Reisebüros (§ 175); 
24. Schwarzdecker; 
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25. Spediteure einschließlich der Transportagen
ten (§ 179); 

26. Sterilisierung von medizinischen Injektions~ 
spritzen und Infusionsgeräten und Handel 
mit diesen Gegenständen (§ 180); 

27. Tankreiniger; 
28. Tankstellen (§ 182); 
29. Unternehmensberater einschließlich der Un

ternehmensorganlsatoren (§ 183); 
30. Vermögensberater und Verwalter von be-

weglichem Vermögen; 
31. Versicherungsmakler (§ 184); 
32. Versteigerungbeweglicher Sachen (§ 185); , 
33. Wäschewarenerzeuger; 
34. Werbeagentur. 

§ 127. Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
vorsieht, wird durch die Einreihung eines Gewerbes 
unter die nicht bewilligungspflichtigen gebundenen 
Gewerbe der Berechtigungsumfang von anderen 
gebundenen Gewerben (§§ 126 und 128) und von 
Handwerken nicht berührt. 

b) Bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe 

§ 128. Folgende gebundenen Gewerbe dürfen erst 
nach Erlangung einer Bewilligung ausgeübt werden: 

1. Waffengewerbe 
2. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln 

sowie von Zündmitteln und sonstigen 
Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und 
$prengmittelgesetz unterliegen, und Handel 
mit diesen Erzeugnissen 

3. Sprengungsunternehmen 
4. 'BaumeisteT 
5. Zimmermeister 
6. Steinmetzmeister 
7. Brunnenmeister 
8. Technische Büros 
9. Kontaktlinsenoptiker 

10. Immobilienmakler einschließlich der Perso-
nalkreditvermittler 

11. Bauträger 
12. Immobilienverwalter 
13. Pfandleiher . 
14. -Berufsdetektive und Bewacher 
15. Überlassung von Arbeitskräften 
16. Lebens- und Sozialberater 
17. Errichtung von Alarmanlagen' 

4. Bestimmungen für einzelne nicht 
bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe 

Arbeitsvermittler 

§ 129. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe der ArbeitsvermittIer (§ 126 
Z 1) bedarf es für die Arbeitsvermittlung, das ist die 
Zusammenführung von Arbeitssuchenden mit Ar
beitgebern zur Begründung von Arbeitsverhältnis
sen oder von Arbeitssuchenden mit Auftraggebern 

(Zwischenmeistern, Mittelspersonen) zur Begrün
dung von Heimarbeitsverhältnissen im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBL Nr. 105/1961. 

(2) Arbeitsvermittlung gemäß Abs. 1 ist auch die 
Vermittlung von Arbeitssuchenden von Österreich 
in das Ausland und vom Ausland nach Österreich. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 130. (1) Die Ausübung des Gewerbes der 
Arbeitsvermittler erfordert 

1. bei natürlichen Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland, 

2. bei juristischen Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes 
a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im 

Inland und 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft der 

Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe oder der geschäftsfüh
rungs- und vertretungsbefugten Gesell
schafter und deren Wohnsitz im Inland. 

(2) Die Ausübung des Gewerbes der Arbeitsver
mittler ist nur unter der Voraussetzung zulässig, daß 
der Gewerbetreibende nicht gleichzeitig das Ge
werbe der Arbeitskräfteüberlassung ausübt. 

(3) Den im Abs. 1 und 2 bezeichneten Vorausset
zungen haben die Gewerbetreibenden auch wäh
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu 
entsprechen. Die Gewerbeberechtigung ist von der 
Behörde (§ 361 Aos. 1) zu entziehen, wenn diese 
Voraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt 
werden. ' 

Bestatter 

§ 131. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe der Bestatter (§ 126 Z 3) 
bedarf es für ' 

1. die Durchführung von Totenaufbahrungen, 
-feierlichkeiten und -überführungen sowie von 
Bestattungen und Exhumierungen; 

2. die Beistellung und den Kleinverkauf der 
erforderlichen Einrichtungen und Gegen
stände zur Durchführung der unter Z 1 
angeführten: Verrichtungen ; 

3. die Herstellung der unter Z 2 angeführten 
Gegenstände, soweit diese nicht in den 
Berechtigungsumfang eines anderen gebunde
nen Gewerbes oder eines Handwerkes fällt. 

(2) Zu den im Abs. 1 Z 1 genannten Tätigkeiten 
gehören insbesondere: Das Waschen, Ankleiden 
und Einsargen des Toten, das Schließen (Verlöten, 
Verschrauben U8W.) des Sarges, die Überführung 
des Toten (Beförderung des Toten durch den 
Bestatter oder Übernahme zur Beförderung durch 
befugte Unternehmer), die Durchführung der 
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künstlerischen Ausgestaltung der Trauerfeier, die 
Besorgung der Grabstätte und die Verrichtung von 
unmittelbar mit der Bestattung zusammenhängen- . 
den Dienstleistungen, wie Beschaffung der erfor
derlichen Urkunden, Aufgabe von Zeitungsanzei
gen, Besorgung der Parten von befugten Unterneh
men. 

(3) Zu den im Abs. 1 Z 2 genannten Tätigkeiten 
gehören insbesondere: Die Lieferung des Sarges 
(der Urnen), der Sargausstattung und Totenbeklei
dung, die Beistellung der Trauerdekoration (wie 
Tuchdraperien, Pflanzen, Fahnen und Kandelaber). 

(4) Die Rechte der Kirchen und Religionsgesell
schaften auf Abhaltung der gottesdienstlichen 
Feierlichkeiten aus Anlaß von Bestattungen .ein
schließlich der Beistellung der hiefür erforderlichen 
Gegenstände und auf die Besorgung des kirchlichen 
Glockengeläutes und der Kirchenmusik werden 
durch die vorangegangenen Bestimmungen nicht 
berührt. 

Besondere Voraussetzung 

§ 132. (D Das Gewerbe der Bestatter darf nur 
ausgeübt werden, wenn ein Bedarf nach der 
beabsichtigten Gewerbeausübung vorliegt. Bei der 
Feststellung des Bedarfes ist vom gegenwärtigen 
und dem zu erwartenden Bedarf auszugehen. 

(2) Bei Prüfung der Voraussetzung gemäß Abs. 1 
ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, ob 
durch die Gemeinde für die Bestattung ausreichend 
Vorsorge getroffen ist. 

(3) Die Voraussetzung des Abs. 1 entfällt in den 
Fällen des Überganges eines Unternehmens an 
Deszendenten des Gewerbeinhabers durch Rechts
geschäft unter L~benden oder im Erbwege. 

Höchsttarife 

§ 133. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung Höchsttarife festzulegen. Hiebei ist auf 
die Leistungsfähigkeit und auf nach An und 
Umfang verschiedene Leistungen der Betriebe sowie 
die Interessen der Kunden Bedacht zu nehmen. Die 
Höchsttarife können für das gesamte Bundesland, 
für einzelne Verwaltungs bezirke oder auch für 
einzelne Gemeinden festgelegt werden. 

(2) Vor Festlegung der Höchsttarife sind die 
zuständige Fachgruppe Bestattung, die zuständige 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, die zustän
dige Landwirtschaftskammer und die berührten 
Gemeinden zu hören. Die Anhörung der berührten 
Gemeinden kann entfallen; wenn vor der Festlegung 
der Höchsttarife eine Anhörung der bestehenden 
Interessenvertretungen der Gemeinden erfolgt ist 
und jede der berührten Gemeinden Mitglied einer 
der angehörten Interessenvertretungen ist. 

(3) Der Gewerbetreibende hat den geltenden 
Höchsttarif in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu ma
chen. 

Aufsuchen und Entgegennahme von Bestellungen 

§ 134. (1) Das Aufsuchen von Bestellungen auf 
Leistungen des Bestattergewerbes ist nur auf 
ausdrückliche, an den zur Ausübung des Bestattere 
gewerbes berechtigten Gewerbetreibenden gerich
tete· Aufforderung gestattet. 

. (2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf 
Leistungen des Bestattergewerbes ist nur in den 
Betriebsstätten des Gewerbetreibenden oder anläß
lieh des gemäß Abs. 1 zulässigen Aufsuchens 
gestattet. 

Verfahren 

§ 135. (1) Mit der Gewerbeausübung darf der 
Anmelder erst mit der Rechtskraft des Bescheides 
gemäß § 340 Abs. 1 beginnen. 

(2) Vor der Erlassung des Bescheides hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die zuständige Fach
gruppe Bestattung und die Gemeinde des Standortes 
der beabsichtigten Gewerbeausübung aufzufordern, 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ein Gutachten 
zur Frage des Bedarfs gemäß § 132 Abs. 1 und 2 
abzugeben. Widerspricht die Entscheidung der 
Behörde dem fristgerecht abgegebenen Gutachten 
oder wurde nicht zur Abgabe eines Gutachtens 
aufgefordert, so steht - wenn es um das Gutachten 
der Fachgruppe Bestattung geht - der Fachgruppe 
Bestattung - wenn es u.m das Gutachten der 
Gemeinde geht - der Gemeinde das Recht der. 
Berufung gegen den Bescheid zu. 

(3) Hat der Bestatter Anzeigen über die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebs
stätte oder die Verlegung des Betriebes in einen 
anderen Standort oder die Verlegung des Betriebes 
einer weiteren Betriebsstätte . in einen anderen 
Standort erstattet, so darf er mit der Gewerbeaus
übung in dem neuen Standort erst mit Rechtskraft 
des Bescheides gemäß § 345 Abs. 8 beginnen. Im 
Anzeigeverfahren ist Abs. 2 anzuwenden. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des 
Überganges eines Unternehmens an ])eszendenten 
des Gewerbeinhabers durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden oder im Erbwege. 

Drogisten 

§ 136. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe qer Drogisten (§ 126 Z 4) 
bedarf es für den Kleinhandel mit Giften, mit 
Präparaten, die zur diagnostischen Verwendung 

_ .. - ----------
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ohne Berührung mit dem menschlichen oder 
tierischen Körper bestimmt sind, mit sterilisiertem 
Verbandmaterial, ausgenommen mit Verbandzeug 
in Behältern im Sinne des § 102 Abs. 10 des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.615/1977, 
und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten 
Stoffen und Präparaten, sofern deren Abgabe an 
Letztverbraucher auch außerhalb von Apotheken 
durch bundesrechtliche Vorschriften gestattet ist. 

(2) Gewerbetreibende, die das Gewerbe der 
Drogisten gemäß Abs. 1 ausüben, sind berechtigt, 
die im § 168 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Stoffe und 
Präparate, mit denen sie den Kleinhandel betreiben 
dürfen,. abzufüllen und abzupacken. Dies gilt 
allerdings nur insoweit, als dieses Abfüllen und 
Abpacken für die Kleinhandelstätigkeit erfolgt. 

(3) Gewerbetreibende, die das gebundene Ge
werbe der Drogisten gemäß Abs. 1 auf Grund einer 
unbeschränkten Gewerbeberechtigung ausüben, 
sind auch zum Kleinhandel mit Material- und 
Farbwaren, mit Fotoartikeln und Fotoverbrauchs
material, mit kosmetischen Mitteln, mit Verzehr
produkten Und mit diätetischen Lebensmitteln 
berechtigt; sie sind weiters berechtigt, durch 
V ermengung Teemischungenund Hautsalben, 
denen keine Heilwirkung zukommt, herzustellen 
und ohne Heilanpreisung zu v~rkaufen. 

(4) Gewerbetreibende, die das Gewerbe der 
Drogisten gemäß A~s. 1 auf Grund einer unbe
schränkten Gewerbeberechtigung ausüben, sind 
auch zur Zubereitung und zum Ausschank von 
Frucht- und Gemüsesäften berechtigt. 

(5) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 3 
und 4 muß der Charakter des Betriebes als 
Drogistengewerbebetrieb gewahrt bleiben; bei der 
Ausübung der Rechte gemäß Abs.4 dürfen überdies 
keine zusätzlichen Hilfskräfte, verwendet werden. 

Abgrenzung der Verkaufsrechte 

§ 137. (1) Als Gifte im Sinne der §§ 50 Abs. 2, 57 
Abs. 1, 136, 159 und 168 gelten 'Stoffe und 
Zubereitungen, die nach den Vorschriften des ~ 
Chemikaliengesetzes, BGBI. Nr. 326/1987, als sehr 
giftig oder giftig einzustufen sind. 

(2) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 4 
oder § 126 Z 12 ist der Handel mit Futtermitteln, die 
gemäß den Bestimmungen des Futtermittelgesetzes, 
BGBI. Nr. 97/1952, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 369/1991, in den inländi
schen Verkehr gebracht werden dÜrfen. 

Arbeitnehmer 

§ 138. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Drogisten (§ 126 Z 4), des Großhan
dels mit Drogen und Pharmazeutika (§ 126 Z 12), 

des Gewerbes der Hersteller von immunbiologi
schen und von bestimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 126 Z 16) oder einer Gewerbeberech
tigung, die die Befugnis zur Ausübung von im § 168 
Abs. 1 Z 1 bis 5 angeführten Tätigkeiten umfaßt, 
berechtigt sind, dürfen sich bei der Ausübung der 
ihnen vorbehaitenen Tätigkeiten nur hauptberuflich 
beschäftigter Personen bedienen, die die persönliche 
und fachliche Eignung zur Erfüllung ihrer jeweili
gen Tätigk~it besitzen; als persönlich und fachlich 
geeignet zur Erfüllung ihrer Tätigkeit sind bei der 
Ausübung der im,§ 136 Abs. 1 genannten Tätigkei
ten nur solche Personen anzusehen, die die 
Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Drogist erfolg~ 
reich abgelegt oder eine Schule erfolgreich 
abgeschlossen haben, in der eine mit der Ausbildung 
im Lehrberuf Drogist gleichwertige Vermittlung 
einschlägiger Fertigkeiten und Kenntnisse erfolgt. 
Wird das Drogistengewerbe in eingeschränktem 
Umfang ausgeübt, besitzen auch Personen die 
persönliche und fachliche Eigung zur Erfüllung der 
Tätigkeiten, die der eingeschränkten Ausübung des 
Drogistengewerbes entsprechen, die eine Schule 
erfolgreich abgeschlossen haben, in der eine für die 
Ausführung dieser Tätigkeiten ausreichende Ausbil
dung vermittelt wird. Der Ausbildung von Lehrlin
gen im Rahmen der Bestimmungen des Benifsaus
bildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, steht dieses 
Gebot nicht entgegen. 

Drucker 

§ 139. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe der Drucker (§ 126 Z 5) bedarf 
es. für die Satzherstellung nach allen Verfahren, die 
Vervielfältigung von Schriften und unbeschadet der 
Rechte der Fotografen für die Vervielfältigung von 
bildlichen Darstellungen in einem zur Massenher
stellung geeigneten Verfahren. 

(2) Drucker sind auch zum Verlag und zum 
Verkauf von Schriften und bildlichen Darstellungen 
sowie zum Verkauf von Satzerzeugnissen aller Art 
berechtigt, die sie mit eigenen Betriebsmitteln und 
auf eigene Rechnung herstellen. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 5 
ist unbeschadet der Rechte der Drucker 

1. die Spielkartenerzeugung; . 
2. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und 

Wirkwaren" Tapeten, Glaswaren, Metallwaren 
(ausgenommen Folien), Gummiwaren und 
Kunststoffwaren (ausgenommen Folien). 

Druckformenhersteller 

§ 140. Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 
Z 6 ist unbeschadet der Rechte der Druckformen
hersteller die Erzeugung von Trockenbügelstem
peln und Trockenbügeletiketten sowie die Erzeu
gung von Druckformen für das Bedrucken der im 
§ 139 Abs. 3 Z 2 genannten Erzeugnisse. 
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Erzeuger von medizinischem Naht- und 
Organersatzmaterial und Handel mit diesen 

Erzeugnissen 

§ 141. Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 7 bedarf es für 

'die Erzeugung von medizinischem Naht- und 
Organersatzmaterial und den Handel mit diesen 
Erzeugnissen. 

Arbeitnehmer 

§ 142. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des' Gewerbes der Erzeuger von medizinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und des Handels 
mit diesen Erzeugnissen berechtigt sind, gilt § 138 
sinngemäß. 

Fremdenführer 

§ 143. (1) Einer Gewerbeberechtigung für die 
Ausübung des gebundenen Gewerbes der Fremden
führer (§ 126 Z 9) bedarf es für die Führung von 
Personen, um ihnen die Sehenswürdigkeiten von 
Stadt und Land (öffentliche Gebäude, Sammlungen, 
Museen, Kirchen, Theater und Vergnügungsstätten, 
Ausstellungen, Besonderheiten der Landschaft, 
Industrieanlagen usw.) sowie sportliche und gesell
schaftliche Veranstaltungen zu zeigen und zu 
erläutern. 

(2) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 9 
sind unbeschadet der Rechte der Fremdenführer 

1. die nur in den Fahrzeugen des Ausflugswagen
Gewerbes, Mietwagen-Gewerbes, Taxi-Ge
werbes und Fiaker-Gewerbes gegebenen Er
läuterungen, 

2. Führungen, die in Gebäuden oder im Gelände 
von den dort Verfügungsberechtigten oder 
deren Ermächtigten durchgeführt werden, 

3. die vom Reisebetreuer (§ 177) bei der 
Betreuung von Reisenden gegebenen Hin
weise auf Sehenswürdigkeiten. 

Mitarbeiter 

§ 144. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des gebundenen Gewerbes der Fremdenführer 
berechtigt sind, dürfen bei der Ausübung der im 
§ 143 Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur solche 
Personen verwenden, die die zu dieser Verwendung 
erforderliche fachliche Eignung besitzen; sie müs
sen, wenn sie nicht bloß aushilfsweise verwendet 
werden, eigenberechtigt sein. 

(2) Die fachliche Eignung muß durch eine 
Prüfung nachgewiesen werden; Der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter 
Bedachtnahme auf die im § 22 Abs. 8 angeführten 
Gesichtspunkte durch Verordnung die erforderli
chen Vorschriften über die Zulassung zur Prüfung, ' 

den Stoff der schriftlichen und mündli.chen Prüfung 
und die Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu 
erlassen. Im übrigen gilt die Bestimmung des § 351 
sinngemäß. 

Legitimation 

§ 145. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des gebundenen Gewerbes der Fremdenführer 
berechtigt sind, und deren Mitarbeiter haben bei der 
Ausübung ·der im § 143 Abs. 1 genannten Tätigkei
ten eine von der Bezirksverwaltungsbehörde ausge
stellte Legitimation mit Lichtbild mitzuführen und 
diese auf Verlangen der behördlichen Organe 
vorzuweisen. In die Legitimation sind allfällige 
örtliche und sachliche Beschränkungen der Berech- . 
tigung sowie die Fremdsprachen, die der Gewerbe
treibende oder der Mitarbeiter beherrscht, einzutra
gen; weiters können Sachgebiete, in denen der 
Gewerbetreibende oder der Mitarbeiter der Be
zirksverwaltungsbehörde besondere Kenntnisse in 
geeigneter Weise nachweist, eingetragen werden. 

(2) Um die Ausstellung der Legitimationen 
gemäß Abs. 1 für Gewerbetreibende und für 
Mitarbeiter, die zur Ausübung der im § 143 Abs. 1 
genannten Tätigkeiten verwendet werden, hat der 
Gewerbetreibende bei der Bezirksverwaltungsbe
hörde anzusuchen. 

(3) Die Ausstellung der Legitimation für den. 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er nicht 
zur Ausübung des gebundenen Gewerbes der 
Fremdenführer berechtigt ist. Die Ausstellung der 
Legitimation für den Mitarbeiter ist zu verweigern, 
wenn gegen ihn eine dem § 13 Abs. 1 entsprechende 
strafgerichtliche Verurteilung vorliegt und nach der 
Eigenart der strafbaren Handlung und der Persön
lichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen ", 
oder einer ähnlichen Straftat bei der Ausübung der 
im § 143 Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürch
ten ist. 

(4) Die für den Mitarbeiter ausgestellte Legitima
tion ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zurück
zunehmen, 'wenn sich ergibt, daß die im Abs. 3 
angeführten Umstände nach Ausstellung der Legiti
r;nation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreiben
den und den Mitarbeiter haben den zur Kontrolle 
der Person notwendigen Anforderungen zu genü
gen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten., hat durch Verordnung festzulegen, auf 
welche Weise die Legitimationen hinsichtlich ihrer 
Ausstattung diesen Anforderungen zu entsprechen 
haben. 

Bezeichnung 

§ 146. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
gebundenen Gewerbes der Fremdenführer berech-
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tigt sind, dürfen eine internatiünal gebräuchliche 
Berufsbezeichnung führen. 

Höchsttarif 

§ 147. (1) Der Landeshauptmann kann, wenn es 
im Interesse des Tüurismus gelegen ist, durch 
Verürdnung einen Höchsttarif für die Dienstlei
stungen gemäß § 143 Abs. 1 festlegen. ' 

(2) Bei der Festlegung des Höchsttarifes ist darauf 
Bedacht zu nehmen, welche besünderen Kenntnisse 
und welcher Zeitaufwand für die einzelnen 
Dienstleistungen erfürderlich sind. 

'(3) Vür der Fesdegung des Höchsttarifes sind die 
zuständige Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die zuständige Kam
mer für Arbeiter und Angestellte zu hören. 

Gastgewerbe 

§ 148. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gastgewerbe (§ 126 Z 11) bedarf es für 

1. die Beherbergung vün Gästen; 
2. die Verabreichung vün Speisen jeder Art und 

den Verkauf vün warmen und angerichteten 
kalten Speisen; 

3. den Ausschank vün alkühülischen Getränken 
und den Verkauf dieser Getränke in unver
schlüssenen Gefäßen; 

4. den Ausschank vün nichtalkühülischen Ge
tränken und den Verkauf dieser Getränke in 
unverschlüssenen Gefäßen. 

(2) Vnter Verabreichung (Abs.l Z 2) und .unter 
Ausschank (Abs. 1 Z 3 und 4) ist jede Vürkehrung 
'Oder Tätigkeit zu verstehen, die darauf abgestellt ist, 
daß die Speisen 'Oder Getränke an Ort und Stelle 
genüssen werden. 

§ 149. KeIn gebundenes Gewerbe gemäß § 126 
Z 11 ist 

1. die Verabreichung vün Speisen, der Ausschank 
vün Getränken und der Verkauf vün warmen 
'Oder angerichteten kalten Speisen durch 
Erzeugungs- und Handelsgewerbetreibende in 
dem in den §§ 97,101,105,165 und 277 Abs. 3 

2. 

3. 

bezeichneten Umfang; 
die Verabreichung und der Ausschank vün 
unentgeltlichen Küstproben - auf Messen 
und messeähnlichen Veranstaltungen auch 
vün entgeltlichen Küstproben - durch Ge
werbetreibende im Rahmen ihrer Gewerbebe
rechtigung ; 
der Ausschank vün nichtalkühülischen Ge
tränken und der Verkauf dieser Getränke in 
unverschlüssenen Gefäßen, wenn der Aus
schank 'Oder der Verkauf durch Automaten 
erfülgt; . 

4. der Ausschank vün Getränken durch zur 
Ausübung des mit Omnibussen betriebenen 

Mietwagen-Gewerbes berechtigte Gewerbe
treibende in dem im § 36 Abs. 3 bezeichneten 
Umfang; 

5. der Ausschank vün Milch und der Verkauf vün 
Milch in unverschlüssenen Gefäßen; 

6. die Beherbergung vün Gästen, die Veralirei
chung vün Speisen jeder Art und der Verkauf 
vün warmen und angerichteten kalten Speisen, 
der Ausschank vün alküholischen Getränken 
und der Verkauf dieser Getränke in unver
schlüssenen Gefäßen und der Ausschank vün 
nichtalkühülischen Getränken und der Ver
kauf dieser Getränke in unverschlüssenen 
Gefäßen im Rahmen eines einfach ausgestatte
ten Betriebes, der in einer für den öffentlichen 
Verkehr nicht 'Oder nur schlecht erschlüssenen 
Gegend gelegen und auf die Bedürfnisse der 
Bergsteiger und Bergwanderer abgestellt ist 
(Schutzhütte) ; 

7. die Verabreichung vün gebratenen, gegrillten 
oder gesüttenen Würsten, gebratenem 'Oder 
gegrilltem Fleisch (ausgenümmen Innereien) 
vün Rindern und Schweinen, gegrilltem 
Geflügel und Fisch, Pümmes frites, Fleisch
und Wurstsalaten, F1eisch- und Wurstmayün
naisesalaten, Brotaufstrichen, belegten Bröt
chen, üblichen kalten Beigaben, wie Essigge
müse, Mayünnaise, Senf, Kren, Brot und 
Gebäck, in einfacher Art, und vün vürverpackt 
angeliefertem Speiseeis süwie der Ausschank 
vün Milchmischgetränken, anderen· nichtalkü
hülischen kalten Getränken und Flaschenbier, 
wenn hiebei nicht mehr als {lcht Verabrei
chungsplätze (zum Genuß vün Speisen 'Oder 
Getränken bestimmte Plätze) bereitgestellt 
werden; 

8. die Beherbergung vün Gästen, wenn nicht' 
mehr als zehn Fremdenbetten bereitgestellt 
werden und die Verabreichung des Frühstücks 
und von kleinen Imbissen und der Ausschank 
von nichtalkühülischen Getränken und vün 
Flaschenbier süwie vün gebrannten geistigen 
Getränken als Beigabe zu diesen Getränken an 
die Gäste. 

Rechte 
§ 150. (1) Gastgewerbetreibende, die Gäste 

beherbergen 'Oder Speisen verabreichen und warme 
und angerichtete kalte Speisen verkaufen, sind 
berechtigt, Waren des üblichen Reisebedarfes, wie 
Treib- und Schmierstoffe, Toiletteartikel, Badearti
kel, Fotüverbrauchsmaterial, Ansichtskarten, übli-

. che Reiseandenken (§ 164 Z 2) und die im § 164 Z 3 
und 4 angeführten Druckwerke zu verkaufen. 

(2) Gastgewerbetreibende," die. Speisen verabrei
chen und warme und angerichtete kalte Speisen 
verkaufen, sind zum Verkauf von nicht angerichte
ten kalten Speisen, vün halbfertigen Speisen, vün 
Lebensmitteln, die in ihrem Gastgewerbebetrieb 
verwendet werden, und von Reiseprüviant berech
tigt. 
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(3) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
und 2 muß der Charakter des Betriebes als 
Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben, und es dürfen 
keine zusätzlichen Hilfskräfte und keine zusätzli
chen Räumlichkeiten verwendet werden. Bei der 
Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 ist außerdem 
eine straßenseitige Schaustellung der Waren verbo
ten. 

(4) Gastgewerbetreibende sind auch zum Halten 
von Spielen berechtigt, wenn der Charakter des 
Betriebes als Gastgewerbebetrieb gewahrt bleibt. 

(5) Gastgewerbetreibende, die alkoholische Ge
tränke ausschenken und solche Getränke in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen oder nichtal
koholische Getränke ausschenken und solChe 
Getränke in unverschlossenen Gefäßen verkaufen, 
sind im' Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung be
rechtigt, Getränke in handelsüblich verschlossenen 
Gefäßen zu verkaufen. 

(6) Gastgewerbetreibende, die alkoholische Ge
tränke ausschenken und solche Getränke in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen oder nichtal
koholische Getränke ausschenken und solche 
Getränke in unverschlossenen Gefäßen verkaufen, 
sind berechtigt, kohlensäurehältiges Wasser für den 
Bedarf ihrer Gäste zu erzeugen. Bei der Ausübung 
dieser Tätigkeit unterliegen diese Gastgewerbetrei
benden jenen Vorschriften, die für die zur 
Erzeugung kohlensäurehältiger Getränke berech
tigten Gewerbetr~ibenden gelten. 

(7) Gastgewerbetreibende sind auch berechtigt, 
Fahrzeuge ihrer Gäste einzustellen und Sportgeräte 
an ihre Gäste zu vermieten. Sie sind ferner auch zum 
Verleihen von Druckwerken an ihre Gäste und zum 
Halten von Leseräumen für diese berechtigt. 

Vorschriften über die Gewerbeausübung 

Betriebsart 
§ 151. (1) Die Gewerbeanmeldung (§ 339) hat 

auch die Bezeichnung der Betriebsart zu enthalten, 
in der das Gastgewerbe ausgeübt werden soll. 

(2) Unter Betriebsart im Sinne des Abs. 1 ist die 
durch eine bestimmte Anlage, Einrichtung und 
Ausstattung der Betriebsräume und allfälligen 
sonstigen BetriebSflächen und durch eine bestimmte 
Betriebsführung gekennzeichnete Gestaltung des 
jeweiligen Gastgewerbebetriebes zu verstehen; 
Verschiedenheiten lediglich in der Benennung 
begründen keine besondere Betriebsart. 

§ 152. Ein Gastgewerbe darf nur entsprechend 
der in der Gewerbeanmeldung bezeichneten Be
~riebsart ausgeübt werden. . 

Gewerbeausübung in Gastgärten und außerhalb der, 
Betriebsräume und allfälligen sonstigen 

Betriebsflächen 

§ 153. (1) Bei der Beurteilung, ob die Anlage eines 
Gastgewerbebetriebes der Genehmigungspflicht ge-

mäß § 74 unterliegt, bleiben allfällige sonstige 
Betriebsflächen, die als Gastgärten auf öffentlichem 
Grund oder auf Grundflächen, die an' öffentliche 
Verkehrsflächen angrenzen, in der Zeit von 8 bis 22 
Uhr, im Juni, Juli und August bis 23 Uhr, betrieben 
werden, außer Betracht. 

(2) Ein Gastgewerbe darf a,ußerhalb der Betriebs
räume und allfälligen sonstigen Betr:iebsflächen des 
Standortes nur vorübergehend aus Anlaß einzelner 
besonderer Gelegenheiten . (Volksfeste , W ohltätig
keitsveranstaltungen, Ausstellungen, Markte, Sport
veranstaltungen, größere Baustellen udgl.) ausgeübt 
werden. Eine solche Ausübung eines Gastgewerbes 
ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
gastgewerblichen Tätigkeit der Behörde anzuzei
gen. Die Anzeige hat die besondere Gelegenheit, 
den Standort und die Dauer der gastgewerblichen 
Tätigkeit zu enthalten. 

Allgemeine Maßnahmen gegen Alkoholmißbrauch 

§ 154. (1) Die Gastgewerbetreibenden sind 
verpflichtet, Personen, die durch Trunkenheit, 
durch ihr sonstiges Verhalten oder ihren Zustand 
die Ruhe und Ordnung im Betrieb stören, keine 
alkoholischen Getränke mehr auszuschenken. 

(2) Gastgewerbetreibende, die alkoholische Ge
tränke ausschenken. und solche Getränke in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen, sind ver
pflichtet, auf Verlangen auch kalte nichtalkoholi
sche Getränke auszuschenken. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Gewerbetrei
bende, die zu einem gemäß § 149 nicht unter das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 11 fallendep. 
Ausschank von alkoholischen Getränken berechtigt 
sind. 

§ 155. (1) Gastgewerbetreibende, die alkoholi
sche Getränke ausschenken und solche Getränke in 
unverschlossenen Gefäßen verkaufen und nichtal
koholische Getränke ausschenken und solche 
Getränke in unverschlossenen Gefäßen verkaufen, 
sind verpflichtet, mindestens zwei Sorten kalter 
nichtalkoholischer Getränke zu einem nicht höhe
ren Preis auszuschenken als das am billigsten 
angebotene kalte alkoholische Getränk (ausgenom
men Obstwein). Der Preisvergleich hat jeweils auf 
der Grundlage des hochgerechneten Preises für 
einen Liter der betreffenden Getränke zu erfolgen. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt auch für 
mindestens eine Sorte des kalten nichtalkoholischen 
Getränks, die der Gastgewerbetreibende auf Grund 
des § 154 Abs. 2 auszuschenken hat. ' 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Gastgewer
betreibende, die zu einem gemäß § 149 nicht unter 
das gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 11 
fallenden Ausschank von alkoholischen Getränken 
berechtigt sind. 

.. 
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Alkoholausschank an Jugendliche 

§ 156.(1) Die Gastgewerbetreibenden dürfen 
alkoholische Getränke an Jugendliche nicht aus
schenken, wenn diesen Jugendlichen nach den 
landesrec'htlichen Jugendschutzbestimmungen der 
Genuß von Alkohol verboten ist. 

(2) Nicht verboten ist der Verkauf an Jugendliche 
im Sinne des Abs. 1, die solche Getränke, die zum 
Genuß durch Erwachsene außerhalb des Gastge
werbebetriebes bestimmt sind, holen. 

(3) Wenn den Jugendlichen nach den landes
rechtlichen Jugendschutzbestimmungen der Genuß 
von Alkohol verboten ist, dann haben die zum 
Ausschank von alkoholischen Getränken berechtig
ten Gastgewerbetreibenden an einer geeigneten 
Stelle der Betriebsräume einen Anschlag anzubrin
gen, auf dem deutlich lesbar auf dieses Verbot 
hingewiesen wird; 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch fürGewerbetrei
bende, die zu einem gemäß § 149 nicht unter das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 11 fallenden 
Ausschank von .alkoholischen Getränken berechtigt 
sind. . . 

Sperrstunde und Aufsperrstunde 

§ 157. (1) Der Landeshauptmann hat den 
Zeitpunkt, zu dem die Gastgewerbebetriebe ge
schlossen werden müssen (Sperrstunde), und den 
Zeitpunkt, zu dem sie geöffnet werden dürfen 
(Aufsperrstunde), für die einzelnen Betriebsarten 
der Gastgewerbe durch Verordnung festzulegen;.er 
hat hiebei auf die Bedürfnisse der ortsansässigen 
Bevölkerung und der Touristen Bedacht zu nehmen 
und erforderlichenfalls von der Festlegung einer 
Sperrzeit abzusehen. Bei den in Bahnhöfen, auf 
Flugplätzen und an Schiffslandeplätzen gelegenen 
Gastgewerbebetrieben hat der Landeshauptmann 
insbesondere den Verpflegungsbedarf der Reisen
den zu berücksichtigen; zu dieser Frage sind auch 
die in Betracht kommenden Verkehrsunternehmen 
zu hören. 

(2) Der Gastgewerbetreibende hat die Betriebs
räume und die allfälligen sonstigen Betriebsflächen, 
ausgenommen die der Beherbergung dienenden, 
während des Zeitraumes zwischen den nach Abs. 1 
festgelegten Sperr- und Aufsperrstunden geschlos
sen zu halten. Während dieser Sperrzeit darf er 
Gästen weder den Zutritt zu diesen Räumen und zu 
diesen' Flächen noch dort ein weiteres Verweilen 
gestatten und die Gäste auch nicht in anderen 
Räumen oder auf anderen sonstigen Flächen gegen 
Entgelt bewirten. Die Gäste sind rechtzeitig auf den 
Eintritt der Sperrstunde aufmerksam zu machen; sie 
haben den Betrieb spätestens zur Sperrstunde zu 
verlassen. In Beherbergungsbetrieben ist die Verab
reichung von Speisen und Getränken an Beherber
gungsgäste auch während der vorgeschriebenen 
Sperrzeiten gestattet. 

(3) Bei besonderem örtlichem Bedarf hat die 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf die sonstigen 
öffentlichen Interessen für einzelne Gastgewerbebe
triebe eine frühere Aufsperrstunde odel' eine spätere 
Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch den 
Anlaß bestimmten Beschränkungen,' zu bewilligen. 
Eine solche Bewilligung ist nicht zu erteilen, wenn 
die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht 
strafbares Verhalten von Gästen unmittelbar vor der 
Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumut
~.ar belästigt oder der Gastgewerbetreibende wegen 
Uberschreitung der Sperrstunde oder der Aufsperr
stunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. 
In Orten, in denen BundespolIzeibehörden beste
hen, haben die Gemeinden diese Behörden vor 
Erteilung der Bewilligung zu hören. 

(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu 
widerrufen, wenn der besondere örtliche Bedarf 
nicht mehr b~steht, sicherheitspolizeiliehe Bedenken 
bestehen, die Nachbarschaft wiederholt durch ein 
nicht strafbares Verhalten von Gästen ,unmittelbar 
vor der' Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 
unzumutbar belästigt oder der Gastgewerbetrei
bende wegen Überschreitung der Sperrstunde oder 
der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft 
worden ist. In Orten, in denen Bundespolizeibehör
den bestehen, haben die Gemeinden diese Behörden 
vor einer Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch ein 
nicht strafbares Verhalten von Gästen unmittelbar 
vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 
unzumutbar belästigt wurde oder wenn sicherheits
polizeiliehe Bedenken bestehen, hat die Gemeinde 
eine spätere Aufsperrstunde oder eine frühere 
Sperrstunde vorzuschreiben. Diese Vorschreibung 
ist zu widerrufen, wenn angenommen werden kann, 
daß der für die Vorschreibung maßgebende Grund 
nicht mehr gegeben sein wird. In Orten, in denen 
Bundespolizeibehörden bestehen, haben die Ge
meinden vor einer Entscheidung diese Behörden zu 
hören. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Betriebe, in 
denen die im § 149 Z 3 und 5 bis 7 angeführten 
Tätigkeiten ausgeübt werden, hinsichtlich dieser 
Tätigkeiten sinngemäß mit der Maßgabe, daß die 
Sperrstunde und die Aufsperrstunde für die 
einzelnen Tätigkeiten gemäß § 149 Z 3 und 5 bis 7 
festzulegen sind. 

(7) Die Sperrstunde und die Aufsperrstunde 
dürfen in Verordnungen und Bescheiden gemäß den 
vorstehenden Absätzen nur einheitlich für den 
gesamten Gastgewerbebetrieb mit allen seinen 
Betriebsräumen und allfälligen sonstigen Betriebs
flächen festgelegt werden. 

Einrichtung, Ausstattung und Betriebsführung der 
Gastgewerbebetriebe 

f158. (1) Die Gastgewerbetreibenden haben die 
Betriebsräume und die allfälligen sonstigen Be-
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triebsflächen und deren Einrichtung und Ausstat
tung stets in gutem Zustand zu erhalten und dafür 
zu sorgen, daß die Betriebsräume und die allfälligen 
sonstigen Betriebsflächen, die Betriebseinrichtung 
und die Betriebsführung den der Betriebsart 
entsprechenden Anforderungen Rechnung tragen. 
Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat erforderlichenfalls unter Bedachtnahme 
auf die üblicherweise an die jeweiligen Betriebsarten 
zu stellenden Anforderungen und auf eine dem 
Ansehen der österreichischen Tourismuswirtschaft 
entsprechende Gewerbeausübung durch Verord
nung festzulegen, durch welche Maßnahmen diesen 
Verpflichtungen der Gastgewerbetreibenden ent
sprochen wird. 

(2) Die Behörde' kann erforderlichenfalls einem 
Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne des 
Abs. 1 mit Bescheid auftragen, wenn diesbezüglich 
keine Regelung in einer Verordnung gemäß Abs. 1 
erlassen worden ist. 

(3) Die Behörde kann von den Bestimmungen 
einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende 
Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid 
zulassen, wenn auch diese Maßnahmen die 
Einhaltung der im Abs. 1" umschriebenen Verpflich
tungen des Gewerbetreibenden gewährleisten. 

(4) Die Abs.) bis 3 und gemäß Abs. 1 erlassene 
Verordnungen gelten sinngemäß für die gemäß 
§ 149 Z 1 bis 6 und 8riicht unter das gebundene 
Gewerbe gemäß § 126 Z 11 fallenden Tätigkeiten, 
wenn hiebei mehr als acht Verabreichungsplätze 
(zum Genuß von Speisen oder Getränken bestimmte 
Plätze) bereitgestellt werden. 

Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 

§ 159. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 12 bedarf es für 
den Großhandel mit allen Stoffen und Präparaten, 
die zur arzneilichen Verwendung bestimmt sind, mit 
Giften, mit Präparaten, die zur diagnostischen 
V erivendungohne Berührung mit dem menschli
chen oder tierischen Körper bestimmt sind, und mit 
sterilisiertem Verbandsmaterial. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
gebundenen Gewerbes gemäß Abs. 1 berechtigt 
sind, sind auch zum Abfüllen und Abpacken der im 
§ 168 Abs. 1" Z 1 und 2 genannten Stoffe und 
Präparate berechtigt. 

Befähigungsnachweis fUrHandelsagenten und 
Handelsgewerbe 

§ 160. (1) Der Befähigungsnachweis für das 
Gewerbe der Handelsagenten (§ 126 Z 13) und ein 
Handelsgewerbe (§ 126 Z 14) ist zu erbringen durch 

1. Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung 

an einer 'i~ländischen Universität oder einer 
" Handelsakademie oder deren Sonderformen 

gemäß § 75 Abs. 1 lit. abis c und Abs. 3 des 
Schulorganisationsgesetzes oder 

2. Zeugnisse 
a) über die erfolgreich abgelegte Lehrab

schlußprüfung in einem einem Handelsge
werbe entsprechenden Lehrberuf und 

b) über eine mindestens einjährige kaufmän
nische Tätigkeit oder 

3. Zeugnisse 
a) über die "erfolgreich abgelegte Unterneh

merprüfung oder den erfolgreichen Ab
schluß des Handelsassistentenlehrganges 
am Wirtschaftsförderungsinstitut einer 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft und 

b) über eine mindestens einjährige kaufmän
nischeTätigkeit oder 

4. Zeugnisse 
a) über den erfolgreichen Besuch einer 

mindestens dreijährigen berufsbildenden 
mittleren Schule oder einer nicht in Z 1 
angeführten berufsbildenden höheren 
Schule, in denen eine mit der Ausbildung in 
einem einem Handelsgewerbe entspre
chenden Lehrberuf gleichwertige Vermitt
lung einschlägiger Kenntnisse und Fertig
keiten erfolgt, und 

b) über eine mindestens eiQjährige kaufmän
nische Tätigkeit, oder 

5. Zeugnisse 
a) über den erfolgreichen Besuch einer nicht 

in Z 1 angeführten Studienrichtungan 
einer inländischen Universität oder einer 
allgemeinbildenden höheren Schule oder 
einer nicht in Z 1 oder 4 angeführten" 
berufsbildenden höheren oder mindestens 
dreijährigen berufsbildenden mittleren 
Schule und 

b) über eine mindestens' zweijä4rige kauf-
männische Tätigkeit. . 

(2) Die Tätigkeit des' Gewerbetreibenden in dem 
von ihm ausgeübten Handwerk oder gebundenen 
Gewerbe (§§ 126 und 128) gilt als kaufmännische 
Tätigkeit. 

§ 161. (1 ) Wer eme Tätigkeit, die einem 
Handwerk oder einem gebundenen Gewerbe 
entspricht, auf Grund einer auf die Ausübung des 
betreffenden Gewerbes in der Form"eines Industrie
betriebes lautenden Gewerbeberechtigung durch 
mindestens drei Jahre ausgeübt hat, weist die 
Befähigung zum Handel mit den in das betreffende 
Gewerbe einschlägigen Waren sowie mit Stoffen 

. und Artikeln nach, die bei der Ausübung dieser 
Gewerbe regelmäßig" bearbeitet oder verarbeitet 
werden. 

(2) Personen," die den Befähigungsnachweis 
gemäß Abs. 1,5 oder 6 für ein auf bestimmte Waren 
eingeschränktes Handelsgewerbe erbracht und 
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dieses Handelsgewerbe durch drei Jahre selbständig 
befugt ausgeübt haben, erbringen den Befähigungs~ 
nachweis für das unbeschränkte HandeJsgewerbe. 

(3) Personen, die 
1. als vertretungs befugte Mitglieder eines zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen Organs 
einer in das Firmenbuch eingetragenen juristi
schen Person, 

2. als vertretungsbefugte Gesellschafter einer 
- Personengesellschaft des Handelsrechtes, 

3. als Mitarbeiter einer in das Firmenbuch 
eingetragenen juristischen Person, denen ein 
maßgebender Einfluß auf den Geschäftsbe
trieb dieser juristischen Person zusteht, oder 

4. als Prokuristen 
drei Jahre überwiegend kaufmännisch tätig waren, 
erbringen den Befähigungsnachweis für Handelsge
werbe. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß auch für den 
Nachweis der Befähigung für das Gewerbe der 
Handelsagenten (§ 126 Z 13). 

(5) Wer gemäß den Vorschriften über die land
und forstwirtschaftliehe Berufsausbildung eine 
Meisterprüfung erfolgreich abgelegt hat, bei der 
auch kaufmännische Kenntnisse nachgewiesen 
werden müssen, weist die Befähigung zum Handel 
mit den in das betreffende Fachgebie~, das 
Gegenstand der Meisterprüfung war, einschlägigen 
Waren nach. 

(6) Personen, die mindestens drei Jahre lang 
selbständig oder als Betriebsführer auf dem Gebiet 
der Land- und Forstwirtschaft tätig waren, weisen 
die Befähigung zum Handel mit den für den Zweig 
der Land- und Forstwirtschaft, in dem sie ihre 
Tätigkeit ausgeübt haben, einschlägigen Waren 
nach. 

Handelsagenten 

§ 162. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Handelsagenten (§ 126 Z 13) bedarf es 
unbeschadet der Rechte der Händler gemäß § 34 
Abs. 4 und 5 für das Vermitteln oder das 
Abschließen von Warenhandelsgeschäften in frem
dem Namen und für fremde Rechnung zwischen 
selbständig Erwerbstätigen und Personen, die 
Waren der angebotenen Art zur Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit benötigen, ohne 
Rücksicht darauf, ob das Vermitteln oder Abschlie
ßen im Rahmen einer ständigen Betrauung oder auf 
Grund einzelner Aufträge ausgeübt wird. 

(2) Der Handelsagent ist auch zum Vermitteln 
oder zum Abschließen von Rechtsgeschäften . in 
fremdem Namen und für fremde Rechnung über 
Arbeiten berechtigt, wenn diese Vermittlung oder 
dieses Abschließen in unmittelbarem Zusammen
hang mit dem Vermitteln oder' Abschließen eines 
WarenhandelSgeschäftes im Sinne' des Abs. I, steht. 

(3) Der Handelsagen't ist berechtigt, Personen, 
die Waren der angebotenen Art zur Ausübung ihrer 
selbständigen Erwerbstätigkeiten benötigen, aufzu
suchen, um Bestellungen auf diese Waren zu 
sammeln. Das Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 
Abs. 1) zum Zwecke des Sammelns von Bestellun
gen ist hingegen verboten. 

(4) Der Handelsagent darf beim Aufsuchen von 
Personen zum Zwecke des Sammelns von Bestellun
gen nur Warenmuster mit sich führen. 

Handelsgewerbe 

§ 163. Gewerbetreibende, die zur Ausübung eines 
Handelsgewerbes (§ 126 Z 14) berechtigt sind, sind 
auch 

1. zum Betrieb von Tankstellen (§ 126 Z 28) und 
2. zur Ausübung eines freien Handelsgewerbes 

gemäß § 164 berechtigt, sofern ihre Gewerbe
berechtigung nicht eine Einschränkung auf
weist, die die AusÜbung des betreffenden in 
Z 1 oder 2 genannten Handelsgewerbes 
ausschließt. 

§ 164. Nachstehende Handelsgewerbe sind freie 
Gewerbe (§ 5 Abs. 2 Z 3): 

1. der Kleinhandel mit Milch, Obst,' Gemüse, 
Kartoffeln, Speisepilzen, Butter, Eiern, 
Schnittblumen, Christbäumen; 

2. der Kleinhandel mit Devotionalien und 
üblichen Reiseandenken (ausgenommen, Le
bensmittel sowie solche Devotionalien und 
Reiseandenken aus Edelmetallen, die der 
Punzierungspflicht unterliegen); 

3. der Kleinhandel mit vervielfältigten Schriften 
und vervielfältigten bildlichen Darstellungen, 
die im Verkehr oder im häuslichen, gesell
schaftlichen oder religiösen Leben oder bei der 
Erwerbstätigkeit ausschließlich als Hilfsmittel 
dienen; 

4. der Kleinhandel mit Sonderheften von Zeit
schriften und Saisonmodeheften, soweit dieser 
nicht gemäß § 2 Abs. 1 Z 18 vom Anwen
dungsbereich dieses Bundesgesetzes ausge
nommen ist, ferner mit sogenannten Magazi
nen und mit Kurzheften erzählenden Inhaltes, 
in einem Umfangbis zu drei Druckbogen; 

5. der Kleinhandel mit Brennstoffen und Brenn
material; 

6. der Verkauf :von Pommes frites, Langos, 
Kartoffelpuffern, gebratenen Kartoffeln und 
gebratenen Früchten auf der Straße; 

7. die Tätigkeit der Marktfahrer. ' 

Lebensmittelhändler 

,§ 165. (1) Den Gewerbetreibenden, die den 
Kleinhandel mit Lebensmitteln ausüben, stehen im 
Rahmen ihrer Gewerbeausübung auch folgende 
Rechte zu: 
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1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwaren, 
Fisch und Geflügel in einfacher Art, von 
Fleisch- und Wurstsalaten, Fleisch- und 
Wurstmayonnaisesalaten, Brotaufstrichen und 
belegten Brötchen; 

2. die Verabreichung der in Z 1 genannten 
Speisen mit den üblichen kalten Beigaben, wie 
Essiggemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot 
und Gebäck, in einfacher Art in den dem 
Verkauf gewidmeten Räumen; 

3. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfang der Z 1 und 2; 

4. die Zubereitung von Frucht- und Gemüsesäf
ten; 

5. der Ausschank von Milch, Milchmischgeträn
ken, nichtalkoholischen kalten Getränken und 
Flaschenbier in den dem Verkauf gewidmeten 
Räumen; 

6. die Verabreichung von vorverpackt angeliefer
tem Speiseeis in den dem Verkauf gewidmeten 
Räumen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 muß 
der Charakter des Betriebes als Lebensmittelhan
delsbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden. 

(3) Für die zum Kleinhandel mit Milch, Obst, 
Gemüse und Butter berechtigten Gewerbetreiben
den (§ 164) gelten die Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

(4) Gewerbetreibende, die den Lebensmittelklein
handel innerhalb eines Ortsgebietes ausüben, in dem 
kein Gewerbetreibender den dem Fleischerhand
werk vorbehaltenen Frischfleischkleinhandel im 
Sinne des § 101 Abs. 4 ausübt, sind auch berechtigt, 
in dem betreffenden Standort den Kleinhandel mit 
frischem Fleisch im Sinne des § 101 Abs.4 

. auszuüben; sie haben sich hiefür einer entsprechend 
erfahrenen Fachkraft zu bedienen. Die Berechti
gung zum Kleinhandel mit frischem Fleisch im 
Sinne des § 101 Abs. 4 bleibt erhalten, auch wenn in 
der Folge ein zur Ausübung des Fleischerhandwerks 
berechtigter Gewerbetreibender innerhalb desselben 
Ortsgebietes mit der Ausübung des Frischfleisch
kleinhandels im Sinne des § 101 Abs. 4 beginnt. 

Altwarenhandel 

§ 166. (1) Die gleichzeitige Ausübung des 
Altwarenhandels mit dem gebundenen Gewerbe des 
Handels mit Waffen (§ 192 Abs. 1 Z 1lit. boderZ 2 
lit. b) ist verboten. 

(2) Die Bestimmungen des § 167 Abs. 2 über die 
Pflichten der. Händler mit Antiquitäten und 
Kunstgegenständen gelten sinngemäß auch für 
AltWarenhändler. 

Händler mit Antiquitäten und Kunstgegenständen 

§ 167. (1) Gewerbetreibende, die den Handel mit 
Antiquitäten und Kunstgegenständen ausüben, sind 

auch zum Abbeizen, Abziehen und Po li tieren von 
antiken Möbeln berechtigt. 

. (2) Gewerbetreibende, die den Handel mit 
Antiquitäten und Kunstgegenständen ausüben, sind 
verpflichtet, 

1. über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus 
auch den Sicherheitsbt;hörden während der· 
Geschäftsstunden die Nachschau in den 
Geschäftslokalen zu ermöglichen, Beweismit
tel vorzulegen, Einsicht in die Geschäftsbücher 
zu gewähren und· die für die Überprüfung 
notwendigen Auskünfte, insbesondere über 
die Herkunft der Waren, zu erteilen; 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, ·vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich 
entzogene Gegenstände geordnet und nach
schaubereit aufzubewahren. 

Hersteller von Arzneimitteln und ähnlichen 
Produkten sowie Giften; Chemische Laboratorien 

§ 168. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 15 bedarf es für 

1. die Herstellung,· Abfüllung oder Abpackung 
von Stoffen und Präparaten, die zur arzneili
chen Verwendung bestimmt sind, mit Aus
nahme der Tät~gkeiten gemäß Z 4; 

2. die Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 
von Präparaten, die zur diagnostischen Ver
wendung ohne Berührung mit dem menschli
chen oder tierischen Körper bestimmt sind; 

3. die Sterilisierung von Verbandmaterial und die 
Imprägnierung von Verbandmaterial mit zur 
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen 
oder Präparaten. 

4. die Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 
von Blutkonserven und Blutderivaten; 

5. die Herstellung von Giften; 
6. die Herstellung von Chemikalien und Reagen

zien, soweit sie nicht unter eine der vorstehen
den Ziffern fällt; 

7. die Durchführung chemischer· Analysen und 
chemischer Untersuchungen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur HerStellung von 
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen 
und Präparaten berechtigt sind (Abs. 1 Z 1 und Z 4), 
sind auch berechtigt, medizinische Injektionssprit- . 
zen und Infusionsgeräte zu sterilisieren. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 15 
sind die Tätigkeiten, für deren Ausübung es einer 
Gewerbeberechtigung für das gebundene Gewerbe 
gemäß § 126 Z 16 bedarf. 

(4) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 15 
ist weiters die Herstellung, Abfüllung .oder Abpak
kung von Futtermitteln, die gemäß den Bestimmun
gen des Futtermittelgesetzes, BGBl. Nr. 97/1952, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr.396/1991, in den inländischen Verkehr ge
bracht werden. 
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Hersteller von immunbiologischen und von 
. bestimmten mikrobiologischen Präparaten 

§ 169 .. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe gemäß § 126 Z 16 bedarf es für die 
Herstellung, Abfüllung oder Abpackung von 
immunbiologischen und von solchen mikrobiologi
schen Präparaten, die zur arzneilichen oder zur 
diagnostischen Verwendung ohne Berührung mit 
dem menschlichen oder tierischen Körper bestimmt 
sind. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes gemäß Abs. 1 berechtigt sind, sind auch 
berechtigt, medizinische Injektionsspritzen und 
Infusionsgeräte zu sterilisieren. 

Inkassoinstitute 

§ 170. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Inkassoinstitute (§ 126 Z 18) bedarf es 
für die Einziehung fremder Forderungen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Inkassoinstitute berechtigt sind, sind 
riicht berechtigt, Forderungen gerichtlich einzutrei
ben oder sich Forderungen aus Warenlieferungen 
oder Dienstleistungen abtreten zu lassen, auch wenn 
die Abtretung nur zu Zwecken der Einziehung 
erfolgen sollte. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Inkassoinstitute berechtigt sind, sind 
zur Einziehung einer fremden Forderung, die dem 
Ersatz eines Schadens ohne Beziehung auf einen 
Vertrag (§ 1295 ABGB) dient, nur berechtigt, wenn 
diese Forderung unbestritten ist. 

Luftfahrzeugmechaniker 

§ 171. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Luftfahrzeugmechaniker (§ 126 Z 20) 
bedarf es für die Erzeugung und Wartung von 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät. 

(2) Unter Wartung im Sinne des Abs. 1 sind 
1. die Instandsetzung einschließlich der Überho

lung oder Änderungsarbeiten sowie 
2. die Instandhaltung (einfache Wartung) zu 

yerstehen, wobei die einfache Wartung die 
regelmäßige Pflege und Kontrolle sowie die 
Behebung geringfügiger, die Lufttüchtigkeit 
von Luftfahrzeugen oder die Betriebssicher
heit von Luftfahrgerät nicht beeinträchtigen
der Mängel einschließlich des Ein- und 
Ausbaues von Bestandteilen umfaßi. 

Teiltätigkeiten 

§ 172. Eine Gewerbeberechtigung für die War
tung von Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgerät im 

Sinne des § 171 ist für nachstehende Tätigkeiten 
erforderlich: 

1. Tätigkeiten am Flugwerk von Luftfahrzeugen; 
2. Tätigkeiten an Triebwerken von Luftfahrzeu

gen; 
3. Tätigkeiten an der elektronischen Bordausrü

stung von Luftfahrzeugen; 
4. Tätigkeiten an der nichtelektronischen Bord-

ausrüstung von Luftfahrzeugen; . 
5. Tätigkeiten an sonstigem Luftfahrtgerät. 

Vorschriften über die Gewerbeausübung 

§ .173. (1) Wartungsarbeiten an Luftfahrzeugen 
und Luftfahrtgerät dürfen nur von fachlich 
befähigten Personen ausgeführt werden. Der 
Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der 
Bestimmungen des Berufsausbildurrgsgesetzes, 
BGBL Nr.14211969, steht dieses Gebot nicht 
entgegen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat unter Bedachtnahme auf die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr durch Verordnung 
festzulegen, wie die im Abs. 1 geforderte fachliche 
Befähigung für bestimmte Wartungsarbeiten an 
bestimmten Luftfahrzeugen oder an bestimmtem 
Luftfahrtgerät nachzuweisen ist. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben jedenfalls 
dafür zu sorgen, daß die W artu~gsarbeiten an 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät so ausgeführt 
werden und die Einrichtung der Betriebsstätten so 
ausgestaltet wird, daß eine einwandfreie Wartung 
der Luftfahrzeuge und des Luftfahrtgerätes gewähr
leistet ist. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahme auf den Stand der Technik oder auf die 
üblich erweise an die Wartung von Luftfahrzeugen 
und Luftfahrtgerät zu stellenden Anforderungen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli
che Wirtschaft und Verkehr durch Verordnung 
festzulegen, auf 'o/elche Weise den Verpflichtungen 
der Gewerbetreibenden gemäß Abs. 3 entsprochen' 
wird. 

Luftfahrtrechtliche . Vorschriften 

§ 174. Die Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes, 
BGBL Nr. 253/1957, und der darauf gegründe,ten 
Verordnungen betreffend die Wartung von Luft
fahrzeugen oder Luftfahrtgerät werden durch die 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

Reisebüros 

§ 175. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Reisebüros (§ 126 Z 23) bedarf es für 
die Ausgabe, Vermittlung und Besorgung von 

3 
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Fahrausweisen (einschließlich der Anweisungen auf 
Liege- und Schlafwagenplätze, Platzkarten u. dgl.) 
in- und ausländischer Verkehrsunternehmen jeder 
Art, die Vermittluhg von durch Verke4rsunierneh
men durchzuführenden Personen beförderungen, 
die Veranstaltung (einschließlich der Vermittlung) 
von Gesellschaftsfahrten, die Vermittlung und die 
Besorgung von für Reisende bestimmter Unterkunft 
oder Verpflegung. 

(2) Ist die Gewerbeanmeldung (§ 339) nicht auf 
die Ausübung des unbeschränkten Reisebürogewer
bes gerichtet,· so muß sie eine Einschränkung 
enthalten, die eine der folgenden Tätigkeiten 
bezeichnet: 

1. die Vermittlung und Besorgung von Unter
kunft oder Verpflegung innerhalb der T ouris
musregion (Abs.5), zu der die Standortge
meinde gehört; 

2. die Veranstaltung (einschließlich der Vermitt
lung) von Gesellschaftsfahrten in Kraftfahr
zeugen. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 126 Z 23 
sind 

1. die Ausgabe, Vermittlung oder Besorgung von 
Fahrausweisen durch Verkehrsunternehmen 
für gleichartige Unternehmen und, soweit es 
sich um eine Tätigkeit untergeordneten 
Umfanges handelt, von Fahrausweisen für 
Anschlußfahrten für Verkehrsunternehmen 
anderer Art; 

2. die Ausgabe, Vermittlung oder Besorgung von 
Fahrausweisen der Verkehrsunternehmen für 
den Straßenbahn-, Stadtbahn-, Schnellbahn
und Kraftfahrlinienverkehr innerhalb des 
Gemeindegebietes oder von und zu Gemein
degebieten der näheren Umgebung (Vororte
verkehr); 

3. die Vermittlung von Unterkunft für Reisende 
in Verbindung mit der Ausgabe von Fahraus
weisen durch Fluglinienunternehmen sowie 
durch . Eisenbahnunternehmen, jedoch mit 
Ausnahme von Pauschalreisen; diese Vermitt
lungstätigkeii: darf jedoch nur auf Wunsch der 
Reisenden durchgeführt werden und es darf 
keine Werbung hiefür erfolgen; 

4. die Vermittlung von Personenbeförderungs
leistungen des Taxi-Gewerbes durch Taxi
"funk; 

5. die Vermittlung von Privatzimmern an Rei
sende zu vorübergehendem Aufenthalt. 

(4) Ge;verbetreibende, die zur unbeschränkten 
oder zu einer gemäß Abs. 2 Z 2 beschränkten: 
Ausübung des Reisebürogewerbes berechtigt sind, 
sind auch berechtigt 

1. zur Betreuung der von in- und ausländischen 
Reisebüros vermittelten Reisenden und zu 
Vermittlungen, die im Zusammenhang mit 
Reisen, Aufenthalten oder Tagungen stehen; . 

2. nur in Verbindung mit Leistungen gemäß 
Abs. 1 zur Vermittlung und Besorgung von 
Leistungen, die mit Reisen im Zusammenhang 
stehen; 

3. zum Verkauf der im § 164 Z 3 angeführten 
Druckwerke. 

(5) Der Landeshauptmann hat unter. Bedacht
nahme auf geographische, wirtschaftliche, raum
ordnungspolitische und tourismusorganisatorische . 
Gegebenheiten räumlich zusammenhängende Tou
rismusregionen für die Ausübung der im Abs. 2 Z 1 
genannten gewerblichen Tätigkeiten festzulegen; 
der Landeshauptmann von Wien kann auch 
festlegen, daß das Land Wien eine Tourismusregion 
bildet. Eine gemäß Abs. 2 Z 1 beschränkte Gewer
beberechtigung für das Reisebürogewerbe darf 
nicht für einen Standort in einer Gemeinde 
begründet werden, die zu keiner Tourismusregion 
gehört. 

Zulässige Bezeichnungen 

§ 176. Nur Gewerbetreibende, die zur unbe
schränkten Ausübung des Reisebürogewerbes be
rechtigt sind, dürfen die Bezeichnungen "Reise
büro" oder "Verkehrsbüro" verwenden. 

Reisebetreuer 

§ 177. (1) Gewerbetreibende, die Gesellschafts- . 
fahrten veranstalten oder Reisende gemäß § 175 
Abs. 4 ZIbetreuen, haben bei den von ihnen 
veranstalteten Gesellschaftsfahrten und bei der 
Betreuung der Reisenden gemäß § 175 Abs. 4 Z 1 
dafür zu sorgen, daß eine geeignete Person die 
Reisenden betreut (Reisebetreuer). Der Reisebe
treuer hat insbesondere für die Verpflegung der 
Reisenden und für eine entsprechende Unterbrin
gung in den Quartieren Sorge zu tragen. Er ist nach 
Maßgabe des § 143 Abs.2 Z 3 auch berechtigt, 
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten zu geben. 

(2) Wird eine ausländische Reisegesellschaft von 
einem Reisebetreuer aus dem Ausland dauernd 
begleitet, so ist auf dessen. Tätigkeit dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

Ausübungsvorschriften 

§ 178. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann erforderlichenfalis unter 
Bedachtnahme auf die üblicherweise an Reisebüros 
zu stellenden Anforderungen und auf eine dem 
Ansehen der österreichischen Tourismuswirtschaft 
entsprechende Gewerbeausübung durch Verord
nung nähere Bestimmungen für die Ausübung des 
Reisebürogewerbes festlegen. Diese Verordnungen 
können Bestimmungen enthalten über 
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1. Lage, Größe, Einriclltung und Ausstattung der 
für den Verkehr mit Kunden bestimmten 
Betriebsräume ; 

2. Art und Umfang fernmeldetechnischer Ein
richtungen; 

3. Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimm
ter Arbeitnehmer; 

4. Ausstattung mit Kursbüchern, Hotelbüchern, 
Tarifunterlagen und sonstigen für die ord
nungsgemäße Gewerbeausübung erforderli
chen Unterlagen oder Verfügbarkeit von 
Informationen in gleichem Umfang wie aus 

. solchen Büchern und Unterlagen durch 
Anschluß an ein auto~ationsunterstützt ge
führtes Datennetz; 

5. detaillierte Werbeunterlagen und deren Inhalt. 

Spediteure einschließlich der Transportagenten 

§ 179. (1) Die Spediteure einschließlich der 
Transportagenten (§ 126 Z 25) sind auch berechtigt: 

1. zur Beförderung von Gütern zu und von der 
Station eines Eisenbahn-, Schiffahrts- oder 
Luftverkehrsunternehmens oder zu und von 
den Lagern und Sammelstellen des Spediteurs, 
wenn der Spediteur die Güter mit Frachtbrief 
einem solchen Unternehmen im eigenen 
Namen zur Beförderung zu übergeben hat 
oder im Frachtbrief als Empfänger der Güter 
angegeben ist oder vom im Frachtbrief 
angegebenen Empfänger mit der Abholung 
der Güter von der Station eines solchen 
Unternehmens beauftragt worden ist; 

2. zur Lagerei; 
3. zur Geltendmachung von Forderungen an 

Transportunternehmen aus dem Frachtenge
schäft (Frachtenreklamation) hinsichtlich der 
Güter, deren Beförderung der Spediteur 
besorgt hat. . 

(2) Gewerbetreibe~den, die zu einer a'uf die 
- Tätigkeiten der Transportagenten beschränkten 

Ausübung des Gewerbes gemäß § 126 Z 25 
berechtigt sind, stehen die im Abs. 1 angeführten 
Rechte nicht zu. 

Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen 
und Infusionsgeräten und Handel mit diesen 

Gegenständen 

§ 180. Einer Gewerbeberechtigung für das 
gebundene Gewerbe gemäß § 126 Z 26 bedarf es für 
die Sterilisierung von medizinischen Injektionssprit
zen und' Infusionsgeräten und den Handel mit 

. diesen Gegenständen. 

Arbeitnehmer 

§ 181. Für Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des. Gewerbes der' Sterilisierung von medizinischen 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen berechtigt s~nd, 
gilt § 138 sinngemäß. 

Tankstellen 

§ 182. (1) Gewerbetreibende, die Betriebsstoffe 
an Kraftfahrer im Betrieb von Zapfstellen abgeben 
(§ 126 Z 28), sind unbeschadet des § 34 zur 
Verrichtung der beim Betrieb von Zapfstellen 
üblichen Tätigkeiten für Kraftfahrer, wie zum 
Abschmieren, Ölwechsel, zur Batteriepflege, zum 
Nachfüllen von Luft, Waschen des Kraftfahrzeuges 
u. dgl. berechtigt. . 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind auch zum Kleinhandel mit Heizöl, Kraftfahr
zeugersatzteilen und Kraftfahrzeugzubehöi, soweit 
diese Ersatzteile und dieses Zubehör für die 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsfä
higkeit des Kraftfahrzeuges oder für die Verkehrssi
cherheit notwendig sind, Verbandzeug in Behältern 
im Sinne des § 102 Abs. 10 des Kraftfahrgesetzes 
1967, BGBI. Nr. 267, in der Fassung des Bundesge
setzes BG BI. N r. 615/1977, Kraftfahrzeugpflege
mitteln, Toiletteartikeln, Straßenkarten, Fotover
brauchsmaterial, Ansichtskarten und üblichen Rei
seandenken (§164 Z 2) berechtigt. Weiters sind sie 
zum Kleinhandel mit Zuckerwaren, zuckerfreiem 
Kaugummi, Schokoladen und Schokoladewaren, 
Dauerbackwaren einschließlich Salzgebäcke, Waf
feln und Waffelwaren, kandierten Früchten und 
Speiseeis, alle diese Waren aber nur insoweit, als sie 
vorverpackt angeliefert werden, sowie mit alkohol
freien Erfrischungsgetränken in verschlossenen 
Gefäßen berethtigt. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 2 muß 
. der Charakter des Betriebes als Tankstelle gewahrt 

bleiben und es dürfen hiefür weder zusätzliche 
Hilfskräfte noch ausschließlich diesem Verkauf 
dienende RäUme verwendet werden. Dies gilt 
jedoch nicht für die Ausübung des Kleinhandels mit 
Heizöl. 

Unternehmensberater einschließlich der 
Untern'ehmensorganisatoren 

§ 183. (1) Unternehmensberater einschließlich 
der Unternehmensorganisatoren (§ 126 Z 29) sind 
auch zur Ausübung det: auf den Personenkreis der 
Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung 
berechtigt, wenn sie den für diese Tätigkeit 
vorgeschriebenen Teil des Befähigungsnachweises 
entsprechend der Verordnung betreffend den 
Befähigungsnachweis fUr das Gewerbe der Unter
nehmensberater einschließlich der Unternehmens
organisatoren erbringen. 

(2) Bis zur Erlassung einer das' Recht zur 
Ausübung der auf den Personenkreis der Führungs
kräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung berück

. sichtigenden 'Verordnung betreffend den Befähi
gungsnachweis für das Gewerbe der Unternehmens
berater einschließlich der Unternehmensorganisato
ren gilt für den Nachweis der Befähigung zur 
Ausübung dieses Rechtes § 376 Z 9. 
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(3) Die Vermittlung von Führungskräften im 
Sinne des Abs. 1 und 2 ist die Vermittlungstätigkeit 
in bezug auf offene Stellen, die nach dem Inhalt der 
Tätigkeit mit leitenden Angestellten, denen maßge
bender Einfluß auf die Führung des Betriebes 
zusteht, welche nicht als Arbeitnehmer gelten und 
hinsichtlich derer das angebotene Entgelt zumindest 
die Höhe der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung nach § 45 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes erreicht, besetzt wer
den." 

Versicherungsmakler 

§ 184: Versicherungsmakler (§ 126 Z 31) sind 
auch berechtigt, ihre Auftraggeber über die für sie 
vermittelten oder in ihrem Namen und auf ihre 
Rechnung abgeschlossenen Versicherungsverträge 
"zu beraten. " 

Versteigerung beweglicher Sachen 

§ 185. Einer" Gewerbeberechtigung für das 
Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen 
(§ 126 Z 32) bedarf es für den Verkauf beweglich.er 
Sachen auf eigene oder fremde Rechnung im Wege 
öffentlicher Versteigerungen, auch wenn er im 
Rahmen der Ausübung eines anderen Gewerbes 
vorgenommen wird. 

Geschäftsordnung 

§ 186. (1) Die zur Versteigerung beweglicher 
Sachen berechtigten Gewerbetreibenden haben sich 
einer Geschäftsordnung zu bedienen, in der die für 
die Ausübung des Gewerbes aufgestellten Bedin
gungen und die Richtlinien für die Ermittlung der 
Höhe des vom Gewerbetreibenden für seine 
Tätigkeit zu beanspruchenden Entgeltes enthalt~n 
sein müssen. 

(2) Die Bestimmungen der Geschäftsordnung 
müssen die ordnungsgemäße Ausübung des Gewer
bes sicherstellen und die Interessen der Verpfänder 
wahren. 

(3) Die Geschäftsordnung ist in den für den 
Verkehr mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen 
ersichtlich zu machen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 187. Die Vorschriften über Verbote und 
Beschränkungen der Versteigerung gewisser Ge
genstände, über den Wirkungsbereich der Gemein
den hinsichtlich der Vornahme von Versteigerun
gen, über Befugnisse bestimmter Arten von 
Unternehmen oder Angehöriger bestimmter Berufe, 
öffentliche Versteigerungen durchzuführen, über 
das Erfordernis einer besonderen behördlichen 

Bewilligung für die Veranstaltung jeder einzelnen 
öffentlichen Versteigerung, über die Teilnahme 
eines behördlichen Versteigerungs kommissärs und 
über "die Entrichtung gewisser Gebühren für 
Versteigerungen werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt. 

5. Gemeinsame Bestimmungen für 
bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe 

§ 188. Sofern in diesem Abschnitt nicht anderes 
bestimmt wird," gelten für die bewilligungspflichti
gen gebundenen Gewerbe die Bestimmungen des 
1. Hauptstückes. 

§ 189. (1) Die Bewilligung für ein im § 128 
angeführtes gebundenes Gewerbe ist zu erteilen, 
wenn 

1. bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzun
gen für die Ausübung von Gewerben (§§ 8 bis 
15) keine Tatsachen vorliegen, die es zweifel
haft machen, ob der Bewerber oder, falls sich 
eine juristische Person oder Personengesell
schaft des Handelsrechtes um die Bewilligung 
bewirbt, eine der im § 13 Abs. 7 genannten 
Personen die für die Ausübung des Gewerbes 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, und 

2. die hinsichtlich der Ausübung des betreffenden 
im § 128 angeführten gebundenen Gewerbes 
allenfalls vorgeschriebenen besonderen V or
aussetzungen erfüllt sind. 

(2) Liegt eine der im Abs. 1 angeführten 
Voraussetzungen nicht vor, so ist die Bewilligung zu 
verweigern. 

(3) Die Bewilligung ist unter Bedingungen, mit 
Beschränkungen oder Auflagen zu erteilen, wenn 
die allgemeinen oder die besonderen V orausseti:un
gen nur bei Erfüllung dieser Bedingungen und bei 
Einhaltung dieser Beschränkungen und Auflagen 
gesichert sind. 

Gewerberechtliche Geschäftsführer und Pächter " 

§ 190. (1) Der Inhaber einer Bewilligung für die 
Ausübung eines im § 128 angeführten gebun"denen 
Gewerbes bedarf einer Genehmigung für 

1. die Bestellung eines Geschäftsführers für die 
Ausübung des Gewerbes, 

2. die Übertragung der Ausübung des Gewerbes 
an einen Pächter und 

3. die Bestellung eines Filialgeschäftsführersfür 
die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte. 

(2) Der Pächter eines bewilligungspflichtigen 
gebundenen Gewerbes bedarf für die Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 Z 1 und Abs. 1 Z 3 einer Genehmi
gung. 
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(3) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 Z 1 ist auf 
Ansuchen des Gewerbeinhabers zu erteilen, wenn 
die im § 39 Abs. 2 angeführten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Das Ausscheiden eines Geschäftsführers 
ist vom Gewerbeinhaber der für die Erteilung der 
Bewilligung für das betreffende im § 128 angeführte 
gebundene Gewerbe zuständigen Behörde anzuzei
gen .. 

(4)Die Genehmigung gemäß Abs. 1 Z 2 ist auf 
Ansuchen des Gewerbeinhabers zu erteilen, wenn 
der Pächter die für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen 
erfüllt. Der Widerruf der Übertragung der Aus
übung des Gewerbes an den Pächter ist der für die 
Erteilung der Bewilligung für das betreffende im 
§ 128 angeführte gebundene Gewerbe zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

(5) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 Z 3 ist auf 
Ansuchen des Gewerbeinhabers zu erteilen, wenn 
die im § 47 Abs. 2 angeführten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Das Ausscheiden des Filialgeschäftsfüh
rers ist der für die Erteilung der Genehmigung der 
Bestellung des Filialgeschäftsführers zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

(6) Für die Genehmigungen gemäß Abs. 2 gelten 
jeweils die Bestimmungen der Abs; 3 und 5 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß der Pächter um 
die jeweils erforderliche Genehmigung anzusuchen 
und das Ausscheiden des Geschäftsführers oder des 
Filialgeschäftsführers anzuzeigen hat. 

(7) Der Gewerbetreibende ist von seiner Verant
wortung für die Einhaltung der gewerberechtlichen 
Vorschriften im Rahmen des § 370 nur befreit, wenn 
er die für die Maßnahme gemäß Abs. 1 Z 1 
erforderliche Genehmigung erlangt hat. Von der 
Verantwortung für die Einhaltung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften in der weiteren Betriebs
stätte ist der Gewerbetreibende nur befreit, wenn er 
die für die Maßnahme gemäß Abs. 1 Z 3 erforderli
che Genehmigung erlangt hat. 

Zuständigkeit 

§ 191. Falls in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt wird, ist für die Erteilung der Bewilligung 
für die· Ausübung eines im § 128 angeführten 
gebundenen Gewerbes und für die Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 190 Abs. 1 der Landes
hauptmann zuständig. 

6. Bestimmungen für die einzelnen 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe 

Waffengewerbe 

§ 192. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen: 
1. hinsichtlich nichtmilitärischer Waffen und 

nichtmilitärischer Munition 

a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand
setzung (einschließlich der Tätigkeit der 
Büchsenmacher), . 

b) der Handel, 
c) das Vermieten, 
d) die Vermittlung des Kaufes und Verkau

fes; 
2. hinsichtlich militärischer Waffen und militäri

scher Munition 
. a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand

setzung, 
b) der Handel, 
c) die Vermittlung des Kaufes und Verkau-

fes. . 

_ (2) Der Bewilligungspflicht unterliegen nicht: 
1. die Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung 

und das Vermieten von Hieb- und Stichwaffen 
sowie der Handel mit diesen Waffen; 

2. das Instandsetzen und das Vermieten von vor 
dem Jahre 1871 erzeugten Schußwaffen und 
von· Waffen, die nur noch musealen, dekorati
ven, Lehr- oder Sammelzwecken dienen, 
sowie der Handel mit diesen Gegenständen;-

3. die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes der 
in Z 1 und Z 2 angeführten Gegenstände; 

4. das Gravieren und Ziselieren von Schußwaf
fen; 

5. das Vermieten von Druckluftwaffen, 
COrWaffen und Zimmerstutzen sowie der 
Verkauf der dazugehörigen Munition bei 
Veranstaltungen zur Volksbelustigung zur 
Verwendung bei der betreffenden Veranstal
tung. 

(3) Für ein auf die Tätigkeit der Büchsenmacher 
eingeschränktes Waffengewerbe kann der Befähi
gungsnachweis jedenfalls auch gemäß den den 
Befähigungsnachweis für Handwerke regelnden, 
Vorschriften der §§ 18 bis 20 erbracht werden. 

Nachsichtsverbot 

§ 193. Der Nachweis der Befähigung für ein 
Waffengewerbe darf nicht gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 
nachgesehen werden. 

Nichtmilitärische Waffen 

§ 194. (1) Nichtmilitärische Waffen und nichtmi
litärische Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Waffen und Munition gemäß den Bestimmun
gen des Waffengesetzes 1986, BGBI. Nr. 443. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne des 
§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a und· Z 2 lit. a gilt auch· das 
Laden von Patronen. 

Militärische Waffen 

§ 195. Militärische Waffen und militärische' 
Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die in 
der Verordnung der Bundesregierungvom 22 .. No-
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vember 1977, BGBI. Nr. 624, betreffend Kriegsma
terial bezeichneten Waffen, Munitions- und Ausrü~ 
stungsgegenstände. 

Rechte 

§ 196. (1) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von nichtmilitäri
schen Waffen (§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a) berechtigt 
sind, sind auch zur Bearbeitung, Instandsetzung und 
Umarbeitung von militärischen Handfeuerwaffen 
berechtigt. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von nichtmilitäri
schen Waffen oder nichtmilitärischer Munition 
(§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a) oder zum Handel mit 
nichtmilitärischen Waffen oder nichtmilitärischer 
Munition (§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. b) berechtigt sind, 
sind auch zum Handel mit pyrotechnischen Artikeln 
sowie zum Handel mit Jagd- und Sportpulver 
berechtigt. . 

(3) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung von 
nichtmilitärischen Waffen (§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a) 
oder zum Handel mit nichtmilitärischen Waffen 
(§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. b) berechtigt sind, sind auch 
zum Vermieten von nichtmilitärischen Waffen 
berechtigt. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von Waffen oder 
Munition (§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a oder Z 2 lit. a) oder 
zum Handel mit Waffen oder Munition (§ 192 
Abs. 1 Z 1 lit. b oder Z 2 lit. b) berechtigt sind, sind 
auch zur Vermittlung des Kaufes und Verkaufes 
dieser Gegenstände berechtigt. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von Schußwaffen 
(§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a oder Z 2 lit. a) berechtigt 
sind, sind auch zum Laden von Patronen berechtigt. 

(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres unter Bedachtnahme auf 
die Bedürfnisse der Sportschützen und im Hinblick 
auf die von Schießpulver ausgehenden Gefahren 
durch Verordnung jene Pulversorten zu bezeich
nen, mit denen die im Abs. 1 genannten Gewerbe
treibenden zu handeln berechtigt sind, und jene 
Maßnahmen festzulegen, die diese Gewerbetreiben
den bei dieser Handelstätigkeit zu treffen haben. 

Besondere Voraussetztmgen 

§ 197. (1) Die Erteilung der Bewilligung für die 
im § 192 Abs.l angeführten Waffengewerbe 
erfordert neben der Erfüllung der im § 189 Abs. 1 
Z 1 angeführten Voraussetzungen 

1. die. Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. bei natürlichen Personen die österreichische 

Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland und 

3. bei juristischen Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes 
a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im 

Inland und 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft der 

Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretimg 
berufenen Organe oder der geschäftsfüh
rungs- und vertretungsbefugten Gesell
schafter und deren Wohnsitz im Inland 
sowie 

4. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der' öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken 
begegnet. 

(2) Den im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen 
haben die Gewerbetreibenden auch während der 
gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu entspre
chen; sie haben bis zur Wiedererfüllung dieser 
Voraussetzungen. ihren Betrieb einzustellen. 

Weitere Betriebsstätten, Verlegung des Betriebes 

§ 198. (1) Der Inhaber einer Bewilligung für die. 
Ausübung eines Waffengewerbes bedarf einer 
Bewilligung der Behörde (§ 341 Abs.3 und 4) für 

1. die Ausübung des Gewerbes ineiner weiteren 
Betriebsstätte, 

2. die Verlegung des Betriebes des Gewerbes in 
einen anderen Standort und 

3. die Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte in einen anderen Standort. 

(2) Für die Bewilligungen gemäß Abs. 1 gelten 
nach . Maßgabe des § 46 Abs.2 jeweils die 
Vorschriften für die Erteilung der Bewilligung 
gemäß § 197. 

Ausübungsvorschriften 

§ 199. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann - unbeschadet der Bestim
mungen der §§ 69 bis 72 - hinsichtlich der im § 192 
Abs. 1 Z 1 angeführten Waffengewerbe im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 
hinsichtlich der im § 192 Abs. 1 Z 2 angeführten 
Waffengewerbe auch im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung, durch 
Verordnung die aus Gründen der nationalen 
Sicherheit und zur Aufrechterhaltung der öffentli
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit erforderlichen 
Vorschriften erlassen. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 können zum 
Gegenstand haben 

1. die Beschaffenheit der Betriebsmittel, 
2. die Art der Ausübung der Erzeugung, 

Bearbeitung oder Instandsetzung von Waffen 
und Munition sowie des Handels mit diesen 
Gegenständen, 
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3. die Tätigkeit der Überprüfung und Erprobung 
von Waffen und Munition im Rahmen der 
Gewerbeausübung, 

4. die Lagerung von Waffen und Munition, 
wobei auch die Anzeige der Lagerstätten bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde sowie die 
Führung besonderer Lagerbücher vorgeschrie
ben werden kann, aus denen die vorrätig 
gehaltenen Waffen und die vorrätig gehaltene 
Munition ersichtlich sind, 

5. Vorschriften über die sichere Aufbewahrung 
von Waffen und Munition. 

(3) Die zur Erteilung der Bewilligung gemäß 
§ 206. zuständige Behörde kann erforderlichenfalls 
einem Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne 
des Abs. 2 mit Bescheid auftragen; wenn diesbezüg
lich keine Regelung in einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 erlassen worden ist. Weiters kann die zur 
Erteilung der Bewilligung gemäß § 206 zuständige· 
Behörde auf Antrag von den Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende Maßnah
men im Sinne des Abs. 2 mit Bescheid zulassen, 
wenn hiedurch der gleiche Schutz erreicht wird. 
Beziehen sich die Maßnahmen, die mit Bescheid 
aufgetragen oder zugelassen werden sollen, nur auf 
die Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebs
stätte, so ist zur Erlassung der Bescheide die zur 
Bewilligung der Gewerbeausübung in der weiteren 
Betriebsstätte zuständige Behörde berufen. 

Verbot der gleichzeitigen Ausübung mit dem 
Gewerbe des Altwarenhandels 

§ 200. Die gleichzeitige Ausübung des Handels 
mit Waffen (§ 192 Abs. 1 Z 1lit. bund Z 2lit. b) mit 
dem Gewerbe· des Altwarenhandels ist verboten. 

Vermieten von Waffen 
Tätigkeiten außerhalb von Betriebsstätten 

§ 201. (1) Das Ver~ieten von militärischen 
Waffen ist außer in den Fällen des Abs. 3 unzulässig. 

(2) Die Erzeugung, Bearbeitung und Instandset
zung, das Feilbieten und der Verkauf von Waffen 
und Munition sowie das Vermieten von nichtmilitä
rischen Waffen außerhalb der Betriebsstätten 
(Werkstätten oder Verkaufslokale) ist außer in den 
Fällen des § 192 Abs. 2 Z 5 unzulässig. 

(3) Das Vermieten und die Instandsetzung von 
Schußwaffen sowie der Verkauf des dazugehörigen 
Schießbedarfes auf behördlich genehmigten Schieß
stätten ist den gemäß § 192 Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder c 
oder Z 2 lit. a oder b berechtigten Gewerbetreiben
den gestattet. 

Waffenbuch 

§ 202. (1) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von militärischen 
Waffen, militärischer Munition, von nichtmilitäri-

schen Feuerwaffen oder von Munition für Faustfeu
erwaffen, zum ,Handel mit diesen Gegenständen 
oder zum Vermieten von nichtmilitärischen Feuer
waffen (§ 192 Abs. 1 Z 1 lit. a, bund c sowie Z 2 
lit. a und b) berechtigt sind, haben Waffenbücher zu 
führen, aus denen die Ein- und Ausgänge der 
militärischen Waffen und militärischen Munition, 
der nichtmilitärischen Feuerwaffen und der Muni
tion für Faustfeuerwaffen hervorgehen. Bei der 
Munition für Faustfeuerwaffen sind im Waffenbuch 
lediglich Anzahl und Kaliber anzugeben. Knallpa
tronen sind von der Eintragung im Waffenbuch 
ausgenommen. Die Waffenbücher für militärische 
Waffen und militärische Munition, für Faustfeuer
waffen und Munition für Faustfeuerwaffen sowie 
für andere nichtmilitärische Feuerwaffen als Faust
feuerwaffen sind getrennt zu führen; im Waffen
buch für andere nichtmilitärische Feuerwaffen als 
Faustfeuerwaffen hat der Gewerbetreibende den 
amtlichen Lichtbildausweis (einschließlich ausstel
lende Behörde, Datum und Nummer) des Erwerbers 
der Waffe einzutragen. 

(2) Die Waffenbücher, die sowohl in Karteiform 
als auch automationsunterstützt geführt werden 
dürfen, sind nach einem Muster anzulegen und 
haben hinsichtlich ihrer Ausstattung und der Art 
ihrer Führung den zur Sicherung für Beweiszwecke 
sowie zur waffenpolizeilichen Kontrolle notwendi
gen Anforderungen zu genügen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verördnung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 
hinsichtlich der militärischen Waffen und der 
militärischen Munition auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Landesverteidigung, fest
zulegen, auf welche Weise den in den Abs. 1 und 2 
aufgestellten Verpflichtungen entsprochen wird. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind verpflichtet, die Waffenbücher der Bezirksver
waltungsbehörde, im Wirkungsbereiche einer Bun
despolizeibehörde auch dieser Behörde, auf V erlan
gen dieser Behörden vorzulegen. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind verpflichtet, die Waffenbücher durch sieben 
Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 
Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß des 
Kalenderjahres, für das die letzte Eintragung 
vorgenommen wurde .. Im Falle der Endigung der 
Gewerbeberechtigung haben sie diese Bücher an die 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde an diese Behörde, 
abzuliefern. 

Bezeichnung der Waffen 

§ 203. (1) Nichtmilitärische Feuerwaffen und 
militärische Waffen, die gewerbsmäßig in den 
inländischen Verkehr gebracht werden, müssen mit 
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de~ Bezeichnung des Erzeugers und einer fortlau
fenden Erzeugungsnummer gekennzeichnet sein. 
Im Ausland erzeugte nichtmilitärische Feuerwaffen 
und militärische Waffen dürfen nur dann gewerbs
mäßig in den inländischen Verkehr gebracht 
werden, wenn sie überdies mit der Bezeichnung 
jenes Gewerbetreibenden versehen sind, der die 
Waffe zum erstenmal in den inländischen Verkehr 
bringt. 

(2) Eine nichtmilitärische Feuerwaffe, deren 
Bezeichnung gemäß Abs. 1 oder deren Erzeugungs
nummer im Zuge der Instandsetzung durch einen 
befugten Gewerbetreibenden unkenntlich gemacht 
worden ist, darf in den inländischen Verkehr 
gebracht werden, wenn sie mit der Bezeichnung 
dieses Instandsetzers und einer fortlaufenden 
Nummer, die dieser Gewerbetreibende beizusetzen 
hat, gekennzeichnet ist. Der Instandsetzer ist 
verpflichtet, die ursprüngliche Bezeichnung gemäß 
Abs. 1 und die ursprüngliche Erzeugungsnummer 
im Waffenbuch (§ 202) zu verzeichnen. . 

Überprüfung 

§ 204. Soweit sicherheitspolizeiliehe Belange 
berührt werden, ist im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde diese Behörde de~ Überprü
fungen gemäß § 338 beizuziehen. 

Meldung des Ruhens der Gewerbeausübung 

§ 205. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
eines Waffengewerbes (§ 192 Abs.l) berechtigt 
sind, haben das Ruhen und jede Aufnahme der 
Gewerbeausübung in der Hauptbetriebsstätte und in 
den weiteren Betriebsstätten der Bezirksverwal
tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde auch dieser Behörde, hinsichtlich 
einer Gewerbeberechtigung für militärische Waffen 
und militärische Munition (§ 192 Abs. 1 Z 2) auch 
dem Bundesminister für Landesverteidigung, binnen 
drei Wochen anzuzeigen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede 
Erteilung einer Bewilligung für die Ausübung eines 
Waffengewerbes, jede Bewilligung der Verlegung 
des Betriebes in einen anderen Standort, jede 
Anzeige über den Fortbetrieb, die Zurücklegung 
öder Entziehung einer Bewilligung für ein Waffen

gewerbe im Wirkungsbereich einer Bundespolizei
behörde dieser Behörde, bei Bewilligungen betref
fend militärische Waffen und militärische Munition 
(§ 192 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesminister für 
Landesverteidigung zur Kenntnis zu bringen. 

Zuständigkeit 

§ 206. Zur Erteilung einer Bewilligung gemäß 
§ 192 Abs. 1 Z 1 und zur Erteilung der Genehmi
gung einer im § 190 Abs. 1 angeführten Maßnahme 

hinsichtlich nichtmilitärischer Waffen und nichtmi
litärischer Munition ist der Landeshauptmann im 
Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Sicher
heitsbehörde H. Instanz, zur Erteilung der Bewilli
gung gemäß § 192 Abs. 1 Z 2 und zur Erteilung der 
Genehmigung einer im § 190 Abs. 1 angeführten 
Maßnahme hinsichtlich militärischer Waffen und 
militärischer Munition ist der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres zuständig. 

Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von 
Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
dem Schieß~ und Sprengmittelgesetz unterliegen, 

und Handel mit diesen Erzeugnissen 

§ 207. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen 
1. die Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln 

sowie von Zündmitteln und sonstigen Spreng
mitteln, die nicht dem Scliieß- und Sprengmit
telgesetz unterliegen, und 

2. der Handel mit den in der Z 1 genannten 
Erze:ugnissen. 

(2) Der Bewilligungspflicht gemäß Abs. 1 Z 2 
unterliegt nicht der Handel mit pyrotechnischen 
Scherzartikeln, die bei widmungsgemäßer Verwen
dung keinen Schaden anzurichten geeignet sind 
(harmlose pyrotechnische Scherzartikel). 

(3) Die Bestimmungen des Schieß- und Spreng
mittelgesetzes, BGBI. Nr. 196/1935, in der Fassung 
des Art. I der Verordnung GBlÖ Nr. 483/1938, des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 232/1959 und der 
Schieß- und Sprengmittelgesetz-Novelle 1973, 
BGBI. Nr. 169, Über die Erzeugung, Verarbeitung 
und den Verschleiß von Schieß- und Sprengmitteln, 
und der Verordnung vom 19. Mai 1899, RGBI. 
Nr.95, mit welcher in Ausführung des Gesetzes 
vom 27. Mai 1885, RGBI. Nr.134, und in 
Ergänzung der Verordnung vom 4. August 1885, 
RGBI. Nr. 135, Anordnungen betreffend den 
Verkehr mit sprengkräftigen Zündungen erlassen 
werden, werden durch die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht berührt. 

Pyrotechnische Scherzartikel 

§ 208. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres durch Verordnung jene 
pyrotechnischen Scherzartikel zu bezeichnen, auf 
die wegen ihrer Beschaffenheit insbesondere im 
Hinblick auf die in ihren Sätzen enthaltene Energie 
die im § 207 Abs. 2 angeführten Umstände zutref
fen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 209. Die Erteilung der Bewilligung für die 
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von 
Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
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dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, 
und für den Handel mit diesen Erzeugnissen 
erfordert neben der Erfüllung der im § 189 Abs. 1 
Z 1 angeführten Voraussetzungen . 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises 
und 

2. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 
derAufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken 
begegnet. 

Weitere Betriebsstätten, Verlegung des Betriebes 

§ 210. §198 gilt für Inhaber einer Bewilligung 
gemäß § 207 sinngemäß. 

Verfahren 

§ 211. Vor Erteilung einer Bewilligung gemäß 
§ 207 ist die örtlich zuständige Sicherheits behörde 
11. Instanz zur Frage des V orliegens der V orausset
zung gemäß § 209 Z 2 zu hören. 

Sprengungsuntemehmen 

§ 212. Der Bewilligungspflicht unterliegt der 
Betrieb von Sprengungsunternehmen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 213. (1) Die Erteilung der Bewilligung für den 
Betrieb von Sprengungsunternehmen erfordert 
neben der Erfüllung der im § 189 Abs. 1 Z 1 
angeführten V orausset·zungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises 
und 

2. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken 
begegnet. 

(2) Vor Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 
ist die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde 11. In
stanz zur Frage des Vorliegens der Voraussetzung 
gemäß Abs. 1 Z 2 zu hören. 

Weitere Betriebsstätten, Verlegung des Betriebes 

§ 214. § 198 gilt für Inhaher einer Bewilligung 
gemäß § 212 sinngemäß. 

Baugewerbe 

§ 215. (1) Die Tätigkeiten der Baumeister (§ 216 
Abs. 1), Zimmermeister (§ 219 Abs. 1), Steinmetz
meister(§ 220 Abs. 1) und Brunnenmeister (§ 222 
Abs. 1) unterliegen der Bewilligungspflicht. 

(2) Die Aufstellung von Gerüsten, für die 
statische Kenntnisse erforderlich sind, ist den 
Baugewerbetreibenden im Rahmen ihres Berechti
gungsumfanges vorbehalten. 

(3) Der Bewilligungspflicht unterliegen nicht die 
auf eigene Rechnung ausgeübten Tätigkeiten der 
Immobilienmakler einschließlich der Personalkre
ditvermittler und Bauträger, die auf eigenem Grund 
und Boden oder auf Grund eines ihnen zustehenden 
Baurechtes als Bauherren Bauten durch befugte 
Gewerbetreibende ausführen lassen, um sie weiter 
zu veräuße~n, und solche Erdarbeiten, die statische 
Kenntnisse nicht erfordern. 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Gewerbetreiben
den sind berechtigt, in geringem Umfang mit der 
Ausführung eigener Arbeiten in unmittelbarem 
Zusammenhang stehende Arbeiten anderer Ge
werbe auch .selbst auszuführen. 

Baumeister 

§216. (1) Der Baumeister ist berechtigt, 
l.Hochbauten, Tiefbauten und .andere ver

wandte Bauten zu planen und zu berechnen, 
2. Hochbauten, Tiefbauten und andere ver

wandte Bauten zu leiten, 
3. Hochbauten, Tiefbauten und andere ver

wandte· Bauten nach Maßgabe des § 215 
Abs. 4 und des Abs. 2 dieses Paragraphen auch 
auszuführen und Hochbauten, Tiefbauten und 
andere verwandte Bauten abzubrechen. 

(2) Der Baumeister ist weiters berechtigt, auch die 
Arbeiten anderer Gewerbe im Rahmen seiner 
Bauführung zu übernehmen, zu planen, zu 
berechnen und zu leiten. Er ist auch berechtigt, diese 
Arbeiten im Rahmen seiner Bauführung selbst 
auszuführen, soweit es sich um Tätigkeiten des 
Betonwarenc und Kunststeinerzeuger-und Terraz
zomacherhandwerks, des Schwarzdeckergewerbes, 
der Estrichhersteller, der Steinholzleger, der Gärt
ner, des Stukkateure- und Trockenausbauerhand
werks sowie qes Handwerks der Wärme-, Kälte-, 
Schall- und Branddämmer, Abdichter gegen Feuch
tigkeit und Druckwasser handelt. Tätigkeiten der 
Estrichhersteller und der Trockenausbauer darf der 
Baumeister auch unabhängig von einer Bauführung 
übernehmen und ausführen. Soweit es sich um 
Arbeiten von nicht in diesem Absatz genannten 
Handwerken oder gebundenden Gewerben (§§ 94, 
126 und 128) handelt, hat er sich unbeschadet des 
§ 215 Abs.4 zur Ausführung dieser Arbeiten der 
hiezu befugten Gewerbetreibenden zu bedienen. 
Weiters ist er unbescha,det der Rechte der· 
Brunnenmeister zur Durchführung von Tiefboh-
rungen aller Art berechtigt. . 

(3) Der Baumeister ist im Rahmen seiner 
Gewerbeberechtigung zur berufsmäßigen Vertre
tung seines Auftraggebers vor Behörden oder 
Körperschaften öffentlichen Rechtes berechtigt. 
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(4) Die Berechtigung anderer Gewerbetreiben -
der, die im Zusammenhang ',' mit der Planung 
technischer Arilagen und Einrichtungen erforderli
chen Vorentwürfe auf dem Gebiete des Hoch- und 
Tiefbaues zu, verfassen" bleibt unberührt. 

(5) Die Bestimmungen des Ziviltechnikergesetzes 
1993, BGBl.·Nr. xxx, bleiben' durch die Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes unberührt. 

Nachsichtsverbot 

§ 217. Der Nachweis der Befähigung für das 
Baumeistergewerbe darf nicht gemäß § 28 Abs. 1 bis 
5 nachgesehen werden. 

Zulässige Bezeichnungen 

§ 218. Nur Gewerbetre1bende, deren Gewerbebe
rechtigung das Recht zur Planung gemäß § 216 
Abs. 1 Z 1 einschließt, dürfen die Bezeichnung 
"Baumeister" verwenden. Gewerbetreibende, die 
zur Ausübung des Baumeistergewerbes einge
schränkt auf die Ausführung von Bauten berechtigt 
sind, dürfen keine Bezeichnung verwenden, die bei 
Interessenten den Eindruck erweckt, daß der 
betreffende Gewebetreibende zur Planung von 
Bauten berechtigt ist, 

Zimmermeister 

§ 219. (1) Der Zimmermeister ist zur Ausführung 
von Bauarbeiten, bei denen Holz als Baustoff 
verwendet wird, wie zur Herstellung von Holzhäu
sern, Dachstühlen, Holzbrücken, Holzveranderi, 
Holzstiegen, Holzbalkonen und dgl. berechtigt. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß Abs. 1 
darf der Zimmermeister auch andere Werkstoffe als 
Holz verwenden. Der Zimmermeister ist weiters zur 
Herstellung von Hauseingangstüren aus Massiv-

. holz, Holzfußböden aller Art und von gezimmerten 
Holzgegenständen berechtigt. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Arbeiten darf der 
Zimmermeister, wenn die Mitwirkung verschiede
ner Baugewerbe erforderlich ist und soweit Abs. 4 
nicht anderes bestimmt, nur unter Leitung, eines 
Baumeisters ausführen. 

(4) Der Zimmermeister ist jedoch berechtigt, 
Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkonstruktionen 
sind, selbständig sowohl zu planen und zu 
berechnen als auch zu leiten und nach Maßgabe des ' 
§ 215 Abs. 4 und des § 216 Abs. 2, der sinngemäß 
anzuwenden ist, auszuführen. 

(5) § 216 Abs. 4 und 5 gelten für Zimmermeister 
sinngemäß. 

Steinmetzmeister 

§ 220. (1) Der Steinmetzmeister ist berechtigt 
1. zur Planung, Berechnung und Ausführung von 

Bauarbeiten, bei denen Steine bearbeitet oder 

restauriert werden oder bei denen bearbeitete 
Steine und Steinplatten als Werkstoff verwen
det werden (Herstellung von Steinportalen 
und Fassadenverkleidungen einschließlich der 
Montage der dazugehörigen Metallveranke
rungskonstruktionen, von Steinstufen, Stufen
verkleidungen und Steinbelägen), 

2. zur Erzeugung, Bearbeitung, Aufstellung und 
Versetzung von Grabsteinen, Grabmonumen
ten und unbeschadet des Rechtes der Baumei
ster zu den erforderlichen Ausmauerungsar
beiten für GrahmonUmente und GrUfte sowie 
zum Gravieren von Grabinschriften. 

(2) Die Rechte der Betohwaren- und Kunststein
erzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 1), der 
Schlosser (§ 94 Z 13) und der Bildhauer (§ 94 Z 96) 
bleiben unberührt. 

Aufsuchen und Entgegennahme von Bestellungen 

§ 221. (1) Das Aufsuchen von Hinterbliebenen 
zum Zweck der Erlangung von Bestellungen auf 
Grabsteine, Grabdenkmäler und deren Zubehör 
betreffende Leistungen des Steinmetzmeistergewer
bes ist nur auf ausdrückliche, an den zur Ausübung 
des Steinmetzmeistergewerbes berechtigten Gewer
betreibenden gerichtete Aufforderung gestattet. 

(2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf 
Leistungen des Steinmetzmeistergewerbes im Sinne 
des Abs. 1 ist nur in den Betriebsstätten des 
Gewerbetreibenden oder anläßlich des gemäß 
Abs. 1 zulässigep Aufsuchens gestattet. 

Brunnenmeister 

§ 222. (1) Der Brunnenmeister ist berechtigt, die 
zur Herstellung eines Brunnens für Trink- oder 
Nutzwasser und die für Quellfassungen erforderli
chen Arbeiten zu planen, zu berechnen sowie 
auszuführen; hiezu gehören das Bohren und 
Schlagen von Brunnen, das Ausschachten, Ausmau
ern oder Betonieren des Brunnenschachtes, das 
Einsetzen der Pumpenrohre und Saugvorrichtungen 
und das Decken des Schachtes, das Führen des 
Schlages und Einsetzen der Schlagrohre. Weiters ist 
der Brunnenmeister unbeschadet der Rechte der 
Baumeister zur Durchführung von Tiefbohrungen 
aller Art berechtigt. 

(2) Der Brunnenmeister ist auch zur Herstellüng 
des Brunnenhäuschens, der Wasseraufsaugmulde 
und der Wassera,bleitungen im erforderlichen 
Ausmaß sowie zur Herstellung von Abwasserreini- . 
gungs- und -beseitigungs anlagen in brunnenmäßi
ger Ausführung und von nicht frei tragenden Silos 
bis ein Meter über dem Erdboden in brunnenmäßi
ger Ausführung berechtigt. 

(3) In politischen Bezirken, in' denen kein 
Brunnenmeister seinen Standort hat, steht die 
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Berechtigung gemäß Abs. 1 auch den Baumeistern 
zu. 

Technische Büros 

§ 223. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen die 
Beratung, die Verfassung von Plänen, Berechnun
gen und Studien, die Durchführung von Untersu
chungen, Überprüfungen und Messungen, die 
Ausarbeitung von Projekten, die Überwachung der 
Ausführung von Projekten, die Abnahme von 
Projekten und die Prüfung der projektgemäßen 
Ausführung einschließlich der Prüfung der projekt
bezogenen Rechnungen auf einschlägigen Fachge
bieten, die einer Studienrichtung einer inländischen 
Universität oder Hochschule künstlerischer Rich
tung oder einer einschlägigen inländischen berufs
bildenden höheren Schule entsprechen. 

(2) Der Berechtigungsumfang der Technischen 
Büros für Innenarchitektur umfaßt, unbeschadet der 
Rechte der im Abs. 3 angeführten Gewerbetreiben
den, sämtliche Befugnisse des Technischen Büros im 
Sinne des Abs. 1. Berührt die Tätigkeit des 
Technischen Büros für Innenarchitektur statisch 
relevante Bauteile, so ist deren konstruktive 
Bearbeitung und statische Berechnung durch einen 
hiezu Befugten durchzuführen. 

(3) Unbeschadet der Rechte des Technischen 
Büros für Innenarchitektur sind Fachgebiete, die 
den der Bewilligungspflicht für die Gewerbe der 
Baumeister (§ 216), der Zimmermeister (§ 219) der 

.Steinmetzmeister (§ 220) und der Brunnenmeis~er 
(§ 222) unterliegenden Tätigkeiten entsprechen, 
nicht Gegenstand Technischer Büros. 

(4) Gewerbetreibende, die eine Bewilligung 
gemäß Abs. 1 besitzen, sind im Rahmen' ihrer 
Gewerbeberechtigung zur berufsmäßigen Vertre
tung des Auftraggebers vor Behörden oder 
Körperschaften öffentlichen Rechtes berechtigt. 

(5) Der Berechtigungsumfang von Handwerken 
und von anderen gebundenen Gewerben (§§ 94, 126 
~nd 128) wird durch Abs. 1 nicht berührt. 

Kontaktlinsenoptiker 

§ 224. Der Bewilligungspflicht unterliegt der 
Kleinhandel mit Kontaktlinsen und das Anpassen 
von Kontaktlinsen. 

Bezeichnung 

§ 225. Gewerbetreibende, die sowohl den Befähi
gungsnachweis für das Handwerk der Augenoptiker 
(§ 94 Z 65) als auch für das Gewerbe der 
Kontaktlinsenoptiker erbracht haben, dürfen die 
Berufsbezeichnung "Optometrist" führen .. 

Immobilienmakler einschließlich der 
Personalkreditvernuttler 

§ 226. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen 
1. die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und 

Tausches von bebauten und unbebauten 
Grundstücken und von Rechten an Immobi
lien einschließlich der Vermittlung des Kaufes, 
Verkaufes und Tausches von Wohnungen, 
Geschäftsräumen, Fertigteilhäusern und Uli~ 
ternehmen; 

2. die Vermittlung von Bestandverträgen über 
Immobilien einschließlich der Vermittlung von 
Bestandverträgen über .W ohnungen, Ge
schäftsräume und Unternehmen; 

3. der Handel mit Immobilien und das Immobi
lienleasirig; 

4. die Vermittlung von Anteilscheinen und 
Beteiligungen an Immobilienfonds ; 

5. die Vermittlung von Hypothekardarlehen und 
Personalkrediten; 

6. die Beratung und Betreuung für die in Z 1 bis 5 
angeführten Geschäfte. 

(2) Nicht der Bewilligungspflicht unterliegt der . 
von Baugewerbetreibenden ausgeübte Handel mit 
Immobilien, wenn der Baugewerbetreibende auf 
eigenem Grund und Boden oder auf Grund eines 
ihm zustehenden Baurechtes Bauten auf eigene 
Rechnung im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung 
ausführt, um sie weiter. zu veräußern. Weiters 
unterliegt nicht der Bewilligungspflicht der von 
Bauträgern ausgeübte Handel mit Immobilien, 
wenn der Bauträger auf eigenem Grund und Boden 
oder auf Grund eines ihm zustehenden Baurechtes 
als Bauherr Bauten auf eigene Rechnung durch 
befugte Gewerbetreibende ausführen läßt, um sie 
weiter zu veräußern. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Immobilienmakler einschließlich der 
Personalkreditvermittler 'berechtigt sind, sind auch 
zur Vermittlung von Privatzimmern an Reisende zu 
vorübergehendem Aufenthalt sowie zur Führung 
eines Gästezimmernachweises berechtigt. 

Bauträger 

§ 227. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Tätigkeit des Bauträgers (Bauorganisators, Baube
treuers), das ist die organisatorische und kommer
zielle Abwicklung von Bauvorhaben (Neubauten, 
durchgreifende Sanierungen) auf eigene oder 
fremde Rechnung. 

(2) Die Rechte der Baugewerbetreibenden, der 
Immobilienmakler einschließlich der Personalkre
ditvermittler und der Immobilienverwalter werden 
durch Abs. 1 nicht berührt. 

Immobilienverwalter 

§ 228. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Verwaltung von Immobilien. 
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(2) Immobilienverwalter sind auch zum Inkasso 
von Geldbeträgen und zur Leistung von Zahlungen 
berechtigt, die im Zusammenhang mit der von ihnen 
übernommenen Verwaltungstätigkeit stehen. 

Pfandleiher 

§ 229. Der Bewilligungspflicht untetliegt die 
Gewährung von Darlehen gegen Übergabe bewegli
cher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfandleiher 
auch ohne Gewerbeberechtigung für die Ausübung 
des Gewerbes der Versteigerung beweglicher 
Sachen berechtigt ist, sich durch den Verkauf der 
Faustpfänder im Wege der Versteigerung schadlos 
zu halten, wenn das Darlehen nicht zur bestimmten 
Zeit zurückgezahlt wird. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 230. Die Erteilung der Bewilligung für das 
Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben der 
Erfüllung der im § 189 Abs. 1 Z 1 angeführten 
Voraussetzungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. eine wirtschaftliche Lage des Bewilligungswer

bers, die erwarten läßt, daß er das Gewerbe 
ordnungsgemäß ausüben wird, und 

3. den Abschluß einer entsprechenden Versiche
rung der Pfandsachen gegen Diebstahl und 
Feuer. 

Verbotene Pfanddarlehen 

§ 231. Die Gewährung eines Pfanddarlehens ist 
verboten, wenn 

1. Gegenstände zum Pfand angeboten werden, 
von denen der Pfandleiher wußte oder wissen 
mußte, daß sie verloren,'vergessen, zurückge
lassen oder ihrem rechtmäßigen Besitzer 
widerrechtlich entzogen wurden, 

2. es sich bei den zum Pfand angebotenen 
Gegenständen um gefährliche Güter (explo
sive, ätzende" leicht entflammbare, anstek
kungsgefährliche oder radioaktive Stoffe, 
Gase, Gifte u. dgl.) handelt oder , 

3. es sich um Gegenstände handelt, die nach 
anderen Rechtsvorschriften nicht in den 
Verkehr gebracht werden dürfen. 

Verbot der Weiterverpfändung 

§ 232. (1) Dem pfandleiher ist es verboten, die 
ihm verpfändeten Gegenstände weiter zu verpfän
den. 

(2) Der gewerbsmäßige Ankauf sowie die 
gewerbsmäßige Belehnung von Pfandscheinen sind 
verboten. 

Pfandleihbücher 

§ 233. (1) Die Pfandleiher haben ein Pfandleih
buch zu führen, in das jedes abgeschlossene 
Geschäft genau einzutragen ist. Für die Verpfän
dung von Juwelen, Gold- und Silberwaren oder für 
die Belehnung von Wertpapieren ist ein eigenes 
Pfandleihbuch zu führen. 

, (2) Die Pfandleihbücher, die sowohl in Kartei
form als auch automationsunterstützt geführt 
werden dürfen, sind nach einem Muster anzulegen 
und haben hinsichtlich ihrer Ausstattung, der Art 
ihrer Führung und der Aufbewahrung den zur 
Sicherung für Beweiszwecke sowie zur sicherheits
polizeilichen Kontrolle notwendigen Anforderun
gen zu genügen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres 
festzulegen, auf welche Weise den im Abs. 1 und 2 
aufgestellten Verpflichtungen entsprochen wird. 

(4) ,Die Pfandleiher sind' verpflichtet, die 
Pfandleihbücher durch sieben Jahre aufzubewah
ren. Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß 
jenes Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung 
vorgenommen wurde. 

(5) Im Falle der Endigung der Gewerbeberechti
gung sind die Pfandleihbücher an die Bezirksver
waltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bun
despoliieibehörde an diese Behörde, abzuliefern. 

pfandschem 

§ 234. (1) Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem 
Verpfänder über das abgeschlossene Pfandleihge-, 
schäft einen Pfandschein auszustellen, der den 
N amen und die Anschrift des Pfandleihers und die 
unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes enthal
ten und mit der Eintragung in dem Pfandleihbuch 
übereinstimmen muß. 

(2) Der Pfandschein hat !iie Bestimmungen des 
§ 240 wiederzugeben und einen Hinweis auf die 

. Bestimmungen der Geschäftsordnung für die 
Ermittlung der Höhe der Zinsen und der' 
Nebengebühren zu enthalten. 

Geschäftsordnung 

§ 235. (1) Der Bewerber um eine Bewilligung für 
das Gewerbe der Pfandleiher hat der zur Erteilung 
der Bewilligung zuständigen Behörde eine Ge
schäftsordnung zur Genehmigung vorzulegen, in 
der die für die Ausübung des Gewerbes aufgestellten 
Bedingungen und die Richtlinien für die 'Ermittlung 
der Höhe des vom Gewerbetreibenden für seine 
Tätigkeit zu beanspruchenden Entgeltes enthalten 
sein müssen .. 
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(2) Die Geschäftsordnung ist zu g'enehmigen, 
wenn ihre Bestimmungen die ordnungsgemäße 
Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die 
Interessen der Verpfänder wahren. 

(3) Jede Änderung der Geschäftsordnung bedarf 
der vorherigen Genehmigung der zur Erteilung der 
BewilligUng zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist in den 
für den Verkehr mit Kunden bestimmten Geschäfts-, 
räumen ersichtlich zu machen. 

(5 ) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung 
darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

Auskunftspflicht 

§ 236. Die Pfandleiher sind verpflichtet, 
1. über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus 

auch den Sicherheitsbehörden während der 
Geschäftsstunden die Nachschau in den 
Geschäftslokalen zu ermöglichen, Beweismit
tel vorzulegen, Einsicht in die Pfandleihbücher 
zu gewähren und die für die Überprüfung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen, 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich 
entzogene Gegenstände geordnet und nach
schaubereit aufzubewahren, 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschweigen über 
die Personen, mit denen Pfan<;lgeschäfie 
abgeschlossen wurden, zu wahren. 

Umsetzen des Pfandes 

§ 237. Ersucht der Verpfänder um Verlängerung 
des Pfandvertrages und stimmt der Pfandleiher der 
Verlängerung zu, so hat er wie beim Abschluß eines 
neuen Pfandleihvertrages vorzugehen; er hat eine 
neue Eintragung in das Pfandleihbuch und die 
Ausstellung eines neuen Pfandscheines nach den 
V orschriften des § 234 gegen Einziehung des alten 
Pfandscheines durchzuführen. 

Verlust des Pfandschein~s 

§ 238. (1) Wird ein Pfandschein verloren, so hat 
der Pfandleiher den Verlust des Pfandscheines in 
den Pfandleihbüchern vorzumerken und einen 
Vormerkschein auszufertigen, wenn der Verlustträ
ger nachweist, daß' der ' Verlust gemäß den 
fundrechtlichen Bestimmungen gemeldet wurde 
und seine Angaben über die Zeit der Übergabe des 
Pfandes sowie die Laufzeit und den Betrag des 
erhaltenen Darlehens und die genaue Beschreibung 
des Pfandes mit dem hinterlegten Pfand und die 
angegebenen Daten des Pfandscheines mit den 
Büchern des Pfandleihers übereinstimmen. Auf 
Grund dieses Vormerkscheines kann das Pfand 
gemäß § 237 umgesetzt werden. 

(2) Kommt der Originalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Tage der Verlustanzeige an nicht 
zum Vorschein, so darf das Pfand gegen Rückstel
lung des Vormerkscheinesund Rückzahlung des 
Darlehens samt Zinsen und Nebengebühren ausge
folgt werden, wenn es nicht etwa mangels 
Uinsetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

(3) Ist das Pfand bereits verfallen und unter 
Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften im 
Wege der Versteigerung veräußert worden, so ist 
nur der allenfalls erzielte Überschuß auszufolgen. 

( 4 ) Nach Ab lauf von 14 Tagen vom Verfallstag an 
kann der Besitzer eines Vormerkscheines das Pfand, 
sofern. es noch nichtveräußen worden ist, gegen 
Rückstellung des Vormerkscheines auslösen, wenn 
er den Schätzbetrag des Pfandes zur Sicherstellung 
allfälliger Ansprüche des Inhabers des Pfandschei
nes heim Pfandleiher erlegt. 

(5) Diese Sicherstellung ist ohne Zinsenvergütung 
wieder auszufolgen, wenn binnen Jahresfrist vom 
Ausstellungstag des Vormerkscheines der Original
pfandschein nicht zum Vorschein gekommen ist. 

(6) Kommt der Originalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Ausstellungstag des Vormerkschei
nes zum Vorschein, so darf das Pfand oder der aus 
dem Erlös des Pfandes etwa erzielte Überschuß nur 
gegen gleichzeitige Übergabe des Originalpfand
scheines und des Vormerkscheines ausgefolgt 
werden. 

Umsetzen' des Pfandes' bei Kraftloserklärung 

§ 239. (1) Wenn ein Verpfänder, bei dem die 
Voraussetzungen für die Ausfertigung eines V or
merkscheines (§-238) nicht gegeben waren, um die 
Kraftloserklärung des in Verlust geratenen Pfand
scheines im gesetzlichen Wege nachweislich ange
sucht hat, so ist der Pfandleiher bei rechtzeitigem 
Ersuchen des Verpfänders verpflichtet, das Pfand 
gemäß § 23Tumzusetzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetzt und ist es 
versteigert worden, so hat der Pfandleiher nach 
rechtskräftiger Kraftloserklärung den allenfalls 
erzielten Überschuß auszufolgen. 

Verkauf des Pfandes 

§ 240. (1) Der Verkauf des Pfandes durch 
Versteigerung darf in keinem Fall früher als sechs 
Wochen nach dem Verfallstag erfolgen. Ort und 
Zeit der Versteigerung sind unter Bezeichnung der 
zu versteigernden Gegenstände durch Anschlag vor 
dem Geschäftslokal und überdies durch Einschal
tung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder in dem 
von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestimmen
den Lokalblatt bekanntzumachen. In der Bekannt
machung sind der Name des Pfandleihers .'Und die 
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auf die zu versteigernden Gegenstände entfallenden -
Nummern despfandleihbuches anzugeben. Die 
Bekanntmachung muß inneihalbeines Zeitraumes 
von zwei bis vier Wochen vor der Versteigerung 
erfolgen. 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes durch 
Versteigerung hat der Pfandleiher dem Verpfänder 
auf dessen Verlangen nach V ör1age des Pfandschei
nes, gegebenenfalls des Vormerkscheines, unver
züglich den für den Verpfänder nach Abzug der 
Pfandschulden samt Zinsen und Nebengebühren 
sowie der Kosten des Pfandverkaufes allenfalls 
verbleibenden Überschuß auszufolgen. Wenn der 
Verpfänder binnen fünf Jahren den Überschuß nicht 
behebt, hat ihn der Pfandleiher gerichtlich zu 
hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 241. Die Vorschriften über den Ausschluß der 
Eigentumsklage gegenden gutgläubigen Pfandlei
her (§ 4 Abs. 4 des Gesetzes vom 23. März 1885, 
RGBI.Nr.48, in der Fassung des Art. 16· der 
Verordnung GBIÖ Nr.86/1939) werden. durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 242. Die Behörde hat in den Fällen der 
Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Monate dafür zu 
sorgen, daß die verpfändeten Gegenstände nach 
Entrichtung der entsprechenden Zahlungen ord
nungsgemäß ausgefolgt werdenkönrren. Der 
Gewerbetreibende hat die Einstellung der Gewerbe
ausübung oder das Ruhen der Gewerbeausübung 
durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs 
Wochen vorher anzuzeigen. 

Peri?dische Überprüfungen 

§ 243. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ver
pflichtet, periodische Überprüfungen des Betriebes 
des Pfaridleihers vorzunehmen. 

Berufsdetektive und Bewacher 

§ 244. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegen 
1. die Erteilung von Auskünften über Privatver

hältnisse, 
2. die Vornahme von Erhebungen über strafbare 

Handlungen, 
3. die Beschaffung von. Beweismitteln für 

Zwecke eines gerichtlichen oder verwaltungs
behördlichen Verfahrens, 

4. die Ausforschung von verschollenen oder. sich 
verborgen haltenden Personen, der Verfasser, 
Schreiber oder Absender anonymer Briefe, der 

Urheber oder Verbreiter von Verleumdungen, 
Verdächtigungen oder Beleidigungen, 

5. die Beobachtung und Kontrolle der Treue von 
Arbeitnehmern, 

6. die Beobachtung von Kunden in Geschäftslo
kalen, 

7. der Schutz von Personen, 
8. die Bewachung von Betrieben, Gebäuden, 

Anlagen, Baustellen, Grundstücken und von 
beweglichen Sachen sowie der Betrieb von 
Notrufzentralen. 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 4 angeführten 
Tätigkeiten dürfen nur so weit ausgeübt werden, als 
dadurch behördliche Untersuchungshandlungen 
nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der' Berufsdetektive und Bewacher 
berechtigt sind, sind nicht zur Erteilung - von
Auskünften über Kreditverhältnisse zu geschäftli
chen Zwecken berechtigt. 

Bewachungstätigkeiten . 

§ 245. (1) Zu -den im § 244 Abs. 1 Z 8 genannten 
Tätigkeiten gehören insbesondere auch folgende 
Tätigkeiten: 

1. Sicherung und Regelung des Personen- und 
Fahrzeugverkehrs in Betrieben, in Gebäuden, 
auf Grundstücken und auf Verkehrswegen 
aller Art; 

2. Sicherung und Regelung des Personen- und 
Fahrzeugverkehrs auf Baustellen, jedoch un
beschadet der Rechte der für eine Baustelle 
verantwortlichen Gewerbetreibenden; 

3. Durchführung von Transporten von Geld und 
Wertgegenständen mit Fahrzeugen des Stra
ßenverkehrs, soweit es für diese Tätigkeit nicht 
einer Gewerbeberechtigung gemäß dem Gü
terbeförderungsgesetz bedarf;' 

4. Portierdienste ; 
5. Ordner- und Kontrolldienste bei Veranstal

tungen. 

(2) Die im § 244 Abs. 1 genannten Gewerbetrei
benden sind auch zur Fahrzeug- und Transportbe-
gleitung berechrigt. . 

Arbeitnehmer 

§ 246. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Berufsdetektive und Bewacher 
berechtigt sind, dürfen zur Ausübung der im § 244 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur Arbeitnehmer 
verwenden, die eigenberechtigt sind und . die fur 
dies.e Verwendung erforderliche Zuverlässigkeit 
und Eignung besitzen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Berufsdetektive und Bewacher 
berechtigt sind, sind verpflichtet, der Bezirksverwal-
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tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde dieser Behörde, ein Verzeichnis aller 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der im § 244 Abs. 1 
genannten Tätigkeiten verwendet werden, binnen 
einer Woche nach Aufnahme der Gewerbeausübung 
vorzulegen; jede Änderung hinsichtlich der zur 
Ausübung der im § 244 Abs. 1 genannten Tätigkei
ten verwendeten Arbeitnehmer ist ebenfalls dieser 
Behörde binnen einer Woche anzuzeigen. Das 
Verzeichnis oder die Anzeigen haben neben dem 
V or- und Familiennamen des Arbeitnehmers auch 
dessert Alter, Geburtsort und Wohnung zu enthal
ten. 

Legitimation 

§ 247. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Berufsdetektive und Bewacher 
berechtigt sind, und deren Arbeitnehmer haben bei 
der Ausübung der im§ 244 Abs. 1 Z 1 bis 7 
genannten Tätigkeiten eine von der Bezirksverwal
tungsbehörde ausgestellte Legitimation mit Licht
bild mitzuführen und, diese auf Verlangen der 
behördlichen Organe und der Sicherheitsorgane 
vorzuweisen. 

(2) Um die Ausstellung der Legitimationen 
gemäß Abs". 1 für Gewerbetreibende und für 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der im § 244 Abs. 1 
Z 1 bis 7 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bezirksverwal
tungsbehörde anzusuchen. 

(3) Die Ausstellung der Legitimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er nicht 
Zur Ausübung des Gewerbes der Berufsdetektive 
und Bewacher berechtigt ist. Die Ausstellung der 
Legitimation für den Arbeitnehmer ist zu verwei
gern, wepn gegen ihn eine dem § 13 Abs. 1 
entsprechende strafgerichtliche Verurteilung vor
liegt und nach der Eigenart der strafbaren 
Handlung und der Persönlichkeit des Verurteilten 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei der Ausübung der im § 244 Abs. J Z 1 bis 
7 genannten Tätigkeiten zu befürchten ist.· 

(4) Die für den Arbeitnehmer ausgestellte 
Legitimation ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß die im 
Abs.3 angeführten Umstände nach Ausstellung der 
Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreiben~ 
den und den Arbeitnehmer haben den zur Kontrolle 
der Person notwendigen Anforderungen zu genü
gen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten hat durch Verordnung festzulegen, auf 
welche Weise die Legitimati~men hinsichtlich ihrer 
Ausstattung diesen Anforderungen zu entsprechen 
haben. 

Verschwiegenheit 

§ 248. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Berufsdetektive und Bewacher 
berechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit über die 
ihnen anvertrauten Angelegenheiten verpfli·chtet. 
Diese Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 
und insoweit der Auftraggeber ausdrücklich von 
dieser Pflicht entbindet. 

(2) Inwieweit die Gewerbetreibenden von der 
Verpflichtung zur Ablegung eines Zeugnisses, zur 
Einsichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur 
Erteilung von Auskünften. über die ihnen in 
Ausübung des Berufes bekannt gewordenen Um
stände in gerichtlichen oder verwaltungsbehördli
chen Verfahren befreit sind, richtet sich nach den 
bezüglichen Rechtsvorschriften. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 geltenden 
sinngemäß auch für Arbeitnehmer der Gewerbetrei
benden. 

Bezeichnung 

§249. (1) Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
der Tätigkeiten gemäß § 244 Abs. 1 Z 1 bis 7 
berechtigt sind, steht das Recht zu, sich der 
Berufsbezeichnung "Berufsdetektiv" zu bedienen. 

(2) Arbeitnehmern, die zur Ausübung der im 
§ 244 Abs. 1 Z 1 bis 7 genannten Tätigkeiten 
verwendet werden, steht das Recht zu, sich der 
Berufsbezeichnung "Berufsdetektivassistent" zu be
dienen. 

(3) Andere Berufsbezeichnungen und auch 
zustehende Amtsbezeichnungen dürfen bei der 
Gewerbeausübung nicht gebraucht werden. 

Gebrauch einer Uniform 

§ 250. Der Gebrauch einer Uniform durch 
Gewerbetreibende, die Bewachungstätigkeiten ge
mäß § 244 Abs. 1 Z 8 ausüben,' bedarf der 
Genehmigung des Bundesministers für wirtschaftli
che Angelegenheiten. Diese ist zu erteilen, wenn 
eine Verwechslung mit Uniformen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, der Justizwache, der Zollwache, 
des Bundesheeres, des Post- und Telegraphendien
stes . oder der Österreichischen Bundesbahnen nicht 
zu befürchten ist. 

Überlassung von Arbeit;kräften 

§ 251. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zur Ar
beitsleistung an Dritte (Überlassung von Arbeits
kräften). 

(2) Der Bewilligungspflicht.unterliegen nicht 
1. die vorübergehende Überlassung von Arbeits-
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kräften an Beschäftiger, welche die gleiche 
Erwerbstätigkeit wie der Überlasser ausüben, 
unter der Voraussetzung, daß der Charakter 
des Betriebes des Überlassers gewahrt bleibt, 
bis zur Höchstdauer von sechs Monaten im 
Kalenderjahr, wobei auch die Zeiten nachein
ander folgender Überlassungen verschiedener 
Arbeitskräfte zusammenzuzählen sind; 

2. die Überlassung von Arbeitskräften durch 
Erzeuger, Verkäufer oder Vermieter von 
technischeri. Anlagen oder Maschinen, wenn 

, a) zur Inbetriebnahme, Wartung oder Repa
ratur von technischen Anlagen oder 
Maschinen oder 

b) zur E.inschulung von Arbeitnehmern des 
Beschäftigers di,e überlassenen Arbeits
kräfte als Fachkräfte erforderlich sind und 
der Wert der Sachleistung überwiegt; 

3. die Überlassung von Arbeitskräften innerhalb 
einer Arbeitsgemeinschaft oder bei der be
trieblichen Zusammenarbeit 
a) zur Erfüllung gemeinsam übernommener 

Aufträge oder 
b) zum Zwecke des Erfahrungsaustausches, 

der Forschung und Entwicklung, der 
Ausbildung, der Betriebsberatung oder der 
Überwachung oder 

c) in Form einer Kanzlei- oder Praxisgemein
schaft; 

4. die Überlassung von Arbeitskräften zwischen 
Konzernunternehmen innerhalb eines Kon
zerns im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 
1965, BGBI. Nr. 98, und des § 115 des 
Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, RGBI.Nr. 58/1906, sofern die Über
lassung nicht zum Betriebszweck des überlas
senden Unternehmens gehört; 

5. die Überlassung von Arbeitskräften bei der 
- Entwicklungshilfe nachdem Entwicklungshil

fegesetz, BGBI. Nr, 474/1974. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 252. (1) Die Erteilung der Bewilligung für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
erfordert neben der Erfüllung der im § 189 Abs. 1 
Z 1 angeführten Voraussetzungen: 

1. ' die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. bei natürlichen Personen die österreichische 

Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland, ' 

3. bei juristischen Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes 
a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im 

Inland und' 
b) wenn die Überlassung von Arbeitskräften 

im Verhältnis zu den anderen wirtschaftli
chen Betätigungen des betreffenden 
Rechtsträgers keine nur untergeordnete 
Bedeutung hat, die österreichische Staats-

bürgerschaft der Mitglieder der zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 
oder der geschäftsführungs- und vertre
tungsbefugten Gesellschafter und deren 
Wohnsitz im Inland. 

(2) Die für die Erteilung einer Bewilligung für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräfteri. 
erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne des § 189 
Abs. 1 Z 1 ist vor allem dann nicht gegeben, wenn 
das bisherige Verhalten des Bewilligungswerbers die 
Annahme rechtfertigt, daß das Gewerbe in einer den 
Schutz und die Rechte der Arbeitskräfte nicht 
gewährleistenden Art ausgeübtwerden wird; dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn der Bewilligungs
werber 

1. gegen die Vorschriften des Arbeitskrafteüber
lassungsgesetzes verstoßen hat oder 

2. unzulässige Arbeitsvermittlung betrieben hat 
oder 

3 . Verpflichtungen eines Arbeitgebers, die sich 
aus dem Arbeitsrecht einschließlich des Arbeit
nehmersch u tzes oder des Sozialversicherungs
rechtes ergeben, erheblich verletzt hat. 

(3) Den im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen 
haben die Gewerbetreibenden auch während der 
gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu entspre
chen. Die Bewilligung ist von der BehÖrde (§ 361 
Abs. 1) zu entziehen, wenn diese Voraussetzungen 
nicht mehr zur Gänze erfüllt werden. 

Zuständigkeit 

§ 253. Zur Erteilung der Bewilligung für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften und 
zur Erteilung der Genehmigung für eine im § 190 
Abs. 1 angeführte Maßnahme ist in zweiter Instanz 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales zuständig. 

Verfahren 

§ 254. (1) Vor der Erteilung der Bewilligung für 
das Gewerbe der' Überlassung von Arbeitskräften 
hat die Behörde die zuständige Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, "die zuständige Kammer 
für Arbeiter und Angestellte, und das zuständige 
Landesarbeitsamt aufzufordern, innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen' Gutachten über das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung 
der Bewilligung abzugeben. Gegen den Bescheid, 
mit dem die Bewilligung für das Gewerbe der 
Überlassung von Arbeitskräften erteilt wird, steht 
jeder dieser Stellen jeweils dann das Recht der 
Berufung zu, wenn, die Entscheidung ihrem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht 
oder wenn sie nicht gehört worden ist. 
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(2) Die zuständige Landeskammer der gewerbli
chen Wirtschaft, die zuständige Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und das zuständige 
Landesarbeitsamt sind berechtigt, die Entziehung 
der Bewilligung für das Gewerbe der Überlassung 
von Arbeitskräften zu beantragen. Vor der Erlas
sung eines Bescheides über einen solchen Antrag hat 
die Behörde die im ersten Satz genannten Stellen 
aufzufordern, innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen Gutachten über das Vorliegen der 
Voraussetzungen für .die Entziehung der Bewilli
gung abzugeben; dies gilt nicht für jene Stelle, "die 
den Antrag auf Entziehung der Bewilligung gestellt 
hat. Gegen einen Bescheid auf Grund eines solchen 
Antrages steht jeder der im ersten Satz genannten' 
Stellen jeweils dann das Recht der Berufung zu, 
wenn die Entscheidung ihrem Antrag oder ihrem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht 
oder wenn sie nicht gehört worden ist. ' 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für 
Verfahren betreffend die Genehmigung der Bestel
lung eines Geschäftsführers oder eines Filialge
schäftsführers oder die Genehmigung der Übertra
gung der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter 
und für Verfahren betreffend den Widerruf nach 
§ 91 Abs. 1. 

Lebens- und Sozialberater 

§ 255. (1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Beratung und Betreuung von Menschen insbeson
dere im Zusammenhang mit Persönlichkeitsproble
men, Ehe- und Familienproblemen, Erziehungspro
blemen, Berufsproblemen und sexuellen Problemen. 

(2) Zu den im Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
gehört auch die psychologische Beratung mit 
Ausnahme der Psychotherapie. 

Arbeitnehmer 

§ 256. Gewerbetreibende, die z~r Ausübung des 
Gewerbes der Lebens- und Sozialberater berechtigt 
sind, dürfen zur Ausübung der im § 255 genannten 
Tätigkeiten nur Arbeitnehmer verwenden, die 
eigenberechtigt sind und die für diese Verwendung 
erforderliche Zuverlässigkeit und fachliche Eignung 
besitzen. 

Verschwiegenheit 

§ 257. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Lebens- und Sozialberater 
berechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit über die 
ihnen anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet. 
Diese Verschwiegenheitspflicht besteht nicht,' wenn 
und insoweit der Auftraggeber ausdrücklich von 
dieser Pflicht entbindet. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt sinngemäß 
auch für Arbeitnehmer der Gewerbetreibenden. 

Errichtung von Alarmanlagen 

§ 258. Der Bewilligungspflicht unterliegt die 
Errichtung von Alarmanlagen für Betriebe, Ge
bäude oder Grundstücke. 

Arbeitnehmer 

§ 259. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Errichtung von Alarmanlagen 
berechtigt sind, dürfen bei der Errichtung von 
Alarmanlagen für Betriebe, Gebäude oder Grund
stücke nur Arbeitnehmer verwenden, die die für 
diese Verwendung erforderliche Zuverlässigkeit 
und Eignung besitzen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Errichtung von Alarmanlagen be
rechtigt sind, sind verpflichtet, der Bezirksverwal
tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde dieser Behörde, ein Verzeichnis aller 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der im § 258 
genannten Tätigkeiten verwendet werden, binnen 
einer Woche nach Aufnahme der Gewerbeausübung 
vorzulegen; jede Änderung hinsichtlich der zur 
Ausübung der im § 258 genannten Tätigkeiten 
verwendeten Arbeitnehmer ist ebenfalls dieser 
Behörde binnen einer Woche anzuzeigen. Das 
Verzeichnis oder die Anzeigen haben neben dem 
V or- und Familiennamen des Arbeitnehmers auch 
dessen Alter, Geburtsort und Wohnung zu enthal
ten. 

7. Bestimmungen für einzelne freie Gewerbe 

Abdecker 

Periodische Überprüfungen 

§ 260. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat perio
dische Überprüfungen des Betriebes des Abdeckers 
vorzunehmen zum Zwecke der Nachschau, ob die 
zur Vermeidung einer Gefährdung von Leben oder 
Gesundheit von Menschen nötigen Maßnahmen im 
Sinne der §§ 69 ft getroffen wurden und ob die 
gemäß den Bestiqlmungen über die Betriebsanlagen 
(§§ 74 H.) vorgeschriebenen Auflagen eingehalten 
werden. 

Höchsttarif 

§ 261. (1) Der Landeshauptmann kann durch 
Verordnung einen Höchsttarif für die Leistungen 
des Abdeckergewerbes festlegen. Hiebei ist auf die 
Leistungsfähigkeit der Betriebe· und auf die 
Interessen der Leistungsempfänger Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Vor der Festlegung des Höchsttarifes sind die 
zuständige Landesinriung, die zuständige Kammer 
für Arbeiter und Angestellte und die zuständige 
Landwirtschaftskammer zu hören. 

4 
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Adressenverlage und Direktwerbeunteinehmen 

§ 262. (1) Die zur Ausübung des Gewerbes der 
Adressenverlage und Direktwerbeunternehmen be
rechtigten Gewerbetreibenden sind berechtigt, die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Daten insbeson
dere aus öffentlich zugänglichen Quellen und unter 
den Voraussetzungen des Abs. 2 aus eigenen 
Erkundungen sowie aus Kunden- und Interessen
tendateien anderer zu beziehen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
dürfen Daten durch eigene Erkundungen und aus 
Kunden- und Interessentendateien anderer nur 
ermitteln, wenn dies erforderlich ist für 

1. die Vorbereitung und Durchführung von 
Direktwerbeaktionen für Waren oder Dienst
leistungen anderer oder 

2. die Gestaltung und den Versand der Werbe
mittel für Waren und Dienstleistungen anderer 
oder 

3. die Tätigkeit als Mittler zwischen Inhabern 
und Nutzern von Kunden- und Interessenten
dateien (Listbroking). 

(3) Inhaber von Kunden- und Interessentenda
teien sind nur berechtigt; Daten aus ihren Dateien 
an die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden zu 
übermitteln, wenn eine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmungserklärung des Betroffenen vorliegt. 

(4) Daten sind auf Verlangen des Betroffenen (§ 3 
Z 2 des Datenschutzgesetzes) in der von ihm 
bezeichneten Datei von den im Abs. 1 genannten 
Gewerbetreibenden binnen vier Wochen zu löschen. 

(5) Hat sich eine Person in die vom Fachverband 
Werbung und Marktkommunikation geführte Liste 
von Personen eintragen lassen, die die Zustellung 
von Werbematerial an die in der Liste angegebenen 
Adressen für, sich ausschließen wollen, so dürfen die 
im Abs, 1 genannten Gewerbetreibenden an die 
Adresse dieser Personen Werbemittel weder versen
den noch verteilen. 

Auskunfteien über Kreditverhältnisse 

§ 263. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des 
Gewerbes der Auskunfteien über Kreditverhältnisse 
berechtigt sind, sind nicht zur Erteilung von 
Auskünften über private Verhältnisse, die mit der 
Kreditwürdigkeit in keinem Zusammenhang stehen, 
berechtigt. 

Schriftwechsel und Geschäftsbücher 

§ 264. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Auskunfteien über Kreditverhält
nisse berechtigt sind, sind verpflichtet, ihren 
geschäftlichen Schriftwechsel und die Geschäftsbü
cher durch sieben Jahre aufzubewahren. Die Frist 
von sieben Jahren läuft vom Schluß des Kalender-

jahres, in dem der Schriftwechsel erfolgte oder die 
letzte Eintragung in das Geschäftsbuch vorgenom
men wurde. 

(2) Im Falle der Endigung der Gewerbeberechti
gung sind der Schriftwechsel und die Geschäftsbü
cher zu vernichten, auch wenn der Zeitraum von 
sieben Jahren noch nicht verstrichen ist. 

Garagierungsgewerbe 

§ 265. Keiner besonderen Gewerbeberechtigung 
für das Garagierungsgewerbe bedarf es, wenn 
Kraftfahrzeuge in Betrieben von Gewerbetreiben
den, die zur Erzeugung, Instandsetzung, Belehnung 
von oder 'zum Handel mit Kraftfahrzeugen 
berechtigt sind, nur während einer für die 
eigentlichen Betriebszwecke erforderlichen Zeit 
eingestellt oder auf Grund eines Zurückbehaltungs
rechtes, das aus geschuldeten Beträgen für wesentli
che Aufwendungen abgeleitet wird, verwahrt 
werden und während dieser Zeit außer Betrieb 
stehen. 

Kanalräumer 

Einstellen oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 266. Der Kanalräumer hat in den Fällen der 
Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Monate für die 
Fortführung der notwendigen Arbeiten durch einen 
anderen Gewerbe'treibenden Sorge zu tragen. Wenn 
dies dem Kanalräumer nicht möglich ist, hat die 
Behörde einen anderen Gewerbetreibenden mit der 
Durchführung der Arbeiten zu beauftragen. Der 
Kanalräumer hat die Einstellung der Gewerbeaus
übung oder das Ruhen der Gewerbeausübung durch 
mehr als zweI Monate der Behörde sechs Wochen 
vorher anzuzeigen. 

Höchsttarif 

§ 267. Die Bestimmungen des § 261 über den 
Höchsttarif im Gewerbe . der Abdecker gelten 
sinngemäß. 

Marktfahrer 

§ 268. Gewerbetreibende, die aus dem Beziehen 
von Märkten ein eigenes Gewerbe machen, sind 
auch berechtigt, im Rahmen ihrer Gewerbeberechti
gung Pommes frites, Langos und Kartoffelpuffer 
auf der Straße zu verkaufen und bei Festen, 
sportlichen Veranstaltungen oder sonstigen Anläs
sen, die mit größeren Ansammlungen von Menschen 
verbunden sind, den Kleinverkauf von Lebensmit
teln und Verzehrprodukten und sonstigen Waren, 
die zu diesen Gelegenheiten üblicherweise angebo-

. ten werden, sowie die Herstellung ~on Zuckerwatte 
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mittels Zentrifuge auszuüberi, jedoch nicht i~ 
Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus. Märkte oder Gelegenheitsmärkte sind jedoch 
kein sonstiger Anlaß, der zur Ausübung des 
Marktfahrergewerbes außerhalb des Gebietes be
rech_tigt, auf dem der Markt (Gelegenheitsmarkt) 
abgehalten wird. 

S,:hleppliftunternehmer 

§ 269. (1) Das Gewerbe des Betriebes von 
Schleppliften darf nur ausgeübt werden, wenn die 
Gewerbeausübung keine nicht zumutbare Konk\lr
renzierung für ein Haupt- oder Kleinseilbahnunter
nehmen bedeutet. 

(2) Gewerbetreibende, die Schlepplifte betreiben, 
sind auch zum Betrieb von Beschneiungsanlagen 
berechtigt. 

Haftpflichtversicherung 

§ 270. Die zur Ausübung des Gewerbes des 
Betriebes von Schleppliften berechtigten Gewerbe-

. treibenden haben eine Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, welche die nach dem Eisenbahn
und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGBI. 
Nr. 48/1959, in der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Versicherungsvertrages jeweils geltenden F as
sung vorgesehenen Haftungshöchstbeträge deckt. 
Werden die nach dem Eisenbahn- und Kraftfahr- -
zeughaftpfIichtgesetz vorgesehenen Höchstbeträge 
erhöht, so haben die zur Ausübung des Gewerbes 
des Betriebes von Schleppliften berechtigten Gewer
betreibenden die Haftpflichtversicherung den er
höhten Haftungshöchstbeträgen innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten der Erhöhung 
anzupassen. 

Verfahren 

§ 271. (1) Mit der Gewerbeausübung darf der 
AnmeIder erst mit Rechtskraft des Bescheides 
gemäß § 340 Abs. 1 beginnen. 

(2) Vor der Erlassung des Bescheides hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die zuständige Fach
gruppe der' Seilbahnen zu hören und, sofern das 
Gebiet, in dem der Schlepplift errichtet werden soll, 
von Haupt- oder Kleinseilbahnen erschlossen wird, 
diese Seilbahnunternehmen aufzufordern, innerhalb 
einer Frist von vier Wochen eine Stellungnahme zur 
VoraussetzUng gemäß § 269 Abs. 1 abzugeben. 

(3). Widerspricht die Entscheidung der Behörde 
der fristgerecht abgegebenen Stellungnahme der 
Inhaber der im Abs. 2 genannten Seilbahnunterneh
men oder wurden sie . nicht zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert, so steht ihnen das 
Recht der Berufung gegen den Bescheid zu. 

(4) Mit einer Berufung im Sinne des Abs. 3 kann 
nur eine unrichtige Beurteilung der Frage des 
Vorliegens der nichtzumutbaren Konkurrenzierung 
eines Haupt- oder Kleinseilbahnunternehmens 
geltend gemacht werden. 

(5) Hat der Schleppliftunternehmer Anzeigen 
über die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte oder die Verlegung des Betriebes in 
einen anderen StandQrt oder die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen 
anderen Standort erstattet, so darf er mit der 
Gewerbeausübung in dem neuen Standort erst mit 
Rechtskraft des Bescheides gemäß § 345 Abs. 8 
beginnen. Im Anzeigeverfahren sind die Abs. 2 bis 4 
anzuwenden. 

Theaterkartenbüros 

§ 272. (1) Der Landeshauptmann kann durch 
Verordnung einen Höchsttarif erlassen, in dem die 
Höhe einer angemessenen Vergütung für den 
Verkauf oder die Vermittlung des Verkaufs von 
Eintrittskarten für öffentliche Vorführungen oder 
Schaustellungen aller Art, wie Theater- und 
Konzertaufführungen, Gesangsvorträge, Belusti
gungen, Ausstellungen und dgl., in Verhältnissätzen 
der Kassenpreise festzulegen ist. Diese Verhältnis
sätze, die nach objektiven Merkmalen abzustufen 
sind, dürfen ausschließlich der Umsatzsteuer 
höchstens 20% des Kassenpreises betragen. 

(2) Als Kassenpreis gilt der Eintrittspreis 
zuzüglich aller von jedem Käufer bei dem 
unmittelbaren Einkauf. dem, Unternehmer der 
öffentlichen Vorführung oder Schaustellung zu 
entrichtenden sonstigen Beträge. 

(3) Vor Festlegung des Höchsttarifes sind die 
zuständige Allgemeine Fachgruppe des Fremden" 
verkehrs, die zuständige Fachgruppe der Reisebüros 
und die zuständige Kammer für Arbeiter und 
Angestellte zu hören. 

(4) Der zum Verkauf oder zur Vermittlung des 
Verkaufes von Eintrittskarten im Sinne des Abs. 1 

. berechtigte Gewerbetreibende hat den geltenden 
Höchsttarif in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu ma
chen. 

§ 273. (1) Für den Verkauf oder die Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder. Schaustellungen aller Art darf 
keine höhere als die im Höchsttarif (§ 272 Abs. 1) 
festgelegte Vergütung verlangt oder angenommen 
werden. 

(2) Wenn die Besorgung oder Vermittlung von 
Eintrittskarten übernommen, aber nicht ausgeführt 
wird, so darf hiefür keine Vergütung verlangt oder 
angenommen werden. 
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(3) Der Ersatz von Barauslagen, wie Spesen für 
Telegramme und Ferngespräche, fällt nicht unter 
die Verbote der Abs. 1 und 2. 

§ 274. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung des 
Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 272 Abs. 1 dürfen nur Eintrittskarten, 

'die mit dem Aufdruck oder der handschriftlichen 
Angabe des Kassenpreises (§ 272 Abs. 2) versehen 
sind, abgegeben werden; auf den Anweisungen muß 
der Kasseripreis ersichtlich sein. 

§ 275. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung des 
Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 272 Abs. 1 ist es verboten, Eintrittskar
ten oder Anweisungen an Personen abzugeben, von 
denen bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentli- . 
chen Kaufmannes bekannt sein muß, daß sie die 
Karten oder Anweisungen nur zur geschäftlichen 
Weiterverwertung erwerben wollen; die übliche 
Abgabe an gleichartige Unternehmen, Reisebüros 
und dgl. ist jedoch gestattet. 

§ 276. Der zum Verkauf oder zur Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des§ 272 Abs. 1 berechtigte Gewerbetrei
bende darf aus Anlaß des Kartenbezuges oder der 
Kartenvermittlung nur mit dem Unternehmer der 
öffentlichen Vorführung oder Schaustellung selbst, 
aber nicht mit dessen Arbeitnehmern in geschäftli
chen Verkehr treten, es sei denn, daß diese hiezu 
ausdrücklich bevollmächtigt sind; insbesondere ist 
es verboten, jenen Arbeitnehmern unmittelbar oder 

. mittelbar eine Vergütung anzubieten oder zu 
leisten. Es darf jedoch eine an den Unternehmer 
abzuführende Leistung zugunsten der Arbeitneh
mer ausbedungen werden. . 

Verabreichung von Speisen und Ausschank von 
Getränken, Beherbergung von Gästen 

§ 277. (1) Gewerbetreibende, die zur Verabrei
chung von gebratenen" gegrillten oder gesottenen 
Würsten, gebratenem oder gegrilltem Fleisch 
(ausgenommen Innereien) von Rindern und 
Schweinen, gegrilltem Geflügel und Fisch, Pommes 
frites, Fleisch- und Wurstsalaten, F1eisch- und 
W ursFmayonnaisesalaten, Brotaufstrichen, belegten 
Brötchen, üblichen kalten Beigaben, wie Essigge
müse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot und Gebäck, in 
einfacher Art, und von vorverpackt angeliefertem 
Speiseeis sowie zum Ausschank von Milchmischge
tränken, anderen nichtalkoholischen kalten Geträn
ken und Flaschenbier, wenn hiebei nicht mehr als 
acht Verabreichungsplätze (zum Genuß von Speisen 
oder Getränken bestimmte Plätze) bereitgestellt 
werden, berechtigt sind, sind auch berechtigt, im 
Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung warme und 
kalte angerichtete Speisen sowie Getränke sowohl 

in handelsüblich verschlossenen als auch in· 
unve~schlossenen Gefäßen zu verkaufen; sie sind f 

weiters auch zum Verkauf von handelsüblich 
verpackten Lebensmitteln, die ohne Zubereitung 
zum Verzehren geeignet sind, sowie von Brot und 
Gebäck berechtigt. " 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 muß 
der Charakter des Betriebes als Verabreichungs
und Ausschankbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen 
hiefür keine zusätzlichen Hilfskräfte verwendet 
werden. 

(3) Den Verkäufern von Pommes frites, Langos, 
Kartoffelpuffern, gebratenen Kartoffeln und gebra
tenen Frucht"en auf der Straße steht das Recht zu, 
ihre Waren am Standplatz zuzubereiten und in 
warmem Zustand zu verkaufen. 

(4) Die Bestimmungen des § 150 Abs.l bis 7 
gelten für Gewerbetreibende, die die im § 149 Z 6 
oder 8 angeführten Tätigkeiten ausüben, sinnge
mäß. 

8. Bestimmungen für einzelne in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübte Gewerbe 

§ 278. Gewerbetreibenden, die Tätigkeiten ge
mäß § 94 Z 60, 61 oder 62 in der Form eines 
Industriebetriebes ausüben, stehen jeweils die 
entsprechenden Rechte gemäß § 97, § 101 oder 
§ 105 zu." 

119. Das III. Hauptstück samt Überschrift lautet: 

,,111. Hauptstück 

.. Märkte 

§ 324. (1) Unter einem Markt im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist eine Veranstaltung zu verstehen, 
bei der auf einem örtlich bestimmten Gebiet 
(Marktplatz, Markthalle) zu bestimmten Marktta
gen und Marktzeiten Waren feilge!>oten und 
verkauft werden. Ein Markt darf nur auf Grund 
einer Verordnung der Gemeinde, in der der Markt 
abgehalten werden soll, stattfinden. Jedermann hat 
das Recht, auf Märkten Waren nach Maßgabe der 
von der Gemeinde hiefür durch Verordnung 
bestimmten Voraussetzungen feilzubieten und zu 
verkaufen. 

(2) Unter einem Gelegenheitsmarkt ("Quasi
markt") ist eine marktähnliche Verkaufsveranstal
tung zu . verstehen, die nur gelegentlich aus 
besonderen Anlässen abgehalten wird. Ein Gelegen
heitsmarkt darf nur auf Grund einer Bewilligung der 
Gemeinde, in der' die Verapstaltung abgehalten 
werden soll, stattfinden. 

(2 a) Marktähnliche Verkaufsveranstaltungen, 
bei denen Land- oder Forstwirte aus ihrer eigenen 
Produktion Erzeugnisse, wie sie von Land- oder 
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Forstwirten in der Regel auf den Markt gebracht 
werden, feilbieten und verkaufen (Bauernmärkte), 
sind keine Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(3) Marktähnliche Verkaufsveranstaltungen von 
kurzer Dauer, die in herkömmlicher Art und Weise 
zu wohltätigen Zwecken veranstaltet werden, sind 
keine Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(4) Nicht als Märkte im Sinne dieses Bundesge
setzes sind Messen und messeähnliche Veranstal
tungen zu verstehen. 

§ 325. (1) Unbeschadet des § 324 Abs. 2 a und 
'Abs. 3 sind der Verkauf und das Feilbieten von 
Waren in der Art eines Marktes verboten, wenn 
hiefür keine Verordnung der Gemeinde, in der der 
Markt abgehalten werden soll, besteht und auch 
kein Gelegenheitsmarkt bewilligt ist. 

(2) Waren, deren marktmäßiger Verkauf aus 
Gründen der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, des Schutzes der. Gesundheit von 
Menschen oder der Vermeidung der Verschleppung 
von Krankheiten von Pflanzen oder Tieten nicht 
vertretbar ist, dürfen auf Märkten nicht feilgehalten 
werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat die Waren zu bezeichnen, auf 
die Abs. 2 anzuwenden ist. 

§ 326. (1) Die §§ 324 bis 332, 368 Z 16 sowie 
Z 17, soweit Z 17 die §§324 bis 332 betrifft, gelten 
auch für die von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes ausgenommenen Tätigkeiten. 

(2) Personen, die im Ausland eine Erwerbstätig
keit befugt ausüben, dürfen Waren auf Märkten 
feilhalten und verkaufen, soweit in dieser Hinsicht 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

(3) Gewerbetreibende, die auf einem Markt oder 
Gelegenheitsmarkt Waren feilbieten oder verkau
fen, haben hiebei den Original-Gewerbeschein stets 
mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen 
Organe vorzuweisen. 

§ 327. (1) Eine Verordnung der Gemeinde nach 
§ 324 Abs. 1 ist zu erlassen, wenn ein Bedarf nach 
der Abhaltung des Marktes angenommen werden 
kann und nicht zu befürchten ist, daß das öffentliche 
Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, am Schutz der 
Gesundheit und am ungestörten Straßenverkehr 
beeinträchtigt oder daß die wirtschaftliche Lage der 
ansässigen Gewerbetreibenden ewesentlich ungün
stig beeinflußt wird. 

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 hat jedenfalls 
zu enthalten:' 

1. die Angabe des Gebiets innerhalb der 
Gemeinde, auf d'em der Markt abgehalten 
wird; . 

2. die Bestimmung der Markttage und der 
Marktzeiten, an denen der Markt abgehalten 
wird (Markttermine); 

3. die Bezeichnung der Waren oder Warengrup
pen, die den Hauptgegenstand des Marktver
kehrs bilden. 

§ 328. (1) Im Verfahren zur Erlassung einer 
Verordnung gemäß § 324 Abs. 1 sind die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte und die Landwirt
schaftskammer zu hören. 

(2) Die Gemeinde hat die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und die Landwirtschaftskammer zu 
verständigen, wenn ein vorgesehener Markt nicht 
abgehalten wird. . 

§ 329. (1) Vor der Bewilligung eines Gelegen
heitsmarktes sind die Landeskammer der gewerbli
chen Wirtschaft, die Kammer für' Arbeiter und 
Angestellte und die Landwirtschaftskammer zu 
hören. 

(2) Der Bescheid hat neben den im § 327 Abs. 2 
angeführten Angaben auch die Gelegenheit zu 
bezeichnen, die den Anlaß für die Abhaltung des 
Marktes bildet und für ihn bestimmend ist. 

(3) Die Gemeinde hat die im Abs. 1 genannten 
Kammern von der Erteilung einer Bewilligung zur 
Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes zu verständi
gen. 

§ 330. (1) Bei der Vergabe des Marktplatzes an 
die Marktbesucher durch die Gemeinde ist neben 
der Bedachtnahme auf den auf dem Markt zur 
Verfügung stehenden Raum darauf zu achten, daß 
jede der auf dem Markt zugelassenen Waren oder 
Warengruppen, die einen Hauptgegenstand des 
Marktverkehrs bilden, in entsprechender Qualität 
durch eine genügende Zahl von Marktbesuchern 
feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von den Marktbesu
chern für die Benützung der Markteinrichtungen 
nur dann privatrechtliche Entgelte verlangen, wenn 
sie hiefür keine Abgaben auf Grund des Finanz
Verfassungsgesetzes 1948, BGBI. Nr. 45, und aes 
Finanzausgleichsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 687/ 
1988, einheben. Solche Entgelte dürfen nur als 
Vergütung für den überlassenen Raum, den 
Gebrauch von Marktständen und Gerätschaften 
und für ~ndere mit der Abhaltung des Marktes 
verbundene Auslagen eingehoben und nicht höher 
bemessen werden, als es zur Verzinsung und 
Tilgungder für die Errichtung, die Erhaltung und 
den Betrieb der Markteinrichtungen aufgewendeten 
Beträge erforderlich ist. 

§ 331. (1) Die Gemeinde hat hinsichtlich des 
Marktes oder der Märkte ihres Gebietes eine 
Marktordnung zu erlassen, die jedenfalls zu 
enthalten hat: 

1. die genaue räumliche Abgrenzung des Mark
tes; 
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2. Bestimmungen über die Marktzeiten und 
Markttage (Markttermine); 

3. die gattungsmäßige Bezeichnung des Marktes 
und die Angabe der Haupt- und Nebengegen
stände des Marktverkehrs ; 

4. die Regelung betreffend die Vormerkung und 
die Vergabe von Marktplätzen und Marktein-
richtungen; . 

5. Bestimmungen über die Ausweisleistung und 
die Überwachung der Marktbesucher; 

6. die Regelung des Verlustes (Widerrufes) von 
Marktplätzen und Markteinrichtungen bei 
Vergabe durch Bescheid und der Untersagung 
der weiteren Ausübung der Markttätigkeit bei 
zivilrechtlicher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus kann die Marktordnung 
insbesondere noch enthalten: 

1. Bestimmungen darüber, ob und inwieweit die 
Marktbesucher auf den Marktplätzen selbst 
standfeste Bauten errichten dürfen, und über 
die Verpflichtung, solche Bauten im Falle des 
Verlustes des Marktplatzes zu entfernen; 

2. Bestimmungen, die die. Reinhaltung des 
Marktes sichern; 

3. Bestimmungen über die Tätigkeit der Markt
helfer; 

4. Bestimmungen darüber, inwieweit der Aus
schank von Getränken und die Verabreichung 
von Speisen gestattet sind. 

(3) Für einen Gelegenheitsmarkt (§ 324 Abs. 2) ist 
eine Marktordnung dann zu erlassen, wenn dies 
wegen der Eigenart, Dauer und besonderen 
Bedeutung dieser Veranstaltung oder im Interesse 
der Marktbesucher oder Käufer erforderlich ist. In 
diesem Fall sind die' Abs. 1 und 2 sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 332. Veterinärrechtliche Vorschriften werden 
durch die Bestimmungen des III. Hauptstückes 
nicht berührt." 

120. § 334 wird wie folgt geändert: 

a) In der 2 1 wird der Klammerausdruck ,,(§ 103 
Abs. 1 lit. c 2 4)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 126 2 28)" und das 2itat ,,§ 119" durch das 
2itat ,,§ 182" ersetzt. 

b) In der 25 entfällt das Wort "Konzessionen" 
samt Beistrich. 

c) Am Ende der 2 5 wird das Wort "und"gestri
ehen. 

d) Am Ende der 2 6 wird der Punkt durch einen 
Beistrich ersetzt. 

e) Nach der 26 werden folgende 27 und 8 
angefügt: 
,,7. zur Genehmigung von nicht unter 2 1,2, 3, 4 

oder 5 fallenden Betriebsanlagen, die im Sinne 
des § 74 Abs. 2 25 einer vom Landeshaupt
mann zu erteilenden Bewilligung auf Grund 
wasserrechtlicher Vorschriften bedürfen, und 

8. zur Durchführung von Feststellungsverfahren 
gemäß § 358." 

121. Im § 33522 entfällt das Wort "Konzessio
nen" sanit Beistrich. 

122. Im § 336 Abs. 1 2 3 wird das 2itat ,,§ 25 
Abs.l 21" durch das Zitat ,,§ 189 Abs.l 21',' 
ersetzt. 

123. Im § 337 wird der Klammerausdruck nach 
dem Wort "Bundesgesetz" durch den Klammeraus· 
druck ,,(in den §§ 53, 115, 117, 133, 135, 157,324, 
327,328, 329, 330, 331 und 355)" ersetzt. 

124. Im § 338 Abs. 5 werden die Worte "letzter 
Satz" durch die Worte "letzter Halbsatz" ersetzt .. 

125. § 338 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektions
gesetzes 1974, BGBI. Nr. 143, und die Bestimmun
gen des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes 1987, 
BGBI. Nr. 100/1988, werden durch dieses Bundes
gesetz nicht berührt." 

126. § 339 lautet: 

,,§ 339. (1) Wer ein Gewerbe ausüben will, hat,' 
soweit es sich nicht um ein bewilligungspflichtiges 
gebundenes Gew~rbe handelt, die Gewerbeanmel
dung bei der Bezirksverwaltungsbehärde des: 
Standortes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung 
des Gewerbes und des für die Ausübung in Aussicht, 
genommenen Standortes zu· enthalten. Bei der 
Anmeldung des freien Gewerbes der Marktfahrer 
(§ 268) oder des freien Gewerbes des Feilbietens 
gemäß § 53 Abs. 1 2 1 hat der Anmelder an Stelle 
der Bezeichnung eines Standortes die genaue 
Anschrift seiner Wohnung anzugeben; diese Woh
nung gilt als Standort. 2wei oder mehrere Gewerbe 
dürfen in einer Anmeldung nicht zusammengefaßt 
werden.' In einer Anmeldung dürfen jedoch 
verwandte Handwerke zusammengefaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzuschließen: 
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und 

Familiennamen der Person, ihre Wohnung, ihr 
Alte'r und ihre Staatsangehörigkeit dienen; 

L die Bescheinigung über die im Strafregister 
enthaltenen Verurteilungen oder darüber, daß 
das Strafregister' keine solche Verurteilung 
enthält (Strafregisterbescheinigung) ; 

3. falls ein Befähigungsnachweis für das betref
fende Gewerbe vorgeschrieben ist, die entspre
chenden Belege oder der Bescheid über die 
erteilte Nachsicht (§ 28); 

4. falls eine juristische Person oder eine eingetra
gene Erwerbsgesellschaft die Anmeldung 
erstattet, der Nachweis ihres Bestandes, bei 
Personengesellschaften des Handelsrechtes 
die Glaubhaftmachung des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages (§ 10); ein als solcher 
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Nachweis vorgelegter Auszug aus dem Fir
menbuch darf nicht älter als sechs Monate 
sein." 

127. Dem § 340 Abs. 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Bei den Gewerben der Rauchfangkehrer (§ 94 
Z 12), Bestatter (§ 131) und Schleppliftunternehmer 
(§ 269) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Grund des rechtskräftigen Bescheides, mit dem 
festgestellt wurde, daß die Voraussetzungen gemäß 
dem ersten Satz vorliegen, den Gewerbeschein 
aus·zufertigen." 

128. Im § 340 Abs .. 4 werden die Worte "Liegen 
die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 vor," 
durch die Worte "Liegen die Voraussetzungen 
gemäßAbs. 1 und 3 vor und steht in dem auf Grund 
der Anmeldung des Gewerbes durchzuführenden 
Verfahren keinem Dritten ein Berufungsrecht zu," 
ersetzt. Weiters wird dem Abs. 4 folgender Satz 
angefügt: 

"Als Tag der Gewerbeanmeldung gilt jener Tag, an 
welchem alle erforderlichen Nachweise (§ 339 
Abs. 3) bei der Behörde eingelangt sind." 

129. §341 lautet: 

,,§ 341. (1) Wer ein bewilligungspflichtiges 
gebundenes Gewerbe (§ 128) ausüben will, hat das 
Ansuchen bei der Behörde (§ 191), die für den 
beabsichtigten Standort zuständig ist, einzubringen. 
Für das Ansuchen um Erteilung der Bewilligung 
gelten die Bestimmungen des § 339 Abs.2 erster 
Satz und Abs. 3 Z 1, 3 und 4 Sinngemäß. 

(2) Dem Ansuchen um Genehmigung der 
Bestellung eines Geschäftsführers für die Ausübung 
eineS bewillig1,lngspflichtigen gebundenen Gewerbes 
(§ 128) sowie dem Ansuchen um Genehmigung der 
Übertragung der Ausübung eines solchen Gewerbes 
an einen Pächter sind die im § 339 Abs . .3 Z 1 und 3 
angeführten Belege betreffend' die Person des 
Geschäftsführers oder des Pächters anzuschließen. 

(3) Das Ansuchen um Genehmigung der 
Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die 
Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebunde
nen Gewerbes (§ 128) in einer weiteren Betriebs
stätte ist bei der für die weitere Betriebsstätte 
zuständigen Behörde einzubringen. Das Ansuchen 
um Bewilligung zur Ausübung eines Waffengewer
bes (§ 192) oder eines Gewerbes nach § 207 oder 
§ 212 in einer weiteren Betriebsstätte oder zur 
Verlegung des Betriebes eines solchen Gewerbes in 
einen anderen Standort ist bei der Behörde 
einzubringen, die .zur Erteilung der betreffenden 
Bewilligung in dem Standort, in dem die weitere 
Betriebsstätte errichtet oder inden der Betrieb 

. verlegt werden soll, zuständig wäre. Für diese 
Ansuchen, denen der Bewilligungsbescheid anzu
schließen ist, gilt § 339 Abs. 2 erster Satz sinngemäß. 

Die Behörde hat von einer Entscheidung, mit der 
einem Ansuchen stattgegeben worden ist, die zur 
Erteilung der betreffenden Bewilligung in dem 
Standort, auf den die Bewilligung lautet, zuständige 
Behörde, im Falle der Verlegung des Betriebes die 
zur Erteilung der betreffenden Bewilligung im 
letzten Standort zuständige Behörde, zu verständi
gen. 

(4) Das Ansuchen um Bewilligung zur Verlegung 
des Betriebes einer weiteren Betriebsstätte für ein 
Waffengewerbe (§ 192) oder ein Gewerbe nach 
§ 207 oder § 212 ist bei der Behörde einzubringen, 
die zur Erteilung der betreffenden Bewilligung in 
dem Standort, in den die weitere Betriebsstätte 
verlegt werden soll, zuständig wäre. Diese BehÖrde 
hat von einer Entscheidung, mit der einem 
Ansuchen stattgegebenworden ist, die zur Erteilung 
der Bewilligung zur Errichtung einer weiteren 
Betriebsstätte im letzten Standort zuständige 
Behörde sowie die zur Erteilung der betreffenden 
Bewilligung in dem Standort, auf den die 
Bewilligung lautet, zuständige Behörde zu verstän
digen." 

130. § 342 lautet: 

,,§ 342. In den Fällen des § 341 Abs. 1 und 2 sowie 
des Abs. 3, soweit es sich um das Ansuchen um die 
Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäfts
führers handelt, sind die Bestimmungen des § 340 
Abs. 2 über die Anhörung der zuständigen Gliede
rung der Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft sinngemäß anzuwenden." 

131. § 343 entfällt. 

132. § 344 lautet: 

,,§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem die 
. Bewilligung zur Ausübung eines bewilligungspflich

tigen gebundenen Gewerbes (§ 128) erteilt, die 
Bestellung eines Geschäftsführers oder eines Filial
geschäftsführers für die Ausübung eines solchen 
Gewerbes oder die Übertragung der Ausübung eines 
solchen Gewerbes an einen Pächter genehmigt oder 
bei Waffengewerben (§ 192) und Gewerben nach 
§ 207 und § 212 die Errichtung einer weiteren 
Betriebsstätte oder die Verlegung des Betriebes 
bewilligt wird, steht der zuständigen Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft das 
Recht der Berufung insoweit zu, als es sich um die 
Entscheidung über die Erbringung des Befähigungs
nachweises auf andere Weise als durch Vorlage 
eines Prüfungszeugnisses handelt, wenn die Ent
scheidung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutach
ten widerspricht oder wenn die Gliederung nicht 
gehört worden ist (§ 342). 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der 
Übertragung der Ausübung eines bewilligungs
pflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) an einen 
Pächter mit der Begründung. abgewiesen, daß dieser 
den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entspricht, 
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so steht das Recht der Berufung sowohl dem 
Gewerbeinhaber als auch dem namhaft gemachten· 
Pächter zu." 

133. § 345 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 345. (1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs.4 
(weitere Ausübung des Gewerbes na~h Zurückle
g,:,ng des 24 .. Lebensjahres oder bei Erlangung der 
Elgenberechugung), gemäß § 11 Abs. 3 (weitere 
Ausübung des Gewerbes einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters, Eintritt eines neuen Gesellschaf
ters), gemäß § 11 Abs.4 (Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft durch Übertragung des Unter
nehmens auf einen Gesellschafter oder Umwand
lung einer Kapitalgesellschaft in eine Personenge
sellschaft des Handelsrechtes und weitere Ausübung 
des Gewerbes der Kapitalgesellschaft), gemäß § 11 
Abs. 5 (Eintragung in das Firmenbuch, daß der 
Betrieb eines Einzelunternehmers oder einer Perso
nengeselJschaft des Handelsrechtes als Sacheinlage 
gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden ist und 
weitere Ausübung des Gewerbes des Einzel~nter
nehmers oder der Personengesellschaft des Han
delsrechtes), gemäß § 11 Abs. 6 (Neubildung einer 
~ktiengesellschaft durch Verschmelzung von Ak
uengesellschaften· und weitere Ausübung der 
Gewerbe der sich vereinigenden Gesellschaften oder 
Neubildung einer Genossenschaft durch Ver
schmelzung von Genossenschaften und weitere 
Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Genossenschaften), gemäß § 11 Abs. 7 (Verschmel
zung von Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung mit- oder untereinander 
oder von Genossenschaften durch Aufnahme und 
weitere Ausübung der Gewerbe der übertragenden 
Gesellschaft bzw. Genossenschaft) und gemäß § 12 
(Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in 
eine Kom~a~ditgesellschaft, einer Kommanditge
sellschaft In eIne offene Handelsgesellschaft, einer 
offenen Erwerbsgesellschaft in eine Kommandit-Er
werbsg~sells~haft, einer Kommandit-Erwerbsgesell
schaft In eIne offene Erwerbsgesellschaft, einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes in eine 
eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer einge
tragenen Erwerbsgesellschaft in eine Personenge
sellschaft des Handelsrechtes) sind bei der Bezirks
verwaltungsbehörde des Standortes, bei bewilli
gungspflichtigen gebundenen Gewerben (§ 128) bei 
der für die Erteilung der Bewilligung zuständigen 
Behörde zu erstatten. 

. (2) pie ~nzeigen g.emäß § 37 Abs.2 (Führung 
eInes IntegrIerten Betriebes sowie Bestellung eines 
befähigten Arbeitnehmers), gemäß § 37 Abs.3 
(Bestellung eines neuen befähigten Arbeitnehmers in 
einem integrierten Betrieb), gemäß § 39 Abs. 4 und 
§ 40 Abs. 4 (Bestellung und Ausscheiden eines 
Geschäftsführers für .1ie Ausübung eines Gewerbes), 

. gemäß § 40 Abs. 2 (Ubertragung und Widerruf der 

Übertragung der Ausübung eines Gewerbes. an 
einen Pächter), gen:~ß §§ 42 bis 44 (Fortbetriebe), 
gemäß § 63 Abs. 4 (Anderung des Namens oder der 
Firma,· Eintragung oder Löschung der Firma einer 
natürlichen Person im Firmenbuch) und gemäß § 86 
(Anzeige über die Zurücklegung einer Gewerbebe
rechtigurig) sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
des Standortes zu erstatten." . 

134. § 345 Abs. 3 lautet, 

,,(3) Bei bewilligungspflichtigen gebundenen 
Gewerben (§ 128) sind die Anzeigen über das 
Ausscheiden eines Geschäftsführers oder Filialge
schäftsführers sowie über den Widerruf der 
Übertragung der Ausübung an einen Pächter bei der 
für die Genehmigung zuständigen Behörde zu 
erstatten." 

135. § 345 Abs. 4 lautet: 

. ,,(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 (Ausübung 
eInes Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte), 
gemäß § 47 Abs. 3 (Bestellung und Ausscheiden 
eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung eines 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte) ·und 
gemäß § 48 Abs. 1 (Einstellung der Ausübung eip.es 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei 
der für die weitere Betriebsstätte zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehärde zu erstatten. Die An
zeige gemäß § 153 (Ausübung des Gastgewerbes 
außerhalb der Betriebsräume und allfälligen sonsti
gen Betriebsflächen des Standortes) ist bei der nach 
dem Ort der Tätigkeit zuständigen Bezirksverwal
tungsbehörde zu erstatten. Für die Anzeige gemäß 
§ 46 Abs. 3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 
sinngemäß." 

136. § 345 Abs. 5 entfällt. 

137. Im § 345 Abs. 6 wird im Klammerausdruck 
nach dem Zitat ,,§ 49 Abs. 1" das Wort ,,Anmel
dungsgewerbes" durch das Wort "Gewerbes" und 
im Klammerausdruck nach dem Zitat ,,§ 49 Abs. 3" 
das Wort "Anmeldungsgewerbe" durch das Wort 
"Gewerbe" ersetzt. 

138. § 345 Abs. 8 Z 1 und 2 lauten: 
,,1. die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 3 bis 

7, § 12, § 37 Abs. 2 und 3, § 39 Abs. 4 und § 40 
Abs. 4, wenn die Bestellung eines Geschäfts
~~hrers angezeigt wird, § 40 Abs. 2, wenn die 
Ubertragung der Gewerbeausübung an einen 
Pächter angezeigt wird, sowie §§ 42 bis 44 mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; 

2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3, gemäß § 47 
Abs. 3, wenn die Bestellung eines Filialge
schäftsführers angezeigt wird, sowie gemäß 
§ 153 mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen 
und die für den Standort der Gewerbeberech
tigung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
zu verständigen;" 

139. Im § 345 Abs. 8 Z 5 entfallen bei der 
Zitierung des § 39 die Worte "und 5". 
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140. § 345 Abs. 8 Z 6 und 7 lauten: 
,,6. die Anzeigen gemäß § 47 Abs.3, wenn das 

Ausscheiden eines Filialgeschäftsführers ange
zeigt wird, sowie § 48 Abs. 1 in den Verwal
tungsakten entsprechend zu vermerken, wenn 
nicht die Erlassung eines Bescheides oder die 
Ausfertigung einer Bescheinigung beantragt 
worden ist, sowie die für den Standort der 
Gewerbeberechtigung zuständige Bezirksver
waltungsbehörde, bei bewilligungspflichtigen 
gebundenen Gewerben (§ 128) die zur Geneh
migung zuständige Behörde, zu verständigen; 

7. die Anzeigen gemäß § 63 Abs.4 auf dem 
Gewerbeschein zu vermerken." 

141. Im § 345 Abs.9 wird das Wort "Wenn~' 
durch die Worte "Werden durch dieses Bundesge
setz vorgeschriebene Anzeigen erstattet, obwohl 
hiefür" ersetzt. 

142. § 346 Abs. 1 lautet: 

,,§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist 
zuständig: 

1. der Landeshauptmann in den Fällen einer 
Nachsicht 
a) vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 bis 

5 und 7) für bewilligungspflichtige gebun
dene Gewerbe (§ 128) sowie für Hand
werke und für gebundene Gewerbe, bei 
denen die Prüfung vor einer vom Landes
hauptmann zu bestellenden Kommission 
abzulegen ist, 

b) von den Voraus.setzungen· für die Zulas
sung zu einer Prüfung im Sinne des § 22 
Abs. 1 Z 3 (§ 28 Abs. 6), wenn die Prüfung 
vor einer vom Landeshauptmann zu 
bestellenden Kommission abzulegen iSt, 

c) vom Ausschluß von der Gewerbeausübung 
gemäß §§ 26 und 27; 

2. die Bezirksverwaltungsbehörde in allen sonsti
gen Nachsichtsfällen." 

143. § 346 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei bewilli
gungspflichtigen gebundenen Gewerben (§ 128) 
zugleich mit dem Ansuchen um Erteilung der 
Bewilligung (§ 341 Abs. 1) oder um Genehmigung 
(§ 341 Abs. 2 und 3) eingebracht werden." 

144. § 346 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Nachsichtvon dem zur Ausübung von Handwerken 
oder gebundenen Gewerben vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis erteilt worden ist, steht der 
zuständigen Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung zu, 
wenn die Entscheidung ihrem fristgerecht abgege
benen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht 
gehört worden ist." 

_ 145. § 346 Abs. 5 und 6 entfallen. 

146. § 347 Abs. 1 lautet: 

,,§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes in 
der Form eines Industriebetriebes (§ 7) angemeldet 
oder um die Bewilligung zur Ausübung eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 
(§ 128) in der Form eines Industriebetriebes 
angesucht, ist es aber offenkundig, daß eine 
Ausübung des Gewerbes in dieser Form gar nicht 
beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht möglich 
ist, so hat die Behörde die Ausübung des Gewerbes 
zu untersagen." 

147. Im § 347 Abs. 2 entfallen die Worte "oder ist 
die Konzession für die Ausübung eines Gewerbes in 
der Form eines Industriebetriebes erteilt". 

148. § 348 Abs. 1 lautet: 

,,§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstat-· 
tet oder um die Bewilligung zur Ausübung eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes 
(§ 128) oder um die Genehmigung einer gewerbli
chen Betriebsanlage angesucht oder bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde oder beim Landes
hauptmann die Feststellung beantragt, ob die 
Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des 
§ 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die 
betreffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der 
Landeshauptmann über diese Frage zu entscheiden. 
Dies gilt auch für den Fall, wenn in einem 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 366 Zweifel 
bestehen, ob auf die betreffende Tätigkeit die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anwendbar 
sind." 

149. Im §.348 Abs.3 entfallen die Worte "die 
Bewilligung zur Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes oder um" sowie die Worte "von Amts 
wegen". 

150. Im § 348. Abs. 4 werden die Worte "Die 
Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten 
Gewerben die für die Erteilung der Konzession 
zuständige Behörde" sowie der Beistrich nach dieser 
Wortfolge durch die Worte "Die Behörde" ersetzt. 

15l. § 349 lautet: 

,,§ 349. (1) Zur Entscheidung 
1. über den Umfang einer Gewerbeberechtigung 

(§ 29) im Verhältnis zu einer anderen 
Gewerbeberechtigung unq 

2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, 
die Gegenstand einer Gewerbeanmeldung, 
eines IAnsuchens um Bewilligung oder eines 
Ansuchens um Nachsicht vom Befähigungs
nachweis i~t, ein freies Gewerbe sein kann oder 
einem Handwerk oder eip.em· gebundenen 
Gewerbe voroehalten ist, 

ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten berufen. 
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(2) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 
kann 

1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die 
eine Gewerbeanmeldung erstattet, um Ertei
lung einer Bewilligung oder um Nachsicht 
vom Befähigungsnachweis angesucht hat, und 

2. von einer berührten Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen 
und zu begründen. 

(3) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 ist 
von Amts wegen zu stellen, wenn die betreffende 
Frage eine Vorfrage in einem nicht beim Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten anhängi
gen Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne 
Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz 
enthaltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, 
es sei denn, daß die Voraussetzung für die 
Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 4 vorliegt. 
Ist eine Vorfrage im Sinne des ersten Satzes in einem 
beim Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten anhängigen Verwaltungsverfahren zu beur
teilen, so ist das Verfahren gemäß Abs. 1 von Amts 
wegen einzuleiten, wenn hievon nicht gemäß Abs. 4 
abgesehen wird. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann den Antra'g zurückweisen 
oder von der Einleitung eines Verfahrens gemäß 
Abs. 1 von Amts wegen absehen, wenn ein ernst zu 
nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die 
Frage in den letzten fünf Jahren vom Bundesmini
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten oder vom 
Verwaltungs gerichtshof auf Grund einer Säumnis
beschwerde (Art. 132 B-VG) entschieden worden 
ISt. 

(5) Andernfalls hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten schriftliche Stel
lungnahmen der im Abs. 2 genannten Parteien und 
der sonst sachlich beteiligten Gliederungen der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft einzu-, 
holen. 

(6) Im Verfahren sind die im Abs.2 Z 1 
genannten Personen und die im Abs. 2 Z 2 und 
Abs. 5 genannten Gliederungen der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft Parteien und es steht 
ihnen das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929 wegen Rechtswidrigkeit zu." 

152. Die §§ 350 bis 352 lauten: 

,,§ 350. (1) Vom Amte eines Mitgliedes der 
Prüfungskommission sind ausgeschlossen 

1. der Lehrberechtigte (die Lehrberechtigten) 
sowie die Arbeitgeber des Prüflings während 
der letzten drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling' in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder mit 
ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 

verwandt oder bis zum zweiten Grad ver-
schwägert sind, . 

3. der Ehegatte des Prüflings, 
4. die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzli

che Vertreter des Prüflings und 
5. Personen, deren volle Unbefangenheit gegen

über dem Prüfling aus. anderen Gründen in 
Zweifel zu ziehen ist.' 

(2) Über den Ausschluß der Mitglieder der 
Prüfungskommission entscheidet bei Meisterprü
fungen und bei Unternehmerprüfungen der Leiter 
der bei der Landeskammerder gewerblichen 
Wirtschaft errichteten Prüfungsstelle. Bei den für 
die Ausübung gebundener Gewerbe vorgeschriebe
nen Prüfungen entscheidet hierüber, wenn die 
Prüfung bei den bei den Landeskamtnern der 
gewerblichen Wirtschaft errichteten Prüfungs stellen 
abzulegen ist, der Leiter der in Frage kommenden 
Prüfungsstelle, wenn die Prüfung vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommission 
abzulegen ist, hinsichtlich des Vorsitzenden der 
Landeshauptmann, hinsichtlich der übrigen Mitglie
der der Vorsitzende der Prüfungskommission. Der 
Vorsitzende hat die Prüfer vor Beginn der Prüfung 
über allfällige Ausschließungsgründe zu befragen;' 
doch. soll schon bei der Zusammensetzung der 
Prüfungskommission und bei der Anberaumung des 
Prüfungstermins auf allfällige Ausschließungs
gründe nach Möglichkeit Bedacht genommen 
werden. . 

(3) Der Vorsitzende hat dem Landeshauptmann 
oder dem von diesem Beauftragten die gewissen
hafte und unparteiische Ausübung seines Amtes 
schriftlich oder mündlich zu geloben. Die übrigen 
Mitglieder der Prüfungskommission haben dem 
Vorsitzenden dieses Gelöbnis schriftlich oder 
mündlich zu .geben. Wenn dieses Gelöbnis bereits 
einmal abgelegt wurde, genügt es, wenn an dieses 
Gelöbnis bloß eriimert wird. 

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich; der 
Vorsitzende der Prüfungskommission hat jedoch 
einzelne Zuhörer nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse zuzulassen, sofern diese ein persönli
ches oder berufliches Interesse glaubhaft machen. 
Die Aufsichtsbehörden können zur Überwachung 
des ordnungsmäßigen Vorganges bei der Prüfung 
einen Vertreter zur Prüfung entsenden. Der 
mündliche Teil der Prüfung ist vor der gesamten 
Prüfungskommission abzulegen. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung und der 
Beratung der Prüfungskommission ist eine Nieder
schrift aufzunehmen, die von allen Prüfern zu 
unterzeichnen ist. Das Ergebnis der Prüfung 
bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das.Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling 
durch den Vorsitzenden vor der gesamten Kommis
sion bekanntzugeben, Dem Prüfling ist auf sein 

' ... 
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Ersuchen im Anschluß an die Prüfung in Anwesen
heit des Vorsitzenden oder eines von ihm zu 
bestimmenden Prüfungskommissärs Einsicht in die 
Beurteilung seiner schriftlichen Prüfungsarbeiten zu 
gewähren. Gegen den Beschluß der Kommission 
steht dem Prüfling kein Rechtsmittel zu. Über die 
bestandene Prüfung ist dem Geprüften ein Zeugnis 
auszustellen, das auf "bestanden", allenfalls - bei 
weit über dem Durchschnitt liegenden Leistungen 
- auf "mit Auszekhnung bestanden" zu lauten hat. 
Aus dem Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder 
Mehrstimmigkeit des Beschlusses ersichtlich sein. 
Über eine nur teilweise bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, wenn er 

1. die gesamte Prüfung, nicht jedoch den 
Prüfungsteil Unternehmerprüfurig oder den 
Prüfungsteii Ausbilderprüfung oder 

2. den Prüfungsteil Ausbilderprüfung oder den 
Prüfungsteil Unternehmerprüfung 

bestanden hat. 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nichtbestehens -
frühestens nach einem halben Jahr wiederholt 

. werden. Hat der Prüfling jedoch die Prüfung 
teilweise bestanden, so kann die Prüfungskommis
sion unter Berücksichtigung der bei der Prüfung 
festgestellten Fähigkeiten und Kenntnisse festlegen, 
welche Gegenstände bei der Prüfung nicht zu 
wiederholen sind und auch einen früherenPrü
fungstermin vorsehen. Der Prüfungsteil Ausbilder
prüfung (§ 23 a) kann im Falle des Nichtbestehens 
jedoch frühestens nach drei Monaten wiederholt 
werden. 

(8) Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung 
einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist. oder deren 
AufgabensteIlung oder Abwicklu~g nachweisbar 
schwere Mängel aufweist, können von der Ailf
sichtsbehörde für ungültig erklärt werden. 

§ 351. (1) Für ein gebundenes Gewerbe, bei dem 
der Befähigungsnachweis durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu erbringen ist 
(§ 22 Abs. 8), ist die Prüfung vor einer Kommission 
abzulegen, die vom Landeshauptmann zu bestellen 
ist, wenn dies in einer Verordnung gemäß § 22 
Abs. 8 bestimmt ist. 

(2) In diese Kommission hat der Landeshaupt
mann zwei Personen, die das Gewerbe als 
Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in 
diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialge
schäftsführer . tätig sind, und entsprechend den 
Bestimmungen der auf Grund des Abs. 5 erlassenen 
Verordnungen die anderen Fachleute zu berufen. Er 
hat einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten des 
höheren Verwaltungsdienstes zum Vorsitzenden 
der Kommission zu bestellen. 

(3) Der Prüfungswerber hat die Prüfung bei der 
nach seinem.W ohnsitz oder nach seinem Arbeitsort 

zuständigen Prüfungskommission abzulegen. Wenn 
in dem betreffenden Bundesland keine Prüfungs
kommission bestellt ist, weil keine hinreichende 
Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden Ge
werbe zu erwarten ist, weil eine hinreichende Zahl 
von Prüfern nicht zur Verfügung steht oder weil die 
für die Prüfung benötigten Einrichtungen und 
Geräte nicht zur Verfügung stehen, oder wenn der 
Prüfungswerber im Inland keinen Wohnsitz oder 
Arbeitsort hat oder sonstige berücksichtigungswür
dige Gründe dafür sprechen, steht dem Prüfungs
werber die Wahl der Prüfungskommission frei. 

(4) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
der Landeshauptmann. Diese Zulassung kann der 
Landeshauptmann auch in einem Bescheid, mit dem 
gemäß § 28 Abs.6 die Nachsicht von den 
Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z 3 erteilt wird, 
aussprechen, wenn der Prüfungswerber die allfälli
gen sonstigen für die Zulassung zur Prüfung 
vorgeschriebenen Voraussetzungen nachweist. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahme auf den Prüfungsstoff für das betref
fende Gewerbe durch Verordnung nähere Bestim
mup.gen über 

die Zahl der Fachleute, die mindestens zwei 
uIid höchstens fünf zu betragen hat, 
die an die Fachleute zu stellenden Anforde
rungen, 
die Anberaumung der Prüfungstermine, 
das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
die auszustellenden Zeugnisse, 
die vom Prüfling zu bezahlende, dem 
besonderen Verwaltungs aufwand einschließ
lich einer angemessenen Entschädigung der 
Mitglieder der Prüfungskommission entspre
chende Prüfungsgebühr, wobei auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüflings 
Bedacht genommen werden kann, 
die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende 
angemessene Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission sowie 
die Voraussetzungen für die Rückzahlung der 
Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder 
teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die 
Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 

zu erlassen. 

§ 352. (1) Die Meisterprüfung, die für gebundene 
Gewerbe in den Vorschriften über den Befähigungs
nachweis vorgesehene Prüfung, die nicht vor einer 
vorn Landeshauptmann zu bestellenden Kommis
sion abzulegen ist, und die Unternehmerprüfung 
sind bei Prüfungsstellen abzulegen, die bei den 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft zu 
errichten sind. Soweit diese Prüfungsstellen mit der 
Vollziehung von Aufgaben betreffend die Ablegung 
der Meisterprüfung betraut sind, führen sie die 
Bez,eichnung "Meisterprüfungsstelle" . 
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(2) Die Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft hat den Leiter der Prüfungsstelle (Meister
prüfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eine 
abgeschlossene Hochschulbildung nachweisen, mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften vertraut sein 
und über die für diese Tätigkeit erforderlichen 
Erfahrungen verfügen. Die Bestellung bedarf für 
ihre Gültigkeit der Bestätigung durch den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die 
Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) den in die
sem Absatz aufgestellten Voraussetzungen ent
spricht. 

(3) Zur Abnahme der Prüfungen hat die 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) für jedes 
Gewerbe, für das die Ablegung einer Prüfung in 
Betracht kommt, die erforderliche Zahl von 
Kommissionen zu bilden. Die Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung oder der Prüfung f,ür 
ein gebundenes Gewerbe gemäß Abs. 1 hat aus dem 
Vorsitzenden und drei Beisitzern zu bestehen. Die 
Kommission für die Abnahme der Unternehmerprü
fung hat aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
zu bestehen. Von einer Bestellung kann abgesehen 
werden, wenn in einem Bundesland keine hinrei
chende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden 
Gewerbe zu erwarten ist, wenn eine hinreichende 
Zahl von Prüfern nicht zur Verfügung steht- oder 
wenn die für die Prüfung benötigten Einrichtungen 
und Geräte nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung muß das Gewerbe, 
für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, als 
Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in 
diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialge
schäftsführer tätig sein und den Befähigungsnach
weis erbracht haben. Zwei Beisitzer müssen den 
Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe 
erbringen können. Der dritte Beisitzer muß die 
Befähigung zur Abnahme des Prüfungsteils Unter
nehmerprüfung besitzen. 

(5) Um faßt die Meisterprüfung auch Fragen oder 
Arbeiten, die' einen fachlichen Zusammenhang zu 
einem anderen Berufszweig aufweisen, so muß der 
Kommission für die Ablegung der Meisterprüfung 
ein vierter Beisitzer angehören, der ein Fachmann 
des betreffenden anderen Berufszweiges sein muß. 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Prüfung für ein gebundenes Gewerbe 
gemäß Abs. 1 und ein weiteres Mitglied dieser 
Kommission müssen das Gewerbe, für das die 
Prüfung abgelegt werden soll, als Gewerbeinhaber 
oder Pächter betreiben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein 
und den Befähigungsnachweis erbracht haben. Die 
weiteren Mitglieder der Prüfungskommission müs
sen Fachleute auf den zu prüfenden Gebieten sein. 
Eines der weiteren Mitglieder der Prüfungskommis
sion muß die Befähigung zur Abnahme des 
Prüfungsteiles Unternehmerprüfung besitzen. 

(7) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Unternehmerprüfung muß ein Ge
werbe, für das die Ablegung der Unternehmerprü
fung vorgesehen ist, als Gewerbeinhaber oder 
Pächter betreiben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein 
und den Befähigungsnachweis erbracht haben. Die 
beiden Beisitzer müssen Fachleute auf den zu 
prüfenden Gebieten sein. 

(8) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung, der Prüfung für ein 
gebundenes Gewerbe gemäß Abs . .1 oder der 
Unternehmerprüfung sowie der vierte Beisitzer 
gemäß Abs. 5' wird vom Landeshauptmann auf 
Vorschlag der Prüfungs stelle (Meisterprüfungs
stelle) für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Je zwei 
Beisitzer der Kommissio~ für die Abnahme der 
Meisterprüfung und der Prüfung für ein gebunde
nes Gewerbe gemäß Abs. 1 werden vom Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) auf Grund 
von Listen bestimmt, die für die einzelnen Gewerbe 
hinsichtlich des einen Beisitzers von der Landes
kammer der gewerblichen WirtSchaft im Einverneh
men mit der jeweils zuständigen Fac,hgruppe und 
hinsichtlich des anderen Beisitzers von der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für die Dauer von fünf 
Jahren anzulegen sind. Liegt der Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle) keine für die ordnungsge
mäße Beiziehung der erforderlichen Beisitzer 
ausreichende Liste vor, so hat der Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) die Beisitzer 
selbst zu bestimmen. Der dritte Beisitzer und die 
beiden Beisitzer gemäß A.bs. 7 sind vom Leiter der 
Meisterprüfungsstelle zu bestellen. 

(9) Für die Ablegung der Zusatzprüfung für ein 
mit einem H~ndwerk verwandtes Handwerk (§ 19 
Abs. 2) gelten die Abs. 4 und 8 sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß der im Abs. 4 letzter Satz vorgese
hene dritte Beisitzer nicht beizuziehen ist. 

(10) Der im Abs. 4 vorgesehene dritte Beisitzer ist 
auch nicht beizuziehen, wenn der Prüfungsteil 
Unternehmerprüfung gemäß § 23 Abs.2 entfällt 
oder wenn der PrüfungSteil Unternehmerprüfung 
bei einer' Wiederholung der Meistei:prüfung im 
Sinne des § 350 Abs. 7 nicht zu prüfen ist. 

(11) Die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) 
hat für die Abhaltung der Prüfungen unter 
Berücksichtigung der Zahl der zu erwartenden 
Prüfungswerber regelmäßig wiederkehrende Ter
mine festzusetzen und für deren entsprechende 
Verlautbarung zu sorgen. Zwischen den Prüfungs
terminen soll in der Regel ein Zeitraum von 
höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist ein 
Termin einmaLim Jahr anzuberaumen. 

(12) Der Prüfungswerber hat sich für die 
Unternehmerprüfung spätestens sechs Wochen vor 
dem festgesetzten Termin (Abs. 11) bei der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle ) anzumelden. 
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Die Wahl der Prüfungs stelle steht dem Prüfungs
werber frei. Das Ansuchen um Zulassung zu einer 
sonstigen im Abs. 1 angeführten Prüfung ist 
spätestens sechs Wochen vor dem festgesetzten 
Termin (Abs. 11) an die Prüfungsstelle (Meisterprü
fungsstelle) zu richten. § 351 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(13) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle). Gegen 
die Zurückweisung des Ansuchens oder gegen die 
Verweigerung der Zulassung zur Prüfung sowie 
gegen sonstige Entscheidungen der Prüfungs stelle 
(Meisterprüfungsstelle) steht qem Prüfungswerber 
das Recht der Berufung an den Landeshauptmann 
zu. 

(14) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat erforderlichenfalls durch Ver
ordnung nähere Bestimmungen in sinngemäßer 
Anwendung des § 351 Abs.5 zu treffen; in dieser 
V ~rordnung können auch Bestimmungen darüber 
aufgenommen werden, wer die Kosten für den 
praktischen Teil der Prüfung ganz oder zum Teil zu 
tragen hat." . 

153. Im § 356 Abs. 1 und 2 entfällt jeweils die 
Zahl ,,1950". Weiters entfallen im § 356 Abs.1 
zweiter Satz die -Worte "und in den auf den diese 
Häuser unmittelbar angrenzenden Grundstücken 
stehenden Häusern". 

154. Im § 356 Abs.4 werden die Worte 
"Verfahren betreffend die Erteilung der Betriebsbe
willigung (§ 78 Abs. 2), im" und die Worte "oder 
Betriebsbewilligungsbescheid" gestrichen. 

1 ~5. § 358 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 wird der Klammerausdruck 
,,(§§ 333, 334 und 335)" durch ,,(§§ 334, 335)" 
ersetzt. 

b) § 358 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden, wenn der 
Inhaber einer gewerblichen Betriebsanlage die 
Feststellung beantragt, ob eine gemäß § 82 Abs. 1 
oder eine gemäß § 82 a Abs. 1 erlassene Verordnung 
auf seine Betriebsanlage anzuwenden ist." 

156. § 359 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für Bescheide, mit denen gemäß § 78 Abs. 4 
von der Verpflichtung zur Herstellung des dem 
Genehmigungsbescheid entsprechenden Zustandes 
Abstand genommen wird, gelten die Abs. 2 bis 4 
sinngemäß~" 

157, § 359 a wird wie folgt geändert: 

a) Z 1 ~nd 2 lauten: 
,,1. Verfahren über ein Ansuchen um die Geneh

migung der Errichtung und des Betriebes einer 
Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), in denen die 
Genehmigung von der Bezirksverwaltungsbe
hörde erteilt, vom Landeshauptmann hingegen 
nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungs-

behörde nicht erteilt, vom Landeshauptmann 
hingegen'erteilt worden ist, 

2. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmi
gung der Änderung einer genehmigten Be
triebsanlage (§ 81), in denen die Änderungs
genehmigung von der Bezirksverwaltungsbe
hörde erteilt, vom Landeshauptmann hingegen 
nicht erteilt oder: von der Bezirksverwaltungs
behörde nicht erteilt, vom Landeshauptmann 
hingegen erteilt worden ist." 

b) Die Z 3 bis 10 entfallen. 

158. § 359 b wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text des § 359 b erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(1)". 

b) Der Einleitungsatz des nunmehrigen Abs. 1 
lautet: 

,,§ 359 b. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungs
ansuchen und dessen Beilagen (§ 353), daß" 

c) Im nunmehrigen Abs. 1 Z 2 werden die 
Meßgrößen ,,150 m2" und ,,50 kW" durch 
,,500 m2"und ,,125 kW" ersetzt. 

d) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaltliehe 
Angelegenheiten hat durch Verordnung Betriebsan
lagen zu bezeichnen, die dem vereinfachten 
Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, weil 
auf Grund der vorgesehenen Ausführung der 
Anlagen (irisbesondere der Beschaffenheit und, 
Wirkungsweise der Maschinen, Geräte und Ausstat
tungen der Anlage, der elektrischen Anschlußlei
stung der eingesetzten Maschinen und Geräte, der 
Betriebsweise, der räumlichen Ausdehnung der 
Anlage, der Art und Menge der in der Anlage 
gelagerten, geleiteten, umgeschlagenen, verwende
ten oder hergestellten Stoffe) nach Art, Ausmaß und 
Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu erwarten 
ist, daß die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmenden 
Interessen hinreichend geschützt und Belastungen 
der Umwelt (§ 69 a) vermieden werden." 

159. Nach § 359 b wird folgender § 359 c 
eingefügt: 

,,§ 359 c. Wird ein Genehmigungsbescheid von 
einem Gerichtshof des öffentlichen Rechtes aufge
hoben, so darf der Genehmigungswerber die 
betreffende Anlage bis zur Rechtskraft des ErSiltZ
bescheides, längstens jedoch ein Jahr, weiter 
betreiben, wenn er die Anlage entsprechend dem 
aufgehobenen Genehmigungsbescheid betreibt. Das 
gilt nicht, wenn der Gerichtshof des öffentlichen 
Rechtes der Beschwerde, die zur Aufhebung des 
Genehmigungsbescheides führte, die aufschiebende 
Wirkung zuerkannt hatte." 

160. Im § 360 Abs. 1 zweiter Satz lautet'das Zitat 
,,§ 366 Abs. 1 Z 1, 5, 6 und 7". 

161. § 360 Abs. 3 lautet: 
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,,(3) Die Bescheide gemäß Abs. 1 zweiter Satz 
oder Abs. 2 sind sofort vollstreckbar; wenn sie nicht 
kürzer befristet sind, treten sie mit Ablauf eines 
Jahres, vom Beginn der. Vollstreckbarkeit an 
gerechnet, außer Wirksamkeit." 

162. § 361 Abs. 1 lautet: 

,,§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbeberechti
gung (§§ 87 und 88), zu Feststellungen gemäß § 90 
und zu Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich 
die Entziehungsgründe auf die Person des Pächters 
oder Geschäftsführers beziehen, und gemäß' § 91' 
Abs.2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, bei 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerben 
(§ 128) der Landeshauptmann, berufen. Zur Entzie
hung des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte (§ 88 Abs. 2 a) und zu 
Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 
Entziehungsgründe auf die Person des Filialge
schäftsführers beziehen , ist die für die weitere 
Betriebsstätte jeweils zuständige Behörde berufen." 

163. Im § 361 Abs.2 werden die Worte "die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte" durch die 
Worte "die zuständige Kammer" ersetzt. 

164. § 361 Abs. 3 entfällt. 

165. § 361 Abs. 5 entfällt, 

166. Im § 362 lautet das Zitat: ,,§ 69 Abs. 1 Z 2 
AVG". 

167. Im § 363 Abs. 1 lautet das Zitat:,,§ 68 Abs. 4 
Z 4 AVG". 

168. Im § 363 Abs. l' Z 2 lautet der Klammeraus
druck: ,,(§ 5 Abs. 2)". 

169. Im § 363 Abs. 1 Z 5 wird der Punkt am Ende 
durch einen Strichpunkt ersetzt und eine Ziffer 6 
folgenden Wortlautes angefügt: 

,,6. zu Unrecht festgestellt oder davon ausgegan
gen wurde, daß eine Tätigkeit nicht diesem 
Bundesgesetz unterliegt." 

170. Im § 364 entfallen nach dem Wort 
"Gewerbescheine" der Beistrich und das Wort 
"Konzessions dekrete". 

17l. § 365 Abs. 1 lautet: 

, ,,§ 365. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
ein Verzeichnis, gesondert für freie Gewerbe, 
Handwerke und gebundene Gewerbe (Gewerbere
gister) zu führen, in das jede Änderung im Stande 
der Gewerbe und alle sonstigen die Gewerbeaus
übung betreffenden Änderungen einzutragen sind. 
Vein diesen Änderungen ist die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft zu verständigen." 

172. Im § 365 erhält der bisherige Abs.3 die 
Absatzbezeichnung ,,(4). Weiters werden im nun
mehrigen Abs. 4 die Worte "des Gewerberegisters" 
durch die Worte "der Gewerberegister" ersetzt. 
Abs.3 lautet: 

,,(3) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten ist ein zentrales Gewerberegister 
einzurichten. Die Bezirksverwaltungsbehörden ha
ben die Änderungen in ihren Gewerberegistern 
unverzüglich dem Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten mitzuteilen." 

173. Nach § 365 wird folgender AbSchnitt "p)" 
eingefügt: 

"p) Schutzklauselverfahren 

§ 365 a. (1) Die Gewerbebehörden haben dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
alle gemäß § 360 Abs. 1 gesetzten Maßnahmen und 
alle gemäß § 366 Abs. 1 Z 5 bis 7 verhängten Strafen 
betreffend die nicht den grundlegenden Sicherheits
anforderungen einer Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 
oder § 71 entsprechenden Produkte, Maschinen, 
Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile oder 
Zubehör umgehend mitzuteilen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat unverzüglich die auf Grund 
der internationalen Verträge vorgesehenen Stellen 
von diesen Maßnahmen zu unterrichten und die 
Entscheidung zu begründen. Insbesondere ist diesen 
Stellen auch mitzuteilen, ob die Abweichung von 
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen 

a) auf die Nichterfüllung der festgelegten 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen; 

b) auf die mangelhafte Anwendung einschlägi
ger harmonisierter Europäischer Normen, 

c) auf einen Mangel der einschlägigen harmoni
sierten Europäischen Normen selbst 

zurückzuführen ist. 

§ 365 b. Wenn auf Grund einer amtswegigen oder 
über Antrag vorgenommenen Prüfung festgestellt 
wird, daß die einschlägigen harmonisierten 
Europäischen Normen nicht oder nicht zur Gänze 
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen einer 
Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 oder § 71 Abs.4 
entsprechen, so hat der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten die jeweils auf Grund 
der. internationalen . Verträge eingesetzten Stellen 
oder Ausschüsse unter Darlegung der Gründe zu 
befassen. 

§ 365 c. Sofern in Verordnungen auf Grund des 
§ 69 Abs. 1 oder § 71 vorgesehen ist; daß akkredi
tierte Stellen im Verfahren betreffend die Überein
stimmungserklärung mitwirken (wie Baumusterprü
fung, Geräteprüfung, Einzelprüfung) und nach 
Durchführen dieser Prüfungen feststellen, daß das 
Produkt, die Maschine, das Gerät oder die 
Ausrüstung sowie ihre Teile und ihr Zubehör den 
zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanförde
rungen, oder Normen nicht oder nicht mehr 
entsprechen, haben sie unverzüglich den Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
befassen. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
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Angelegenheiten hat entsprechend § 365 a Abs. 2 
vorzugehen. " 

174. § 366 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. ein Gewerbe ausübt,' ohne die erforderliche 

Gewerbeberechtigung erlangt zu haben;" 

175. § 366 Abs. 1 Z 2 entfällt. 

176. Im § 366 Abs.-l Z 4 wird der Punkt am Ende 
durch einen Strichpunkt ersetzt und werden 
folgende Ziffern 5, 6 und 7 angefügt: 
,,5. entgegen § 71 Abs. 1 Maschinen, Geräte, 

Ausrüstungen oder deren Teile oder Zubehör 
in den inländischen Verkehr bringt oder im 

_ Inland ausstellt; -
6. eine Übereinstimmungserklärung gemäß § 71 

Abs. 3 abgibt oder ein" Zeichen oder eine 
Plakette gemäß § 71 Abs. 6 anbringt, obwohl 
die Maschine, das Gerät, die Ausrüstung oder 
deren Teile oder Zubehör nicht den Anforde
rungen der gemäß § 71 Abs.4 erlassenen 
Verordnungen oder den in der Übereinstim
mungserklärung angeführten Bestimmungen 
einschlägiger Normen entsprechen und auch 
keine Genehmigung gemäß § 71 Abs.7 vor
liegt; 

7. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs.8 ver
letzt." 

177. Im § 366 Abs.2 wird das Wort "Anmel
dungsgewerbe" jeweils durch das Wort "Gewerbe" 
ersetzt. 

178. § 366 Abs. 3 entfällt. 

179. § 367 Z 2 lautet: 
,,2. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß 

§ 9 bestehenden Verpflichtung zur Bestellung 
eines Geschäftsführers oder Pächters ein 
bewilligungspflichtiges gebundenes Gewerbe 
ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers oder der Übertragung 
der Ausübung dieses Gewerbes an einen 
Pächter gemäß § 190 erhalten zu haben;" 

280. § 367 Z 3 lautet: 
,,3. einen integrierten Betrieb entgegen § 37 Abs. 1 

ohne einen hauptberuflich beschäftigten ent- " 
sprechend befähigten Arbeitnehmer führt;" 

181. § 367 Z 4 lautet: 
,,4. trotz der auf Grund des § 3"9 Abs. 1 bestehen

den Verpflichtung zur Bestellung eines Ge
schäftsführers ein bewilligungspflichtiges ge
bundenes Gewerbe ausübt, ohne die Genehmi
gung der Bestellung eines Geschäftsführers 
gemäß § 190 erhalten zu haben;" 

182. § 367 Z 5 a lautet: 
,,5 a. die Funktion des Geschäftsführers entge

gen §39 Abs. 2 dritter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr.399/1988 
bei mehr als zwei verschiedenen Gewerbe
treibenden ausübt, soweit für Personen, die 

am L Jänner 1993 als Geschäftsführer 
bestellt waren, die Bestimmung des § 39 
Abs. 2 dritter Satz in" der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 399/1988 wei
terhin anzuwenden ist;" 

183. § 367 Z 7 lautet: 
,,7. ohne die gemäß § 190 erforderliche Genehmi

gung die Ausübung eines bewilligungspflichti
gen gebundenen Gewerbes verpachtet hält;" 

184. Im § 367 Z 8 wird das WOrt "Anmeldungs
gewerbe'" durch das Wort" Gewerbe" ersetzt. 

185. § 367 Z 9 entfällt. 

186. § 367 Z 10 lautet: 
,,10. ein Waffen gewerbe (§ 192) oder ein Gewerbe 

nach § 207 oder § 212 in einer weiteren 
Betriebsstätte ohne die gemäß § 198 erforder
liche Bewilligung ausübt;" 

187. § 367 Z 12 und 13 lauten: . 
,,12. nach Verlegung des Betriebes eines Waffen

gewerbes (§ 192) oder eines Gewerbes nach 
§ 207 oder § 212 in einen anderen Standort 
das Gewerbe im neuen Standort ohne die 
gemäß § 198 erforderliche Bewilligung aus
übt; 

13. nach Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte eines Waffengewerbes (§ 192) 
oder eines Gewerbes nach § 207 oder § 212 in 
einen anderen Standort das Gewerbe im 
neuen Standort ohne die gemäß § 198 
erforderliche Bewilligung ausübt;" 

188. Im § 367 Z 15 werden die Worte "wenn 
nicht einer der Tatbestände des § 366 Abs. 1 Z 1 und 
2 gegeben ist" durch die Worte "wenn nicht der 
Tatbestand des § 366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist" 
ersetzt. 

"189. Nach § 367 Z 16 wird folgende Z 16 a 
eingefügt: 

,,16 a. ein Gewerbe unzulässigerweise im Umher
ziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus ausübt, auch wenn hiebei fortwäh
rend Anzeigen über die Verlegung des 
Betriebes in die wechselnden Standorte 
erstattet werden und nicht der Tatbestand 
des § 366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist;" 

190. Im § 367 Z 17 werden die Worte "wenn 
nicht einer der Tatbestände des § 366 Abs. 1 Z 1 und 
2" durch die Worte"wenn nicht der Tatbestand des 
§ 366 Abs. 1 Z 1" ersetzt. 

191. Im § 367 Z -19 wird der Klammerausdruck 
,,(§§ 54 bis 59, 61,115 Abs. 3 und 4 und 240)" durch 
den Klammerausdruck ,,(§§"54 bis 59, 61; 134, 162 
Abs: 3 und 4 und 221)" ersetzt. 

192. § 367 Z 23, 24 und 24 a entfallen. 

193. § 367 Z 27 bis 53 lautet: 
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,,27. den Bestimmungen des § 82'a Abs. 4 oder des 
§ 338 zuwiderhandelt; 

28. die gemäß § 84 in Bescheiden vorgeschriebe
nen Aufträge nicht einhäl!; 

29. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot der 
Ausübung eines Gewerbes oder des Betriebes 
emer gewerblichen Betriebsanlage nicht 
befolgt; 

30. Fleisch entgegen § 101 Abs. 4 verkauft; 
31. Pferdefleiseh, Fleisch mit einem Zusatz von 

Pferdefleisch oder Fleischwaren aus Pferde
fleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, 
Gerichte mit Fleisch, K9nserven) entgegen 
§ 101 Abs. 5 feilhält oder verkauft; , 

32. höhere Entgelte als die in den gemäß § 117, ' 
§ 133, § 147, § 261, § 267 oder § 272 
erlassenen Höchsttarifen festgelegten Ent
gelte verlangt oder annimmt; 

33. bei der Ausübung des Gewerbes der Schäd
lingsbekämpfer die Bestimmungen der auf 
Grund des § 120 erlassenen Verordnungen 
nicht einhält; 

34. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die 
gemäß § 138, § 142, § 144, § 181, § 246 
Abs. 1, § 256 oder § 259 Abs. 1 erforderliche 
Eignung besitzen; 

35. entgegen den Bestimmungen des § 154 oder 
des § 156 Alkohol ausschenkt; 

36. die Bestimmungen des § 158 oder Gebote 
oder Verbote von auf Grund des § 158 
erlassenen Verordnungen oder von auf 
Grund des § 158 erlassenen Bescheiden nicht 
befolgt; , 

37. bei der Ausübung des Altwarenhandels 
entgegen § 166 Abs. 1 gleichzeitig das 
gebundene Gewerbe des Handels mit Waffen 
oder bei der Ausübung des Handels mit 
Waffen entgegen § 200 gleichzeitig das 
Gewerbe des Altwarenhandels ausübt; 

38. bei der Ausübung des Altwarenhandels die 
Bestimmungen des § 166 Abs. 2 nicht einhält; 

39. bei der Ausübung des Handels mit Antiquitä
ten und Kunstgegenständen die ,Bestimmun
gen des § 167 Abs. 2 nicht einhält; 

40. Forderungen entgegen den Vorschriften des 
§ 170 Abs. 2 oder 3 einzieht; 

41. bei der Ausübung des Luftfahrzeugmechani
kergewerbes die Bestimmungen des § 173 
oder die Bestimmungen von auf Grund des 
§ 173 erlassenen Verordnungen nicht einhält; 

42. entgegen § 177 keine Vorsorge für einen 
geeigneten Reisebetreuer trifft; 

43. bei der Ausübung des Gewerbes derVerstei
gerung beweglicher Sachen oder der Pfand
leiher sich keiner dem § 186 Abs. 1 oder § 235 
Abs. 1 entsprechenden Geschäftsordnung be
dient; 

44. bei der Ausübung des Gewerbes der Verstei
gerung beweglicher Sachen oder der Pfand
leiher die Bestimmungen des § 186 Abs.3 
oder des § 235 Abs. 3 nicht einhält oder das 

Gewerbe der Pfandleiher entgegen § 235 
Abs. 4 vor Genehmigung der Geschäftsord-
nung ausübt; , 

45. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen 
§ 197 Abs. 2 nicht einstellt; .' 

46. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
gemäß § 199 Abs, 1 und 2 erlassenen 
Verordnungen oder die gemäß § 199 Abs. 3 
erster Satz erlassenen Aufträge eines Beschei-. 
des nicht einhält; 

47. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
Bestimmungen des § 201 oder des § 202 
Abs. 4 nicht einhält; 

48. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandlei
her die Vorschriften des § 231, § 232, § 234, 
§ 236 Z 1 oder 2, § 237; § 238, § 239 oder 
§ 240 nicht einhält; 

49. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß 
§ 236 Z 3 oder gemäß § 248 verstößt; 

50. der Verpflichtung gemäß §§ 246 Abs. 2 oder 
259 Abs. 2 zur Vorlage des Arbeitnehmerver
zeichnisses oder zur Anzeige von Änderun
gen dieses Verzeichnisses nicht nachgekom
men ist; 

51. bei der Ausübung von Bewachungstätigkei
ten Uniformen entgegen § 250 gebraucht; 

52. die Bestimmungen des § 273 Abs.2, des 
§ 274, des § ,275 oder des § 276 über den 
Verkauf oder die Vermittlung des Verkaufes 
von Eintrittskarten, für öffentliche Vorfüh
rungen oder Schaustellungen alb- Art nicht 
einhält; 

53. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe 
rechtfertigen zu können, sich durch einen 
anderen eine Tätigkeit besorgen läßt oder 
einen anderen zu einer Tätigkeit veranlaßt, 
obwohl er wissen mußte, daß der andere 
durch die Ausübung dieser Tätigkeit eine 
Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs. 1 
Z 1 begeht, oder dies nach seinem Beruf oder 
seiner Beschäftigung bei Anwendung ent
sprechender Aufmerksamkeit wissen konnte, 
und zwar auch dann, wenn der andere nicht 
strafbar ist." 

194. § 368 Z 1.2 bis Z 1.10 lauten: 
,,1.2 gemäß § 11 Abs. 2 über die Beendigung der 

Liquidation; 
1.3 gem;iß § 11 Abs. 3 über die weitere Ausübung 

des Gewerbes einer Personengesellschaft des 
Händelsrechtes nach Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters oder über den Eintritt 
eines Iieuen Gesellschafters,_ 

1.4 gemäß§ 11 Abs.4 über die Umwandlung 
einer Kapitalgesellschaft durch Übertragung 
des Unternehmens auf einen Gesellschafter 
oder Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
in eine Personengesellschaft des Handels
rechtes und die weitere Ausübung des 
Gewerbes der Kapitalgesellschaft, 
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1.5 gemäß § 11 Abs. 5 über die Eintragung in das 
Firmenbuch, daß der Betrieb eines Einzelun
ternehmers oder einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes als Sacheinlage gegen 
Gewährung von Gesellschaftsanteilen in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden ist, 
und ~ie weitere Ausübung des Gewerbes des 
Einzelunternehmers oder der Persorienge
seilschaft des Handelsrechtes, 

1.6 gemäß § 11 Abs. 6 über die Neubildung einer 
Aktiengesellschaft (Genossenschaft) durch 
Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
(Genossenschaften) und die weitere Aus
übung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Gesellschaften (Genossenschaften), 

1.7 gemäß § 11 Abs. 7 über die Verschmelzung 
einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder Genossenschaft 
durch Aufnahme und die weitere Ausübung 
der Gewerbe der übertragenden Gesellschaft 
bzw. Genossenschaft, 

1.8 gemäß § 12 über die Umwandlung einer 
offenen Handelsgesellschaft in eine Kom
manditgesellschaft, einer Kommanditgesell
schaft in eine offene Handelsgesellschaft, 
einer offenen Erwerbsgesellschaft in eine 
Kommandit-Erwerbsgesellschaft, einer 
Kommandit-Erwerbsgesellschaft.in eine of
fene Erwerbsgesellschaft, einer Personenge
sellschaft des Handelsrechtes in eine einge
tragene Erwerbsgesellschaft oder einer einge
tragenen Erwerbsgesellschaft -in eine Perso
nengeseIlschaft des Handelsrechtes, 

1.9 gemäß § 37 Abs. 3 über die Bestellung eines 
neuen befähigten Arbeitnehmers in einem 
integrierten Betrieb, 

1.10 gemäß § 39 Abs. 4 oder gemäß § 40 Abs. 4 
über das Ausscheiden des Geschäftsführers," 

195. Im § 368 Z 1.13 wird das Wort "Anmel
dungsgewerbes" durch das Wort "Gewerbes" 
ersetzt. 

196. § 368 Z 1.14 lautet: 
·,,1.14 gemäß § 47 Abs. 3 über das Ausscheiden des 

Filialgeschäftsführers ," 

197. Im § 368 Z 1.15 wird das Wort "ADmel
dungs gewerbes" durch das Wort "Gewerbes" 
ersetzt. 

198. Im § 368 Z 1.16 wird das Wort ,,Anmel
dungsgewerbes" durch das Wort "Gewerbes" 
ersetzt. 

199. § 368 Z 1.18 lautet: 
,,1.18 gemäß § 63 Abs.4 über .die Änderung des 

Namens oder der Firma oder die Eintragung 
oder Löschung der Firma einer natürlichen 
Person im Firmenbuch," 

200. § 368 Z 1.24 wird mit ,,1.25" bezeichnet. 
§ 368 Z 1.22 bis 1.24 lautet: . 

,,1.22 gemäß § 114, gemäß § 242 oder gemäß § 266 
über die Einstellung oder das Ruhen der 
Ausübung von . Rauchfangkehrergewerben, 
Pfandleihergewerben, Kanalräumergewer
ben, 

1.23 gemäß § 153 über die Ausübung des Gastge
werbes außerhalb der Betriebsräume und 
allfälligen Betriebsflächen des Standortes, 

1.24 gemäß § 205 Abs. 1 über das Ruhen und die 
Aufnahme der Ausübung von Waffengewer
ben," 

201. Im § 368 Z 2 werden das Wort "Anmel
dungsgewerbe" durch das Wort" Gewerbe" und das 
Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt. 

202. Im § 368 Z 3 wird das Wort "Anmeldungs
gewerbe" durch das Wort "Gewerbe" ersetzt. 

203. § 368 Z 4 lautet: 
,,4. die Bestimmungen über die Namensführung 

und die Bezeichnung der Betriebsstätte (§§ 63 
bis 66), des § 176 über die Bezeichnungen' 
"Reisebüro" und "Verkehrsbüro" des § 225 
über die Bezeichnung "Optometrist" oder des 
§ 249- über die. Bezeichnung "Berufsdetektiv" 
und "Berufsdetektivassistent" nicht einhält;" 

204. Im § 368 Z 6 werden die Worte,,§ 217 oder 
des § 314" durch die Worte ,,§ 145 oder des § 247" 
ersetzt. 

205. § 368 Z 9 entfällt. 

206. § 368 Z 10 und 11 lauten: 
,,10. die Bestimmungen des § 157 oder der auf 

Grund des § 157 erlassenen Verordnungen 
über Sperrstunden und Aufsperrstunden 
nicht einhält; 

11. die Bestimmungen des § 203 über die 
Bezeichnung von Waffen nicht einhält;" 

207. § 368 Z 12 und 13 entfallen. 

208. § 368 Z 14 bis 16 lauten: 
,,14. die Bestimmungen. des . § 233 über die 

Führung und Aufbewahrung von Pfandleih
büchern nicht einhält oder Gebote oder 
Verbote von gemäß § 202 Abs. 3 oder § 233 
Abs.3 erlassenen Verordnungen über Waf
fenbücher oder Pfandleihbücher nicht be
folgt; 

15. die Bestimmungen des § 264 über den 
geschäftlichen Schriftwechsel und die Ge
schäftsbücher nicht einhält; 

16. die gemäß § 325 Abs.3 erlassenen Verord
nungen über das Verbot des Feilhaltens 
bestimmter Waren auf Märkten oder die 
gemäß § 331 erlassenen Marktordnungen 
nicht einhält;" 

209. Im § 369 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1)" und lautet der Klammerausdruck ,,(§§ 10, 17 
und 18 VStG)". Weiters wird nach dem Wort 

5 
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"Geräten" ein Beistrich gesetzt und das Wort 
"Ausrüstungen" eingefügt. 

210. § 369 Abs.2 entfällt. 

21l. § 370 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 370. (1) Wurde die Übertragung der Aus
übung des Gewerbes an einen Pächter angezeigt 
oder genehmigt, so sind Geldstrafen oder die Strafe 
des Verfalles gegen den Pächter zu verhängen. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers 
angezeigt oder genehmigt, so sind Geldstrafen 
gegen den Geschäftsführer zu verhängen." 

212. Im § 371 Abs.2 lautet das Zitat jeweils 
,,§ 366 Abs. 1 Z 1". 

213. Im § 372 Abs.2 lautet das Zitat: ,,§ 366 
Abs. 1 Z 3 und .4". 

214. Nach § 373 wird folgendes V a. Hauptstück 
eingefügt: 

"Va. Hauptstück 

EWR-Anpassungsbestimmungen 

§ 373.a. Die Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes sind auf Staatsangehörige der EWR -V ertrags
parteien nach Maßgabe der in den §§ 373 b bis 373 g 
normierten Abweichungen anzuwenden. 

§ 373 b.Für' Staatsangehörige der EWR -V er
tragsparteien entfällt der Nachweis der Gegenseitig
keit gemäß § 14 Abs. l. 

§ 373 c. (1) Die Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis ist einem Staatsangehörigen 
einer EWR -Vertragspartei auch zu erteilen, wenn 
dieser die in einer Verordnung gemäß Abs. 4 bis 6 
festgelegten Nachsichtsvoraussetzungen erfüllt und 
keine Ausschlußgründe gemäß § 13 vorliegen. 

(2) Durch die Verordnungen gemäß Abs. 4 bis 6 
werden die Anerkennungsregelungen der auf Grund 
des EWR-Abkommens geltenden Richtlinien des 
Rates der Europäischen Wirtschafts gemeinschaft 
über die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit 
und des freien Dienstleistungsverkehrs in der durch 
das EWR-Abkommen rezipierten Fassung, soweit 
von diesen in diesem Bundesgesetz geregelte 
Tätigkeiten erfaßt sind, umgesetzt. Die genannten 
Anerkennungsregelungen sind in den in der Anlage 
zu . diesem Bundesgesetz bezeichneten Richtlinien 
enthalten. 

(3) Das Vorliegen der N achsichtsvoraussetzun
gen ist nach Maßgabe der Anerkennungsregelungen 
der im Abs. 2 genannten Richtlinien durch Belege 
der folgenden Art nachzuweisen: 

a) Zeugnis über eine einschlägige fachliche 
selbständige Tätigkeit, 

b) Zeugnis über eine einschlägige fachliche 
Tätigkeit in leitender Stellung,. 

c) Zeugnis über eine einschlägige fachliche 
unselbständige Tätigkeit anderer Art, 

d) Zeugnis über eine einschlägige Ausbildung, 
e) Eignungs- oder Befähigungsnachweis für die 

betreffende Tätigkeit. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat nach Maßgabe der Anerken
nungsregelungen der im Abs. 2 genannten Richtli
nien durch Verordnung festzulegen, durch welche 
der im Abs. 3 bezeichneten Belege - für sich allein 
oder in entsprechender Verbindung untereinander 
- das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Erteilung der Nachsicht vom Erfordernis des 
Befähigungsnachweises für bestimmte Gewerbe 
nachzuweisen ist; in dieser Verordnung ist auch die 
Dauer einer vorgesehenen einschlägigen fachlichen 
Tätigkeit (Abs. 3 lit. abis c) festzulegen. 

(5) In einer Verordnung gemäß Abs. 4 kann nach 
Maßgabe der Anerkennungsregelungen der im 
Abs. 2 genannten Richtlinien hinsichtlich der im 
Abs. 3 lit. abis c genannten fachlichen· Tätigkeiten 
auch bestimmt werden, daß diese hur anzurechnen 
sind, wenn sie der Nachsichtswerber jedenfalls bis 
zu .einem bestimmten Zeitpunkt vor der Antragstel
lung auf Nachsichtserteilung ausgeübt hat. Weiters 
kann nach Maßgabe der Anerkennungsregelungen 
der im Abs. 2 genannten Richtlinien festgelegt 
werden, daß Tätigkeiten gemäß Abs. 3 lit. abis c nur 
insoweit anzurechnen sind; als der Nachsichtswer
ber diese nach Vollendung eines bestimmten 
Lebensalters ausgeübt hat. 

(6) In einer Verordnung gemäß Abs. 4 kann die 
Erteilung - der Nachsicht nach Maßgabe der 
Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genannten 
Richtlinien davon abhängig gemacht werden, daß 
der Nachsichtswerber die Übereinstimmung der von 
ihm ausgeübten fachlichen Tätigkeit (Abs: 3 lit. abis· 
c) mit den wesentlichen Berufsmerkmalen desjeni
gen Gewerbes, hinsichtlich dessen die Nachsichtser
teilung beantragt wird, nachweist. 

(7) Für Nachsichtserteilungen gemäß Abs. 1 ist 
der Landeshauptmann zuständig. 

§ 373 d. Soweit nicht § 373 c anzuwenden ist, hat 
der Landeshauptmann im Einzelfall zu bestimmen, 
ob und inwieweit ein Zeilgnis über eine von einem 
Staatsangehörigen einer EWR -Vertragspartei in 
einem EWR-Vertragsstaat erworbene Ausbildung 
oder Befähigung im Hinblick auf die durch die 
betreffende Ausbildung oder Befähigung vermittel
ten und bescheinigten Fähigkeiten und Kenntnisse 
den für die Erlangung eines inländischen gewerbli
chen Befähigungsnachweises vorgeschriebenen 
Zeugnissen gleichzuhalten ist. 

§ 373 e. Die Behörde (§ 333) hat auf Antrag 
einem Staatsangehörigen einer EWR -Vertragspar
tei Bescheinigungen über eine inländische Ausbil
dung oder Befähigung, die zur Ausübung einer in 
diesem Bundesgesetz geregelten Tätigkeit. berech-
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tigt, auszustellen. Ebenso hat die Behörde die 
Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen 
fachlichen Tätigkeit in einem Gewerbe zu beschei
nigen. 

§ 373 f. (1) Die in den §§ 130 Abs. 1 und 252 
Abs. 1 normierte Voraussetzung der österreichi

, sehen Staatsbürgerschaft gilt nicht in bezug auf 
Staatsangehörige von EWR -Vertragsparteien. 

(2) Die im § 197 Abs. 1 normierte Voraussetzung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft gilt in bezug 
auf Staatsangehörige von EWR-Vertragsparteien 
nicht hinsichtlich der im § 192 Abs. 1 Z 1 genannten 
Tätigkeiten. 

§ 373 g. (1) Staatsangehörige einer EWR-Ver
tragspartei, die in einem EWR -Vertragsstaat 
ansässig sind und eine Tätigkeit befugt ausüben, auf 
die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbliche 
Arbeiten im Inland unter den gleichen V orausset
zungen wie Inländer ausführen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für 
Gesellschaften im Sinne des Artikels 34 des 
EWR-Abkommens, die nach den Rechtsvorschrif-

- ten einer EWR -Vertragspartei gegründet wurden 
und ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwal
tung oder ihre Hauptniederlassuhg in einem 
EWR -Vertrags staat haben. Wenn die genannten 
Gesellschaften lediglich ihren satzungsgemäßen Sitz 
in 'einem EWR:Vertragsstaat haben, muß ihre 
Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbin
dung mit der Wirtschaft eines EWR-Vertragsstaates 
stehen," 

215. § 375 Abs. 1 Einleitung lautet: 

. ,,§ 375. (1) Bis zur Neuregelung der entsprechen
den Sachgebiete durch Verordnungen auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle 
BGBI. NI. xxx bleiben folgende Rechtsvorschriften 
im bisherigen Umfang unbeschadet der Bestimmun
gen des § 374 Abs. 2 und soweit nicht durch dieses 
Bundesgesetz eine diesbezügliche Regelung getrof
fen wird, und zwar als Bundesgesetze, in Geltung:" 

216. Im § 375 Abs. 1 entfallen die Ziffern 4, 5, 6, 
16,20,26,30,31,3.2,33,38,47,48, 50,60 und 64. 

/ 

217. § 375 Abs. 1 Z 65 entfällt. Die geltenden 
Geschäftsordnungen für die zur Entscheidung über 
den Umfang von Gewerberechten bei den Landes
kammern der gewerblichen Wirtschaft bestellten 
schiedsgerichtlichen Ausschüsse verlieren mit dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. NI. xxx 
ihre Wirksamkeit. Anhängige Verfahren sind vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
weiterzuführen. 

218. § 376 Z 4 lautet: 

,,4. (Zu § 5:) 

(1) Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, gelten erlangte Gewerbeberechtigungen 
als Gewerbeberechtigungen für Handwerke, gebun
dene oder freie Gewerbe je nach der Einstufung, die 
die betreffende Tätigkeit auf Grund des Bundesge
setzes BGBI. Nr. xxx erhält. 

(2) Ist der Berechtigungsumfang des Gewerbes, 
dem die betreffende Tätigkeit neu eingereiht wird, 
größer als der Berechtigungsumfang des im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx bestehenden Gewerbes, so gelten, 
sofern im Abs. 4 nicht anderes bestimmt wird, die im 
Zeitpunkt des I~krafttretens des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx bereits erlangten und gemäß Abs. 1 
neu eingestuften Gewerbeberechtigungen als auf 
jene Tätigkeiten eingeschränkt, die dem bisherigen 
Berechtigungsumfang entsprechen. . 

(3) Bis zur Erlassung der Vorschriften über den 
Befähigungsnachweis für die durch das B~ndesge
setz BGBI. Nr. xxx neu in die Gruppe 'der 
Handwerke oder der gebundenen Gewerbe einge
stuften Gewerbe ist der Befähigungsnachweis für 
diese Gewerbe nach jenen Vorschriften zu erbrin-. 
gen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBI. NI. xxx für die bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Gewerbe gelten. Unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2 gilt der Befähigungs
nachweis· gemäß dem ersten Satz nur für jene 
Tätigkeiten als erbracht, die dem bisherigen 
Berechtigungsumfang des neu eingestuften Gewer
bes entsprechen. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundes
gesetzes BGBI. NI. xxx gemäß dem bisher geltenden 
§ 103 Abs. 1 lit. b Z 25 erlangte Gewerbeberechti
gungen für die uneingeschränkte Ausübung des 
Handelsgewerbes gelten als Gewerbeberethtigun
gen für das Handelsgewerbe gemäß § 126 Z 14." 

219. § 376 Z 9 lautet: 
,,9. Soweit bei Gewerben, deren Ausübung den 

Nachweis einer Befähigung voraussetzt, für 
den Nachweis der Befähigung weder durch 
dieses Bundesgesetz noch durch Verordnun
gen auf Grund dieses Bundesgesetzes V or
sorge getroffen wird, ist die Befähigung 
nachzuweisen durch Belege, die außer jeden 
Zweifel stellen, daß wegen der Kenntnisse und 
Fähigkeiten des GewerbeanmeIders auf dem 
Gebiet der in Aussicht genommenen gewerbli
chen Tätigkeit eine fachlich einwandfreie 
Ausübung dieses Gewerbeszu erwarten ist." 

220. Nach § 376 Z 12 wird folgende Z 12 a 
eingefügt: 

,,12 a. (Elektrotechniker:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgeset~ 
zes BGBI. Nr. xxx erlangte Konzessionen für die 
Ausübung des Gewerbes der Elektroinstallation der 
Unterstufe gelten als Gewerb.eberechtigungen für 
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die Ausübung des Handwerks der Elektrotechniker 
gemäß § 94 Z 25." 

221. § 376 Z 14 a lautet: 

,,14 a.(Zu§126Z1:) 

Gewerbetreibende, die am 1. Jänner 1992 zur 
Ausübung des gebUlldenen Gewerbes Unterneh
mensberater einschließlich der Unternehmensorga
nisatoren (§ 126 Z 29) berechtigt sind, sind auch zur 
Ausübung der auf den Personenkreis der Führungs
kräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung berech
tigt, ohne hiefür gemäß § 183 den für diese Tätigkeit 
vorgeschriebenen Teil des Befähigungsnachweises 
erbringen zu müssen." 

222. Nach § 376 Z 15 wird folgende Z 15 a 
eingefügt: 

,,15 a. (Chemischputzer und Wäscher undWä
schebügler:) 

Gewerbetreibende, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 399/1988 eine Gewerbe~ 
berechtigung für das Gewerbe der Chemischputzer 
oder für das Gewerbe der Wäscher und Wäschebüg
ler erlangt haben, sind zur Übernahme von Arbeiten 
für das Handwerk der Textilreiniger berechtigt." 

223. § 376 Z 16 lautet: 

,,16. (Viehschneider:) 

(1) ,Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx 
zur Ausübung des Gewerbes der. Viehschneider 
berechtigt sind, dürfen das genannte Gewerbe nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 weiter ausüben. Neue 
Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet 
werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
haben die für . die Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderlichen Geräte in tadellosem Zustand zu 
erhalten und einen entsprechenden Vorrat an 
Desinfektionsmitteln mit sich zu führen. 

(3) Unmittelbar vor und nach jedem Viehschnitt 
sind die Geräte und Kleider, das Schuhwerk sowie 
. die Hände der bei der Verrichtung Beschäftigten zu 
reinigen und entsprechend zu desinfizieren. Vorher 
darf ein anderes Gehöft oder ein anderer Ort nicht 
betreten werden." 

. 224. Dem § 376 Z 28 Abs. 3 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Gewerbeberechtigungen von Personengesellschaf
ten des Handelsrechtes im Sinne des ersten Satzes, 
deren persönlich haftende Gesellschafter nach 
Ablauf von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX nicht ausschließ
lich natürliche Personen sind, erlöschen mit Ablauf 
der genannten Frist." . 

225 .. Dem § 376 Z 28 Abs. 4 wird folgender Satz 
angefügt: . 

"Gewerbeberechtigungen von juristischen Personen 
im Sinne des ersten Satzes erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren ab dem Inkrafttreten des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. XXX." 

226. § 376 Z 30 lautet: 

,,30. (Zu § 175 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX:) 

(1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX bereits erlangte 
Konzession zur Ausübung einer Teilberechtigung 
gemäß dem bisher geltenden § 208 Abs.3 Z 1, 2 
oder 3 darf als Gewerbeberechtigung für das 

. entsprechend der bisherigen Teilberechtigung ein
geschränkte Reisebürogewerbe weiter ausgeübt 
werden. 

(2) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX den Nachweis 
der Befähigung für eine Konzession zur Ausübung 
einer Teilberechtigung des Reisebürogewerbes 
gemäß dem bisher geltenden §208 Abs.3 Z 1, 2 
oder 3 erbracht haben, dürfen Gewerbeanmeldun
gen auch mit einer Einschränkung erstatten, die 
einer Teilberechtigung gemäß dem bisher geltenden 
§ 208 Abs. 3 Z 1, 2 oder 3 entspricht." . 

227. Nach § 376 Z 34 b wird folgende Z 34 c 
eingefügt: 

,,34 c. (Ausgleichsvermittler:) 

(1) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgese'tzes BGBI. Nr. xxx 
zur Ausübung des Gewerbes der Ausgleichsvermitt
ler berechtigt sind, dürfen das genannte Gewerbe 
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 weiter ausüben. 
Neue Berechtigungen dürfen ni<;:ht mehr begründet 
werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind verpflichtet, Bücher zu führen, aus denen der 
genaue Inhalt der vermittelten Ausgleiche (Namen 
der Schuldner und Gläubiger, Ausgleichssumme, 
Ausgleichsquote, allenfalls einzelnen Gläubigern 
eingeräumte besondere· Vorteile, sofern deren 
Gewährung überhaupt zulässig-,ist, Namen der 
allfälligen Bürgen) und die Höhe der Entlohnung 
hervorzugehen hat . 

(3) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind verpflichtet, die im Abs. 2 genannten Bücher 
durch sieben Jahre aufzubewahren. Die Frist von 
sieben Jahren läuft vom Schluß jenes Kalenderjah
res, in dem die letzte Eintragung vorgenommen 
wurde. 

(4) Im Falle der Endigung der Geweibeberechti~ 
gung sind die im Abs. 2 genannten Bücher an die 
Bezirks,verwaltungsbehörde abzuliefern. 
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(5) Den im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
ist jegliche Werbung, insbesondere die Werbung für 
ihre Tätigkeit in Zeitungen, Rundschreiben u. dgl., 
untersagt. Sie dürfen ohne vorherige ausdrückliche 
schriftliche Aufforderung Schuldner weder persön
lich aufsuchen noch sie durch dritte Personen 
aufsuchen lassen, um ihnen ihre Vermittlungstätig
keit anzubieten oder ihnen einen Ausgleich 
nahezulegen, noch dürfen sie ihnen unaufgefordert 
auf andere Art ihre Tätigkeit anbieten. 

(6) Eine Ausnahme vom Verbot des Abs. 5 besteht 
nur für die Fälle, in denen dem Ausgleichsvermittler 
hinsichtlich eines Schuldners nachweislich bekannt 
ist, daß dieser die Eröffnung des gerichtlichen 
Ausgleichsverfahrens oder ein Gläubiger die Eröff
nung des ~onkurses beantragt oder der Schuldner 
mehr als drei Gläubigern einen außergerichtlichen 
Ausgleich angetragen hat. 

(7) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 
sind· zur berufsmäßigen Parteienvertretung in 
Insolvenzverfahren vor dem Gerichtshof erster 
Instanz und vor Behörden befugt. Die im Abs. 1 
genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, 
beim Verkehr mit den Gläubigern der von ihnen 
vertretenen Schuldner ausdrücklich darauf hinzu
weisen, daß sie als Vertreter dieser Schuldner 
auftreten. " 

228. § 376 Z 42 lautet: 

,,42. (Zu § 351:) 

Ist eine Tätigkeit, die bis zum Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX an eine Konzes
sion gebunden war, neu in die Gruppe der 
gebundenen Gewerbe eingestuft worden und ist der 
Befähigungsnachweis a~f Grund des § 376 Z 4 
Abs. 3 durch das Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung zu erbringen, so ist bis zur 
Erlassung der Verordnung über de.n Befähigungs
nachweis für das betreffende gebundene Gewerbe 
die Prüfung vor' einer Kommission abzulegen, die 
vom Landeshauptmann zu bestellen ist. Im übrigen 
gilt § 351 Abs. 2 bis 4." 

229. Dem § 379 werden folgende Abs. 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Anhängige Ansuchen um die Erteilung einer 
Konzession für ein Gewerbe, das neu in die 
Gruppen der Handwerke, nicht bewilligungspflich
tigen gebundenen Gewerbe oder freien Gewerbe 
eingestuft wurde, gelten mit dem Inkrafttreten der 
Neueinstufung als bei der Bezirksverwaltungsbe
hörde des Standortes erstattete Gewerbeanmeldun
gen. Handelt 'es sich um ein Gewerbe, das nunmehr 
in die Gruppe der bewilligungspflichtigen 'gebunde
nen Gewerbe fällt,' so gilt das Anbringen als 
Ansuchen um Erteilung der betreffenden Bewilli
gung. 

(4) Anhängige Ansuchen um Genehmigung der 
Bestellung eines Geschäftsführers, der Übertragung 

der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter und 
der Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebs
stätte sowie um Bewilligung der Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte, der 
Verlegung des Betriebes des Gewerbes in einen 
anderen Standort und der Verlegung des Betriebes 
einer weiteren Betriebsstätte in einen anderen 
Standort gelten, sofern sie Gewerbe betreffen, die 
neu in die Gruppe der Handwerke, nicht bewilli
gungspflichtigen gebundenen Gewerbe oder freien 
Gewerbe eingestuft werden, mit dem Inkrafttreten 
der Neueinstufung als bei der jeweils zuständigen 
Behörde erstattete Anzeigen." 

230. § 381Abs. 3 lautet: 

,,(3) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, sofern Abs. 4 bis 8 nicht anderes bestimmen, der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten, in Angelegenheiten des Betriebes von Schlepp
liften hinsichtlich der in Betracht kommenden 
Bestimmungen jedoch der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, betraut, und 
zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 57 
Abs. 2, des § 196 Abs. 6, des § 199 Abs. 1, des 
§ 202 Abs. 3, des § 206, des § 208, des § 233 
Abs. 3, des § 375 Abs. 1 Z 37 und hinsichtlich 
jener Bestimmungen, die eine Mitwirkung der. 
Sicherheitsbehörden vorsehen (§ 202 Abs. 4 
und 5, § 204, § 205 Abs. 1, § 206, § 214, § 233 
Abs. 5, § 246 Abs. 2, § 259 Abs. 2 und § 376 
Z 20); 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Unterricht und Kun~t hinsichtlich des § 18 
Abs. 5 und des § 22 Abs. 5 und 8, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bundes
ministers vorsehen; 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hinsichtlich des § 2 
Abs.4 a, des § 22 Abs. 11, des § 71 Abs. 3,4,6 

, und 7, des § 72 Abs. 2, des § 76 Abs. 1 und 2, 
~ des § 82 Abs. 1, des § 82 a Abs. 1 und des 

§ 253; 
4. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und V erkehr hinsi~ht
lieh des § 173Abs. 2und4; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung hinsichtlich des § 199 
Abs. 1, des § 202 Abs. 3 und des § 205 Abs . .1 
und 2, soweit diese Bestimmungen sich auf 
militärische Waffen und militärische Munition 
beziehen; 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie hinsichtlich des 
§ 50 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 72 Abs. 2, 
des § 76 Abs. 1 und 2, des§ 82 Abs. 1, des 
§ 82 aAbs. 1 unddes§ 120; 

7. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung hinsichtlich des 
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§ 18 Abs. 5 und des § 22 Abs. 5 und 8, soweit 
diese Bestimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen; 

8. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich des § 2 
Abs. 4 a; 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, 
des§69 Abs, 21. Satz sowie des § 73 Abs. 6." 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz BGBI. Nr.254/1989 in der 
. Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.686/1991 

wird wie folgt geändert: 

Im Art. II Z 1 entfallen die Worte "und mit 
31. März 1993 außer". 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt sechs Monate nach 
dem seiner Kundmachung folgenden Monatsersten 
in Kraft, soweit in den Abs. 2 bis 5 nicht anderes 
bestimmt ist. 

(2) Art. I Z 96 (§ 69 Abs.2 Z 5), soweit das 
Gewerbe der Arbeitsvermittler betroffen ist, Z 118 
(§ 126 Z 1) und Z 118 (§§ 129 Und 130) treten mit 
1. Juli 1993 in Kraft, sofern spätestens zu diesem 
Zeitpunkt ein Bundesgesetz über die Ausgliederung 
der Arbeitsmarktverwaltung aus der Hoheitsverwal
tung des Bundes in Kraft tdtt. 

(3) Art. I Z 104 (§ 73 Abs. 6 und 7), Art. I Z 118 
(§ 178 Z 5), Art. I Z 173 (Schutzklauselverfahren) 
und Art. I Z 214 (Va. Hauptstück) treten gleichzei
tig mit dem EWR-Abkommen in Kraft. 

(4) Art. I Z 155 (§ 358 Abs. 3) tritt mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in 
Kraft. 

(5) Art. II tritt mit 31. März 1993 in Kraft. 

(6 ) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset
zes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten jedoch 
frühestens zugleich mit·· diesem Bundesgesetz in 

, Kraft. 

(7) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes errichteten Betriebsanlagen, die 
nach den bisher geltenden Vorschriften nicht 
genehmigungspflichtig waren und nach Art. I Z 5 
(§ 2 Abs. 4 a) genehmigungspflichtig wären, bedür
fen keiner Genehmigung gemäß § 74Abs. 2; § 79 in 
der Fassung des Art. 1 Z 107 und § 81 in der 
Fassung des Art. I Z 108 sind auf diese Anlagen 
sinngemäß anzuwenden. 

(8) Die die Verfahren betreffend Betriebsanlagen 
und die Zuständigkeit zur Durchführung dieser 

Verfahren regelnden Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes sind, soweit Abs. 9 nicht anderes bestimmt, 
auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes noch nicht abgeschlossene Verfahren 
betreffend Betriebsanlagen nicht anzuwenden. 

" 

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z 158 (§ 359 b) 
sind auf Verfahren betreffend Betriebsanlagen, die 
im Fall des § 359 b Abs. 1 irr). Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes, im Fall des 
§ 359 b Abs. 2 im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
auf Grund des § 359 b Abs. 2 zu erlassenden 
Verordnung noch nicht abgeschlossen sind, nur 
dann anzuw:enden, wenn diese Verfahren im 
. Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
(für den Fall des§ 359 b Abs. 1) oder im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der gemäß § 359 b Abs.2 zu 
erlassenden Verordnung (für den Fall des § 359 b 
Abs. 2) in erster Instanz anhängig sind und überdies 
noch keine Augenscheinsverhandlung anberaumt 
und den Nachbarn bekanntgegeben worden ist. . 

Anlage 

(§ 373 c Abs. 2) 

Richtlinien des Rates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft über die Verwirklichung 

der Niederlassungsfreiheit und des freien 
Dienstleistungsverkehrs 

Richtlinie 64/222/EWG des Rates vom 
25. Februar 1964 über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem. Gebiet der 
Tätigkeiten des Großhandels sowie der 
Vermittlertätigkeiten 'in Handel, Industrie 
und Handwerk, ABI. Nr. L 56 vom 4. April 
1964, S 857/64 -:- Anhang VII Z 20 des 
EWR-Abkommens, 
Richtlinie 64/427/EWG des Rates vom 7. Juli 
1964 über die Einzelheiten der Übergangs
maßnahmen auf dem Gebietder selbständigen 
Tätigkeiten der be- und verarbeitenden 
Gewerbe der CITI-Hauptgruppen 23-40 
(Industrie und Handwerk), ABI. Nr. L 117 
vom 23. Juli 1964, S 1863/64 - Anhang VII 
Z 31 des EWR-Abkommens, 

- Richtlinie. 68/364/EWG des Rates vom 
15. Oktober 1968 'über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
selbständigen Tätigkeiten des Einzelhandels 
(aus Cn:I-Gruppe 612), ABI. Nr. L 260 vom 
22. Oktober 1968, S6 - Anhang VII Z24 
des EWR-Abkommens, 
Richtlinie 68/366/EWG des Rates vom 
15. 0 kto ber 1968 über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der. 
selbständigen Tätigkeiten der Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe und der Getränkeher
stellung (CITI-Hauptgruppen 20 und 21), 
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ABI. Nr. L 260 vom 22. Oktober 1968, S 12 -
Anhang VII 236 des EWR-Abkommens, 
Richtlinie 68/368/EWG des Rates vom 
15. Oktober 1968 über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
selbständigen Tätigkeiten· der persönlichen 
Dienste (aus CITI-Hauptgruppe 85): 

1. Restaurations- und Schankgewerbe (CITI
Gruppe 852) 

2. Beherbergungsgewerbe und Zeltplatzbe
triebe (CITI-Gn,lppe 853), ABI. Nr. L 260 
vom 22. Oktober 1968, S 19 - Anhang 
VII 2 45 des EWR-Abkommens, 

Richtlinie 70/523/EWG des Rates vom 
30. November 1970 über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
selbständigen Tätigkeiten des Kohlengroß
handels und der Vermittlertätigkeiten auf 
dem Sektor Kohle (ex CITI-Gruppe 6112), 
ABl.Nr. L 267 vom 10. Dezember 1970, S 18 
- Anhang VII 226 des EWR~Abkommens, 
Richtlinie des Rates 74/556/EWG vom 
4. Juni 1974 über die Einzelheiten der 
Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Tätigkeiten des Handels mit und der 
,Verteilung von Giftstoffen und der Tätigkei
ten, die die berufliche Verwendung dieser 
Stoffe umfassen, einschließlich der Vermitt
lertätigkeiten, ABI. Nr. L 307 vom 18. De
zember 1974, S 1 - Anhang VII 2 27 des 
EWRcAbkommens, 
Richtlinie 75/368/EWG des Rates vom 
16. Juni 1975 über Maßnahmen zur Erleichte
rung der tatsächlichen Ausübung der Nieder
lassungsfreiheit und des freien Dienstlei
stungsverkehrs für einige Tätigkeiten (aus 
ISIC-Hauptgruppe 01 bis ISIC-Hauptgruppe 
85), insbesondere Übergangsmaßnahmen für 
diese' Tätigkeiten, ABI. Nr. L 167 vom 

30. Juni 1975, S2) - Anhang VII 246 des 
EWR-Abkommens, 
Richtlinie 75/369/EWG des Rates vom 
16. Juni 1975 über Maßnahmen zur Verein~a
chung der tatsächlichen Ausübung der Nle
derlassungsfreiheit und des freien Dienstlei
stungsverkehrs für die Tät.~gkeiten des Reise
gewerbes, insbesondere Ubergangsmaßnah~ 
men für diese Tätigkeiten, ABI. Nr. L 167 
vom 30. Juni 1975, S 29 - Anhang VII 229 
des EWR-Abkommens, 
Richtlinie 77/92/EWG des Rates . vom 
13. Dezember 1976 über Maßnahmen zur 
Erleichterung der tatsächlichen Ausübung der 
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienst~ 
leistungsverkehrs für die Tätigkeiten des 
Versicherungs agenten und des Versiche
rungsmaklers (aus ISIC-Gruppe 630), insbe
sondere Übergangsmaßnahmen für . solche 
Tätigkeiten, ABI. Nt. L 26 vom 31. Jänner 
1977, S 14 - Anhang IX 213 des EWR-Ab
kommens, 
Richtlinie 821470/EWG des Rates vom 
29. Juni 1982 über Maßnahmen zur Förde
rung der tatsächlichen Ausübung der Nieder
lassungsfreiheit und des freien Dienstlei
stungsverkehrs für die selbständigen Tätigkei
ten bestimmter Hilfsgewerbetreibender des 
Verkehrs' und der Reisevermittler (ISIC
Gruppe 718) sowie der Lagerhalter (ISIC
Gruppe 720), ABI. Nr. L 213 vom 21. Juli 
1982, S 1 - Anhang VII 2 38 des EWR-Ab
kommens, 
Richtlinie 82/489/EWG des Rates vom 
19. Juli 1982 über Maßnahmen zur Erleichte
rung der tatsächlichen Ausübung des Nieder
lassungsrechts und des Rechts auf freien 
Dienstleistungsverkehr für Friseure, ABI. 
Nr. L218 vom 27. Juli 1982, S 24 
Anhang VII 247 des EWR-Abkommens. 
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VORBLATT 

Probleme: 
Das Arbeitsübereinkommen der Koalitionsparteien betreffend die XVIII. Gesetzgebungsperiode 

enthält eine Reihe von Zielvorstellungen betreffend die Modernisierung des Wirtschaftsrechts und die 
Verwaltungsreform. 

Den Bemühungen um den weiteren Ausbau des Umweltschutzes fehlt zum Teil die gesetzliche 
Grundlage. 

Die mit der Gewerberechtsnovelle 1988 eingeführten Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung und 
Verfahrensbeschleunigung im gewerblichen Betriebsanlagenrecht haben die in sie gesetzten Erwartungen 
nur zum Teil erfüllt. 

Bei einigen betriebsanlagenrechilichen Bestimmungen haben sich zur Rechtsunsicherheit führende 
Auslegungsschwierigkeiten ergeben. 

Die Unterzeichnung des EWR-Vertrages macht Anpassungen im Gewerberecht erforderlich. 

Ziele.: 

Umsetzung der im Arbeitsübereinkommen der Koalitionsparteien betreffend die XVIII. 
Gesetzgebungsperiode enthaltenen Zielvorstellungen im Bereich des Gewerberechts durch Liberalisierung 
und Deregulierung der Gewerbeordnung 1973. 

Kom petenzentfl ech tungen. 

Gesetzliche Verankerung von Maßnahmen betreffend den weiteren Ausbau des Umweltschutzes im 
gewerblichen Betriebsanlagenrecht. 

Für Verfahren betreffend gewerbliche Betriebsanlagen sollen die Maßnahmen zur Verwaltungsverein
fachung und Verfahrensbeschleunigung ausgebaut werden. 

Auslegungsschwierigkeiten bei betriebsanlagenrechtlichen Bestimmungen sollen durch textliche 
Klarstellungen beseitigt werden. Anpassung der Gewerbeordnung an die Erfordernisse des EWR. 

Inhalt: 

Der Entwurf enthält folgende Regelungsschwerpunkte: 

Neugestaltung der Gewerbelisten (insbesondere Verzicht auf konzessionierte Gewerbe; 
Zusammenfassung der handwerksartigen Tätigkeiten in einer Liste der Handwerke; 
Vereinfachungen und Vereinheitlichungen; Vermehrung der Anzahl der freien Gewerbe); 
gesetzliche Regelung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Handwerken; 
Neuregelung des Befähigungsnachweises für Handwerke; 
Maßnahmen zur Erleichterung des Gewerbeantritts; 
Verstärkung der Bindung des Geschäftsführers an das Unternehmen; 
Schaffung eines eigenen Prüfungsteiles "Unternehmerprüfullg" zum Nachweis der für die 
selbständige Ausübung eines Gewerbes erforderlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Kenntnisse; 
Statuierung der mangelnden Zuverlässigkeit als eigener Gewerbeentziehungsgrund bei allen 
Gewerben; 
Konzentration der Gewerbeumfangsfeststellungsverfahren beim Bundesministerium für wirtschaft
liche Angelegenheiten; damit verbunden Abschaffung der schiedsgerichtlichen Ausschüsse bei den 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft; 
Beseitigung entbehrlicher Einvernehmenskompetenzen ; 
aligemein~Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung; 
Berücksichtigung von Erfahrungen aus der Vollzugspraxis ; Anpassungen an zwischenzeitig in 
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anderen Rechtsbereichen eingetretene Änderungen (zB Firmenbuchgesetz, Erwerbsgesellschafteh
gesetz) ; 
Anpassung an die Erfordernisse des EWR; 
Weiterer Ausbau des Umweltschutzes insbesondere durch die Einbeziehung von Anlagen zur 
Ausübung von Nebengewerben der Land- und Forstwirtschaft in das gewerbliche Betriebsanlagen
recht un,d durch weitere Störfallregelungen; 
Ausbau des vereinfachten Genehmigungsverfahrens sowie von Regelungen zur V erfahrenskonzen
tration; 
Klarstellungen zB betreffend den Austausch von "gleichartigen" Maschinen oder Geräten; 
Neuregelung des Marktrechtes; 
Schaffung eines zentralen Gewerberegisters. 

Alternativen: 

Beibehaltung des derzeitigen gesetzlichen Zustandes, ausgenommen die mit dem Inkrafttreten des 
EWR -Vertrages erforderlichen Anpassungsbestimmungen. 

Kosten: 

Wesentliche kostenmäßige Effekte sind nicht zu erWarten. Es werden dem Bund jedenfalls keine 
zusätzlichen Kosten erwachsen. Eine Ausnahme hievon bildet lediglich die beabsichtigte Schaffung eines 
zentralen Gewerberegisters. Ob durch die vorgesehenen Verwaltungsvereinfachungen Kosteneinsparungen 
eintreten werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Kosten für Umweltschutzmaßnahmen sind nicht 
vorauszusehen (s. auch die diesbezüglichen Ausführungen im Allgemeinen Teil der Erläuterung~n). 

EG-Konformität: 

'Siehe die Ausführungen in den Erläuterungen unter 1. Allgemeiner Teil. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 
Z 8 B-VG (,,Angelegenheiten des Gewerbes und der 
Industrie"). 

Der vorliegende Entwurf dient in erster Linie der 
Umsetzung der im Arbeitsübereinkommen der 
Koalitionsparteien betreffend die XVIII. Gesetz
gebungsperiode niedergelegten Absichtserklärun
gen hinsichtlich der verfolgten Zielsetzungen 
"Modernisierung des Wirtschaftsrechts" und "Ver
waltungsreform" im Gewerberecht. Er ist daher von 
dem 0 Gedanken einer weitgehenden Liberalisierung 
und Deregulierung der Gewerbeordnung 1973 
getragen und soll den Zugang zu selbständiger 
gewerblicher Tätigkeit erleichtern sowie den 
Wettbewerb unter Qualifizierten fördern. Weiters 
sollen die durch den EWR erforderlichen Anpas
sungen vorgenommen und darüber hinaus Struktur
anpassungen im Hinblick auf den geplanten 
EG-Beitritt erleichtert werden. Es handelt sich dabei 
im wesentlichen um jene gewerbelegistischen 
Maßnahmen, die im Hinblick auf den kommenden 
EWR bzw. einen späteren EG-Beitritt Österreichs 
zwar nicht unmitt~lbar auf, Grund eingegangener 
völkerrechtlicher Verpflichtungen erforderlich, aber 
doch im Sinne einer "europareifen Gewerbeord
nung" zweckmäßig sein könnten. .schließiich 
enthält der vorliegende Entwurf verschiedene 
Änderungen und Ergänzungen im Betriebsanlagen
recht. 

Im einzelnen enthält der vorliegende Entwurf 
folgende Regelungsschwerpunkte : 

1. Neugestaltung der Gewerbelisten 

Der vorliegende Entwurf kennt grundsätzlich nur 
mehr Anmeldungsgewerbe (Handwerke, gebun
dene Gewerbe und freie Gewerbe) und verzichtet 
auf den Typ der konzessionierten Gewerbe. Bei 
einigen besonders sensiblen Gewerben, bei denen 
qualifizierte öffentliche Interessen (wie etwa Schutz 
von Leben und Gesundheit, Wahrung der öffentli
chen Sicherheit, Schutz der Konsumenten vor 

00 •• vermögensrechtlichen Schädigungen) berührt wer
den, mußte allerdings von diesem Grundsatz 
abgegangen und der Gewerbeantritt an die 
Erteilung einer förmlichen Bewilligung nach vorhe-

riger Prüfung der Zuverlässigkeit gebunden werden 
(sogenannte bewilligungspflichtige gebundene Ge
werbe, wie etwa Waffengewerbe, Sprengungsunter
nehmen, Berufsdetektive und Bewacher, Errichtung 

. von Alarmanlagen, Immobilienmakler und -verwal
ter, Kontaktlinsenoptiker, Überlassung von Arbeits
kräften). 

Bei der Neugestaltung der Gewerbelisten wurde 
von dem Grundgedanken ausgegangen, alle Ge
werbe, die weiterhin einen Befähigungsnachweis 
haben sollen und die handwerksartig sind, in der 
Liste der Handwerke zusammenzufassen (dies auch 
im Sinne der EG~Kompatibilität; vgl. deutsches 
Handwerksrecht). Dadurch konnte bereits die Zahl 
der gebundenen Gewerbe und der bisher konzessio
nierten Gewerbe reduziert werden (etwa werden 
von den gebundenen Gewerben Zentralheizungs
und Lüftungsanlagenbauer, Gärtnet und Floristen, 
Hörgeräteakustiker, Kunststoffverarbeiter und 
Rauhwarenzurichter, von den ehemals konzessio
nierten Gewerben Gas- und Wasserleitungsinstalla

. tion, Elektroinstallation und Rauchfangkehrer 
Handwerke). Innerhalb der Handwerksliste erfolg
ten zahlreiche Vereinfachungen und Zusammenle
gungen. 

Die gebundenen Gewerbe, die derzeit je nach der 
Art des Befähigungsnachweises in drei Untergliede
rungen eingeteilt werden, werden in einer einheitli
chen Gruppe zusammengefaßt. Die Gewerbe, die 
aus der Gruppe der gebundenen Gewerbe herausfal
len sollen, werden soweit sie nicht zu 
.Handwerken erklärt werden - freie Gewerbe, Die 
Regelungen über das Handelsgewerbe werden 
durch Abschaffung der Sonderhandelsgewerbe 
vereinheitlicht. 

Die bisherigen konzessionierten Gewerbe werden 
zum Teil in die Gruppe der Handwerke eingereiht, 
zum Teil den gebundenen' Gewerben zugeordnet 
(zB Gastgewerbe, Baumeister, Zimmermeister, 
Bauträger, Reisebüros, Fremdenführer, Immobilien
makler) und zum Teil zu freien Gewerben (zB 
Zündwarenerzeugung, Kanalräumer, Auskunfteien 
über Kreditverhältnisse). 

2. Verwandtschaftsregelungen 

Die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den 
einzelnen Handwerken werden gesetzlich fixiert 
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(bisher Verordnung) und ausgebaut. Damit im 
Zusammenhang steht das Recht der ein Handwerk, 
ausübenden Gewerbetreibenden, Leistungen ver
wandter Handwerke zu erbringen, wenn der 
Charakter des Betriebes gewahrt bleibt. 

3. Befähigungsnachweis für Handwerke 

Bei den Handwerken wird als Alternative zur 
M~isterprÜfung die Absolvierung einschlägiger 
Studienrichtungen und berufsbildender Schulen 
kombiniert mit einer bestimmten Dauer fachlicher 
Tätigkeit als Befähigungsnachweis vorgesehen. 

4. Unternehmerprüfun/? 

Vereinheitlichung und Verselbständigung des 
bisherigen kaufmännisch-rechtskundlichen Teiles 
von Prüfungen durch Schaffung eines eigenen 
Prüfungsteiles "Unternehmerprüfung" zum Nach
weis der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Kenntnisse als Basis für die beabsichtigte unterneh
merische Tätigkeit. 

5. Erleichterter Zugang zu Gewerben 

Dieses Ziel soll durch eine Vereinfachung der 
Zulassungsvoraussetzungert zur Meisterprüfung, 
eine Lockerung des Befähigungsnachweises für das 
Handelsgewerbe, durch Vermehrung der Anzahl 
der freien Gewerbe (kein Befähigungsnachweis 
erforderlich), durch gewisse Liberalisierungsmaß
nahmen bei den Ausschlußgründen infolge Insol
venz sowie durch die Schaffung von Flächengewer
ben erreicht werden. 

Zu diesem Zweck werden die Handwerke in 
sieben Gruppen aufgeteilt (Gruppe der- Ausbauge
werbe ; Gruppe der Metallgewerbe ; Gruppe der 

_Holzgewerbe; Gruppe der Bekleidungs-, Textil
und Ledetgewerbe; Gruppe der Nahrungsmittelge
werbe; Gruppe der Gewerbe für Gesundheits- und 
Körperpflege sowie der chemischen und Reini
gungsgewerbe; Gruppe der Glas-, Papier-, kerami
schen und sonstigen Gewerbe). Innerhalb ein und 
derselben Gruppe gibt es erleichterte Übergangs
möglichkeiten auch zwischen jenen Gewerben, die 
nicht ausdrücklich als verwandt festgelegt sind, 
wenn der betreffende Handwerker ergänzende 
Nachweise erbringt (Ergänzungsprüfung, Teilprü
fung, Verwendungszeit in einem Handwerk dersel
ben Gruppe). Die Festlegung der Handwerke und 
Teilgebiete von Handwerken, zwischen denen eine 
erleichterte Übergangsmöglichkeit besteht, sowie 
die Regelung, durch welche Belege der Befähi
gungsnachweis zu erbringen ist und welchen Stoff 
die Teilprüfung oder die Ergänzungsprüfung zu 
umfassen hat, erfolgt durch den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Verordnungs
weg. 

6. Verstärkte Bindung des Geschäftsführers an 
das Unternehmen 

Durch eine verstärkte Bindung des Geschäftsfüh
rers an das Unternehmen soll dem Scheingeschäfts
führerunwesen entgegengewirkt werden. Die Ge
schäftsführerfunktion wird bei juristischen Perso
nen an die Voraussetzung gebunden, daß es sich 
dabei um Personen handelt, die entweder dem Zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
juristischen Person angehören oder als hauptberuf
lich beschäftigte Arbeitnehmer tätig werden. Für 
bereits bestellte Geschäftsführer wird eine Über
gangszeit von zehn Jahren vorgesehen. Weiters 
werden die Regelungen über die Geschäftsführerbe
stellung bei juristischen Personen und bei Personen
gesellschaften des Handelsrechtes (eingetragenen 
Erwerbsgesellschaften) in- Übereinstimmung ge
bracht. 

7. Mangelnde Zuverlässigkeit als allgemeiner 
Entziehungsgrund 

Der Verlust der Zuverlässigkeit, die eine 
Voraussetzung für die Ausübung eines jeden 
Gewerbes bildet, soll im Falle schwerwiegender 
Verstöße bei allen Gewerben zur Entziehung der 
Gewerbeberechtigung führen. . 

8. Umfangsverfahren 

Die zur Entscheidung über den Umfang einer 
Gewerbeberechtigung sowie· zur Zuordnung von 
gewerblichen Tätigkeiten zu den einzelnen Gewer
betypen bei den Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft eingerichteten schiedsgerichtlichen Aus
schüsse werden abgeschafft. Der derzeitige Dreiin
stanzenzug bei solchen Verfahren soll dadurch 
beseitigt werden, daß der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten derartige Fragen in 
erster und letztet Instanz entscheidet. -

9. Kompetenzentflechtung 

Der Zielsetzung im Arbeitsübereinkommen der 
Koalitionsparteien entsprechend, wonach "nur in 
unbedingt erforderlichem Maße Mitwirkungs- und 
Einvernehmenskonstruktionen bestehen bleiben 
(sollen)", wurden jene Bestimmungen der Gewerbe
ordnung 1973 einer Überprüfung unterzogen, die 
ein einvernehmliches Vorgehen mit anderen Bun
desministern vorsehen. In zahlreichen Fällen er
scheint eine alleinige Vollziehungszuständigkeit des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei
ten durchaus ausreichend. In Fällen, in denen bei 
der Erlassung einer Verordnung das Einvernehmen 
mit mehreren Bundesministern, darunter auch mit 
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie vorgesehen ist, wurde im Interesse des 
vordringlichen Umweltschutzgedankens die Her
stellung des Einvernehmens mit diesem Bundesmini
ster beibehalten. 

10. Verwaltungsvereinfachung 

Neben den unter den Punkten 8 und 9 genannten 
Änderungsvorhaben, die gleichfalls Verwaltungs
vereinfachungen beinhalten, sind in zahlreichen 
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anderen Punkten des vorliegenden Entwurfes 
Verwaltungsvereinfachungen inbegriffen. Auch der 
vorgesehene Entfall der konzessionierten Gewerbe 
bringt eine Reihe von Verwaltungsvereinfachungen 
mit sich. Näheres ist dem Besonderen Teil der 
Edäuterungen zu entnehmen. 

11. Weiterer Ausbau des Umweltschutzes vor 
allem durch weitere Störfallregelungen (Präzisie
rung des Störfallbegriffes, Schaffung eines Verfah
rens zur Feststellung der Gefahrengeneigtheit von 
Betriebsanlagen, Verpflichtung der Gewerbebe
hörde zur Information anderer Behörden) und 
durch die Anwendung des gewerblichen Betriebsan
lagenrechtes auf Anlagen zur Ausübung von 
Nebengewerben der Land- und Forstwirtschaft. 

12. Ausweitung des vereinfachten Verfahrens zur 
Genehmigung gewerblicher Betriebsanlagen und 
Abkürzung des Instanzenzuges bei bestimmten 
Betriebsanlagenverfahren sowie Ausbau der Maß
nahmen zur Verfahrenskonzentration und zur 
Verwaltungsvereinfachung (zB bei der Bekanntgabe 
von Augenscheinsverhandlungen). 

13. Klarstellungen von Bestimmungen, die zu 
Auslegungsschwierigkeiten und damit auch zur 
Rechtsunsicherheit geführt haben, wie zB gesetzli
che Festlegungen, was im Falle von Ersatzinvestitio
nen "gleichartige" Maschinen oder Geräte sind 
sowie daß § 345 Abs. 9 auch auf betriebsanlagen
rechtliche Anzeigen anzuwenden ist. 

14 . Neuregelung des Marktrechtes 

Die Bestimmungen über das Marktrecht werden 
zur Gänze neu gefaßt. Die wesentliche Änderung 
besteht darin, daß das Marktrecht nunmehr als 

. Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde konzipiert wird. Näheres ist dem 
Besonderen Teil der Erläuterungen zu entne~men. 

15. Anordnung zur Schaffung eines zentralen 
Gewerberegisters. Dieses auf EDV-Basis zu füh
rende Register soll der besseren Transparenz über 
gewerberechtliche Vorgänge dienen und ebenfalls 
dem Strohmännerunwesen entgegenwirken. 

Weiters soll die beabsichtigte Novellierung der 
Gewerbeordnung 1973 zum Anlaß genommen 
werden, Erfahrungen der Vollziehungspraxis (zB 
auf dem Gebiet des Prüfungswesens) zu berücksich
tigen, Anpassungenan zwischenzeitig in anderen 
Rechtsbereichen eingetretene Änderungen (zB 
Firmenbuchgesetz, Erwerbsgesellschaftengesetz) 
vorzunehmen, legistische Mängel" zu beheben und 
Gesetzeslücken zu schließen. 

Kosten 

Wesentliche kostenmäßige Effekte sind durch die 
geplanten Änderungen und Ergänzungen der nicht 
betriebsanlagenrechtlichen Bestimmungen der Ge
werbeordnung 1973 nichtzu erwanen. Es ist jedoch 

anzunehmen> daß sich die zahlreichen vorgesehenen 
, Verwaltungsvereinfachungen in einer Verringerung 
der Kosten der Verwaltung auswirken werden. Die 
Kosten der Schaffung eines zentralen Gewerberegi
sters sind derzeit nicht quantifizierbar. Um die 
Effektivität einer derartigen Einrichtung zu gewähr
leisten, ist die Führung von Anfang an auf 
EDV-Basis erforderlich. Es werden ON-Line 
Verbindungen zwischen dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten und allen 
Bezirksverw-altungsbehörden herzustellen sein. 
Beim Buridesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten werden hiefür je zwei B- und C-Posten 
als erforderlich veranschlagt. 

Die Vollziehung der vorgeschlagenen betriebsan -
lagenrechtlichen Gesetzesbestimmungen wird dem 
Bund - mit Ausnahme der Umweltschutzmaßnah
men - voraussichtlich keinen vermehrten Verwal
tungsaufwand und keine erhöhten Verwaltungsko
sten bringen. 

Die vorgesehene Abkürzung des Instanzenzuges 
bei bestimmten Betriebsanlagenverfahren wird so
gar eine Kostenersparnis bewirken können. Ob und 
zutreffendenfalls in welcher Höhe Kosten für die 
vorgesehenen Umweltschutzmaßnahmen anfallen 
werden, ist nicht vorauszusehen. 

EG-Konformität 

Hinsichtlich der EG-Konformität des Gesetzent
wurfs ist folgendes auszuführen: 

Einleitend ist festzuhalten, daß es im Bereich der 
gewerblichen Tätigkeiten kein einheitliches EG
Recht gibt; die Gewerbetätigkeit ist in den einzelnen 
Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich geregelt. Es 
besteht auch keine Absicht, ein einheitliches 
EG-Gewerberecht zu schaffen. 

Die einschlägigen den gewerblichen B~reich 
. tangierenden EG-Regelungen haben im wesentli
chen die Bereiche gewerbliche Niederlassungsfrei
heit, zwischenstaatlicher Dienstleistungsverkehr 
und Maschinensicherheit zum Gegenstand. 

Die die gewerbliche Maschinensicherheit betref
fenden Regelungen der GewO 1973 (§ 71) wurden 
bereits anläßlich der Gewerberechtsnovelle 1988, 
BGBI. Nr. 399, an die einschlägigen EG-Vorschrif
ten angepaßt. Da in einzelnen Richtlinien (zB 
"Maschinen-Richtlinie" 89/392/EWG, Art. 6 und 
7) "Schutzklausel-Verfahren" für die Anfechtung 
der Normen und der Rechtmäßigkeit der Zertifizie
rung von· in Verkehr gebrachten Produkten 
vorgesehen sind und diese Richtlinienbestimmung 
gemäß dem EWR-Vertrag nicht als "self-execu
ting!' gelten, muß im Rahmen der Gewerbeordnung 
hiefür Vorsorge getroffen werden. Zu "diesem 
Zweck wiJ.:d nach § 365 ein Abschnitt "Schutzklau
selverfahren" eingefügt. Näheres ist dem Besonde
ren Teil der Erläuterungen zu entnehmen. 
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In bezug auf die gewerbliche Niederlassungsfrei
heit und den zwischenstaatlichen Dienstleistungs
verkehr existieren eine Reihe von EG-Richtlinien, 
die ua. bewirken, daß EG-Gewerbetreibenden unter 
der Voraussetzung, daß sie die in diesen Richtlinien 
festgelegten Anforderungen erfüllen, die Gewerbe
ausübung in Österreich ohne Erbringung des 
österreichischen Befähigungsnachweises zu ermög
lichen ist. 

Weiters sind Ausländer diskriminierende gewer
berechtliche Regelungen in bezug auf Angehörige 
von EG-(EWR-)Mitgliedstaaten unmittelbar auf 
Grund der Art.52 bis 66 des EWG-Vertrages 
(Art. 31 bis 35 des EWR-Vertrages) unabhängig 
von einer die betreffenden Gewerbe erfassenden 
Richtlinien-Liberalisierung zu beseitigen. Hievon 
sind jedenfalls die Inländerv-orbehalte der geltenden 
§§ 108 bund 323 b GewO 1973 zugunsten der 
Gewerbe der Arbeitsvermittler und der Arbeitskräf
teüberlassung und der Inländervorbehalt des gelten
den § 134 Abs. 1 Z 2 GewO 1973 zugunsten der im 
§ 131 Abs. 1 Z 1 GewO 1973 genannten Tätigkeiten 
des Waffengewerbes hinsichtlich nichtmilitärischer 
Waffen betroffen. 

Der Inländervorbehalt zugunsten der militärische 
Waffen und Munition betreffenden Tätigkeiten der 
GewO 1973 kann demgegenüber· auf Grund der 
Ausnahmebestimmung des Art. 223 des EWG-Ver
trages (Art.123 des EWR-Vertrages) bestehen 
bleiben. 

Was den Inländervorbehalt beim Rauchfangkeh
rergewerbe betrifft, ist zu beachten, daß Ausnahmen 
vom Grundsatz der Inländergleichbehandlung (Dis
kriminierungsverbot) für Tätigkeiten, die mit der 
Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, oder 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
und Gesundheit zulässig sind. 

Da die Feuerpolizeivorschriften der Bundeslän
der dem Rauchfangkehrer Aufgaten übertragen, 
die ansonsten von Gemeindeorganen zu bewerkstel
ligen wären, ist der Rauchfangkehrer wie der 
deutsche Schornsteinfeger beliehener öffentlicher. 
Unternehmer. Vergleicht man den Aufgabenbereich 
gemäß § 3 Abs.2 des deutschen Schornsteinfegetge
setzes mit dem Aufgabenbereich der österreichi
schen Rauchfangkehrer, so ist dieser durchaus mit 
dem des deutschen Schornsteinfegers zu verglei
chen. Es bes~eht kein Anlaß, die österreichischen 
Verhältnisse von vornherein anders zu bewerten als 
dies in Deutschland mit dem Schronsteinfegergesetz 
geschehen ist; es erscheint sohin durchaus vertret
bar, den Vorbehalt der österreichischen Staatsange
hörigkeit für die Ausübung des Rauchfangkehrerge
werbes aufrechtzuerhalten. 

Durch das mit 1. Jänner 1993 in Aussicht 
genommene Inkrafttreten des EWR-Vertrages wird 

ein künftiger EG-Beitritt Osterreichs in gewerbe
rechtlicher Hinsicht praktisch vorweggenommen, 
da sämtliche im geltenden EG-Recht enthaltenen, 
die gewerbliche Niederlassungsfreiheit und den 
zwischenstaatlichen Dienstleistungsverkehr betref
fenden Regelungen dem im Rahmen des EWR zu 
übernehmenden "acquis communautaire" zuzu
rechnen sind. Aus. diesem Grund sollen die für eine 
EWR -EG-Kompatibilität erforderlichen gewerbe
rechtlichen Adaptierungen an die angesprochenen 
EG-Regelungen im Rahmen des gegenständlichen 
NovelIierungsvorhabens in ein neues V ~a-Haupt
stück (§§ 373 abis 373 g) in die GewO 1973 
eingearbeitet werden. Weitere EG-Rechtsvorschrif
ten implementierende Regelungen sind im Art. I 
Z 104 und 118 (§73 Abs.6 und 7, § 178 Z 5) 
e:q,thalten. Diese Bestimmungen sind dem Bereich 
des Konsumentenschutzes zuzuordnen. Näheres ist 
dem Bes,onderen Teil der Erläuterungen zu 
entnehmen. 

Der vorliegende Entwurf enthält im übrigen 
zahlreiche Novellierungsvorschläge, die im Hin
blick auf den kommenden EWR oder einen späteren 
EG-Beitritt Österreichs zwar nicht unmittelbar auf 
Grund eingegangener völkerrechtlicher Verpflich
tungen erforderlich sind, aber doch im Sinne einer 
"europareifen Gewerbeordnung" zweckmäßig sein 
könnten. Dazu wären etwa bestimmte Liberalisie
rungsmaßnahinen zu zählen, die den Gewerbean
tritt erleichtern oder die Auflockerung starrer 
Berechtigungsumfangsregelungen zum Gegenstand 
haben. 

Den Erläuterungen ist als Anlage eine Gegen
überstellung der von der Änderung betroffenen 
geltenden Vorschriften und des vorgeschlagenen 
neuen Textes angeschlossen. Soweit sich die 
Änderungen jedoch auf die Bestimmungen für 
einzelne Gewerbe beziehen (11. Hauptstück, §§ 94 
bis 278 GewO 1973), wurde von einer Textgegen
überstellung abgesehen, dain diesen Bereichen die 
Vergleichbarkeit der Paragraphen gleicher Bezeich
nung zum größten Teil nicht mehr gegeben ist. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. 1 Z 1 (§ 2 Abs.l Z 10): 

Der Entfall der von öffentlichen Versteigerungs
anstalten bestellten Sens ale trägt dem Umstand 
Rechnung, daß es seit dem Dorotheumsgesetz keine 
öffentlichen Versteigerungsanstalten mehr gibt. 

Zu Art. 1 Z 2 (§ 2 Abs. 1 Z 11): 

In die Ausnahmebestfmmung hinsichtlich der 
Sanitätsberufe wird eine korrespondierende Rege- . 
lung zu § 24 Abs. 1 des Psychotherapiegesetzes, 
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BGBI. Nr. 36111990, und zu § 23 Abs. 1 des 
Psychologengesetzes, BGBI. Nr.360/1990, aufge
nommen. 

Weiters wird dem Umstand Rechnung getragen, 
daß das Gewerbe der Viehschneider nicht mehr neu 
begründet werden kann. 

Zu Art. I Z 3 (§ 2 Ans. 1 Z 15): 

Die Bewirtschaftung von Speisewagen und 
Schlafwagen durch ausländische Unternehmen 
sowie die Bewirtschaftung von Schiffsrestaurants 
und :buffets auf Wasserfahrzeugen ausländischer 
Schiffahrtsunternehmen durch ausländische Unter
nehmen soll bei Fahrten, die österreichisches 
Staatsgebiet berüh;en, vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung ausgenommen sein, sofern auch 
österreichischen Unternehmen im betreffenden 
Staat vergleichbare Ausnahmeregelungen gewährt 
werden. Dies bedeutet jedoch keine Freistellung des 
ausländischen Gastgewerbeunternehmers von der 
Einhaltung österreichischer Rechtsvorschriften, wie 
zB der .lebensmittelrechtlichen Bestimmungen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 2 Abs. 4 Z 3): 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung sollen 
die im sogenannten "Kommunalerlaß" (Note des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen
heiten vom 17. Jänner 1991, Zl. 30.553/1-1II/1I91) 
genannten Tätigkeiten, die durch Land- und 
Forstwirte im Rahmen eines nicht vom Anwen
dungsbereich der Gewerbeordnung 1973 erfaßten 
land- und forstwirtschaftlichen Nebengewerbes 
ausgeübt werden dürfen, in das Gesetz eingebaut 
werden. Allgemein gilt auch für diese Tätigkeiten, 
daß sie im Hinblick auf die Kriterien des § 2 Abs. 4 
Z 3 GewO 1973 nur mit land- u~d forstwirtschaftli
che~ Betriebsmitteln, die im eigenen Betrieb 
verwendet werden, verrichtet werden dürfen. 
Weiters ist im Hinblick auf die zitierte Gesetzesbe
stimmung der Tätigkeitsbereich auf den Verwal
tungsbezirk, in dem der land- und forstwirtschaftli
che Betrieb liegt, sowie auf' die an diesen 
Verwaltungs bezirk angrenzenden Verwaltungs be
zirke beschränkt. 

Zu Art. I Z 5 (§ 2 Abs. 4 a): 

Im Interesse eines möglichst lückenlosen und, 
einheitlichen Umweltschutzes im Anlagenbereich 
sollen auch Anlagen zur Ausübung von Nebenge
werben der Land- un'd Forstwirtschaft dem 
Betriebsanlagenrecht der Gewerbeordnung 1973 
unterliegen. Wie der Verwaltungsgerichtshof bereits 
im Jahre 1905 (Sammlung Budwinski 3781) 
ausgesprochen hat, gehört zum 'Begriff eines 
landwirtschaftlichen Nebengewerbes, daß dessen 
Betrieb ohne Landwirtschaft nicht gedacht werden 

kann. In den letzten Jahrzehnten haben sich die als 
"Nebengewerbe" ausgeübten Tätigkeiten immer 
mehr von diesem Grundsatz entfernt und ein 
äußeres Erscheinungsbild angenommen, das von 
dem einschlägiger Gewerbetätigkeiten kaum zu 
unterscheiden ist. 

Zu Art I Z'6, 8, 14, 15, 20, 24, 26, 28, 29, 30; 33,34, 
35, 37, 38, 54, 58, 60 bis 67, 69 bis 79, 85, 97, 98, 99, 
11~ 11~ 11~121,135,136,13~13~14~144,147 
bis 150, 160, 162, 170, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 
18i, 183 bis 188, 190, 194 bis 198,201,202 urid 212 
(§ 2 Abs.11, P Abs.3, § 8 Abs.2 und 4, §11 
Abs.2, § 14 Abs. 1 und 5, § 15, Untergruppenbe
zeichnung vor §16, § 16 Abs. 1, § 17, § 22 Abs. 1,3, 
4, 8 und 9, § 34 Einleitungssatz, §38 Abs. 1, § 39 
Abs. 4, 5, 6, § 40 Abs. 2, 3 erster Satz, 4, § 41 Abs. 1 
Einleitungssatz, § 45, § 46 Abs. 3,4,5,6, § 47 Abs. 3, 
4,5, § 48 Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 bis 3, § 52 Abs. 1, 
§ 69 Abs. 4 bis 6, § 89, § 91, § 93 zweiter Satz, § 335 
Z 2, § 345 Abs. 4, 5, 6, 8 Z 5, 6, 7, § 346 Abs. 4, § 347 
Abs. 2, § 348 Abs. 1,3,4, § 360 Abs. 1, § 361 Abs. 1, 
§ 364, § 365 Abs. 1,§ 366 Abs. 1 Z 1, 2 Abs.2, 3, 
§ 367 Z 2,4, 7, 8, 9, 10, 12,13, 15, 17, § 368 LI0, 
1.13, 1.14, 1.15, 1.16,2,3, § 371 Abs.2): 

Hier handelt es sich lediglich um Änderungen, die 
durch den Entfall der konzessionierten Gewerbe 
erforderlich werden, wobei zum Teil auch auf die 
Besonderheiten der bewilligungspflichtigen gebun
denen Gewerbe Bedacht zu nehmen war. 

Zu Art. I Z 7 (§ 3 Abs. 1 Z 1): 

Der Entfall der konzessionierten Gewerbe war zu 
berücksichtigen; ebenso die Schaffung von bewilli
gungspflichtigen gebundenen Gewerben. Schließ
lich war dem Entfall des§ 15 Z 1 Rechnung' zu 
trag~n. 

Zu Art. I Z 9, 10 und 168 (§§ 5, 6 und 363 Abs. 1 
Z 2): 

Der Wegfall der Kategorie der konzessiohi~rten 
Gewerbe ermöglicht es, die Einteilung der nunmehr 
verbleibenden Gewerbe (Handwerke, gebundene 
Gewerbe und freie Gewerbe) in einem Paragraphen 
zusammenzuziehen. Der bisherige § 6 kann daher 
entfallen. Weiters wird im § 5 der grundsätzlich 
konstitutive Charakter der Gewerbeanmeldung zum 
Ausdruck gebracht. Dementsprechend war auch der 
Klammerausdruckim § 363 Abs.l Z 2'anzupassen. 

Zu Art. I Z 11 bis 13 (§ 7): 

pie Regelungen über die Gewerbeausübung in 
der Form eines Industriebetriebes waren an das 

'-. 
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Entfallen der Kategorie der konzessionierten 
Gewerbe anzupassen. 

Im § 7 Abs. 5 werden jene Gewerbe aufgezählt, 
bei denen trotz Ausübung in Form eines Industrie
betriebes der Befähigungsnachweis zu erbringen ist. 
Es handelt sich dabei um derzeit konzessionierte 
Gewerbe, bei denen bisher generell die Ausübung in 
der Form eines Industriebetriebes nicht vom 
Erfordernis des Befähigungsnachweises befreite; 
wie bisher wird aber die im "derzeitigen § 7 Abs. 6 
festgelegte Erleichterung vorgesehen, daß der 
Befähigungsnachweis durch einen Geschäftsführer 
erbracht werden kann. Im Abs. 7 war die Zitierung 
anzupassen. Das Wort "Tourismusgewerbe" ent
spricht dem derzeitigen Sprachgebrauch. 

Zu Art. I Z 16 (§ 8 Abs. 5): 

Diese Bestimmung bringt im Sinne des Gleichbe
handlungsgesetzes zum Ausdruck, daß alle in 
diesem Bundesgesetz vorkommenden persönlichen 
Bezeichnungen (etwa Meister, Prüfungswerber, 
Beisitzer usw.) in ihrer männlichen und weiblichen 
Form gebraucht werden können. 

Zu Art. I Z 17 (§ 9 Abs. 1): 

§ 9 Abs. 1 in der vorgeschlagenen Fassung 
berücksichtigt die durch die Schaffung der neuen 
Gesellschaftsform "Eingetragene Erwerbsgesell
schaft" (vgl. § 1 des Erwerbsgesellsc~aftengesetzes 
- EGG, BGBI. NI. 257/1990)eingetretene Rechts
lage. Infolge der grundsätzlichen Anwendbarkeit 
der gewerberechtlichen Regelungen über Personen
geseIlschaften des Handelsrechtes auch auf einge
tragene Erwerbsgesellschaften . (vgl. § 5. EGG) 
erübrigt sich eine Ergänzung jener Paragraphen der 
GewO 1973, die Regelungen über Personengesell
schaften des Handelsrechtes enthalten. Da eingetra
gene Erwerbsgesellschaften erst mit ihrer Eintra
gungim Firmenbuch existent werden (vgl. § 3 Abs. 1 
EGG), sind die Bestimmungen der §§ 10, 63 Abs. 3 
zweiter Satz und 85 Z 2 GewO 1973 als 
ausschließlich in bezug auf die darin genannten 
Personengesellschaften des Handelsrechtes (OHG, 
KG) geltende Regelungen anzusehen. Dies ist im 
Gesetz expressis verbis auszusprechen. 

Zu Art. I Z 18 (§ 9 Abs. 3 und 4): 

. Die Änderungen der Abs. 3 und 4 dienen der 
Angleichung der Bestimmungen über die Geschäfts
führerbesteIlung bei Personengesellschaften des 
Handelsrechtes an die Regelung der Geschäftsfüh
rerbestellungbei juristischen Personen (siehe § 39 

Abs.2 idF des Entwurfes). Näheres ist dem 
Allgemeinen Teil der Erläuterungen zu entnehmen. 

Zu Art. IZ 21 und 194 (§ 10, § n Abs. 4 bis '7, § 12 
Abs. 1, § 53 Abs. 1 Z 2, § 64 Abs. 2 und 3, § 68 
Abs.2 Z 1, § 85 Z 2 und 6, § 368 1.5): 

Mit diesen Änderungen wird dem Gesetzesauf
trag des Art. XXII Abs. 3 des Firmenbuchgesetzes, 
BGBI. Nr. 1011991, entsprochen. Im § 10 werden 
weiters Änderungen durch den Entfall de~ konzes
sionierten Gewerbe erforderlich. 

Zu Art. I Z 22 und 194 (§ 12 Abs. 2 und § 368 
Z 1.&): 

§ 5 EGG bestimmt, daß die Bestimmungen des 
Gewerberechts über Personengesellschaften des· 
Handelsrechtes auch für eingetragene Erwerbsge
sellschaften gelten. Diese Bestimmung läßt sich 
grundsätzlich vollziehen (s. auch die Ausführungen 
zu § 9 Abs.1). § 12 Gew01973 enthält eine 
Regelung für den Fall der Umwandlung einer OHG 
in eine KG und umgekehrt. § 25 Abs. 2 des 
Firmenbuchgesetzes sieht jedoch vor, daß eine 
Personengesellschaft des Handelsrechtes als ent
sprechende eingetragene Erwerbsgesellschaft wei
terbesteht, wenn sie ihre Vollkaufmannseigenschaft 
verliert. Für diesen Fall einer vertikalen Umwand
lung enthält § 12 GewO 1973 aber keine Vorschrift. 
Um die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit zu 
beseitigen, ist die vorgeschlagene Ergänzung des 
§ 12 GewO 1973 vorgesehen. Die Ergänzung .des 
§ 368 Z 1.8 ist durch die Änderung des § 12 GewO 
1973 bedingt. 

Zu Art. I Z 23 (§ 13): 

Zu den im § 13 geregelten Ausschlußgründen ist 
allgemein zu bemerken, daß diese künftig den 
Gewerbeanmelder vom Gewerbeantritt ohne Zwi
schenschaltung eines konstitutiven Verwaltungsake 

tes ausschließen sollen (arg. "ist" bzw. "sind ..... 
ausgeschlossen"). Diese Konstruktion hat den 
Vorteil, daß ein Gewerberecht nicht wie bisher 
zunächst. trotz V orliegens eines zur Ausschließung 
führenden Hindernisses auf Grund einer Gewerbe
anmeldung entstehen kann. 

Die neue Form der Regelung soll auch ein 
gewisses Äquivalent zur Zuverlässigkeitsprüfung 
sein, die in Hinkunft nur bei den bewilligungspflich
tigen gebundenen Gewerben vor dem Gewerbean
tritt stattfinden soll. -

Außerdem erscheint die neue Konzeption des 
Gewerbeausschlusses ohne Zwischenschaltung eines 
konstitutiven Verwaltungsaktes im Hinblick auf 
entsprechende Regelungen in Richtlinien des Rats 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die 
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Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und des 
freien Dienstleistungsverkehrs erforderlich oder 
zumindest zweckmäßig. In den genannten Richtli
nien wird nämlich ebenfalls davon ausgegangen, 
daß das Vorliegen von Gewerbeausschlußgründen 
den Gewerbearttritt hindert. 

Entsprechend der Neufassung des § 13 Abs. 1 
wird in Hinkunft eine strafgerichtliche V erurtei
lung, die mit der Verhängung einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe 
von mehr als 180 Tagessätzen verbunden ist, 
allgemein einen Ausschlußgrund bilden. 

Die (auch in den Abs.2 und 3 aufscheinende) 
Einbeziehung von "vergleichbaren im Ausland 
verwirklichten Tatbeständen" ist auf Grund der 
diesbezüglichen Judikatur des VwGH erforderlich. 

§ 13 Abs. 2 entspricht abgesehen von kleineren 
Adaptierungen, der bisherigen Regelung. 

Die bisher im § 13 Abs. 1 und 2 geregelte 
Persönlichkeitswertung findet als Nachsichtsvor
aussetzung im § 26 Abs. 1 Aufnahme. 

Die Neufassung des § 13 Abs. 3 und 4 soll m~hr 
als bisher erkennbar machen, daß es hier nicht um 
eine "Bestrafung" für eine Insolvenz geht, sondern 
um den Schutz vor zahlungsunfähigen Teilnehmern 
am Wirtschaftsleben. Dies wird insbesondere 
dadurch bewirkt" daß der Ausschlußgrund von der 
Gewerbeausübung als Gewerbetreibende (sohin als 
Gewerbeinhaber oder Pächter, nicht aber als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer) aus
schließt. Ausgleichsverfahren werden in Hinkunft 
keinen Gewerbeausschlußgrund bilden; Ausgleiche 
sollen ja die Fortführung des Gewerbebetriebes 
ermöglichen. Ein Ausschlußgrund soll auch nicht 
vorliegen, wenn es im Rahmen des Konkursverfah
rens zu einem Zwangsausgleich gekommen und 
dieser erfüllt worden ist. 

§ 13 Abs.5 bis 7. entspricht weitgehend der 
bisherigen Regelung. ' 

Zu Art. I Z 25 (§ 14 Abs. 3): 

Mit der Neuformulierung des § 14 Abs. 3 erfolgt 
eine Anpassung an die zwischenzeitig eingetretene 
Rechtsentwicklung (Asylgesetz 1991, BGBI. 
Nr. 8/1992) und an die Terminologie dieses 
Bundesgesetzes. Die weiterhin vorgesehene Aufent
haltsdauer von drei Jahren ergibt sich aus Art. 7 der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBI. Nr. 55/1-955. . 

Zu Art. I Z 27 (§ 15): 

Das Standortverbot der bisherigen ZIerscheint 
entbehrlich und soll daher entfallen. Dadurch wird 
auch eine Änderung des § 46 Abs. 2 erforderlich. 

Zu Art. I Z 31 und 32 (§§ 18 bis 20, § 21): 

§ 18 regelt den Befähigungsnachweis für Hand
werke neu. In Hinkunft soll der Weg zum 

Handwerk nicht mehr ausschließlich über die 
Meisterprüfung führen, sondern der erfolgreiche 
Besuch von für das betreffende Handwerk einschlä
gigen Studienrichtungen oder Schulen zum Teil 
überhaupt ohne weitere Prüfung, zum Teil lediglich 
mit dem Prüfungsteil Unternehmerprüfung den 
Zugang zum Handwerk ermöglichen. 

§ 18 Abs. 3 Z 2 bringt als wesentliche Neuerung 
die direkte Berücksichtigung berufsbildender mittle
rer Schulen als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Meisterprüfung. Der Umweg über eine Regelung 
des Ersatzes von Lehrabschlußprüfungen purch 
Schulbesuch fällt damit weg. 

Welche der in Betracht kommenden Schulen bzw. 
Studienrichtungen welchen Handwerken entspre
chen, ist durch Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen 
mit dem hinsichtlich der Aufsicht über die jeweilige 
Schule, zuständigen Bundesminister festzulegen. 

§ 20 legt im 'wesentlichen wie bisher' das Nähere 
für die Meisterprüfungen sowie' für die schon 
derzeit möglichen Zusatzprüfungen für verwandte 
Handwerke fest. Damit konnte der bisherige § 21 
entfallen. 

Weiters werden im § 19 Abs. 3 und im § -20 Abs. 3 
die Voraussetzungen für einen Überstieg zwischen 
Handwerken geschaffen, die im § 94 in dieselbe 
Gruppevon Gewerben eingeordnet, jedoch nicht als 
verwandte Handwerke festgelegt sind. Näheres ist 
dem Allgemeinen Teil der Erläuterungen zu 
entnehmen. Durch den neuen Abs. 4 des § 20 wurde 
analog zu § 22 Abs.4 auch bei Handwerken die 

, Möglichkeit eines Nachsichtsverbotes geschaffen. 

Zu ,Art. I Z 33 (§ 22 Abs. 1): 

Diese Regelung war insbesondere im Hinblick 
auf das Entfallen der Kategorie der konzessionier- . 
ten Gewerbe und des Begriffes handwerksartiger 
Gewerbe (derzeitiger § 20 Abs.2 lind 3) zu 
adaptieren sowie um das' neue Element der 
Unternehmerprüfung zu ergänzen. Unter einer 
fachlichen Tätigkeit in einem dem Gewerbe 
nahestehenden Berufszweig ist auch die Tätigkejt in 
einem landwirtschaftlichen Nebengewerbe zu sub
sumieren. 

Zu Art. I Z 36 (§ 22 Abs. 5): 

Der letzte Satz entfällt im Hinblick auf das 
Entfallen des § 22 Abs. 10. Weiters war einet 
Änderung iin Bundesministeriengesetz 1986 Rech
nung zu tragen. 

Zu Art. I Z 39 (§ 22 Abs. 10): 

Der Entfall dieser Bestimmungen dient der 
Kompetenzentflechtung (siehe I Allgemeiner Teil 
Z 9). 

'. 
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ZuArt.IZ41 (§23): 

Der bisherige kaufmännisch-rechtskundliche Teil 
von Prüfungen wird durch Schaffung eines eigenen 
Prüfungsteiles "Unternehmerprüfung" vereinheit
licht und verselbständigt. Die Unternehmerprüfung 
stellt einen Prüfungsteil bei Meisterprüfungen dar. 
Bei Befähigungsprüfungen für gebundene Gewerbe 
ist die Unternehmerprüfung abzulegen, wenn dies in 
der betreffenden Verordnung über den Befähi
gungsnachweis festgelegt wird. Bei der Unterneh
merprüfung soll der angehende Unternehmer 
nachweisen, daß er über die betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Kenntnisse verfügt, die für die 
selbständige Ausübung eines Gewerbes erforderlich 
sind. Der Prüfungswerber hat die Wahl, ob er die 
Unternehmerprüfung als Einzelprüfung vor oder 
nach der sonstigen Befähigungsprüfung oder als 
Prüfungsteil der jeweiligen Befähigungsprüfung 
ablegen will. Die Unternehmerprüfung entfällt, 
wenn die im § 23 Abs.2 normierten Tatbestände 
erfüllt sind. 

Die Unternehmerprüfung ist sowohl schriftlich 
als auch mündlich abzulegen. Der Prüfungsstoff ist 
durch Verordnung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten festzulegen. Das An
treten zur Unternehmerprüfung ist an keine 
Zulassungsvoraussetzungen gebunden. 

Durch die Schaffung des Prüfungsteils Unterneh
merprüfung werden auch zahlreiche Ergänzungen 
der Bestimmungen betreffend das Prüfungswesen 
erforderlich (siehe die Erläuterungen zu den §§ 350 
bis 352). 

Will der Prüfungswerber die Unternehmerprü
fung als Einzelprüfung ablegen, hat er sich 
spätestens sechs, Wochen vor dem Prüfungstermin 
bei der Prüfungsstelle für die Prüfung anzumelden. 
Die Wahl der Prüfungsstelle steht dem Prüfungs
werber frei (§ 352 Abs. 12 idF des Entwurfes). Für 
die Unternehmerprüfung wurde eine eigene Prü
fungskommission eingerichtet. 

Zu Art. I Z 42 (Entfall des § 24): 

Die Regelungen des bisherigen § 24 sind in 
Hinkunft entbehrlich, weil-bei der Neuregelung des 
Befähigungsnachweises für die. Handwerke der 
Stellenwert des Besuches bestimmter Schulen bereits 
ex lege berücksichtigt wird. Die generelle Regelung 
über Verwendungen im Bundesheer uä. erscheinen 
entbehrlich. Diese können individuell gemäß § 18 
Abs. 3 bzw. bei gebundenen Gewerben gemäß den 
in Betracht kommenden Befähigungsnachweisver
ordnungen berücksichtigt werden; außerdem ist 
aU'ch hilfsweise eine Anrechnung im Wege einer 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis oder von den 
Zulassungsvoraussetzungen zu einer Befähigungs
prüfung möglich. Es sei darauf hingewiesen, daß 
von den Verordnungsermächtigungen betreffend 

Ersatz der Beschäftigungszeit durch Verwendung 
im Bundesheer uä. bisher nicht Gebrauch gemacht 
worden ist. 

Zu Art. I Z 43 und Z 122 (Entfall des § 25 samt 
Untergruppenbezeichnung und § 33 6 Abs. 1 Z 3) : 

§ 25 enthält spezielle Vorschriften für konzessio
nierte Gewerbe (Zuverlässigkeit als Antrittsvoraus
setzung, Definition des Bedarfes für die beiden 
bedarfgebundenen konzessionierten Gewerbe 
Rauchfangkehrer und Bestatter). 

Da es in Hinkunft die Kategorie konzessionierte 
Gewerbe nicht mehr geben soll, ist § 25 somit 
entbehrlich. Notwendige Ersatzregelungen sind bei 
einzelnen Gewerben getroffen (siehe die Regelun
gen betreffend die bewilligungspflichtigen gebunde
nen Gewerbe); zur Zuverlässigkeit siehe die 
Ausführungen zu § 87 Abs. 1 Z 3. Dementsprechend 
war auch § 336 Abs. 1 Z 3 anzupassen. 

Zu Art. I Z 44 und 45 (§§ 26 und 27): 

Im § 26 Abs. 1 ist die positive Persönlichkeitswer
tung als Nachsichtsvoraussetzung vorgesehen (vgl. 
auch die diesbezüglichen Ausführungen oben zu 
§ 13). 

§ 26 Abs. 2 und 3 stellt im wesentlichen die.an 
§ 13 ausgerichtete Fassung des derzeit geltendelJ 
§ 26 Abs. 1 und 2 dar. Dabei war insbesondere das 
Entfallen des bisherigen Ausschließungsgrundes des 
zweimaligen Ausgleichsverfahrens zu berücksichti
gen. 

Der bisherige § 26 Abs. 3 ist entbehrlich, weil der 
Ausschlußgrund des § 13 Abs. 3 nur mehr gegen 
eine Betätigung als Gewerbetreibender wirkt (siehe 
hiezu die Passage: "sind von der Gewerbeausübung 
als Gewerbetreibende [§ 38 Abs. 2] ausgeschlos-. 
sen"). Der Betätigung als Geschäfts- oder F\lialge
schäftsführer steht § 13 Abs. 3 in Hinkunft nicht 
mehr entgegen. 

Der bisherige § 26 Abs. 4 wurde unverändert 
übernommen. 

Das im § 13 verfolgte neue Konzept (Ersetzung 
der bisherigen Ausschließungsgründe durch die 
Normierung von Antrittsvoraussetzungen) macht 
auch eine Neufassungdes § 27 erforderlich. 

Zu Art. I Z 46 und 48 (§ 28 Abs.l, 7): 

Den Malern und Anstreichern und den Tapezie
rern werden die in den_ bisherigen §§ 99 und J 02 
jeweils eingeräumten Nebenrechte zuerkannt, ohne 
daß sie in Hinkunft eine Zusatzprüfung ablegen 
müssen. Auf Grund des Entfalls der bisher 
vorgesehenen Zusatzprüfungen erübrigen sich die 
prüfungsrechtlichen Sonderbestimmungen des bis-

6 
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herigen § 352 Abs. 14. § 28 Abs. 1 ist, insoweit er auf 
.die bisherigen §§ 99 und 102 Bezug nimmt, 
entsprechend zu adaptieren. In Abs. 7 wurde 
berücksichtigt, daß ein Nachsichtsverbot auch im 
Gesetz normiert werden kann. 

Zu Art. I Z 49 und 145 (§ 28 a und § 346 Abs. 5): 

Die geltende Bestimmung des § 28 a paßt nicht in 
das Konzept des § 18 in der Fassung des 
vorliegenden Entwurfes. Die Regelung hat sich 
überdies in der Praxis nicht bewährt. Sie soll daher 
ersatzlos entfallen. Dies bedingt auch den Entfall 
des § 346 Abs. 5. 

Zu Art. I Z 50 (§ 29): 

Hier war auf die Sonderform der bewilligungs- . 
pflichtigen gebundenen Gewerbe (§ 128) besonders 
Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z 51 (§ 30): 

Die Nebenrechte des Handwerks werden erwei- ~ 
ten. Zusätzlich zum Hinüberarbeiten in verwandte 
Handwerke wird auch das Recht zum Handel mit 
den für das betreffende Handwerk sowie mit den 
damit verwandten Ha~dwerken einschlägigen Wa
ren sowie mit Stoffen und Artikeln, die bei der 
Ausübung dieser Handwerke regelmäßig bearbeitet 
,oder verarbeitet werden, eingeräumt; in allen 
genannten Fällen muß aber der Charakter des 
Betriebes als I-I;mdwerksbetrieb gewahrt bleiben. 

Diese Rechte sollen aber nur zum Tragen 
kommen, wenn der Befähigungsnachweis erbracht . 
wurde; wer im Wege einer Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis die Handwerksberechtigung 
begründet hat, kann lediglich von den sonstigen 
Nebenrechten (insbesondere § 33 und § 36) Ge
brauch machen. 

Zu Art. I Z 52 (§31): 

Durch die Neuformulierung dieser Bestimmung 
soll der bei einzelnen Gewerben (zB den Baugewer
ben) bestehenden Gefahr einer Zerlegung in 
einfache Teiltätigkeiten entgegengewirkt werden. 

Zu Art. I Z 53 (§32 a): 

Der Begriff "Überprüfung" soll der behördlichen 
Kontrolle vorbehalten bleiben (siehe § 82 a Abs. 6 
und § 82 b GewO 1973 in der geltenden Eassung). 
Die Anführung des Ziviltechnikergesetzes dient 
lediglich der KlarsteIlung des bestehenden Rechis
zustandes. 

Zu Art. I Z 55 (§ 34 Abs. 1 Z 11): 

Durch die Anfügung einer Ziffer 11 im Abs. 1 
wird dem Händler die Ausübung einfacher 

Tätigkeiten von Handwerken oder gebundenen 
Gewerben gestattet, ohne daß er hiefür ein eigenes 
freies Gewerbe begründen muß. Voraussetzung 

. hiefür ist lediglich, daß die Tätigkeit in fachlichem 
Zusammenhang mit der von ihm ausgeübten 
Handelstätigkeit steht. In Frage kommen beispiels
weise das Fertigbacken von vorgebackenem Ge
bäck, das einfache Nähen (Ablängen, Einsäumen, 
Bandaufnähen) von Vorhängen, das Mahlen von 
Getreide mit einfachen Haushaltsmühlen, die 
Anfertigung von Paßbildern init Sofortbildkameras 
und vollautomatische Herstellung von Bildern in 
sogenannten Mini-Labs, das Anfertigen von Nach
schlüsseln mittels Kopierfräsmaschinen, die War
tung von Schiern (Kantenschleifen, Belag ausbes
sern usw.) und das Bespannen von Tennisschlägern. 

Zu Art. I Z 56 (§ 35 letzter Satz): 

Diese Bestimmung soll es den Händlern mehr als 
bisher ermöglichen, zur Förderung des Absatzes 
ihrer Waren den Kunden an Gewerbetreibende zu 
vermitteln, die die verkauften Waren bearbeiten, 
verlegen, montieren usw. 

Zu Art. I Z 57 (§ 37): 

Das Rechtsinstitut des Nebenbetriebes erfährt 
eine Umgestaltung. Durch die Bezeichnung "inte
grierte Betriebe" soll zum Ausdruck gebracht 
werden, daß die Eingliederung von Tätigkeiten, die 
zur Führung eines abgerundeten Gesamtbetriebes 
für erforderlich erachtet werden, hinsichtlich derer 
aber dem Gewerbeinhaber die Befähigung fehlt, 
~öglich sein soll. Voraussetzung hiefür ist die 
hauptberufliche Beschäftigung eines nach -den 
Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll 
versicherungspflichtigen befähigten Arbeitnehmers. 
Die Beschäftigung eines fachlich befähigten Arbeit
nehmerssoll auch dann zulässig sein, wenn dieser 
die für eine selbständige Gewerbeausübung erfor
derliche Unternehmerprüfung nicht abgelegt hat. 
Schließlich ist dem Umstand Rechnung zu tragen, 
daß es in Hinkunft keine konzessionierten Gewerbe 
mehr geben soll (§ 37 Abs. 1). 

Im § 37 Abs. 2 wird nunmehr neben der Anzeige 
der Beschäftigung eines befähigten Arbeitnehmers 
auch die Führung des integrierten Betriebes selbst 
der Anzeigepflicht unterWorfen. Das Recht zur 
Führung eines integrierten Betriebes wird ebenso 
wie das Recht zur Ausübung eines Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte (siehe § 46 Abs. 3) 
durch die bei der Behörde erstattete Anzeige des 
Gewerbeinhabers begründet. 

Die im § 37 Abs. 3 vorgesehene Änderung dient 
der Behebung eines Redaktionsversehens. 

Im § 37 Abs. 4 werden. die Gewerbe taxativ 
aufgezählt, die auch weiterhin nicht im Rahmen 
eines integrierten Betriebes ausgeübt werden dürfen. 
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Im § 37 Abs. 5 wurde der Entziehungstatbestand 
. der Ziffer 2 neu gefaßt. 

Aus dem akzessorischen Charakter des integrier
ten Betriebes ergibt sich, daß das Recht zu dessen 
Führung erlis.:ht, wenrt das Recht zur Führung des 
zugrunde liegenden Betriebes nicht mehr besteht. 
Die Unterlasmng der Anzeige der Führung eines 
integrierten Betriebes hat unbefugte Gewerbeaus
übung zur Felge. 

Zu Art. I Z :59 und 182 (§ 39 Ahs.2 und § 367 
Z 5 a): 

Bei Gewerben, für die die Erbringung eines 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, soll der 
Geschäftsführer einer juristischen Person enger als 
bisher an das Unternehmen gebunden werden; 
damit soll auch dem Scheingeschäftsführerunwesen 
entgegengewirkt werden, Es sollen daher in 
Hinkunft nur mehr Personen bestellt werden 
können, . die entweder dem zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organ der juristischen Person 
angehören oder als hauptberuflich beschäftigte 
Arbeitnehmer tätig werden. Für Personen, die -am 
1. Jänner 1993 als Geschäftsführer bestellt sind, ist 
ein Übergan~;szeitraum von zehn Jahren vorgese
hen. Siehe auch die Ausführungen im Allgemeinen 
Teil der Erläuterungen. Hiedurch wird auch eine 
Änderungd<:r Strafhestimmung des § 376 Z 5 a 
erforderlich. 

Zu Art. I Z 80 (§ 50 Ahs. 1 Z 5 a): 

Hier wird lediglicheme erforder~che Klarstel
lung . getroffe 11. 

Zu Art. I Z 81 (§ 50 Abs. 1 Z 9): 

Mit der Einfügung des Wortes "Landesausstel
lungen" soll klargestellt werden, daß auch länger 
dauernde Veranstaltungen unter den Tatbestand 
des § SO Abs. 1 Z 9 subsumierbar sind. Zu den in 
dieser Bestimmung· genannten "sonstigen Anlässen" 
zählen auch VeranstaltuIlgen wie etwa Autorenle
sungen, Kongresse und Seminare. 

Zu Alt. I Z 82, 86 und 90 (§ 50 Abs; 3, § 52 Abs. 3, 
57 Abs. 2): 

Diese Bestimmungen wurden im Interesse der 
Kompetenzentflechtung neu gefaßt; der Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten wurde als 
alleiniger Verordnungsgeber vorgesehen. 

Zu Art. I Z ~3 (§ 51 Abs. 1): 

§ 51 Abs . .1 idF der 'Gewerbeordnungsnovelle 
1991, BGBI. Nr.686, war im Hinblick auf den 

Entfall der 'Kategorie der konzessionierten Gewerbe 
entsprechend anzupassen, wobei in Hinkunft 
Arbeiten, die Gegenstand eines bewilligungspflichti
gen gebundenen Gewerbes sind, nicht unter die 
Begünstigung, keine Niederlassung errichten zu 
müssen, fallen sollen. Weiters war dem Umstand 
Rechnung zu tragen, daß diese Bestimmung nur 
insoweit zur Anwendung gelangen kann, als nicht 
die EWR-Anpassungshestimmungeri (Va. Haupt
stück idF des Entwurfes) zum Tragen kommen. 
Schließlich wurde die ungebräuchliche Formulie
rung bezüglich der Gewährung des "Gegenrechtes" 
zugunsten einer gebräuchlicheren Fassung geän
dert. 

Zu Art. I Z 84 (§ 51 a): 
Durch die Gewerbeordnungsnovelle 1991, BGBI. 

Nr. 686, hat § 51 Abs. 1 Gew01973 eine neue 
Fassung bekommen. Bestellte gewerbliche Arbeiten, 
die Gegenstand eines Anmeldungsgewerbes sind, 
dürfen ab 1. Jänner 1992 unter der Voraussetzung, 
daß der betreffende ausländische Staat Gegenrecht 
gewährt, von Ausländern in Österreich nur mehr 
unter den gleichen Voraussetzungen ausgeführt 
werden, wie sie Inländer erfüllen müssen. 

Durch die Worte "unter den gleichen Vorausset
zungen, wie sie Inländer erfüllen müssen" gilt nicht 
mehr die bisherige Heimatstaatbehandlung auslän
discher Gewerbetreibender. Dies bedeutet für den 
Accordino~Raum, daß Gewerbetreibende aus dem 
italienischen Accordino-Raum, die keinen Befähi
gungsnachweis wie österreichische Gewerbetrei
bende erfüllen müssen, nunmehr, 'wenn sie im 
österreichischen Accordino-Raum gewerbliche Ar
beiten ausführen wollen, entweder den österreichi-

.' sehen Befähigungsnachweis erbringen müssen oder 
eine Nachsicht von diesem Befähigungsnachweis 
gemäß § 28 Abs. 1 GewO 1973 erreichen müssen; 
hiefür ist Voraussetzung, daß sie tatsächlich die 
"volle Befähigung" nach dem Maßstab der 
österreichischen Befähigungsnachweisvorschriften 
besitzen (siehe den letzten Satz des neuen § 51 
-Abs. 1 GewO 1973). 

Da diese neue Rechtslage den traditionellen 
Dienstleistungsverkehr über die Grenze im Accor
dino-Raum erschwert, wird durch den vorgesehe
nen § 51 a eine Zusatzbestimmung geschaffen, 
wonach für den Accordino-Raum weiterhin die 
Heimatstaatbehandlung ausländischer Gewerbe

. treibender, wie sie bis 31. Dezember 1991 gegolten 
hat, beibehalten wird. Diese Regelung ist auch mit 
dem im GATS verankerten Prinzip der unbedingten 
Meistbegünstigung vereinbar, da gemäß Art. II 
Abs.3 des GATS Vorteile, die Nachbarländern 
gewährt werden, um den· Handel zwischen· 
Grenzgebieten zu fördern, von der Meistbegünsti
gung ausgenommen sind. 

Zu Art. I Z 87 (§52 Abs. 4): 
Durch die Ergänzung des Abs. 4 soll ein Verbot 

der Automatenaufstellung auch an Plätzen möglich 
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sein, an denen die unmündigen Minderjährigen in 
besonderem Maße den Gefahren des Straßenver
kehrs ausgesetzt sind. Der Verbotsbereich der 
Ziffern 1 bis 5 erfährt jedoch dadurch keine 
Erweiterung. 

Zu Art. I.Z 88 (§ 53 a): 

Diese der Förderung der Nahversorgung die
nende Bestimmung wurde bedeutend vereinfacht. 
Insbesondere soll die Bewilligungspflicht entfallen. 

Zu Art. I Z 91 (§ 62 Abs. 2): 

Hier war eine Angleichung an die Bestimmungen 
des § 13 Abs. 1 erforderlich. 

Zu Art. I Z 92 und 199 (§ 63 Abs. 2 bis 4, § 368 
1.18) : 

Mit . den vorgesehenen Änderungen wird dem 
Gesetzesauftrag des Art. XXII Abs. 3.des Firmen
buchgesetzes, BGBI. NI. 10/1991, entsprochen. 

Mit dem dem Abs. 3 angefügten Satz wird eine -
im Hinblick auf die Judikatur des Verwaltungsge
richtshofes (zB Erk." vom 20. Oktober 1987, 
ZI. 87/04/0043, vom 19. Juni 1990, Zl. 90/04/0154, 
vom 5. November 1991, Z1. 91104/0119, und vom 
10. Dezember 1991, Zl. 91104/0092) - vor allem 
für Betriebsanlagenverfahren wichtige Vereinheitli
chung und Vereinfachung der Rechtslage durch 
Gleichstellung aller Firmeninhaber angestrebt. Wei
ters wird im Abs.4 eine durch das Firmenbuchge
setz bewirkte Änderung der GewO 1973, die im 
Firmenbuchgesetz übersehen wurde, nachgetragen. 

Zu Art. I Z 93 (§ 68 Abs. 1): 

Durch die Anfügung des letzten Satzes wird eine 
Rechtslücke geschlossen, die bisher zu Unklarheiten 
in der Vollziehung geführt hat. 

Zu Art. I Z 94 (§ 68 Abs. 3): 

Hier war die geänderte Bezeichnung des 
Österreichischen Arbeiterkammertages zu berück
sichtigen. 

Zu Art. I Z 95 (§ 69 Abs. 1): 

Diese Regelung soll" im Interesse der "Gewerbe
treibenden und der Gewerbebehörden die Festle
gung des Nachweises der Erfüllung vorgeschriebe
ner Maßnahmen durch den Gewerbetreibenden (zB 
bezüglich der Produkte aus einer Serie oder 
Baureihe) im Verordnungswege ermöglichen. 

Zu Art. I Z 96 (§ 69 Abs. 2 Z 5): 

Hier waren" die Änderungen der Gewerbeord
nungsnovelle 1991, EGBI. Nr.686, sowie die 

geänderten Gewerbebezeichnungen zu berücksich
tigen und die Zitierungen anzupassen. 

Zu Art. I Z 100 und 101 (§ 70 Abs. 1): 

Die derzeitige Regelung bezieht sich nur auf 
Arbeiten, die unmittelbar das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen gefährde!! können. Es 

"kann aber auch zu einer Vergrößerung von 
Gefahrdungen kommen, wenn bestimmte Maschi
nen, Geräte oder Ausrüstungen, die der Gefahren
abwehr dienen, durch eine unsachgemäße Überprü
fung, Instandsetzung oder Wartung ihre Funktions
fähigkeit verlieren. Dies trifft zB auf die unsachge
mäße Überprüfung von Handfeuerlöschern zu. Die 
Zitierung war anzupassen, weil die Unternehmer
prüfung als Nachweis der Arbeitnehmerbefähigung 
nicht in Frage kommt. 

Zu Art. I Z 102 (§ 71): 

In diesem Paragraphen wird die Wendung 
"Maschinen, Geräte oder deren Teile oder 
Zubehör" jeweils durch die Formulierung "Maschi
nen, Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile oder. 
Zubehör" ersetzt. Weiters dient die Neufassung der 
Abs.3 und 5 der Übereinstimmung der Begriffe des 
beabsichtigten Akkreditierungsgesetzes mit der 
Gewerbeordnung. 

Zu Art. I Z 103 (§§ 72 Abs.2, 76 Abs. 1 und Abs. 2, 
82 Abs. 1 und 82 a Abs. 1): 

Die vorgesehenen Änderungen dienen der 
Kompetenzentflechtung (s. I Allgemeiner Teil"Z 9). 

Zu Art. I Z 104 (§ 73 Abs. 6 und 7): 

§ 73 Abs. 6 und 7 ist im Hinblick auf den 
künftigen EWR an die konsumentenschutzrechtli" 
chen Bestimmungen der EG-Richtlinie des Rates 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über den Verbrau
cherkredit C87/102lEWG in der Fassung 
90/88/EWG - Anhang XIX Z 4 des EWR-Ab
kommens) anzupassen. Auf Grundlage der Ermäch
tigung des § 73 Abs. 6 soll eine richtlinienkonforme 
Regelung im Verordnungsweg erlassen werden. 

Zu den in dieser Regelung enthaltenen Begriffen 
der Kreditgewährung und des Anbietens von 
Krediten ist folgendes zu bemerken: 

Unter Kreditgewährung ist das Gewähren oder 
auch das an einen bestimmten Verbraucher 
anläßlich einer konkreten Geschäftsanbahnung 
gerichtete Versprechen, einen Kredit in Form eines 
Zahlungsaufschubes, eines Darlehens oder einer 
sonstigen ähnlichen Finanzierungshilfe zu gewäh
ren, zu verstehen. Demgegenüber kann das 
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Anbieten von Krediten auch an einen größeren 
Personenkreis ohne besonderen Anlaß etwa in Form 
von An~ündigungen und Werbung erfolgen. 

§ 73 Abs. 7 enthält die erforderlichen, sich an der 
Richtlinie 87/1 02/EWG in der geltenden Fassung 
orientierenden Konkretisierungen der im § 73 
Abs. 6 enthaltenen Verordnungsermächtigung. 

Zu Art. I Z 105 (§ 77 Abs.l zweiter Satz): 

Das zur Vereinheitlichung der Verwaltung und 
Entlastung der Gewerbebehörden geschaffene Ge
nehmigungsverbot des § 77 Abs. 1 zweiter Satz hat 
diese Ziele nicht erreicht und soll daher entfallen. 

Zu Art. I Z 106, 107,109, 154, 156 und 157 (§§ 78, 
79 Abs. 1, 82 :l Abs. 4, 356 Abs. 4, 359 Abs. 5, 359 a 
Z 2): 

Der vorge5:chlagene 'Entfall der Bestimmungen 
betreffend Betriebsbewilligung und Probebetrieb 
dient der Verwaltungsvereinfachung und Verfah
rensbeschleunigung. Da das Betriebsbewilligungs
verfahren (gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
aus dem ProiJebetrieb gewonnenen Erfahrungen) 
das Vorliegen eines rechtskräftigen Anlagengeneh
migungsbescheides voraussetzt, können die mit 
diesem Verfahren angestrebten Zielsetzungen -
unter voller ~rahrung der Schutzinteressen - auch 
durch die Anordnung der Fertigstellungsanzeige 
gemäß § 359 Abs. 1 und durch die nachträgliche 
V orschreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen 
gemäß § 79 erreicht werden. 

Zu Art. I Z 106 (§ 78 Abs. 1): 

Die vorgeschlagene Bestimmung soll die - von 
der Volks anwaltschaft immer wieder bemängelte -
für <'Ien Genehmigungswerber besonders belastende 
lange Dauer des (im Interesse der Bundeseinheit
lichkeit gebotenen) dreiinstanzigen Genehmigungs
verfahrens dadurch entschärfen, daß auch dann vor 
Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsbeschei
des Anlagen oder Anlagenteile errichtet und 
betrieben werderi dürfen, wenn vom Landeshaupt
mann ein di.e Anlage genehmigender Bescheid 
ergangen ist und - wie schon nach der geltenden 
Regelung des § 78 Abs.1 - die Schutzinteressen 
durch die Einhaltung der Auflagen des Genehmi
gungsbescheides bei der Errichtung und beim 
Betrieb der Anlage gewahrt werden. 

Zu Art. I Z 1()7 a (§ 80 Abs. 1): 

Die bisherige Frist von drei Jahren soll auf sieben 
Jahre ausgedehnt werden, weil die Vorlaufzeit für 
Projekte im allgemeinen länger geworden ist. Damit 
ist auch eine Verwaltungs entlastung verbunden. 

Zu Art. I Z108 (§ 81 Abs. 2 Z 5): 

Mit der vorgeschlagenen Festlegung, was unter 
"Gleichartigkeit" zu verstehen ist, sollen die in der 

Vollziehungspraxis aufgetretenen diesbezüglichen 
Schwierigkeiten künftig vermieden werden. 

Zu Art. I Z 109 (§ 82 a Abs. 3): 

Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll klarge-. 
stellt werden, daß die Gefahr von einem die 
Gefahrengeneigtheit der Anlage begründenden 
Anlagenteil ausgeht und daß sich die Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen nicht auf 
jene Personen bezieht, die zur Vermeidung oder 
Abwehr dieser Gefahr verpflichtet sind (vgl. § 2 
Abs.2 Satz 2 der deutschen Störfall-Verordnung in 
der geltenden Fassung). 

Zu Art. I Z 109 (§ 82 a Abs. 7): 

Im Sinne einschlägiger EG-Regelungen und in 
Anpassung an das Sicherheitspolizeigesetz und das 
geplante Umweltinformationsgesetz soll die Gewer
bebehörde verpflichtet werden, die im T extvor
schlag vorgesehenen Informationen an die zur 
Information der betroffenen Bevölkerung in bezug 
auf Störfälle berufenen Behörden weiterzuleiten. 

Zu Art. I Z 110 (§ 82 b Abs. 2): 

Mit diesem Vorschlag soll dem Umstand 
Rechnung getragen werden, daß (nicht nur bei 
§-359 b-Anlagen) häufig Betriebsangehörige die 
besten Kenner der Anlage und daher auch die besten 
Anlagenprüfer sind, dies allerdings nur unter den 
Voraussetzungen des - wie vorgeschlagen erwei
terten - § 82 b Abs. 2 letzter Satz. Diese Regelung 
würde sicherstellen, daß kein Engpaß bei den 
Prüfern auftritt, und vermeiden, daß die Prüfkosten 
allzu hoch werden. 

Zu Art. I Z 111 (§ 85): 

Mit den vorgesehenen Änderungen wird einer
seits dem Gesetzesauftrag des Art. XXII Abs. 3 des 
Firmenbuchgesetzes, BGBl. Nr. 10/1991, entspro
chen. Weiters wurden die durch Art. XXI Z 3 des 
Firmenbuchgesetzes bewirkten Änderungen in den 
Text der GewO 1973 eingearbeitet. Weitere 
Änderungen sind durch den Entfall der konzessio
nierten Gewerbe erforderlich geworden. Schließlich 
war (durch den Entfall der bisherigen Z 7) dem, 
Umstand Rechnung zu tragen, daß die Ausschlie
ßungsgründe des § 13 nunmehr als Antrittsvoraus
setzungen konzipiert sind. 

Zu Art. I Z 112 (§ 86 Abs. 2): 

Der angefügte Satz dient lediglich der Klarstel
lung. Weiters war der Entfall der konzessionierten 
Gewerbe zu berücksichtigen. 
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Zu Art. I Z 113 (§ 87): 

Die Änderungen im § 87 Abs. 1 tragen zunächst 
den Änderungen bei den Ausschlußgründen (§ 13) 
Rechnung (§ 87 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 87 Abs. 2). 

§ 87 Abs. 1 Z 4 entspricht dem bisherigen § 87 
Abs. 1 Z 2 lit. b. Hier war lediglich eine Änderung 
vorzunehmen, die durch den Entfall der konzessio
nierten Gewerbe erforderlich geworden ist. 

Neu ist § 87 Abs. 1 Z 3, der für alle Gewerbe eine 
Entziehung mangels Zuverlässigkeit vorsieht, wäh
rend dies bisher nur bei den konzessionierten 
Gewerben möglich war. 

Mit diesem. neuen Entziehungstatbestand 'soll 
besser als bisher dafür gesorgt werden, daß den 
sogenannten "schwarzen Schafen" die Gewerbe
ausübung untersagt werden kann. Der Entziehungs
tatbestand soll dann zum Tragen kommen, wenn 
der Gewerbeinhaber durch sein Verhalten die 
Zuverlässigkeit, die eine Voraussetzung für die 
Ausübung eines jeden Gewerbes bildet, verwirkt hat. 
Durch die Einschränkung auf "schwerwiegende" 
Verstöße wird sichergestellt, daß nicht schon jede 
geringe Verletzung der bei Ausübung des Gewerbes 
zu beachtenden Rechtsvorschriften zur Entziehung 
der Gewerbeberechtigung führen kann. Als schwer
wiegend ist ein Verstoß dann anzusehen, wenn er 
geeignet ist, das Ansehen des betreffenden Berufs
zweiges herabzusetzen. Außerdem muß es sich um 
Verstöße gegen Rechtsvorschriften und Schutzin
teressen handeln, die bei Ausübung gerade des 
gegenständlichen Gewerbes "besonders" zu beach
ten sind. Dazu gehören neben Verstößen gegen die 
Ausübungs- und Standesregeln und sonstige gewer
berechtliche Vorschriften insbesondere auch die 
Mißachtung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
sowie von Arbeitnehmer- und Konsumentenschutz
bestimmungen. Das Gewicht des Verstoßes ergibt 
sich weiters aus der Bedeutung des verletzten 
Schutzinteresses. Als besondere Schutzinteressen 
werden - je nach Art und Gegenstand des 
Gewerbes - zB Interessen des Umweltschutzes, des 
Schutzes vor Gefährdung der Gesundheit und der 
körperlichen Sicherheit sowie des Schutzes vor 
sittlicher Gefährdung, etwa durch Videokassetten· 
und sonstige Darstellungen mit gewalttätigem, 
brutalem oder pornographischem Inhalt (vgl. die 
Entschließungen des Nationalrates vom 14. Dezem
ber 1987, 6. Juli 1988 und 28. September 1989, E 33, 
34, 71 und 811NR/XVII. GP, und Bericht des 
Leitungskomitees des Europarates für Massenme
dien vom 24. Februar 1989, CDMM-89-16 Adden
dum H), in äen Vordergrund treten. Ein schwerwie
gender Verstoß gegen diese Interessen sichernde 
Rechtsvorschriften wird zwar nicht schon im Falle 
einer geringfügigen Verwaltungsübertretung, wohl 
aber dann angenommen werden können, wenn 
durch eine Vielzahl geringerer Übertretungen ein 
weiteres vorschriftswidriges Verhalten des Gewer
beinhabers zu befürchten ist. An sich schwer werden 

Verstöße gegen Rechtsvorschriften dann sein, wenn 
sie zu schweren verwaltungsstrafrechtlichen Sank
tionen oder etwa zu spezifischen strafgerichtlichen 
Verurteilungen geführt haben, auch wenn letztere 
im Hinblick auf das Ausmaß der verhängten Strafe 
noch nicht die Voraussetzungen gemäß § 13 Abs. 1 
oder 2 erfüllen. 

Zu Art. I Z 118 (§§ 94 bis 278): 

Im gänzlich neu gefaßten H. Hauptstück (§§ 94 
bis 278) werden Bestimmungen für einzelne 
Gewerbe (Handwerke, gebundene Gewerbe, freie 
Gewerbe) getroffen. 

Allgemeine Bemerkungen zur Neufassung der 
Bestimmungen für einzelne Gewerbe 

Die völlige Umstrukturierung der Einstufungvon 
Gewerben macht es notwendig, daß bestimmte 
Regelungen, die bei einer Umreihung eines 
Gewerbes in eine andere Gewerbekategorie nicht 
beseitigt werden sollen, übernommen werden. Diese 
Regelungen mußten an eine andere Stelle des 
Gesetzes übertragen werden. Es handelt sich hiebei 
insbesondere um Vorschriften über die den 
einzelnen Gewerben vorbehaltenen Tätigkeitsberei
che, gewisse Nebenrechte sowie Ausübungsvor
schriften, die der Gewerbetreibende einzuhalten 
hat. In den folgenden Erläuterungen wird nur 
insoweit auf derartige Regelungen eingegangen, als 
sie eine Änderung erfahren haben, die nicht bloß auf 
die neue Einstufung des betreffenden Gewerbes 
zurückzuführen ist. 

In den bisher geltenden Bestimmungen über 
konzessionierte Gewerbe wurden die unter den 
Konzessionsvorbehalt fallenden Tätigkeiten regel-

, mäßig mit den Worten "Der Konzessionspflicht 
unterliegen .. .',' umschrieben. Im Entwurf werden 
jene Tätigkeiten, die einem bestimmten Handwerk 
oder einem bestimmten nicht bewilligungspflichti
gen gebundenen Gewerbe vorbehalten sind, mit der 
Formulierung "Einer Gewerbeberechtigung für das 
Handwerk (Gewerbe) xy bedarf es für ... " 
gekennzeichnet. Der Berechtigungsumfang eines 
bestimmten Gewerbes kann jedoch durchaus über 
diesen engeren Vorbehaltsbereich hinausgehen, 
ohne daß das Gesetz diese weiteren Rechte im 
einzelnen festlegt (vgl. § 29). So steht dem 
Güterbeförderungsgewerbe das Nebenrecht der 
Schneeräumung auf öffentlichen Fahrbahnen zu. 
Der Friedhofsgärtner darf auch Grabkerzen ver
kaufen. Der Parfümeriewarenhändler ist auch 
berechtigt, kosmetische Mittel unentgeltlich an 
Kunden zu Demonstrationszwecken anzuwenden. 
Bäcker sind zur Erzeugung von Fein- und 
Konditorbackwaren mit durchgebackener Füllung 
(Auflagen) und Siedefettgebäck berechtigt. 
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Zu den neu gefaßten Gewerbelistenfür Hand
werke und gebundene Gewerbe sowie zu einzelnen 
Gewerben wird folgendes bemerkt: 

Zu § 94: 

Die Neuordnung der Handwerke bringt eine 
'Konzentration der handwerksartig ausgeübten 
Tätigkeiten in der Liste der Handwerke. Die 
Verwandtschaften der einzelnen Handwerke unter
einander werden im Gesetz selbst festgelegt. Auf 
Grund der bisherigen Regelung des § 20 Abs.3, 
wonach der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten mit Verordnung festzulegen hat, 
welche Handwerke verwandt sind, wurde die 
Verordnung BGBI. Nr. 189/1976 erlassen. Durch 
den Entwurf wird der Umfang der in der genannten 
Verordnung getroffenen Verwandtschaftsregelun
gen ausgebaut und erweitert. 

Die Handwerke werden in sieben Gruppen 
unterteilt, wobei inaßgebendes Kriterium für die 
Einordnung eines Handwerks in eine bestimmte 
Gruppe insbesondere die Gleichheit oder Ähnliclr
keit der verwendeten Roh- und Hilfsstoffe und der 
typischen Arbeitsvorgänge ist. 

Die Tätigkeit der Harmoniumerzeuger und 
Erzeuger von ähnlichen Musikinstrumenten (bisher: 
§ 94 Z 30) wird als eigenes Handwerk aus der 
Handwerksliste gestrichen und ist nunmehr dem 
Handwerk der Orgelbauer (§ 94 Z 85 idF des 
Entwurfes) zuzuordnen. 

Zu den einzelnen Änderungen in der Hand
werksliste wird folgendes bemerkt: 

Zu § 94 Z 1: 

Die gebundenen Gewerbe der Betonwarenerzeu
ger (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 3) und der 
Terrazzomacher (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 46) 
werden mit dem Handwerk der Kunststeinerzeuger 
(bisher: § 94 Z 43) vereinigt. 

Zu § 94 Z 2: 

Das gebundene Gewerbe gemäß· dem bisherigen 
§ 103 Abs. 1 lit. b Z 48 (Verlegen, ausgenommen 
Verspannen und Spalieren, von -Belägen aus 
Kunststoff, Gummi und Linoleum sowie von 
textilen Belägen) und das gebundene Gewerbe der 
Steinholzleger und der Estrichhersteller (bisher: 
§ 103 Abs. 1 lit. c Z 20) werden vereinigt und unter 
der Bezeichnung "Bodenleger" in die Gruppe der 
Handwerke eingereiht. 

Zu § 94 Z5: 

Die gebundenen Gewerbe der Wärme-, Kälte-, 
Schall- und Branddämmung (bisher: § 103 Abs. 1 

lit. b Z 52) und der Abdichter gegen Feuchtigkeit 
und Druckwasser (bisher: § 103 Abs. 1. lit. c Z 1) 
werden vereinigt und in die Gruppe der Handwerke 
eingereiht. 

Zu § 94 Z 8: 

Das Handwerk der Stukkateure (bisher: § 94 
Z 76) erhält die neue Bezeichnung "Stukkateure 
und Trockenausbauer" . Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, daß das Berufsbild dieses Handwerks den 
Innenausbau umfaßt, insofern sich dieser zB auf die 
Montage von Wand- und Deckenverkleidungen 
und das Aufstellen von Zwischen- und Leichtwän
den erstreckt. 

Siehe auch die Erläuterungen zu § 95. 

Zu § 94 Z 11: 

Das gebundene Gewerbe der Blumenbinder 
(bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 5) wird mit den 
gebundenen Gewerben der Gärtner (bisher: § 103 
Abs. 1 lit. b Z 22) vereinigt und' unter der 
Bezeichnung "Gärtner und Floristen" in die Gruppe 
der Handwerke eingereiht. 

Zu § 94 Z 12: 

Das konzessionierte Rauchfangkehrergewerbe 
(bisher: § 172) wird zum Handwerk. 

Zu § 94 Z 15: 

Das Handwerk der Mechaniker (bisher: § 94 
Z 52) wird umbenan~1.t in "Maschinen- und 
Fertigungstechniker" . 

Zu § 94 Z 17: 

Das gebundene Gewerbe der Aufstellung von 
Anlagen zur Erzeugung und Verwertung künstli
cher Kälte (bisher: § 103 Alls. 1 lit. a Z 3) wird mit 
dem Handwerk der Kühlmaschinenmechaniker 
(bisher: § 94 Z 42) vereinigt und unter der 
Bezeichnung "Kälteanlagentechniker" in die 
Gruppe der Handwerke eingereiht. 

Zu § 94 Z 18: 

Das Handwerk der Büromaschinenmechaniker 
(bisher:"§ 94 Z 7) wird umbenannt in "Bürokommu
nikationstechniker" . 

Zu § 94 Z 19: 

Das Handwerk der Kraftfahrzeugelektriker 
(bisher: § 94 Z 40) wird mit dem Handwerk der 
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Kraftfahrzeugmechaniker (bisher: § 94 Z 41) verei
nigt. Das neue Handwerk erhält die Bezeichnung 
"Kraftfahrzeugtechniker" . 

Zu § 94 Z 20: 

Das Handwerk der Landmaschinenmechaniker 
(bisher: § 94 Z 47) wird umbenannt in "Landma
schinentechniker" . 

Zu§ 94 Z 22: 

Das konzessionierte Gewerbe der Gas- und 
Wasserleitungsinstallation (bisher: § 163) wird zum 
Handwerk. 

Zu § 94 Z 24: 

Die gebundenen Gewerbe der Aufstellung von 
Lüftungsanlagen (einschließlich Klimaanlagen) der 
Oberstufe (bisher: § 103 Abs. 1 lit. a Z 4), der 
Aufstellung von Lüftungsanlagen (einschließlich 
Klimaanlagen) der Unterstufe (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. a Z 5), der Aufstellung von Niederdruckzentral
heizungsanlagen und' Warmwasserbereitungsanla
gen der Oberstufe und von Hochdruckzentralhei
zungsanlagen (bisher: § 103 Abs. 1 lit. a Z 6) und 
der Aufstellung von Niederdruckzentralheizungs
anlagen und Warmwasserbereitungsanlagen der 
Unterstufe (bisher: § 103 Abs. 1 lit. a Z 7) werden 
vereinigt und unter der Bezeichnung "Zentralhei
zungs- und Lüftungsanlagenbauer" in die Gruppe 
der Handwerke eingereiht. 

Zu § 94 Z 25: 

Die konzessionierten Gewerbe der Elektroinstal
laüon der Oberstufe (bisher: § 166), der Elektroin
stallation der Unterstufe (bisher: § 167) und der 
Errichtung von Blitzschutzanlagen (bisher: § 169) 
werden vereinigt und unter der Bezeichnung 
"Elektrotechniker" in die Gruppe der Handwerke 
eingereiht. 

Zu§94Z26: 

Das Handwerk der Elektromechaniker und 
Elektromaschinenbauer (bisher: § 94 Z 12) erhält 
die Bezeichnung "Elektroniker und Elektromaschi
ri"enbauer"., 

Zu § 94 Z 27: 

Das Handwerk der Radio- und Fernsehtechniker 
(bisher: § 94 Z 67) erhält die Bezeichnung "Radio
und Videoelektroniker" . 

Zu § 94 Z29: 

Das Handwerk der Graveure und Guillocheure 
(bisher: § 94 Z 26) wird umbenannt, wobei die 
Bezeichnung "Guillocheure" entfällt. 

Zu § 94 Z30: 

Das Handwerk der Gürtler und Ziseleure (bisher: 
§ 94 Z 27) wird mit dem Handwerk der Metalldrük
ker (bisher: § 94 Z 54) vereinigt. 

Zu § 94 Z33: 

Die Handwerke der Gelbgießer (bisher: § 94 
Z 19) und der Metall- und Eisengießer (bisher: § 94 
Z 55) werden unter der Bezeichnung "Metall- und 
Eisengießer" vereinigt. 

Zu § 94 Z 48: 

Das Handwerk der Modisten (bisher: § 94 Z 59) 
wird mit dem Handwerk der Hutmacher (bisher: 
§ 94 Z 34) vereinigt. 

Zu § 94 Z 53: 

Die Handwerke der Rotgerber (bisher: § 94 Z 68) 
und der Weiß- und Sämischgerber (bisher: § 94 
Z 82) werden vereinigt und unter der Bezeichnung 
"Gerber" in die Gruppe der Handwe~ke eingereiht. 

Zu § 94 Z 54: 

, Das gebundene Gewerbe der Rauhwarenzurich
ter und Rauhwarenfärber (bisher: § 103 Abs. Ilit. b 
Z 37) wird zum Handwerk. Im Berufsbild der 
Rauhwarenzurichter ist das Färben enthalten, sodaß 
auf die Bezeichnung "Rauhwatenfärber" verzichtet 
werden konnte. 

Zu § 94 Z 64: 

Das gebundene Gewerbe der Molkereien und 
Käsereien (bisher: § 103 Abs. 1lit. b Z 35) wirci zum 
Handwerk. 

Zu § 94 Z 66: 

Das gebundene Gewerbe der Hörgeräteakustiker 
(bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 28) wird zum 
Handwerk. 

Zu § 94 Z 69: 

Die Bezeichnung des Handwerks (bisher: Mie
dererzeuger; vgl. § 94 Z 57) wird dem heute 
üblichen Sprachgebrauch angepaßt. 

Zu § 94 Z 75 und 76: 

Das Handwerk der Glasschleifer einschließlich 
der Glasbeleger (bisher: § 94 Z 23) wird geteilt. Die 
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Tätigkeit der Glasbeleger und Flachglasschleifer 
wird dem Handwerk der Glaser (bisher: § 94 Z 22) 
angegliedert. Die Tätigkeit der Hohlglasschleifer 
wird mit dem gebundenen Gewerbe der Hohlglas
veredler einschließlich der Glasgraveure (bisher: 
§ 103 Abs. 1 lit. b Z 27) vereinigt und erhält die 
Handwerksbezeichnung "Hohlglasschleifer und 
Hohlglasveredler" . Die Glasgraveure werden durch 
die Bezeichnung "Hohlglasveredler" erfaßt. 

Zu § 94 Z 92: 

Das gebundene Gewerbe der Kunststoffverarbei
ter (bisher: § 103 Abs.1 lir.. b Z 31) wird zum 
Bandwerk. 

Zu § 94 Z 94: 

Das gebundene Gewerbe der Vulkaniseure 
(bisher: § 103 Abs.1 lit. b Z 51) wird zum 
Handwerk. 

Zu § 95: 

Diese Bestimmung schützt den Bestand an 
Rechten, die Handwerken oder gebundenen Ge
werben zukommen, für den Fall der Neueinstufung 
einer Tätigkeit in die Gruppe der Handwerke. So 
sind zB Zimmermeister weiterhin zur Durchfüh
rung von Isolierungs- und Trockenausbauarbeiten 
berechtigt, auch wenn die betreffenden Tätigkeiten 
neu den Handwerken zugeordnet wurden. Desglei
chen werden die Rechte der Baumeister (vgl. auch 
§ 216 Abs.2 in der Fassung des Entwurfes), der 
Tischler und - soweit es sich um Stahlkonstruktio
nen handelt - der Schlosser durch die Aufnahme 
der Trockenausbauer in die Handwerksliste nicht 
geschmälert. 

Zu § 96: 

Das Handwerk der Optiker (bisher: § 94 Z 60) 
erhält die Bezeichnung ,,Augenoptiker". Im § 96 
wird eine Bestimmung geschaffen, die das Recht der 
Augenoptiker zur Anpassung und Abgabe von 
Korrektionsbrillen einschließlich der Brillenglasbe
stimmung festschreibt. Unter "hiefür ausgebildeten 
Fachkräften" werden insbesondere Personen mit 
erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung 1m 
Lehrberuf Optiker zu verstehen sein. 

Zu § 98: 

Mit dem Ausdruck "Herstellung des hiefür 
notwendigen Untergrundes" ist insbesondere die 
Herstellung des Estrichs gemeint, der als Unterlage 
für den Bodenbelag dient, nicht jedoch die 
Deckenkonstruktion'. 

Zu § 99 und Art. I Z 220 (§ 376 Z 12 a): 

Die Zweiteilung des Gewerbes in eine Ober- und 
Unterstufe entfällt. Auch für die Errichtung von 

Blitzschutzanlagen wird eine Gewerbeberechtigung 
für das Handwerk der Elektrotechniker erforderlich 
sein. Die Definition des Begriffes "elektrrsche 
Starkstromanlagen und -einrichtungen" bleibt 
gleich. 

Im Abs. 3 wird dem Elektrotechniker das 
Nebenrecht zur Instandhaltung und Instandsetzung 
von elektrischen Betriebsmitteln eingeräumt. Der 
Abs. 4 ermöglicht es bestimmten Erzeugern, die von 
ihnen hergestellten Maschinen und Anlagen an eine 
bestehende Stromversorgung anzuschließen. 

Die bisherigen Inhaber einer Konzession für das 
Gewerbe der Elektroinstallation der Unterstufe 
sollen berechtigt sein, Elektroinstallationen im 
Berechtigungsumfang des neuen Gesamtgewerbes 
durchzuführen. Eine solche Maßnahme erscheint 
deshalb vertretbar, weil der gesamte Vorschriften
bereich weitgehend ident· ist, der Grad der 
Verantwortung des Unternehmers ebenso für die 
Unterstufenanlagen schon jetzt sehr hoch ist und 
schließlich auf diese Weise Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen El~ktrotechnikern neuen und alten 
Rechtes vermieden werden können. 

Zu §§ 100 und 123: 

Der Betrieb von Übernahmestellen für gewerbli
che Arbeiten im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung stellt nach ständiger Rechtsprechung des 
VwGH (siehe zB VwGH-Slg. 6705 A) die 
Ausübung des betreffenden Gewerbes dar. Um das 
Gewerbe der Übernahme von Arbeiten für die 
Gewerbe der Textilreiniger, der Färber oder der 
Wäscher und Wäschebügler (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. c Z 21) zu einem freien Gewerbe zu machen, ist 
es daher erforderlich, ausdrücklich festzulegen, daß 
der Betrieb einer Übernahmestelle nicht die 
Ausübung des betreffenden Handwerks darstellt. 

Zu § 101: 

Fleischer sollen in die Lage versetzt werden, die 
Nahversorgung der Bewohner mit Lebensmitteln in 
dem betreffenden Standort sicherzustellen, wenn 
kein Gewerbetreibender den Kleinhandel. mit 
Lebensmitteln ausübt (vgl. auch § 165 idF des 
Entwurfes). Die im Abs.6 eingeräumte Berechti
gung bleibt auch na:ch dem Zuzug eines Lebensmit
telhändlers bestehen. Unter Orts gebiet ist das 
verbaut~ Gebiet zu verstehen. Ein Gebiet ist dann 
verbaut, wenn die örtliche Zusammengehörigkeit 
mehrerer Bauwerke leicht erkennbar ist. 

Zu § 102: 

Fotografen erhalten das Nebenrecht der Herstel
lung von Videofilmen .. 

Zu § 103: 

Die Rechte der Friseure werden gegenüber dem 
Berechtigungsumfang der Kosmetiker und Fußpfle
ger neu abgegrenzt. 
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Zu § 104: 

Der Vorbehalts bereich des Gewerbes der Gas
und Wasserleitungsinstallateure wird klarer gefaßt 
als bisher. Da Gas- und Wasserleitungsinstallateure 
zur Instandsetzung und Instandhaltung von Gasver
brauchsgeräten aller Art berechtigt sind, wäre es 
nicht konsequent, wenn es dem Gas- und 
Wasserleitungsinstallateur nicht auch erlaubt wäre, 
anhand der Ergebnisse einer Abgasmessung festzu
stellen, ob ein Gerät im Sinne des § 104 Abs. 1 Z 1 
einwandfrei arbeitet oder nicht. Es wird daher das 
Recht der Gas- und Wasserleitungsinstallateure zur 
Abgasmessung ausdrücklich normiert. 

Zu § 106: 

Durch die Einbeziehung der Kraftfahrzeugelek
triker in das Handwerk der Kraftfahrzeugtechniker 
werden die Rechte der Karosseriebauer, Schmiede 
(Fahrzeugfertiger) und Autospengler zur Erzeu
gung und Instandsetzung auch der elektrischen und 
elektronischen Anlage eines Kraftfahrzeuges nicht 
berührt. Dies wurde durch die Einfügung der Worte 
"unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreiben
der" zum Ausdruck gebracht. 

Zu § 107: 

Den Malern und Anstreichern wird als Neben
recht das "Anbringen von Anstrichen und Beschich
tungen zum Zwecke der Wärmeisolierung" zuge
standen. 

Zu § 110: 

Zu dem gemäß § 110 Abs. 1 Z 2 und 3 
aufrechterhaltenen Inländervorbehalt (bisher: § 173 
Abs. 1 Z 3 und 4) wird auf die Ausführungen im 
Allgemeinen Teil der Eiläuterungen. hingewiesen. 

Zu § 115: 

Die gebietsweise Abgrenzung ist nunmehr 
jedenfalls zu verfügen und wird nicht mehr davon 
abhängig gemacht, daß sie aus Gründen der 
Feuerpolizei zweckmäßig ist. DiePraxis der Länder 
weist in dieselbe Richtung, da kein Bundesland 

- bisher auf eine gebietsweise Abgrenzung verzichtet 
hat. Bei der Festlegung der Kehrgebiete soll darauf 
geachtet werden, daß die feuerpolizeilichen Aufga
ben entsprechend wahrgenommen werden können. 
Damit soll die Schaffung unüberschaubarer und· 
weitläufiger Kehrgebiete, in denen das Nahever
hältnis des Rauchfangkehrers zu den einzelnen 
Kehrobjektsinhabern verlorengeht, ausgeschlossen 
werden. 

Im Abs. 2 wird der Anmelder verpflichtet, eine 
Gewerbeanmeldung mit einer entsprechenden Ein-

schränkung auf das betreffende Kehrgebiet zu 
erstatten. Durch den letzten Satz des § 115 Abs. 2 
sollen nicht nur Gewerbeberechtigungen an eine 
Änderung der Abgrenzung des Kehrgebietes ex lege 
angepaßt werden, die einen -innerhalb des Kehrge
bietes gelegenen Standort aufweisen, sondern- auch 
Fälle erfaßt werden, bei denen der Standort 
außerhalb des Kehrgebietes liegt. 

Im Abs. 4 wird die Anhörung der Gemeinden 
nach dem Muster der schon bisher für die 
Fe·stlegung von Höchsttarifen normierten V or
gangsweise vereinfacht. 

Zu § 116: 

Der letzte Satz soll verhindern, daß der Inhaber 
eines Kehrobjektes den Wechsel des Rauchfangkeh
rers gerade dann vornimmt, wenn dieser sich 
anschickt, die vorgeschriebenen Kehrarbeiten aus
zuführen. 

Zu § 117: 

Da die gebietsweise Abgrenzung jedenfalls zu 
verfügen ist, wurde die im ersten Satz des bisherigen 
§ 177 enthaltene Regelung geändert. 

Zu § 118, § 340 Abs. 1 (Art. I Z 127) und 4 (Art. I 
Z 128): 

Diese Verfahrensbestimmung enthält eine Aus
nahme vom Grundsatz, daß die Anmeldung 
konstitutiv wirkt, wenn die gesetzlichen Vorausset
zungen für die Ausübung des angemeldeten 
Gewerbes in dem betreffenden Standort vorliegen. 
In diesem Fall darf der AnmeIder bei Erstattung der 
Anmeldung mit der Gewerbeausübung beginnen. 
Im Verfahren über eine Anmeldung des Rauchfang
kehrerhandwerks darf die Behörde zunächst keinen 
Gewerbeschein ausstellen, wenn sie zum Ergebnis 
kommt, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Gewerbeausübung vorliegen, sondern sie muß 
stets einen Bescheid gemäß § 340 Abs. 1 erlassen, 
gegen deh die Landesinnung der Rauchfangkehrer 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
unter den Voraussetzungen des § 118 Abs. 3 
Berufung erheben kann. 

Zu § 119: 

Das konzessionierte Gewerbe der Schädlingsbe
kämpfer (bisher: § 243) wird mit dem gebundenen 
Gewerbe der Schädlingsbekämpfer im Pflanzenbau 
(außer mit hochgiftigen Gasen) -,- bisher: § 103 
Abs. 1 lit. D Z 39 - vereinigt und unter die 
Bezeichnung "Schädlingsbekämpfer" in die Gruppe 
der Handwerke eingereiht. 
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Durch § 119 Abs. 2 Z 2 wird klargestellt, daß 
auch Bildhauer, Drechsler, Orgelbauer und Tischler 
im Zuge von Reparaturarbeiten und 'Restaurierun" 
gen alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämp
fung von Schädlingen (ohne Verwendung hochgifti
ger Gase) durchführen dürfen. 

Zu § 120: 

Die im bisherigen § 244 enthaltene Verordnungs
ermächtigung wird insofern geändert, als es den 
chemikalienrechtlichen Vorschriften überlassen 
bleibt, die Einstufung von gefährlichen Stoffen und 
Zubereitungen zu regeln und damit auch festzule
g.::n, welche Gase wegen ihrer Gefährlichkeit als 
hoch giftig anzusehen sind. 

Die im bisherigen § 246 enthaltene Regelu.ng über 
den Leiter von Ausgasungen wurde nicht übernom
men. Erforderlichenfalls kann durch die Verord
nung gemäß § 70 vorgeschrieben werden, daß 
bestimmte gefährliche Arbeiten bei der Schädlings
bekämpfung nur durch fachlich befähigte Arbeit
nehmer ausgeführt werden dürfen. 

Die im bisherigen § 247 enthaltenen Sonderbe
stimmungen über Durchgasungskammern entfallen. 
Es gelten nunmehr für die Errichtung und den 
Betrieb von ortsfesten Durchgasungskammern al
lein die §§ 74 ff. Hinsichtlich der Verwendung 
fahrbarer Durchgasungskammern wird auf die 
Möglichkeit hingewiesen, dem Gewerbetreibenden 
Vorkehrungen gemäß § 84 aufzutragen. 

Zu § 124: 

Das Nebenrecht des Verlegens von Belägen mit 
Ausnahme von Kunststein-, Naturstein- und kera
mischen Belägen steht den Tischlern unbeschadet 
der Rechte der Bodenleger zu. Im zweiten Satz wird 
eine strittige Abgrenzungsfrage zwischen dem 
Berechtigungsumfang des Handwerks der Tischler 
und dem Gewerberechtsumfang des Gewerbes der 
Zimmermeister gelöst. 

Zu § 125: 

Die Einteilung der Gewerbe in eine Ober- und 
Unterstufe wird aufgehoben. 

Zu den §§ 126, 376 Z 16 (Art. I Z 223) und 376 
Z 34 c (Art. I Z 227): 

1. Die gebundenen Gewerbe werden nach der 
neuen Konzeption in' nicht bewilligungspflichtige 
gebundene Gewerbe (§ 126) und in gebundene 
Gewerbe eingeteilt, deren Ausübung im öffentlichen 
Interesse an eine Bewilligung gebunden ist (§ 128). 

Welche Arten des Nachweises der Befähigung in 
Frage kommen, ergibt sich aus § 22 . Es kann auch 
eine fachliche Tätigkeit allein als Befähigungsnach
weis festgelegt werden. Daran könnte zB beim 
Gewerbe der Frachtenreklamation oder beim 
Betrieb von Tankstellen gedacht werden. 

1.1. Folgende konzessionierte Gewerbe werden 
zu nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Ge
werben (Reihenfolge nach der bisherigen Systema
tik des Gesetzes): 

Luftfahrzeugmechanikergewerbe 
Gastgewerbe 
Reisebüros 

, Fremdenführergewerbe 
Herstellung von zur arzneilichen Verwendung 

J bestimmten Stoffen und Präparaten, von Giften 
usw., Sterilisierung von Verbandmaterial 

Herstellung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten 

Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 
Drogistengewerbe 
Sterilisierung von medizinischen Injektionssprit

zen und Infusionsgeräten und Handel mit diesen 
Gegenständen 

Erzeugung von 'medizinischem Naht- und Orga
nersatzmaterial und Handel mit diesen Erzeugnis
sen 

Bestatter 
Versteigerung beweglicher Sachen 
Einziehurig fremder Forderungen (Inkassobüros) 

1.2. Die konzessionierten Gewerbe, die zu 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerben wer
den, sind im § 128 aufgezählt. Das Gewerbe' der 
Berufsdetektive wird mit dem Bewachungsgewerbe, 
das Gewerbe der Immobilienmakler mit dem 
Gewerbe der Personalkreditvermittlung vereinigt. 

1.3. Folgende gebundene Gewerbe werde'n zu 
freien Gewerben: 

Dienstleistungen in der automatischen Datenver
arbeitung und Informationstechnik 

Es soll Personen verschiedenster beruflicher 
Herkunft der Zugang zum Gewerbe eröffnet 
werden. Die Festschreibung eines Befähigungsnach
weises würde unter Umständen Personen, die keine 
für das genannte Gewerbe einschlägigen Bildungs
gänge zurückgelegt haben, unnötige Barrieren in 
den Weg legen, wenn sie später eine Begabung für 
diese Tätigkeit entdecken und einen Ideenreichtum 
auf diesem Gebiet entwickeln. 

Buch-, Kunst- und Musikalienverlag (Übernahme 
von Werken der Literatur, bildenden Kunst und 
Tonkunst zur Vervielfältigung' und zum Vertrieb)' 

Erzeuger kohlensäurehältiger Getränke 
Erzeuger von kosmetischen Artikeln und Parfü

menewa.ren 
Erzeuger künstlicher Mineralwässer und künstli

cher Mineralwasserprodukte 
Erzeuger von Lebensmittelkonserven aller Art 

und tiefgekühlten Lebensmitteln 
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Erzeuger von Margarine, Pflanzenspeisefetten 
und Speiseölen 

Filmproduktion (Herstellung von zur öffentli~ 
chen Aufführung bestimmten Filmen) 

Futtermittelerzeuger 
Gablonzerwaren -Erzeuger 
Gold-, Silber- und Perlensticker 
Handschuhmacher 
Notenstecher 
Säger 
Schriftgießer (Druckletternerzeuger) 
Siebmacher 
Skierzeuger 
Stempelerzeuger und Flexografen 
Asphaltierer 
Bürsten- und Pinsel macher 
Essigerzeuger 
Garagierungsgewerbe (Halten von Räumen .zur 

Einstellung von Kraftfahrzeugen) 
Kleinhandel mit Brennstoffen und Brennmaterial 
Korb- und Flechtwarenerzeuger 
Marktfahrer (Fieranten) 
Posamentierer, 
Schirmmacher 
Seiler 
Senferzeuger 
Spirituosenerzeuger 
Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der 

Textilreiniger, der Färber oder der Wäscher und 
Wäschebügler . 

Vermieten von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung 
eines Lenkers 

Wermut-, Dessert-, Schaum- und Perlweinerzeu
ger 

2. Zum rechtlichen Schicksal der nicht unter Z 1 
und 3 angeführten gebundenen Gewerbe wird 
folgendes bemerkt: 

Chemische Laboratorien (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. a Z 1) 

siehe dazu die Erläuterungen zu § 168 

Aufstellung von Anlagen zur Erzeugung und 
Verwertung künstlicher Kälte (bisher: § 103 Abs.L 
lit. a Z 3) 

siehe § 94 Z 17 idF des Entwurfes 

Zu den im bisherigen § 103 Abs. 1 lit. a Z 4 bis 7 
angeführten Gewerben siehe § 94 Z 24 idF des 
Entwurfes und die Erläuterungen hiezu. 

Antiquitäten- und Kunstgegenständehandel (bis
her: § 103 Abs, llit. b Z 1) 

Buch-, Kunst- und Musikalienhandel (Handel 
mit vervielfältigten Schriften und vervielfältigten 
bildlichen Darstellungen) - bisher: § 103 Abs, 1 
lit. b Z 6 

Fotohandel (Handel mit Fotbartikeln und Foto
verbrauchsmaterial) - bisher: § 103 Abs. 1 lit. b 
Z 18) 

Die . genannten Handelsgewerbe hatten bisher 
einen Sonderstatus inne, der nun aufgehoben wird, 
Die Lehrberufe Buchhändler, Fotokaufmann und 
Musikalienhändler bleiben bestehen. Es gibt viele 
Handelszweige, bei denen· der Warenvertrieb ohne 
spezielle Fachkenntnisse des Gewerbetreibenden 
und des Verkaufspersonals nicht bewerkstelligt 
werden kann. Diese Kenntnisse wird sich der 
Unternehmer aber selbst zu verschaffen haben, um 
sich auf dem betreffenden Warenmarkt zurechtzu
finden und sich im Wettbewerb behaupten zu 
können. Er wird auch für eine entsprechende 
Ausbildung und Schulung seines Personals Sorge 
tragen, ohne daß ihn das Gesetz dazu anhält. Da die 
Sonderhandelsgewerbe nunmehr· im Handelsge
werbe gemäß § 126 Z 14 aufgehen, bleibt der -

, nicht weiter zwischen einzelnen Warengattungen 
differenzierende - kaufmännische Befähigungs
nachweis erhalten. 

Betonwarenerzeuger (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b 
Z 3) 

siehe § 94 Z 1 idF des Entwurfes 

Gärtner (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 22) 

siehe § 94 Z i 1 idF des Entwurfes 

Hochglasveredler,einschließlich der Glasgra-
veure (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 27) 

siehe § 94 Z 76 idF des Entwurfes und die 
Erläuterungen hiezu 

Hörgeräteakustiker (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b 
Z 28) 

siehe § 94 Z 66 idF des Entwurfes 

Kunststoffverarbeiter (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b 
Z 31) 

siehe § 94 Z 92 idF des Entwurfes 

Molkereien und Käsereien (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. b Z 35) 

siehe § 94 Z 64 idF des Entwurfes 

Rauhwarenzurichter und Rauhwarenfärber (bis
her: § 103 Abs. l1it. b Z 37) 

siehe § 94 Z 54 idF des Entwurfes und die 
Erläuterungen hiezu 

Terrazzomacher (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 46) 

siehe § 94 Z 1 idF des Entwurfes 

Vulkaniseure (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 51). 

siehe § 94 Z 94 idF des Entwurfes 

Wärme-; Kälte-, Schall- und Branddämmung 
(bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 52) 

siehe § 94 Z 5 idF des Entwurfes 

Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser 
(bisher: § 103 Abs. 1 lit. c Z 1) 

siehe § 94 Z 5 idF des Entwurfes 
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Steinholzleger und Estrichhersteller (bisher: 
§ 103 Abs. 1 lit. c Z 20) 

siehe § 94 Z 2 idF des Entwurfes 

Einen Sonderfall bildet das Gewerbe der 
Viehschneider (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 50). 
N ach der Streichung aus der Liste der gebundenen 
Gewerbe und der Aufhebung der im § 2 Abs. 1 Z 11 
enthaltenen, die Rechte der Viehschneider sichern
den Bestimmung gehört diese Tätigkeit in Hinkunft 
zur Berufsausübung der Tierärzte. Neue Berechti
gungen dürfen nicht mehr begründet werden, 
bestehende Berechtigungen bleiben aufrecht (vgl. 
§ 376 Z 16 idF des Art. I Z 223 des Entwurfes). 

3. Folgende gebundene Gewerbe gehen in einem 
bestehenden Handwerk auf, ohne daß eine 
Änderung der Bezeichnung des Handwerks zu 
erfolgen hätte: 

Instandsetzen von Schuhen (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. b Z 29 a) 

Diese Tätigkeit ist nach der Streichung aus der 
Liste der gebundenen Gewerbe dem Handwerk der 
Schuhmacher (§ 94 Z 51) zuzuordnen. 

Lederfärber (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 32)' 

Diese Tätigkeit ist nach der Streichung aus der 
Liste der gebundenen Gewerbe dem Handwerk der 
Färber (§ 94 Z 58) zuzuordnen. 

Wäscher und Wäschebügler (bisher: § 103 Abs. 1 
lit. b Z 52 a) 

Diese Tätigkeit ist nach der Streichung aus der 
Liste der gebundenen Gewerbe dem Handwerk der 
Textilreiniger (Chemischreiniger; Wäscher und 
Wäschebügler) (§ 94 Z 72) zuzuordnen. 

Abschleifen und Versiegeln von Fußböden 
(bisher: § 103 Abs. 1 lit. c Z 2) 

Diese Tätigkeit ist nach der Streichung aus der 
Liste der gebundenen Gewerbe dem Handwerk der 
Tischler (§ 94 Z 38), dem Handwerk der Bodenle
ger (§ 94 Z 2) und dem Handwerk der Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger (§ 94 Z -73) zuzu-
ordnen. -. . 

Maler für Industrieerzeugnisse (bisher: § 103 
Abs. 1 lit. c Z 12) 

Diese Tätigkeit ist nach der Streichung aus der 
Liste der gebundenen Gewerbe dem Handwerk der 
Maler und Anstreicher zuzuordnen. 

4. Diejenigen gebundenen Gewerbe -aus der 
derzeit bestehenden Liste des § 103, die nicht in freie 
Gewerbe oder Handwerke umgewandelt werden, 
werden mit folgenden Ausnahmen unverändert in 
den § 126 übernommen: 

Handelsgewerbe (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 25) 

Für die Aussonderung der vom Handelsgewerbe 
gemäß § 126 Z 14 ausgenommenen Handelstätig
keiten sprechen Gründe der Volksgesundheit. 

Spediteure einschließlich der Transponagenten 

Das gebundene Gewerbe der Spediteure (bisher: 
§ 103 Abs. llit. b Z 44) wurde mit dem gebundenen 
Gewerbe der Transportagenten (bisher: § 103 
Abs. 1 lit. b Z 47) vereinigt. Die Ähnlichkeit der 
beiden Berufe zeigt sich schon derzeit daran, daß 
der Nachweis der Befähigung für das gebundene 
Gewerbe der Spediteure als Nachweis der Befähi
gung für das gebundene Gewerbe der T ransport
agenten gilt (vgl. § 1 Abs. 2 Verordnung über den 
Befähigungsnachweis für das gebundene Gewerbe 
der Transportagenten, BGBI. Nr. 469/1979). 

Vermögens berater und Verwalter von bewegli-
chem Vermögen . 

Die Verwaltung von beweglichem Vermögen 
wird dem gebundenen Gewerbe der Vermögensbe
rater (bisher: § 103 Abs. 1 lit. b Z 49) angegliedert. 
Unter beweglichem Vermögen sind nicht Wertpa
piere zu verstehen, da die Anschaffung, Veräuße
rung sowie die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren für andere (Effekten- und Depotge
schäft) als Bankgeschäfte (§ 1 Abs. 2 Z 5 KWG) zu 
qualifizieren und diese vom Geltungsbereich der 
Gewerbeordnung 1973 gemäß § 2 Abs. 1 Z 14 
ausgenommen sind. 

. Werbeagentur 

Die gebundenen Gewerbe der Werbeberater 
(bisher: § 103 Abs. llit. b Z 54) und der Werbungs
mittler (bisher: § 103 Abs.llit. b Z 55), die in der 
Praxis weitgehend gleichzeitig ausgeübt werden, 
werden unter der Gewerbebezeichnung "Werbe
agentur" zusammengefaßt. 

5. Da die Gruppe der konzessionierten Gewerbe 
aufgelöst wird, ist auch auf die Neueinstufungder 
nicht unter Z 1 genannten. konzessionierten Ge
werbe einzugehen. 

5.1. Folg'ende konzessionierte Gewerbe werden 
zu Handwerken: 

Gas- und Wasserleitungsinstallation 
Elektroinstallation der Oberstufe 
Elektroinstallation der Unterstufe 
Errichtung von Blitzschutzanlagen 
Rauchfangkehrergewerbe 

Das konzessionierte Gewerbe der Dampfkessel
erzeugung ist nach der Streichung aus der Liste der 
konzessionierten Gewerbe einem metallbearbeiten
den Handwerk (Schlosser, Maschinen- und Fertic 

gungstechniker) zuzuordnen, wenn der Dampfkes
sel aus Stahl oder anderen Metallen erzeugt wird. 

5.2. Folgende konzessionierte Gewerbe werden 
zu freien Gewerben: 

Zündwarenerzeugting 
Betrieb von S~hleppliften 
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Kanalräumer 
Abdecker 

5.3, Der Entfall der Konzessionspflicht für die 
Ausgleichsvermittlung hat zur Folge, daß diese 
Tätigkeit in Hinkunft zu der den Rechtsanwälten 
vorbehaltenen Berufsausübung gehört,· da gemäß 
§ 8 der Rechtsanwaltsordnung, RGBI. Nr. 96/1868, 
idF des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 556/1985 Befug
nisse von Gewerbetreibenden, die Parteienvertre
tungen betreffen, nur dann unberührt bleiben, wenn 
diese Befugnisse in den Berechtigungsumfang von 
gebundenen oder konzessionierten Gewerben oder 
von Handwerken fallen. 

5.4. In die Regierungsvorlage wurden auch die in 
der Gewerberechtsnovelle 1991, BGB!. Nr. 686, 
enthaltenen Regelungen über das gebundene 
Gewerbe der Arbeitsvermittler aufgenommen. 

Zu § 132: 

Die Wortfolge im § 132 Abs.3 wurde im 
Vergleich zur Formulierung des bisherigen § 238 
Abs. 3 umgestellt. Damit soll klargestellt werden, 

. daß die Voraussetzung des § 132 Abs. 1 dann 
entfällt, wenn die Rechtsnachfolger sowohl beim 
Übergang des Unternehmens durch Rechtsgeschäft 
als auch im Erbwege Deszendenten des ,Gewerbein
habers sind. Die bisherige Wortstellung hat zu 
Zweifeln Anlaß gegeben, ob die in Rede stehende 
Begünstigung nicht nur für den Übergang des 
Unternehmens an Deszendenten im Erbweg gilt 
(arg.: im Erbwege an Deszendenten). 

Z~ § 135: 

Siehe die Erläuterungen zu § 118. 

Zu § 136: 

Der Kleinhandel mit sterilisiertem Verbandmate
rial ist dem Drogistengewerbe vorbehalten. Darun
ter fällt auch der Kleinverkauf sogenannter 
Autoapotheken gemäß § 102 Abs. 10 des Kraftfahr
gesetzes 1967. Es erscheint zweckmäßig, den 
Kleinhandel mit Autoapotheken auch durch andere 
Gewerbetreibende (etwa Tankstelleninhaber oder 
Autozubehörhändler) zu ermöglichen. 

Durch den Passus" ... in Behältern im Sinne des 
§ 102 Abs.l0 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 267, in der Fassung BGBI. Nr.615/1977" 
scheint hinreichend klargestellt, daß lediglich die in 
Rede stehenden Autoapotheken gemäß § 102 
Abs. 10 des Kraftfahrgesetzes 1967 und nicht 
allgemein der Kleinverkauf von sterilisiertem 
Verbandmaterial dem Konzessionsvorbehalt des 
Drogistengewerbes entzogen wird. 

Zu § 138: 

Die in dieser Bestimmung genannten Gewerbe
treibenden müssen sich in Hinkunft hauptberuflich 
beschäftigter Personen bei der Ausübung der ihnen 
vorbehaltenen Tätigkeiten bedienen, weil eine 
möglichst durchgehende Anwesenheit der fachlich 
geeigneten Arbeitnehmer w;ihrend des Betriebsab
laufes oder des Kundenverkehrs zur Wahrung der 
Gesundheitsinteressen erforderlich erscheint. 

Die fa'chliche Eignung der Arbeitnehmer bei der 
Ausübung des Drogistengewerbes liegt in Hinkunft 
nicht nur bei Absolvierung der Studienrichtung 
Pharmazie vor, sondern auch beim erfolgreichen 
Abschluß einer Schule, in der eine mit der 
Ausbildung im Lehrberuf Drogist gleichwertige 
Vermittlung einschlägiger Fertigkeiten und Kennt
nisse erfolgt. 

Durch den vorletzten Satz werden Fälle erfaßt, in 
denen zB der Kleinverkauf giftiger Pflanzenschutz
und Schädlingsbekämpfungsmittel ausgeübt wird. 
Als Schulen, die eine für diesen Tätigkeitsbereich 
ausreichende Ausbildung vermitteln, kommen ins
besondere landwirtschaftliche Fachschulen in Be
tracht. 

Zu § 139: 

Die Einfügung der Worte "unbeschadet der 
Rechte der Fotografen" ist dadurch begründet, daß 
Fotografen bildliehe Darstellungen in zur Massen
herstellung geeigneten fotografischen Verfahren 
herstellen und in diese Rechte nicht eingegriffen 
werden soll. 

Bemerkt wird, daß das Bedrucken von Kunst-' 
stofffolien durch den Folienhersteller als Vollen
dungsarbeit im Sinne des § 33 Z 2 rechtlich gedeckt 
ist. 

Zu § 141 ff.: 
Die bisher im § 235 enthaltene Regelung wurde 

nicht übernommen. Das Gesundheitsschutzgesetz, 
BGBI. Nr.163/1952, das auch auf chirurgisches 
Nahtmaterial und Organersatzstücke Anwendung 
findet, trifft ausreichend Vorsorge dafür, .Gesund
heitsschädigungen, die durch eine unsachgemäße 
Herstellung der genannten Gegenstände. entstehen 
können, zu verhüten. 

Zu § 144: 

Die Mitarbeiter des Fremdenführers müssen nicht 
Arbeitnehmer im Sinne der sozialversicherungs
rechtlichen Vorschriften sein. Andererseits dürfen 
sie auch Jlicht das Unternehmerrisiko tragen, da sie 
sonst selbständig im Sinne des § 1 Abs. 3 tätig 
werden. 

'Zu § 145 Abs. 3: 

Siehe die Erläuterungen zu § 247 Abs. 3. 
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Zu § 146: 

Unter einer international gebräuchlichen Berufs
bezeichnung ist zB eine Bezeichnung, die auf eine 
behördliche Lizenz des Fremdenführers hinweist, zu 
verstehen. 

Zu §§ 148 H.: 

Die im bisherigen § 189 Abs. 3 bis 5 enthaltenen 
Regelungen, wonach Gastgewerbetreibende, über 
ihre angestammte Berechtigung hinaus, andere -
ebenfalls gastgewerbliche - Tätigkeiten ausüben 
dürfen, erschienen entbehrlich und wurden nicht 
übernommen, weil der Gastgewerbetreibende es in 
der Hand hat, den Umfang seiner Befugnisse durch 
eine entsprechende Formulierung der Gewerbean
meldung selbst zu bestimmen. 

Die im bisherigen § 193 Abs. 1 Z 3 und 4 
festgelegten Voraussetzungen für die Konzessions-. 
erteilung wurden nicht übernommen. Damit wird 
die Eignung des "Lokals" vor dem Beginn der 
Ausübung des Gastgewerbes von der Behörde nicht 
mehr kontrolliert. Das erscheint deshalb vertretbar, 
weil der Gastgewerbetreibende aus eigenem Inter
esse jenen Qualitätsstandard einhalten wird, den 

. seine Kunden erwarten. Die Präferenzen der Gäste 
sind aber gerade in einem Tourismusland wie 
Österreich eine viel wirksamere Richtschnur als 
behördliche Qualitätskontrolle .. 

Im Gefolge der Weglassung der genannten 
Bestimmungen wurden auch die bisherigen §§ 201, 
205 und 206 a entbehrlich. 

Zu § 149: 

Für die Ausübung des Gastgewerbes in der 
Betriebsart einer Schutzhütte war schon bisher 
gemäß § 193 Abs. 3 erster Satz kein Befähigungs
nachweis erforderlich. Der Entwurf nennt daher im 
§ 149 Z 6 den Betrieb einer Schutzhütte in der 
Aufzählung der nicht dem gebundenen Gastge
werbe unterliegenden Tätigkeiten. Auf die Bezeich
nung des Betriebs als Schutzhütte kommt es nicht 
an. Unter Schutzhütte ist nur ein auf die Bedürfnisse 
der Bergsteiger und Bergwanderer eingerichteter 
und abgestellter Betrieb zu verstehen (vgl. die 
Definition im § 149 Z 6). 

Zu § 149 Z 7: 

Die buffetmäßige Ausschank- und Verabrei
chungstätigkeit der sogenannten Würstelstände ist 
weiterhin nicht an die Erbringung eines Befähi
gungsnachweises gebunden. Zugleich wird der 
Freiraum für solche Buffets vergrößert. Die bisher 
vorgesehene Einschränkung, wonach die Verabrei
chung und der Ausschank nur im Freien oder ins 
Freie erfolgen durfte und keine Tische und 

Sitzgelegenheiten bereitgehalten werden durften, 
wird aufgehoben. Die Zahl der Verabreichungs
plätze wird mit acht begrenzt, was für die in Rede 
stehenden Buffetbetriebe keine einschneidende 
Maßnahme darstellt. 

Zu § 149 Z 8: 

Im § 149 Z 8 wird die Ausübung eines Gastgewer
bes in der Betriebsart einer Frühstückspension zu 
einem freien Gastgewerbe erklärt. Gerade dieser 
Gruppe von Gastgewerbetreibenden soll der Gewer
beantritt erleichtert werden, benötigt man doch für 
die Privatzimmervermietung, das ist die durch die 
gewöhnlichen Mitglieder des eigenen Hausstandes 
als häuslich~ Nebenbeschäftigung ausgeübte Ver
mietung von nicht mehr als zehn Fremdenbetten, 
überhaupt keine Gewerbeberechtigung, weil die 
Privatzimmervermietung . nicht der Gewerbeord
nung unterliegt (siehe Art.III der B-VG-Novelle 
1974, BGBI. Nr. 444). Andererseits soll Personen, 
deren Privatzimmervermietungnicht mehr im 
Vergleich zu anderen häuslichen Tätigkeiten dem 
Umfang nach eine untergeordnete Erwerbstätigkeit 
darstellt oder die nicht dem eigenen Hausstand 
angehörende Hilfskräfte beschäftigen wollen, die 
Begründung einer Gewerbeberechtigung für den 
Betrieb einer Frühstückspension nicht durch die 
Vorschreibung eines Befähigungsnachweises er
schwert werden. 

Zu § 150: 

Die Nebenrechte knüpfen nicht wie bisher an die 
Berechtigung des Gastgewerbetreiberiden, sondern 
an die tatsächliche Ausübung bestimmtergastge
werblicher Tätigkeiten an. 

Zu §§ 151 und 152: 

Die Bezeichnung der Betriebsart bleibt ein 
wesentlicher Bestandteil der Gewerbeberechtigung. 
Der Anmelder hat daher schon in der Gewerbean
meldung die Betriebsart anzugeben. °Bei einer 
Änderung der Betriebsart muß der Gastgewerbetrei
bende stets eine Anmeldung mit der Bezeichnung 
der entsprechend abgeänderten Betriebsart erstat
ten. Damit ist es nicht mehr von Bedeutung, ob die 
Änderung der Betriebsart mit einer Erweiterung'der 
Berechtigungen gemäß § 148 Abs. 1 verbunden ist 
oder nicht. 

Zu §§ 153, 345 Abs~ 4 und 345 Abs. 8 Z 2: 

Der Betrieb von Gastgärten, die sich allgemeiner 
Beliebtheit erfreuen, wird mit einer Betriebsgarantie 
in zeitlicher Hinsicht ausgestattet, in die in der Zeit 
von 8 bis 22 Uhr, im Juni, Juli und August bis 
23 Uhr, nicht durch betriebsanlagenrechtliche Vor
schreibungen eingegriffen werden kann. 
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Die Sonderbewilligung nach dem bisherigen 
§ 195 entfällt. An ihre Stelle tritt die Anzeige der 
Ausübung eines Gastgewerbes außerhalb der 
Betriebsräume und allfälligen sonstigen Betriebsflä
chen des Standortes. Im Gefolge dieser Neurege
lung mußten auch die §§ 345 Abs. 4 und 345 Abs. 8 
Z 2 geändert werden. . 

Zu § 157 Abs. 6 und 7: 

Die Sperrstundenregelung wurde auch auf die 
freien Gastgewerbe in der Form einer Schutzhütte 
oder eines Buffets mit nicht mehr als acht 
Verabreichungsplätzen ausgedehnt. 

Der Landeshauptmann als Verordnungsgeber 
oder die Gemeinde sollen es nicht in der Hand 
haben, allfällige in einem betriebsanlagenrechtlichen 
Bescheid vorgeschriebene Betriebszeiten durch die 
Festlegung einer früheren Sperrstunde für Teile 
eines . Gastgewerbebetriebes (zB Gastgärten) zu 
unterlaufen (Abs. 7 idF des Entwurfes). 

Zu § 160: 

Der Befähigungsnachweis für Handelsagenten 
und Handelsgewerbe wurde insofern erleichtert, als 
die Dauer der erforderlichen kaufmännischen 
Tätigkeit in den Befähigungsnachweisvarianten 
gemäß Abs. 1 Z 2 bis 4 von zwei Jahren auf ein Jahr 
herabgesetzt wurde. In die Regelung wurde weiters 
ein breiteres Spektrum an Zugang"smöglichkeiten 
aufgenommen, insbesondere wurde auch die Unter
nehmerprüfung . berücksichtigt. Es wurde darauf 
Wert gelegt, daß ein annähernd ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Ausbildungszeiten, die 
jeweils zurückzulegen sind, besteht. Für die im § 160 
Abs. 1 Z 4 lit. a genannten berufsbildenden höheren 
Schulen wird die Voraussetzung, daß in ihn~n eine 
mit der Ausbildung in einem einem Handwerk 
entsprechenden Lehrberuf gleichwertige Vermitt
lung einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten 
erfolgen muß, jedenfalls dann erfüllt sein, wenn der 
Besuch d~r betreffenden Schule bei der Erbringung 
des Befähigungsnachweises für ein Handwerk 
(§ 18) zu berücksichtigen ist, zumal die Absolventen 
solcher Schulen die Unternehmerprüfung nicht 
ablegen müssen. . 

Zu § 161: 

Die Abs. 1 und 2 de~ bisherigen § 107 wurden 
nicht übernommen. Zum einen dürfen Gewerbetrei
bende, die ein Handwerk ausüben und hiefür den 
Befähigungsnachweis erbracht haben, den Handel 
mit bestimmten Waren schon auf Grund des § 30 
idF des Entwurfes ausüben. Da die im bisherigen 
§ 107 Abs. 1 genannten Prüfungen nach der neuen 
Rechtslage die Unternehmerprüfung einschließen 
werden und außerdem gemäß § 160 Abs.2 die 

Ausübung eines Handwerks oder eines gebundenen 
Gewerbes als kaufmännische Tätigkeit anzuerken
nen ist, wird von den Personen, die das Gesetz hier 
im Auge hat,. der Befähigungsnachweis für das 

r unbeschränkte Handelsgewerbe nach § 160 Abs. 1 
Z 3 erbracht, was eine Erleichterung des Antritts 
eines Handelsgewerbes für eine Gruppe von 
Gewerbetreibenden bedeutet, die sich mit der 
Bearbeitung und Verarbeitung von Waren beschäf
tigt. 

Zu § 162: 

Es soll nicht der Eindruck entstehen, daß 
Handelsagenten ihre eigenen Kunden durch eine 
Geschäftsverbindung mit Letztverbrauchernkon
kurrenzieren. . Es wurde daher im Abs. 1 die 
Tätigkeit der Handelsagenten dahin gehend spezifi
ziert, daß Handelsagenten zur Vermittlung von 
Warenhandelsgeschäften zwischen selbständig Er
werbstätigen und Personen berechtigt sind, die 
Waren der angebotenen Art zur Ausübung eIner 
selbständigen Erwerbstätigkeit benötigen. 

ZU:§163: 

In dieser Bestimmung wird gegenüber dem 
bisherigen § 114 der Kleinhandel mit Brennstoffen 
und Brennmaterial nicht mehr eigens genannt, weil 
dieser unter die freien Handelsgewerbe fällt (vgI. 
§ 164 Z 5 idF des Entwurfes). 

Zu § 164: 

Diese dem bisherigen § 105 inhaltlich entspre
chende Regelung wurde um die Anführung des 
Kleinhandels mit Brennstoffen und Brennmaterial, 
des Verkaufes von Pommes frites, L;mgos und 
Kartoffelpuffern auf der Straße und die Tätigkeit 
der Marktfahrer ergänzt. 

Zu § 165: 

Lebensmittelhändler .sollen in die Lage versetzt 
werden, die Nahversorgung mit Frischfleisch in dem 
betreffenden Standort sicherzustellen, wenn kein 
Fleischer den Frischfleischkleinhandel ausübt (vgI. 
auch § 101 idF des Entwurfes). 

Zu § 167: 

Im Abs. 1 wird den Händlern mit Antiquitäten 
und Kunstgegenständen das Recht zum Abbeizen, 
Abziehen und Politieren von antiken Möbeln 
zuerkannt. 

Zu § 168: 

Durch die Z 6 und 7 des § 168 Abs. 1 wird die 
Tätigkeit der Chemischen Laboratorien umschrie-
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ben. Nicht eigens erwähnt wurde das auch anderen 
Erzeugern zustehende Recht, die für die Erzeugung 
der betreffenden Produkte notwendigen For
schungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen. 

Zum Abs. i dieser Bestimmung siehe die 
Erläuterungen zu § 169. 

Zu § 169: 

Der Abs.2, der dem bisherigen § 221 nicht 
angefügt ist, leitet sich aus dem bisherigen § 228 
Abs.2 ab; aus systematischen Gründen wird diese 
Regelung an den § 169 idF des Entwurfes 
angeschlossen. 

Zu § 170: 

Das Gewerbe der Einziehung fremder Forderun
gen (Inkassobüros) erhält die Bezeichnung "Inkas
soinstitute" .' Die Abtretung von Forderungen aus 
Warenlieferungen oder 'Dienstleistungen (vgl. 
Abs. 2) ist als Factoringgeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 13 
KWG) anzusehen und gehört zu den von der 
Gewerbeordnung 1973 ausgenommenen Bankge
schäften. 

Zu §§ 175 und 376 Z 30 (Art. I Z 226): 

Den im bisherigen § 208 Abs. 3 Z 1, 2 und 3 
angeführten T eilberechtigungen kommt in der 
Praxis kaum noch Bedeutung zu. Es wurden daher 
nur die im bisherigen § 208 Abs. 3 Z 1 a und 1 b 
angeführten T eilberechtigungen übernommen. Be
stehende Teilberechtigungen gemäß § 208 Abs.3 
Z 1, 2 oder 3. dürfen weiter ausgeübt werden. Für 
Personen, die bereits den Befähigungsnachweis für 
die Ausübung einer nunmehr abgeschafften Teilbe
rechtigung erbracht haben, ist ebenfalls durch eine 
Übergangsbestimmung Vorsorge getroffen (vgl. 
§ 367 Z 30 idF des Entwurfes). 

Unter den Begriff "Veranstaltung von Gesell
schaftsfahrten" fällt insbesondere die Planung 
solcher Fahrten, das Zusammenbringen der Teil
nehmer, die Sorge für deren allfällige Verköstigung 
und Unterkunft, die Zurverfügungstellung eines 
Reisebegleiters und die Bereitstellung geeigneter 
Beförderungsmittel. 

Die Führung eines Fremdenzimmernachweises 
wird aus dem Vorbehaltsbereich gestrichen. Diese 
Tätigkeit wird damit zum freien Gewerbe. Dies hat 
auch eine Änderung des Abs. 3 Z 5 zur Folge. 

Neben Fluglinienunternehmen benötigen in Hin
kunft auch Eisenbahnunternehmen keine Gewerbe
berechtigung für die Vermittlung von Unterkunft 
für Reisende in Verbindung mit der Ausgabe von 
Fahrausweisen. Pauschalreisen sind jeweils hievon 
ausgenommen. 

In den gemäß § 175 Abs. 4 Z 2 eingeräumten 
Berechtigungen sind jedenfalls die im bisherigen 
§ 208 Abs. 5 Z 2 zuerkannten Berechtigungen 
mitumfaßt. Dazu gehören etwa die Vermittlung von 
Versicherungen, die mit einer Reise im Zusammen
hang stehen, die Besorgung erforderlicher Reisedo
kumente und die Besorgung von Eintrittskarten für 
Veranstaltungen aller Art. 

Zu § 177: 

Die Bestimmung knüpft - anders als der 
bisherige § 211 direkt an die Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten des Reisebürogewerbes an. 

Zu § 178: 

Ein Reisebüro soll sich den Informationsstand, 
den die Ausstattung mit den in Z 4 genannten 
Büchern und Unterlagen vermittelt, auch durch 
Anschluß an ein mittels EDV geführtes Datennetz 
verschaffen können. 

Die durch die Z 5 bewirkte Ausdehnung der 
Verordnungsermächtigung auf Bestimmungen über 
detaillierte Werbeunterlagen und deren Inhalt soll 
die Implementierung der diesbezüglichen konsu
mentenschutzrechtlichen Regelungen der im künfti
gen EWR geltenden EG-Richtlinie des Rates über 
Pauschalreisen (90/314/EWG - Anhang XIX Z 7 
des EWR-Abkommens) in Ausübungsvorschriften 
für das Reisebürogewerbe ermöglichen. 

Zu§ 179: 

Den Spediteuren einschließlich der Transport
agenten wird im Abs. 1 Z 2 das Nebenrecht der 
Lagerei zuerkannt. Im Abs. 2 wird klargestellt, daß 
die Nebenrechte gemäß Abs. 1 nicht Gewerbetrei-" 
benden zustehen, die nur zur Ausübung von 
Tätigkeiten der Transportagentenberechtigt sind. 

Zu § 180: 

Zur neuen Einordnung der Regelung des 
bisherigen § 228 Abs. 2 siehe die Erläuterungen zu 
§§ 168 und 169. 

Zu § 182: 

Im § 182 Abs. 2 wird den Betreibern von 
Tankstellen das Recht zum Kleinhandel mit 
sogenannten Autoapotheken eingeräumt. 

Zu §§ 185 ff.: 

Die im bisherigen § 299 vorgesehene Genehmi
gungspflicht betreffend die Geschäftsordnung ent-
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fällt. Die diesbezüglichen Bestimmungen werden in 
Ausübungsvorschriften umgestaltet. 

Die auf das Konzessionserteilungsverfahren und 
die Genehmigung der Geschäftsordnung abgestell
ten Verfahrensbestimmungen (bisher: § 302) wur
den nicht übernommen. 

Zu §§ 188 H.: 

Diese Bestimmungen sind den bisher im 1. Haupt
stück enthaltenen Regelungen nachgebildet, die für 
die konzessionierten Gewerbe gegolten haben. 
Sofern in diesen Bestimmungen keine besonderen 
Regelungen für die bewilligungspflichtigen gebun
denen Gewerbe festgelegt sind, gelten die Bestim
mungen des 1. Hauptstückes. 

Bei bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe 
besteht grundsätzlich keine Bewilliglmgspflicht für 
die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte, die Verlegung des Betriebes des 
Gewerbes in einen anderen Standort und die 
Verlegung des Betriebes einer weiteren Betriebs
stätte in einen anderen Standort. Ausnahmen hievon 
gelten nur für Waffengewerbe, Sprengungsunter
nehmen und das im § 128 Z 2 angeführte Gewerbe. 

Zu § 191: 

Vom § 191 abweichende Zu~tändigkeitsbestim
mungen gelten für Waffengewerbe und das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften (vgl. 
§§ 206 und 253 idF des Entwurfes). 

Zu §192: 

Im § 192 Abs. 3 wird auf die Möglichkeit 
verwiesen, den Befähigungsnachweis für die -
bisher konzessionierte - Tätigkeit der Büchsenma
cher nach den für Handwerke geltenden Bestim
mungen zu erbringen (vgl. auch die bisher- im § 22 
Abs. 1 Z 3 vorgesehene Regelung, wonach bei 
konzessionierten Gewerben die Befähigungsprü
fung auch in der Ablegung der für Handwerke 
vorgesehenen Meisterprüfung bestehen kann). 

Zu § 193: 

Da es Gründe der Abwehr von besonderen 
Gefahren für das Leben und die Gesundheit von 
Menschen erfordern, wird ein Nachsichtsverbot 
festgelegt. 

Zu §197: 

Zum Inländervorbehalt siehe § 373 f idF des 
Entwurfes und die Erläuterungen hiezu sowie die 
Ausführungen im Allgemeinen Teil der Erläuterun
gen. 

Zu §§ 202 und 233: 

Die Waffenbücher und die Pfandleihbücher 
dürfen in' Hinkunft auch automationsunterstÜtzt 
geführt werd.en. 

Zu § 204: 

Der bisherige § 140 Abs. 1 konnte gestrichen 
werden, weil nach § 338 Abs. 3 ohnehin die Organe 
der zur Vollziehung der gewerberechtlichen V or
schriften zuständigen Behörden zur Probeentnahme 
ermächtigt sind. 

Zu § 216: 

Im Abs. 1 werden die Tiefbauten ausdrücklich 
zur KlarsteIlung angeführt. Es wird weiters der 
Abbruch von Bauten ausdrücklich der Bewilligungs
pflicht unterworfen. Baumeister erhalten im Um
fang des Abs. 3 die Befugnis zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung. 

Im Abs. 2 werden die Tätigkeiten im einzelnen 
angeführt, die der Baumeister im Rahmen seiner 
Bauführung selbst ausführen darf. Die Tätigkeiten 
der Estrichhersteller und der Trockenausbauer darf 
der Baumeister auch unabhängig von emer 
Bauführung selbst ausführen. 

Zu § 217: 

Planungsfehler und die nicht ordnungsgemäße 
oder nicht· fachgerechte Ausführung von Bauten 
können zu einer Gefährdung des Lebens \Ind der 
Gesundheit von Menschen führen. Für den mit den 
Baumeistern konkurrierenden Berufszweig der 

,Ziviltechniker ist berufsrechtlich keine Dispensmög
lichkeitvorgesehen. Es wurde daher für die 
Baumeister die Möglichkeit der Nachsicht von der 
Erbringung des Befähigungsnachweises ausge
schlossen. 

Zu § 218: 

Das Publikum verbindet die Bezeichnung "Bau
meister" nur mit Gewerbetreibenden, denen das 
Planungsrecht gemäß § 216 Abs. 1 Zl zukommt. Es 
soll daher nicht zulässig sein, daß sich ein 
Gewerbetreibender ohne Planungsrecht gemäß 
§ 216 Abs. 1 Z 1 "Baumeister" riennt. 

Zu § 219: 

Im Abs. 1 werden in die beispielsweise Aufzäh
lung auch Holzstiegen und Holzbalkone einbezo
gen. Zimmermeister sind auf Grund des Abs. 2 auch 
zur Herstellung von Türen und Böden aus Holz 
berechtigt. 

Zu § 220: 

Die Bestimmungen über den Berechtigungsum- . 
fang der Steinmetzmeister wurden neu gefaßt, ohne 
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daß es dadurch zu wesentlichen Änderungen 
inhaltlicher Natur kommt. 

Der bisherige § 159 Abs. 2 kann entfallen. 
Neuhauten werden ohnehin unter der Bauführung_ 
eines Baumeisters stehen. Bei Renovierungen wird 
dagegen die Leitung eines Baumeisters nicht 
erforderlich sein. 

Zu § 221: 

Dem Aufsuchen von Privatpersonen zum Zwecke 
des Sammelns von Bestellungen stand hinsichtlich 
des Vertriebes von Grabsteinen, Grabdenkmälern 
und deren Zubehör das absolute Verbot des § 57 
Abs. 1 entgegen. Nunmehr soll dem Steinmetzmei
ster das Aufsuchen von Bestellungen bei Hinterblie
benen auf ausdrückliche an ihn gerichtete Aufforde
rung gestattet sein. Dies bedingt auch eine 
Änderung des § 57 Abs. 1 (s. Art. I Z 89 des 
Entwurfes). 

Zu § 223: 

Diese Bestimmung bringt eine Neuabgrenzung 
der Rechte der Technischen Büros für Innenarchi
tektur insbesondere zu den Rechten der Baumeister 
und der Zimmermeister. 

Technische Büros sind im Umfang des§ 223 
Abs. 4 zur berufsmäßigen Parteienvertretung be
fugt. 

Zu§225: 

Im Hinblick auf die Rechtsentwick.lung in der EG 
(siehe dazu Artike112 Abs. 2 des vom EG-Minister
rat am 19. Dezember 1991 verabschiedeten Entwur
fes für eine EG-Direktive "Zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 
89/48/EWG") soll es auch Gewerbetreibenden, die 
den Befähigungsnachweis für das Handwerk der 
Augenoptiker und das Gewerbe der Kontaktlinsen
optiker nach den dafür maßgebenden inländischen 
Regelungen erbringen, erlaubt sein, die Berufsbe
zeichnung "Optometrist" zu führen. 

Zu § 226: 

Der Bewilligungsvorbehalt enthält. gegenüber 
dem bisherigen § 259 Abs. 1 einige Neuerungen. 
Das Immobilienleasing wird nur dann unter § 226 
Abs. 1 Z 3 fallen, wenn es auf den Eigentumserwerb 
des Leasingnehmers gerichtet ist, da die reine 
Raumvermietung als eine nicht der Gewerbeord
nung 1973 unterliegende Tätigkeit anzusehen ist. 

Anteilscheine (Abs. 1 Z 4) sind Wertpapiere, die 
die Miteigenturnsanteile an den Vermögenswerten 
eines Kapitalanlagefonds verkörpern. Beteiligungen 
an einem Immobilienfonds vermitteln die Teilhaber
schaft an einem Fonds, dessen Vermögen. aus 
Grundstücken, Büro- und Wohnhäusern, Hotels 
usw. besteht. 

Zu § 228: 

Auf Grund des Abs. 2 sind Immobilienverwalter 
nicht nur zum Inkasso des Mietzinses und zur 
Einhebung von Annuitäten für die Abstattung von 
Darlehen für die von ihnen verwalteten Immobilien, 
sondern.zB auch zum Inkasso der Irivestitionsrück
lage, der Betriebskosten und der Heizkosten 
berechtigt. 

Zu §§ 244 H.: 

. Die Änderungen im Aufbau dieser Regelungen 
gegenüber den bisher geltenden Bestimmungen 
ergeben sich aus der Zusammenlegung der Gewerbe 
der Berufsdetektive mit dem Bewachungsgewerbe. 

Die Gewerbeordnung 1973 enthält eine Reihe 
von Bestimmungen, in denen die gleichzeitige 
Ausübung bestimmter Gewerbe vom Gesetzgeber 
unter bestimmten V orauss"etzungen als unvereinbar 
angesehen wird. Für das Bewachungsgewerbe ist 
eine solche Bestimmung im bisherigen § 320 
enthalten. Sie wird nicht mehr als erforderlich 
erachtet, da gemäß § 87 . Abs. 1 Z 3 idF des 
Entwurfes die Gewerbeberechtigung zu entziehen 
ist, wenn der Gewerbeinhaber durch sein Verhalten 
das Ansehen des betreffenden Berufszweiges 
beeinträchtigt hat. Ebenso werden die bisherigen 
§§ 280 und 298, die eine analoge Regelung für das 
Pfandleihergewerbe und für das Gewerbe der 
Versteigerung beweglicher Sachen enthalten, nicht 
übernommen. . 

Zu§ 245: . 

Die Fahrzeug- und Transportbegleitung gehört 
nicht zu den im § 245 Abs. 1 Z 1 angeführten 
Bewachungstätigkeiten, weil Lotsendienste im Stra
ßenverkehr für ein möglichst zügiges Vorankom
men des begleiteten Fahrzeuges sorgen und nicht 
eine für den gesamten Fahrzeugverkehr auf einem 
Verkehrsweg bestimmte Sicherungsaufgabe zu 
erfüllen haben. Durch § 245 Abs.2 wird den zur 
Ausübung des Gewerbes der Berufsdetektive und 
Bewacher berechtigten Gewerbetreibenden das 
Nebenrecht der Fahrzeug- und Transportbeglei
tung eingeräumt. Sie müssen daher nicht das 
entsprechende freie Gewerbe anmelden. 
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Zu § 247 Abs. 3: 

Im bisherigen § 314 Abs. 3 bildete ein dem 
Ausschlußgrund des § 13 Abs. 1 Z 1 und 2 
nachgebildeter Tatbestand einen Verweigerungs
grund für die Ausstellung der Legitimation der 
Berufsdetektive. Durch den Verweis auf § 13 Abs. 1 
wird eine Verurteilung durch ein Strafgericht 
erfaßt, die sämtliche im § 13 Abs. 1 angeführten 
Tatbestandsmerkmale aufweist. Es kann auch eine 
vergleichbare Verurteilung im Ausland von Rele
vanz sein. 

Zu § 250: 

Sollte die Behörde im Genehmigungsverfahren 
nicht aus eigenem die Frage der Verwechslungsge
fahr beurteilen können, wird sie sich des Sachver
standes des für die uniformierte Gruppierung 
zuständigen Bundesministeriums zu bedienen ha
ben. 

Zu § 262: 

Werbemaßnahmen sind aus einer marktwirt
schaftlich orientierten Wirtschaftsordnung nicht 
wegzudenken. Es gehört daher zum berechtigten 
Zweck eines jeden Gewerbetreibenden, Daten zum 
Zweck .der Durchführung vonWerbeaktionen zu 
ermitteln oder zu verarbeiten (§ 17 des Daten
schutzgesetzes). Darüber hinaus gibt es Rechtsträ
ger, deren Unternehmenszweck gerade darin liegt, 
Werbeaktionen für Waren oder Dienstleistungen 
anderer durchzuführen. Direktwerbung ist jene 
Werbung, die sich in form schriftlicher, bildlicher 
oder dreidimensionaler Werbemittel oder in Form 
von Warenproben direkt an ausgewählte Zielgrup
pen wendet. Zum Bereich der Direktwerbung 

. gehören alle adressierten und nicht adressierten 
Botschaften, von der Postkarte bis zum Versandka
talog, weiters nicht adressierte Handzettel oder 
Prospekte (zB Postwurfsendungen) und Warenpro
ben sowie die sogenannte dreidimensionale oder 
Geschenkwerbung, die an ausgewählte Personen 
oder Personengruppen gerichtet ist. Der Direktwer
beunternehmer muß daher über Daten betreffend 
die ausgewählten Zielgruppen verfügen, um s.einen 
Unternehmenszweck erreichen zu können. Dies 
liegt auch im Interesse der Gewerbetreibenden, die 
einen Direktwerbeunternehmer'mit der Durchfüh
rung von Werbeaktionen beauftragen. Es muß 
daher der Datenfluß zwischen Gewerbetreibenden 
und Direktwerbeunternehmen und zwar in beiderlei 
Richtung ermöglicht werden, allerdings mit der 
Beschränkung, daß die Übermittlung von Daten 
stets an den Zweck der Durchführung von 
Werbeaktionen gebunden bleibt. . 

Unter den im Abs. 1 genannten öffentlich 
zugänglichen Quellen sind zB das Firmenbuch, das 
Grundbuch, Handelskompasse, Verzeichnisse von 

Interessenvertretungen, Telefonbücher usw. zu 
verstehen. 

Abs. 4 erweitert das im DSG vorgesehene Recht 
auf Löschung der Daten auch auf den Fall der 
rechtmäßigen Datenverarbeitung. Der Abs. 5 bringt 
eine Institutionalisierung der sogenannten Robin
sonliste. 

Zu § 268: 

Marktfahrer erhalten das Recht, Pommes frites, 
Langos und Kartoffelpuffer auf der Straße zu 
verkaufen und bei den im § 268 genannten 
Gelegenheiten, Zuckerwatte mittels einer Zentri
fuge herzustellen. 

Zu § 269: 

Den Schleppliftunternehmen wird das Recht zum 
Betrieb von Beschneiungsanlagen zuerkannt. 

Zu § 270: 

Die im bisherigen § 180 Abs. 1 Z 2 enthaltene 
Vorschrift, die den Abschluß einer Haftpflichtversi
cherung als Voraussetzung für die Konzessionser
teilung vorsieht, wird in eine Ausübungsvorschrift 
umgestaltet. 

Zu § 271: 

Der Grundsatz des zweigliedrigen Instanzenzu
ges im Anmeldungsverfahren soll beibehalten 
werden. Der bisher im Konzessionserteilungsver
fahren (vgl. § 182 Abs. 5) unter bestimmten 
Voraussetzungen vorgesehene dreigliedrige Instan
zenzug wird daher abgeschafft . 

V gl. im übrigen die Erläuterungen zu § 118 

Zu § 277: 

Diese Bestimmung wurde auf die Regelung über 
das freie Gastgewerbe gemäß § 149 Z 7 idF des 
Entwurfes abgestimmt. Im Abs. 3 werden die 
Verkäufer von Pommes frites, Langos und Kartof
felpuffern auf der Straße den Maronibratet:n 
gleichgestellt. Abs. 4 stellt sicher, daß Gewerbetrei
bende, die das bisher konzessionierte Gastgewerbe 
in der Betriebsart einer Schutzhütte oder in der 
Betriebsart einer Frühstückspension nunmehr 'im 
Rahmen des entsprechenden freien Gewerbes 
ausüben, die gleichen Nebenrechte haben wie 

. Gastgewerbetreibende gemäß § 150. 

Zu Art. I Z 119 (§§ 324 bis 332): 

Im gänzlich neu gefaßten III. Hauptstück (§§ 324 
bis 332) wird das Marktrecht neu geregelt. Die 

" 
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wesentliche Änderung besteht darin, daß das 
Marktrecht nunmehr als Angelegenheit des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde konzipiert wird. 
So hin entfallen die Verleihung von Marktrechten 
durch den Landeshauptmann sowie die Bewilligung 
zur Abhaltung von Gelegenheitsmärkten durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde. Weiters soll der 
Grundsatz der Marktfreiheit insofern modifiziert 
werden, als die Gemeinde ermächtigt wird, im 
Verordnungsweg das Feilhalten und Verkaufen von 
Waren auf Märkten bestimmten Personengruppen 
vorzubehalten. Damit sollen vor allem die soge
nannten "Bauernmärkte" in die Regelungssystema
tik der Gewerbeordnung Eingang finden und 
zugleich an bestimmte vom Gesetz normierte 
rechtliche Voraussetzungen gebunden werden. 
Schließlich ist vorgesehen, marktähnliche Kleinver
anstaltungen, die in herkömmlicher Art und Weise 
zu wohltätigen Zwecken abgehalten werden, vom 
Geltungsbereich der Gewerbeordnung auszuneh
men und somit den latenten Zustand der Rechtsun
sicherheit in bezug auf diese Veranstaltungen zu 
beenden. Im übrigen wurden zusammengehörende 
Regelungsinhalte zu einzelnen Paragraphen zusam
mengefaßt. 

Zu § 324: 

In diesem Paragraphen werden die Begriffe 
"Markt" und "Gelegenheitsmarkt" umschrieben 
und von j enen Verkaufsveranstaltungen abgegrenzt, 
die nicht als Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gelten und sohin auch nicht dessen Bestimmungen 
unterliegen. Neu ist dabei die Bestimmung des 
Abs. 3, wonach marktähnliche Kleinveranstaltungen 
zu wohltätigen Zwecken ausdrücklich vom Gel
tungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen 
werden. Darunter fallen etwa sogenannte floh
märkte, Adventmärkte karitativer Institutionen u. 
dgl. Soweit nicht die gesetzlich normierten 
Ausnahmeregelungen zum Tragen kommen, darf 
eine Verkaufsveranstaltung, die das äußere Erschei
nungsbild eines Marktes aufweist, nur auf Grund 
einer Verordnung der Gemeinde, in der der Markt 
stattfinden soll, bzw. wenn es sich um einen 
Gelegenheitsmarkt handelt, auf Grund einer Bewil
ligung der Gemeinde, abgehalten werden. Die 
Gemeinde wird in beiden Fällen' iin eigenen 
Wirkungsbe.reich tätig. Die Marktfreiheit ist inso
weit gewährleistet, als nicht die Gemeinde in ihrer 
Verordnung das Feilbieten und Verkaufen von 
Waren bestimmten Personengruppen (zB Landwir
ten zum Verkauf ihrer Produkte) vorbehält (§ 324 
Abs.l letzter Satz im Zusammenhalt mit § 327 
Abs.3). 

Zu § 325: 

§ 325 faßt jene Bestimmungen zusammen, nach 
denen die Abhaltung eines Marktes oder das 

Feilhalten von Waren auf einem Markt unzulässig 
ist. Im Abs. 1 wird ein Verbot des Verkaufes und des 
Feilhaltens von Waren in der Art eines Marktes 
normiert, wenn hiefür keine Vercirdnung der 
Gemeinde, in der der Markt abgehalten werden soll, 
besteht bzw. wenn kein Gelegenheitsmarkt bewilligt 
wurde. Abs.2 bestimmt (wie bisher § 326 Abs. 2), 
welche Waren. auf Märkten nicht feilgehalten 
werden dürfen. Um zu verhindern, daß auf Märkten 
etwa Waffen feilgehalten werden, wurde weiters 
eine Verbotsbestimmung hinsichtlich Waren vorge
sehen, deren marktmäßiger Verkauf aus Gründen 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
nicht vertretbar ist. Abs. 3 wurde im Interesse der 
Kompetenzentflechtung neu gefaßt und die allei
nige Zuständigkeit des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten vorgesehen. 

Zu § 326: 

§ 326 faßt die bisherigen Bestimmungen der 
§§ 324 . Abs. 3 und 4 sowie 325a in einem 
Paragraphen zusammen. Weiters war der Entfall 
der Kategorie der konzessionierten Gewerbe zu 
berücksichtigen. 

Zu§327: 

§ 327 legt fest, unter welchen Voraussetzungen 
eine Verordnung der Gemeinde nach § 324 Abs. 1 
zu erlassen ist und welche Regelungen eine solche 
Verordnung jedenfalls zu enthalten hat. Dabei kann 
das Feilbieten und Verkaufen von Waren auch 
bestimmten Personengruppen vorbehalten werden 
(siehe auch die Erläuterungen zu § 324). 

Zu§328: 

, § 328 legt die Anhörungsrechte der auf Landes
ebene bestehenden gesetzlichen beruflichen Interes:' 
senvertretungen im Falle der Erlassung einer 
Verordnung gemäß § 324 Abs. 1 sowie die Verstän
digungspfli~ht der Gemeinde diesen gegenüber fest; 
wenn ein vorgesehener Markt nicht abgehalten 
wird. 

Zu § 329: 

§ 329 enthält Bestimmungen über den Bescheid, 
mit dem ein Gelegenheitsmarkt bewilligt wird und 
die dabei wahrzunehmenden Anhörungsrechte und 
Verständigungspflichten. 

Zu den §§ 330 bis 332: 

Diese. Paragraphen übernehmen im wesentlichen 
den Inhalt der bisherigen §§ 330 bis 332, soweit 
nicht Adaptierungen im Hinblick auf die geänderte 
Konzeption des Marktrecht~s erforderlich waren. 
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Zu Art. I Z 120 (§ 334): 

Bei "den Änderungen der Z 1 handelt es sich 
lediglich um eine Anpassung an die geänderte 
Paragraphenbezeichnung. Die Änderung der Z 5 iS,t 
durch den Entfall der konzessionierten Gewerbe 
erforderlich geworden. Die vorgeschlagene Z 7 
dient der Verfahrenskonzentration, da sie den 
Landeshauptmann in jenen Fällen, ,in denen er die 
wasserrechtliche Bewilligung für eine Anlage zu 
erteilen hat, auch für die gewerberechtliche 
Anlagengenehmigung zuständig macht. Mit der 
vorgeschlagenen Z 8 in Verbindung mit d,er im 
Art. I Z 157 (§ 359 a) vorgesehenen Änderung wird 
die Abkürzung des Instanzenzuges für betriebsanla
genrechdiche Feststellungsverfahren gemäß § 358 
angestrebt und der Bedeutung dieser Regelungen 
und dem Interesse an deren bundeseinheitlicher 
Anwendung Rechnung getragen. Siehe auch den 
Änderungsvorschlag zu Art. I Z 155 (§ 358 Abs. 1). 

Zu Art. I Z 123(§ 337): 

Der Klammerausdruck war mit den geänderten 
Regelungsinhalten sowie den geänderten Paragra
phenbezeichnungen in Einklang zu bringen. 

Zu Art. I Z 124 (§ 338 Abs. 5): 

Hiebei handelt es si~h um die Bereinigung eines 
Redaktionsfehlers. 

Zu Art. I Z 125 (§ 338 Abs. 6): 

In dieser Bestimmung wird nunmehr 'auch das 
Verkehrs-Inspektionsgesetz 1987 genan'nt. 

Zu Art. I Z 126 (§ 339): 

Die Neufassung dient im w~iteren der Anpassung 
an die geänderte Rechtslage (Erwerbsgesellschaf-

, tengesetz, Firmenbuchgesetz). Weiters wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß das Gewe!be der 
Viehschneider nicht mehr neu begründet werden 
kann. 

,-:Die Beibringung einerStrafregisterbescheinigung 
im Sinne des § 10 des Strafregistergesetzes 1969 soll 
der Behörde eine rasche Beurteilung der Frage 
ermöglichen, ob gegen den Anmelder eine strafge-' 
richtliche Verurteilung vorliegt, die einen Aus
schlußgrund gemäß § 13 Abs. 1 GewO 1973 bildet. 

Zu Art. I Z 128 (§ 340 Abs. 4): 

Siehe die Erläuterungen zu§ 118, 

Der neu angefügte letzte Satz dient der 
erforderlichen KlarsteIlung. 

Zu Art. I Z 129 bis 132 (§§ 341 bis 344): 

Diese Bestimmungen waren mit den für die 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe 

(§ 128) geltenden besonderen Vorschriften (siehe 
die §§ 188 bis 191 ) abzustimmen. 

Zu Art. I Z 133 und 194 (§ 345 Abs.l und §368 
Z 1.2 bis 1.7): 

Mit den v~rgesehenen Änderungen wird teils dem 
Gesetzesauftrag des Art. XXII Abs, 3 des Firmen
buchgesetzes entsprochen, teils werden durch das 
Firmenbuchgesetz bewirkte Änderungen der GewO 
1973, die im Firmenbuchgesetz übersehen wurden, 
nachgetragen. Die Ergänzung~n des § 345 Abs. 1 
werden überdies durch die Anderung des § 12 
GewO '1973 erforderlich.' Schließlich ist dem 
Umstand Rechnung zu tragen, daß die Unterschei
dung in Anmeldungsgewerbe und konzessionierte 
Gewerbe weggefallen ist, wobei die Kategorie der 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe zu 
berücksichtigen war. 

Zu Art. I Z 133 und 199 (§ 345 Abs. 2 und § 368 
Z1.18): 

Die vorgeschlagene Änderung wird durch die 
Änderung des § 63 Abs. 4 erforderlich. Weiters war 
im § 345 Abs. 2 zu berücksichtigen, daß das Recht 
zur Führung eines integrierten Betriebes (§ 37) 
nunmehr durch Anzeige zu begründen ist. § 368 
Z 1.18 enthält die korrespondierende Strafbestim~ 
mungo 

Zu Art. I Z 134 (§ 345 Abs. 3): 

Diese Bestimmung enthält, Sondervorschriften für 
die bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe 
(§ 128). 

Zu Art. I Z 138 (§ 345 Abs.8 Z 1 und 2): 

Mit den vorgesehenen Änderung.~n werden durch 
das Firmenbuchgesetz bewirkte Anderungen der 
GewO 1973,. die im Firmenbuchgesetz übersehen 
wurden, nachgetragen. Weiters wird ein Redak
tionsversehen bereinigt. Schließlich werden die 
neuen Anzeigepflichten gemäß § 37 Abs. 2 und 
§ 153 berücksichtigt. 

Zu Art. I Z 141 (§ 345 Abs. 9): 

, § 345 Abs.9 ist in allen Anzeigefällen der 
Gewerbeordnung 1973 bei Fehlen der gesetz!i,chen 
Voraussetzungen für die Anzeigenerstattung anzu
wenden und nicht nur dann, wenn für die Erstattung 
von unter § 345 Abs. 1 bis 6 fallenden Anzeigen die 
jeweils geforderten gesetzlichen Voraussetzungen 
nicht gegeben sind (siehe das VwGH-Erkenntnis 
vom 24. April 1990, Zl. 89/04/0194, betreffend eine 
Anzeige gemäß § 81 Abs. 3 GewO 1973). 
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Zu Art. I Z 142 (§ 346 Abs. 1): 

Der Entfall der bisherigen Ziffer 1 ist dadurch 
bedingt, daß es in Hinkunft keine konzessionierten 
Gewerbe mehr geben soll. Dadurch werden die 
bisherigen Ziffern 2 und 3 zu den Ziffern 1 und 2. In 
der nunmehrigen Ziffer 1 war die neue Einteilung 
der Gewerbe zu berücksichtigen sowie der Um
stand, daß bei den für die Ausübung gebundener 
Gewerbe vorgesehenen Prüfungen die Ablegung vor 
vom Landeshauptmann zu bestellenden Kommissio
nen vorgesehen werden kann. Auch in diesen Fällen 
soll der Landeshauptmann für die Erteilung einer 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis zuständig 
sein, ansonsten die Bezirksverwaltungsbehörde. 

Zu Art. I Z 143 (§ 346 Abs. 2): 

In dieser Bestimmung waren die bewilligungs
pflichtigen gebundenen Gewerbe (§ 128)zu berück
sichtigen. 

Zu Art. I Z 145(§ 346 Abs. 6): 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß für diese 
Bestimmung keine Notwendigkeit besteht. Sie kann 
daher ersatzlos gestrichen werden. Dies ist auch im 
Sinn der angestrebten Deregulierung zweckmäßig. 

Zu Art. I Z 146 (§ 347 Abs. 1): 

Anstelle der konzessionierten Gewerbe waren die 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe zu 
berücksichtigen. 

Zu Art. I Z 151 und 217 (§ 349 und § 375 Abs. 1 
Z 65): 

In Hinkunft soll zur Entscheidung über den 
Umfang von Gewerbeberechtigungen und über die 
Zuordnung bestimmter Tätigkeiten zu einer be
stimmten Gewerbekategorie in erster und letzter 
Instanz der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und nicht wie bisher bei den 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft ein
gerichtete schiedsgerichtliche Ausschüsse berufen 
sein (§ 349 Abs. 1). Diese Neuerung erscheint 
einerseits aus Deregulierungserwägungen zweck
mäßig, weil hiedurch der derzeit vom schiedsge
richtlichen Ausschuß über den Landeshauptmann 
bis zum. Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten reichende Instanzenzug abgekürzt wird; 
andererseits handelt es sich bei den Entscheidungen 
gemäß § 349 Abs. 1 um Entscheidungen mit 
legalinterpretatorischem Charakter, die einheitlich 
von der Höchstinstanz getroffen werden sollten. 

Die bisherigen sich auf die Organisation der 
schiedsgerichtlichen Ausschüsse und den Instanzenc 

zug beziehenden Abs: 2, 3 und 9 des § 349 haben auf 

Grund der nunmehrigen (alleinigen) Kompetenz 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten zu entfallen. Die neuen Abs. 2 bis 6 des § 349 
entsprechen ~ abgesehen von auf Grund der neu 
geschaffenen Ministerialkompetenz und desW eg
falls der konzessionierten Gewerbe erforderlichen 
Adaptierungen - den bisherigen Abs. 4 bis 8 des 
§ 349. 

Bei an das Bundesministerillm für wirtschaftliche 
Angelegenheiten gerichteten Anbringen in Angele
genheiten des Umfanges einer Gewerbeberechti
gung oder der Zuordnung von Tätigkeiten zu einer 
bestimmten Gewerbekategorie wird künftig unter
schieden werden müssen, ob es sich beim jeweiligen 
Anbringen lediglich um eine formlose Anfrage oder 
um einen förmlichen Antrag im Sinne des § 349 
Abs.2 handelt. Nur im letzteren Fall wäre auch ein 
Verfahren gemäß § 349 einzuleiten. 

Durch den Entfall der bei den Landeskammern 
der gewerblichen Wirtschaft eingerichteten schieds
gerichtlichen Ausschüsse wird auch die Übergangs
regelung im § 375 Aos. 1 Z 65 entbehrlich. Die 
geltenden Geschäftsordnungen werden formell 
aufgehoben. 

Zu Art. I Z 152 (§§ 350 bis 352): 

Um eine Vielzahl von Novellierungsanordnun
gen zu vermeiden, wurden die §§ 350 bis 352 
(Regelung des Prüfungswesens) zur Gänze neu 
gefaßt: 

§ 3'50 Abs. 2 und 6 und § 352 Abi;. 1, 3, 4, 6,7, 8, 
10 und 12 enthalten Bestimmungen, die auf Grund 
der Schaffung der Unternehrrterprüfung (siehe § 23 
in der Fassung des Entwurfes) in das Gesetz 
eingefügt wurden. 

In den Bestimmungen der §§ 350 Abs.2, 351 
Abs. 1 und 352 Abs. 1, 3, 6 und 8 war zu 
berücksichtigen, daß die für die Ausübung gebunde
ner Gewerbe vorgesehenen Prüfungen teils vor vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommissionen, 
teils bei Prüfupgsstellen abzulegen sind, die bei den 
Landeskammerrt der gewerblichen Wirtschaft er
richtet sind (siehe § 22 Abs. 8 in der vorgeschlage
nen Fassung). 

Weiters war in den neu gefaßt~n Bestimmungen 
der §§ 350 bis 352 der Entfall der konzessionierten 
Gewerbe zu berücksichtigen. 

Im § 350 Abs.4 kann die Pflicht, den Landes
hauptmann von den Prüfungsterminen zu verständi
gen, entfallen, da in der Praxis nur sehr geringes 
Interesse an diesen Informationen gezeigt wurde 
und die einzelnen Prüfungstermine jederzeit bei den 
Prüfungsstellen erfragt werden können. Weiters soll 
durch die im § 350 Abs.4 vorgesehene Änderung 
einer qualifizierten Öffentlichkeit das Recht auf 
Teilnahme an der mündlichen Prüfung jedenfalls 
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dann zustehen, wenn die räumlichen Verhältnisse 
dies gestatten. 

Durch die Ergänzung des § 350 Abs. 6 wird 
mehrfach .vorgebrachten Wünschen entsprochen. 
Eine vergleichbare Bestimmung Wurde durch die 
Novelle BGBI. Nr. 21/1989 in die Wirtschaftstreu
händer-Prüfungsordnung 1983 aufgenommen. 

Im § 350 Abs.8 wurden die Tatbestände, bei 
deren Vorliegen Prüfungen von der Aufsichtsbe
hörde für ungültig erklärt werden können, ergänzt. 
Die Ungültigkeitserklärung einer Prüfung kann 
jedoch nur dann in Betracht kommen, wenn die 

, tatbest'andsmäßig geforderten schweren Mängel in 
der AufgabensteIlung oder Abwicklung der Prüfung 
objektiv feststellbar sind. Eine Überprüfung ·von 
Prüfungsergebnissen in inhaltlicher Hinsicht ist 
jedenfalls ausgeschlossen. Während die bisherigen 
Tatbestände, die zu einer Ungültigerklärung der 
Prüfung führen können, von Amts wegen wahrzu
nehmen sind, können die neu eingefügten Tatbe
stände auch über Antrag des Prüflings wahrgenom-' 
men' werden. 

Durch die Ergänzung des § 351 Abs. 3 soll dem 
Prüfungswerber die Wahl der Prüfungskommission 
auch dann freistehen, wenn berücksichtigungswür
dige Gründe ein Abgehen von der grundsätzlich 
geltenden Regelung des ersten Satzes dieser 
Bestimmung gerechtfertigt erscheinen lassen. Die 
Änderung des § 351 Abs. 4 wird durch den Entfall 
der konzessionierten Gewerbe erforderlich. 

Im § 352 Abs. 3 wurde analog Zur Regelung des 
§ 351 Abs. 3 eine Ergänzung vorgesehen, um die bei 
den einzelnen Prüfungsstellen in den Bundeslän
dern bestehenden örtlichen Gegebenheiten entspre
chend ber~cksichtigen zu können. 

Bei gewissen Handwerken ist es auf Grund der 
fachlichen Nahebeziehung zu anderen Berufszwei
gen zweckmäßig, wenn der Prüfungskommission 
ein Fachmann des anderen Berufszweiges angehört. 
Bei welchen Handwerken ein vierter Beisitzer der 
Prüfungskommission angehört und in welchem 
Berufszweigdieser Beisitzer Fachmann sein muß, ist 
in der Meisterprüfungsordnung festzulegen (siehe 
§ 20 Abs. 1 in der Fassung des Entwurfes). Der 
vierte Beisitzer wird vom Landeshauptmann auf 
Vorschlag der Prüfungsstelle (Meisterprüfungs
stelle) bestellt. Die entsprechenden Regelungen sind 
im § 352 Abs. 5 und 8 enthalten. 

Die prüfungsrechtlichen Bestimmungen über die 
Ablegung der Zusatzprüfung für ein mit einem 
Handwerk verwandtes Handwerk (siehe § 19 Abs. 2 
in der Fassung des Entwurfes) sind im § 352 Abs. 9 
enthalten. Dadurch wird auch eine Änderung des 
§ 35.1' Abs. 5 erforderlich. 

Im Hinblick auf das geänderte Konzept bei 
Meisterprüfungen (siehe § 19 in der Fassung des 
Entwurfes) war der Inhalt des derzeitigen § 352 
Abs. 9 nicht in den Entwurf zu übernehmen. 

Zu Art. I Z 153 .(§ 356 Abs. 1 und 2): 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll 
der Anschlag in benachbarten Häusern nur in den 
der Anlage unmittelbar benachbarten Häusern 
vorzunehmen sein. 

Weiters wurde bei der Zitierung des A VG in den 
Abs. 1 und 2 Art. VI der Kundmachung, mit der das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz wieder
verlautbart wird, BGBI. Nr.51/1991 entsprochen. 

Zu Art. I Z 155 (§ 358 Abs. 3): 

Das .Feststellungsverfahren gemäß § 358 Abs. 3 
soll nicht nur hinsichtlich einer Verordnung gemäß 
§ 82 Abs. 1, sondern auch hinsichtlich einer 
Verord-llung gemäß § 82 a Abs. 1 beantragt werden 
dürfen. Siehe auch die Vorschläge zu Art. I Z 120 
(§ 334 Z 8) und Z 157 (§ 359 a). 

Zu Art. I Z 157 (§ 359 a): 

Bereits bei der Schaffung der Gewerberechtsno
velle 1988 wurde die Frage behandelt, ob der im 
§ 359 a festgelegte Dreiinstanzenzug in allen in 
dieser Gesetzesstelle angeführten Fällen aufrechter
halten werden soll. Nach der nunmehr neuerlich 
vorgenommenen diesbezüglichen Prüfung könnte 
mit Ausnahme der Fälle der vorgeschlagenen Z 1 
und 2 in allen Fällen im Sinne des Art. 103 Abs. 4 
B-VG in der geltenden Fassung der Zweiinstanzen
zug ausreichen. 

Zu Art. I Z.158 (§ 359 b): 

Da das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
gemäß § 359 b den angestrebten Zielsetzungen der 
Verwaltungsvereinfachung und Verfahrensbe
schleunigung bisher nur in sehr geringem Ausmaß 
entsprochen hat, soll durch die vorgesehene 
Anhebung der Meßgrößen sowie durch die 
Ermächtigung zur Schaffung einer - dem Vorbild 
der deutschen Verordnung. über genehmigungsbe
dürftige Anlagen (4. BlmSch V) folgenden -
Verordnung eine wirkungsvolle Ausweitung des 
Anwendungsbereiches für das vereinfachte Verfah
ren erfolgen. Mit der vorgesehenen Änderung des 
Einleitungssatzes soll klargestellt werden, daß die 
Gewerbebehörde aus dem Genehmigungsansuchen 
und dessen Beilagen (§ 353) zu ermitteln hat, ob ein 
Anlagenprojekt dem Verfahren gemäß § 359 b zu 
unterziehen ist. 

Zu Art. I Z 159 (§ 359 c): 

Diese Bestimmung dient der Hintanhaltung 
schwerer wirtschaftlicher Schäden, die eine Be
triebsunterbrechung während der Zeit des konsens-
losen Zustandes bewirken würde. ' 
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Zu Art. I Z 161 (§ 360 Abs. 3): 

Da Bescheide gemäß § 360 Abs. 1 zweiter Satz 
oder Abs. 2 sofort vollstreckbar sind, soll bei ihrer 
Befristung nicht auf ·den Eintritt der Rechtskraft, 
sondern auf den Beginn der Vollstreckbarkeit 
abgestellt werden: Die geltende Regelung benach
teiligt jene Bescheidadressaten, die gegen c;ien 
Bescheid berufen, und verletzt daher das Prinzip der 
Effektivität des Rechtsschutzes (siehe B. Davy, 
Vorläufige Polizeiverfügungen und Rechtsschutz, 
ZN Nr. 4/1989, Seiten 335 ff.). 

Zu Art. I Z 163 (§ 361 Abs.2): 

Für die überwiegende Anzahl der Arbeitnehmer 
in den Lagerhäusern ist die Land,arbeiterkammer 
zuständig, da die Arbeitnehmer größtenteils dem 
Regime des Landarbeitergesetzes unterliegen. Es 
war daher auf die "zuständige Kammer" Bezug zu 
nehmen. 

Zu Art. I Z 164 (§ 361 Abs. 3): 

Infolge des generellen Entfalles einer Bedarfsprü
fung erübrigt sich § 361 Abs.3. Beim Bestatterge
werbe gelten besondere Verfahrensregelungen 
(siehe § 135 Abs. 2 des Entwurfes). 

Zu Art. I Z 165 (§ 361 Abs.5): 

Diese Bestimmung, derzufolge in einem Verfah
ren betreffend die Entziehung der Gewerbeberech
tigung der administrative Instanzenzug bis zum 
Bundesminister geht, ist auf die Gewerberechtsno
velle 1976 zurückzuführen. 

Bei allen jenen Gewerben, für die zur Entziehung 
der Gewerbeberechtigung in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, besteht 
daher ein dreigliedriger Instanzenzug (bis zum 
Bundesminister). Nach der Erschöpfung des admi
nistrativen Instanzenzuges unterliegen die Be-

- scheide außerdem noch in rechtlicher Hinsicht der 
Kontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof. 

Es ist nicht zu bestreiten, daß es sich bei der 
Entziehung der Gewerbeberechtigung für die 
Betroffenen vielfach um eine bedeutende Angele
genheit handelt, weil mit einer Gewerbeberechti
gung die wirtschaftliche Existenz verQunden sein 
kann. Die Regelung der Gewerberechtsnovelle 
1976, wonach in Entziehung'sverfahren der Instan
zenzug jedenfalls bis zum Bundesminister geht, war 
somit zweifellos zulässig, womit aber die Frage nicht 
beantwortet ist, ob eine derartige Regelung heute 
noch geboten ist. 

Im Lichte der in den letzten Jahren gewonnenen 
Erfahrungen erscheint eine Aufrechterhaltung des 
dreigliedrigen Instanzenzuges in Entziehungsver-

fahren nicht mehr. erforderlich. Zur män~elfreien 
Klärung des Sachverhaltes und allfälligen Uberprü
fung der Beweiswürdigung sind zwei Verwaltungs
instanzen durchaus ausreichend. Was die Rechts
frage betrifft, so hat der VwGH die seit 
Inkrafttreten der Gewerbeordnung 1973 geltenden 
materiell-rechtlichen Vorschriften betreffend die 
Entziehung von Gewerbeberechtigungen weitestge
hend ausjudiziert und ist diese Rechtsprechung auch 
seit Jahren in der Verwaltungspraxis, insbesondere 
der Landesinstanzen, bekannt, sodaß im Interesse 
der Einheitlichkeit der Spruchpraxis der Verwal
tungsbehörden und damit der Rechtssicherheit ein. 
Offenhalten der Möglichkeit einer. Anrufung des 
Bundesministers als Berufungsbehörde' dann, wenn 
dies nur im Wege eines dreigliedrigen Instanzenzu
ges geschehen kann, nicht mehr geboten ist. Das 
-Rechtsschutzbedürfnis des Einzelnen wird dadurch 
nicht geschmälert, weil ihm ja gegen den letztin
stanzlichen Bescheid' - wie bei Gewerbeanmeldun
gen und Ansuchen um Bewilligungen - das Recht 
der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

_ zusteht. 

Eine Aufhebung des dreigliedrigen II?-stanzenzu
ges im Entziehungsverfahren würde somit einerseits 
durch Abkürzung der Verfahren eine im Interesse 
der Öffentlichkeit gelegene raschere Umsetzung der 
Entziehungsbescheide in die Wirklichkeit und 
zugleich eine Rationalisierungsmaßnahme darstel
len, andererseits schutzwürdige Interessen der von 
der Entziehung Betroffenen nicht berühren. 

Zu Art. I Z 166, -167 und 209 (§ 362, § 363 Abs. 1 
und § 369): 

Mit den vorgesehenen Änderungen wird Art. VI 
der Kundmachung, mit der das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz wiederverlautbart 
wird, BGB!. Nr.5111991, sowie Art. VI der 
Kundmachung, mit der das Verwaltungsstrafgesetz 
wiederverlautbart wird, BGB!. Nr. 5211991, ent
sprochen. 

Zu Art. I Z 169 (§ 363 Abs. 1 Z 6): 

Hier soll eine Gesetzeslücke geschlossen werden. 

Zu Art. I Z 172 (§ 365 Abs. 3 und 4): 

Mit diesen Bestimmungen wird die Schaffung 
eines zentralen Gewerberegisters angeordnet. Nä
heres ist dem Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
zu entnehmen. 
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Zu Art. I Z 173 (Abschnitt "p) Schutzklauselverfah
ren"): 

In allen Richtlinien der Europäischen Gemein
schaft, die durch Verordnungen auf Grund des § 69 
Abs. 1 und des § 71 umzusetzen sind, zB etwa in der 
.Maschinenrichtlinie (89/3921EWG), in den Arti
keln 6 und 7 ist ein "Schutzklauselverfahren" 
vorgesehen. 

Im Rahmen eines derartigen Verfahrens können 
ua. auch Produkte, die das EG-Zeichen tragen und 
bestimmungsgemäß verwendet werden, jedoch die 
Sicherheit von Personen, Haustieren oder Gütern 
zu gefährden geeignet sind aus dem Verkehr 
gezogen werden. 

Auch harmonisierte Europäische Normen, bei 
denen Zweifel auftreten, ob sie den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen, die in einer Verordnung 
gemäß § 69 oder § 71 der Gewerbeordnung 
festgelegt sind, können einer Überprüfung im 
Rahmen des Schutzklauselverfahrens unterzogen 
werden. 

Zu § 365 a: 

In den entsprechenden Richtlinien ist derzeit eine 
Mitteilung an die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft vorgesehen. Auf Grund des EWR
Vertrags ist weiters das EFT A-Sekretariat zu 
befassen. Sowohl bei der EG-Kommission als auch 
beim EFTA-Sekretariat sind entsprechende Beiräte, 
die mit nationalen Vertre.tern beschickt sind, 
eingerichtet. 

Zu § 365 b: 

Diese Bestimmung bezweckt die Überprüfung 
von einschlägigen harmonisierten Europäischen 
Normen. Sofern Zweifel darüber bestehen, inwie
weit harmonisierte Europäische Normen den 
grundlegenden Sicherheits anforderungen einer 
Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 bzw. § 71 der 
Gewerbeordnung 1973 entsprechen, ist eine Über
prüfung dieser Normen auf Antrag des Bundesmini
sters für wirtschaftliche Angelegenheiten durch 
einen von der EG bzw. EFT A eingesetzten Beirat 
möglich. Ein entsprechender Beirat wurde zB durch 
die Richtlinie 83/189/EWG ("Informationsverfah
rensrichtlinie") eingerichtet. Auf den durch diese 
Richtlinie eingerichteten Ausschuß verweisen ua. 
auch die Richtlinien des EG-Rates für Persönliche 
Schutzausrüstungen (89/686/EWG), die Maschi
nensicherheitsrichtlinie (89/3921EWG) sowie die 
"Gasgeräte-Richtlinie" (90/396/EWG). Diese 
Richtlinien werden derzeit durch Verordnungen auf 
der Grundlage der §§ 69 Abs. 1 und 71 Abs. 4 der 
Gewerbeordnung umgesetzt. 

Zu § 365c 

In verschiedenen Richtlinien ist vorgesehen, daß 
der Übereinstimmungs erklärung durch den Herstel-

lerlInverkehrbringer eine Prüfung durch akkredi
tierte Stellen (zB Zertifizierungsstellen, vor allem 
aber Prüfstellen) vorgeschaltet ist. Diese Prüfung 
kann entweder eine Baumusterprüfung, eine lau
fende (Geräte-)Prüfung oder eine Einzelprüfung 
(etwa bei großen Anlagen öder Geräten) sein. Wenn 
die akkreditierte Stelle Mängel feststellt hat sie die 
entsprechende Prüfbescheinigung zu verweigern. 
Gleichermaßen hat sie bereits erteilte Prüfbescheini
gungen zu widerrufen, wenn - etwa nach 
Änderungen des Produktes - Mängel auftreten. In 
beiden Fällen ist im Wege des Bundesministeriums 
fj.ir wirtschaftliche Angelegenheiten eine internatio
nale Meldung zu erstatten, die dem Verfahren 
gemäß § 365 a entspricht. 

Zu Art. I Z 176 und 192 (§ 366 Abs. 1 Z 5 bis 7 und 
§ 367 Z 23 bis 24 a): 

Infolge der Schwere dieser bisher im § 367 Z 23 
bis 24 a angeführten Verwaltungs übertretungen 
erscheint eine Umreihung in die strengere Strafkate
gorie des § 366 gerechtfertigt. 

Zu Art. I Z 180 (§ 367 Z 3): 

Diese Bestimmung trägt der Tatsache Rechnung, 
daß die Führung eines integrierten Betriebes nicht 

. mehr bewilligungspflichtig ist. 

Zu Art. I Z 189 (§ 367Z 16 a): 

Es hat sich die Praxis herausgebildet, daß 
Gewerbetreibende Anzeigen über die Verlegung des 
Betriebes in den nächSten Standort erstatten, zu dem 
sie bei der Gewerbeausübung im Umherziehen von 
Ort zu Ort oder von Haus zu Haus gelangen 
werden. Durch die Strafbestimmung soll eine solche 
Umgehung des - grundsätzlich durch die Gewer
beordnung 1973 normierten - Verbotes der 
Gewerbeausübung im Umherziehen hintangehalten 
werden. . 

Zu Art. I Z 191 (§ 367 Z 19): 

Die geänderte Paragraphenbezeichnung war zu 
berücksichtigen. 

Zu ·Art. I i 193, 200, 203, 204, 206, 208 (§§ 367 
Z 27 bis 53, 368Z1.22 bis 1.24, 368 Z 4, 6,10,11,14 
bis 16): 

Die umfangreichen Änderungen, die die ange
führten Strafbestimmungen erfahren haben, gehen 
auf die tiefgreifende Umgestaltung des H. Haupt
stückes zurück. Es wurden entweder Strafbestim
mungen überhaupt aufgehoben, weil die betreffende 
Gesetzesbestimmung, deren Einhaltung durch die 
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Strafbestimmung gesichert werden sollte, beseitigt, 
wurde (vgL zB den bisherigen § 368 Z 12 und 13). 

- Die sonstigen Änderungen bringen bloße Anpassun
gen an die neuen Zitate von Gesetzesstellen oder an 
die Neufassung von Regelungen des H. Hauptstük
kes, die in den Erläuterungen erwähnt wurden. 

Zu Art. I Z 205 (§ 368 Z 9): 

Es war zu berücksichtigen, daß die §§ 73 Abs. 2 
und 3 und 202 durch § 18 des Preisauszeichrtungs
gesetzes, BGBI. Nr. 146/1992, aufgehoben worden 
sind. . 

Zu Art. I Z 210 und 211 (§ 369 Abs.2 und § 370 
Abs. 1 und 2): 

§ 369 Abs. 2 kann entfallen, da die Verhängung 
von Arreststrafen nach der GewO 1973 nicht mehr 
vorgesehen ist. Der Entfall des Abs. 2 bewirkt auch 
den Entfall der Absatzbezeichnung ,,(1)" (siehe 
Art. I Z 230). Ebenso waren auch im § 370 Abs. 1 
und 2 die erforderlichen Anpassungen vorzuneh
men. 

Zu Art. I Z 213 (§ 372 Abs. 2): 

Hier handelt es sich lediglich um die Behebung 
eines Zitierungsfehlers. 

Zu Art. I Z 214 (Va. Hauptstück): 

Im V a. Hauptstück werden für die EWR-(EG-)
Kompatibilität der GewO 1973 erforderliche 
Anpassungen vorgenommen. Das Va. Hauptstück 
enthält hiebei jene EWR-Anpassungsbestimmun
gen, durch die die gewerberechtlich relevanten 
EG-Regelungen betreffend die internationale Nie
derlassungsfreiheit und die Freiheit des zwischen
staatlichen Dienstleistungsverkehrs in das Gewerbe
recht implementiert werden. V gl. auch die diesbe
züglichen Ausführungen zur EG-Konformität im 
allgemeinen Teil der Erläuterungen. 

Zu§373a: 

In dieser Bestimmung wird klargestellt, daß sich 
der Geltungsbereich der GewO 1973 grundsätzlich 
auch auf Staatsangehörige von EWR -Vertragspar
teien erstreckt, wenn auch in den folgenden §§ 373 b 
bis 373 g für Staatsangehörige von EWR-Vertrags
parteien einzelne Sonderregelungen normiert wer
den. Der Begriff der EWR -Vertragspartei ist unter 
Heranziehung des Art. 126 des EWR-Abkommens, , 
der den Geltungsbereich des EWR-Abkommens 
festlegt, . auszulegen. Demnach sind auch die 
überseeischen Länder und Hoheitsgebiete der 
EWR-Vertragsstaaten vom Geltungsbereich des 

EWR-Abkommens erfaßt und insofern dem Begriff 
der (des Staatsangehörigen einer) EWR-V ertrags
partei zuzurechnen. 

Zu § 373 b: 

Im künftigen EWR ist in bezug auf Staatsangehö
rige von EWR -Vertragsparteien vom Vorliegen der 
Gegenseitigkeit auszugehen. 

Zu § 373 c: 

Mit Inkrafttreten des EWR-Abkommens wird 
eine Reihe von EG-Richtlinien übernommen, die 
Anerkennungsregelungen enthalten, die vorsehen, 
daß ein Staatsangehöriger eines EWR~ V ertrags
staates, der von einem EWR-Vertragsstaat ausge
stellte Bescheinigungen über eine Berufsausübl!.ng 
von bestimmter Dauer oder das Vorliegen bestimm
ter Berufsberechtigungen und/oder allenfalls über 
zusätzliche Qualifikationen vorweisen kann, zur 
Ausübung eines entsprechenden Berufes im Nieder
lassungsstaat zuzulassen ist, ohne den inländischen 
Befähigungsnachweis erbringen zu müssen. Die 
Anerkennungsregelungen'der in Betracht kommen
den EG-Richtlinien sollen, insoweit sie den 
gewerblichen Bereich betreffen, durch die Anlage zu 
§ 373 c Abs. 2 in die GewO 1973 implementiert 
werden. Die in den genannten EG-Richtlinien 
normierte Anerkennung gewerblich-beruflicher 
Qualifikationen wird hiebei durch das Instrument 
der Nachsicht vom Erfordernis der Erbringung des 
Befähigungsnachweises für die beabsichtigte Ge
werbeausübung umgesetzt. Die konkreten Nach
sichtsvoraussetzungen in bezug auf bestimmte 
Gewerbe werden im Verordnungsweg entsprechend 
den in Betracht kommenden Anerkennungsregelun
gen der bezughabenden EG-Richtlinien festgelegt 
werden (vgl. § 373 c Abs. 4 bis 6), 

Im § 373 c Abs. 2 wird klargestellt, daß in 
Verordnungen, in denen die N achsichtsvorausset
zungen festgelegt werden, die Anerkennungsrege
lungen der im Anhang zitierten, in das EWR-Ab
kommen übernommenen EG-Richtlinienumgesetzt 
werden. Die Anerkennungsregelungen der bezug
habendenEG·Richtiinien determinieren gleichzei
tig auch den Inhalt der auf Grund des § 373 c Abs. 4 
bis 6 zu erlassenden Verordnungen, (vgl. . auch die 
Passage "nach Maßgabe der Anerkennungsregelun
gen der im Abs. 2 zitierten Richtlinien" in den 
Abs.3 bis 6). 

Im § 373 c Abs.3 wird in Anlehnung an die 
entsprechenden Richtlinienregelungen die Art der 
Belege festgelegt, durch die - alternativ oder in 
Verbindung untereinander (vgl. § 373 c Abs. 4) ----' 
das Vorliegen der im Verordnungs weg zu normie
renden Nachsichtsvoraussetzungen nachzuweisen 
ist. 
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.§ 373 c Abs.4 bis 6 enthält die oben erwähnte 
gesetzliche Ermächtigung für die Erlassung von 
Verordnungen zur Normierung der Nachsichtsvor
aussetzungen und deren Deterrriinierung. 

Zu § 373 d: 

Im künftigen EWR wird im Bereich des 
Gewerberechts auf Grund der diesbezüglichen 
Judikatur des EuGH die Verpflichtung zur 
Vornahme einer sog. Äquivalenzprüfung bestehen, 
wenn keine EG-Richtlinie eine Anerkennungsrege
lung enthält, ,jedoch ein niederlassungswilliger 
Staatsangehöriger einer EWR -Vertragspartei ein 
einschlägiges Diplom oder sonstige Prüfungszeug
nisse vorlegen kann. In diesem Fall wird die 
inländische Gewerbebehörde verpflichtet sein zu 
prüfen, ob und inwieweit das ausländische Diplom 
oder Zeugnis als dem österreichischen Befähigungs
nachweis gleichwertig anzuerkennen ist. Da in der 
GewO 1973 derzeit keine Äquivalenzprüfung 
vorgesehen ist, soll durch § 373 d eine entspre
chende Rechtsgrundlage für die Vornahme der 
Äquivalenzprüfung geschaffen werden. 

Zu § 373 e: 

In den zu übernehmenden EG-Richtlinien über 
die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und 
des freien Dienstleistungsverkehrs ist vorgesehen, 
daß die in den Richtlinien vorgesehenen Ausbildun
gen, Befähigungen oder fachlichen Tätigkeiten 
jeweils durch die Vorlage einer entsprechenden 
Bescheinigung der zuständigen Behörde oder Stelle 
des Herkunftsstaates nachzuweisen sind. Im § 373 e 
wird hinsichtlich der gewerberechtlich relevanten 
inländischen Ausbildungen, Befähigungen und 
fachlichen Tätigkeiten die Zuständigkeit der Be
zirksverwaltungsbehörde für die Ausstellung der 
genannten Bescheinigungen fe.stgelegt. 

Zu § 373 f: 

Durch die Bestimmung des§ 373 f Abs. 1 wird 
der Inländervorbehalt der geltenden §§ 108 bAbs. 1 
(Arbeitsvermittler) und 323 b Abs. ~ (Überlassung 
von Arbeitskräften) beseitigt. 

Durch die' Bestimmung des § 373 f Abs. 2 wird 
der Inländervorbehalt des geltenden § 134 Abs. 1 
Z 2 (Waffengewerbe) zugunsten der den nichtmili
tärischen Bereich betreffenden Tätigkeiten des 
Waffengewerbes beseitigt. 

V gl. im übrigen die diesbezüglichen Ausführun -
gen zur EG-Konformität im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen. 

Zu§ 373 g: 

Im EWR werden die Regelungen des EWG-Ver
trages betreffend die Freiheit des Dienstleistungs-

.verkehrs (Art. 36 ff. des EWR-Abkommens) über
nommen. Aus diesem Grund soll eine entsprechende 
die Freiheit des zwischenstaatlichen Dienstlei
stungsverkehrs in bezug auf EWR-Staatsangehörige 
statuierende Bestimmung (nämlich der gegenständ
liche § 373g)in die GewO 1973 aufgenommen 

. werden. 

§ 373 g ist dem derzeit geltenden § 51 GewO 
1973 nachgebildet. Zu beachten ist, daß der durch 
§ 373 g Abs. 1 erfaßte Personenkreis insofern enger 
als der von den §§ 373 b bis 373 f erfaßte ist, als die 
im § 373 g Abs. 1 normierte Freiheit des Dienstlei
stungsverkehrs entsprechend dem allgemeinen Pro
gramm Zur Aufhebung der Beschränkungen des 
freien Dienstleistungsverkehrs (61/1201, 
1202lEWG - Anhang VIII Z 1 und 2 des 
EWR-Abkommens) nicht auf Staatsangehörige von 
EWR -Vertragsparteien schlechthin, sondern ledig
lich in bezug auf Staatsangehörige eines EWR-Ver
tragsstaates, die in einem EWR -Vertrags staat. 
ansässig sind, zur Anwendung kommen soll. 

. Gemäß Abs. 2 soll die Freiheit des zwischenstaat
lich~n Dienstleistungsverkehrs auch für Gesellschaf
ten im Sinne des Art. 34 des EWR-Abkommens 
gelten. Gemäß Art.34 des EWR-Abkommens 
gelten als Gesellschaften die Gesellschaften des 
bürgerlichen und des Handelsrechts. einschließlich 
der Genossenschaften und die sonstigen juristischen 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit 
Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck 
verfolgen. Die für Gese'llschaften im Sinne des 
Art. 34 des EWR-Abkommens aufgestellten Krite
rien der Gründung nach den Rechtsvorschriften 
ei_nes EWR-Vertragsstaates und des satzungsgemä
ßen Sitzes öder der HauptverWaltung oder 
Hauptniederlassung in einem EWR -Vertragsstaat 
sowie das. Zusatzkriterium der tatsächlichen und 
dauerhaften Verbindung . der gesellschaftlichen 
Tätigkeit mit der Wirtschaft eines EWR -V enrags
staates für Gesellschaften, die lediglich ihren 
satzungsgemäßen Sitz in einem EWR -Vertragsstaat 
haben, ist wiederum den diesbezüglichen Regelun
gen des allgemeinen Programms zur Aufhebung der. 
Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs 
nachgebildet. 

Zu Art. I Z 215 (§ 375 Abs. 1 Einleitung): 

Die auf Grund von Rechtsvorschriften, die vor 
Inkrafttreten der Novelle BGBL Nr. xxx in Geltung 
gestanden sind, erlassenen Verordnungen, die 
bereits durch § 375 des Stammgesetzes auf Geset
zesstufe gehoben worden sind, sollen, soweit sie 
niCht bereits außer Kraft 'getreten sind, bis zur 
Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete wei
ter in Geltung belassen werden. 
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Zu Art. I Z 216 (§ 375 Abs. 1 Z 4, 5, 6,16,20,26,30, 
31,32,33,38,47,48,50,60 und 64): . 

Die unter diesen Ziffern genannten Rechtsvor
schriften sind bereits Zur Gänze aUßer Kraft 
getreten und wären daher nicht mehr anzuführen. 

Zu Art. I Z 218 (§ 376 Z 4): 

Es wird vom Grundsatz ausgegangen, daß 
, Gewerbeberechtigungen im Fall der Neueinstufung 

des betreffenden Gewerbes diese Neueinstufung 
mitvollziehen (vgl. Abs. 1). Da der Entwurf in 
zahlreichen Fällen die Vereinigung von Gewerben 
vorsieht, wird auch festgelegt, daß sich am 
Berethtigungsumfang einer vor dem Inkrafttreten 
dieser Novelle bereits erlangten Gewerbeberechti
gung grundsätzlich nichts ändert; eine Ausnahme 
hievon ist nur im Abs. 4 statuiert. Zur Bestimmung 
des "bisherigen Berechtigungsumfanges" werden 
auch jene Rechtsvorschriften heranzuziehen sein, 
die bis zum Inkrafttreten dieser Novelle in Geltung 
standen und diesbezügliche Regelungen getroffen 
haben. Dies ist insbesondere bei Gewerben von 
Bedeutung, die bisher in eine Ober- und eine 
Unterstufe geteilt waren (Elektroinstallation der 
Oberstufe und der Unterstufe, Aufstellung von 
Niederdruckzentralheizungsanlagen und Warm
wasserbereitungsanlagen der Oberstufe und der 
Unterstufe). . 

Im Abs. 3 wird eine Übergangsregelung für die 
Erbringung des Befähigungsnachweises hinsichtlich 
der Gewerbe getroffen, für die vor der Neueinstu
fung der Befähigungsnachweis durch Verordnung 
geregelt wurde. 

Zu Art. I Z 219 (§ 376 Z 9): 

Durch diese Übergangsbestimmung wird subsi
diär für jene Fälle vorgesorgt, in denen der 
Nachweis einer Befähigung zwar verlangt wird, eine 
nähere Regelung aber vorerst weder unmittelbar 
durch Gesetz noch im Verordnungswege getroffen 
wurde. 

Zu Art. I Z 221 (§ 376 Z 14 a): 

Hier wurden lediglich· die Zitierungen angepaßt 
und die geänderte Gewerbebezeichnung der Be
triebsberater einschließlich der Betriebsorganisato
ren berücksichtigt. 

Zu Art. I Z 222 (§ 376 Z 15 a): 

Inhaber von vor dem 1. Jänner 1989 erlangten 
Gewerbeberechtigungen für die gebundenen Ge
werbe der Chemischputzer sowie der Wäscher und 
Wäschebügler sollen die Berechtigung erhalten, 
Aufträge für Arbeiten für das Handwerk der 

Textilreiniger und damit auch für Teiltätigkeiten zu 
übernehmen, die Gegenstand des jeweils anderen 
Gewerbes sind. 

Zu Art. I Z 223 und .227 (§ 376 Z 16 und 34 c): 

Hier wurden Übergangsregelungen hinsichtlich 
jener Personen getroffen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zur Ausübung 
der nicht mehr neu begründbaren Gewerbe der 
Viehschneider und der Ausgleichsvermittlung be
rechtigt sind. 

Zu Art. I Z 224 und 225 (§ 376Z 28 Abs. 3 und 4): 

Diese Übergangsbestimmungen sollen bewirken, 
daß nach Ablauf der fünf jährigen Frist nur noch 
natürliche Personen und Personengesellschaften des 
Handelsrechtes, deren persönliC(h haftende Gesell
schafter natürliche Personen sind, das Handwerk 
der Rauchfangkehrer ausüben dürfen. 

Zu Art. I Z 226 (§ 376 Z 30): 

Die in dieser Übergangsbestimmung angeführten 
Teilberechtigungen können grundsätzlich nach der 
neuen Rechtslage nicht mehr begründet werden. 
Hiezu wird nur zugunsten von Personen, die den 
Befähigungsnachweis für die Ausübung der bisheri
gen Teilberechtigung bereits erbracht haben, eine 
Ausnahmeregelung getroffen (vgl. Abs.2). Beste
hende Teilberechtigungen dürfen weiter ausgeübt 
werden (Abs. 1). 

Zu Art. I Z 228 (§ 376 Z 42): 

Befähigungsprüfungen, die bisher vor einer vom 
Landeshauptmann bestellten Prüfungskommission 
abzulegen waren, sollen bis Zur Erlassung der 
betreffenden Befähigungsnachweisverordnung wei
terhin vor einer Kommission abzulegen sein, die· 
vom Landeshauptmann zu bestellen ist. 

Zu Art. I Z 229 (§ 379 Abs. 3 und 4): 

Diese Übergangsbestimmung dient der Verwal
tungsvereinfachung. Ohne diese Regelungmüßten 
die Behörden die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Novelle anhängigen Konzessions- und 
Genehmigungsansuchen zurückweisen, und die 
Parteien müßten eine Gewerbeanmeldung bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes erstatten 
oder bei bewilligungspflichtigen gebundenen Ge
werben um die entsprechende Bewilligung ansuchen 
bzw. die entsprechenden Anzeigen erstatten. 

Zu Art. 11: 

Durch diese Bestimmung soll die unbefristete 
Geltung der Bestimmungen der Novelle BGBI. 
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Nr. 254/1989 erreicht werden. Die Geltung dieser 
Bestimmungen war zunächst bis 31. März 1992 
befristet und wurde durch die Gewerbeordnungsno
velle 1991, BGBI. Nr. 686, bis 31. März 1993 
verlängert. Durch die in Rede stehende Novelle zur 

Gewerbeordnung 1973 wurde das Sammeln von 
Bestellungen auf seltener als einmal wöchentlich 
erscheinender periodische Druckwerke bei Privat
personen den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
1973 unterWorfen. 
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Geltender Text 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Geltungsbereich 

Textgegenüberstellung 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit nicht die §§ 2 bis 4 anderes bestimmen, . 
für alle gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetzlich verbotenen Tätigkeiten. 

(2) Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, 
regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser 
bestimmt ist; hiebei macht es keinen Unterschied, ob der durch die Tätigkeit 
beabsichtigte Ertrag oder sonstige wirtschaftliche Vorteil im Zusammenhang mit 
einer in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Tätigkeit oder 
im Zusammenhang mit einer nicht diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätigkeit 
erzielt werden soll. 

(3) Selbständigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn die Tätigkeit 
auf eigene Rechnung und Gefahr ausgeübt wird. 

(4) Auch eine einmalige Handlung gilt als regelmäßige Tätigkeit, wenn nach 
den Umständen des Falles auf die Absicht der Wiederholung geschlossen werden 
kahn oder wenn sie längere Zeit erfordert. Das Anbieten einer den Gegenstand 
eines Gewerbes bildenden Tätigkeit an einen größeren Kreis von Personen oder 
bei Ausschreibungen wird der Ausübung des Gewerbes gleichgehalten. 

(5) Die· Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen, liegt. auch dann vor, wenn der Ertrag oder sonstige wirtschaftliche 
Vorteil· den Mitgliedern einer Personenvereinigung zufließen solL 

(6) Bei Vereinen gemäß dem.Vereinsgesetz 1951 liegt die Absicht, einen Ertrag 
odersonstige~ wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, auch dann vor, wenn die 
Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes 
aufweist und diese Tätigkeit - sei es mittelbar oder unmittelbar - auf Erlangung 
vermögensrechtlicher Vorteile für die Vereins mitglieder gerichtet ist. 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz ist - unbeschadet weiterer Ausnahmen durch 
besondere bundesgesetzliehe Vorschriften - auf die in den nachfolgenden 
Bestimmungen angeführten Tätigkeiten nicht anzuwenden: 

1. die Land- und Forstwirtschaft (Abs. 2 und 3); 
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Geltender Text 

2. die Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft (Abs. 4); 
3. die Vermittlung von im Abs. 4 Z 3 bis 7 angeführten Leistungen durch 

Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes 1951, BGB!. Nr.233, deren 
satzungsgemäßer Zweck diese Vermittlungstätigkeit umfaßt, zwischen 
ihren Mitgliedern; 

4. die nachstehenden Tätigkeiten land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften nach Maßgabe des Abs. 5, soweit der 
Geschäftsbetrieb dieser Genossenschaften im wesentlichen der Förderung 
des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder dient: 
a) der Betrieb von Sägen, Mühlen, Molkereien, Brennereien, Keltereien 

und sonstigen nach altem Herkommen üblichen Zweigen der 
Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse; 

b) die Vermittlung des Einkaufes und Verkaufes sowie die Versteigerung 
von Zuchtvieh; 

c) der Verkauf unveraFbeiteter pflanzlicher Erzeugnisse - ausgenommen 
Getreide und Kartoffeln - sowie von Ferkeln, Fischen, Geflügel, Eiern 
und Honig, auch im Wege der Versteigetung; 

d) der im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß lit. c vorgenom
mene Einkauf von Verpackungen und Umhüllungen für die von der 
lit. c erfaßten Erzeugnisse; 

e) die Züchtung, Vermehnmg, Bearbeitung, Verwertung und Beschaf-
fung von Saatgut; . 

f) die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und 
ortsfesten land- und forstwirtschaftlichen Betriebseinrichtungen, 
sofern diese Tätigkeit der Hervorbringung und Gewinnung pflanzli
cher Erzeugnisse (Abs. 3 Z 1) oder dem Halten von Nutztieren (Abs. 3 
Z 2) dient, sowie die Nutzung von Kühlanlagen, diese jedoch nur für 
den Eigenverbrauch der Mitglieder; 

g) die Wahrnehmung der Rechte der Mitglieder hinsichtlich der 
Ausübu.ng v~n Nutzungsrechten im Sinne de~ Grundsatzgesetzes 19~ 1 
,über die Behandlung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie 
besonderer Felddienstbarkeiten, BGB!. Nr. 103; 

h) der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Lieferung von Wärme aus 
Biomasse mit einer Brennstoffwärmeleistung bis einschließlich zwei 
MW, wenn in dem betreffenden Gebiet im Zeitpunkt des Einlangens 
des Ansuchens gemäß § 353 bei der Behörde (§§ 333, 334 und 335) 
keine leitungsgebundenen Energieträger ausgenommen elektrische 
Energie vorhanden sind; 
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Geltender Text 

5. den Buschenschank (Abs. 7); 
6. den Bergbau (Abs. 8); 
7. die literarische Tätigkeit, die Ausübung der schönen.Künste (Abs. 9) sowie 

die Ausübung des Selbstverlages der Urheber; 
8. die gegen Stunden- oder Taglohn oder gegen Werksentgelt zu leistenden 

Verrichtungen einfachster Art; 
9. die nach ihrer Eigenart und ihrer Betriebsweise in die Gruppe der 

häuslichen Nebenbeschäftigungen fallenden und durch die gewöhnlichen 
. Mitglieder des eigenen Hausstandes betriebenen Erwerbszweige; 

10. die zur Berufsausübung zählendel1 und in deren Rahmen vorgenommenen 
Tätigkeiten der Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger in Strafsachen, 
Ziviltechniker, Paten·tanwälte, Versicherungstechniker, Wirtschaftstreu
händer, Börsesensale und der von öffentlichen Versteigerungsanstalten 
bestellten Sensale, den Betrieb von autorisierten Untersuchungs-, 
Erprobungs- und Materialprüfungsanstalten und von öffentlichen Wäg
und Meßanstalten sowie die Tätigkeiten sonstiger Personen oder 
Anstalten, die von der Behörde hiefür besonders bestellt und in Pflicht 
genommen wurden, die Revision und die damit im Zusammenhang 
ausgeübte Beratung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 
ihnen gleichgestellten Vereinen, alle Auswanderungsgeschäfte; 

11. die Ausübung der Heilkunde, die zur Berufsausübung zählenden und in 
deren Rahmen vorgenommenen Tätigkeiten der Dentisten, Hebammen 
und Ammen, der Tierärzte unbeschadet der Tätigkeit der Viehschneider 
gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z 50 sowie der Apotheker, die Krankenpflege
fachdienste, die medizinisch-technischen Dienste sowie die Sanitätshilfs
dienste, den Betrieb von Kranken- und Kuranstalten, die in Anstalten zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen von Rehabilita
tionsprogrammen öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu leistenden 
gewerblichen Arbeiten; 

12. die Ausübung der Erwerbszweige des Privatunterrichtes und der 
Erziehung und den Betrieb jener Anstalten, die diesen Aufgaben dienen, 
ferner die gewerblichen Arbeiten von öffentlichen Schulen oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen; 

13. die gewerblichen Arbeiten von Anstalten, die von öffentlichen Wohlfahrts
und Fürsorgeeinrichtungen betrieben werden, ferner. von geschützten 
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§ 2 Abs. 1 Z 10 lautet: 
,,10. die zur Berufsausübung zählenden und in deren Rahmen vorgenommenen 

Tätigkeiten der Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger in Strafsachen, 
Ziviltechniker, . Patentanwälte, Versicherungs techniker, Wirtschaftstreu
händer und Börsesensale, den Betrieb von autorisierten Untersuchungs-, 
Erprobungs~ und Materialprüfungsanstalten und von öffentlichen Wäg
und Meßanstalten sowie die Tätigkeiten sonstiger Personen oder 
Anstalten, die von der Behörde hiefür besonders bestellt und in Pflicht 
genommen wurden, die Revision und die damit im Zusammenhang 
ausgeübte Beratung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 
ihnen gleichgestellten Vereinen, alle Auswanderungsgeschäfte ;" 

§ 2 Abs. 1 Z 11 lautet: 
,,11. die Ausübung der Heilkunde, der Psychotherapie und des psychologischen 

Berufes im Bereich des Gesundheitswesens, die zur Bertifsausübung 
zählenden und in deren Rahmen vorgenommenen Tätigkeiten der 
Dentisten, Hebammen und Ammen, der Tierärzte sowie der Apotheker, 
die Krankenpflegefachdienste, die medizinisch-technischen Dienste sowie 
die Sanitätshilfsdienste, den Betrieb von Kranken- und Kuranstalten, die in 
Anstalten zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen von 
Rehabilitationsprogrammen öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu 
leistenden gewerblichen Arbeiten;" 
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Werkstätten im Rahmen der Behindertenhilfe sowie von Anstalten für den 
Vollzug von Fre{heitsstrafen und von mit Freiheitsentzug verbundenen 
vorbeugenden Maßnahmen; , ' 

14. den Betrieb von Bank- oder Bauspargeschäften, den Betrieb von 
Versicherungsunternehmen sowie den Betrieb von Pensioi1skassen; 

15. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und von deren Hilfseinrichtungen 
sowie deren Hilfstätigkeiten einschließlich des Betriebes von Seilbahnen, 
die auch als Schlepplifte betrieben werden können, den Betrieb von 
Schiffahrtsunternehmen mit Wasserfahrzeugen, den Betrieb von Fähren 
(Überfuhren) und den Kraftfahrlinienunternehmen; 

16. den Betrieb von Luftverkehrsunternehmen (Luftbeförderungsunternehmen 
und Luftfahrzeug-Vermietungsunternehmen), von Zivilflugplatzunterneh
men sowie von Hilfsbetrieben der Luftbeförderungs- und Zivilflugplatzun
ternehmen; 

17. den Betrieb von Theatern und Lichtspieltheatern und von Unternehmen 
öffentlicher Belustigungen und Schaustellungen aller Art, musikalische und 
literarische Darbietungen; 

18. die' Herausgabe, das Herstellen und das Verbreiten periodischer 
Druckwerke durch das Medienunternehmen des Medieninhabers sowie 
den Kleinverkauf solcher Druckwerke, ausgenommen das Sammeln von 
Bestellungen auf seltener als einmal wöchentlich erscheinende periodische 
Druckwerke bei Privatpersonen im Sinne des § 57 Abs. 1; 

19. die Tätigkeit der Berg- und Schiführer ; 
20. den Betrieb von Elektrizitätsversorgungsunternehmen ; 
21. die unter das Schieß- und Sprengmittelgesetz fallenden Erzeugungs-, 

Verarbeitungs- und Verkaufstätigkeiten; 
22. die Vermittlung und den Abschluß von Wetten aus Anlaß sportlicher 

Veranstaltungen (Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher); 
23. die von der Arbeitsmarktverwaltung oder von Einrichtungen gemäß § 17 

des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 3111969, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.685/1991, oder von Inhabern von 
Berechtigungen gemäß § 18 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes durchge
führte Arbeitsvermittlung und Berufsberatung; 

24. den Betrieb der dem Bund zustehenden Monopole und Regalien sowie die 
Erzeugung von Blatternimpfstoff . 

.c' 
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§ 2 Abs. 1 Z 15 lautet: 
,,15. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und von deren Hilfseinrichtungen 

sowie deren Hilfstätigkeiten einschließlich des Betriebes von Seilbahnen, 
die auch als Schlepplifte betrieben werden können, im Falle der 
Gegenseitigkeit die Bewirtschaftung von Speisewagen und Schlafwagen in
und ausländischer Eisenbahnunternehmen durch ausländische Unterneh
men bei Fahrten vom Ausland aus durch Österreich oder vom Ausland aus 
nach Österreich oder, umgekehrt, den Betrieb von Schiffahrtsunternehmen 
mit Wasserfahrzeugen, im Falle der Gegenseitigkeit die Bewirtschaftung 
von Schiffsrestaurants und -buffets auf Wasserfahrzeugen ausländischer 
Schiffahrtsunternehmen durch ausländische Unternehmen bei Fahrten 
vom Ausland aus durch Österreich oder vom Ausland aus nach Österreich 
oder umgekehrt, den Betrieb von Fähren (Überfuhren) und von 
Kraftfahrlinienunternehmen ;" 
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(2) Die Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 1) gilt nicht für die Bestimmungen des § 53 Abs. 6 und 
§ 367 Z 18. 

(3) Zur Land- und Forstwirtschaft im Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 1) 
gehören 

1. die Hervorbringung und Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe d~r 
Naturkräfte, einschließlich des Weiil- und Obstbaues, des Gartenbaues und 
der Baumschulen; 

2. das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Gewinnung tierischer 
Erzeugnisse; 

3. Jagd und Fischerei. 

(4) Unter Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft im Sinne dieses 
Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 2) sind zu verstehen: 

1. die Verarbeitung und Bearbeitung hauptsächlich des eigenen Naturproduk
tes bis zur Erzielung eines Erzeugnisses, wie es yon Land- und Forstwirten 
in der Regel auf den Markt gebracht wird, soweit die Tätigkeit der 
Verarbeitung und Bearbeitung gegenüber der Tätigkeit der Erzeugung des 
Naturproduktes wirtschaftlich untergeordnet bleibt; das gleiche gilt für den 
Wert der allenfalls mitverarbeiteten Erzeugnisse gegenüber dem Wert des 
Naturproduktes; . 

2. der Abbau der eigenen Bodensubstanz; 

3. Dienstleistul).gen, ausgenommen Fuhrwerksdienste (Z 4 und 5), mit land
und forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im eigenen Betrieb verwendet 
werden, für andere land- und forstwirtschaftliehe Betr~ebe in demselben 
oder in einem angrenzenden Verwaltungs bezirk; mit Mähdreschern 
vorgenommene Dienstleistungen nur für landwirtschaftliche Betriebe in 
demselben Verwaltungsbezirk oder in einer an diesen VerWaltungsbezirk 
angrenzenden Ortsgemeinde; 

Vorgeschlagener Text 

§ 2 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. die Hervorbringung und Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe der 

Naturkräfte, einschließlich des Wein- und Obstbaues, des Gartenbaues und 
der Baumschulen; hinsichtlich des Weinbaues ferner der Zukauf von 
höchstens 1 500 I Wein oder 2000 kg Trauben pro Hektar Betriebsfläche 

. und Kalenderjahr;" 

§ 2 Abs. 4 Z 3 lautet: 
3. Dienstleistungen, ausgenommen Fuhrwerksdienste (Z 4 und 5), mit land

und forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im eigenen Betrieb verwendet 
werden, für andere land- und forstwirtscha:ftliche Betriebe in demselben 
oder einem angrenzenden Verwaltungsbezirk; mit Mähdreschern vorge
nommene Dienstleistungen nur für landwirtschaftliche \ Betriebe in 
demselben Verwaltungsbezirk oder in einer an diesen Verwaltungs bezirk 
angrenzenden Ortsgemeinde; Dienstleistungen . . 
a) zur Kulturpflege im ländlichen Raum (Mähen von Straßenrändern und 

-böschungen sowie von öffentlichen Grünflächen, Pflege von Biotopen, 
Kulturpflege der Rasenflächen von Sportanlagen, Stutzen von Hecken 
im Zusammenhang mit den vorstehend angeführten Tätigkeiten, 
Abtransport des bei diesen Tätigkeiten anfallenden Mähgutes usw.), 
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Geltender Text 

4. Fuhrwerksdienste mit hauptsächlich im eigenen land- und forstwinschaftli
chen Betrieb verwendeten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Zugmaschi
nen, Motorkarren und Transportkarren, die ihrer Leistungsfähigkeit nach 
den Bedürfnissen des eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
entsprechen, für aJ).dere land- und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben 
Verwaltungsbezirk oder in einer an diesen Verwaltungs bezirk angrenzen
den Ortsgemeinde zur Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, von Gütern zur Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich 
genutzter Grundstücke oder von Gütern, die der Tierhaltung dienen, 
zwischen Wirtschaftshöfen und Betriebsgrundstücken oder zwischen diesen 
und der nächstgelegenen Abgabe-, Übernahme-, Verarbeitungs- oder 
Verladestelle; 

5. Fuhrwerksdienste mit anderen als Kraftfahrzeugen sowie das Vermieten 
und Einstellen von Reittieren; 

6. das Vermieten von land- und forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im 
eigenen land- und forstwirtschaftlichen ~etrieb verwendet, werden, an 
andere land- und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben oder in einem 
angrenzenden Verwaltungsbezirk für andere als Beförderungszwecke ; 

Vorgeschlagener Text 

b) zur Verwertung von organischen Abfällen (Sammeln und Kompostieren 
von fremden, kompostierbaren Abfällen mit den in der Land- und 
Forstwirtschaft üblichen Methoden), 

c) für den Winterdienst (Schneeräumung, einschließlich Schneetransport 
und Streuen von Verkehrsflächen, die hauptsächlich der Erschließung 
land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundflächen dienen);" 

Nach § 2 Abs. 4 wird folgender Abs. 4 a eingefügt: 

,,(4 a) Auf die Anlagen zur Ausübung von Nebengewerben der Land- und 
Forstwirtschaft (Abs. 1 Z 2 und Abs. 4) finden die Bestimmungen über die 
Betriebsanlagen und die damit zusammenhängenden Bestimmungen diese-s 
Bundesgesetzes (§§ 74 bis 84,333 bis 338, 353 bis 360, 362, 366 bis 369 und 371 bis 
373) Anwendung. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales und dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung bestimmen, 
welche Anlagen zur Ausübung von Nebengewerben der Land- und 
Forstwirtschaft von der Genehmigungspflicht gemäß den §§ 74 ff. ausgenommen 
sind." 
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Gehender Text 

7. das Vermieten von land- und forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im 
eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet werden, an 
andere land- und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben Verwaltungsbe
zirk oder in einer an diesen Verwaltungs bezirk angrenzenden Orts ge
meinde für Beförderungszwecke im Umfang der Z 4. 

(5) Wird eine der im Abs. 1 Z 4 lit. abis cangeführten Tätigkeiten gemeinsam 
mit einer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterworfenen Tätigkeit 
ausgeübt, so unterliegt die land- und forstwirtschaftliche Erwerbs- 'und 
Wirtschaftsgenossenschaft auch hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Abs. 1 Z 4 
lit. abis d den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(6) Die Ausnahme von Tätigkeiten land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs
. und Wirtschaftsgenossenschaften von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
(Abs. 1 Z 4) gilt nicht für die Bestimmungen über das Feilbieten im Umherziehen, 
die Bestimmungen i.)ber das Sammeln und die Entgegennahme von Bestellungen, 
die Schutzbestimmungen und die Bestimmungen über die Betriebsanlagen (§§ 53 
bis 62, 69 bis 84, 333 bis 338, 353 bis 360, 362, 366 bis 369 und 371 bis 373). 

(7) Unter Buschenschank im Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 5) ist der 
buschenschankmäßige Ausschank von Wein und Obstwein, von Trauben- und 
Obstmost und von Trauben- und Obstsaft durch Besitzer von Wein- und 
Obstgärten, soweit es sich um deren eigene Erzeugnisse handelt, zu verstehen; im 
Rahmen des Buschenschankes ist auch die Verabreichung von kalten Speisen und 
der Ausschank von Mineralwasser und kohlensäurehältigen Getränken zulässig, 
jedoch nur unter der Voraussetzung, daß diese Tätigkeiten dem Herkommen im 
betreffenden Bundesland in Buschenschenken entsprechen. Die Verabreichung 
von warmen Speisen auf Grund dieser Ausnahmebestimmung ist nicht zulässig. 

(8) Inwieweit der Bergbau (Abs. 1 Z 6) vom Anwendungsben~ich dieses 
Bundesgesetzes ausgenommen ist, ergibt _ sich . aus den bergrechtlichen 
Vorschriften. 

(9) Unter Ausübung der schönen Künste im Sinne dieses Bundesgesetzes 
(Abs. 1 Z 7) ist die eigenschöpferische Tätigkeit in einem Kunstzweig zu 
verstehen .. Die Restaurierung von Kunstwerken ist dann Ausübung der schönen 
Künste, wenn für die Wiederherstellung eine nachgestaltende künstlerische 
Fähigkeit erforderlich ist. 

(10) Auf die Anlagen der dem Bund zustehenden Monopole und Regalien 
sowie zur Erzeug~ng von Blatternimpfstoff(Abs. 1 Z 24) finden - sofern andere 

Vorgeschlagener Text 
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Geltender Text 

Rechtsvorschriften keine diesbe~üglichen Bestimmungen "enthalten - die 
Bestimmungen über die Betriebsanlagen und die damit zusammenhängenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes (§§ 74 bis 84,333 bis 338, 353 bis 360, 362, 
366 bis 369 und 371 bis 373) Anwendung. 

(11) Für in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes .fallende 
Tätigkeiten, die' ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung (Konzession) 
ausgeübt werden, gelten die die Ausübung dieser Tätigkeit regelnden 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder von auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen sinngemäß. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, 
die für Arbeitsverhältnisse zu Arbeitgebern gelten, welche ihre Tätigkeiten auf 
Grund von Gewerbeberechtigungen (Konzessionen) ausüben, haben auch für 
Arbeitsverhältnisse zu jenen Arbeitgebern Geltung, welche diese Tätigkeiten ohne 
die erforderliche Gewerbeberechtigung (Konzession) ausüben. 

§ 3. (1) Auf die im § 31 des Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, genannten 
Personen sind hinsichtlich der Ausübung der Erfindung folgende Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes nicht anzuwenden: 

1. die Vorschriften über die Gewerbeanmeldung und die Erteilung der 
Konzession sowie die Vorschriften über die für die Cewerbeausübung 
erforderliche Befähigung; 

2. die Vorschriften des § 8,des § 9 Abs.3 bis 5, der §§ 10 bis 14 und 15 Z 1, des 
§ 29, des § JO, des § 33 Abs. 1 Z 5 zweiter Teilsatz, Z 6 und Z 7 hinsichtlich 
der Vermietung fremder Erzeugnisse, des' § 40, des § 41 Abs. 1 Z 2 und 3, 
des § 43, des § 46, des § 48, des § 49, des § 52 Abs. 1 hinsichtlich der 
Verpflichtung zur Anzeige, der §§ 85 bis 90, der § 91 Abs. 1 erster Satz und 
Abs. 2 und des § 93. 

(2) Andere als im Abs. 1 angeführte Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind 
auf die im § 31 des Patentgesetzes 1970 genannten Personen sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Wenn die im § 87 Abs. 1, § 89 Abs. 1 oder § 91 Abs.2 angeführten 
Voraussetzungen auf die im § 31 des Patentgesetzes 1970 genannten Personen 
zutreffen, so ist die Ausübung der Erfindung zu untersagen, und zwar auch dann, 
wenn diese Voraussetzungen schon vorder Anzeige der Ausübung der Erfindung 
eingetreten sind. § 87 Abs. 2 bis 6 sind sinngemäß anzuwenden. . 

(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß § 26 oder § 27 sinngemäß zutreffen, so 
hat die Behörde die Nachsicht von der Untersagung der Ausübung zu erteilen. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 2 Abs. 11 entfällt jeweils der Klammerausdruck ,,(Konzession)" bzw. 
,;(Konzessionen)" . 

Im § 3 Abs. 1 Z 1 wird das Wort "Konzession" durch das Wort "BewiIijgung" 
ersetzt. In Z 2 entfällt das Zitat "und 1 5 Z 1". 

Im § 3 Abs. 3 entfallen nach dem Zitat ,,§ 87 Abs. 1" der Beistrich und das Zitat 
,,§ 89 Abs. 1". 
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Geltender Text 

§ 4. (1) Auf das Halten von Räumen zur Einstellung von Kraftfahrzeugen ist 
dieses Bundesgesetz nur dann anzuwenden, wenn 

1. es sich nicht um eine bloße Raumvermietung handelt, sondern auch 
Dienstleistungen übernommen werden; oder 

2. Kraftfahrzeuge von mehr als fünf hausfremden Personen eingestellt 
werden; Mieter oder Untermieter einer Wohnung oder eines Geschäftsrau
mes in dem Gebäude, in dem sich der Einstellraum befindet, oder in einem 
dazugehörigen Gebäude gelten nicht als hausfremde Einsteller; oder 

3. mit den Einstellern eine über die Haftung des Bestandgebers nach dem 
allgemeinen· bürgerlichen Gesetzbuch hinausgehende Haftung vereinbart 
wird. 

(2) Abs. 1 Z 2 gilt nicht für die Vermietung an Personen, die die vermieteten 
Räume selbst zum Halten von Räumen zur Einstellung von Kraftfahrzeugen 
benützen. 

(3) Als Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 sind nicht anzusehen: 
1. das Öffnen und Schließen der Haustore und des Einstellraumes bei der Ein-

und Ausfahrt; 
2. das Beistellen von Wasser, Licht und zentraler Beheizung; 
3. die bauliche Instandhaltung der Einstellräume und Abflußkanäle. 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind nicht anzuwenden, wenn 
Arbeitgeber Einstellräume lediglich an ihre Arbeitnehmer vermieten oder 
lediglich deren Kraftfahrzeuge einstellen. 

2. Ein t eil u n g der G ewe r b e 

§ 5. Die Gewerbe sind entweder 
1. Anmeldungsgewerbe, das sind Gewerbe, die bei Erfüllung der allgemeinen 

und der etwa vorgeschriebenen besonderen Voraussetzungen auf Grund der 
Anmeldung des betreffenden Gewerbes ausgeübt werden dürfen (§ 6), oder 

2. konzessionierte Gewerbe, das sind Gewerbe, die erst nach Erlangung einer 
Bewilligung (Konzession) ausgeübt werden dürfen (§ 25). 

Vorgeschlagener Text 

§ 5 lautet: 

,,§ 5. (1) Soweit dieses Bundesgesetz hinsichtlich einzelner Gewerbe (§ 128) 
nicht anderes bestimmt, dürfen Gewerbe bei Erfüllung der allgemeinen und der 
etwa vorgeschriebenen besonderen V draussetzungen auf Grund der Anmeldung 
des betreffenden Gewerbes (§ 339) ausgeübt werden. 

(2) Die Gewerbe werden bezeichnet als 
1. Handwerke, wenn der Befähigungsnachweis nach § 18, 
2. gebundene Gewerbe, wenn der Befähigungsnachweis nach § 22, 
3. freie Gewerbe, wenn kein Befähigungsnachweis zu erbringen ist." 
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Geltender Text 

§ 6. Die Anmeldungsgewerbe werden bezeichnet als 
1. Handwerke, wenn als Befähigungsnachweis die Meisterprüfung (§ 18), 
2. gebunde Gewerbe, wenn ein Befähigungsnachweis anderer Art, 
3. freie Gewerbe, wenn kein Befähigungsnachweis als Voraussetzung der 

Gewerbeausübung vorgeschrieben ist. 

§ 7, (1) Ein Gewerbe wird in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt, wenn 
für den Betrieb im wesentlichennachfolg-ende Merkmale bestimmend sind: 

1. hoher Einsatz von Anlage- Ul1d Betriebskapital; 
2. Verwendung andersartiger als der dem Handwerk und den gebundenen 

Gewerben gemäßen Maschinen und technischen Einrichtungen oder 
Verwendung einer Vielzahl von Maschinen und technischen Einrichtungen 
gleichen Verwendungszweckes; 

3. Einsatz von Maschinen und technischen Einrichtungen über:wiegend In 

räumlich oder organisatorisch zusammenhängenden Betriebsstätten; 
4. serienmäßige Erzeugung, typisierte Verrichtungen; 
5. weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen eines vorbestimmten Arbeitsablau

fes; 
6. größere Zahl von ständig beschäftigten Arbeitnehmern und Überwiegen der 

nur mit bestimmten regelmäßig wiederkehrenden Teilverrichtungen 
beschäftigten Arbeitskräften oder automatisierte Betriebsweise ; 

7. organisatorische Trennung in eine technische und eine kaufmännische 
Führung, wobei sich die Mitarbeit des Gewerbetreibenden im wesentlichen 
auf leitende Tätigkeiten beschränkt. 

(2) Die Merkmale nach Abs. 1 müssen nur insoweit vorliegen, als sie für die 
Gestaltung des Arbeitsablaufes bedeutsam sind; sie müssen auch nicht alle 
vorliegen, doch müssen sie gegenüber den für eine andere Betriebsform 
sprechenden Merkmalen überwiegen. 

(3)· Für die Ausübung in der Form eines Industriebetriebes sind Organisation 
und Einrichtung des Gesamtbetriebes maßgebend; es muß nicht jede Teilarbeit in 
der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden. 

(4) Das· Gewerbe muß nicht in jeder Betriebsstätte in der Form ewes 
Industriebetriebes ausgeübt werden. Es muß sich aber um gewerbliche 
Tätigkeiten handeln, die mit dem industriellen Charakter des Gesamtbetriebes 
vereinbar sind. 

Vorgeschlagener Text 

§ 6 entfällt. 
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Geltender Text 

(5) Für Anmeldungsgewerbe (§ 6), die in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt werden, ist kein Befähigungsnachweis erforderlich. 

(6) Bei konzessionierten Gewerben, die in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt werden, kann die Erbringung des Befähigungsnachweises durch den 
Konzessionswerber unterbleiben, wenn der Befähigungsnachweis durch einen 
Geschäftsführer erbracht wird. 

(7) Die Abs. 1 bis 6 finden auf die Handelsgewerbe, Verkehrsgewerbe, 
Fremdenverkehrsgewerbe, ferner auf Gewerbe, die überwiegend an die 
Einzelperson angepaßte Waren erzeugen, die persönliche oder überwiegend an 
die Einzelbedürfnisse angepaßte Dienstleistungen erbringen und schließlich auf 
Gewerbe, die Waren im Wege der Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder 
unselbständige Heimarbeiter herstellen, jedenfalls keine Anwendung. 

3. All ge me in e Vo ra u s setz ung e n fü r die Au sü bun g vo n 
Gewerben 

§ 8. (1) Voraussetzung der Ausübung eines Gewerbes durch eine natürliche 
Person ist ihre Eigenberechtigung. 

(2) Nicht eigenberechtigte Personen und eigenberechtigte Personen, die noch 
nicht das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben, können trotz Nichterfüllung der 
persönlichen Voraussetzungen nach diesem Bundesgesetz ein Gewerbe anmelden 

Vorgeschlagener Text 

§ 7 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für Gewerbe, die in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden, ist 
- ausgenommen die im folgenden aufgezählten Gewerbe - kein Befähigungs
nachweis erforderlich: 

Baumeister (§ 128 Z 4); 
Erzeuger von medizinischem Naht- und Organersatzmaterial (§ 126 Z 7); 
Hersteller von immunbiologischen und von bestimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 126 Z 16); 
Hersteller von Arzneimitteln und ähnlichen Produkten sowie Giften; 
chemische Laboratorien (§ 126 Z 15); 
Lufrfahrzeugmechaniker (§ 126 Z 20); 
Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen und Infusionsgeräten 
(§ 126 Z 26); 
Waffengewerbe (§ 128 Z 1); 
Zimmermeister (§ 128 Z 5) .. 

Bei diesen Gewerben kann aber die Erbringung des Befähigungsnachweises durch 
den Gewerbetreibenden unterbleiben, we,nn der Befähigungsnachweis durch 
einen Geschäftsführer erbracht wird." 

§ 7 Abs. 6 entfällt. 

Im § 7 Abs. 7 lautet die Verweisung: "Abs. 1 bis 5". Weiters wird das Wort 
"Fremdenverkehrsgewerbe" durch das Wort "Tourismusgewerbe" ersetzt. 
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Geltender Text 

oder eine Konzession erlangen; wenn auf Grund einer Rechtsnachfolge von 
Todes wegen oder eine Schenkung auf den Todesfall mehr als die Hälfte eines 
Gewerbebetriebes auf sie übergegangen ist und hinsichtlich dieses Gewerbebetrie
bes keine Fortbetriebsrechte gemäß § 41 Abs. 1 Z 2 und 3 bestehen; für die 
Ausübung des Gewerbes muß jedoch ein Geschäftsführer (§ 39) bestellt oder es 
muß die Ausübung einem Pächter (§ 40) übertragen werden. Bei nicht 
eigenberechtigten Personen hat der gesetzliche Vertreter die erforderliche 
Gewerbeanmeldung zu erstatten oder die erforderliche Konzession zu 
beantragen sowie den Geschäftsführer zu qestellen oder die Ausübung des 
Gewerbes an ~en Pächter zu übertragen. 

(3) Geht die Eigenberechtigung verloren, so kann ein Gewerbe durch einen 
vom gesetzlichen Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 39) weiter ausgeübt 
werden oder die weitere Ausübung einem vom gesetzlichen Vertreter bestellten 
Pächter (§ 40) übertragen werden. 

(4) Hat eine eigenberechtigte Person das 24. Lebensjahr zurückgelegt oder 
erlangt eine Person, die das 24. Lebensjahr zurückgelegt hat, die Eigenberechti
gung und hat sie bei der Anmeldung des Gewerbes oder der Erteilung der 
Konzession den persönlichen Voraussetzungen nicht selbst entsprechen müssen, 
s.o darf das Gewerbe nur dann weiter ausgeübt werden, wenn sie nunmehr diesen 
Voraussetzungen genügt. Die persönliche Ausübung des Gewerbes ist der 
Behörde :.tnzuzeigen (§ 345 Abs. 1). 

§ 9. (1) Juristische Personen und Personen gesellschaften des Handelsrechtes 
(Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) können Gewerbe 
ausüben, müssen jedoch einen Geschäftsführer oder Pächter (§§ 39 und 40) 
bestellt haben. . 

Vorgeschlagener Text 

Im § 8 Abs. 2 entfallen die Wortgruppen "oder eine Konzession erlangen" und 
"oder die erforderliche Konzession zu beantragen". 

Im § 8 Abs. 4 entfallen die Worte "oder der Erteilung der Konzession". 

Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Alle personenbezogenen Bezeichnungen können in der Form verwendet 
werden, die das Geschlecht des Trägers zum Ausdruck bringt." 

§ 9 Abs. 1 lautet: 

,,§ 9. (1) Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechtes 
(offe"ne Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) sowie eingetra
gene Erwerbsgesellschaften (offene Erwerbsgesellschaften und Kommandit-Er
werbsgesellschaften) können Gewerbe ausüben; müssen jedoch einen Geschäfts
führer oder Pächter (§§ 39 und 40) bestellt haben. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über Personengesellschaften des Handels-
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Gel te n de r Text 

(2) Scheidet der Geschäftsführ~r oder der Pächter aus, so darf das Gewerbe bis 
zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers oder Pächters, längstens jedoch 
während sechs Monaten, weiter ausgeübt werden. Die Behörde hat diese Frist zu 
verkürzen, wenn mit der weiteren Ausübung des Gewerbes ohne Geschäftsführer 
oder Pächter eine besondere Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen verbunden ist. 

(3) Sofern Personengesellschaften des Handelsrechtes ein Gewebe, für das die 
Erbringung eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, ausüben wollen, 
i11üß ein persönlich haftender Gesellschafter, der nach dem Gesellschaftsvertrag 
zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist, zum 
Geschäftsführer (§ 39) bestellt werden. Diese Bestimmung gilt nicht für 
konzessionierte Gewerbe, die in der Form eines Industriebetriebes (§ 7) ausgeübt 
werden; "\\Teiters ist diese Bestimmung im Falles des Todes des Geschäftsführers 
(§ 39) nicht anzuwenden, wenn die Gesellschaft nach dem Tod dieses persönlich 
haftenden Gesellschafters das Gewerbe weiter ausübt, bis zur Beendigung der 
Verlassenschaftsabhandlung nach diesem Gesellschafter, im Falle des vorherigen 
Ausscheidens der Verlassenschaft aus der Gesellschaft nur bis zu dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens. 

(4) Ist eine juristische Per'son persönlich haftende Gesellschafterin einer 
Per,sonengesellschaft des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, 
wenn zum Geschäftsführer (§ 39) dieser Personengesellschaft eine natür\i.che 
Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
betreffenden juristischen Person angehört. 

(5) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende 
Gesellschafterin einer anderen solchen Personengesellschaft,so ~ird dem Abs. 3 
auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer(§ 39) eine natürliche Person 
bestellt wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden 

Vorgeschlagener Text 

rechtes auch für eingetragene Erwerbsgesellschaften. Dies gilt nicht in den Fällen 
des § 10, des § 63 Abs. 3 zweiter Satz und des § 85 Z 2." 

§ 9 Abs. 3 und 4 lautet: 

,,(3) Sofern Personengesellschaften des Handels~echtes ein Gewerbe, für das 
die Erbringung eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, ausüben wollen, 
muß ein persönlich haftender Gesellschafter, der nach dem Gesellschaftsvertrag 
zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist, oder ein 
hauptberuflich beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversicherungs
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer zum Geschäftsführer (§ 39) 
bestellt werden. Diese' Bestimmung gilt nicht für die in § 7 Abs. 5 angeführten 
Gewerbe, die in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden; weiters ist 
diese Bestimmung im Falle des Todes des Geschäftsführers (§ 39) nicht 
anzuwenden, wenn die Gesellschaft nach dem Tod dieses persönlich haftenden 
Gesellschafters das Gewerbe weiter ausübt, bis zur Beendigung der 
Verlassenschaftsabhandlung nach diesem Gesellschafter, im Falle des vorherigen 
Ausscheidens der Verlassenschaft aus der Gesellschaft nur bis zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens. 

(4) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, 
wenn zum Geschäftsführer (§ 39) dieser Personengesellschaft eine natürliche 
Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
betreffenden juristischen Person angehört, oder die ein hauptberuflich 
beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer dieser juristischen Person ist." 
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Geltender Text 

Mitgliedsgesellschaft ist und die innerhalb dieser Mitgliedsgesellschaft die im 
Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedsge
sellschaft muß innerhalb der Personengesellschaft des Handelsrechtes die im 
Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung zukommen. 

(6) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes und ist diese Personengesellschaft des 
Handelsrechtes persönlich haftende Gesellschafterin' einer anderen solchen 
Personengesellschaft, so wird dem Abs. 3 auch. entsprochen, wenn zum 
Geschäftsführer (§ 39) der zuletzt genannten Personengesells_chaft eine Person 
bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
juristischen Person angehört, wenn weiters die juristische Person innerhalb der 
Mitgliedsgesellschaft die 'im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung hat und wenn 
schließlich dieser Mitgliedsgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedsgesellschaft 
ebenfalls die im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung zukommt. 

§ 10. Personengesellschaften des Handelsrechtes dürfen ein Gewerbe schon vor 
ihrer Eintragung in das Handelsregister auf Grund der Gewerbeanmeldung oder 
der Konzession ausüben, wenn sie der Behörde bei der Gewerbeahmeldung 
(§ 3~9) oder im Ansuchen um die Konzession (§ 341 Abs. 1) den Abschluß des 
Gesellschaftsvertrages glaubhaft dargetan haben. Die Gewerbeberechtigung 
endigt, wenn die Eintragung in das Handelsregister rechtskräftig versagt wird 
oder die Personengesellschaft der Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionier
tenGewerben der zur Erteilung der Konzession zuständigen Behörde, nicht 
innerhalb Jahresfrist die Eintragung in das Handelsregister nachgewiesen hat; 
diese Behörde hat jedoch die Frist auf Antrag angemessen zu verlängern, wenn 
das ;tnhängige Verfahren über die Eintragung in das Handelsregister innerhalb 
Jahresfrist nicht abgeschlossen ist. 

§ 11. (1) Die Gewerbeberechtigung einer juristischen Person endigt, wenn die 
juristische Person untergeht. 

(2) Die Gewerbeberechtigung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
endigt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auflösung der Gesellschaft, 
sonst im Zeitpunkte der Beendigung der Liquidation, die Gewerbeberechtigung 
einer Personen gesellschaft des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die 
Gesellschaft fortgesetzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation 

Vorgeschlagener Text 

§ 10 lautet: 

,,§ 10. Personengesellschaften des Handelsrechtes dürfen ein Gewerbe schon 
vor ihrer Eintragung in.das Firmenbuch auf Grundder Gewerbeanmeldung oder, 
soweit es sich um ein Gewerbe handelt, dessen Ausübung an die Erteilung einer 
Bewilligung gebunden ist, mit der Erlangung dieser Bewilligung ausüben, wenn 
sie der Behörde bei der Gewerbeanmeldung (§ 339) oder im Ansuchen um die 
Erteilung . der Bewilligung den Abschluß des Gesellschaftsvertrages glaubhaft 
dargetan haben. Die Gewerbeberechtigung endigt, wenn die Eintragung in das 
Firmenbuch rechtskräftig v~rsagt wird oder die Personengesellschaft der Behörde 
nicht innerhalb Jahresfrist die Eintragung in das Firmenbuch nachgewiesen hat; 
die Behörde hat jedoch die Frist auf Antrag ange~essen zu verlängern, wenn das 
anhängige Verfahren über die Eintragung in das Firmenbuch innerhalb Jahresfrist 
nicht abgeschlossen ist." 

Im § 11 Abs.2 entfallen die Wortgruppe: "bei konzessionierten Gewerben der 
für die Erteilung der Konzession zuständigen Behörde" sowie die Beistriche vor 
und nach dieser Wortgruppe. 
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innerhalb von zwei Wochen der Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionier
ten Gewerben der für die Erteilung der Konzession zuständigen. Behörde, 
anzuzeigen. 

(3) Auf Grund der Gewerbeberechtigung einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes darf das. Gewerbe durch längstens sechs Monate nach dem 
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters von einem der Gesellschafter weiter 
ausgeübt werden; dieser hat das Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters und 
die weitere Ausübung des Gewerbes innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters der Behörde (§ 345 Abs. 1), 
anzuzeigen. Die Gewerbeberechtigung endigt nach Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters, wenn nicht innerhalb dieser 
Frist ein Gesellschafter in das Geschäft eintritt (§ 28 des Handelsgesetzbuches); 
die Personengesellschaft des Handelsrechtes hat den Eintritt des Gesellschafters 
in das Geschäft innerhalb 'einer Frist von zwei Wochen nach diesem Eintritt der 
Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. 

(4) Wenn eine Kapitalgesellschaft durch Übertragung des Unternehmens auf 
einen Gesellschafter oder in eine Personengesellschaft des Handelsrechtes 
umgewandelt wird, ohne daß eine Liquidation stattfindet, darf auf Grund der 
Gewerbeberechtigung der Kapitalgesellschaft das Gewerbe durch längstens sechs 
Monate nach der Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister vom 
Nachfolgeunternehmer weiter ausgeübt werden. Der Nachfolgeunternehmer hat 
die Uniwandlung und die weitere Ausübung des Gewerbes innerhalb von zwei 
Wochen nach der Eintragung der Umwandlung der Behörde (§ 345 Abs.1) 
anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung der 
Umwandlung endigt die Gewerbeberechtigung. 

(5) Wird der Betrieb eines Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes als Sache in lage in eine Kapitalgesellschaft oder bei der 
Gründung einer Kapitalgesellschaft in diese gegen Gewährung von Gesellschafts
anteilen eingebracht, darf auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden 
Gewerbeberechtigung des Einzelunternehmers oder der Personengesellschaft des 
Handelsrechtes das Gewerbe durch längstens sechs Monate n~ch der diese 
Einbringung betreffenden Eintragung in das Handelsregister von der 
Kapitalgesellschaft weiter ausgeübt werden. Die Kapitalgesellschaft hat diese 
Eintragung in das Handelsregister und die weitere Ausübung des Gewerbes 
innerhalb von zwei Wochen nach der Eintragung in das Handelsregister der 
Behörde (§ 345 Abs. 1) anzu~eigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach der 
Eintragung endigt die Gewerbeberechtigung. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 11 Abs. 4,5,6,7, im § 53 Abs. 1 Z 2 und im § 64 Abs. 2 und 3 werden die in 
diesen Bestimmungen verwendeten Worte bzw. Wortfolgen "Handelsregister", 
"Genossenschaftsregister" , "Handelsregister (Genossenschaftsregister)" und 
"Handels- oder Genossenschaftsregister" jeweils durch das Wort "Firmenbuch" 
ersetzt; im § 68 Abs. 2 Z 1 wird das Wort "handelsgerichtlich" durch die Worte 
"im Firmenbuch" ersetzt. 
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(6) Werden Aktiengesellschaften durch Neubildung einer Aktiengesellschaft 
verschmolzen (§ 233 des Aktiengesetzes 1965) oder werden Genossenschaften 
durch Neubildüng einer Genossenschaft verschmolzen (§ 13 des Genossen
schaftsverschmelzungsgesetzes), so dürfen auf Grund der Gewerbeberechtigun
gen der sich vereinigenden Gesellschaften (Genossenschaften) die Gewerbe durch 
längstens sechs Monate nach der Eintragung der neuen Gesellschaft 
(Genossenschaft) in das Handelsregister (Genossenschaftsregister) von ihr weiter 
ausgeübt werden. Die neue Gesellschaft (Genossenschaft) hat die Neubildung 
und die weitere Ausübung der Gewerbe innerhalb von zwei Wochen nach der 
Eintragung der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs 
Monaten nach der Eintragung endigen die Gewerbeberechtigungen . 

.. (7) . Werden Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung- mit oder untereinander oder Genossenschaften durch Aufnahme 
verschmolzen, so dürfen auf Grund der Gewerbeberechtigungen der 
übertragenden Gesellschaft (Genossenschaft) die Gewerbe durch längstens sechs 
Monate nach der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister 
(Genossenschaftsregister) von der übernehmenden juristischen Person weiter 
ausgeÜbt werden. Die übernehmende juristische Person hat die Verschmelzung 
und die weitere Ausübung der Gewerbe innerhalb von zwei Wochen nach der 
Eintragung der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs 
Monaten nach der Eintragung endigen die Gewerbeberechtigungen der 
übertragenden Gesellschaft (Genossenschaft). . 

§ 12. Die Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft in eine Kommandit
gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine Offene Handelsgesell
schaft berührt nicht die Gewerbeberechtigung. Die Gesellschaft hat die 
Umwandlung innerhalb von vier Wochen nach der Eintragung der. Umwandlung 
in das Handelsregister der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. 

Vorgeschlagener Text 

§ 12 lautet: 

,,§ 12. (1) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine 
Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine offene 
Handelsgesellschaft berührt nicht die Gewerbeberechtigung. Die Gesellschaft hat 
die Umwandlung innerhalb von vier Wochen nach der Eintragung der 
Umwandlung in das Firmenbuch der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. 

(2) Abs. 1 gilt auch für die Umwandlung einer offenen Erwerbsgesellschaft in 
eine Kommandit-Erwerbsgesellschaft, einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft in 
eine offene Erwerbsgesellschaft, einer Personengesellschaft des Handelsrechtes in 
eine eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer eingetragenen Erwerbsgesell
schaft in eine Personengesellschaft des Handelsrechtes." 
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§ 13. (1) Wer 
1. wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 

bedrohten Handlung, 
2. wegen einer aus Gewinnsucht begangenen oder gegen die öffentliche 

Sittlichkeit verstoßenden sonstigen strafbaren Handlung, 
3. wegen eines Vergehens gemäß §§ 485 bis 486 c des Österreichischen 

Strafgesetzes 1945, ASlg. Nr. 2, oder 
4. wegen eines Finanzvergehens 

von einem Gericht verurteilt worden ist, ist von der Ausübung des Gewerbes 
auszuschließen, wenn die Verurteilung noch nicht getilgt ist und nach der 
Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeitde~ Verurteilten 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des 
Gewerbes zu befürchten ist. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. ades 
Finanzstrafgesetzes,BGBI. Nr. 129/1958, der Hinterziehung von Monopolein
nahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht oder der 
Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanzstrafgesetzes von einer 
Finanzstrafbehörde bestraft worden ist, ist von der Ausübung 'des Gewerbes 
auszuschließen, wenn über ihn wegen eines solchen Finanzstrafvergehens eine 
Geldstrafe von mehr als 10000 S oder neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe 
verhängt wurde, seit der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen sind und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des 
Bestraften die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung 
des Gewerbes zu befürchten ist. ' 

(3) Eine natürliche oder juristische Person oder eine Personengesellschaft des 
Handelsrechtes, über deren Vermögen ,schon einmal der Konkurs oder zweimal 
das Ausgleichsverfahren eröffnet worden ist, ist von der Ausübung des Gewerbes 
auszuschließen; ein soJ'cher Ausschluß ist nicht auszusprechen, wenn der Konkurs 
oder das Ausgleichsverfahren durch den Konkurs oder das Ausgleichsverfahren 
oder durch strafgesetzwidrige Handlungen eines Ditten verursacht worden ist. 

(4) Die Bestimmung des Abs. 3 ist auch anzuwenden, wenn es sich um eine 
natürliche oder juristische Person oder eine Persol1engesellschaft des 

Vorgeschlagener Text 

§ 1.3 lautet: 

,,§ 13. (1) Von der Ausübung eines Gewerbes ist ausgeschlossen, wer von einem 
Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die 
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister (§ 6 des Tilgungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung) 
unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem angeführten Ausschlußgrund 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. ades 
Finanzstrafgesetzes, BGBI. Nr. 129/1958, in der jeweils geltenden Fassung, der 
Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in ein 
staatliches Monopolrecht oder der Monopolhehler'ei nach § 46 Abs. 1 lit. ades 
Finanzstrafgesetzes von einer Finanzstrafbehörde bestraft worden ist, ist von der 
Ausübung des, Gewerbes ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines solchen -
Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 10 000 S oder neben ,einer 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch 
nicht fünf Jahre vergangen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten 
Ausschlußgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(3) Rechtsträger, über der~n Vermögen der Konkurs eröffnet wurde oder 
gegen die der Antrag auf Konkurseröffnung gestellt, der Antrag aber mangels 
eines . zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde, sind von der Gewerbeausübung als 
Gewerbetreibende (§ 38 Abs. 2) ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den 
angeführten Ausschlußgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirk
licht wurden. 

(4) Abs. 3 ist nicht anzuwenden, wenn es im Rahmendes Konkursverfahrens 
zum Abschluß eines Zwangsausgleiches kommt und dieser erfüllt worden ist. 
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Handelsrechtes handelt, gegen die schon einmal der Antrag auf Konkurseröff
nung gestellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des 
Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wor-
den ist. . 

(5) Eine natürliche Persori ist von der Ausübung des Gewerbes auszuschließen, 
wenn ihr ein maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte einer 
juristischen Person oder Personengesellschaft des Handelsrechtes zusteht oder 
zugestanden ist, auf die der Abs. 3 oder 4 anzuwenden ist oder anzuwenden war. 

. (6) Eine natürliche Person, die durch das Urteil eines Gerichtes eines Gewerbes 
verlustig erklärt wurde oder der eine Gewerbeberechtigung auf Grund des § 87 
Abs. 1 Z 2 entzogen. worden ist, ist von der Ausübung eines Gewerbes 
auszuschließen, wenn durch die Ausübung dieses Gewerbes der Zweck der mit 
dem Gerichtsurteil ausgesprochenen Verlustigerklärung des Gewerbes oder der 
Entziehung auf Grund des § 87 Abs. 1 Z 2 vereitelt werden könnte. Dies gilt auch 
für eine natürliche Person, hinsichtlich der. ein Widerruf gemäß § 91 Abs. 1 wegen 
"Zutreffens der im § 87 Abs. 1· Z 2 angeführten Voraussetzungen erfolgt ist. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind auf eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechtes sinnge~äß anzuwenden, wenn die 
Voraussetzungen der Abs. 1 bis 6 auf eine natürliche Person zutreffen, der ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. 

§ 14. (1) Ausländische natürliche Personen dürfen, sofern dieses Bundesgesetz 
nicht anderes bestimmt, Gewerbe wie Inländer ausüben, wenn dies in 
Staatsverträgen festgelegt worden ist oder wenn der Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben der für die Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde, nachgewiesen wurde, daß österreichische natürliche Personen in dem 
Heimatstaat des Ausländers bei der Ausübung des betreffenden Gewerbes keinen 
anderen wie immer gearteten Beschränkungen unterliegen als die Angehörigen 
dieses Staates (Gegenseitigkeit). 

(2) Angehörige eines Staates, hinsichtlich dessen diese Gegenseitigkeit nicht 
nachgewiesen werden kann, und Staatenlose bedürfen fm' die Ausübung des 
Gewerbes einer Gleichstellung mit Inländern durch den Landeshauptmann. Die 
Gleichstellung kann ausgesprochen werden, wenn anzunehmen ist, daß die 
Ausübung des Gewerbes durch den Ausländer Oder Staatenlosen den öffentlichen 

Vorgeschlagener Text 

(5) Eine natürliche Person ist von der Ausübung des Gewerbes ausgeschlossen, 
wenn ihr eln maßgebender Einfluß auf den B!!trieb der Geschäfte eines anderen 
Rechtsträgers als einer natürlichen Person zusteht oder zugeStanden ist, auf die 
der Abs. 3 anzuwenden ist oder anzuwenden war. 

(6) Eine natürliche Person, die durch das Urteil eines Gerichtes eines Gewerbes 
verlustig erklärt wurde oder der eine Gewerbeberechtigung auf Grund des § 87 
Abs. 1 Z 2 oder 3 entzogen worden ist, ist von der Ausübung eines Gewerbes 
ausgeschlossen, wenn durch die Ausübung dieses Gewerbes der Zweck der mit 
dem Gerichtsurteil ausgesprochenen Verlustigerklärung des Gewerbes oder der 
Entziehung auf Grund des § 87 Abs. 1 Z 2 oder 3 vereitelt werden könnte. Dies 
gilt auch für eine natürliche Person, hinsichtlich der ein Widerruf gemäß § 91 
Abs. 1 wegen Zutreffens der im § 87 Abs. 1 Z 2 oder 3 angeführten 
Voraussetzungen erfolgt ist. 

(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf andere Rechtsträger als natürliche Personen 
sinngemäß anzuwenden, wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 bis 6 auf eine 
natürliche Person zutreffen, der ein maßgebender Einfluß auf den Betrieb der 
Geschäfte zusteht." 

Im § 14 .A.bs. 1 entfallen die Wortgruppe: "bei konzessionierten Gewerben der 
für die Erteilung der Konzession zuständigen Behörde" sowie die Beistriche vor 
und nach dieser Wortgruppe. 
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Interessen, insbesondere den Interessen der österreichischen Wirtschaft, sei es 
auch den örtlichen Interessen eines Wirtschaftszweiges, nicht zuwiderläuft. 

(3) Die Voraussetzung gemäß Abs. 2 gilt nicht für Personen, die im Sinne des 
§ 1 des Bundesgesetzes vom 7. März 1968, BGBI. Nr. 126, über die 
Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die. 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, als Flüchtlinge anerkannt . 
sind, sofern diese Personen gemäß Art. 7 der genannten Konvention nachweisen, 
daß sie sich drei Jahre im Gebiet der Republik Österreich aufhalten. 

(4) Juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes, die 
weder ihren Sitz noch eine Niederlassung im Inland haben, dürfen, soweit 
Staatsverträge nicht anderes vorsehen, Gewerbe nicht ausüben. § 10 gilt 
sinngemäß. . 

(5) Das Gewerbe darf trotz des Verlustes der österreichischen Staatsbürger
schaft oder des Wegfalles der im Abs. 1 umschriebenen Gegenseitigkeit weiter 
ausgeübt werden, solange die Gewerberechtigung nicht entzogen oder die 
Ausübung des Gewerbes durch einen Geschäftsführer oder Pächter oder die für 
eine solche Ausübung erteilte Genehmigung nicht widerrufen worden ist (§§ 88 . 
Abs. 1 und 91). . 

§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf nicht ausgeübt werden, 
1. in einem Standort, in dem die Ausübung dieser Tätigkeit im Zeitpunkt der 

Gewerbeanmeldung oder der Entscheidung über das Konzessionsansuchen 
durch Rechtsvorschriften verboten ist, oder 

2. wenn Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der hierauf gegründeten 
Verordnungen dieser Tätigkeit entgegenstehen; die etwa erforderliche 
Genehmigung der Betriebsanlage (§ 74) muß bei der Anmeldung des 
Gewerbes oder der Erteilung der Konzession aber noch nicht vorliegen, 
sofern das Gewerbe wenigstens zum Teil auch ohne den Betrieb dieser 
Anlage ausgeübt werden kann. 

Vorgeschlagener Text 

§ 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Voraussetzung gemäß Abs. 2 gilt nicht für Personen, denen Asyl 
gewährt wird, sofern diese Personen nachweisen, daß sie sich drei Jahre im Gebiet 
der Republik Österreich aufhalten." 

Im § 14 Abs. 5 entfällt die Wortgruppe "oder die für eine solche Ausübung 
erteilte Genehmigung". 

§ 15 lautet: 

,,§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf nicht ausgeübt werden, wenn 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der hierauf gegründeten Verordnun
gen dieser Tätigkeit entgegenstehen; die etwa erforderliche Genehmigung der 
Betriebsanlage (§ 74) muß bei der Anmeldung des Gewerbes oder der Erteilung 
der Bewilligung aber noch nicht vorliegen, sofern das Gewerbe wenigstens zum 
Teil auch ohne den Betrieb dieser_ Anlage ausgeübt werden kann." 
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4. Besondere Voraussetzungen für die Ausübung von 
Gewerben 

a) Befähigungsnachweis 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung 
1. von Handwerken (§ 6 Z 1), 
2. von gebundenen Gewerben (§ 6 Z 2) und 
3. von' konzessionierten Gewerben (§ 5 Z 2) in den besonders vorgesehenen 

Fällen 
ist,Jerner der Nachweis der Befähigung. 

(2) Unter Befähigungsnachweis ist der Nachweis zu verstehen, daß der 
Einschreiter die fachlichen einschließlich der kaufmännischen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, um die dem betreffenden Gewerbe 
eigentümlichen Tätigkei!en selbständig ausführen zu können. 

(3) Die Befähigung zum Ausbilden von Lehrlingen wird bezüglich der durch 
Abs.2 nicht erfaßten, im § 29 a Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 14211969, in der Fassung der Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978, BGBI. 
Nr.)32, festgelegten Kenntnisse du'rch die erfolgreiche Ablegung der 
Ausbilderprüfung (§§ 29 a ff des Berufsausbildungsgesetzes, §§ 23 a und 350 bis 
352 a dieses Bundesgesetzes) nachgewiesen. 

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei der Erteilung einer 
Konzession, bei der Bestellung oder Genehmigung als Geschäftsführer (§ 39), 
Pächter (§ 40) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung nachgewiesen hat 
oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch ohne Nachweis 
der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich oder als Pächter ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist: 

Vorgeschlagener Text 

In der Untergruppenbezeichnung 'vor § 16 entfällt vor dem Wort 
"Befähigungsnachweis" die Bezeichnung "a)" .. 

§ 16 Abs. 1 lautet: 

,;§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung von Handwerken (§ 5 Abs. 2 Z 1) 
und von gebundenen Gewerben (§ 5 Abs. 2 Z 2) ist ferner der Nachweis der 
Befähigung." 

§ 17 lautet: 

,,§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei Gewerben, deren 
Ausübung an den Nachweis einer Bewilligung gebunden ist, im Verfahren zur 
Erlangung dieser Bewilligung, bei der Bestellung als Geschäftsführer (§ 39), 
Pächter (§ 40) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung nachgewiesen hat 
oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch ohne Nachweis 
der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich oder als Pächter ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. 

...... 
"" o 

0"

"" i.Jl 

0-
~ .., 
tp 
~. 
~ 

C1Q 
~ 
::l 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
130 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



",' 

Geltender Text 

(2) Bei jenen konzessionierten Gewerben, für die eine Vorschrift im Sinne des 
§ 22 Abs. 9 gilt, ist die Befähigung vor Erteilung einer Konzession, Genehmigung 
als Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) auch 
dann nachzuweisen, wenn die Befähigung anläßlich einer früheren Konzessions
erteilung, Genehmigung als Geschäftsführer, Pächter oder Filialgeschäftsführer 
bereits nachgewiesen worden war. Das gilt nicht, ~enn das betreffende Gewerbe 
innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre als Gewerbeinhaber oder 
Pächter ausgeübt wurde oder wenn innerhalb der letzten fünf Jahre drei Jahre 
eine Tätigkeit im betreffenden Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialgeschäfts
führer erfolgte. 

Befähigungsnachweis' für Handwerke 

§ 18. (1) Die Befähigung für ein Handwerk (§ 6 Z 1) ist durch das Zeugnis über 
die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung nachzuweisen .. 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling die Fähigkeiten und Kenntnisse, 
die erforderlich sind, um die dem Gewerbe eigentümlichen Arbeiten meisterlich 
auszuführen, und die zur' selbständigen Ausübung des Gewerbes' notwendigen 
kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse nachzuweisen. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Bei jenen Gewerben, für die eine Vorschrift im Sinne des § 22 Abs. 9 gilt, ist 
die Befähigung auch dann nachzuweisen, wenn die Befähigung bereits früher 
anläßlich eines gewerberechtlich relevanten Vorganges im Sinne des Abs. 1 
nachgewiesen worden ist. Das gilt nicht, wenn das betreffende Gewerbe innerhalb 
der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre als Gewerbeinhaber oder Pächter 
ausgeübt wurde oder wenn innerhalb der letzten fünf Jahre drei Jahre ein,e 
Tätigkeit im betreffenden Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer . 
erfolgte." 

Die §§18 bis 20 lauten: 

,,§ 18. (1) Die Befähigung für ein Handwerk ist nachzuweisen durch 
1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung einschließlich des 

Prüfungsteiles Unternehmerprüfung (§ 23) oder 
2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß der Studienrichtung Wirt

schaftsingenieur - Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur - Bauwesen 
und über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit, insoweit diese 
Studienrichtungen dem betreffenden Handwerk entsprechen, oder 

3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden 
Handwerk entsprechenden sonstigen Studienrichtung einer inländischen 
Universität und über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden 
Handwerk entsprechenden berufsbildenden höheren Schule und über eine 
mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit oder 

5. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluß einer dem betreffenden 
Handwerk entsprechenden Werkmeisterschule oder Fachakademie eines 
Wirtschaftsförderungsinstitutes, die erfolgreich abgelegte Unternehmerprü
fung Jmd über eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit. 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der: Prüfling die Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Erfahrungen, die erforderlich sind, um das'betreffende Handwerk mit seinen ihm 
eigentümlichen Tätigkeiten meisterlich auszuüben, nachzuweisen. Im Prüfungs
teil Unternehmerprüfung hat der Prüfling die für die selbständige Ausübung des 
Handwerks erforderlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse 
nachzuweisen. 
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(3) Zur Meisterprüfung ist zuzu.]assen, wer 
1. die Lehrabschlußprüfung in 'dem dem Handwerk _ entsprechenden 

Lehrberuf, in einem verwandten Lehrberuf, in einem Lehrberuf eines 
verwandten Handwerks (§ 20 Abs. 1 und 3) oder eines verwandten 
handwerks artigen Gewerbes (§ 20 Abs. 2und 3) bestanden hat und 

2. durch mindestens zweieinhalb Jahre im Handwerk selbst oder, falls die' 
Lehrabschlußprüfung in dem dem Handwerk entsprechenden Lehrberuf 
abgelegt worden ist, auch in einem verwandten Handwerk oder verwandten 
handwerksartigen Gewerbe oder bei. Tätigkeiten des Handwerks im 
Rahmen zusätzlicher Befugnisse zur Ausübung anderer Gewerbe fachlich 
verwendet worden ist (Verwendungszeit). 

(4) Die im Abs. 3 Z 1 vorgesehene Ablegung der Lehrabschlußprüfung wird 
durch den erfolgreichen Besuch einer Schule oder durch eine sonstige Ausbildung 
ersetzt, soweit die~ in Vorschriften auf Grund des Berufsausbildungsgesetzes 
vorgeshen ist. Auf die im Abs. 3 Z 2 vorgesehene Verwendungszeit ist eine 
Lehrzeit nicht anzurechnen. 

(5) Darf die Meisterprüfung auf Grund einer Verordnung gemäß § 19 Abs. 5 
für mehrere Handwerke gemeinsam abgelegt werden, so genügt es, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen gemäß Abs. 3 für eines dieser Handwerke 
nachgewiesen werden. 

..1. 

Vorgeschlagener Text 

(3) Zur Meisterprüfung mit Ausnahme des Prüfungsteils Unternehmerprüfung 
ist zuzulassen, wer durch Zeugnisse nachweist, daß er ' 

1. die Lehrabschlußprüfung in einem einschlägigen Lehrberuf erfolgreich 
bestanden hat und danach durch mindestens, zwei Jahre im betreffenden 
Handwerk, in einem verwandten Handwerk oder bei Tätigkeiten des 
Handwerks im Rahmen sonstiger Betriebe fachlich verwendet worden ist 
oder 

2. eine der im Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Schulen und Studienrichtungen 
oder eine dem betreffenden Handwerk entsprechende, mindestens 
dreijährige berufsbildende mittlere Schule erfolgreich abgeschlossen hat und 
durch 'mindestens zwei Jahre im betreffenden Handwerk, in einem 
verwandten Handwerk oder bei Tätigkeiten des Handwerks im Rahmen 
sonstiger Betriebe fachlich verwendet worden ist. 

(4) Der fachlichen Verwendung gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 ist eine einschlägige 
Verwendung im Rahmen der Ausübung eines Gewerbes in Form eines 
Industriebetriebes gleichgestellt. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hinsichtlich der 
der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und Kunst unterliegenden 
Schulen im Einvernehmen mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der der 
Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung unterliegenden 
Schulen im Einvernehmen mit diesem Bundesminister mit Verordnung 
festzulegen, welche der im Abs. 1 Z 2 bis 5 und im Abs. 3 Z 2 genannten Schulen 
und Studienrichtungen welchen Handwerken entsprechen. Ob und inwieweit ein 
Zeugnis einer ausländischen Bildungseinrichtung im Hinblick auf die Gestaltung 
des Lehrplanes sowie die durch sie .vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den 
Zeugnissen einer inländischen Schule oder Studienrichtung gleichzuhalten ist, hat 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu 
bestimmen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hiebei 
hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst' unterliegen, das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister und hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht 
des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung unterliegen, das 
Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen . 
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(6) Der Verwendung gemäß Abs. 3 Z 2 wird eine einschlägige Verwendung im 
Rahmen der Ausübung'eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes (§ 7) 
gleichgestellt. 

(7) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches einer Schule ersetzt nach 
Maßgabe des Abs. 8 den fachlich-theoretischen oder den kaufmännisch-rechts
kundlichen Teil der Meisterprüfung, wenn den Schülern während des Besuches 
der Schule die zur selbständigen Ausübung des betreffenden Gewerbes 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse auf fachlich-theoretischem oder 
kaufmännisch-rechtskundlichem Gebiet vermittelt werden. 

(8) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hinsichtlich der 
der Aufsicht desBundesministers für Unterricht, Kunst und Sport unterliegenden 
Schulen im Einvernehmen mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der der 
Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung unterliegenden 
Schulen im Einvernehmen mit diesem Bundesminister mit Verordnung 
festzulegen, ob der erfolgreiche Besuch einer Schule den fachlich-theoretischen 
Teil und den kaufmännisch-rechtskundlichen Teil oder einen dieser Teile der 
Meisterprüfung ersetzt. Hiebei sind maßgebend 

1, bei öffentlichen Schulen oder mit dem ÖffentlichkeitS'recht ausgestatteten 
Privatschulen, auf denen auf Grund von gemäß § 6 des Schulorganisations
gesetzes, BGBI. Nr. 242/1962, erlassenen Lehrplänen unterrichtet wird, die 
Gestaltung des Lehrplanes; 

2. bei ~en sonsti~en, Schulen die Gestaltung des Lehrplanes und die 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse, 

(10) üb und inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Schule im Hinblick auf 
die Gestaltung des Lehrplanes sowie die durch die betreffende ausländische 
Schule vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer 
Verordnung gemäß Abs. 8 und 9 genannten inländischen Schule gleichzuhalten 
ist,· hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu 
bestimmen, Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hiebei 
hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers 
für Unterricht, Kunst und Sport unterliegen, das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister und hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht 
des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung unterliegen, das 
Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen. 

Vorgeschlagener Text 
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§ 19. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das Handwerk in seinem vollen 
Umfang und nicht mit der Einschränkung auf ein Teilgebiet oder Teilgebiete des 
Handwerks abgelegt werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein Handwerk erbringt (§ 18), kann eine 
Zusatzprüfung für ein mi~ diesem Handwerk verwandtes Handwerk (§ 20 Abs. 1 
und 3) ablegen. Gegenstanc,l dieser Zusatzprüfung sind jene für das verwandte 
Handwerk erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die' nicht schon im 
Rahmen des Befähigungsnachweises für das betreffende Handwerk nachzuwei
sen waren. Die Prüfung im kaufmännisch-rechtskundlichen Teil hat jedenfalls zu 
entfallen. 

(3) Wer den Befähigungsnachweis fUr ein handwerksartiges Gewerbe (§ 20 
Abs.2 und 3) erbringt, kann eine Zusatzprüfung für ein mit diesem 
handwerksartigen Gewerbe verwandetes Handwerk ablegen. Gegenstand dieser 
Zusatzprüfung sind jene für dieses verwandte Handwerk erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht schon im Rahmen des Befähigungsnach
weises für das betreffende handwerksartige Gewerbe nachzuweisen waren. 

(4) Die Zusatzprüfung gemäß Abs.2 oder 3 gilt als Meisterprüfung im 
verwandten Handwerk. 

(5) Der Bupdesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter 
Bedachtnahme auftechnologische Gesichtspunkte und die manchen Handwer
ken in volkswirtschaftlicher Hinsicht zukommenden besonderen Aufgaben durch 
Verordnung festzulegen, für welche Handwerke Meisterprüfungen gemeinsam 
abgelegt werden können. Bei nicht verwandten Handwerken dürfen jedoch 
höchstens drei Gewerbe zur gemeinsamen Meisterprüfung zusammengefaßt 
werden. ' 

§ 20. (1) Verwandte Handwerke sind solche Handwerke, in denen gleiche oder 
ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden oder 
Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge und 

,,,i. 
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§ 19. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das Handwerk in seinem vollen 
Umfang und nicht mit der Einschränkung auf ein Teilgebiet oder Teilgebiete des 
Handwerks abgelegt werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein Handwerk erbringt, kann den 
Befähigungsnachweis für ein mit diesem Han'dwerk verwandtes Handwerk durch 
eine Zusatzprüfung erbringen; diese Zusatzprüfung gilt als Meisterprüfung für 
das betreffende Handwerk. Gegenstand der Zusatzprüfung sind jene für das 
verwandte Handwerk charakteristischen handwerklichen Kenntnisse, Fähigkei
ten und Erfahrungen, die im Rahmen des Befähigungsnachweises für das 
betreffende Handwerk nicht berücksichtigt waren. 

(3) Erbringt eine Person den Befähigungsnachweis für ein Handwerk in seinem 
vollen Umfang, so erbringt sie den Befähigungsnachweis für ein anderes 
Handwerk oder für Teilgebiete eines anderen Handwerks, das im§ 94 in dieselbe 
Gruppe von Gewerben eingeordnet, jedoch nicht als verwandtes Handwerk 
festgelegt ist, wenn sie durch Zeugnisse nachweist, daß sie die für die Ausübung 
des anderen Handwerks oder von Teilgebieten des anderen Handwerks 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, die im Rahmen 
des Befähigungsnachweises für das betreffende Handwerk nicht berücksichtigt 
waren. Der Befähigungsnachweis für das andere Handwerk eider für Teilgebiete 
des anderen Handwerks ist durch Zeugnisse zu erbringen ,über 

1. eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung oder 
·2. eine erfolgreich abgelegte TeilprUfung oder 
3: eine fachliche Tätigkeit in der Dauer von höchstens zwei Jahren. 

§ 20. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf § 18 Abs. 2 für alle Handwerke 
Meisterprüfungsordnungen zu erlassen, die den Stoff der schriftlichen und der 
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Fachkenntnisse. erfordern und in einer Verordnung gemäß Abs. 3 bezeichnet 
werden. 

(2) Mit einem Handwerk verwandte handwerks artige Gewerbe sind 
konzessionierte Gewerbe, in denen gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe 
und Werkzeuge verwendet werden wie in einem bestimmten Handwerk oder 
Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge und 
Fachkenntnisse erfordern wie ein bestimmtes Handwerk und in einer Verordnung 
gemäß Abs. 3 .bezeichnet werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat mit 
Verordnung festzulegen, welche Handwerke verwandt und welche handwerksar
tigen Gewerbe mit einem Handwerk verwandt sind. 

§ 21. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung unter Bedachtnahrne· auf § 18 Abs. 2 für alle Handwerke 
Meisterprüfungsordnungen zu erlassen,. die den Stoff der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung sowie die Ausführung von Meisterarbeiten regeln. Der Stoff 
der Meisterprüfung hat sich in einen fachlich-praktischen, einen fachlich-theore
tischen und einen kaufmännisch-rechtskundlichen Teil zu gliedern. Für Personen, 

Vorgeschlagener Text 

mündlichen Prüfung sowie die Ausführung von Meisterarbeiten ausgenommen 
den Prüfungsteil Unternehmerprüfung regeln. Der Stoff der Meisterprüfung hat 
sich nach Maßgabe der für das einzelne Handwerk erforderlichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse . und Erfahrungen in einen fachlich-praktischen und einen 
fachlich-theoretischen Teil zu gliedern. In der Meisterprüfungsordnung ist auch 
festzulegen, ob der Prüfungskommission ein vierter Beisitzer gemäß § 352 Abs. 5 
angehören und in welchem Berufszweig dieser ein Fachmann sein muß. Für 
Handwerke, die häufig von Blinden ausgeübt werden, ist in der Meisterprüfungs
ordnung vorzusehen, daß die Prüfungen in einer dem Gebrechen des Blinden 
angepaßten Weise stattzufinden haben. 

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben ferner den Stoff der Zusatzprüfung 
(§ 19 Abs. 2) festzulegen. Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfung ist auch 
maßgebend, in welchem Umfang in den verwandten Handwerken gleiche oder 
ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden oder 
Tätigkeiten zu verrichten sind, die . gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge 
erfordern. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die technologische Entwicklung, auf den 
wirtschaftlichen Zusammenhang handwerklicher Tätigkeiten und die gemäß 
Abs.2 maßgebenden Gesichtspunkte die Handwerke und Teilgebiete von 
Handwerken zu bezeichnen, für die der Befähigungsnachweis gemäß § 19 Abs. 3 
erbracht werden kann und festzulegen, durch welche im § 19 Abs. 3 genannten 
Belege dieser Befähigungsnachweis zu erbringen ist ~nd welchen Stoff die 
Teilprüfung oder die Ergänzungsprüfung zu umfassen hat. 

(4) Wenn es Gründe der Abwehr von besonderen Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in den Verordnungen gemäß den vorstehenden . 
Absätzen festzulegen, daß Zeugnisse über die in diesen Verordnungen geregelten 
Prüfungen nicht gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 nachgesehen werden dürfen." 

§ 21 entfällt. 
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die eine Meisterprüfung bereits abgelegt haben, hat die Prüfung im 
kaufmännisch-rethtskundlichen Teil zu entfallen. Für Handwerke, die häufig von 
Blinden ausgeübt werden, ist in der Meisterprüfungsordnung vorzusehen, daß die 
Prüfungen in einem der Gebrechen des Blinden angepaßten Weise stattzufinden 
haben. 

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben ferner den Stoff der schriftlichen 
und der mündlichen Zusatzprüfungen (§ 19 Abs. 2 und 3) festzulegen. Für 
Ausmaß und Art der Zusatzprüfungen ist auch maßgebend, in welchem Umfang 
in den verwandten Gewerben (§ 20) gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe 
und Werkzeuge verwendet werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge erfordern. 

Befähigungsnachweis für gebundene und für konzessionierte Gewerbe 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene und, soweit durch besondere 
Vorschriften vorgesehen, für konzessionierte Gewerbe ist durch Belege der 
folgenden Art nachzuweisen: 

1. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprüfung oder 
Nachweis einer Ausbildung, durch die die Lehrabschlußprüfung auf Grund 
von Vorschriften gemäß dem Berufsausbildungsgesetz ersetZt wird; 

2. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit 
a) in dem betreffenden Gewerbe oder im Rahmen zusätzlicher Befugnisse 

zur Ausübung anderer Gewerbe, 
b) in dem mit dem betreffenden Gewerbe verwandten Handwerk (§ 20 

Abs. 2 und 3), wenn das betreffende Gewerbe ein handwerks artiges ist, 
oder 

c) in einem dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig; I 

3. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung, die bei konzessionierten 
Gewerben auch in der Ablegung der für Handwerke vorgesehenen 
Meisterprüfung bestehen kann; , 

4. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Schule; 
5, Zeugnis überden erfolgreichen Besuch eines Lehrganges. 

Vorgeschlagener Text 

§ 22 Abs. 1 samt Überschrift lautet: 

"Befähigungsnachweis für gebundene Gewerbe 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene Gewerbe ist durch. Belege der 
folgenden Art nachzuweisen: 

1. Zeugnis.über eine erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprüfung; 
2. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit 

a) in dem betreffenden Gewerbe oder im Rahmen zusätzlicher Befugnisse 
zur Ausübung anderer Gewerbe oder 

b) in einem dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig; 
3. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung; 
4. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung (§ 23); 
5. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Sth ule; 
6. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch eines Lehrganges." 

-V> 
r:1'-

a-
V> 
V1 
p.. 
n .... 
td 
~. 
r;l 

C1Q 
n 
;:l 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
136 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

(2) Unter fachlicher Tätigkeit (Abs. 1 Z 2) ist eine Tätigkeit zu verstehen, die 
geeignet ist, die Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln, die zur selbständigen 
Ausübung des betreffenden Gewerbes erforderlich sind. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat - soweit nicht 
durch dieses Bundesgesetz schon eine Regelung getroffen worden ist - durch 
Verordnung festzulegen, durchweiche der im Abs. 1 bezeichneten Belege - für 
sich allein oder in entsprechender Verbindung untereinander - die Befähigung 
für gebundene oder für konzessionierte Gewerbe, gegebenenfalls für deren 
eingeschränkte Ausübung, nachzuweisen ist; in dieser Verordnung ist auch die 
Dauer einer ·allenfalls vorgesehenen fachlichen Tätigkeit (Abs.l Z 2) festzulegen. 
Hiebei ist auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, 
auf die von Personen, die Leist~.mgen des Gewerbes in Anspruch nehmen, 
üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit. 
oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen können, auf die an die 
selbständige Ausübung des Gewerbes zu stellenden Anforderungen und auf die 
für das Gewerbe geltenden besonderen Rechtsvorschriften Bedacht zu nehmen. 

(4 ) Wenn es Gründe der Abwehr von besonderen Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf die Gesi~htspunkte des 
Abs. 3 zweiter Satz durch Verordnung festzulegen, daß der Nachweis bestimmter 
oder aller in einer Verordnung im Sinne des Abs. 3 angeführten Zeugnisse 
betreffend den Nachweis der Befähigung für ein konzessioniertes Gewerbe nicht 
gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 nachgesehen werden darf. 

(5) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Schule oder eines 
ausländischen Lehrganges im Hinblick auf die durch die betreffende ausländische 
Schule oder den betreffenden ausländischen Lehrgang vermittelten Fähigkeiten 
und Kenntnisse - bei einer ausländischen Schule auch im Hinblick auf .die 
Gestaltung ihres Lehrplanes - den Zeugnissen einer in einer Verordnung gemäß 
Abs. 3 genannten inländischen Schule oder eines inländischen Lehrganges 
gleichzuhalten ist, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
.Einzelfall zu bestimmen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
hat hiebei hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport unterliegen, das Einvernehmen 

Vorgeschlagener Text 

Im § 22 Abs. 3 entfallen die Worte "oder für konzessionierte". 

§ 22 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Weml es Gründe der Abwehr von, besonderen Gefahren für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten - soweit nicht durch dieses Bundesgesetz schon 
eine Regelung getroffen worden ist -c unter Bedachtnahme auf die 
Gesichtspunkte des Abs. 3 zweiter Satz durch Verordnung festzulegen, daß der, 
Nachweis bestimmter oder aller in einer Verordnung im Sinne des Abs.3 
angeführten Zeugnisse betreffend den Nachweis der Befähigung nicht gemäß 
§ 28 Abs. 1 bis 5 nachgesehen werden darf." 

Im §.22 Abs. 5 treten an Stelle der Worte "Bundesministers für Unterricht, 
Kunst und Sport" die Worte "Bundesministers für Unterricht und Kunst". 
W eiters entfällt der letzte Satz. 
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mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die 
der Aufsicht des Bundesministers für ,Wissenschaft und Forschung unterliegen, 
das Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen. Betrifft die 
Entscheidung den Befähigungsnachweis für eines der im Abs. 10 genannten 
Gewerbe, so hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten auch das 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

(6) Nerordnungen gemäß Abs.3 dürfen nur dann ,den Nachweis einer 
erfolgreich abgelegten Lehrabschlußprüfung vorsehen, wenn im Zeitpunkt der 
Erlassung der Verordnung Erfahrungen, die sich über einen zur Beurteilung 
ausreichenden Zeitraum erstrecken, über eine einschlägige Ausbildung in 
Betrieben oder Schulen 'bereits vorliegen. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann unter 
Berücksichtigung technologischer und kaufmännischer Gesichtspunkte durch 
Verordnung bestimmen, ob und inwieweit dei Befähigungsnachweis für ein 
anderes Gewerbe als Befähigungsnachweis auch für ein bestimmtes gebundenes 
Gewerbe zu gelten hat:. 

(8) Für gebundene Gewerbe, bei denen die Befähigung durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, ferner für konzessionierte 
Gewerbe, bei denen die Befähigung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung anderer Art als, die Meisterprüfung (Konzessionsprüfung) 
nachzuweisen ist" hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch 
nehmen, üblich erweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen können, auf 
die an die selbständige Ausübung des Gewerbes zu stellenden Anforderungen und 
auf die für das Gewerbe geltenden besonderen Rechtsvorschriften durch 
Verordnung die erforderlichen Vorschriften über die Zulassung zur Prüfung, und 
den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist auch festzulegen, welche Teile des 
Prüfungsstoffes Gegenstand einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung oder 
praktischer Arbeiten sind. Für Schulen l;Ind Lehrgänge, deren erfolgreicher 
Besuch a~s V oraussetz~ng fü~ dip Zulassung zu einer ~rüfung festgelegt ist, gilt 
Abs.5 smngemäß; die GleIchhaltung der ausländischen Schule oder des 
ausländischen Lehrgangs bewirkt auch das in den die Prüfung regelnden 
Vorschriften vorgesehene Entfallen von Prüfungsteileri, wenn dieses Entfallen an 

Vorgeschlagener Text 

§ 22 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Für gebundene Gewerbe, bei denen die Befähigung durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand 
der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von Personen, die, die 
Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten 
Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von der 
Gewerbeausübung ausgehen können, auf die an die selbständige Ausübung des 
Gewerbes zu stellenden Anforderungen und auf die für das Gewerbe geltenden 
besonderen Rechtsvorschriften durch Verordnung die erforderlichen Vorschrif
ten über die Zulassung zur Prüfung und den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist 
auch festzulegen, welche Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand einer schriftlichen 
oder mündlichen Prüfung oder praktischer Arbeiten sind: Weiters ist zu 
bestimmen, ob die Prüfung vor einer vom Landeshauptmann zu bestellenden 
Kommission oder bei den bei den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft 
errichteten Prüfungsstellen abzulegen ist. Für Schulen und Lehrgänge, deren 
erfolgreicher Besuch als V ciraussetzung für die Zulassung zu einer Prüfung 
festgelegt ist, gilt Abs. 5 sinngemäß; die Gleichhaltung der ausländischen Schule 
oder des ausländischen Lehrganges' bewirkt auch das in den die Prüfung 
regelnden Vorschriften vorgesehene Entfallen von Prüfungsteilen, wenn dieses 
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den erfolgreichen Besuch- der Schule (des Lehrgangs) gebunden ist, der (dem) die 
ausländische Schule (der ausländische Lehrgang) gleichgehalten wurde. 

(9) Wenn es Gründe der Abwehr von besonderen Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen erfordern, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung festzulegen, daß Zeugnisse 
betreffend den Nachweis d«r Befähigung für ein konzessioniertes Gewerbe nicht 
mehr zu berücksichtigen sind, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Prüfung, 
dem Besuch der Schule oder des Lehrganges oder seit der fachlichen Tätigkeit, 
die durch das betreffende Zeugnis bescheinigt wird, zehn Jahre lang nicht mehr 
die den Gegenstand des betreffenden konzessionierten Gewerbes bildenden 
Tätigkeiten ausgeübt hat. 

(10) Verordnungen gemäß Abs.3, 4, 6, 8 und 9 betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe gemäß § 220, das Gev.:erbe der 
Herstellung, Abfüllung oder Abpackung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten (§ 221), das Gewerbe des Großhandels 
mit Drogen und Pharmazeutika (§ 222), das Drogistengewerbe (§ 223), das 
Gewerbe der Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen und Infusions
geräten und des Handels mit diesen Gegenständen (§ 228), das Gewerbe der 
Erzeugung von medizinischem Naht- und Organersatzmaterial und des Handels 
mit diesen Erzeugnissen (§ 232), das Kontaktlinsenoptikergewerbe (§ 236 a) oder 
für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberater(323 e) sind im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler zu erlassen. 

(11) Verordnungen gemäß Abs. 3, 6, 7.und 8 betreffend den Befähigungsnach
weis für das Gewerbe der Arbeitskräftevermittler (§ 103 Abs. 1 lit. a Z 8), 
Verordnungen gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 betreffend den Befähigungsnachweis für 
das Gewerbe der Betriebsberater einschließlich der Betriebsorganisatoren (§ 103 
Abs. 1 lit. b Z 4), insoweit darin der Nachweis der Befähigung zur Ausübung der 
auf den Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung 
geregelt wird, und Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6, 7, 8 und 9 betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
(§ 323 a) sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
zu erlassen. 

Vor ge s chi a gen e r Tex t 

En;fallen an den erfolgreichen Besuch der Schule (des Lehrganges) gebunden ist, 
der (dem) die ausländische Schule (der ausländische Lehrgang) gleichgehalten 
wurde." 

Im § 22 Abs. 9 entfallen die Worte "konzessioniertes" und "konzessionierten". 

§ 22 Abs. 10 entfällt. 

§ 22 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Verordnungen gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 betreffend den Befähigungs
nachweis für das Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 126 Z 1), Verordnungen 
gemäß Abs. 3, 6, 7 und 8 betreffend den Befähigungsnachweis für das Gewerbe 
der Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren (§ 126 
Z 29), insoweit darin der Nachweis der Befähigung zur Ausübung der auf den 
Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung geregelt 
wird, und Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6, 7, 8 und 9 betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften (§ 128 
Z 16) sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales zu 
erlassen." 
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§ 23. (1) Wer den Befähigungsnachweis für ein Handwerk erbringt, kann eine 
Zusatzprüfung für ein mit diesem Handwerk verwandtes handwerksartiges 
Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) ablegen. Gegenstand dieser Zusatzprüfung sind jene 
für dieses verwandte handwerksartige Gewerbe erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die nicht schon im Rahmen des Befähigungsnachweises für das 
betreffende Handwerk nachzuweisen waren. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung auch unter Bedachtnahme.auf die Umstände gemäß § 22 Abs. 8 den 
Stoff der schriftlichen und mündlichen Zusatzprüfung festzulegen. Die Prüfung 
kaufmännischer Kenntnisse hat jedenfalls zu entfallen. Für Ausmaß und Art der 
Zusatzprüfung ist auch maßgebend, in welchem Umfang in dem betreffenden 
Handwerk gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet 
werden oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähnliche 
Arbeitsvorgänge erfordern, wie in dem mit diesem Handwerk verwandten 
handwerksartigen Gewerbe. 

(3) Die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt als Befähigungsnachweis 1m 
betreffenden verwandten handwerksartigen Gewerbe. 

'v----=--. ____ '--

Vorgeschlagener Text 

§ 23 samt Überschrift lautet: 

" Unternehmerpcüfung 

§ 23. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht anderes bestimmt ist, ist der 
Nachweis der für die selbständige Ausübung eines Handwerkes oder gebundenen 
Gewerbes erforderlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse 
durch das Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung (Unternehmerprü
fung) zu erbringen. Bei Meisterprüfungen sowie nach Maßgabe einer 
Verordnung nach § 22 Abs. 3 ~ei Prüfungen zum Nachweis der Befähigung für 
ein gebundenes Gewerbe ist die Unternehmerprüfung als eigener Prüfungsteil 
durchzuführen. Der Prüfungswerber hat die Wahl, ob er die Unternehmerprü
fung als Prüfungsteil der jeweiligen Befähigungsprüfung oder als Einzelprüfung 
vor oder nach dieser Prüfung ablegen will. 
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(2) Der Prüfungsteil Unternehmerprüfung entfällt, wenn der Prüfungswerber t.n 

durch Zeugnisse nachweist, daß er die Unternehmerprüfung als Einzelprüfung ~ 
bereits erfolgreich abgelegt hat oder den Prüfungsteil Unternehmerprüfung im : ~ 
Rahmen einer Meisterprüfung oder einer Prüfung zum Nachweis der Befähigung I ~ 
für ein gebundenes Gewerbe bestanden hat. Weiters entfällt der Prüfungsteil Jq 
Unternehmerprüfung im Falle des erfolgreichen Besuches einer mindestens g 
dreijährigen berufsbildenden höheren Schule oder einer Studienrichtung einer 
inländischen Universität, soweit dabei vergleichbare Kenntnisse vermittelt 
werden. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung die Schulen sowie die Studienrichtungen zu bestimmen, deren 
erfolgreicher Besuch die entsprechenden Kenntnisse vermittelt. Ob und inwieweit 
das Zeugnis einer ausländischen Bildungseinrichtung im Hinblick auf die 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer 
Verordnung nach diesem Absatz genannten inländischen Bildungseinrichtung 
gleichzuhalten ist, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einzelfall zu bestimmen. 

(3) Die Unternehmerprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer 
mündlichen Prüfung. Der Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegenheiten 
hat durch Verordnung die erforderlichen Vorschriften über den Prüfungsstoff zu 
erlassen; hiebei ist auch festzulegen, welche Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand 
der schriftlichen und welche Teile des Prüfungsstoffes Gegenstand der 
mündlichen Prüfung sind. 
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Prüfungs teil Ausbildungsprüfung 

§ 23 a.(l) Bei Meisterprüfungen und bei Prüfungen im Sinne des § 22 Abs. 1 
Z 3 ist auch die Ausbilderprüfung gemäß § 29 ades Berufsausbildungsgesetzes als 
eigener Prüfungsteil durchzuführen. 

(2) Für Personen, die 
1. bereits die Prüfung gemäß § 29 ades Berufsausbildungsgesetzes oder eine 

unter § 29 h des Berufsausbildungsgesetzesfallende . Prüfung erfolgreich 
abgelegt oder bei einer unter Abs. 1 fallenden Prüfung den Prüfungsteil 
Ausbilderprüfung bestanden haben oder 

2. unter die Übergangsbestimmung des Art. III Z 1 Abs. 1 der Berufsausbil
dungsgesetz-Novelle 1978, BGBl. Nr.232, fallen und dies im Verfahren 
betreffend die Zulassung zu einer der im Abs .. 1, angeführten Prüfungen 
nachweisen, hat der Prüfungsteil Ausbilderprüfung zu entfallen. 

(3) Bei Gewerben, für die in der gemäß § 7 des Berufsausbildungsgesetzes 
erlassenen Lehrberufsliste kein entsprechender Lehrberuf vorgesehen ist und bei 
deren Ausübung überwiegend auch keine Ausbildung in anderen Lehrberufen 
erfolgt, ist in den Verordnungen gemäß § 22 Abs. 3 und gem~ß § 5 a Abs. 3 des 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, BGBl. Nr. 85/1952, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 486/1981 festzulegen, daß abweichend vom Abs. 1 der 
Prüfungsteil Ausbilderprüfung bei den Prüfungen im Sinne des § 22 Abs. 1 Z 3 für 
diese Gewerbe entfallen kann. ' 

Ersatz der Beschäftigungszeit durch Schulbesuch, Verwendung im Bundesheer 
oder andere Verwendung 

§ 24. (1) Der erfolgreiche Besuch einer Schule, in der die Schüler in den den 
Gegenstand eines Gewerbes bildenden Tätigkeiten fachgemäß ausgebildet und 
praktisch unterwiesen werden, ersetzt nach Maßgabe des Abs. 2 zum Teil die 
vorgeschriebene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z2, § 22 Abs. 1 Z 2 und § 106), 
wenn den Schülern während des Besuches der Schule die zur selbständigen' 
Ausübung des betreffenden Gewerbes erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
vermittelt werden. 

Vorgeschlagener Text 

(4) Das Antreten zur Unternehmerprüfung ist an keine Zulassungsvorausset
zungen gebunden." 

§ 24 samt Überschrift entfällt. 
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Geltender Text 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hinsichtlich der 
Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht, Kunst und SPOrt 
unterliegen, im Einvernehmen mit diesem Bundesminister, hinsichtlich der 
Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
unterliegen, im Einvernehmen mit diesem Bundesminister durch Verordnung 
festzulegen, in welchem Ausmaß der erfolgreiche Besuch einer Schule die 
Beschäftigungszeit (Abs. 1) ersetzt; hiebei sind maßgebend 

1. bei öffentlichen Schulen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Privatschulen, an denen auf Grund von gemäß § 6 des Schulorganisations
gesetzes, BGBLNr. 242/1962, erlassenen Lehrplänen unterrichtet wird, die 
Gestaltung des Lehrplanes; 

2. bei den sonstigen Schulen die Gestaltung des Lehrplanes und- die 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 2 betreffend den Befähigungsnachweis für das 
Gewerbe gemäß § 220, das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 
von immunbiologischen und von bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
(§ 221), das Gewerbe des Großhandels mit Drogen und Pharmazeutika (§ 222), 
das Drogistengewerbe (§ 223),das Gewerbe der Sterilisierung von medizinischen 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und des Handels mit diesen Gegenstän
den (§ 228) öder für das Gewerbe der Erzeugung von medizinischem Naht- und 
Organersatzmaterial und des Handels mit diesen Erzeugnissen (§ 232) sind im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu erlassen. 

(4) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer ausländischen Schule im Hinblick auf 
die Gestaltung des Lehrplanes sowie die durch die betreffende ausländische 
Schule v~rmittelten Fähigkeiten und Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer 
Verordnung gemäß Abs. 2 genannten inländischen Schule gleichzuhalten ist, hat 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einzelfall zu 
bestimmen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat hiebei 
hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers 
für Unterricht, Kunst und Sport· unterliegen, das Einvernehmen mit diesem 

. Bundesminister und hinsichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht 
des Bundesministers . für Wissenschaft und Forschung unterliegen, das 
Einvernehmen mit diesem Bundesminister herzustellen. Betrifft die Entscheidung 
den Befähigungsnachweis für eines der im § 22 Abs. 10 genannten Gewerbe, so 
hat der Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegenheiten auch das 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler herzustellen . 
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(5) Sofern zum Präsenzdienst einberufene Wehrpflichtige oder zeitverpflich
tete Soldaten 

1. während ihrer Dienstleistung im Bundesheer regelmäßig zu Verwendungen 
herangezogen werden, die den Gegenstand von Gewerben bilden, für die 
ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben ist, und 

2. in dem betreffenden Gewerbe vor der Verwendung im Bundesheer die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt haben, wenn dieses Bundesgesetz 
als Befähigungsnachweis eine solche vorschreibt, 

so ist diesen Personen die Zeit der Verwendung im Bundesheer auf die Dauer der 
vorgeschriebenen Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z 2, § 22 Abs. 1 Z 2 und § 106) 
anzurechnen. 

(6) Sofern eine Verwendung im Bundesheer dem Gegenstand eines Gewerbes 
gemäß Abs. 5 nur teilweise entspricht, so hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung durch Verordnung festzulegen, in welchem Ausmaß die Zeit 
dieser Verwendung geeignet ist, die im Abs.5 angeführte Dauer der 
Beschäftigungszeit zu ersetzen. Hiebei ist auf die Fähigkeiten und Kenntnisse 
Bedacht zu nehmen, die während einer solchen Verwendung im Bun.desheer für 
das jeweilige Gewerbe vermittelt werden. 

(7) Die Zeit, in der Personen in einer Anstalt für Blinde, Taube oder sonstige 
Körperbehinderte nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung zu Verwen
dungen herangezogen werden, die den Gegenstand von Gewerben bilden, für die 
ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben ist,· ist auf die Dauer der vorgeschriebe
nen Beschäftigungszeit (§ 18 Abs.3 Z 2, § 22 Abs. 1 Z 2 und § 106) nach 
Maßgabe des Abs. 8 zur Gänze oder zum Teil anzurechnen. 

(8) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung festzulegen, in welchem Ausmaß eine Verwendung gemäß Abs. 7 
ge·eignet ist, die vorgeschriebene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z 2, § 22 Abs. 1 
Z 2 und § 106) zu ersetzen. Bei dieser Festlegung ist auf die durch die 
Verwendung vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sowie. auf die Art der 
Behinderung Bedacht zu nehmen. 

(9) Die Zeit, in der Personen nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung 
bei einem Lehrberechtigten gemäß § 2 Abs. 5 lit. abis f des Berufsausbildungsge
setzes zu Verwendungen herangezogen werden, die den Gegenstand von 
Gewerben bilden, für die ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben ist, ist auf die 
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vorgeschriebene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z 2, § 22 Abs. 1 Z 2 und § 106) 
zur Gänze anzurechnen. 

b) Besondere Voraussetzungen für konzessionierte Gewerbe 

§ 25. (1) Eine Bewilligung (Konzession) für ein konzessioniertes Gewerbe (§ 5 
Z 2) ist zu erteilen, wenn 

1. bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung von 
Gewerben(§§ 8 bis 15) keine Tatsachen vorliegen, die es zweifelhaft 
machen, ob der Bewerber oder, falls sich eine juristische Person oder 
Personengesellschaft des Handelsrechtes um die Konzession bewirbt, eine 
der im § 13 Abs. 7 genannten Personen die für die Ausübung des Gewerbes 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, und 

2. die hinsichtlich der Ausübung des betreffenden konzessionierten Gewerbes 
allenfalls vorgeschriebenen besonderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Liegt eine der im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen nicht vor, so ist die 
Konzession zu verweigern. 

(3) Die Konzession ist unter Bedingungen, mit Beschränkungen oder Auflagen 
zu erteilen, wenn die allgemeinen oder die besonderen Voraussetzungen nur bei 
Erfüllung dieser Bedingungen und bei Einhaltung dieser Beschränkungen und 
Auflagen gesichert sind. 

(4) Sofern die Erteilung der Konzession vom Bedarf nach der beabsichtigten 
Gewerbeausübung abhängig ist, ist bei seiner Feststellung vom gegenwärtigen und 
dem zu erwartenden Bedarf auszugehen. 

5. Nachsicht: von den Voraussetzungen für die Ausübung 
von Gewerben 

§ 26. (1) Die BehÖrde (§ 346 Abs. 1 Z 2) hat bei Vorliegen der 
V o,raussetzungen für den Ausschluß von der Gewerbeausübung wegen Eröffnung 
des Konkurses eder zweimaliger Eröffnung des Ausgleichsverfahrens oder 
Abweisung eines Antrages auf Konkurseröffnung mangels eines zur Deckung der 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens die 

Vorgeschla&ener Text 

§ 25 samt Überschrift und Untergruppenbezeichnung entfällt. -

§ 26 lautet: 

,,§ 26. (1) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle des Ausschlusses von der 
Gewerb~ausübung gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 die Nachsicht von diesem Ausschluß 
zu erteilen, weim nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der 
Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei Ausübung des Gewerbes nicht zu befürchten ist. 
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Nachsicht vom Ausschluß von der Gewerbeausübung zu erteilen, wenn auf 
Grund der nunmehrigen wirtschaftlichen Lage der natürlichen oder juristischen 
Person oder Personengesellschaft des Handelsrechtes erwartet werden känn, daß 
sie den mit der Gewerbeausübung verbundenen Zahlungspflichten nachkommen 
wird. 

(2) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 2) hat bei Vorliegen der Voraussetzungen für 
den Ausschluß von der Gewerbeausübung gemäß § 13 Abs. 5 die Nachsicht vom 
Auss<;:hluß von der Gewerbeausübung zu erteilen, wenn auf Grund der Umstände, 
die zu dem Antrag auf Eröffnung des Konkurses oder zu den Anträgen auf 
Eröffnung der Ausgleichsverfahren über das Vermögen der betreffenden 
juristischen Person oder Personengesellschaft des Handelsrechtes geführt haben 
und nach der Persönlichkeit der natürlichen Person erwartet werden kann, daß 
sie den mit der Gewerbeausübung verbundenen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen wird. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch bei Ansuchen um Na~hsicht von den im Abs. 1 
oder 2 angeführten Ausschlußgründen zum Zwecke der Bestellung als 
Geschäftsführer o.der Filialgeschäftsführer; bei der Beurteilung, ob die 
Nachsichtsvoraussetzungen gegeben sind, ist darauf abzustellen, ob der 
Nachsichtswerber den mit einer Gewerbeausübung, wie sie dem Gewerbe 
entspricht, für die er zum Geschäftsführer bestellt werden soll, verbundenen 
Zahlungspflichten nachkommen könnte. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs. 1, 2 oder 3 ist nicht zu erteilen, wenn andere 
Ausschließungsgründe gemäß § 13 vorliegen als jene, für die die Nachsicht erteilt 
werden soll. 

§ 27. Die Behörde (§ 346 Abs. 122) hat bei Vorliegen der Voraussetzungen 
für den Ausschluß von der Gewerbeausübung gemäß § 13 Abs. 6 die Nachsicht 
vom Ausschluß von de~ Gewerbeausübung zu erteilen, wenn sich natürliche 
Personen, in den Fällen von juristischen Personen und Personengesellschaften des 
Handelsrechtes die im § 13 Abs. 7 genannten Personen, später durch längere Zeit 
einwandfrei verhalten haben. 

§ 28. (1) Sofern eine Verordnung gemäß § 22 Abs.·4 nichts Gegenteiliges 
bestimmt, ist die Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungsnachweis -

Vorgeschlagener Text 

. ~ 

(2) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle des Ausschlusses von der 
Gewerbeausübung gemäß § 13 Abs. 3 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn auf Grund der nunmehrigen wirtschaftlichen Lage des 
Rechtsträgers erwartet werden kann, daß er den mit der Gewerbeausübung 
verbundenen Zahlungspflichten nachkommen wird. 

(3) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle des Ausschlusses von der 
Gewerbeausübung gemäß § 13 Abs. 5 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn auf Grund der Umstände, die zum Antrag auf Eröffnung des 
Konkurses geführt haben und nach der Persönlichkeit der natürlichen Person 
erwartet werden kann, daß sie den mit der Gewerbeausübung verbundenen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs. 1, 2 oder 3 ist nicht zu erteilen, wenn andere 
Ausschlußgründe gemäß .§ 13 vorliegen als jene, für die die Nachsicht erteilt 
werden soll." 

§ 27 lautet: 

,,§ 27. Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z 1) hat im Falle des Ausschlusses von der 
Gewerbeausübung gemäß § 13 Abs. 6 die Nachsicht von diesem Ausschluß zu 
erteilen, wenn sich natürliche Personen, in den Fällen von juristischen Personen 
und Personengesellschaften des Handelsrechtes die im § 13 Abs. 7 genannten 
Personen, später durch längere Zeit einwandfrei verhalten haben." 

§ 28 Abs. 1 lautet: 

,,§ 28. (1) Sofern dieses Bundesgesetz oder eine Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 
nichts Gegenteiliges bestimmt, ist die Nachsicht vom vorgeschriebenen 
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ausgenommen vom Erfordernis der Zusatzprüfung gemäß § 99 oder § 102 - zu 
erteilen, wenn nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des 
Nachsichtswerbers angenommen werden kann, daß er die für die Gewerbeaus
übung erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt und 

1. a) ihm die Erbringung des vorgeschriebenen Befähigungsnachweises 
wegen seines Alters, seiner mangelnden Gesundheit oder aus sonstigen, 
in seiner Person gelegenen wichtigen Gründen nicht zuzumuten ist, oder 

b) wenn besondere örtliche Verhältnisse für die Erteilung der Nachsicht 
sprechen, und 

2. keine Ausschließungsgründe gemäß § 13 vorliegen. 

(2) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur für einen Teil des vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweises erteilt werden, sofern der Bildungsgang und die bisherige 
Tätigkeit des Nachsichtswerbers lediglich diesen Teil der Berufsausbildung zu 
ersetzen vermögen. Bei Meisterprüfungen oder Prüfungen im Sinne des § 22 . 
Abs. 1 Z 3 darf eine Nachsicht gemäß Abs. 1 nur für die gesamte Prüfung mit 
Ausnahme des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung erteilt werden; von einzelnen 
Prüfungsteilen darf eine Nachsicht nicht erteilt werden. 

(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit der Beschränkung auf eine 
Teiltätigkeit des Gewerbes erteilt werden, wenn die Befähigung lediglich in 
diesem Umfang gegeben ist. . 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit der Beschränkung auf den Betrieb 
des Gewerbes in einem bestimmten Standort erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen gemäß Abs .. l Z 1 lit. b nur für den gewählten Standort gegeben 
sind. 

(5) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 ist unbefristet zu erteilen, es .sei denn, daß 
durch die Nachsichtserteilung die Fortführung eines bestehenden Betriebes, auch 
wenn für diesen keine entsprechende Gewerbeberechtigung mehr besteht, 
ermöglicht werden soll. 

(6) Die Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Meisterprüfung oder zu einer Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z 3 ist zu erteilen, 
wenn nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswer
bers eine erfolgreiche Ablegung der Prüfung erwartet werden kann. 

(7) Wenn eine Nachsicht gemäß Abs. 1 bis 5 auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 22 Abs.4 nicht erteilt werden darf und der Nachsichtswerber das 

Vorgeschlagener Text 

Befähigungsnachweis zu erteilen, wenn nach dem Bildungsgang und der 
bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers angenommen werden kann, daß er 
die für die Gewerbeausübung erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzt und 

1. a) ihm die Erbringung des vorgeschriebenen Befähigungsnachweises 
wegen seines Alters, seiner mangelnden Gesundheit oder aus sonstigen, 
in seiner Person gelegenen wichtigen Gründen nicht zuzumuten ist, oder 

b) wenn besondere örtliche Verhältnisse für die Erteilung der Nachsicht 
sprechen, und 

2. keine Ausschlußgründe gemäß § 13 vorliegen." 

Im § 28 Abs. 2 zweiter Satz werden nach dem Wort "Ausbilderprüfung" die 
Worte "und Unternehmerprüfung" eingefügt. 

. § 28 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wenn eine Nachsicht gemäß Abs. 1 bis 5 auf Grund dieses Bundesgesetzes 
oder einer Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 nicht erteilt werden darf und der 
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vorgeschriebene Zeugnis nicht vorlegen kann, jedoch nachweist, daß er dieses 
Zeugnis bereits erlangt hatte, so ist die Nachsicht von der Vorlage des 
vorgeschriebenen Zeugnisses zu erteilen. 

§ 28 a. Die Nachsicht vom für ein Handwerk oder ein gebundenes Gewerbe 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis ist weiters zu erteilen, 

1. wenn der Nachsichtswerber eine technische, naturwissenschaftliche oder 
montanistische Studienrichtung oder eine Studienrichtung der Bodenkultur 
an einer inländischen Universität erfolgreich besucht hat, 

2. wenn dieses Studium zumindest grundsätzliche Erkenntnisse über das vom 
Nachsichtswerber angestrebte Gewerbe vermittelt, 

3. wenn die Gewerbeausübung auf die Erzeugung nicht herkömmlicher 
Produkte oder auf sonstige nicht herkömmliche Tätigkeiten eingeschränkt 
wird und 

'4. wenn keine Ausschließungsgründe gemäß § 13 vorliegen. 

6. Um fan g der G ewe r beb er e c h t i gun g , 

§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechtigung ist der Wortlaut des 
Gewerbescheines (§ 340) - sofern dieser noch nicht ausgestellt worden ist, der 
Gewerbeanmeldung(§ 339) - oder des Bescheides, mit dem die Konzession 
erteilt worden ist (§ 343), im Zusammenhalt mit den einschlägigen Rechtsvor
schriften maßgebend. Im Zweifelsfalle sind die den einzelnen Gewerben 
eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die verwendeten Roh- und Hilfsstoffe sowie 
Werkzeuge und Maschinen, die historische Entwicklung und die in den 
beteiligten gewerblichen Kreisen bestehenden Anschauungen und Vereinbarun
gen zur Beurteilung des Umfanges der Gewerbeberechtigung heranzuzieh~n. 

§ 30. Zur Ausübung von Handwerken befugte Gewerbetreibende dürfen auch 
Leistungen verwandter Handwerke (§ 20 Abs. 1 und 3) erbringen, sofern 
hiedurch der sich aus der Gewerbeberechtigung ergebende Charakter des 
Gesamtbetriebes gewahrt bleibt. 

Vorgeschlagener Text 

Nachsichtswerber das vorgeschriebene Zeugnis nicht vorlegen kann, jedoch 
nachweist, daß er dieses Zeugnis bereits erlangt hatte, so ist. die Nachsicht von der 
Vorlage des vorgeschriebenen Zeugnisses zu erteilen." 

§ 28 a entfällt. 

§ 29 erster Satz lautet: 

,,§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechtigung ist der Wortlaut des 
Gewerbescheines (§ 340) - sofern dieser noch nicht ausgestellt worden ist, der 
Gewerbeanmeldung (§ 339) - oder bei Gewerben, deren Ausübung an den 
Nachweis einer Bewilligung gebunden ist, des Bescheides, mit dem die 
Bewilligung erteilt worden ist, im Zusammenhalt mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften maßgebend." 

§30 lautet: 

,,§ 30. Gewerbetreibende, die ein Handwerk ausüben und hiefür den 
Befähigungsnachweis erbracht haben, dürfen auch Leistungen verwandter 
Handwerke erbringen, sofern hiedurch der sich aus der Gewerbeberechtigung . 
ergebende Charakter des Gesamtbetriebes gewahrt bleibt. Weiters dürfen sie auch 
den Handel mit den für das betreffende Handwerk oder für ein mit diesem 
Handwerk verwandtes Handwerk einschlägigen Waren sowie mit Stoffen und 
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§ 32. (1) Allen Gewerbetreibenden steht das Recht z:u, ihre Betriebseinrichtun
gen, sonstigen mechanischen Einrichtungen, Betriebsmittel, sonstigen Betriebsbe
helfe und Betriebsgebäudeinstandzuhalten und instandz:usetz:en. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 haben sich die Gewerbetreibenden, 
soweit dies aus Gründen der Sicherheit notwendig ist, entsprechend ausgebildeter 

§ 31. Einfache Tätigkeiten von Handwerken oder gebundenen Gewerben, 
deren ordnungsgemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen. Befähigungsnach
weis nicht erfordert, sind den betreffenden Gewerben nicht vorbehalten. 
und erfahrener Fachkräfte z:u bedienen. Der Ausbildung von Lehrlingen im 
Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, 
steht dieses Gebot nicht entgegen. 

(3) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zur 
Ausübung des nicht der Konzessionspflicht unterliegenden Werkverkehrs mit 
Gütern berechtigt. 

(4) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zur 
Ausübung des nicht· der Konzessionspflicht unterliegenden nichtlinienmäßigen 
Personenwerkverkehrs berechtigt. Die Bestimmungen des § 2 des Kraftfahrlinien
gesetzes 1952, BGBI. Nr. 84, über den zulässigen linienmäßigen Personenwerk
verkehr bleiben unberührt. 

§ 32 a. Die Überprüfung und Überwachung von Anlagen, Einrichtungen und 
Gegenständen darf, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nur von den zur 
Herstellupg der betreffenden Anlagen, Einrichtungen oder Gegenstände 
berechtigten Gewerbetreibenden und im Rahmen ihres Fachgebietes von zur 
Ausübung des Gewerbes eines Tec~nischen Büros (§ 171 a) berechtigten 
Gewerbetreibenden vorgenommen werden. 

Vorgeschlagener Text 

Artikeln, die bei der Ausübung dieser Handwerke regelmäßig bearbeitet oder 
verarbeitet werden, ausüben, sofern der Charakter der gewerblichen Tätigkeiten 
als Handwerk erhalten bleibt." 

§ 31 lautet: 

,,§ 31. Einfache Tätigkeiten von Handwerken oder gebundenen Gewerben, 
deren ordnungs- und fachgemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis nicht erfordert, sind den betreffenden Gewerben nicht 
vorbehalten. Als einfache Teiltätigkeiten gelten jedenfalls nicht die einem 
Gewerbe eigentümlichen Arbeitsvorgänge im Sinne des § 29." 

Im§ 32 a werden das Wort "Überprüfung" durch das Wort "Prüfung" und der 
Klammerausdruck ,,(§ 171 a)" durch den Klammerausdruck ,,(§ 223)" ersetzt. 
Weiters wird folgender Satz angefügt: . 

"Die Bestimmungen des Ziviltechnikergesetzes 1993, BGBI. Nr... bleiben 
hiedurch unberührt." 
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Geltender Text 

Rechte der Erzeuger 

§ 33. Gewerbetreibenden, die zur Erzeugung berechtigt sind, stehen, sofern 
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, insbesondere folgende Rechte zu: 

1. Arbeiten, die im zulässigen Umfang ihrer Gewerbeausübung liegen, zu 
planen; 

2. alle jene Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten vorzunehmen, die dazu 
dienen, ihre Erzeugnisse absatzfähig zu machen; 

3. Gesamtaufträge auf die Herstellung eines Erzeugnisses zu übernehmen, 
sofern ein wichtiger Teil der Arbeiten ihrem Gewerbe zukommt, jedoch 
unter der Voraussetzung, daß sie die ihnen nicht zustehendert Arbeiten 
durch befugte Gewerbetreibende ausführen lassen; 

4. die dem marktmäßigen Verkauf ihrer Erzeugnisse dienenden Verpackun
gen und Umhüllungen (Säcke, Kartonage~, Tuben, Dosen, Kisten und 
ähnliche Gegenstände), Etiketten und sonstigen Hilfsmittel, soweit sie 
handelsüJjlich sind, herzustellen und zu bedrucken; 

5. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Tapeten, 
Glaswaren, Gummi- und Plastikwaren, Kunstharzgegenständen sowie von 
Verpackungen und Umhüllungen, Etiketten, Briefumschlägen und 
sonstigen Hilfsmitteln im Sinne der Z 4, soweit es sich bei allen diesen 
Waren um eigene Erzeugnisse handelt; desgleichen dürfen die im Rahmen 
des Rechtes der Erzeuger gemäß Z 6 zugekauften derartigen Waren 
bedruckt werden; 

6. neben den Waren eigener Erzeugung auch fremde Erzeugnisse gleicher 
Art sowie entsprechendes Zubehör zu verkaufen oder den Verkauf dieser 
Erzeugnisse und dieses Zubehörs, jedoch ohne ständig damit betraut zu 
sein, zu vermitteln, unter der Voraussetzung, daß der Charakter des 
Betriebes als Erzeugungsbettieb gewahrt bleibt; 

7. Waren eigener Erzeugung sowie unter der Voraussetzung, daß der 
Charakter als Erzeugungsbetrieb gewahrt bleibt, auch fremde Erzeugnisse 
gleicher Art sowie entsprechendes Zubehör zu vermieten; 

8. die ausschließlich zur Herstellung ihrer eigenen Erzeugnisse bestimmten 
Maschinen, Werkzeuge l,md sonstigen Werksvorrichtungen selbst 
anzufertigen; 

9. die Montage, Aufstellung und Instandsetzung von Erzeugnissen im 
Rahmen ihrer Berechtigung; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anleitungen über den Gebrauch, die 
Wartung, die Betreuung, die Pflege und dgl. der Erzeugnisse enthalten; 

Vo r ge s chi ag e n e r Tex t 
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Geltender Text 

11. die Rücknahme von Gegenständen oder Gütern, zu deren Herstellung sie 
befugt sind, sowie von deren Verpackungen und Umhüllungen; 

12. die Verwertung von Abfällen (§ 2 Abfallwirtschaftsgesetz) sowie das hiefür 
erforderliche Sammeln von Abfällen, sofern der Charakter des Betriebes als 
Erzeugungsbetrieb gewahrt bleibt. 

Rechte' der Händler 

§ 34. (1) Den Händlern ~tehen im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung 
insbesondere folgende Rechte zu, insoweit die angeführten Tätigkeiten dem 
ausgeübten Handelszweig entsprechen sowie nicht ausschließlicher Gegenstand 
eines konzessionierten Gewerbes sind und sofern gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist: 

1. der Verkauf gebrauchter Waren; 
2. das Vermieten von Waren; 
4. die Beistellung des zu verwendenden Materials, wenn Aufträge zur 

Herstellung von Waren an befugte Erzeuger erteilt werden; 
5. die Durchführung einfacher Gravuren mittels Graviermaschinen; 
6. die Anpassung der Waren an die Bedürfnisse des Marktes; 
7. die Montage der gelieferten Waren an Ort und Stelle, sofern diese mit 

einfachen Handgriffen vorgenommen werden kann und hiefür keine 
besonderen Fachkenntnisse erforderlich sind; 

8. die regelmäßige Wartung ("Service"); 
9. der Austausch schadhaft gewordener Bestandteile, die Nachfüllung von 

Behältern oder die Anbringung von Zubehör, sofern dies mit einfachen 
Handgriffen vorgenommen werden kann; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anleitungen über den Gebrauch, die 
Wartung, die Betreuung, die Pflege u. dgl. von Waren enthalten, zu deren 
Verkauf die Händler befugt sind. 

Vor g-e s chI ag e n e r Tex t 

Im § 34 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz : 

,,§ 34. (1) Den Händlern stehen im Rahmen ihrer. Gewerbeberechtigung 
insbesondere folgende Rechte zu, insoweit die angeführten Tätigkeiten dem 
ausgeübten Handelszweig entsprechen und gesetzlich nicht anderes bestimmt 
ist:" 

Im § 34 Abs. 1 wird nach Z 10 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und 
folgende Z 11 angefügt: 

,,11. die Ausübung von Tätigkeiten im Sinne des § 31, wenn diese Tätigkeiten in 
einem fachli~hen Zusammenhang mit dem ausgeübten Handelszweig 
stehen." 
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Geltender Text 

(2) Bei Ausübung des im Abs. 1 Z 8 angeführten Rechtes hat sich der Händler 
entsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu bedienen. Der 
Ausbildung von Lehrlingen im RahmeiI der Bestimmungen des Berufsausbil
dungsgesetzes, BGBL Nr. 14211969, steht dieses Gesetz nicht entgegen. 

(3)' Das Abschließen von Warenhandelsgeschäften im eigenen Namen für 
eigene oder fremde Rechnung darf nur von zum Handel mit den betreffenden 
Waren berechtigten Gewerbetreibenden ausgeübt werden. 

(4) Das Vermitteln oder das Abschließen von Warenhandelsgeschäften im 
fremden Namen und für fremde Rechnung mit Personen, die Waren der 
angebotenen Art nicht für die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
benötigen, darf unbeschadet der Rechte der Erzeuger gemäß § 33 Abs. 1 Z 6 und 
der Dienstleistungsgewerbetreibenden gemäß § 36 Abs. 1 nur von Handelsgewer
betreibenden im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung ausgeübt werden. 

(5) Das Vermitteln oder das Abschließen von Warenhandelsgeschäften im 
fremden Namen und für fremde Rechnung, jedoch ohne damit ständig betraut zu 
sein, mit Personen, die Waren der angebotenen Art zur Ausübung einer 
selbStändigen' Erwerbstätigkeit benötigen, darf, sofern gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, nur von Handelsgewerbetreibenden im Rahmen ihrer Gewerbebe
rechtigung ausgeübt werden. 

§ 35. Die Händler sind berechtigt, Bestellungen auf Waren, zu deren Verkauf 
sie befugt sind, zu übernehmen und diese Waren auch durch befugte selbständige 
Erzeuger herstellen zu lassen. Sie sind auch berechtigt, zu diesem Zwecke Maß zu 
nehmen. Sie sind auch befugt, Bestellungen auf Änderungen, Bearbeitungen oder 
Instandsetzungen von Waren, zu deren Verkauf sie befugt sind, zu übernehmen, 
sofern sie diese Arbeiten durch befugte Gewerbetreibende ausführen lassen. Sie 
sind auch zur Rücknahme von Gegenständen und Gütern, zu deren Verkauf sie 
befugt sind, einschließlich deren Verpackung und Umhüllungen berechtigt. 
Schließlich sind die Händler auch zum Vermitteln und Abschließen von 
Rechtsgeschäften im fremden Namen und auf fremde Rechnung über Arbeiten 

'berechtigt, die wesensmäßig in unmittelbarem Zusammenhang mit einem von 
ihnen abgeschlossenen Warenhandelsgeschäft stehen.' 

Vorgeschlagener Text 

§ 35 letzter Satz lautet: 

"Die Händler sind schließlich auch zum Vermitteln und Abschließen von 
Rechtsgeschäften im fremden Namen und auf fremde Rechnung über Tätigkeiten 
berechtigt, die im Zusammenhang mit einem Warenhandelsgeschäft im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung stehen." 
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Rechte der Dienstleistungsgewerbetreibenden 

§ 36. (1) Den Dienstleistungsgewerbetreibenden stehen die den Erzeugern im 
§ 33 eingeräumten Rechte sinngemäß zu, wenn hiebei der Charakter des Betriebes 
als Dienstleistungsbetrieb gewahn bleibt. Den Dienstleistungsgewerbetreibenden 
steht unter dieser Voraussetzung auch das Recht zum Verkauf und zum 
Vermitteln des Verkaufs von Waren zu, die sie be- oder verarbeiten oder bei den 
Leistungen ihres Gewerbes anwenden oder von Geräten, die sie an ein 
Leitungsnetz anzuschließen berechtigtl sind. 

(2) Zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen befugte Gewerbetreibende dürfen 
Treib- und Schmierstoffe für die bei ihnen eingestellten Kraftfahrzeuge, zur 
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen befugte Gewerbetreibende dürfen Treib
und Schinierstoffe anläßlich der Instandsetzung für die von ihnen ausgebessenen 
Kraftfahrzeuge verkaufen. 

(3) Zur Ausübung des mit Omnibussen betriebenen Mietwagen-Gewerbes 
berechtigte Gewerbetreibende sind auch zum Ausschank und zum Verkauf von in 
handelsüblich verschlossenen Gefäßen abgefüllten Getränken an ihre Fahrgäste 
berechtigt.' -

Nebenbetriebe 

§ 37. (1) Gewerbetreibende, die Handwerke, gebundene oder konzessioniene 
Gewerbe 'ausüben, dürfen gewerbliche Tätigkeiten, die den Gegenstand eines 
gebundenen Gewerbes oder eines Handwerks darstellen und in winschaftlichem 
und fachlichem Zusammenhang mit der Tätigkeit des Hauptbetriebes stehen, 
ausführen, wenn sie dabei eine Person, die den Befähigungsnachweis für das 
betreffende Gewerbe erbringt, hauptberuflich beschäftigen (Nebenbetrieb). 

Vorgeschlagener Text 

§ 37 samt Überschrift lautet: 

"Integrierte Betriebe 

§ 37. (1) Gewerbetreibende, die Handwerke oder gebundene Gewerbe 
ausüben, dürfen, soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, gewerbliche 
Tätigkeiten, die den Gegenstand eines Handwerks oder eines gebundenen 
Gewerbes darstellen, in ihren Betrieb einbeziehen, wenn dies im Rahmen eines 
integrienen Gesamtbetriebes erfolgt; sie haben hiefür eine Person, die den 
Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe erbringt und die nach den 
Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes . voll versicherungspflichtig ist, 
hauptberuflich zu beschäftigen (integriener Betrieb). Der Befähigungsnachweis 
gilt als erbracht, auch wenn die hauptberuflich zu beschäftigende .. Person die 
allenfalls vorgeschriebene Unternehmerprüfung (§ 23) nicht abgelegt hat. Für das 
Rauchfangkehrergewerbe gelten zusätzlich die besonderen Voraussetzungen der 
§§ 110 und 111 und für das Bestattergewerbe die besondere Voraussetzung des 
§ 132. 
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(2) Die Führung eines solchen Nebenbetriebes bedarf in jeder Betriebsstätte der 
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die im Abs. 1 genannten Voraussetzungen vorliegen. § 15 ist anzuwenden. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so hat der Gewerbetreibende 
binnen sechs Wochen einen neuen Arbeitnehmer, der den für diese aufgestellten 
Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 entspricht, zu bestellen und diese Bestellung 
der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). Die Bezirksverwal
tungsbehörde kann diese Frist bis zur Dauer von drei Monaten verlängern, wenn 
dies aus wirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure darf nicht als Nebenbetrieb geführt werden. 

(5) Die Bewilligung zur Führung eines Nebenbetriebes ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu entziehen, wenn 

1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen Übertretung von 
gewerberechtlichen Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, das' 
Gegenstand des Nebenbetriebes ist, regeln, oder von anderen Rechtsvor
schriften, die den Gegenstand dieses Gewerbesbildende Tätigkeiten regeln, 
bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu 
befürchten ist oder 

2. die gewerblichen Tätigkeiten des Nebenbetriebes nicht mehr in 
wirtschaftlichem oder fachlichem Zusammenhang mit der Tätigkeit des 
Hauptbetriebes stehen oder 

3. der Nebenbetrieb nicht mehr den Charakter eines Nebenbetriebes aufweist 
oder 

4. wenn der Nebenbetrieb während der letzten zwei Jahre nicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinhabel;' mit der Entrichtung der Umlage an die 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft für den Nebenbetrieb mehr als 
zwei Jahre in Rückstand ist; von der Entziehung ist abzusehen, wenn 
spätestens zugleich mit der Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid, 
mit dem die Entziehung verfügt worden ist, die Bezahlung des gesamten 
Umlagenrückstandes nachgewiesen wird. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs. 5 Z 1 gilt § 87 Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes wird für jede 
Betriebsstätte durch die bei der Behörde (§ 345 Abs. 2) erstattete Anzeige der 
Führung des integrierten Betriebes und der Bestellung eines befähigten 
Arbeitnehmers im Sinne des Abs. 1 begründet. Bei Anzeigen betreffend das 
Rauchfangkehrergewerbe und das Bestattergewerbe gelten auch die besonderen 
Verfahrensbestimmungen des § 118 bz}V. des § 135 sinngemäß. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so hat der Gewerbetreibende 
binnen sechs Wochen einen neuen Arbeitnehmer, der den für diesen aufgestellten 
Voraussetzungen des Abs. 1 einspricht, zu bestellen und diese Bestellung der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). Die Bezirksverwaltungs
behörde kann diese Frist bis zur Dauer von drei Monaten verlängern, wenn dies 
aus wirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure einschließlich der Transportagenten (§ 126 
Z 25) und die bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe (§ 128) dürfen nicht 
als integrierter Betrieb geführt werden. 

(5) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu entziehen, wenn 

1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen Übertretung von 
gewerberechtlichen Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, das 
Gegenstand des integrierten Betriebes ist, regeln, oder von anderen 
Rechtsvorschriften, die den Gegenstand dieses Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges 
Verhalten zu befürchten ist oder 

2. der Charakter eines integrierten Betriebes im Rahmen des Gesamtbetriebes 
nicht mehr gegeben ist oder 

3. der Gewerbeinhaber einen integrierten Betrieb, dessen befähigter 
Arbeitnehmer ausgeschieden ist, fortführt, ohne daß ein neuer befähigter 
Arbeitnehmer gemäß Abs. 3 bestellt wurde oder 

4. wenn der integrierte Betrieb während'der letzten zwei Jahre nicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinhaber mit der Entrichtung der Umlage an die 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft für den integrierten Betrieb 
mehr als zwei Jahre im Rückstand ist; von der Entziehung ist abzusehen, 
wenn spätestens zugleich mit der Berufung gegen den erstinstanzlichen 
Bescheid, mit dem die Entziehung verfügt worden ist, die Bezahlung des 
gesamten Umlagenrückstandes nachgewiesen wird. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs. 5 Z 1 gilt § 87 Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 
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(7) Vor der Entziehung sind die für den Haupt- und den Nebenbetrieb 
zuständigen Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören. 

7. Ausübung von Gewerben 

Wesen der Gewerbeberechtigung 

§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auf Grund der Anmeldung oder einer 
Konzession auszuüben (Gewerbeberechtigung), ist ein persönliches Recht, das 
nicht übertragen werden kann; es kann durch Dritte nur insoweit ausgeübt 
werden, als in diesem Bundesgesetz bestimmt ist. 

(2) Als Gewerbetreibender im Sinne dieses Bundesgesetzes ist; sofern nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, der Gewerbeinhaber einschließlich des 
Fortbetriebsberechtigten sowie der gemäß § 40 bestellte Pächter zu verstehen. 

a) Gewerberechtlicher Geschäftsführer und Pächter 

§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für die Ausübung seines Gewerbes einen 
Geschäftsführer bestellen, der dem Gewerbeinhaber. gegenüber für die fachlich 
einwandfreie Atisübungdes Gewerbes und der Behörde (§ 333) gegenüber für die 
Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften verantwortlich ist; er hat einen 
Geschäftsführer zu bestellen, wenn er keinen Wohnsitz im Inland ha:t. 

(2) Der Geschäftsführer muß den für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen, seinen Wohnsitz 
im Inland haben und in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen. 
Handelt es sich um ein Gewerbe, für das die Erbringung eines Befähigungsnach
weises yorgeschrieben ist, so muß der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende 
Geschäftsführer einer juristischen Person außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person 
angehören oder 

2. Prokurist sein oder 
3. ein Arbeitnehmer sein, der mindestens die Hälfte der nach den 

arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit 
im Betrieb beschäftigt ist. 

Vorgeschlagener Text 

(7) Vor der Entziehung sind die für den integrierten Betrieb und den diesem 
zugrunde liegenden Betrieb zuständigen Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirts~haft und die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören." 

§ 38 Abs. 1 lautet: 

,,§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auszuüben (Gewerbeberechtigung) ist ein 
persönliches Recht, das nicht übertragen werden kann; es kann durch Dritte nur 
insoweit ausgeübt werden, als in diesem Bundesgesetz bestimmt ist." 

§ 39 Abs. 2 lautet: 

,;(2) Der Geschäftsführer muß den für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen, seinen Wohnsitz 
im Inland haben und in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betatigen. 
Handelt es sich um ein Gewerbe, für das die Erbringung eines Befähigungsnach
weises vorgeschrieben ist, so muß der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende 
Geschäftsführer einer juristischen Person außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person 
angehören oder 

2. ein hauptberuflich beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversi
cherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. 
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Erfüllt der Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Z 2 oder 3, darf er diese 
Funktion nur bei zwei verschiedenen Gewerbetreibenden ausüben, es sei denn, 
daß er diese Funktion bei zu einem Konzern gehörenden Gewerbetreibenden 
ausübt. Der gemäß Abs. 1 für die Ausübung eines Gewerbes, für das die 
Erbringung eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, zu bestellende 
Geschäftsführer eines Gewerbeinhabers, der keinen Wohnsitz im Inland hat, muß 
Prokurist sein oder ein Arbeitnehmer, der mindestens die Hälfte der nach den 
arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im 
Betrieb beschäftigt ist, sein. 

(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer zu bestellen ist, muß der 
Gewerbeinhaber sich eines Geschäftsführers bedienen, der sich im Betrieb 
entsprechend betätigt. 

(4) Die Bestellung eines Geschäftsführers für die Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes hat der Gewerbeinhaber der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen; ebenso hat der Gewerbeinhaber das Ausscheiden eines solchen 
Geschäftsführers der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). 

(5) Die Bestellung eines Geschäftsführers für die Ausübung eines 
konzessionierten Gewerbes bedarf der Genehmigung der für die Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde (§ 341 Abs.3), um die der Gewerbeinhaber 
anzusuchen hat. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 2 
angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Ausscheiden eines Geschäftsfüh
rers ist vom Gewerbeinhaber der für die Erteil\.lfig der Konzession zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

(6) Der Gewerbeinhaber ist von seiner Verantwortung für die Einhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 370 nur befreit, wenn er die 
Bestellung eines dem Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers gemäß Abs. 4 
angezeigt oder die gemäß Abs. 5 erforderliche Gen~hmigung erlangt hat. 

(7) Dem Gewerbeinhaber steht es frei, in den Fällen, in denen dieses 
Bundesgesetz die Bestellung eines Geschäftsführers vorschreibt, statt dessen die 
Ausübung des Gewerbes einem Pächter .(§ 40) zu übertragen. 

§ 40. (1) Der Gewerbeinhaber kann, sofern nicht hinsichtlich eines Gewerbes 
anderes bestimmt ist, die Ausübung des Gewerbes einer Person übertragen, die es 
auf eigene Rechnung und im eigenen Namen ausübt (Pächter des Gewerbes). 

V 0 rg e s chi age n e r Text 

Der gemäß Abs. 1 für die Ausübung eines Gewerbes, für das die Erbringung eines 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer eines· 
Gewerbeinhabers, der keinen Wohnsitz im Inland hat, muß ein hauptberuflich 
beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. Die bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx geltenden Bestimmungen des 
§ 39 Abs. 2 gelten für Personen, die am 1. Jänner 1993 als Geschäftsführer bestellt 
sind, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2002 weiter." 

§ 39 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Gewerbeinhaber hat die Bestellung und das Ausscheiden des 
Geschäftsführers der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2 
und 3)." 

§ 39 Abs. 5 entfällt. 

Im § 39 Abs.6 entfallen die Worte "oder die gemäß Abs. 5 erforderliche 
Genehmigung erlangt". 
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Geltender Text 

(2) Der Pächter des Gewerbes muß den für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen; die Bestimmungen 
des § 39 Abs. 4 bis 6 gelten sinngemäß. 

(3) Das Recht des Pächters zur Ausübung des' Gewerbes entsteht bei 
Anmeldungsgewerben frühestens mit dem Einlangen der Anzeige über die 
Übertragung der Ausübung des Gewerbes an den Pächter bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde (§ 345 Abs. 2), bei konzessionierten Gewerben 
frühestens mit der Geriehmigung der Übertragung der Ausübung des Gewerbes, 
an den Pächter. Das Recht des Pächters zur Ausübung des Gewerbes erlischt -
abgesehen von den in diesem Bundesgesetz besonders geregelten Fällen - mit 
dem Widerruf der Übertragung, spätestens aber mit der Endigung des 
Pach tverh ältnisses. 

(4) Der Pächter eines Gewerbes kann einen Geschäftsführer bestellen (§ 39 
Abs. 1); in den Fällen, in denen dieses Bundesgesetz dem Gewerbeinhaber die 
Bestellung eines Geschäftsführers vorschreibt, hat der Pächter einen Geschäfts
führer zu bestellen. Der Pächter darf das Gewerbe nicht weiterverpachten. § 39 
Abs.2 bis 6 gelten für diesen Geschäftsf~hrer sinngemäß mit der Maßgabe, daß 
der Pächter die Bestellung und das Ausscheiden des Geschäftsführers der 
zuständigen Behörde anzuzeigen und um die Genehmigung der Bestellung des 
Geschäftsführers anzusuchen hat. 

,I 

b) Fortbetriebsrechte 

§ 41. (1) Das Recht, einen Gewerbebetrieb auf Grund der von einer anderen 
Person erstatteten Gewerbeanmeldung oder der dieser e~teilten Konzession 
fortzuführen (Fortbetriebsrecht), steht zu: 

1, der Verlassenschaft nach dem Gewerbeinhaber; 
2. dem überlebenden Ehegatten, in dessen rechtlichen Besitz der Gewerbebe

trieb· des Gewerbeinhabers auf Grund einer Rechtsnachfolge von' Todes 
wegen oder einer Schenkung auf den Todesfall ganz oder teilweise 
übergeht; 

3. unter den Voraussetzungen der 22 auch den Kindern und Wahlkindern 
sowie den Kindern der Wahlkinder des Gewerbeinhabers bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres; 

Vorgeschlagener Text 

Im § 40 Abs. 21autet der zweite Halbsatz: "die Bestimmungen des § 39 Abs. 4 
und 6 gelten sinngemäß." 

§ 40 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Das Recht des Pächters zur Ausübung des Gewerbes entsteht frühestens 
mit dem Einlangen der Anzeige über die Übertragung der Ausübung des 
Gewerbes an den Pächter bei der Bezirksverwaltungsbehörde (§ 345 Abs.2)." 

Im § 40 Abs. 4 entfallen die Worte: "und um die Genehmigung der Bestellung 
des Geschäftsführers anzusuchen". 

Im § 41 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz : 

,,§ 41. (1) Das Recht, einen Gewerbebetrieb auf Grund der Gewerbeberechti
gung einer anderen Person fortzuführen (Fortbetriebsrecht), steht zu:" 
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Geltender Text 

4. dem Masseverwalter für Rechnung der Konkursmasse; 
5. dem vom Gericht bestellten Zwangsverwalter oder Zwangspächter. 

(2) Ein bereits auf Grund eines Fortbetriebsrechtes fortgeführter Gewerbebe
trieb darf nur in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 3, 4 oder 5 neuerlich fortgeführt 
werden. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 gelten auch für Gewerbebetriebe, die 
vorübergehend stillgelegt sind. 

(4 ) Wenn das Fortbetriebsrecht nicht einer natürlichen Person zusteht, die das 
Vorliegen der für die Ausübung des betreffenden Gewerbes vorgeschriebenen 
persönlichen Voraussetzungen nachweist oder der . die etwa erforderliche 
Nachsicht (§§ 26 bis 28) ,erteilt wurde, ist von dem oder den Fortbetriebsberech
tigten, falls sie nicht eigenberechtigt sind, von ihrem gesetzlichen Vertreter, ohne 
unnötigen Aufschub ein Geschäftsführer (§ 39) zu bestellen. Können der oder die 
Fortbetriebsberechtigten den für die Ausübung des betreffenden Gewerbes 
allenfalls vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erbringe!")., so kann die 
Behörde (§ 346 Abs. 1) auf· deren Antrag die Bestellung eines Geschäftsführers 
nachsehen, wenn mit der Ausübung des Gewerbes ohne Geschäftsführer keine 
Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von Menschen verbunden sind. 

§ 42. (1) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft entsteht mit dem Ableben 
des Gewerbeinhabers. Der Vertreter der Verlassenschaft hat jedoch ohne 
unnötigen Aufschub der Bezirksverwaltungsbehörde den Fortbetrieb anzuzeigen 
(§ 345 Abs. 2). 

(2) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft endet: 
1. mit der Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung durch Einantwortung; 
2. mit dem Zeitpunkt der Übernahme des Gewerbebetriebes durch den 

Vermächtnisnehmer oder durch den auf den Todesfall Beschenkten; 
3. mit der Verständigung der Erben und Noterben, daß eine Verlassenschafts-

abhandlung von Amts wegen nicht eingeleitet wird; 
4. mit der Überlassung des Nachlasses an Zahlungs Statt; 
5. mit der Eröffnung des Konkurses über die Verlassenschaft oder , 
6. mit dem Zeitpunkt, in dem der Gewerbebetrieb des Gewerbeinhabers auf 

Grund einer Verfügung des Verlassenschaftsgerichtes ganz oder teilweise in 
den rechtlichen Besitz eines Rechtsnachfolgers von Todes wegen übergeht. 

§ 43. (1) Das Fortbetriebsrecht des überlebenden Ehegatten und der Kinder, 
Wahlkinder sowie Kinder der Wahlkinder des Gewerbeinhabers entsteht mit dem 

Vorgeschlagener Text 

0' 

"" V1 

0-
n> .., 
tc 
~. 

cf 
n> 
;:l 

-V1 
'I 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
157 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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Zeitpunkt, in dem das Fortbetriebsrecht derVerIassenschaft gemäß § 42 Abs. 2 
endet. Der Fortbetrieb durch den Ehegatten ist von diesem, der Fortbetrieb durch 
die Kinder, Wahlkinder und Kinder der Wahlkinder von ihrem gesetzlichen 
Vertreter, falls sie aber eigenberechtigt sind, von ihnen selbst ohne unnötigen' 
Aufschub der Bezirksvei-waltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). 

(2) Hinterläßt der Gewerbeinhaber sowohl einen fortbe~riebsberechtigten 
Ehegatten als auch fortbetriebsberechtigte Kinder, Wahlkinder und Kinder der 
Wahlkinder, so steht ihnen das Fortbetriebsrecht gemeinsam zu. 

(3) Der fortbetriebsberechtigte Ehegatte und die 'fortbetriebsberechtigten 
Kinder, Wahlkinder und Kinder der Wahlkinder können spätestens einen Monat 
nach der Entstehung ihres Fortbetriebsrechtes auf dieses mit der Wirkung 
verzichten, daß das Fortbetriebsrecht für ihre Person als überhaupt nicht 
entstanden gilt. Diese Verzichtserklärung, die bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
zu erstatten ist, ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens oder ihrer Abgabe bei 
'dieser Behörde unwiderruflich. Ist der Fortbetriebsberechtigte nicht eigenberech
tigt, so kann für ihn nur sein gesetzlicher Vertreter mit Zustimmung des Gerichtes 
rechtswirksam verzichten. 

§ 44. Das Fortbetriebsrecht des Ma'sseverwalters entsteht mit der Eröffnung des' 
Konkurses über das Vermögen des Gewerbeinhabers. Der Masserverwalter hat 
jedoch den Fortbetrieb ohne unnötigen Aufschub der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen (§ 345 Abs. 2), Das Fortbetriebsrecht des Masseverwalters endet mit 
der Aufhebung des Konkurses. 

§ 45. Das Fortbetriebsrecht des Zwangsverwalters entsteht mit der Bestellung 
durch das Gericht, das Fortbetriebsrecht des Zwangspächters mit dem Beginn des 
Pachtverhältnisses. Das Gericht hat den Zwangsverwalter oder den Zwangspäch
ter der Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben der für die 
Erteilung der Konzession zustäridigen Behörde, bekanntzugeben. Das 
Fortbetriebsrecht des Zwangsverwalters endet mit der Einstellung der 
Zwangsverwaltung, das Fortbetriebsrecht des Zwangspächters mit der Beendi
gung des Pachtverhältnisses. 

c ) Weitere Betriebsstätten, Verlegung des Betriebes 

§ 46. (1) Wenn gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist eine Gewerbeaus
übung, auch wenn sie nur kurzfristig· oder vorubergehend ist, außerhalb des 

Vorgeschlagener Text 

Im § 4S entfallen die Wortfolge: "bei konzessionierten Gewerben der für die 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde" sowie die Beistriche vor und 
nach dieser Wortfolge. 
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Geltender Text 

Standortes der Gewerbeberechtigung oder' einer weiteren Betriebsstätte 
unzulässig. 

(2) Ein Gewerbe darf in einer weiteren Betriebsstätte innerhalb wie außerhalb 
der Gemeinde des Standortes ausgeübt werden, wenn die Ausübung im Standort 
der weiteren Betriebsstätte zulässig (§ 15) und nicht' von vornherein durch'einen 
Nachsichtsbescheid örtlich beschränkt worden ist. pie Einschränkung der 
Ausübung eines Gewerbes im Standort der Gewerbeberechtigung auf den 
Bürobetrieb steht der GewerbeausüjJUng ohne diese Einschränkung in einer 
weiteren Betriebsstätte nicht entgegen. Der Nachweis des Vorliegens der 
persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Gewerbes, insbesondere der 
allenfalls vorgeschriebene Nachweis einer besonderen Befähigung, ist nicht 
erforderlich. 

(3) Das Recht zur Ausübung eines Anmeldungsgewerbes (§ 5 Z 1) in einer 
weiteren Betriebsstätte wird durch die hievon bei der Behörde erstattete Anzeige 
des Gewerbeinhabers begründet (§ 345 Abs. 4). 

(4) Der Inhaber einer Konzession (§ 5 Z 2) bedarf, sofern nicht hinsichtlich des 
betreffenden konzessionierten Gewerbes anderes bestimmt ist, zur Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte einer besonderen Bewilligung der 
Behörde (§ 341 Abs. 4). Für diese Bewilligung gelten nach Maßgabe des Abs. 2 die 
Vorschriften für die Erteilung der Konzession. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für die Ausübung eines 
Gewerbes auf Messen oder messeähnlichen Veranstaltungen im Rahmen der für 
die Messe oder messeähnliche Veranstaltung geltenden Bestimmungen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Räumlichkeiten, die nur 
der Aufbewahrung von Waren oder Betriebsmitteln dienen, sofern in diesen 
weder Waren abgegeben, noch Bestellungen entgegengenommen werden. Wenn 
die dem Erwerb von Waren zugrunde liegenden Rechtsgeschäfte in einem 
Standort des Gewerbes abgeschlossen wurden, ist jedoch die Ausfolgung dieser 
Waren in diesen Räumlichkeiten zulässig. Die Ausnahme von den Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 4 gilt auch dann, wenn auf diese Räumlichkeiten die Bestimmungen 
über gewerblicheBetriebsanlagen (§§ 74 bis 83) anzuwenden sind. 

§ 47. (1) Der Gewerbetreibende kann für die Ausübung des Ge,,-:,erbes in einer 
weiteren Betriebsstätte eine Person bestellen, die der Behörde gegenüber für die 

Vorgeschlagener Text 

Im § 46 Abs. 2 entfallen die Worte "im Standort der weiteren Betriebsstätte 
zulässig (§ 15) und". . 

§ 46 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Das Recht zur Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
wird durch die hievon oei der Behörde erstattete Anzeige des Gewerbeinhabers 
begründet (§ 345 Abs. 4)." . 

§ 46 Abs. 4 entfällt. 

Im § 46 Abs. 5 und 6 la,utet die Verweisung jeweils: "Abs, 1 bis 3". 
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Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften in der weiteren Betriebsstätte 
verantwortlich ist (Filialgeschäftsführer). 

(2) Der Filialgeschäftsführer muß den für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen eiltsprechen, seinen Wohnsitz 
im Inland· haben und in der Lage sein, sich in der weiteren Betriebsstätte 
entsprechend zu betätigen. 

(3) Die Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung· eines' 
Anmeldungsgewerbes in einer weiteren Betriebsstätte hat der Gewerbetreibende 
der Behörde (§ 345 Abs.4) anzuzeigen. Ebenso hat der Gewerbetreibende das 
Ausscheiden eines solchen Filialgeschäftsführers der Behörde (§ 345 Abs.4) 

I anzuzeigen. 

(4) Die Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung eines 
konzessionierten Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte bedarf der 
Genehmigung der Behörde (§ 341 Abs. 4). Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
die im Abs. 2 angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Das Ausscheiden des 
Filialgeschäftsführers ist vom Gewerbetreibenden der für die Erteilung der 
Genehmigung der Bestellung des Filialgeschäftsführers zuständigen Behörde 
anzuzeIgen. 

(5) Der Gewerbetreibende ist von s~iner Verantwortung für die Einhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften in der weiteren Betriebsstätte im Rahmen des 
§ 370 nur befreit, wenn er die Bestellung eines dem Abs. 2 entsprechenden 
Filialgeschäftsführers gemäß Abs. 3 angezeigt oder die gemäß Abs. 4 
erforderliche Genehmigung erlangt hat. 

§ 48. (1) Das Recht zur Ausübung des Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte 
erlischt mit dem ~inlangen der Anzeige des Gewerbeinhabers über die Einstellung 
der Gewerbeausübung in der weiteren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 
Abs.4 oder 5), wenn nicht der Gewerbeinhaber die Einstellung mit einem 
späteren Tage erklärt oder an den Eintritt einer Bedingung bindet, keinesfalls 
aber innerhalb eines MOl1atS nach der Begründung des Rechtes zur Ausübung des 
Gewerbes in der weiteren Betri~bsstätte oder nach der letzten Verlegung des 
Betriebes der weiteren Bt;triebsstätte. 

(2) Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Behörde 
(§ 345 Abs.4 oder 5) unwiderruflich. Ist. die Anzeige unter der Beding~ng 

. L 

Vorgeschlagener Text 

Im § 47 Abs.3 wird das Wort ,,Anmeldungsgewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt. Der Klammerausdruck lautet ,,(§ 345 Abs. 3 und 4)". 

§ 47 Abs. 4 entfällt. 

§ 47 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Gewerbetreibende ist von seiner Verant~örtung für die Einhaltung 
der gewerberechtlichen Vorschriften in der Betriebsstätte, für die der 
Filialgeschäftsführer bestellt ist, im Rahmen des § 370 befreit, wenn er die 
Bestellung eines dem Abs. 2 entsprechenden Filialgeschäftsführers gemäß Abs. 3 
angezeigt hat." 

Im § 48 Abs. 1 entfallen im Klammerausdruck die Worte: "oder 5". 

Im § 48 Abs. 2 entfallen im Klanimerausdruck die Worte: "oder 5". Weiters 
entfallen die Worte: "oder das Konzessionsansuchen". 

.... 
0'
o 

'" W 
\J1 

p.. 

~ 
tJ:j 
n. 
~ 

ctQ 
(1) 

i:1 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
160 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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erstattet worden, daß eine bestimmte Person für den Standort der weiteren 
Betriebsstätte eine, Gewerbeberechtigung zur Ausübung des gleichen Gewerbes 
erlangt, so ist die Anzeige hinfällig, wenn diese Person die Gewerbeanmeldung 
oder das Konzessionsansuchen zurückzieht, wenn sie stirbt oder untergeht oder 
wenn reChtskräftig entschieden wurde, daß diese Person die Gewerbeberechti
gung nichterlangt; diese Regelung gilt sinngemäß, wenn die Anzeige über die 
Einstellung der Gewerbeausübung in der weiteren Betriebsstätte unter der 
Bedingung erstattet worden ist, daß eine bestimmte Person für diesen Standort 
das Rechtzur Ausübung des gleichen Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
erlangt. 

§ 49.(1) Für die Verlegung des Betriebes eines Anmeldungsgewerbes in einen 
anderen Standort gilt die Bestimmung des § 46 Abs. 2 sinngemäß; das Recht zur 
Ausübung im neuen Standort wird durch die bei der Behörde erstattete Anzeige 
des Gewerbeinhabers über die Verlegung des Betriebes begründet (~ 345 Abs. 6). 

(2) Für die Verlegung des Betriebes eines kon~essionierten Gewerbes in einen 
anderen Standort gelten die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 und 4 sinngemäß. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auch auf die Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte in einen anderen Standort anzuwenden; eine Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte innerhalb eines Monats nach Begründung 
des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte oder 
nach der letzten Verlegung des Betriebs der weiteren Betriebsstätte ist jedoch 
unzulässig. 

d) Gewerbliche Tätigkeiten außerhalb von rletriebsstätten 

§ 50. (1) Gewerbetreibende dürfen insbesondere, soweit gesetzlich nicht 
-anderes bestimmt ist, im Rahmen ihres Gewerbes 

1. Waren, Roh- und Hilfsstoffe und Betriebsmittel überall einkaufen und 
einsammeln; 

2. Waren auf Bestellung überallhin liefern; 
3. bestellte Arbeiten überall verrichten; 
4. Tätigkeiten des Gewerbes, die ihrer Natur nach nur außerhalb von 

Betriebsstätten vorgenommen werden können, überall verrichten; 
5. nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 54 bis 62 Personen zum Zwecke 

des Sammelns von Bestellungen aufsuchen und Bestellungen entgegenneh
men, in den Fällen ~es § 55 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 die dort 

Vorgeschlagener Text 

Im § 49 Abs. 1 wird das Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt. 

§ 49 Abs. 2 entfällt. 

Im § 49 Abs. 3 werden die Worte "Abs. 1 und 2 sind" durch die Worte ,,Abs. 1 
ist" ersetzt. 
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bezeichneten Waren auch schon bei der Entgegennahme der Bestellung 
ausfolgen; 

5 a. vorübergehende Ausstellungen von Waren für andere als Privatpersonen 
(§ 57 Abs. 1) in geschlossenen Räumlichkeiten abhalten, wenn nur mittels 
an bestimmte Personen gerichteter Einladungen zum Besuch der 
Ausstellung aufgefordert wird; 

6. auf Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen nach Maßgabe der 
§§ 324 ff. Waren verkaufen und Bestellungen entgegennehmen; 

7. auf Messen und messeähnlichen Veranstaltungen im Rahmen der 
einschlägigen Bestimmungen Waren verkaufen, Bestellungen entgegenneh
men und Kostproben verabreichen oder ausschenken; 

8. unentgeltlich Kostproben in den zum Verkauf bestimmten Räumen eines 
anderen Gewerbetreibenden verabreichen oder ausschenken, sofern 
letzterer zum Verkauf der betreffenden Waren berechtigt ist und 

9. bei Festen, sportlichen Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen, die mit 
größeren Ansammlungen von Menschen verbunden sind, den Kleinverkauf 
von Lebensmitteln, Verzehrprodukten und sonstigen Waren, die zu diesen 
Gelegenheiten üblicherweise angeboten werden, vorübergehend ausüben, 
jedoch nicht im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus. 

(2) Der Versandhandel mit Giften, zur arzneilichen Verwendung bestimmten 
Stoffen und Präparaten, Heilbehelfen, Waffen und Munition sowie pyrotechni
schen Artikeln an Letztverbraucher ist unzulässig. Dieses Verbot gilt auch für den 
Absatz von aus eigener Erzeugung stammenden Waren oder von zugekauften 
Waren (§ 33 Abs. 1 Z 6) in der Art des Versandhandels an Letztverbraucher. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat, wenn es 
Gründe der öffentlichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe der Volksgesundheit erfordern, im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, wenn es Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie, oder wenn es - neben den Fällen des Abs. 2 - wegen der besonderen 
Gefahr einer Irreführung oder Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, 
mit Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer der 
Versandhandel an Letztverbraucher unzulässig ist. Ein solches Yerbot gilt auch 

Vor ge s c h I·a gen e r Tex t 

§ 50 Abs. 1 Z 5 a lautet: 
,,5. a) Waren für andere als Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) in geschlossenen 

Räumlichkeiten ausstellen, verkaufen oder Bestellungen entgegenneh
men, wenn nur mittels an bestimmte Personen gerichteter Einladungen 
zum Besuch der Ausstellung aufgefordert wird;" . 

Im § 50 Abs. 1 Z 9 wird nach dem Wort "Veranstaltungen" ein Beistrich 
gesetzt und das Wort "Landesausstellungen" eingefügt. 

." 

§ 50 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für wirtschaft\iche Angelegenheiten hat, wenn es 
Gründe der öffentlichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe der Volksgesundheit oder des 
Konsumentenschutzes erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, wenn es Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie, oder wenn es - neben den Fällen des Abs.2 - wegen der besonderen 
Gefahr einer Irreführung oder Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, 
mit Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer der 
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für den Absatz von aus eigener Erzeugung stammenden Waren oder von 
zugekauften Waren (§ 33 Abs.l Z 6) in der Art des Versandhandels an 
Letztverbraucher. 

§ 51. (1) Natürliche und juristische Personen, die im Ausland eine Tätigkeit 
befugt ausüben, auf welche . die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbliche Arbeiten, die nicht Gegenstand 
eines konzessionierten Gewerbes sind, im Inland unter den gleichen 
Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, ausführen, wenn der 
betreffende ausländische Staat Gegenrecht gewährt. Die gleichen Voraussetzun
gen, wie sie Inländer erfüllen müssen, sind auch dann erfüllt, wenn eine Nachsicht 
gemäß § 28 Abs. 1 zu erteilen ist, wobei die Z 1 lit. a und b des § 28 Abs. 1 nicht 
zur Anwendung kommen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für Personengesellschaften des 
Auslandes, die den Personengesellschaften des österreichischen Handelsrechtes 
entsprechen. 

§ 52. (1) Die Ausübung von Tätigkeiten, die nicht der Konzessionspflicht 
unterliegen, durch Gewerbetreibende mittels Automaten, die für die Selbstbedie-

Vorgeschlagener Text 

Versandhandel an Letztverbraucher unzulässig ist. Ein solches Verbot gilt auch 
für den Absatz von aus eigener Erzeugung stammenden Waren oder von 
zugekauften Waren (§ 33 Z 6) in der Art des Versandhandels an Letztverbrau
cher." 

§ 51 Abs. 1 lautet: 

,,§ 51. (1) Soweit nicht die Bestimmungen des Va. Hauptstückes anzuwenden 
sind, dürfen natürliche und juristische Personen, die im Ausland eine Tätigkeit 
befugt ausüben, auf die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden 
wären, bestellte gewerbliche Arbeiten, die nicht Gegenstand eines bewilligungs
pflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) sind, im Inland unter den gleichen 
Voraussetzungen, wie sie Inländer erfüllen müssen, ausführen, wenn in dieser 
Hinsicht Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Die gleichen Voraussetzungen, wie sie 
Inländer erfüllen müssen, sind auch dann erfüllt, wenn eine Nachsicht gemäß § 28 
Abs. 1 zu erteilen ist, wobei die Z 1 lit. a und b des § 28 Abs. 1 nicht zur 
Anwendung kommen." 

Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt: 

,,§ 51 a. (1) Ausländer italienischer Staatsangehörigkeit, die mit dem Sitz in der 
Region Trentino-Südtirol befugt Tätigkeiten ausüben, auf die die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbliche Arbeiten 
in den Bundesländern Tirol und V orarlberg unter der Voraussetzung ausführen; 
daß österreichischen Staatsangehörigen, die mit dem Sitz in den Bundesländern 
Tirol und Vorarlberg Gewerbe ausüben, dasselbe Recht eingeräumt wird. 

(2) Abs.l gilt nicht für dem Rauchfangkehrergewerbe vorbehaltene 
Tätigkeiten. . 

(3) Abs. 1 gilt auch für andere Rechtsträger als natürliche Personen, die mit 
dem Sitz in der Region Trentino-Südtirol befugt Tätigkeiten ausüben, auf die die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären." 

§ 52 Abs. 1 lautet: 

,,§ 52. (1) Die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten, die fÜr 
die Selbstbedienung durch Kunden bestimmt sind, unterliegt nicht dem § 46 
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nung durch Kunden bestimmt sind, unterliegt nicht dem § 46 Abs. 1 bis 3, jedoch 
haben die Gewerbetreibenden die Aufstellung derartiger Automaten außerhalb 
des Standortes und außerhalb einer gemäß § 46 Abs. 3 oder 4 geführte~ 
Betriebsstätte der Bezirksverwaltung~behörde vorher anzuzeigen. -

(2) Der Verkauf von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und 
Präparaten sowie Heilbehelfen durch Automaten, ferner der Ausschank und der 
Verkauf von alkoholischen Getränken außer halb des Betriebsräume durch 
Automaten ist verboten. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat, wenn es 
Gründe der Volksgesundheit erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundeskanz
ler, wenn es Gründe der öffentlichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres; wenn es Gründe des Jugendschutzes erfordern, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, 
durch Verordnung zu bestimmen, daß auch andere als die im Abs. 2 genannten 
gewerblichen Tätigkeiten nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
mittels Automaten ausgeübt, insbesondere daß bestimmte Waren nicht oder nur 
unter bestimmten Voraussetzungen mittels Automaten verkauft oder verabreicht 
werden dürfen. . 

(4) Soweit dies zum Schutz von unmündigen Minderjährigen vor unüberlegten 
Geldausgaben erforderlich ist, kann die Gemeinde durch Verordnung die 
Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten, die erfahrungsgemäß 
besonders auf die Inanspruchnahme durch unmündige Minderjährige ausgerichet 
sind, 

1. im näheren Umkreis von Schulen, die von unmündigen Minderjährigen 
besucht werden, 

2. bei Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs, die erfahrungsgemäß viel 
von unmündigen Minderjährigen auf dem Wege zur oder von der Schule. 
benützt werden, 

3. bei Schulbushaltestellen, die von unmündigen Minderjährigen benützt 
werden, . 

4. auf Plätzen oder in Räumen, die erfahrungsgemäß viel von unmündigen 
Minderjährigen besucht werden, oder 

5. im näheren Umkreis der in Z 4 angeführten Plätze und Räume 
untersagen. 

Vorgeschlagener Text 

Abs. 1 bis 3, jedoch haben die Gewerbetreibenden die Aufstellung derartiger 
Automaten außerhalb des Standortes und außerhalb einer gemäß § 46 Abs. 3 
geführt!!n Betriebsstätte der Bezirksverwaliungsbehörde vorher anzuzeigen." 

§ 52 Abs. 3 lautet: 

. ,,(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat, soweit es aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Volksgesundheit oder des Jugend
schutzes erforderlich ist, mit Verordnung zu bestimmen, daß auch andere als die 
im Abs. 2 genannten gewerblichen Tätigkeiten nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen mittels Automaten ausgeübt, insbesondere daß bestimmte 
Waren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen mittels Automaten 
verkauft oder verabreicht werden dürfen." 

Im § 52 Abs. 4 werden nach dem Wort ;'Geldausgaben" die Worte "oder vor 
den Gefahren des Straßenverkehrs" eingefügt. 
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e) Feilbieten im Umherziehen 

§ 53. (1) Das Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus darf nur ausgeübt werden auf Grund 

1. der Anmeldung des freien Gewerbes des Feilbietens von Obst, Gemüse, 
Kartoffeln, Naturblumen, inländischem Brennholz, inländischer Butter und ' 
inländischen Eiern oder 

2. einer Bewilligung der Gemeinde, die nur Gewerbetreibenden, die ihre 
Tätigkeit in kleinerem Umfang ausüben und die nicht im Handelsregister 
eingetragen sind, zu deren besserem Fortkommen auf Ansuchen für das 
Feilbieten ihrer eigenen Erzeugnisse, beschränkt auf das Gemeindegebiet, 
nach Anhörung der zuständigen Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft auf Widerruf zu erteilen ist. 

(3) Die Gemeinde ,kann das Feilbieten gemäß Abs. 1 für bestimmte Waren, 
allenfalls auf bestimmte Zeit und allenfalls für bestimmte Gemeindeteile mit 
Verordnung untersagen oder Beschränkungen unterwerfen, wenn die öffentliche 
Sicherheit, die Volks gesundheit, der Jugendschutz oder der Schutz der 
Bevölkerung vor übermäßigen BeläStigungen eine solche Maßnahme erfordern. 

(4) Bei Ausübung des Feilbietens im Umherzi!!hen gemäß Abs. 1 Z 1 ist der 
Original-Gewerbeschein stets mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen 
Organe vorzuweisen. . 

(5) Für das Feilbieten gemäß Abs. 1 Z 2 hat die Gemeinde eigene amtliche 
Legitimationen auszufertigen. Für einen Gewerbetreibenden ist nur je eine 
Legitimation, auszufertigen, die auch auf einen' im vorhinein' zu nennenden· 
Stellvertreter lauten kann. Bei Ausübung dieses Feilbietens ist die Legitimation 
stets mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen Organe vorzuweisen. , 

(6) Land- und Forstwirten ist das Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort 
oder von Haus zu Haus nur hinsichtlich folgender in ihrem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb hervorgebrachter Erzeugnisse gestattet: Obst, 
Gemüse, Kartoffeln, Naturblumen, Brennholz, Rahm, Topfen, Käse, Butter und 
Eier. Abs. 3 gilt sinngemäß. 

§ 53 a. (1) Bäcker, Fleischer und Lebensmittelkleinhändler dürfen Ware,n, zu 
deren Feilhalten sie im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeiten berechtigt sind, im . 
Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus in Gemeinden oder Teilen 

Vorgeschlagener Text 

Siehe § 11 Abs. 4. 

§ 53 a lautet: 

,,§ 53 a. (1) Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhändler dürfen Waren, zu deren 
Feilhaltung sie auf Grund ihrer diesbezüglichen Gewerbeberechtigung berechtigt 
sind, im Umherziehen von.ort zu Ort oder von Haus zu Haus feilbieten. 

0' 
VJ 
V> 

0-o .., 
tJj 
~. 
i'>" 

aq 
o 
::J 

-0' 
V> 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
165 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

von Gemeinden, in denen keine Versorgung der Bevölkerung mit solchen Waren 
. durch ortsfeste Betriebsstätten stattfindet, feilbieten, wenn die betreffende 

Bevölkerung die zur Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des täglichen 
Lebens dienenden Lebensmittel nicht unter zumutbarem Zeit- und Kostenauf
wand ohne Benützung eines Kraftfahrzeuges. oder eines öffentlichen 
Verkehrsmittels in ortsfesten gewerblichen Betriebsstätten kaufen kann. . . 

(2) Das Feilbieten im Umherziehen gemäß Abs. 1 bedarfeiner Bewilligung der 
für die Gemeinde oder Teile von Gemeinden, in denen das Feilbieten im 
Umherziehen ausgeübt werden soll, örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbe
hörde. Die Bewilligung hat die Gemeinden undTeile vori Gemeinden, in denen 
das Feilbieten im Umherziehen ausgeübt werden darf, genau zu bezeichnen. Die 
Bewilligung ist auf die Dauer von höchstens zwei Jahren zu befristen. Vor der 
Erteilung der Bewilligung sind die berührten Gemeinden zum Vorliegen der im 
Abs. 1 festgelegten Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung zu hören. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 2 darf hur Gewerbetreibenden erteilt werden, 
die das betreffende Gewerbe in einer ortsfesten Betriebsstätte mit einem Standort . 
ausüben, der in dem Verwaltungs bezirk, zu dem die Gemeinde gehört, in der das 
Feilbieten im Umherziehen gemäß Abs. 1 ausgeübt werden soll, oder in einer an 
diesen Verwaltungs bezirk angrenzenden Gemeinde liegt. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen beim Feilbieten gemäß Abs. 1 nur solche 
Waren feilhalten, die sie auch in den im Abs.3 genannten ortsfesten 
Betriebsstätten feilhalten. Ungeachtet dessen besteht jedoch beim Feilbieten 
gemäß Abs. 1 die Verpflichtung, daß Lebensmittelkleinhändler jedenfalls 
Frischmilch, Rahm, Obers, Butter, Joghurt, Frucht joghurt, lopfen, Käse, Mehl 
und Zucker, Bäcker jedenfalls Schwarzbrot und Semmeln und Fleischer jedenfalls 
vorverpacktes Fleisch und Würste feilhalten. . 

f) Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen 

Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen 

§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst oder durch ihre bevollmächtig
ten Arbeitnehmer Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf Dienstlei
stungen, die Gegenstand ihres Gewerbes sind, zu sammeln, sofern nicht in 
sonstigen Rechtsvorschriften anderes bestimmt ist. Jedenfalls verboten ist das 
Aufsuchen von Privatpersonen (§57 Abs.1), wenn hiebei in irgendeiner Form der 

\ 

Vorgeschlagener Text 

(2) Das Feilbieten gemäß Abs. 1 darf nur von Gewerbetreibenden ausgeübt 
werden, die in dem Verwaltungsbezirk, in dem sie das Feilbieten gemäß Abs. 1 
ausüben, oder in einer an diesen Verwaltung~bezirk angrenzenden Gemeind~ das 
betreffende Gewerbe in einer ortsfesten Betriebsstätte ausüben; außerdem dürfen 
nur solche Waren feilgeboten werden, die auch In dieser ortsfesten Betriebsstätte 
feilgehalten werden." 
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Eindruck erweckt wird, daß das für die bestellten Dienstleistungen geforderte 
Entgelt zumindest zum Teil gemeinnützigen, mildtätigen, oder kirchlichen 
Zwecken zugute kommt: 

(2) Wenn es wegen der besonderen Gefahr einer Irreführung oder 
Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, hat der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mit Verordnung die Dienstleistungen zu 
bezeichnen, hinsichtlich derer das Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) 
und die Entgegennahme von Bestellungen bei· Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) 
außerhalb der Betriebsstätte oder der Wohnung des Gewerbetreibenden 
jedenfalls verboten ist. 

(3) Werden Bestellungen auf Dienstleistungen entgegen einer Verordnung 
gemäß Abs. 2 aufgesucht oder entgegengenommen, so hat der Besteller das 
Recht, innerhalb einer Woche nach Abschluß des Vertrages zurückzutreten: Der 
Rücktritt ist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit schriftlich zu erklären. Es genügt, 
wenn die schriftliche Erklärung des Rücktrittes binnen (les genannten Zeitraumes 
abgesendet wird. 

Sammeln und Entgegennahme von Bestellungen auf Waren 

Au f s u c h e n von Pe rs 0 n e n, die W are n d er a n g e bot e n e n Art 
für die Au s ü b u n gei n e r sei b s t ä nd i gen Er wer b s t ä ti g k ei t 

benötigen 

§ 55. (1) Gewerbetreibende, die zum Verkauf von Waren berechtigt sind, und 
Handelsagenten sowie ihre Bevollmächtigten (Handlungsreisenden) dürfen nach 
Maßgabe ihrer <;·ewerbeberechtigung Personen überall aufsuchen, um 
Bestellungen auf Waren, die diese Personen für die Ausübung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit benötigen, zu sammeln. Die Gewerbetreibenden und die 
Bevollmächtigten (Handlungsreisenden) müssen amtliche Legitimationen (§ 62) 
mit sich führen und diese auf Verlangen der behördlichen Organe vorweisen. Die 
Bevollmächtigten müssen Angestellte des zum Aufsuchen von Bestellungen 
berechtigten Gewerbetreibenden sein. 

(2) Beim Aufsuchen gemäß Abs. 1 dürfen keine Waren zum Verkauf, sondern 
nur Muster mitgeführt werden. Dieses Verbot gilt nicht für Waren, die ihrem 
Wesen nach einen Verkauf nach Muster nicht gestatten. 

Vorgeschlagener Text 
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(3) Beim Aufsuchen von Personen im Sinne des Abs. 1, die ständige Kunden des 
zum Aufsuchen von Bestellungen gemäß Abs. 1 berechtigten Gewerbetreibenden 
sind, dürfen Waren, die diese Kunden für ihren Geschäftsbetrieb benötigen und 
regelmäßig beziehen, mitgeführt und auch schon bei der Entgegennahme der 
Bestellung ausgefolgt werden. In diesen Fällen besteht keine Legitimationspflicht 
gemäß Abs. 1 und die Bevollmächtigten müssen nicht Angestellte, doch müssen sie 
Arbeitnehmer des zum Aufsuchen von Bestellungen berechtigten Gewerbetrei
benden sein. 

Aufsuchen von Land- und Forstwirten 

§ 56. (1) § 55 findet auf das Aufsuchen von Land- und Forstwirten, die Waren 
der angebotenen Art für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit benötigen, mit der 
Maßgabe Anwendung, daß das Sammeln von Bestelfungen auf 

1. elektrische Betriebsmittel, die zum Anschluß an eine Stromquelle mit 
höchstens 380 Volt Nennspannung und zur Verwendung in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben bestimmt sind und üblicherweise von 

'elektrotechnisch Fachunkundigen benützt werden, 
2. Küken und Ferkel, 
3. Obstbäume, Obststräucher und Reben 

nur in einzelnen Fällen auf ausdrückliche, schriftliche, auf bestimmte Waren 
lautende, an den zum Verkauf der Waren berechtigten Gewerbetreibenden oder 
den Handelsagenten gerichtete Aufforderung gestattet ist. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 findet auf solche in Z 1 genannte Betriebsmittel 
keine Anwendung, die mit einem Prüfzeichen (Sicherheitszeichen) gemäß § 8 
Abs. 6 des Elektrotechnikgesetzes, BGBI. Nr. 57/1965, versehen sind oder für die 
oder deren Type das Vorliegen der elektrotechnischen Sicherheit im Sinne des § 3. 
Abs. 1 des Elektrotechnikgesetzes durch ein Gutachten der im § 8 Abs. 4 dieses 
Gesetzes genannten Stellen nachgewiesen ist. Dieser Nachweis wird auch durch 
eine vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik (ÖVE) auf Grund der 
Gütezeichenverordnung vom 9. April 1942, deutsches RGBI. I S. 273, erteilte 
Genehmigung für ein österreichisches Prüfzeichen erbracht. 

Aufsuchen von Privatpersonen 

§' 57. (1) Das Aufsuchen von' Privatpersonen, das sind andere als die in den 
§§ 55 Abs. 1 und 56 Abs. 1 genannten Personen, zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen auf Waren ist hinsichtlich des Vertriebes von Lebensmitteln, 

Vorgeschlagener Text 

Im § 57 Abs. 1 entfallen nach dem Ausdruck ,;pyrotechnischen Artikeln" der 
Beistrich sowie die Worte "Grabsteinen und Grabdenkmälern und 'deren 
Zubehör", 
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Verzehrprodukten, kosmetischen Mitteln, Giften, zur arzneilichen Verwendung 
bestimmten Stoffen und Präparaten, Heilbehelfen, Textilien, Uhren, Gold-, 
Silber- und Platinwaren, Juwelen und Edelsteinen, Waffen und Munition, 
pyrotechnischen Artikeln, Grabsteinen und Grabdenkmälern und deren Zubehör 
sowie Kränzen und sonstigem Gräberschmuck verboten. HinsiChtlich dieser 
Waren sind auch in Privathaushalten stattfindende Werbeveranstaltungen 
einschließlich Werbe- und Beratungspartys, d.ie sich an Privatpersonen richten, 
verboten, gleichgültig, ob die Werbeveranstaltung von Gewerbetreibenden selbst 
oder von jemand anderem organisiert wird. Weiters verboten ist das Aufsuchen 
von Privatpersonen, wenn hiebei in irgendeiner Form der Eindruck erweckt wird, 
daß das für die bestellten Waren geforderte Entgelt zumindest zum Teil 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlich,en Zwecken zugute kommt., 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat, wenn es 
Gründe der öffentlichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe der Volksgesundheit erfordern, im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, wenn es Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie, oder wenn es - neben den Fällen des Abs. 1 - wegen der besonderen 
Gefahr einer Irreführung oder Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, 
mit Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer <Jas 
Aufsuchen von Privatpersonen jedenfalls verboten ist. Für in einer solchen 
Verordnung bezeichnete Waren gilt auch das im Abs. 1 festgelegte Verbot von 
Werbeveranstaltungen. 

(3) Hinsichtlich anderer Waren ist d~s Aufsuchen von Privatpersonen zum 
Zwecke des Sammelns von Bestellungen den Gewerbetreibenden, die zum 
Verkauf dieser Waren be.rechtigt sind, und ihren Bevollmächtigten (Handlungs
reisenden) innerhalb des Verwaltungs bezirkes, zu dem ,die Gemeinde des 
Standortes gehört, gestattet, hingegen außerhalb des V erWaltung~bezirkes, zu 
dem die Gemeinde des Standortes gehört, nur in einzelnen Fällen auf 
ausdrückliche, schriftliche, auf bestimmte Waren lautende, an den Gewerbetrei
benden gerichtete Aufforderung gestattet. Es ist dem Gewerbetreibenden nicht 
gestattet, die Aufforderung durch Versendung vorgedruckter Aufforderungs
schreiben auf andere Art als im Postweg herbeizuführen; es ist verboten, sie mit 
Preisausschreiben oder ähnlichen Veranstaltungen zu verbinden. Das Aufforde-

Vorgeschlagener Text 

§ 57 Abs. 2 lautet: \ 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat, wenn es 
Gründe der öffentlichen Sicherheit erfordern" im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe der Volksgesundheit oder des 
Konsumentenschutzes erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, wenn eS Gründe des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie, oder wenn es - neben den Fällen des Abs. 1 - wegen der besonderen 
Gefahr einer Irreführung oder Benachteiligung der Bevölkerung erforderlich ist, 
mit Verordnung auch weitere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer das 
Aufsuchen von Privatpersonen jedenfalls verboten ist. Für in einer solchen 
Verordnung bezeichnete Waren gilt auch das im Abs. 1 festgelegte Verbot von 
Werbeveranstaltungen." . 
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rungsschreiben muß von der Person, die aufgesucht werden will, eigenhändig 
unterfertigt und dem Gewerbetreibenden im Postweg zugekommen sein. Der 
Gewerbetreibende oder sein Bevollmächtigter (Handlungsreisender) muß dieses 
Aufforderungsschreiben beim Aufsuchen von Bestellungen bei dieser Person 
mitführen. pie Gewerbetreibenden und die Bevollmächtigten müs~en amtliche 
Legitimationen (§ 62) mit sich führen und diese auf Verlangen der behördlichen 
Organe vorweisen. 

(4) § 55 Abs. 2 findet sinngemäß Anwendung. 

Sammeln von Bestellungen auf periodische Druckwerke 

§ 58. FÜr das Sammeln von Bestellungen auf seltener als einmal wöchentlich 
erscheinende periodische Druckwerke bei Privatpersonen gelten sinngemäß. § 57 
Abs. 2 bis 4 sowie die §§ 59 bis 62. 

Entgegennahme 

§ 59. (1) Bestellungen 
entgegengenommen werden 

von Bestellungen auf Waren von 
Privatpersonen 

auf Waren von Privatpersonen dürfen 

1. in den Betriebsstätten oder der Wohnung des Gewerbetreibenden, 

nur 

2. auf Messen, messeähnlichen Veranstaltungen, Märkten und marktähnlichen 
Veranstaltungen, 

3. anläßlich des gemäß §§ 57 und 58 zulässigen Sammelns von Bestellungen 
und 

4. bei Vorführungen von Modewaren (Modellen) oder L\lxusartikeln vor 
einem geladenen Publikum, soweit es sich um solche Waren handelt. 

(2) In allen anderen als den im Abs. 1 genannten Fällen, insbesondere auf der 
Straße, ist die Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von Privatpersonen 
unzulässig. Eine unzulässige Entgegennahme von Bestellungen liegt auch vor, 
wenn die während einer Werbeveranstaltung von den Veranstaltungsbesuchern 
ausgefüllten Bestellscheine von einem Dritten zur Weiterleitung an den 
Gewerbetreibenden übernommen werden. 

Vorgeschlagener Text -'J 
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Rücktritt vom Vertrag 

§ 60. Werden Bestellungen unter Nichteinhaltung der Bestimmungen des § 57 
oder des § 59 aufgesucht oder entgegengenommen, so hat der Käufer das Recht, 
innerhalb einer Woche nach Abschluß des Kaufvertrages zurückzutreten. Der 
Rücktritt ist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit schriftlich zu erklären. Es genugt, 

. wenn die schriftliche Erklärung des Rücktrittes binnen des genannten Zeitraumes 
abgesendet wird. 

§ 61. Die Bestimmungen der §§ 55 bis 60 gelten sinngemäß für das Sammeln 
und die Entgegennahme von Bestellungen auf das Vermieten von Waren. 

Legitimationen für Gewerbetreibende und 
Handlungsreisende 

§ 62. (1) Um die Ausstellung der Legitimationen für Gewerbetreibende und für 
Handlungsreisende (§ 55 Abs. 1, § 57 Abs. 3 lind § 58) hat der Gewerbetreibende 
bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzusuchen und gleichzeitig hinsichtlich der 
Handlungsreisenden nachzuweisen, daß sie seine Angestellten sind. Wenn 
hinsichtlich eines solchen Ansuchens keine Erhebungen erforderlich sind und die 
Voraussetzungen für die Ausstellung der Legitimation vorliegen, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die Legitimation ehestens, spätestens aber eine 
Woche nach dem Einlangen des Ansuchens auszustellen. 

(2) Die· Ausstellung d~r Legitimation für den Gewerbetreibenden ist zu 
verweigern, wenn er nicht zur Ausübung der betreffenden gewerblichen Tätigkeit 
berechtigt ist. Die Ausstellung der Legitimation für den Handlungsreisenden ist 
zu verweigern, wenn die Person, für welche die Legitimation beantragt wird, 
wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung oder wegen einer aus Gewinnsucht begangenen oder gegen die 
öffentliche Sittlichkeit verstoßenden sonstigen strafbaren Handlung von einem 
Gericht verurteilt worden ist und nach der Eigenart der strafbaren Handlung und 
der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat beim Geschäftsbetrieb zu befürchten ist. 

. (3) Die Gültigkeit der Legitimation für Handlungsreisende endet fünf Jahre 
nach dem Tag der Ausstellung. Die Gültigkeit ist auf Antrag jeweils um weitere. 

Vorgeschl.agener Text 

§ 62 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Ausstellung der Legitimation für den Gewerbetreibenden ist zu 
verweigern, wenn er nicht zur Ausübung der betreffenden gewerblichen Tätigkeit 
berechtigt ist. Die Ausstellung der Legitimation für den Handlungsreisenden ist 
zu verweigern, wenn die Person, für welche die Legitimation beantragt wird, von 
einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die 
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Stra{register (§ 6 des Tilgungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung) 
unterliegt und nach der Eigenart der strafbaren Handlung und der Persönlichkeit 
des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat beim 
Geschäftsbetrieb zu befürchten ist." 
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fünf Jahre zu verlängern. Für die Verlängerung der Gültigkeit gelten die Abs. 1 
und 2 sinngemäß; die Verlängerung der Gültigkeit ist frühestens drei Monate und 
spätestens einen Monat vor dem Ende der Gültigkeit zu beantragen. 

(4) Die Legitimation für Handlungsreisende ist durch die Bezirksverwaltungs
behörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß die im Abs. 2 angeführten 
Umstände nach Ausstellung der Legitimation oder der Verlängerung ihrer 
Gültigkeit eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreibenden und den Handlungsreisen
den haben den zur Kontrolle der Person und der Art der mitgeführten Muster 
notwendigen Anforderungen zu genügen. Der Bundesininister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat durch Verordnung festzulegen, auf welche Weise die 
Legitimationen hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforderungen zu 
entsprechen haben. 

(6) Soweit Staatsverträge nicht anderes vorsehen, dürfen von den im § 51 
angeführten natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften 
Bestellungen im Inland nur unter Einhaltung der sinngemäß anzuwendenden 
§§ 54 bis 61 gesammelt oder entgegengenommen werden. Die Abs. 1 bis 4 gelten 
in diesem Fall nur für Personen, die über keine Legitimationskarte im Sinne des 
Art. 10 der Internationalen Konvention zur Vereinfachung der Zollformalitäten, 
BGBI. Nr. 85/1925, verfügen. 

g) Namensführung und Bezeichnung der Betriebsstätten 

§ 63. (1) Gewerbetreibende, die natürliche Personen sind, haben zur äußeren 
Bezeichnung der Betriebsstätten und auf den Geschäftsurkunden ihren 
Familiennamen in Verbindung mit mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen zu verwenden; die verwendeten Vornamen mÜSSen sich mit den der 
Behörde nachge~iesenen Vornamen decken. Bei Abgabe der Unterschrift im 
Geschäftsverkehr haben sich die Gewerbetreibenden zumindest des Familienna
mens zu bedienen. Im übrigen Geschäftsverkehr, insbesondere in Ankündigun
gen, dürfen Abkürzungen des Namens oder andere Bezeichnungen verwendet 
werden, wenn diese Abkürzungen und Bezeichnungen kennzeichnungskräftig 
sind und wenn die Verwendung nicht in einer Weise erfolgt, die geeignet ist, 
Verwechslungen oder Irreführungen herbeizufünren. Die Angabe lediglich eines 
Postfaches oder e.iner Telefonnummer ist aber nicht erlaubt. 
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(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen und nicht in das Handels- oder 
Genossenschaftsregister eingetragen sind, haben sich zur äußeren Bezeichnung 
der Betriebsstätten und bei Abgabe der Unterschrift im Geschäftsverkehr ihres 
gesetzlichen oder in den Statuten festgelegten Namens zu bedienen. Im, übrigen 
gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Für in das Bandels- oder Genossenschaftsregister eingetragene juristische 
Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes gelten die Vorschriften 
des Abs. 1 sinngemäß für die Verwendung der Firma. Die Personengesellschaften 
des Handelsrechtes haben auch vor ihrer Eintragung in das Handelsregister die 
von ihnen gewählte Firma zu gebrauchen. Natürliche Perseinen, die Inhaber einer 
in. das Handelsregister eingetragenen Firma sind, können entweder die Firma 
oder den Familiennamen und Vornamen verwenden. 

(4) Änderungen des Namens oder der Firma sind innerhalb von vier Wochen 
der Behörde (§ 345 Abs. 2) anzuzeigen; bei Anderungen von bereits im Handels
oder Genossenschaftsregister eingetragenen Firrnen beginnt die Frist mit der 
Eintragung der Änderung in das, Handels- oder Genossenschaftsregister zu 
laufen. ' 

§ 64. (1) Dem Namen (§ 63 Abs.l und 2) dürfen Zusätze beigefügt'werden, die 
zur näheren Kennzeichnung der Person oder des Unternehmens verwendet 
werden und der Wahrheit entsprechen. Phantasienamen dürfen als Zusätze zur 
näheren Kennzeichnung des Unternehmens nur dann verwendet werden, wenn 

.sie nicht geeignet sind, eine Irreführung herbeizuführen. 

(2) Unzulässig sind Zusätze, die ein nicht bestehendes Gesellschaftsverhältnis 
andeuten, wenn nicht § 63 Abs. 3 anzuwenden ist, oder die sonst geeignet sind, 
eine Irreführung über die Art oder den Umfang des Gewerbebetriebes oder die 
Verhältnisse des Gewerbetreibenden herbeizuführen oder . bei nicht in das 
Handelsregister eingetragenen Namen von Gewerbebetrieben den Eindruck zu 
erwecken, daß es sich um eine in das Handelsregister eingetragene Firma handelt .. 

Vorgeschlagener Text 

§ 63 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen und nicht in das Firmenbuch 
eingetragen sind, haben sich zur äußeren Bezeichnung der Betriebsstätten und bei 
Abgabe der Unterschrift im Geschäftsverkehr ihres gesetzlichen oder in den 
Statuten festgelegten Namens zu bedienen. Im übrigen gilt Abs. 1 ,sinngemäß. 

(3) Für in das Firmenbuch' eingetragene juristische Personen und 
Personengesellschaften des Handelsrechtes gelten die Vorschriften des Abs. 1 
sinngemäß für die Verwendung der Firma. Die Personengesellschaften des 
Handelsrechtes haben auch vor ihrer Eintragung in das Firmenbuchdie von ihnen 
gewählte Firma zu gebrauchen. Natürliche Personen, die Inhaber einer in das 
Firmenbuch eingetragenen Firma sind, können entweder die ,Firma oder den 
Familiennamen und Vornamen verwenden. Inhaber einer in das Firmenbuch 
eingetragenen Firma dürfen, ausgenommen in Fällen, in denen sich ein 
Verwaltungs akt seiner Art nach nur auf natürliche Personen als' solche beziehen 
kann, unter dieser Firma auch vor den Gewerbebehörden auftreten; ein Wechsel 
in der Person des Firmeninhabers berührt weder ein unter der Firma erfolgtes 
früheres Auftreten vor Gewerbebehörden noch die Wirksamkeit der an die Firma 
ergangenen früheren gewerberechtlichen 'Bescheide. 

(4) Änderungen des Namens oder der Firma sind innerhalb von vier Wochen 
der Behörde (§ 345 Abs. 2) anzuzeigen, ebenso die Eintragung oder Löschung der 
'Firma einer natürlichen Person im Firmenbuch; bei Änderungen von bereits im 
Firmenbuch eingetragenen Firmen beginnt die Frist mit der Eintragung der 
Änderung im Firmenbuch zu laufen." 

Siehe § 11 Abs. 4 
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(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn Inhaber einer in das Handels- oder 
Genossenschaftsregister eingetragenen Firma Zusätze verwenden wollen, die 
nicht in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragen sind. 

§ 65. Wenn ein Gewerbebetrieb vom überlebenden Ehegatten des Gewerbein
habers, von den Kindern, Wahlkindern oder Kindern der. Wahlkinder oder von 
einem Zwangsverwalter oder auf Rechnung der Verlassenschaft oder der 
Konkursmasse fortgeführt wird, ist er unbeschadet der Bestimmung des § 63 
Abs,3 letzter Satz unter dem bisherigen Namen zu betreiben; ein auf den 
Fortbetrieb des Gewerbes hinweisender Zusatz ist beizufügen. 

§ 66. (1) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, ihre Betriebsstätten mit einer 
äußeren Geschäftsbezeichnung 'zu versehen. Diese Verpflichtung gilt auch für 
Betriebsstätten, die einer nur vorübergehenden Ausübung eines Gewerbes dienen, 
ferner für Magazine u. dgl., für Gewinnungsstätten und für Baustellen. 

(2) Die äußere Geschäftsbezeichnung hat zumindest den Namen des 
Gewerbetreibenden (§ 63) und einen im Rahmen. der Gewerbeberechtigung 
gehaltenen unmißverständlichen Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in 
gut sichtbarer Schrift zu enthalten. ' 

(3) Für Automaten, die nicht in unmittelbarem örtlichem Zusammenhang mit 
einer Betriebsstätte betrieben werden, gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, daß auch der 
Standort des Gewerbetreibenden anzugeben ist. 

(4) Wird die Tätigkeit eines Gewerbetreibenden in der Stätte einer anderen 
wenn auch nicht· den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden 
regelmäßigen Tätigkeit ausgeübt und ist diese Tätigkeit des Gewerbetreibenden 
ihrer Art oder ihrem Umfang nach im Verhältnis zu der anderen Tätigkeit von 
untergeordneter Bedeutung, so ist die Verpflichtung zur äußeren Bezeichnung 
der Betriebsstätte erfüllt, wenn der Gewerbetreibende eine solche Betriebsstätte 
mit einer Aufschrift kennzeichnet, die zumindestseineil Namen (§ 63) und einen 
im Rahmen der Gewerbeberechtigung gehaltenen unmißverständlichen Hinweis 
auf den Gegenstand des Gewerbes in gut sichtbarer Schrift enthält. Die 
Kennzeichnung hat so zu erfolgen, daß einer Ir~eführung über die Person des 
Gewerbetreibenden und den Gegenstand des Gewerbes vorgebeugt wird. 

§ 67. Zum Zwecke des Schutzes des gewerblichen Verkehrs oder der 
Verbrauther vor Irreführungen hinsichtlich Art, Umfang und Gegenstand des 
Gewerbes. kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch 

Vorge schi a,ge n e r Text 

Siehe § 11 Abs. 4 
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Verordnung besondere Vorschriften über die Angabe des Gegenstandes des 
Gewerbes in der äußeren Geschäftsbezeichnung erlassen. 

Auszeichnung 

§ 68. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann einem 
gewerblichen Unternehmen die Auszeichnung verleihen, im geschäftlichen 
Verkehr das Wappen der Republik Österreich (Bundeswappen) mit einem 
entsprechenden Hinweis auf den Auszeichnungscharakter als Kopfaufdruck auf 
Geschäftspapieren, auf Druckschriften und Verlautbarungen sowie in der 
äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündigungen führen zu 
dürfen. 

(2) Die Auszeichnung gemäß Abs. 1 darf nur verliehen ~erden, wenn das 
Unternehmen 

1. handelsgerichtlich eingetragen ist, 
2. sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft 

Verdienste erworben hat und ' , ; 
3. in dem betreffenden Wirtschafts zweig eine führende und allgemein 

geachtete Stellung einnimmt. 

(3) Vor der Verleihung der Auszeichnung gemäß Abs.1 hat der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und den Österreichischen Arbeiterkammertagaufzufor
dern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ein Gutachten abzugeben. 

(4) Der Bundesminister. für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die 
Auszeichnung zu widerrufen, wenn das Bundeswappen trotz Abmahnurig nicht 
der Vorschrift des Abs. 1 entsprechend geführt wird oder wenn die 
Voraussetzungen für die Verleihung der Auszeichnung nach Abs. 2 nicht mehr 
gegeben sind. (GRNov. 1988) 

(5) Gewerbliche Unternehmen, denen die Auszeichnung gemäß Abs. 1 nicht 
verliehen worden ist, dürfen das Bundeswappen im geschäftlichen Verkehr nicht 
führen. 

Vor g e s chi a gen e r'T e x t 

§ 68 Abs. 1 lautet: 

,,§ 68. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann einem 
gewerblichen Unternehmen die Auszeichnung verleihen, im geschäftlichen 
Verkehr das Wappen der Repulik Österreich (Bundeswappen) mit einem 
entsprechenden Hinweis auf den Auszeichnungscharakter als Kopfaufdruck auf 
Geschäftspapieren, 'auf Druckschriften und Verlautbarungen sowie in der 
äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündigungen führen zu 
dürfen. Dieses Recht wird durch eine Änderung der Rechtsform des 
ausgezeichneten Unternehmens nicht berührt." 

Siehe § 69 Abs. 2 Z 1 : 

Siehe § 11 Abs. 4. 

Im § 68 Abs. 3 werden die Worte "den Österreichischen Arbeiterkamrrtertag" 
durch die Worte "die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte" ersetzt. 
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h) Schutzbestimmungen 

§ 69. (l)Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann zur 
Vermeidung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Menschen oder 
zur Vermeidung von Belastungen der Umwelt (§ 69 a) durch Verordnung 
festlegen, welche Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der Gewerbeausübung 
hinsichtlich der Einrichtung der Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie 
erzeugen oder verkaufen od~r deren Verkauf sie vermitteln, hinsichtlich der 
Einrichtungen oder sonstigen Gegenstände, die sie zur Benützung bereithalten, 
oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbringen, zu treffen haben. 

(2) De~ Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann zum Schutz 
der Kunden ,vor Vermögensschäden durch Verordnung festlegen, welche 
Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der Gewerbeausübung hinsichtlich der 
Einrichtung der Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie erzeugen, 
verkaufen oder vermieten oder deren Verkauf sie vermitteln, hinsichtlich der 
Einrichtungen oder sonstigen Gegenstände, die sie zur Benützung bereithalten 
oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbringen, zu treffen haben 
(Ausübungsregeln). Weiters kann der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten nach Anhörung der zuständigen Gliederung der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft durch Verordnung Regeln über die Verhaltenswei
sen, die bei der Ausübung eines bestimmten Gewerbes einzuhalten sind, und über 
die für die Gewerbeausübung erforderliche Betriebsausstattung festlegen 
(Standesregeln) ; hiebei ist auf die Gewohnheiten und' Gebräuche, die in diesem 
Gewerbe von Pesonen, die die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
anwenden, eingehalten werden und auf die Anforderungen, die von den die 
Leistungen dieses Gewerbes in Anspruch nehmenden Personen üblicherweise 
gestellt werden, sowie darauf Bedacht zu nehmen, daß das Ansehen des 
betreffenden Gewerbes und das Vertrauen aller von der Gewerbeausübung 
berührten Personen in die das Gewerbe ausübenden Gewerbetreibenden gewahrt 
bleibt. Verordnungen über Standesregeln können zum Gegenstand haben zum 
Beispiel Bestimmungen über 

1. das standesgemäße Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern, 
2. das standesgemäße Verhalten gegenüber anderen Berufsangehörigen oder 

Angehörigen anderer Berufe, die durch die Gewerbeausübung berührt 
werden, 

• _i 

Vorgeschlagener Text 

Dem § 69 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"In der Verordnung kann auch festgelegt werden, wie der Gewerbetreibende die 
Erfüllung der vorgeschriebenen Maßnahmen nachzuweisen hat." 

Im § 69 Abs. 2 wird der erste Satz durch folgende zwei Sätze ersetzt: 

"Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz durch 
Verordnung festzulegen, welche Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der 
Gewerbeausübung 'hinsichtlich der Einrichtung, der Betriebsstätten, hinsichtlich 
der Waren, die sie erzeugen, verkaufen oder vermieten oder deren Verkauf sie 
vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen oder sonstigen Gegenstände, die sie zur 
Benützung bereithalten, oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbringen, 
zu treffen haben, soweit dies zum Schutz der Interessen der von der 
Gewerbeausübung betroffenen, Personen, insbesondere zum Schutz vor 
Vermögensschäden oder vor Belästigung wie etwa durch Eindringen in die 
Privatsphäre, erforderlich ist (Ausübungsregeln). Bei der Erlassung solcher 
Verordnungen ist insbesondere auch auf die Beobachtungen und Berichte von 
Konsumentenberatungseinrichtungen sowie auf die Berichte des Bundesministers 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz über die Lage der Verbraucher 
Bedacht zu nehmen." 
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Geltender Text 

3. das standesgemäße Verhalten gegenüber Personen, die weder Auftraggeber 
noch Berufsangehörige sind, auf die sich aber die Gewerbeausübung bezieht 
oder die von der Gewerbeausübung betroffen sind, 

4. die Ausstattung des Betriebes, die eine standesgemäße Berufsausübung 
gewährleistet, 

5. für die Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 103 Abs. 1 lit. a Z 8), der 
Immobilienmakler (§ 259), der Immobilienverwaltung (§ 263), der Perso
nalkreditvermittlung (§ 267) und der Inkassobüros (§ 307) die Höchstbe
träge der den Gewerbetreibenden gebührenden Provisionssätze oder 
sonstige Vergütungen. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1"und 2 gelten nicht auf den Gebieten des 
Gesundheitswesens, der Nahrungsmittelkontrolle, der Arzneimittelkontr.olle, des 
Giftwesens sowie des Arbeitnehmerschutzes. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben die zur 
Erteilung der Konzession zuständige Behörde, kann erforderlichenfalls einem 
Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid auftragen, 
wenn diesbezüglich keine Regelung in einer Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen 
worden ist. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben die zur 
Erteilung der Konzession zuständige Behörde, kann auf Antrag von den 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs.1 abweichende Maßnahmen im 
Sinne des Abs. 1 mit Bescheid zulassen, wenn hiedurch der gleiche Schutz erreicht 
wird. 

(6) Beziehen sich die Maßnahmen, die gemäß Abs. 4 mit Bescheid aufgetragen 
oder gemäß Abs. 5 mit Bescheid zugelassen werden sollen, nur auf die 
Gewerbeausübung in einer weiteren Betriebsstätte, so ist zur Erlassung der 
Bescheide gemäß Abs. 4 oder. 5 die für die weitere Betriebsstätte zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben die zur Bewilligung 
der Ausübung des konzessionierten Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte 
zuständige Behörde, berufen. 

§ 69 a. Belastungen der Umwelt, die durch Verordnungen gemäß § 69 Abs. 1, 
§ 76 Abs. 1 und § 82 Abs. 1 zu vermeiden sind, sind jedenfalls solche nachteiligen 

Vorgeschlagener Text 

§ 69 Abs. 2 Z 5 lautet: 

,,5. für die Gewerbe der Arbeitsvermittler (§ 126 Z 1), der Immobilienmakler 
einschließlich der Personalkreditvermittler (§, 12 8 Z 10), der Immobilienver
waltung (§ 128 Z 12) und der Inkassoinstitute (§ 126 Z 18) die 
Höchstbeträge der den Gewerbetreibenden gebührenden Provisionssätze 
oder sonstige Vergütungen." 

Im § 69 Abs. 4 entfallen die Wortgruppe "bei konzessionierten Gewerben die 
zur Erteilung der Konzession zuständige Behörde" sowie die Beistriche vor und 
nach dieser Wortgruppe. 

Im § 69 Abs. 5 entfallen die Wortgruppe "bei konzessionierten Gewerben die 
zur Erteilung der Konzession zuständige Behörde" sowie die Beistriche vor und 
nach dieser Wortgruppe. 

Im § 69 Abs. 6 entfallen die Wortgruppe "bei konzessionierten Gewerben die 
zur Bewilligung der Ausübung des konzessionierten Gewerbes in der weiteren 
Betriebsstätte zuständige Behörde" sowie die Beistriche vor und nach dieser 
Wortgruppe. 
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Geltender Text 

Einwirkungen, die geeignet sind, insbesondere den Boden, den Pflanzen bestand 
oder den Tierbestand bleibend zu schädigen. 

§ 70. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung Arbeiten bezeichnen, die in besonderem Maße Leben oder 
Gesundheit von Menschen gefährden können. Die durch eine solche Verordnung 
bezeichneten Arbeiten haben die Gewerbetreibenden von Personen ausführeri zu 
lassen, die zur Ausführung dieser Arbeiten fachlich befähigt sind. Wie diese 
Personen ihre Befähigung nachzuweisen haben, ist in der Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die für die jeweils bezeichnete Arbeit erforderlichen 
Fähigkeiten festzulegen. Hiebei gilt § 22 Abs. 1 Z I, 3, 4 und 5, Abs. 5 erster und· 
zweiter Satz und Abs. 8 sinngemäß, wobei ein Zeugnis über eine erfolgreiche 
Prüfung (§ 22 Abs. 1 Z 3) nur für Tätigkeiten, die Gegenstand eines Gewerbes 
sind, für das zum Nachweis der Befähigung. eine Prüfung vorgeschrieben ist, 
festgelegt werden darf. Eine solche Prüfung ist vor der für die Prüfung zum 
Nachweis der Befähigung zuständigen Prüfungskommission abzulegen; die 
§§ 350 bis 352 gelten sinngemäß. 

(2) Der Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der Bestimmungen des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGB!. Nr. 142/1969, stehen Abs. 1 und die 
Bestimmungen der auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnungen nicht 
entgegen. 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 darf nicht erlassen werden, wenn der mit 
einer solchen Verordnung verfolgte Zweck durch eine Regelung über die 
Befähigung der Arbeitnehmer auf Grund der Vorschriften zum Schutze der. 
Arbeitnehmer erreicht wird. 

§ 70 a. Zum Schutz von Tieren gegen Quälereien und im Interesse des 
artgemäßen Haltens von Tieren kann der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten durch Verordnung Vorschriften über das Halten von Tieren im 
Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, insbesondere über die von den mit der 
Tierhaltung beschäftigten Personen nachzuweisende Ausbildung, erlassen. 

§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen, Geräte oder deren Teile und 
Zubehör, wenn wegen der Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für das Leben 

Vorgeschlagener Text 

§ 70 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,§ 70. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung Arbeiten bezeichnen, die in besonderem Maße Leben oder 
Gesundheit von Menschen gefährden können; dies gilt auch für Arbeiten, deren 
unfachgemäße Vornahme die ordnungsgemäße Funktion von dem Schutz vor 
solchen Gefahren dienenden Maschinen, Geräten oder Ausrüstungen beeinträch
tigen kann." 

Im § 70 Abs. 1 lautet die Zitierung ,,§ 22 Abs. 1 Z 1, 3, 5 und 6". 

§ 71 ·Iautet: 

,,§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder 
deren Teile oder Zubehör, wenn wegen der Bauart oder Wirkungsweise Gefahren 
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Geltender Text 

oder die Gesundheit der Benützer herbeigeführt werden können, nur dann in den 
inländischen Verkehr bringen oder im Inland ausstellen, wenn 

a) eine Übereinstimmungserklärung (Abs. 3) oder 
b) eine Genehmigung (Abs. 7) 

vorliegt. 

(2) Als Inverkehrbringen gilt nicht: 
a) das Überlassen von Maschinen, Geräten oder deren Teilen und Zubehör 

zum Zwecke der Lagerung, Verschrottung, Abänderung oder Instandset
zung, 

b) das Rückliefern von zur Lagerung, Abänderung oder Instandsetzung 
übernommenen Maschinen, Geräten oder deren Teilen und Zubehör an 
den Auftraggeber, 

c) das Überlassen oder Verwenden von Maschinen, Geräten oder deren 
Teilen oder Zubehör zum Zusammenbau, wenn nach dem Zusammenbau 
die Vorau'ssetzungen des Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Durch die Übereinstimmungserklärung hat der Gewerbetreibende, 
allenfalls unter Zugrundelegung einer Prüfbescheinigung einer zugelassenen 
Prüfstelle (Abs. 5), festzustellen, daß die Maschine, das Gerät oder deren Teile 
und Zubehör den auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs.4 und den auf sie zutreffenden Bestimmungen einschlägiger Normen oder 
einem gemäß Abs. 7 genehmigten Muster entspricht. Die näheren Bestimmungen 
über die Übereinstimmungserklärung und die Prüfbescheinigung sowie über die 
der ÜbereinstimrilUngserklärung zugrundeliegende technische Dokumentation 
hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im: Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales durch Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales für Maschinen 

. und Geräte sowie deren Teile und Zubehör, die wegen der Bauart oder 
Wirkungsweise Gefahren für das Leben oder die Gesundheit ihrer Benützer 
herbeiführen können, durch Verordnung festzulegen, welche grundlegenden 

. Sicherheits anforderungen hinsichtlich der Konstruktion, des Baus und weiterer 
Schutzmaßnahmen einschließlich der Beigabe von Beschreibungen und 
Bedienungsanleitungen zumindest zu treffen sind. 

Vorgeschlagener Text 

für das Leben oder die Gesundheit der Benützer herbeigeführt werden können, 
nur dann in den inländischen Verkehr bringen oder im Inland ausstellen, wenn 

a) eine Übereinstimmungserklärung (Abs. 3) oder 
b) eine Genehmigung (Abs. 7) 

vorliegt. 

(2) Als Inverkehrbringen gilt nicht: 
a) das Überlassen von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder deren Teilen 

oder Zubehör zum Zwecke der Lagerung, Verschrottung, Abänderung 
oder Instandsetzung, . 

b) das Rückliefern von zur Lagerung, Abänderung oder Instandsetzung 
übernommenen Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder deren Teilen oder 
Zubehör an den Auftraggeber, 

c) das Überlassen oder Verwenden von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen 
oder deren Teilen oder Zubehör zum Zusammenbau, wenn nach dem 
Zusammenbau die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt sind. . 

(3) Durch die Übereinstimmungserklärung hat der Gewerbetreibende, 
allenfalls unter Zugrundelegung einer Prüfbescheinigung einer akkreditierten 
Stelle (Zertifizierungsstelle, Prüfstelle, Überwachungsstelle) (Abs. 5) festzustel
len, daß die Maschine, das Gerät, die Ausrüstung oder deren Teile oder Zub~hör 
den auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 4 und 
gegebenenfalls den auf sie zutreffenden Bestimmungen einschlägiger Normen 
oder einem gemäß Abs. 7 genehmigten Muster entspricht. Die näheren 
Bestimmungen über die Übereinstimmungserklärung und die Prüfbescheinigung 
sowie über die der Übereinstimmungserklärung zugrundeliegende technische 
Dokumentation hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales durch 
Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziale,s für Maschinen, 
Geräte, Ausrüstungen sowie deren Teile und Zubehör, die wegen der Bauart oder 
Wirkungsweise Gefahren für das Leben oder die Gesundheit ihrer Benützer 
herbeiführen. können, durch Verordnung festzulegen, welche grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Konstruktion, des Baus und weiterer 
Schutzmaßnahmen einschließlich der Beigabe von Beschreibungen und 
Bedienungsanleitungen zumindest zu treffen sind. 
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Geltender Text 

(5) Für die Prüfung; ob Maschinen, Geräte oder deren Teile und Zubehör den 
auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß.Abs. 4 und den auf 
sie zutreffenden Normen entsprechen, weiters für die Ausstellung von 
Prüfungsbescheinigungen sowie für die Abgabe von Gutachten für Genehmigun~ 
gen sind staatlich <lutorisierte Prüfanstalten mit entsprechenden Autorisationsum-
fang zugelassen. . ' . 

(6) Das Vorliegen einer Übereinstimmungserklärung oder einer Genehmigung 
ist durch den Gewerbetreibenden vor dem Inverkehrbringen oder Ausstellen 
durch Anbringen eines Zeichens oder einer Plakette an der Maschine oder dem 
Gerät oder deren Teilen oder Zubehör- nachzuweisen. Die näheren 
Bestimmungen über dieses Zeichen oder diese Plakette sind vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales durch Verordnung festzulegen. 

(7) Maschinen und Geräte oder deren Teile Lind Zubehör, die den auf sie 
zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 4 oder den auf sie 
zutreffenden Bestimmungen einschlägiger Normen nicht entsprechen und für die 
daher eine Übereinstimmungserklärung nicht vorliegt, dürfen nur dann in den 
inländischen Verkehr gebracht werden oder im Inland ausgestellt werden, wenn 
eine Genehmigung vorliegt. Die Genehmigung ist vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem B'undesminister für 
Arbeit und Soziales zu erteilen, wenn Gefahren für das Leben oder die 
Gesundheit der Benützer auf andere Weise entsprechend ausgeschlossen werden. 
Die Genehmigung kann sich auf ,eine bestimmte Maschine oder ein bestimmtes 
Gerät oder auch auf eine bestimmte Bauart (Muster) einer Maschine, eines 
Gerätes oder deren Teile und Zubehör erstrecken. Die Genehmigung kann vom 

, Erzeuger oder auch von anderen Personen beantragt werden, die ein sachliches 
Interesse an der Genehmigung nachweisen. 

(8) Gewerbetreibende, die den Kauf von gebrauchten Maschinen, Geräten oder 
deren Teilen oder Zubehör vermitteln oder diese abändern oder instandsetzen, 
haben, wenn diese den auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs.4 oder den in der Übereinstimmungserklärung angeführten 
Bestimmungen einschlägiger Normen oder den im Genehmigungsbescheid 
(Abs. 7) festgelegten Anforderungen nicht oder nicht mehr entsprechen, den 
Erwerber oder Auftraggeber nachweislich darauf aufmerksam zu machen. 

Vor g es chI a gen e r Tex t 

(5) Für die Prüfung, ob Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile 
oder Zubehor den auf sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 4 und gegebenenfalls den auf sie zutreffenden Normen entsprechen, weiters 
für die Ausstellung von Prüfbescheinigungen sowie für die Abgabe von Gutachten 
für Genehmigungen sind akkreditierte Stellen (Zertifizierungsstellen, Prüfstellen, 
Überwachungsstellen) mit entsprechendem Autorisatio,nsumfang zugelassen. 

(6) Das Vorliegen einer Übereinstimmungserklärung oder einer Genehmigung 
ist durch den Gewerbetreibenden vor dem Inverkehrbringen' oder Ausstellen 
durch Anbringen eines Zeichens oder einer Plakette an der Maschine, dem Gerät, 
der Ausrüstung oder deren Teilen oder Zubehör nachzuweisen. Die näheren 
Bestimmungen über dieses Zeichen oder diese Plakette sind vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Soziales durch Verordnung festzulegen. 

(7) Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile oder Zubehör, die den 
auf sie';utreffenden Bestirilmungen einer Verordnung gemäß Abs. 4 oder den auf 
sie zutreffenden Bestimmungen einschlägiger Normen nicht entsprechen und für 
die daher eine Übereinstimmungserklärung nicht vorliegt, dürfen nur dann in den 
inländischen Verkehr gebracht oder im Inland ausgestellt werden, wenn eine 
Genehmigung vorliegt. Die Genehmigung ist vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zu erteilen, wenn Gefahren für das Leben oder die 
Gesundheit der Benützer auf andere Weise entsprechend ausgeschlossen werden. 
Die Genehmigung kann sich auf eine bestimmte Maschine, ein bestimmtes Gerät 
oder eine bestimmte Ausrüstung oder auch eine bestimmte Bauart (Muster) einer 
Maschine, eines Gerätes, einer Ausrüstung oder deren Teile oder Zubehör 
erstrecken. Die Genehmigung. kann vom Erzeuger oder auch von anderen 
Personen beantragt werden, die.ein sachliches Interesse an der Genehmigung 
nachweisen. 

(8) Gewerbetreibende, die den Kauf von gebrauchten Maschinen, Geräten, 
AusrüstuIigen oder deren Teilen oder Zubehör vermitteln oder diese abändern 
oder instandsetzen, haben, wenn diese den auf sie zutreffenden Bestimmungen 
einer Verordnung gemäß Abs. 4 oder den in der Übereinstimmungserklärung 
angeführten Bestimmungen einschlägiger Normen oder den im Genehmigungs
bescheid (Abs. 7) festgelegten Anforderungen nicht oder nicht mehr entsprechen, 
den Erwerber oder Auftraggeber nachweislich darauf aufmerksam zu machen." 
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Geltender Text 

§ 71a. Der, Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den 
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand 
fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, 
deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisenheranzuziehen. 

§ 72. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen oder Geräte, die im Leerlauf 
.oder bei üblicher Belastung einen größeren A-bewerteten Schalleistungspegel als 
80 dB entwickeln, nur dann in den inländischen Verkehr bringen, wenn die 
Maschinen und Geräte mit einer deutlich sichtbaren und gut lesbaren sowie 
dauerhaften Aufschrift versehen sind, die den entsprechend der Verordnung 
gemäß Abs. 2 bestimmten A-bewerteten Schalleistungspegel bei Leerlauf und 
bzw. oder bei üblicher Belastung enthält. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie und dem Bundesminister für Arbeit und Soziales entsprechend der 
Art der Maschinen und Geräte und den Stand der Technik (§ 71 a) durch 
Verordnung festzulegen, von wem und wie der A-bewertete Schalleistungspegel 
bei Leerlauf und bzw. oder bei üblicher Belastung zu bestimmen ist. 

(3) Werden nicht unter Abs. 1 fallende Maschinen oder Geräte mit einer 
Aufschrift über die Geräuschentwicklung in den inländischen Verkehr gebracht, 
so hat diese Aufschrift, sofern für die in Betracht kommenden Arten von 
Maschinen oder Geräten eine Verordnung gemäß Abs. 2 besteht, den. 
A-bewerteten Schalleistungspegel bei Leerlauf und bzw. oder bei üblicher 
Belastung zu enthalten, der entsprechend der Verordnung gemäß Abs. 2 ermittelt 
worden ist. . 

§ 73. (1) Wenn Gewerbetreibende regelmäßig Geschäftsbedingungen verwen
den, so haben sie diese Geschäftsbedingungen in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. 

(2) (aufgehoben durch BGBL Nr. 146/1992) 

(3) (aufgehoben durch BGBl. Nr. 146/1992) 

(4) Gewerbetreibende, die für vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten in einer Verordnung gemäß Abs. 5 bezeichnete gewerbliche 
Tätigkeiten Geschäftsbedingungen verwenden, sind verpflichtet, spätestens mit 

Vorgeschlagener Text 

In den §§ 72 Abs. 2,76 Abs. 1 und 2, 82 Abs. 1 und 82 a Abs. 1 entfallen jeweils 
die Bestimmungen über das Einvernehmen mit anderen Bundesministern als dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales und dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie. 
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dem Beginn der Verwendung dieser Geschäftsbedingungen eine Ausfertigung 
dieser Geschäftsbedingungen dem Verein für Konsumenteninformation zu 
übermitteln; "diese Verpflichtung gilt sinngemäß auch für Änderungen der bereits 
einer Anzeige angeschlossenen Geschäftsbedingungen. Verwendet ein Gewerbe
treibender nicht mehr Geschäftsbedingungen, so hat er dies dem Verein für 
Konsumenteninformation innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unter 
Bedachtnahme auf die Interessen der Kunden und die. Wahrung der 
Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr die dem Abs. 4 unterliegenden gewerbli
chen Tätigkeiten zu bezeichnen, bei deren Inanspruchnahme im Hinblick auf die 
Eigenart der betreffenden gewerblichen Tätigkeiten den Kunden Vermögens
nachteile erwachsen können. In der Verordnung ist auch jener Zeitpunkt 
festzulegen, bis zu dem die Gewerbetreibenden, die in der Verordnung 
bezeichnete gewerbliche Tätigkeiten ausüben und im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Verordnung hiefür Geschäftsbedingungen verwenden, ihre Geschäftsbedin
gungen gemäß Abs. 4 zu übermitteln haben. . 

(6) Die Gewerbetreibenden haben beim Abschluß eines Rechtsgeschäfts mit 
einem Verbraucher, für welches das Entgelt mit einer Anzahlung und mindestens 
zwei weiteren Teilzahlungen zu entrichten ist, diesem die Verzinsung, 
ausgedrückt in einem Jahreszinssatz, die Gesamtbelastung und die Maßstäbe für 
eine allfällige Zinsgleitklausel nachweislich schriftlich und unter Ausfolgung einer 
Zweitschrift zur Kenntnis zu bringen. Etwaige sonstige Kosten sind dabei 
gesondert auszuweisen. Der Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, dekursive 
Hundertsatz, mit dem - unter Berücksichtigung von Zinseszinsen - nach 
finanzmathematischer Methode auf den Tag der Übergabe der Sache abgezinst, 
die Leistungen des Verbrauchers für das Abzahlungsgeschäft gleich hoch sind wie 
der vom Verbraucher geschuldete Betrag; die Jahre sind vom Tage der Übergabe 
der Sache an und die Monate kalendermäßig (365/360) zu rechnen. Der Zinssatz 
ist auf eine Dezimalstelle genau anzugeben. 

(7) Gewerbetreibende, die Verbrauchern Rechtsgeschäfte anbieten, für welche 
das Entgelt mit einer Anzahlung und mindestens zwei weiteren Teilzahlungen zu 
entrichten ist, haben die Verzinsung, ausgedrückt in einem Jahreszinssatz, der 
nach Abs. 6 zu berechnen ist, durch Aushang in den für den Kundenverkehr 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. Gewerbetreibende, die 
Verbrauchern solche Rechtsgeschäfte mittels Katalogen, Postwurfsendungen, 

Vorgeschlagener Text 

§ 73 Abs. 6 und 7 lautet: 

,,(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenteh
schutz zum Schutz der Informationsbedürfnisse der Verbraucher durch 
Verordnung festlegen, welche Verhaltensweisen Gewerbetreibende, die einem 
Verbraucher einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder 
einer sonstigen ähnlichen Finanzierungshilfe gewähren oder zu gewähren 
versprechen (Kreditgewährung), anläßlich der Kreditgewährung und des 
Anbietens von Krediten einzuhalten haben. . 

(7) Verordnungen gemäß Abs. 6 können insbesondere BestiInmungen über 
Informationspflichten hinsichtlich der Kreditkosten (etwa Gesamtkreditkosten, 
Jahreszinssatz uä.) und der Zahlungsmodalitäten in bezug auf zu gewährende 
Kredite sowie Methoden für die Berechnung der Kreditkosten zum Gegenstand 
haben. Weiters können in einer Verordnung gemäß Abs.6 bestimmte 
Kreditgewährungen und das Anbieten bestimmter Kredite - auch im Hinblick 
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Flugblättern oder sonstwie schriftlich anbieten, haben in dem betreffenden 
schriftlichen Anbot den nach Abs. 6 zu berechnenden Jahreszinssatz anzugeben. 

§ 73 a. Gewerbetreibende, die Waren zum Verkauf feilhalten, deren Preis nach 
der Masse berechnet wird, oder die Waren zur Entnahme durch den Käufer 
feilhalten und hiefür eine bestimmte Masse angeben, müssen über eine geeignete 
Waage verfügen, die es dem Käufer ermöglicht, die Masse der von ihm gekauften 
Waren nachprüfen zu lassen. 

8. B e tri e b san 1 a gen 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebsanlageist jede örtlich gebundene 
Einrichtung zu verstehen, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit 
regelmäßig zu diesen bestimmt ist. 

(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen nur mit Genehmigung der Behörde 
(§§ 333, 334, 335) errichtet oder betrieben werden, wenn sie wegen der 
VerWendung von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise, wegen 
ihrer Ausstattung oder sonst geeignet sind. . 

1. das Leben oder die Gesundheit des Gewerbetreibenden, der nicht den 
Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr.234/1972, 
unterliegenden mittätigen Familienangehörigen, der Nachbarn oder der 
Kunden, die die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen, oder 
das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden; , 
als dingliche Rechte im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch die im § 2 
Abs, 1 Z 4lit. gangeführten Nutzungsrechte, 

2. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterung oder in 
anderer Weise zu belästigen, 

3. die Religionsausübung in Kirchen, den Unterricht in Schulen" den Betrieb 
von Kranken- und Kuranstalten oder die Verwendung oder den Betrieb 
anderer öffentlichen Interessen dienender benachbarter Anlagen oder 
Einrichtungen zu beeinträchtigen, 

4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs an oder auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr wesentlich zu beeinträchtigen oder 

5. eine nachteilige Einwirkung auf die Beschaffenheit der Gewässer 
herbeizuführen, sofern nicht ohnedies eine Bewilligung auf Grund 
wasserrechtlicher Vorschriften vorgeschrieben ist. 

Vorgeschlagener Text 

auf die Höhe des zu gewährenden Kredites - vom Geltungsbereich einer 
Verordnung gemäß Abs.6 ausgenommen werden, wenn nach objektiven 
Gesichtspunkten ein Informationsbedürfnis im Sinne des Abs. 6 nicht oder nur in 
geringem Maße gegeben ist." 
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(3) Die Genehmigungspflicht besteht auch dann, wenn die' Gefährdungen, 
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteiligen Einwirkungen nicht durch 

. den Inhaber der Anlage oder seine Erfüllungsgehilfen, sondern durch Personen in 
der Betriebsanlage bewirkt werden können, die die Anlage der Art des Betriebes 
gemäß in Anspruch nehmen. 

(4) Bergbauanlagen, in denen vom Bergbauberechtigten auch gewerbliche 
Tätigkeiten ausgeübt werden, die mit Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 oder § 132 des 
Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259, genannten Art in wirtschaftlichem und 
fachlichem Zusammenhang stehen, bedürfen keiner Genehmigung gemäß Abs. 2, 
wenn sie nach bergrechtlichen Vorschriften bewilligt sind und der Charakter der 
Anlage als Bergbauanlage gewahrt bleibt. 

(5) Anlagen zur Erzeugung elektrischen Stroms, die auch der mit dieser 
Tätigkeit in wirtschaftlichem und fachlichem Zusammenhang stehenden 
Gewinnung und Abgabe von Wärme dienen, bedürfen keiner Genehmigung 
gemäß Abs. 2, wenn sie nach anderen bundesrechtlichen Vorschriften für 
derartige Anlagen bewilligt sind und der Charakter der Anlage als 
Stromerzeugungsanlagen gewahrt bleibt. 

§ 75. (1) Unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 ist 
die Möglichkeit einer bloßen Minderung des Verkehrswertes des Eigentums nicht 
zu verstehen. 

(2) Nachbarn im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die durch die 
Errichtung, den Bestand oder den Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder 
belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden 
könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der 
Nähe der Betriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes 
dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von 
Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenan
stalten und Heimen, regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich 
des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des 
Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten 
Personen. 

(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster Satz genannten Personen zu 
behandeln, die auf grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, wenn in dem 
betreffenden Staat österreichische Nachbarn in den entsprechenden Verfahren

. rechtlich oder doch tatsächlich den gleichen Nachbarschaftsschutz genießen. 
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§ 76. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft sowie dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales durch Verordnung Maschinen, Geräte 
und Ausstattungen bezeichnen, deren Verwendung für sich allein die 
Genehmigungspflicht einer Anlage nicht begründet; weil sie so beschaffen sind 
oder mit Schutzvorrichtungen so versehen oder für ihre Verwendung andere 
Schutzmaßnahmen so getroffen sind, daß nach dem Stand der Technik (§ 71 a) 
und dem Stand der medizinischen 'oder der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften zu erwarten ist, daß Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträchti
gungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder Belastungen 
der Umwelt (§ 69 a) vermieden werden. 

(2) Ist diesbezüglich keine Regelung in einer Verordnung gemäß Abs. 1 
erlassen worden, so hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft sowie 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales für eine bestimmte Bauart, für eine 
bestimmte Maschine, für ein bestimmtes Gerät oder für eine bestimmte 
Ausstattung auf Antrag durch Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 dafür gegeben sind, daß die Verwendung dieser Bauart, dieser 
Maschine, dieses Gerätes oder dieser Ausstattung für sich allein die 
Genehmigungspflicht einer Anlage nicht begründet. Der Antrag kann vom 
Erzeuger oder auch von anderen Personen gestellt werden, die ein sachliches 
Interesse an der Feststellung nachweisen. 

(3) Im Genehmigungsverfahren sind unter Abs. 1 oder Abs.2fallende 
Maschinen, Geräte oder Ausstattungen nur dann zu berücksichtigen, wenn durch 
die Verbindung der Maschine, des Gerätes oder der Ausstattung mit andereI:1 
Anlageteilen oder durch die Anzahl der Maschinen, Geräte oder Ausstattungen 
Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkun
gen, i~ Sinne des § 74 Abs. 2 bewirkt werden können. 

§ 77. (1) Die Betriebsanlage ist zu genehmigen, wenn nach dem Stand der 
Technik (§ 71 a) und dem Stand der medizinischen und der sonst in B"etracht 
kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung 
der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen die 
nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des 
§ 74 Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder 

Vorgeschlagener Text 

Zu § 76 Abs. 1 und 2: 

Siehe § 12 Abs. 2. 

§ 77 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 
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nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutbares 
Maß beschränkt werden. Die Betriebsanlage darf nicht für einen Standort 
genehmigt werden,.in dem das Errichten oder Betreiben der Betriebsanlage zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Genehmigungsantrag durch Rechtsvor
schriften verboten ist. Die nach dem ersten Satz vorzuschreibenden Auflagen 
haben erforderlichenfalls auch Maßnahmen betreffend die Lagerung und die 
sonsrige Behandlung von Berriebsabfällen sowie Maßnahmen fUr den Fall der 
Unterbrechung des Betriebes und der Auflassung der Anlage und Maßnahmen 
betreffend Störfälle (§ 82 a) zu umfassen; die Behörde kann weiters zulassen, daß 
bestimmte Auflagen erst ab einem dem Zeitaufwand der hiefür erforderlichen 
Maßnahmen entsprechend festzulegenden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der 
Anlage oder von Teilen der Anlage eingehalten werden müssen, wenn dagegen 
keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes der im § 74 Abs. 2 umschriebenen 
Interessen bestehen. 

(2) Ob Belästigungen der Nachbatn im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 zumutbar 
sind, ist danach zu beurteilen, wie sich die durch die Betriebsanlage verursachten 
Änderungen der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, normal 
empfindendes Kind und auf einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen 
auswirken. . 

(3) Die Behörde hat Emissionen von Luftschadstoffen jedenfalls nach dem 
Stand der Technik zu be~renzen. 

(4) Die Betriebsanlage ist erforderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter 
geeigneter Auflagen zu genehmigen, wenn die Abfälle (§ 2 Abfallwirtschaftsgcr
setz) nach dem Stand der Technik (§ 71 a) vermieden oder verwertet oder, soweit 
dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Ausgenommen davon sind Betriebsanlagen, soweit deren Abfälle nach Art und 
Menge mit denen der privaten Haushalte vergleichbar sind, 

§ 78. (1) Anlagen oder Teile von Anlagen, für die im Genehmigungsbescheid 
keine Betriebsbewilligung (Abs. 2) vorgeschrieben ist, dürfen vor Eintritt der 
Rechtskraft des. Genehmigungsbescheides errichtet und betrieben werden, wenn 
nur der Genehmigurigswerber gegen den Genehmigungsbescheid berufen hat und 
die Auflagen des Genehmigungsbescheides bei der Errichtung und beim Betrieb 
der Anlage eingehalten werden. 

Vorgeschlagener Text 

§ 78 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anlagen oder Teile von Anlagen dürfen vor Eintritt der Rechtskraft des 
Genehmigungsbescheides errichtet und betrieben werden, wenn 

1. nur der Genehmigungswerber gegen den Genehmigungsbescheid berufen 
hat oder 
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(2) Die Behörde kann im Genehmigungsbescheid anordnen, daß die 
Betriebsanlage oder Teile dieser Anlage erst auf Grund einer Betriebsbewilligung 
in Betrieb genommen werden dürfen, wenn im Zeitpunkt der Genehmigung nicht 
ausreichend beurteilt werden kann, ob die die Auswirkungen der genehmigten 
Anlage oder von Teilen dieser Anlage betreffenden Auflagen des Genehmigungs
bescheides die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend 
schützen oder zur Erreichung dieses Schutzes andere oder zusätzliche Auflagen 
erforderlich sind; sie kann zu diesem Zweck auch einen befristeten Probetrieb 
zulassen oder anordnen; derProbebetrieb darf höchstens zwei Jahre und im Falle 
einer beantragten Frisrverlängerung insgesamt höchstens drei Jahre dauern; die 
Behörde darf eine Fristverlängerung nur einmal und nur um höchstens ein Jahr 
zulassen oder anordnen, wenn der Zweck des Probebetriebes diese Verlängerung 
erfordert; der Antrag auf Fristverlängerung ist spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Frist zu stellen; durch einen rechtzeitig gestellten Antrag auf Fristverlänge
rung wird der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. Für 
Betriebsanlagen oder Teile von Betriebsanlagen, ,die erst auf G~und einer 
Betriebsbewilligung in Betrieb genommen werden dürfen, können bei der 
Erteilung der Betriebsbewilligung auch andere oder zusätzliche Auflagen (§ 77 
Abs. 1) vorgeschrieben werden; hinsichtlich einer Berufung des Bewerbers um die 
Betriebsbewilligung gegen den Betriebsbewilligungsbescheid gilt Abs. 1 sinnge
mäß. 

(3) Die Behörde kann I auch eine eingeschränkte Betriebsbewilligung erteilen, 
wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebsbewilligung nur in 
diesem eingeschränkten Ausmaß vorliegen. 

(4) Die Behörde hat auf A~trag von der Verpflichtung zur Herstellung des dem 
Genehmigungsbescheid oder dem Betriebsbewilligungsbescheid entsprechenden 
Zustandes dann Abstand zu nehmen, wenn es außer Zweifel steht, daß die 
Abweichungen die durch den Genehmigungsbescheid oder Betriebsbewilligungs
bescheid getroffene Vorsorge nicht verringern. Die Behörde hat d,ie Zulässigkeit 
der Abweichungen mit Bescheid auszusprechen. 

Vorgeschlagener Text 

2. die Anlage vom Landeshauptmann genehmigt wurde 
und die Auflagen des Genehmigungsbescheides bei der Errichtung und beim 
Betrieb der Anlage eingehalten werden. Das Recht zum Errichten und Betreiben 
gemäß Z 2 endigt spätestens drei Jahre nach der Zustellung des Genehmigungsbe
scheides an den Genehmigungswerber. Z 2 gilt nicht, wenn das Arbeitsinspektorat 
gegen den Genehmigungsbescheid berufen hat." 

b) Die Abs. 2 und 3 entfallen. 

c) Im Abs. 4 entfallen vor den Worten "entsprechenden Zustandes" die Worte 
"oder dem Betriebsbewilligungsbescheid"und vor den Worten "getroffene 
Vorsorge" die Worte "oder Betriebsbewilligungsbescheid" . 
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(5) Die Behörde kann bei der Genehmigung von Betriebsanlagen für die 
Ausübung eines konzessionierten Gewerbes gemäß § 248 a und bei der 
Genehmigung von Rohrleitungsanlagen, mit denen brennbare Gase mit einem 
den atmosphärischen Druck um mehr als, 1 bar übersteigenden Betriebsdruck 
oder Erdöl oder flüssige Erdölprodukte befördert werden, im Genehmigungsbe
scheid auch den Abschluß und den Fortbestand einer Haftpflichtversicherung 
vorschreiben, wenn der Ersatz für Schädigungen, die im Hinblick auf die 
besondere Gefährlichkeit des Betriebes solcher Anlagen möglich sind, in angerer 
Weise nicht gesichert ist. Diese Bestimmung gilt nicht für Rohrleitungsanlagen, 
die der Verteilung von brennbaren Gasen, Erdöl oder Erdölprodukten innerhalb 
von Gebäuden oder abgegrenzten Grundstücken dienen. 

§ 79. (1) Ergibt sich nach Genehmigung der Anlage, daß die gemäß § 74 Abs. 2 
wahrzunehmenden Interessen trotz Einhaltung der im Genehmigungsbescheid 
und im Betriebsbewilligungsbescheid vorgeschriebe;nen Auflagen nicht hinrei
chend geschützt sind, so hat die Behörde (§§ 333,334,335) die nach. dem Stand 
der Technik (§ 71 a) und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht 

. kommenden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen 
anderen oder.zusätzlichen Auflagen (§ 77 Abs. 1) vorzuschreiben. Die Behörde 
hat solche Auflagen nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor 
allem wenn der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer 
Verhältnis zu dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht. Dabei sind 
insbesondere Art, Menge und Gefährlichkeit der von der Anlage ausgehenden 
Emissionen und der von ihr verursachten Immissionen sowie die Nutzungsdauer 
und die technischen Besonderheiten der Anlage zu berücksichtigen. 

(2) Zugunsten von Personen, die erst nach Genehmigung der Betriebsanlage 
Nachbarn im Sinne des § 75 Abs. 2 und 3 geworden sind, sind Auflagen im Sinne 
des Abs. 1 nur soweit vorzuschreiben, als diese zur Vermeidung einer Gefährdung 
des Lebens oder der Gesundheit dieser Personen notwendig sind. Auflagen im 
Sinne des Abs. 1 zur Vermeidung einer über die unmittelbare Nachbarschaft 
hinausreichenden beträchtlichen Belastung durch Luftschadstoffe, Lärm oder 
gefährliche Abfälle sind, sofern sie nicht unter den ersten Satz fallen, zugunsten 
solcher Personen nur dann vorzuschreiben, wenn diese Auflagen im Sinne des 
Abs. r verhältnismäßig sind. 

§ 79 a. (1) Die Behörde (§§ 333,334,335) hat ein Verfahren gemäß § 79 von' 
Amts wegen öder auf Antrag des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie einzuleiten. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 79 Abs. 1 erster Satz entfallen die Worte "und im Betriebsbewilligungsbe
scheid" . 
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(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann den Antrag 
gemäß Abs. 1 stellen, wenn auf Grund der ihm vorliegenden Nachbarbeschwer
den oder Meßergebnisse anzunehmen ist, daß der Betrieb der Anlage' zu einer 
über die, unmittelbare Nachbarschaft hinausreichenden beträchtlichen Belastung 
der Umwelt durch Luftschadstoffe, Lärm oder Sonderabfälle führt. 

§ 80. (1) Die Genehmigung der Betriebsanlage erlischt, wenn der Betrieb der 
Anlage nicht binnen drei Jahren nach erteilter Genehmigung in zumindest einem 
für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage aufgenommen 
oder durch mehr als drei Jahre in allen für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
wesentlichen Teilen der Anlage unterbrochen wird. Der Inhaber einer 
genehmigten Anlage, deren Betrieb gänzlich oder teilweise unterbrochen wird, 
hat die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um eine sich aus der 
Betriebsunterbrechung ergebende Gefährdung, Belästigung, Beeinträchtigung 
oder nachteilige Einwirkung im Sinne des § 74 Abs. 2 zu vermeiden. Er hat, 
soweit Abs. 1 a nicht anderes bestimmt, die Betriebsunterbrechung und seine 
Vorkehrungen anläßlich der Betriebsunterbrechung der zur Genehmigung der 
Anlage zuständigen Behörde innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Betriebsunterbrechung anzuzeigen, wenn diese Unterbrechung zumindest einen 
für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage betrifft und 
voraussichtlich länger als ein Jahr dauern wird. Reichen die angezeigten 
Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen 
Interessen zu gewährleisten, oder hat der Inhaber der Anlage anläßIich der 
Betriebsunterbrechung die zur Erreichung dieses Schutzes notwendigen 
Vorkehtungennicht oder nur unvollständig getroffen, so hat ihm die zur 
Genehmigung der Anlage zuständige Behörde die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der 
Anlage wird die Wirksamkeit dieses bescheidmäßigen Auftrages nicht berührt. 

(1 a.) Der Inhaber einer genehmigten Anlage hat durch Elementarereignisse 
oder sonstige besondere Umstände bewirkte Unterbrechungen des Betriebes der 
zur Genehmigung, der Anlage zuständigen Behörde und, wenn diese Behörde 
nicht die Bezirksverwaltungsbehörde ist, auch der Bezirksverwaltungsbehörde 
unverzüglich anzuzeigen, wenn er Grund zur Annahme haben, muß, daß 
betriebliche Vorkehrungen nicht ausreichen, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 
umschriebenen Interessen zu wahren oder Belastungen der Umwelt im Sinne des 
§ 69 a zu vermeiden. Abs. 1 vorletzter und letzter Satz gilt sinngemäß. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 80 Abs. 1 erster Satz wird jeweils das Wort "drei" durch das Wort 
"sieben" ersetzt. 
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(2) Die Behörde(§§ 333, 334,335) hat die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage 
auf Grund eines vor Ablauf der Frist gestellten Antrages zu verlängern, wenn es 
Art und Umfang des Vorhabens erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten begegnet. Durch den Antragwird der Ablauf 
der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. Die Frist zur 
Inbetriebnahme der Anlage darf insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. 

(3) Abs.2 ist auf die Unterbrechung des Betriebes sinngemäß anzuwenden . 

. (4) Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der Anlage wird die 
Wirksamkeit der Genehmigung nicht berührt. 

§ 81. (1) Wenn es zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 
erforderlich ist, bedarf auch die Änderung einer genehmigten Betriebsanlage 
einer Genehmigung im Sinne der vorstehenden Bestimmungen. Diese 
Genehmigung hat auch die bereits genehmigte Anlage so weit zu umfassen, als es 
wegen der Änderung zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 
gegenüber der bereits genehmigten Anlage erforderlich ist. 

(2) Eine Genehmigungspflicht nach Abs. 1 ist jedenfalls in folgenden Fällen 
nicht gegeben: 

1. bescheidmäßigzugelassene Änderungen gemäß § 78 Abs. 4, 
2. Änderungen zur Einhaltung von anderen oder zusätzlichen Auflagen gemäß 

§ 79 Abs. 1, 
3. Änderungen zur Anpassung an Verordnungen auf Grund des § 82 Abs. 1, 
4. Bescheiden gemäß § 82 Abs. 3 und 4 entsprechende Änderungen, 

5. Austausch von gleichartigen Maschinen oder Geräten, 

6. Änderungen durch den Einsatz von Maschinen, Geräten oder Ausstattun
gen, die unter Verordnungen gemäß § 76 Abs. 1 fallen oder in Bescheiden 
gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind, sofern § 76 Abs. 3 nicht entgegensteht, 

Vorgeschlagener Text 

§ 81 Abs.2 Z 5 I~utet: 

,,5. Austausch von gleichartigen Maschinen oder Geräten; Maschinen oder 
Geräte, die an die Stelle der in der Betriebsanlage befindlichen Maschinen 
oder Geräte treten sollen, sind nur dann gleichartig, wenn ihr 
Verwendungszweck dem der in der Anlage befindlichen Maschinen oder 
Geräte entspricht und die von ihnen zu erwartenden Auswirkungen von den 
Auswirkungen der in der Anlage befindlichen Maschinen oder Geräte nicht 
so abweichen, daß der Austausch als genehmigungspflichtige Änderung 
gemäß Abs. 1 zu behandeln ist," 
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7. Änderungen einer gemäß § 359 b genehmigten Anlage, durch die die Anlage 
den Charakter einer dem § 359 b unterliegenden Anlage nicht verliert, 

8. Sanierung gemäß § 12 des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen, BGBI. 
Nr.380/1988. 

(3) In den Fällen des Abs.2 Z5 ist der Austausch solcher gleichartiger 
Maschinen oder Geräte, wegen deren Verwendung die Anlage einer 
Genehmigung bedurfte, der zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde 
vorher anzuzeigen. 

§ 82. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, dem 
Bundeskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie und dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung für 
genehmigungspflichtige Arten von Anlagen die nach dem Stand der Technik 
(§ 71 a) und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften zum Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen und zur 
Vermeidung von Belastungen der Umwelt (§ 69 a) 'erforderlichen näheren 
Vorschriften über die Bauart, die Betriebsweise, die Ausstattung oder das 
zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen oder Anlagenteilen zu erlassen. 
Für bereits, genehmigte Anlagen sind in einer solchen Verordnung abweichende 
Bestimmungen oder Ausnahmen von den nicht unter den nächsten Satz fallenden 
Verordnungsbestimmungen festzulegen; wenn sie nach dem Stand der Technik 
und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand zur 
Erfüllung der', betreffenden Verordnungs bestimmungen und dem dadurch 
erreichbaren Nutzen für die zu schützenden Interessen sachlich gerechtfertigt 
sind. Betreffen Verordnungsbestimmungen sokhe Maßnahmyn zur Vermeidung 
einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z 1 genannten 
Personen, wie sie ohne Regelung in der Verordnung mit Bescheid gemäß § 79 
vorgeschrieben werden müßten, so dürfen in der Verordnung keine von diesen 
entsprechend zu bezeichnenden Verordnungsbestimmungen abweichenden 
Bestimmungen oder Ausnahmen festgelegt werden. 

(2) Weist der Inhaber einer bereits genehmigten Betriebsanlage nach, daß seine 
Anlage wegen der verwendeten Maschinen und Geräte, wegen ihrer 
Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder aus sonstigen Gründel). (wie wegen 
besonderer ,örtlicher Gegebenheiten) von den in einer Verordnung gemäß Abs. 1 
für bestehende Anlagen festgelegten abweichenden Bestimmungen oder 

Vorgeschlagener Text 

Zu § 82 Abs. 1: 

Siehe § 72 Abs. 2. 
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Ausnahmen nicht erfaßt wird, so ist die erforderliche Anpassung der Anlage an 
die Verordnung mit Bescheid aufzutragen; hiegei sind Abweichungen oder 
Ausnahmen von der Verordnung unter den Voraussetzungen des Abs. 1 zweiter 
Satz festzulegen. 

(3) Von den Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende 
Maßnahmen dürfen von Amts wegen mit Bescheid aufgetragen oder auf Antrag 
mit Bescheid zugelassen werden, wenn hiedurch der gleiche Schutz erreicht wird. 
Abweichungen von einer Verordnung gemäß Abs. 1 dürfen auf Antrag mit 
Bescheid ferner zugelassen werden, wenn durch geeignete Maßnahmen, wie 
Einrichtungen, Verfahren oder Betriebsweisen, sichergestellt ist, daß der gleiche 
Schutz erreicht ist; wie er bei Einhaltung einer Verordnung nach Abs. lohne 
solche Maßnahmen zu erwarten ist. 

(4) Wird im Einzelfall durch die Einhaltung der Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 der mit dieser Verordnung angestrebte Schutz nicht 
gewährleistet, so sind zur Erreichung dieses Schutzes auch übet die 
Bestimmungen der Verordnung hinausgehende Auflagen vorzuschreiben. 

(5) Für die Erfüllung der nicht unter Abs. 1 dritter Satz fallenden 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 darf auf Aptrag mit Bescheid eine 
angemessene, höchstens fünf Jahre betragende Frist eingeräumt werden, wenn die 
Erfüllung dieser Verordnungsbestimmungen für den Betriebsinhaber erst 
innerhalb dieser Frist wirtschaftlich zumutbar ist. 

§ 82 a. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung entsprechend dem Stand der Sicherheitstech
nik (Abs. 2) jene Anlagen näher zu bezeichnen, in denen wegen der Verwendung 
von Maschinen oder Geräten, wegen der Lagerung, Verwendung oder 
Produktion von Stoffen, wegen der Betriebsweise, der Ausstattung oder sonst die 
Gefahr von Störfällen (Abs. 3) besteh~ (gefahrengeneigte Anlagen), und die den 
Inhaber der Anlage in bezug auf Störfälle treffenden Verpflichtungen näher 
festzulegen; insbesondere sind nähere Bestimmungen über Art, Aufbau, Führung 
und Fortschreibung der Sicherheitsanalyse und des auf diiO'se gestützten Planes für 
betriebsspezifische Maßnahmen zur Störfallvermeidung . und zur Begrenzung 
oder Beseitigung der Auswirkungen von Störfällen (Maßnahmenplanes) 
einschließlich deren jeweiliger Übermittlung an die Behörde sowie über Art und 
Umfang der Meldt;:pflicht bei Eintritt des Störfalles zu erlassen. 

Zu § 82 a Abs. 1: 

Siehe § 72 Abs. 2. 
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(2) Der Stand der Sicherheitstechnik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der 
Stand der Technik (§ 71 a) für Maßnahmen zur Vermeidung von Störfällen und 
für Maßnahmen zur Begrenzung oder Beseitigung der die Sicherheit 
beeinträchtigenden Auswirkungen von Störfällen. 

(3) Ein Störfall im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Abweichen von dem der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustand der Betriebsanlage, durch das eine 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder in großem Ausmaß 
eine Gefahr für fremdes Eigentum oder für die Umwelt herbeigeführt werden 
kann. 

(4) Der Inhaber einer gefahrengeneIgten Anlage hat jene Vorkehrungen zu 
treffen, die nach den die Anlage betreffenden Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 und nach den im Genehmigungsbescheid und Betriebsbewilligungs
bescheid vorgeschriebenen Auflagen erforderlich sind, um Störfälle zu vermeiden 
und Auswirkungen von Störfällen zu begrenzen oder zu beseitigen; insbesondere 
sind eine Sicherheitsanalyse und ein Maßnahmenplan zu erstellen, fortzuschrei~ 
ben und der zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde in der 
ursprünglichen und in der fortgeschriebenen Fassung zu übermitteln. 

(5) Der Inhaber einer gefahrengeneigten Anlage hat einen Störfall der zur 
Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde und, wenn diese Behörde nicht 
die Bezirksverwaltungsbehörde ist, auch der Bezirksverwaltungsbehörde sowie 
dem zuständigen Arbeitsinspektorat unverzüglich anzuzeigen. 

(6) Gefahrengeneigte Anlagen sind von den Organen der zur Vollziehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden sowie von den von diesen 
Behörden herangezogenen Sachverständigen periodisch binnen angemessener, 
drei Jahre nicht übersteigender Frist sowie unverzüglich nach Eintritt eines 
Störfalls zu überprüfen, ob die Anlage dem Genehmigungsbescheid und den sonst 
für die Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften entspricht und ob die 
vom Inhaber der Anlage getroffenen Vorkehrungen (Abs. 4), insbesondere die 
Sicherheits analyse und der Maßnahmenplan, dem zur Zeit der Überprüfung 
gegebenen 'Stand der Sicherheitstechnik und für die Beurteilung von 
gefahrengeneigten Anlagen wesentlichen neuen Erkenntnissen entsprechen. 

Vorgeschlagener Text 

§ 82 a wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs.3 wird n~ch den Worten "Betriebsanlage, durch das" die 
Formulierung ",ausgehend von einem die Gefahrengeneigtheit der Anlage 
begründenden Anlagenteil," und nach den Worten "Leben oder die Gesundheit 
von" die Formulierung "nicht zur Vermeidung oder Abwehr dieser Gefahr 
verpflichteten" eingefügt. 

b) Im Abs.4 entfallen nach den Worten "im Genehmigungsbescheid" die 
Worte "und Betriebsbewilligungsbescheid" . 

c) Dem § 82 a wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Die zur Genehmigung der gefahrengeneigten Anlage zuständige Behörde 
hat jener Behörde, der die Information der von einem Störfall in dieser Anlage 
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§ 82 b. (1) Der Inhaber einer genehmigten Betri~bsanlage hat diese regelmäßig 
wiederkehrend' prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbescheid und den 
sonst für· die Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften entspricht. 
Sofern im Genehmigungsbescheid oder in den genannten sonstigen Vorschriften 
nicht anderes bestimmt ist, betragen die Fristen für die wiederkehrenden 
Prüfungen sechs Jahre für die unter § 359 b falle~den Anlagen und fünf Jahre für 
sonstige genehmigte Anlagen. 

(2) Zur Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen gemäß Abs. 1 sind vom 
Inhaber der Anlage Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, staatlich 
autorisierte Anstalten, Ziviltechniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen 
ihrer Befu.gnisse, heranzuziehen; wiederkehrende Prüfu~gen von unter § 359 b 
fallenden Anlagen dürfen auch von sonstigen geeigneten, fachkundigen und 
hiezu berechtigten Personen vorgenommen werden, die auch Betriebsangehörige 
sein dürfen. Als geeignet und fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie die 
für die jeweilige Prüfung notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der 
Prüfungsarbeiten bieten. 

(3) Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Ptüfbescheinigung auszustellen, 
die insbesondere festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren Behebung zu 
enthalten hat. Die Prüfbescheinigung und sonstige die Prüfung betreffende 
Schriftstücke sind, sofern im Genehmigungsbescheid oder in den sonst für die 
Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
vom Inhaber der Anlage bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung der Anlage 
aufzubewahren. 

(4) Sind in einer Prüfbescheinigung bei der wiederkehrenden Prüfung 
festgestellte Mängel festgehalten, so hat der Inhaber der Anlage unverzüglich eine 
Zweitschrift oder Ablichtung dieser Prüfbescheinigung und innerhalb angemesse
ner Frist eine Darstellung der zur Mängelbehebung getroffenen Maßnahmen der 
zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde zu übermitteln. 

Vorgeschlagener Text 

möglicherweise betroffenen Bevölkerung über Sicherheitsrnaßnahmen und das 
richtige Verhalten bei Störfällen gesetzlich aufgetragen ist, zur Wahrnehmung 
die~er Informationspflicht die für die Anlage bestehenden Unterlagen gemäß 
Abs.4 letzter Teilsatz (Sicherheitsanalyse, Maßnahmenplan) und die die Anlage 
betreffenden Störfallanzeigen gemäß Abs. 5 zur Kenntnis zu bringen." 

§ 82 b Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten Satz lautet der zweite Teilsatz: 

"wiederkehrende Prüfungen dürfen auch von geeigneten und fachkundigen 
Betriebsangehörigen vorgenommen werden." 

b) Im zweiten Satz werden nach den Worten "wenn sie" die Worte "nach 
ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit" eingefügt. 
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§ 83. Werden Anlagen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder Teile solcher Anlagen 
aufgelassen, so hat der Inhaber der Anlage die zur Vermeidung einer von der 
aufgelassenen Anlage oder den aufgelassenen Teilen der Anlage ausgehenden 
Gefährdung, Belästigung, Beeinträchtigung oder nachteiligen Einwirkung im 
Sinne des § 74 Abs.2 notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Er hat die 
Auflassung und seine Vorkehrungen an läßlich der Auflassung der zur 
Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde vorher anzuzeigen. Reichen die 
angezeigten Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 
umschriebenen Interessen zu gewährleisten, oder hat der Inhaber der Anlage 
anläßlich der Auflassung die zur Erreichung dieses Schutzes notwendigen 
Vorkehrungen nicht oder nur unvollständig getroffen, so hat ihm die zur 
Genehmigung der Anlage zuständige Behörde die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der 
gänzlich' oder teilweise aufgelassenen Anlage wird die Wirksamkeit dieses 
bescheidmäßigen Auftrages nicht berührt. 

§ 84. Werden gewerbliche Arbeiten außerhalb der Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1) 
ausgeführt, so hat, die Behörde erforderlichenfalls von Amts wegen dem 
Gewerbetreibenden die für die Ausführung dieser Arbeiten notwendigen 
Vorkehrungen zur Vorbeugung gegen oder zur Abstellung von Gefährdungen 
von Menschen oder unzumutbaren Belästigungen der Nachbarn mit Bescheid 
aufzutragen. 

9. Endigung und Ruhen von Gewerbeberechtigungen 

§ 85. Die Gewerbeberechtigung endigt 
1. mit dem Tod der natürlichen Person, im Falle von Fortbetrieben (§§ 41 bis 

45) erst mit der Endigung des Fortbetriebsrechtes ; 
2. wenn die Eintragung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes in das 

Handelsregister versagt worden ist oder die Personengesellschaft der 
Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde, nicht' innerhalb der 
gesetzten Frist die Eintragung in das Handelsregister nachgewiesen hat 
(§ 10); 

3. mit dem Untergang der juristischen Person (§ '11 Abs. 1); 

Vorgeschlagener Text 

§ 85 lautet: 

,,§ 85. Die Gewerbeberechtigung endigt: 
1. mit dem Tod der natürlichen Person,im Falle von Fortbetrieben (§§ 41 bis 

45) erst mit der Endigung des Fortbetriebsrechtes; 
2. wenn die Eintragung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes in das 

Firmenbuch versagt worden ist oder die Personengesellschaft der Behörde 
nicht innerhalb der gesetzten Frist die Eintragung in das Firmenbuch 

. nachgewiesen hat (§ 10); 

3. mit dem Untergang der juristischen Person (§.11 Abs. 1); 
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4. nach Maßgabe des § llAbs. 3 mit der Auflös~mg der Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, wenn keine Liquidation stattfindet, sonst im Zeitpunkt 
der Beendigung der Liquidation; 

5. mit Ablauf von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters aus einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, 
wenn deren Gewerbe von einem der Gesellschafter weiter ausgeübt wird 
und nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters ein Gesellschafter in das Geschäft eintritt (§ 11 Abs. 4); 

6. nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung der im § 11 Abs. 5 bis 
8 angeführten rechtserheblichen Umstände in das Handelsregister 
(Genossenschaftsregister) ; 

7. mit dem Ausschluß von der Ausübung des Gewerbes gemäß § 13; 

8. mit der Zurücklegung der Gewerbeberechtigung, im Falle von 
Fortbetrieben gemäß § 41 Abs.l Z 1 bis 3 mit der Zurücklegung des 
Fortbetriebsrechtes ; 

9. mit der Entziehung der Gewerbeberechtigung durch die Behörde (§§ 87 bis 
89und91); . 

10. durch das Urteil eines Gerichtes (§ 90); 

11. mit der Untersagung der Ausübung des in der Form eines Industriebetrie
bes angemeldeten Gewerbes (§ 347 Abs. 1); 

12. mit der Wiederaufnahme des Ve~fahrens betreffend die Erteilung einer 
Konzession (§§ 69 und 70 AVG 1950), mit der Nichtigerklärung eines 
Bescheides (§ 363 Abs. 1) oder in den sonst gesetzlich vorgesehenen Fällen; 

13. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer auflösenden Bedingung. 

§ 86. (1) Die Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung wird mit dem Tage 
wirksam, an dem die Anzeige über die Zurücklegung bei der Behörde (§ 345 
Abs. 2) einlangt, sofern nicht der Gewerbeinhaber die Zurücklegung für einen 
späteren Tag anzeigt oder an den Eintritt einer Bedingung bindet. 

(2) Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Behörde 
unwiderruflich. Ist die Anzeige unter der Bedingung abgegeben worden, daß eine 
bestimmte Person eine gl~iche Gewerbeberechtigung erlangt, so ist die Anzeige 
hinfällig, wenn diese Person die Gewerbeanmeldung oder das Konzessionsansu
chen zurückzieht, wenn sie stirbt oder untergeht oder wenn rechtskräftig 
entschieden wird, daß diese Person die Gewerbeberechtigung nicht erlangt. 

Vorgeschlagener Text 

4. nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 mit der Auflösung der Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, wenn keine Liquidation stattfindet, sonst im Zeitpunkt 
der Beendigung der Liquidation; 

5. mit Ablauf von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters aus einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, 
wenn deren Gewerbe von einem der Gesellschafter weiter ausgeübt wird 
und nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters ein Gesellschafter in das Geschäft eintritt (§ 11 Abs. 3); 

6. nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung der im § 11 Abs. 4 bis 
7 angeführten rechtserheblichen Umstände in ~as Firmenbuch; 

7. mit der Zurücklegung der Gewerbeberechtigung, im' Falle 'von 
Fortbetrieben gemäß § 41 Abs. 1 Z 1 bis 3 mit der Zurücklegung des 
Fortbetriebsrechtes ; 

~. ~it der Entziehung der Gewerbeberechtigung durch die Behörde (§§ 87, 
. 88und91); 

9. durch das Urteil eines Gerichtes (§ 90); 

10. mit der Untersagung der Ausübung des in der Form eines Industriebetrie
bes angemeldeten Gewerbes (§ 347 Abs. 1); 

11. mit der Nichtigerklärung eines Bescheides (§ 363 Abs. 1) oder in den sonst 
gesetzlich vorgesehenen Fällen; 

12. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer auflösenpen Bedingung." 

Im § 86 Abs. 2 entfallen die Worte: "oder das Konzessionsansuchen". Weiters 
wird folgender Satz angefügt: 

"In, den Fällen des § 11 Abs. 5 hat die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung 
durch den bisherigen Gewerbeinhaber keinen Einfluß auf die Gewerbeoerechti
gung der das Gewerbe weiter ausübenden Kapitalgesellschaft." 
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Geltender Text 

(3) Die Anzeige über die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung durch den 
Gewerbeinhaber berührt nicht das etwaige Fortbetriebsrecht der Konkursmasse, 
des Zwangsverwalters oder des Zwangspächters. 

§"87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361)zu entziehen, 
wenn 

1. auf den Gewerbeinhaber di~ Voraussetzungen für einen Ausschluß gemäß 
§ 13 Abs. 1 oder Abs. 2 zutreffen oder wenn einer der im § 13 Abs. 3 bis 5 
angeführten Umstände, die den Ausschluß einer natürlichen oder 
juristischen Person oder PersonengeseJlschaft des Handelsrechtes von der 
Gewerbeausübung zur Folge haben, vorliegt, oder 

2. der Gewerbeinhaber 
a) mindestens dreimal wegen Übertretung von gewerberechtlichen 

Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes regeln, oder von anderen 
Rechtsvorschriften, die den Gegenstand des Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, oder 

b) wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß 
§ 366 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 

bestraft w~rden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten 
ist. . 

(2) Die Behörde kann von der im Abs. 1 Z 1 vorgeschriebenen Entziehung der 
Gewerbeberechtigung wegen Eröffnung des Konkurses oder zweimaliger 
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens oder Abweisung eines Antrages auf 
Konkurseröffnung mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfah
rens voraussichtlich hinreichenden Vermögens absehen, wenn die Gewerbeaus
übung vorwiegend im Interesse der Gläubiger gelegen ist. 

(3) Die Behörde kann die Gewerbeberechtigung auch nur für eine bestimmte 
Zeit entziehen; wenn nach den Umständen des Falles erwartet werden kann, daß 
diese Maßnahme ausreicht, um ein späteres einwandfreies Verhalten des 
Gewerbeinhabers zu sichern. 

(4 ) Von der Entziehung der Gewerbeberechtigung kann abgesehen werden, 
wenn auf Grund des § 4 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 14211969, ein 
Verbot des AusbiIdens von Lehrlingen besteht und dieses Verbot im Hinblick auf 
die Eigenart des strafbaren Verhaltens ausreicht. 

Vorgeschlagener Text 

§ 87 Abs. 1 lautet: 

,,§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, 
wenn 

1. auf den Gewerbeinhaber die Ausschließungsgründe gemäß § 13 Abs. 1 oder 
2 zutreffen und nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der 
Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten ist, oder 

2. einer der im § 13 Abs.3 und 5 angeführten Umstände, die den 
Gewerbeausschluß bewirken, vorliegt, oder 

3. der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender Verstöße gegen die im 
Zusammenhang mit dem b<;treffenden Gewerbe besonders zu beachtenden 
Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, insbesondere auch zur Wahrung 
des Ansehens des Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt, oder 

4. der Gewerbeinhaber wegen Bei4ilfe zur Begehung einer Verwaltungsüber
tretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 bestraft worden ist und diesbezüglich ein 
weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist." 

Im § 87 Abs. 2 wird das Zitat "Abs. 1 Z 1" durch das Zitat "Abs. 1 Z 2" ersetzt. 
Weiters entfallen die Worte "oder zweimaliger Eröffnung des Ausgleichsverfah
rens", 
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Geltender Text 

(5) Von der Entziehung der Gewerbeberechtigung kann abgesehen werden, 
wenn auf Grund des § 31 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern 
und Jug~ndlichen, BGBI. Nr. 146/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 331/1973 ein Verbot der Beschäftigung Jugendlicher besteht und dieses 
Verbot im Hinblick auf die Eigenart des strafbaren Verhaltens ausreicht. 

(6) Treffen die für die Entziehung der Gewerbeberechtigung vorgesehenen 
Voraussetzungen nur auf einen Teil der gewerblichen Tätigkeit zu, so kann die 
Gewerbeberechtigung auch nur Zum Teil entzogen werden, wenn auch d\lrch die 
nur teilweise Entziehung der Gewerbeberechtigung der Zweck der Maßnahme 
erreicht wird. 

§ 88. (1) Die Gewerbeberechtigung kann von der Behörde (§ 361) wegen des 
Verlustes der österreichischen Staatsbürgerschaft - wenn nicht gemäß § 14 
Gegenseitigkeit nachgewiesen oder Gleichstellung ausgesprochen wird - oder 
wegen des Wegfalles der im § 14 umschriebenen Gegenseitigkeit entzogen 
werden, wenn nach den besonderen Umständen des Falles geschlossen werden 
muß, daß die weitere Gewerbeausübung den öffentlichen Interessen, 
insbesondere den Interessen der österreichischen Wirtschaft, zuwiderläuft. 

(2) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 
das Gewerbe während der letzten zwei Jahre nicht ausgeübt worden ist und der 
Gewerbeinhaber mit der Entrichtung der Umlage an die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft mehr als zwei Jahre im Rückstand ist. Von der 
Entziehung ist abzusehen, wenn spätestens zugleich mit der Berufung gegen den 
erstinstanzlichen Beschied, mit dem die Entziehung verfügt worden ist, die 
Bezahlung des gesamten Umlagenrückstandes nachgewiesen wird. 

(2 a) Abs. 2 gilt sinngemäß auch für das Recht zur Ausübung eines Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte. 

(3) Die Gewerbeberechtigung ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 
das Gewerbe während der letzten fünf Jahre nicht ausgeübt worden ist und der 
Gewerbeinhaber unbekannten Aufenthaltes ist. 

(4) Die Gewerbeberechtigung für die Ausübung eines Gewerbes in der Form 
eines Industriebetriebes ist von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn gemäß 
§ 347 Abs. 2 festgestellt worden ist, daß der Betrieb nicht in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübt wird, und der Gewerbeinhaber den· erforderlichen 
Befähigungsnachweis nicht erbringen kann. 

Vorgeschlagener Text -'-!l 
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Geltender Text 

§ 89. (1) Eine Konzession (§ 25) ist überdies von der Behörde (§ 361) zu 
entziehen, wenn der Gewerbeinhaber Handlungen oder Unterlassungen 
begangen hat, die die Annahme rechtfertigen, daß er die erforderliche 
Zuverlässigkeit (§25 Abs. 1 Z 1) nicht mehr besitzt. § 87 Abs.3 bis 6 gelten 
sinngemäß. 

(2) Eine Konzession, die nur erteilt werden darf, wenn ein Bedarf nach der 
Gewerbeausübung gegeben ist,jst von der Behörde (§361) zu entziehen, wenn 
die Ausübung nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Konzession 
aufgenommen oder das Gewerbe seit mindestens einem Jahr nicht ausgeübt 
worden ist. 

(3) Treffen die im Abs. 2 festgelegten Voraussetzungen nur auf eine weitere 
Betriebsstätte zu, so hat die' Behörde (§ 361) das Recht zur Ausübung des 
Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte zu entziehen. 

J 

§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87, § 88 Abs. 1 oder § 89 Abs. 1 angeführten 
Entziehungsgründe auf die Person des Pächters, so hat die Behörde (§ 361) bei 
Anmeldungsgewerben die Übertragung und bei konzessionierten Gewerben die 
Genehmigung der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an den Pächter zu 
widerrufen. Beziehen sich die im ersten Satz genannten Entziehungsgründe auf 
die Person des Geschäftsführers oder Filialgeschäftsführers, so hat die Behörde 
(§ 361) bei Anmeldungsgewerben die Bestellung und bei konzessionierten 
Gewerben die Genehmigung der Bestellung des Geschäftsführers oder 
Filialgeschäftsführers für die Ausübung des Gewerbes zu widerrufen. 

Vorgeschlagener Text 

§ 89 entfällt. 

. . 
§ 90. (1) Wenn der Gewerbeinhaber durch Urteil eines Gerichtes des Gewerbes 

verlustig erklärt wurde, so hat die Behörde (§ 361) mit Bescheid festzustellen, daß 
die Gewerbeberechtigung auf Grund dieses Urteiles erloschen ist. Eine 
entsprechende Feststellung hat die Behörde auch dann zu treffen, wenn das 
gerichtliche Urteil den Gewerbeinhaber für eine bestimmte Zeit des Gewerbes 
verlustig erklärt hat. 

(2) Die in bundesrechtlichen Vorschriften vorgesehene Entziehung von 
Berechtigungen wird durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
berührt. 

§ 91 lautet: 

,,§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87 oder § 88 Abs.1 angeführten 
Entziehungsgründe auf die Person des Pächters, so hat die Behörde (§ 361) die 
Übertragung der Ausübung· des Gewerbes an den Pächter zu widerrufen. 
Beziehen sich die im § 87 Abs. 1 Zi, 3 und 4 oder im § 88 Abs. 1 genannten 
Entziehungsgründe auf die Person des Geschäftsführers oder Filialgeschäftsfüh
rers, so hat die Behörde (§ 361) die Bestellung des Geschäftsführers oder 
Filialgeschäftsführers für die Ausübung des Gewerbes zu widerrufen. 
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Geltender Text 

(2) Ist der Gewerbeinhaber eine juristische Person oder eine Personengesell
schaft des Handelsrechtes und beziehen sich die im § 87 oder § 89 Abs. 1 
angeführten Entziehungsgründe sinngemäß auf eine natürliche Person, der ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, so hat die Behörde 
(§ 361), wenn der Gewerbetreibende diese Person nicht innerhalb einer von der 
Behörde zu setzenden Frist entfernt, im Falle, daß der Gewerbetreibende der 
Gewerbeinhaber ist, die Gewerbeberechtigung zu entziehen, und im Falle, daß 
der Gewerbetreibende der Päch(er ist, bei Anmeldungsgewerben die Übertragung 
und bei konzessionierten Gewerben die Genehmigung der Übertragung der 
Ausübung des Gewerbes an den Pächter zu widerrufen. 

§ 92. (1) Besteht eine nach diesem Bundesgesetz vorgeschriebene Versicherung 
nicht aufrecht, so darf während des Nichtbestehens der Versicherung das 
betreffende Gewerbe nicht ausgeübt oder die betreffende gewerbliche 
Betriebsanlage nicht betrieben werden. 

(2) Das Versicherungsunternehmen hat der Behörde jeden Uinstand, der das 
Nichtbestehen oder die Beendigung einer nach diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebenen Versicherung zur Folge hat, anzuzeigen. 

§ 93. Der Gewerbetreibende muß das Ruhen und die Wiederaufnahme der· 
Gewerbeausübung . binnen drei Wochen der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft anzeigen. Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat bei 
Gewerbeberechtigungen, die gemäß § 89 Abs. 2 wegen Nichtausübung seit 
mindestens einem Jahr zu entziehen sind, die Behörde von diesen Anzeigen in 
Kenntnis zu setzen. 

MÄRKTE 

§ 324. (1) Unter einem Markt im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine 
Veranstaltung zu verstehen, bei der auf einem örtlich bestimmten Gebiet 
(Marktplatz, Markthalle) auf Grund des der Gemeinde verliehenen Marktrechtes 
und .zu den durch die Marktordnung bestimmten Markttagen und Marktzeiten, 
von jedermann Waren nach Maßgabe der Marktordnung. feilgeboten und 
verkauft werden dürfen. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Ist der Gewerbetreibende eine juristische Person oder eine Personengesell
schaft des Handelsrechtes und beziehen sich die im § 87 angeführten 
Entziehungsgründe sinngemäß auf eine natürliche Person, der ein maßgebender 
Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, so hat die Behörde (§ 361), wenn 
der Gewerbetreibende diese Person nicht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist entfernt, im Falle, daß der Gewerbetreibende der Gewerbeinhaber 
ist, die Gewerbeberechtigung zu entziehen, und im Falle, daß der 
Gewerbetreibende der Pächter ist, die Übertragung der Ausübung des Gewerbes 
an den Pächter zu widerrufen." 

§ 93 zweiter Satz entfällt. 

Das rrr. Hauptstück samt Überschrift lautet: 

;,111. Hauptstück 

Märkte 

§ 324. (1) Unter einem Markt im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine 
Veranstaltung zu verstehen, bei der auf ~inem örtlich bestimmten Gebiet 
(Marktplatz, Markthalle) zu bestimmten Markttagen und Marktzeiten Waren 
feilgeboten und verkauft werden. Ein Markt darf nur auf Grund einer 
Verordnung der Gemeinde, in der der Markt abgehalten werden soll, stattfinden. 
Jedermann hat das Recht, auf Märkten Waren nach Maßgabe der von. der 
Gemeinde hiefür durch Verordnung bestimmten Voraussetzungen feilzubieten 
und zu verkaufen. 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

(2) Nicht als Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Messen zu verstehen. (2) Unter einem Gelegenheitsmarkt ("Quasimarkt") ist eine marktähnliche 

(3) Die §§ 324 bis 332, 368 Z 16 sowie Z 17, soweit Z 17 die §§ 324 bis 332 
betrifft, gelten auch für die von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ausgenommenen Tätigkeiten.' 

(4) Personen, die im Ausland eine Erwerbstätigkeit befugt ausüben, dürfen 
Waren, deren Handel nach diesem Bundesgesetz nicht der Kbnzessionspflicht 
unterliegt, auf Märkten feilhalten und verkaufen, soweit in dieser Hinsicht 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

§ 325. Unter einem Gelegenheitsmarkt ("Quasimarkt") sind marktähnliche 
Veranstaltungen, die nur gelegentlich aus besonderen Anlässen abgehalten 
werden und nicht auf einem Marktrecht beruhen, zu verstehen. Sie dürfen nur auf 
Grund einer Bewilligung der Be~irksverwaltungsbehörde gemäß § 329 abgehalten 
werden. 

§ 325 a. Gewerbetreibende, die auf einem Markt oder Gelegenheitsmarkt 
Waren feilbieten oder verkaufen, haben hiebei den Original-Gewerbeschein stets 
mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen Organe vorzuweisen. 

§ 326. (1) Waren, deren Verkauf an eine Konzession gebunden ist, dürfen auch 
auf Märkten nur von den zur Ausübung der betreffenden Konzession 
berechtigten Gewerbetreibenden feilgehalten werden. 

V erkaufsveransta:!tung zu verstehen, die nur gelegentlich aus besonderen 
'Anlässen abgehalten wird. Ein Gelegenheitsmarkt darf nur auf Grund einer 
Bewilligung der Gemeinde, in der die Veranstaltung abgehalten werden soll, 
stattfinden. 

(2 a) Marktähnliche Verkaufsveranstaltungen, bei denen Larid- oder 
Forstwirte aus ihrer eigenen Produktion Erzeugnisse, wie sie von Land- oder 
Forstwirten in der Regel auf den Markt gebracht werden, feilbieten und 
verkaufen (Bauernmärkte), sind keine Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(3) Marktähnliche Verkaufsveranstaltungen von kurzer Dauer, die in 
herkömmlicher Art und Weise zu wohltätigen Zwecken veranstaltet werden, sind 
keine Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(4) Nicht als Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Messen und 
messeähnliche Veranstaltungen zu verstehen. 

§ 325. (1) Unbeschadet des § 324 Abs. 2 a und Abs. 3 sind der Verkauf und das 
Feilbieten von Waren in der Art eines Marktes verboten, wenn hiefür keine 
Verordnung der Gemeinde, in der der Markt abgehalten werden soll, besteht und 
auch kein Gelegenheitsmarkt bewilligt ist. 

(2) Waren, deren marktmäßiger Verkauf aus Gründen der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, des Schutzes der Gesundheit von Menschen oder der 
Vermeidung der Verschleppung von Krankheiten von Pflanzen oder Tieren nicht 
vertretbar ist, dürfen auf Märkten nicht feilgehalten werden. ' 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Waren zu 
bezeichnen, auf die Abs. 2 anzuwenden ist. 

, /) 

§ 326. (1) Die §§ 324 bis 332, 368 Z 16 sowie Z 17, soweit Z 17 die §§ 324 bis 
332 betrifft, gelten auch für die'von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ausgenommenen Tätigkeiten. 
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Geltender T~xt 

(2) Waren; deren marktmäßiger Verkauf aus Gründen des Schutzes der 
Gesundheit von Menschen oder der Vermeidung der Verschleppung von 
Krankheiten von Pflanzen oder Tieren nicht vertretbar ist, dürfen auf Märkten 
nicht feilgehalten werden. 

(3) Der Bundesminister für wirt~chaftliche Angelegenheiten hat im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die Waren zu bezeichen, auf die. Abs. 2 anzuwenden ist. 

§ 327. (1) Zur Verleihung von Marktrechten ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

(2) Um die V~rleihung des Marktrechtes hat die Gemeinde, in der der Markt 
abgehalten werden soll, unter Angabe der Waren oder Warengruppen, die den 
Hauptgegenstand des Marktverkehrs bilden sollen, anzusuchen. 

(3) Das Ma~ktrecht ist zu verleihen, wenn ein Bedarf nach der Abhaltung des 
Marktes angenommen werden kann und nicht zu befürchten ist, daß das 
öffefltliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, am Schutz der Gesundheit und am ungestörten Straßenverkehr 
beeinträchtigt oder daß die wirtschaftliche Lage der ansässigen Gewerbetreiben
den wesentlich ungünstig beeinflußt wird. 

(4) Ein verliehenes Marktrecht erlischt, wenn der Markt zehn Jahre hindurch 
nicht abgehalten worden ist. 

§ 328. (1) Im Verfahren über das Ansuchen sind die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die 
Landwirtschaftskammer, bei Märkten, deren Bedeutung über das Bundesland. 
hinausreichen könnte, auch die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
Österreichische Arbeiterkammertag und die Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern Österreichs zu hören. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Personen, die im Ausland eine Erwerbstätigkeit befugt ausüben, dürfen 
Waren auf Märkten feilhalten und verkaufen, soweit in dieser Hinsicht 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

(3) Gewerbetreibende, die. auf einem Markt oder Gelegenheitsmarkt Waren 
feilbieten oder verkaufen, haben hiebei den Original-Gewerbeschein stets 
mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen Organe vorzuweisen. 

§ 327. (1) Eine Verordnung der Gemeinde nach § 324 Abs. 1 ist zu erlassen, 
wenn ein Bedarf nach der Abhaltung des Marktes angenommen werden kann und 
nicht zu befürchten ist, daß das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, am Schutz der Gesundheit und am 
ungestörten Straßenverkehr beeinträchtigt oder daß die wirtschaftliche Lage der 
ansässigen Gewerbetreibenden wesentlich ungünstig beeinflußt wird. 

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten: 
1. die Angabe des Gebiets innerhalb der Gemeinde, auf dem der Markt 

abgehalten wird; 
2. die Bestimmung der Markttage und der Marktzeiten, an denen der Markt 

abgehalten wird (Markttermine) ; 
3. die Bezeichnung der Waren oder Warengruppen, die den Hauptgegenstand 

des Marktverkehrs bilden. 

§ 328. (1) Im Verfahren zur Erlassung einer Verordnung gemäß § 324 Abs. 1 
sind die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und die Landwirtschaftskammer ,zu hören. 
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Geltender Text' 

(2) Der Bescheid, mit dem das Marktrecht verliehen wird, hat jedenfalls zu 
enthalten: 

1. die Angabe des Gebietes innerhalb der Gemeinde, auf dem der Markt 
abgehalten wird; 

2. die Bestimmung der Markttage und der Marktzeiten, an denen der Markt 
abgehalten wird (Markttermine ); 

3. die Bezeichnung der Waren oder Warengruppen, die den Hauptgegenstand 
des Marktverkehrs bilden. 

(3) Der Landeshauptmann hat die im Abs. 1 angeführten Kammern von der 
Verleihung des Marktrechtes zu verständigen. 

(4) In einem Verfahren betreffend die Änderung eines Markttermins ist Abs. 1 
sinngemäß anzuwenden. Der Landeshauptmann hat die im Abs. 1 genannten 
Kammern von Bescheiden, mit denen der Markttermin geändert wird, zu 
verständigen. 

(5) Die Gemeinden haben die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
die Landwirtschaftskammer zu verständigen, wenn ein vorgesehener Markt nicht 
abgehalten wird. 

(6) Ein verliehenes Marktrecht darf nur mit Zustimmung des Landeshauptman
nes, der die im Abs. 1 genannten Stellen vorher zu hören hat, zurückgelegt 
werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn eine der Voraussetzungen gemäß 
§ 327 Abs. 3 nicht mehr gegeben ist. 

§ 329. (1) Zur Verleihung der Bewilligung zur Abhaltung eines Gelegenheits
marktes ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Das Ansuchen ist von der 
Gemeinde, in der der Markt abgehalten werden soll, zu stellen. § 327 Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Vor der Entscheidung sind die Landeskamme:r der gewerblichen 
Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die Landwirtschafts
kammer zu hören. 

(3) Der Bescheid hat neben den im § 328 Abs. 2 angeführten Angaben auch die 
Gelegenheit zu bezeichnen, die den Anlaß für die Abhaltung des Marktes bildet 
und für ihn bestimmend ist. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die im Abs. 2 
genannten Kammern von der Verleihung einer Bewilligung zur Abhaltung eines 
Gelegenheitsmarktes zu verständigen. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Die Gemeinde hat die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte und die Landwirtschaftskammer zu 
verständigen, wenn ein vorgesehener Markt nicht abgehalten wird. 

§ 329. (1) Vor der Bewilligung eines Gelegenheitsmarktes sind die 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und die Landwirtschaftskammer zu hören. 

(2) Der Bescheid hat neben den im § 327 Abs. 2 angeführten Angaben auch die 
Gelegenheit zu bezeichnen, die den Anlaß für die Abhaltung des Marktes bildet 
und für ihn bestimmend ist. 

(3) Die Gemeinde hat die im Abs. 1 genannten Kammern von der Erteilung 
einer Bewilligung zur Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes zu verständigen. 
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Geltender Text 

(4) Eine Bewilligung zur Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes erlischt, wenn 
der Gelegenheitsmarkt zehn Jahre hindurch nicht abgehalten worden ist. 

§ 330. (1) Bei der Vergabe des Marktplatzes an die Marktbesucher durch die 
Gemeinde ist neben der Bedachtnahme auf den auf dem Markt zur Verfügung 
stehenden Raum darauf zu achten, daß jede der auf dem Markt zugelassenen 
Waren oder Warengruppen, die einen Hauptgegenstand des Marktverkehrs 
bilden, in entsprechender Qualität durch eine genügende Zahl von 
Ma'rktbesuchern feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von ,den Marktbesuchern für die Benützung der 
Markteinrichtungen nur dann privatrechtliche Entgelte verlangen, wenn sie 
hiefür keine Abgaben auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBI. 
NL 45, und des Finanzausgleichsgesetzes 1973, BGBI. Nr. 445/1972, einheben. 
Solche Entgelte dürfen nur als Vergütung für den überlassenen Raum, den 
Gebrauch von Marktständen und Gerätschaften und für andere mit der 

. Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen eingehoben und nicht höher 
bemessen werden, als es zur Verzinsung und Tilgung der für die Errichtung, die 
Erhaltung und den Betrieb der Markteinrichtungen aufgewendeten Beträge 
erforderlich ist. 

(3) Die Festsetzung der privatrechtlichen Entgelte durch die Gemeinde bedarf 
der Genehmigung des Landeshauptmannes. Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn das von den Marktbesuchern zu entrichtende Entgelt den 
Erfordernissen des Abs. 2 nicht entspricht. 

§ 331. (1) Die Gemeinde hat hinsichtlich des Marktes oder der Märkte ihres 
Gebietes eine Marktordnung zu erlassen, die unter Berücksichtigung des 
Bescheides über die Verleihung des Marktrechtes jedenfalls zu enthalten hat: 

1. die genaue räumliche Abgrenzung des Marktes; 
2. Bestimmungen über qie Marktzeiten und Markttage (Markttermine); 
3. die gattungsmäßige Bezeichnung des Marktes und die Angabe der Haupt

und Nebengegenstände des Marktverkehrs; 
4. die Regelung betreffend die Vormerkung und die Vergabe von 

Marktplätzen und Markteinrichtungen; 
5. Bestimmungen über die Ausweisleistung und die Überwachung der 

Marktbesucher ; 

Vorgeschlagener Text 

§ 330. (1) Bei der Vergabe des Marktplatzes an die Marktbesucher durch die 
Gemeinde ist neben der Bedachtnahme auf den auf dem Markt zur Verfügung 
stehenden Raum darauf zu achten, daß jede der auf dem Markt zugelassenen 
Waren oder Warengruppen, die einen Hauptgegenstand des Marktverkehrs 
bilden, in entsprechender Qualität durch eine genügende Zahl von 
Marktbesuchern feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von den Marktbesuchern für die Benützung der 
Markteinrichtungen nur dann privatrechtliche Entgelte verlangen, wenn sie 
hiefür keine Abgaben auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBI. 
Nr. 45, und des Finanzausgleichsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 687/1988, einheben. 
Solche Entgelte dürfen nur als Vergütung für den überlassenen Raum, den 
Gebrauch von Marktständen und Gerätschaften und für andere mit der 
Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen eingehoben und nicht höher 
bemessen werden, als es zur Verzinsung und Tilgung der für die Errichtung, die 
Erhaltung und den Betrieb der Markteinrichtungen aufgewendeten Beträge 
erforderlich ist. . 

§ 331. (1) Die Gemeinde hat hinsichtlich des Marktes oder der Märkte ihres 
Gebietes eine Marktordnung zU erlassen, die jedenfalls zu enthalten hat: 

1. die genaue räumliche Abgrenzung des Marktes; 
2. Bestimmungen über die Marktzeiten und Markttage (Markttermine); 
3. die gattungs mäßige Bezeichnung des Marktes und die Angabe der Haupt

und Nebengegen:stände des Marktverkehrs; 
4. die Regelung betreffend die Vormerkung und die Vergabe von 

Marktplätzen und Markteinrichtungen; , 
5. Bestimmungen über die Ausweisleistung und die Überwachung der 

Markthesucher ; 
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Geltender Text 

6. die Regelung des Verlustes (Widerrufes) von Marktplätzen' und 
Markteinrichtungen bei Vergabe durch Bescheid und der Untersagung der 
weiteren Ausübung der Markttätigkeit bei zivilrechtlicher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus kann die Marktordnung insbesondere noch enthalten: 
1. Bestimmungen darüber, ob und inwieweit die Marktbesucher auf den 

Marktplätzen selbst standfeste Bauten errichten dürfen, und über die 
Verpflichtung, solche Bauten im Falle des rVerlustes des Marktplatzes zu 
entfernen; 

2. Bestimmungen, die die Reinhaltung des Marktes sichern; 
3. Bestimmungen über die Tätigkeit der Markthelfer; 
4. Bestimmungen darüber, inwieweit der Ausschank von Getränken und die 

Verabreichung von Speisen gestattet sind. 

(3) Die Marktordnung gemäß Abs. 1 bedarf der Genehmigung des 
Landeshauptmannes, der vor seiner Entscheidung die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die 
Landwirtschaftskammer zu hören hat. Die Genehmigung darf nur versagt 
werden, wenn durch die Marktordnung eine geordnete Abwicklung der 
Marktgesc4äfte nicht gewährleistet ist, wenn den Interessen der Marktbesucher 
und Käufer nicht entsprechend Rechnung getragen wird oder wenn die 
Marktordnung vom Standpunkt der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, . 
Ordnung und Sicherheit, des Gesundheitsschutzes oder des ungestörten 
Straßenverkehrs Bedenken begegnet. 

(4) Für einen Gelegenheitsmarkt (§ 325) ist eine Marktordnung dann zu 
erlassen, wenn dies wegen der Eigenart, Dauer und besonderen Bedeutung dies,er 
Veranstaltung oder im Interesse der Marktbesucher oder Käufer erforderlich ist. 
In diesem Falle sind die Abs. 1 und 3 sinngemäß anzuwenden. 

§ 332. Veterinärrechtliche Vorschriften werden durch die Bestimmungen des 
III. Hauptstückes nicht berührt. 

~ BEHÖRDEN UND VERFAHREN 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 333. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne 
dieses 13undesgesetzes, und zwar Behörde erster Instanz, die Bezirksverwaltungs-
behörde. . 

Vorgeschlagener Text 

6. die Regelung des Verlustes (Widerrufes) von Marktplätzen und 
Markteinrichtungen bei Vergabe durch Bescheid und der Untersagung der 
weiteren Ausübung der; Markttätigkeit bei zivilrechtlicher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus kann die Marktordnung insbesondere noch enthalten: 
1. Bestimmungen darüber, ob und inwieweit die Marktbesucher auf den 

Marktplätzen selbst standfeste Bauten errichten dürfen, und über die 
Verpflichtung, solche Bauten im Falle des Verlustes des Marktplatzes zu 
entfernen; 

2. Bestimmungen, die die Reinhaltung des Marktes sichern; 
3. Bestimmungen über die Tätigkeit der Markthelfer; 
4. Bestimmungen darüber, inwieweit der Ausschank von Getränken und die 

Verabreichung von Speisen gestattet sind. . 

(3) Für einen Gelegenheitsmarkt (§ 324 Abs. 2) ist eine Marktordnung dann zu 
. erlassen, wenn dies wegen der Eigenart, Dauer und besonderen Bedeutung dieser 
Veranstaltung oder im Interesse der Marktbesucher oder Käufer erforderlich ist. 
In diesem Fall sind die Abs. 1 und 2 sinngemäß anzu,!"enden. 

§ 332. Veterinärrechtliche Vorschriften werden durch die Bestimmungen des 
III. Hauptstückes nicht berührt." 
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Geltender Text 

§ 334. Der Landeshauptmann ist außer in den in besonderen Vorschriften 
bestimmten Fällen in erster Instanz zuständig 

1. zur Genehmigung von Betriebsanlagen für die Ausübung des gebundenen 
Gewerbes des' Betriebes von Tankstellen (§ 103 Abs. 1 lit. c Z 4) 
einschließlich der mit der Tankstelle in örtlichem Zusammenhang stehenden 
Betriebsanlagen für die Ausübung der im § 119 umschriebenen Tätigkeiten, 

2. zur Genehmigung von der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 
dienenden Betriebsanlagen, bei denen eine Abgabe dieser Flüssigkeiten zum 
Zwecke der Belieferung von Tankstellen oder Brennstoffhändlern erfolgt, 

3. zur Genehmigung von Betriebsanlagen für die Verarbeitung von Rohöl 
sowie von anderen natürlich vorkommenden Kohlenwasserstoffen, seien 
diese in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand, 

4. zur Genehmigung von Betriebsanlagen, die sich über zwei oder mehrere 
Verwaltungsbezirke eines Bundeslandes erstrecken, 

5. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligungen und Genehmigungen auf 
Grund von Ansuchen der Städte mit eigenem Statut. außer der 
Bundeshauptstadt Wien, wenn nicht der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zuständig ist,. und 

6. wenn es sich um die Ausübung eines Gewerbes auf einem öffentlichen 
Verkehrsmittel handelt, dessen Fahrt durch zwei oder mehrere Verwal
tungsbezirke eines Bundeslandes führt. 

§ 335. Der Bundesminister für wirtschaftlicheAngelegenheiten ist außer in den 
in besonderen Vorschriften bestimmten Fällen in erster Instanz zuständig 

1. zur Genehmigung von Betriebsanlagen, die sich über zwei oder mehrere 
Bundesländer erstrecken, 

2. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligungen und Genehmigungen auf 
Grund von Ansuchen der Bundesländer und der Bundeshauptstadt Wien 
und 

3. wenn es sich um die Ausübung eines Gewerbes auf einem öffentlichen 
Verkehrsmittel, dessen Fahrt durch zwei oder mehrere Bundesländer führt, 

Vorgeschlagener Text 

§ 334 wird wie folgt geändert: 

a) In der Z 1 wird der Klammerausdruck ,,(§ 103 Abs. 1 lit. c Z 4)" durch den 
Klammerausdruck ,,(§ 126 Z 28)" und das Zitat ,,§ 119" durch das Zitat ,,§ 182" 
ersetzt. 

b) In der Z 5 entfällt das Wort "Konzessionen" samt Beistrich. 

c) Am Ende der Z 5 wird das Wort "und"gestrichen. 

d) Am Ende der Z 6 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt. 
e) Nach der Z 6 werden folgende Z 7 und 8 angefügt: 

,,7. zur Genehmigung von nicht unter Z 1, 2, 3, 4 oder 5 fallenden 
Betriebsanlagen, die im Sinne des § 74 Abs.2 Z 5 einer vom 
Landeshauptmann zu erteilenden Bewilligung auf Grund wasserrechtlicher 
Vorschriften bedürfen, und 

8. zur Durchführung von Feststellungsverfahren gemäß § 358." 

Im § 335 Z 2 entfällt das Wort "Konzessionen" samt Beistrich. 
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Gehender TeJ:'-t 

oder um Gewerbe handelt, die in Verbindung mit Wanderveranstaltungen, 
etwa mit einem Wanderzirkus, ausgeübt werden. 

§ 336. (1) Die Bundesgendarmerie, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden 
bestehen, die Sicherheitsorgane dieser Behörden, haben bei der Vollziehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften als Organ der Bezirksverwaltungsbehörde 
mitzuwirken durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungs

strafverfahren erforderlich sind, 
3. Erhebungen über das Vorliegen der gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 erforderlichen 

Zuverlässigkeit. 

(2) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 angeführten Aufgaben andere 
geeignete Organe zur Verfügung stehen, hat sie sich dieser Organe an Stelle der 
Organe der Bundesgendarmerie oder der Sicherheitsorgane der Bundespolizeibe
hörden zu bedienen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs.2 vor, so hat die Behörde das 
Gendarmeriekommando, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, 
die Bundespolizeibehörden hievon zu verständigen. Mit dem Zeitpunkt des 
Einlangens der Verständigung entfallen die im Abs. 1 festgelegten Verpflichtun
gen der Bundesgendarmerie und der Sicherheitsorgane der Bundespolizeibehär-
den. . 

§ 337. Die in diesem Bundesgesetz (in den§§ 53, 53 a, 176, 177, 198,205,207, 
239,242,327,328,329,330,331,342,355 und 361) festgelegten Aufgaben der 
Gemeinde sind mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens 
solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

§ 338. (1) Soweit dies zur Vollziehung der g~werberechtlichen Vorschriften 
erforderlich ist, sind die Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften 
zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen berechtigt: Betriebe sowie deren Lagerräume während der 
Betriebszeiten zu betreten und zu besichtigen und Kontrollen des Lagerbestanpes 
vorzunehmen. Der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter ist spätestens beim 
Betreten des Betriebes oder der Lagerräume zu verständigen. ' 

Vorgeschlagener Text 

Im§ 336 Abs. 1 Z 3 wird das Zitat ,,§ 25 Abs. 1 Z 1" durch das Zitat ,,§ 189 
Abs. 1 Z 1" ersetzt. 

Im § 337 wird der Klammerausdruck nach dem Wort "Bundesgesetz" durch 
den Klammerausdruck ,,(in den §§ 53, 115, 117, 133,135,157,324,327,328,329, 
330, 331 und 355)" ersetzt. 
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Geltender Text 

(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften 
erforderlich ist, hat der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter den Organen 
der im Abs. 1 genannten Behörden sowie den von diesen Behörden 
herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung des 
Betriebes und der Lagerräume zu ermöglichen sowie den Anordnungen dieser 
Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung und über c\ie Betriebs
weise von Maschinen und Einrichtungen und zur Vornahme betrieblicher 
Verrichtungen zu entsprechen; weiters hat er den im Abs. 1 genannten Behörden 
die notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen vor,zulegen und 
erforderlichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie 
über die Warenein- und -ausgänge zu gewähren. 

(3) Soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften 
erforderlich ist, sind die Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften 
zuständigen Behörden sowie die von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen auch berechtigt, Proben im unbedingt erforderlichen Ausmaß 
zu entnehmen. Dem Betriebsinhaber oder seinem Stellvertreter ist eine schriftliche 
Bestätigung über die Probenentnahme sowie auf Verlangen eine Gegenprobe 
auszufolgen. Auf Verlangen des Betriebsinhabers hat der Bund für die 
entnommene Probe eine von der zuständigen Behörde zu bestimmende 
Entschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu leisten, falls dieser mehr als 
500 S beträgt. Die Entschädigung entfällt, wenn auf Grund dieser Probe eine 
Maßnahme gemäß § 69 Abs. 4 oder § 360 Abs. 2 getroffen worden ist oder eine 
bestimmte Person bestraft oder auf den Verfall der Probe erkannt worden ist. 

(4) Die Organe der im Abs,1 genannten Behörden haben bei den 
Amtshandlungen gemäß Abs. 1 und 2 darauf Bedacht zu nehmen, daß jede nicht 
unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebes vermieden wird. 

(5) Die gemäß Abs.2 letzter Satz erhaltenen Angaben dürfen nur für die 
Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften verWendet werden. ' 

(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBI. Nr. 143, 
werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 338 Abs. 5 w~rden die Worte "letzter Satz" durch die Worte "letzter 
Halbsatz" ersetzt. 

§ 338 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBI. Nr.143, 
und die Bestimmungen des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes 1987, BGBI. 
Nr. 100/1988, werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt." 
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Geltender Text 

2. B e S 0 n der e Ver fa h ren s b e s tim m u n gen 

a) Anmel~ungsverfahren 

§ 339. (1) Wer ein Anmeldungsgewerbe (§ 5 Z 1) ausüben will, hat die 
Gewerbeanmeldung bei de~ Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu 
erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des für die 
Ausübung in Aussicht genommenen Standortes zu enthalten. Bei der Anmeldung 
des gebundenen Gewerbes der Viehschneider (§ f03 Abs. 1 lit. b Z 50), der 
Marktfahrer (§ 103 Abs. 1 lit. c Z 13) oder des freien Gewerbes des Feilbietens 
gemäß § 53 Abs. 1 Z 1 hat der Anmelder an Stelle der Bezeichnung eines 
Standortes die genaue Anschrift seiner Wohnung anzugeben; diese Wohnung gilt 
als Standort. Zwei oder mehrere Gewerbe dürfen in einer Anmeldung nicht 
zusammengefaßt werden. In einer Anmeldung dürfen jedoch verwandte 
Handwerke (§ 20 Abs. 1 und 3) zus\lmmengefaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzuschließen: 
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und Familienname der Person, ihre 

Wohnung, ihr Alter und ihre Staatsangehörigkeit dienen; 
2. falls ein Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe vorgeschrieben 

ist, die entsprechenden Belege oder der Bescheid über die erteilte Nachsicht 
(§28); .. 

3. falls eine juristische Person die Anmeldung erstattet, der Nachweis ihres 
Bestandes, bei Personengesellschaften des Handelsrechtes die Glaubhaftma
chung des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages (§ 10); ein als solcher 
Nachweis vorgelegter Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregi-
ster darf nicht älter als sechs Monate sein. . 

./ 

Vor g e s chi a··g e n e r Tex t 

§ 339 lautet: 

,,§ 339. (1) Wer ein Gewerbe ausüben will, hat, soweit es sich nicht um ein 
bewilligungspflichtiges gebundenes Gewerbe handelt, die Gewerbeanmeldung bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des für die 
Ausübung in Aussicht genommenen Standortes zu enthalten. Bei der Anmeldung 
des freien Gewerbes der Marktfahrer (§ 268) oder des freien Gewerbes des 
Feilbietens gemäß § 53 Abs. 1 Z 1 hat der Anmelder an Stelle der Bezeichnung 
eines Standortes die genaue Anschrift seiner Wohnung anzugeben; diese 
Wohnung gilt als Standort. Zwei .oder mehrere Gewerbe dürfen in einer 
Anmeldung nicht zusammengefaßt werden. In einer Anmeldung dürfen jedoch 
verwandte Handwerke zusammengefaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzuschließen: 
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und Familiennamen der Person, 

ihre Wohnung, ihr Alter und ihre Staatsangehörigkeit dienen; 
2. die Bescheinigung über die im Strafregister enthaltenen Verurteilungen oder 

darüber, daß das Strafregister keine solche Verurteilung enthält 
(Strafregisterbescheinigung) ; 

3. falls ein Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe vorgeschrieben. 
ist, die entsprechenden Belege oder der Bescheid über die erteilte Nachsicht 
(§28); 

4. falls eine juristische Person oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft die 
Anmeldung erstattet, der Nachweis ihres Bestandes, beiPersonengesell
schaften des Handelsrechtes die Glaubhaftmachung des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages (§ 10) ; ein als solcher Nachweis vorgelegter Auszug 
aus dem Firmenbuch darf nicht älter als sechs Monate sein." 
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Geltender Text' 

§ 340. (1) Auf Grund der Anmeldung des Gewerbes (§ 339 Abs. 1) hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Ausübung des angemeldeten Gewerbes durch den Anmelder in dem 
betreffenden Standort vorliegen. Über das Ergebnis ihrer Feststellungen hat die 
Behörde einen Bescheid zu erlassen, sofern nicht die Bestimmung des Abs. 4 
a'nzuwenden ist. 

(2) Vor Erlassung des Bescheides hat die Bezirksverwaltungsbehörde, falls ein 
Befähigungsnachweis auf andere Weise als durch Vorlage eines Prüfungszeugnis
ses zu erbringen ist, die zuständige Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft unter Anschluß der Nachweisbelege aufzufordern, 
innerhalb einer Frist von sechs Wochen ein Gutachten über den Befähigungsnach
weis abzugeben; eine solche Aufforderung hat zu entfallen, wenn das Gutachten 
bereits vorliegt. Handelt es sich um ein Gewerbe, das die Mitgliedschaft zu einem 
Gremium der Sektion Handel der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
begründet, so ist die Sektion Handel die zuständige Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 

(3) Vor Ausfertigung des Gewerbescheines ist die Zahlung oder die Stundung 
der Einverleibungsgebühr oder die Nachsicht von der Zahlung dieser Gebühr 
(§ 57 bund § 57 f des Handelskammergesetzes in der Fassung der 4. Handels
kammergesetz-Novelle BGB!. Nr. 208/1969) nachzuweisen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 vor, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde eine Bescheinigung auszustellen, aus der der 
Anmelder, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des Standortes der 
Gewerbeausübung, gegebenenfalls eine Beschränkung auf Grund einer etwa 
erteilten Nachsicht von der Erbringung des Befähigungsnachweises (§ 28 Abs. 3 
bis 5) und das Datum der Anmeldung des Gewerbes ersichtlich sind 
(Gewerbeschein); in diesem Falle gilt der Gewerbeschein als Bescheid. 

(5) Auf dem Gewerbeschein hat ,die Behörde Richtigstellungen, Änderungen 
des Namens, der Fiqna oder der 'Rechtsform des Inhabers gemäß § 12 sowie 
Verlegungen des Betriebes zu vermerken. Andere Vermerke, wie Bescheinigun
gen betreffend Einschränkungen oder Erweiterungen des Gewerbes einschließ
lich einer etwa erteilten Nachsicht von der Erbringung des Befähigungsnachwei- , 
ses, über Errichtung weiterer Betriebsstätten, sind unbeschadet der bescheidmäßi
geil. Erledigung des betreffenden Anbringens, zulässig. 

Vorgeschlagener Text 

Dem § 340 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei den Gewerben der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 12), Bestatier (§ 131) und 
Schleppliftunternehmer (§ 269) hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Grund 
des rechtskräftigen Bescheides, mit dem festgestellt wurde, daß die 
Voraussetzungen gemäß dem ersten Satz vorliegen, den Gewerbeschein 
auszufertigen." 

Im § 340 Abs. 4 werden die Worte "Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
und 3 vor," durch die Worte "Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 3 
vor und steht in dem auf Grund der Anmeldung des Gewerbes durchzuführenden 
Verfahren keinem Dritten ein Berufungsrecht zu," ersetzt. Weiters wird dem 
Abs.4 folgender Satz angefügt: 

"Als Tag der Gewerbeanmeldung gilt jener Tag, an welchem alle erforderlichen 
Nachweise (§ 339 Abs. 3) bei der Behörde eingelangt sind." 
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(6) Eine Gewerbeanmeldung, die vor der rechtskräftigen Erteilung einer 
erforderlichen Nachsicht oder einer erforderlichen Gleichstellung gemäß § 14 
Abs.2 eingebracht wird, gilt erst ab Rechtskraft der Nachsicht oder der 
Gleichstellung gemäß § 14 Abs. 2 als erstattet. 

(7) Liegen die im Abs. 1 erwähnten Voraussetzungen nicht vor, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde - unbeschadet eines Verfahrens nach § 366 Abs. 1 
Z 1 - dies mit Bescheid festzustellen und die Ausübung des Gewerbes zu 
untersagen. 

b) Bewilligungsverfahren 

§ 341. (1) Wer ein konzessioniertes Gewerbe (§ 5 Z 2) ausüben will, hat das 
Ansuchen bei der Behörde einzubringen, die zur Erteilung der betreffenden 
Konzession zuständig ist. Für das Ansuchen um Erteilung der Konzession gelten 
die Bestimmungen des § 339 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 Z 1 bis 3 sinngemäß. 

(2) Wer einen Nebenbetrieb führen will (§ 37), hat das Ansuchen bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Dem Ansuchen sind die im § 339 
Abs. 3 Z 1 und 2 angeführten Belege betreffend die rerson des Arbeitnehmers 
(§ 37 Abs. 1) anzuschließen. 

(3) Das Ansuchen um Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers 
(§ 39 Abs. 5 und § 40 Abs. 4) oder der Übertragung der Ausübung des Gewerbes 
an einen Pächter (§ 40 Abs. 2) ist bei der für die Erteilung der Konzession 
zuständigen Behörde einzubringen. Diesen Ansuchen sind die im § 339 Abs. 3 Z 1 
und 2 angeführten Belege betreffend die Person des Geschäftsführers oder des' 
Pächters anzuschließen. 

Vorgeschlagener Text 

§ 341 lautet: 

,,§ 341. (1) Wer ein bewilligungspflichtiges gebundenes Gewerbe (§ 128) 
ausüben will, hat das Ansuchen bei der Behörde (§ 191), die für den 
beabsichtigten Standort zuständig ist, einzubringen. Für das Ansuchen' um 
Erteilung der Bewilligung gelten die Bestimmungen des § 339 Abs. 2 erster Satz 
und Abs. 3 Z 1, 3 und 4 sinngemäß. 

(2) Dem Ansuchen um Genehmigung der Bestellung .eines Geschäftsführers für 
die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) sowie 
dem Ansuchen um Genehmigung der Übertragung der Ausübung eines solchen 
Gewerbes an einen Pächter sind die im § 339 Abs. 3 Z 1 und 3 angeführten Belege 
betreffend die Person des Geschäftsführers oder des Pächters anzuschließen. 

(3) Das Ansuchen um Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) in 
einer weiteren Betriebsstätte ist bei der für die weitere Betriebsstätte zuständigen 
Behörde einzubringen. Das Ansuchen um Bewilligung zur Ausübung eines 
Waffengewerbes (§ 192) oder eines Gewerbes nach § 207 oder § 212 in einer 
weiteren Betriebsstätte oder zur Verlegung des Betriebes eines solchen Gewerbes 
in einen anderen Standort ist bei der Behörde einzubringen, die zur Erteilung der 
betreffenden Bewilligung in dem Standort, in dem die weitere Betriebsstätte 
errichtet oder in den der Betrieb verlegt werden soll, zuständig wäre. Für diese 
Ansuchen, denen der Bewilligungsbescheid anzuschließen ist, gilt § 339 Abs. 2 
erster Satz sinngemäß. Die Behörde hat von einer Entscheidung, mit der einem 
Ansuchen stattgegeben worden ist, die zur Erteilung der betreffenden 
Bewilligung in dem Standort, auf den die Bewilligung lautet, zuständige Behörde, 
im Falle der Verlegung' des Betriebes die zur Erteilung der betreffenden 
Bewilligung im letzten Standort zuständige Behörde, zu verständigen. 
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.(4) Das Ansuchen um die be'sondere Bewilligung zur Ausübung eines 
konzessionierten Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte (§ 46 Abs, 4) oder zur 

, Verlegung des Betriebes (§ 49 Abs. 2) ist bei der Behörde einzubringen, die zur 
Erteilung der betreffenden Konzession in dem Standort, in dem die weitere 
Betriebsstätte errichtet oder in den der Betrieb verlegt werden soll, zuständig 
wäre; das Ansuchen um Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte (§ 47 Abs. 4) ist bei der für die weitere Betriebsstätte zuständigen 
Behörde einzubringen. Für:· diese Ansuchen, denen das Konzessionsdekret 
anzuschließen ist, gilt § 339 Abs. 2 erster Satz sinngemäß. Die Behörde hat von 
einer Entscheidung, mit der einem Ansuchen stattgegeben worden ist, die zur 
Erteilung der betreffenden Konzession in dem Standort, auf den die Konzession 
lautet, zuständige Behörde, im Falle der Verlegung des Betriebes die zur Erteilung 
der betreffenden Konzession im letzten Standort zuständige Behörde, zu 
verständigen. 

(5) Das Ansuchen um die besondere Bewilligung zur Verlegung des Betriebes 
einer weiteren Betriebsstätte für ein konzessioniertes Gewerbe (§ 49 Abs. 3) ist bei 
der Behörde einzubringen, die zur Erteilung der betreffenden Konzession in dem 
Standort, in den die weitere Betriebsstätte verlegt, werden soll, zuständig wäre, 
Diese Behörde hat von einer Entscheidung, mit der einem Ansuchen stattgegeben 
worden ist, die zur Erteilung der betreffenden Bewilligung zur Errichtung einer 
weiteren Betriebsstätte im letzten Standort zuständige Behörde sowie die zur 
Erteilung der betreffenden Konzession in dem Standort, auf den die Konzession 
lautet, zuständige Behörde zu verständigen. 

§ 342. (1) In den Fällen des § 341 Abs. 1 bis 3 sowie des Abs. 4, soweit es sich 
um das Ansuchen um die Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäftsfüh
rers handelt, sind' die Bestimmungen des § 340 Abs. 2 über die Anhörung der 
zuständigen Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
sinngemäß anzuwenden. 

. (2) Bei Gewerben, für die eine Konzession nur erteilt werden darf, wenn ein 
Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeausübung besteht, sind vor der Erteilung 
der Konzession oder der besonderen Bewilligung für die Errichtung einer 
weiteren Betriebsstätte oder für die Verlegung des Betriebes jedenfalls die 

, zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die 

Vorgeschlagener Text 

(4) Das Ansuchen um Bewilligung zur Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte für ein Waffengewerbe (§ 192) oder ein Gewerbe nach § 207 oder 
§ 212 ist bei der Behörde einzubringen, die zur ErteiIung der betreffenden 
Bewilligung in dem 'Standort, in den die weitere Betriebsstätte verlegt werden soll, 
zuständig wäre. Diese Behörde hat von einer Entscheidung, mit der einem 
Ansuch~n stattgegeben worden ist, die zur Erteilung der Bewilligung zur 
Errichtung einer weiteren Betriebsstätte im letzten Standort zuständige Behörde 
sowie die zur Erteilung derbetreffenden Bewilligung in dem Standort, auf den die 
Bewilligung lautet, zuständige'Behörde zu verständigen." . 

§ 342 lautet: 

,,§ 342. In den Fällen des § 341 Abs. 1 und 2 sowie des Abs. 3, soweit es sich um 
das Ansuchen um die Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
handelt, sind die Bestimmungen des' § 340 Abs. 2 über die Anhörung der 
zuständigen Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
sinngemäß anzuwenden." 
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Gemeinde des Standortes aufzufordern, ein· Gutachten zur hage des Bedarfes 
abzugeben. § 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 343. (1) Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt worden 
ist, hat die Bezirksverwaltungsbehörde ein Konzessionsdekret auszufertigen, aus 
dem der Inhaber der Konzession, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des 
Standortes der Gewerbeausübung, gegebenenfalls Bedingungen, Beschränkungen 
oder Auflagen im Sinne des § 25 Abs. 3 sowie eine Beschränkung auf Grund einer 
etwa erteilten Nachsicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 3 bis 5) und das 
Datum des Bescheides ersichtlich sind. 

(2) Vor der Ausfertigung des Konzessionsdekretes .. ist die Zahlung oder 
Stundung der Einverleibungsgebühr oder die Nachsicht von der Zahlung dieser 
Gebühr (§ 57 bund § 57 f des Handelskammergesetzes in der Fassung der 
4. Handelskammergesetz-Novelle, BGBI. Nr. 208/1969) nachzuweisen. 

'(3) Soll dem Ansuchen des Konzessionswerbers vollinhaltlich Rechnung 
getragen werden und steht gegen die Erteilung der Konzession durch die 
Bezirksverwaliungsbehörde keinem Dritten ein Berufungsrecht zu, so hat diese 
Behörde bei Vorliegen der Voraussetzung gemäß Abs. 2 statt des Bescheides 
(Abs. 1) sogleich das Konzessionsdekret, das in diesem Fall als Bescheid gilt, 
auszufertigen; in diesem Falle ist der Xonzessionswerber bereits mit der 
Zustellung des Konzessionsdekretes zur AusüDung der Konzession berechtigt, 
ohne den Zeitpunkt, in dem das Konzessionsdekret nicht mehr der Berufung 
unterliegt, abwarten zu müssen. 

(4) Hinsichtlich der Vermerke auf dem Konzessionsdekret gilt § 340 Abs. 5 
sinngemäß. 

§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Konzession oder die besondere 
Bewilligung für die Errichtung einer weiteren Betriebsstätte oder für die 
Verlegung des Betriebes erteilt (§ 25, § 46 Abs. 4 unq § 49 Abs.2 und 3), die 
Führung eines Nebenbetriebes bewilligt (§ 37 Abs. 2), die Bestellung eines 
Geschäftsführers oder eines Filialgeschäftsführers oder die Übertragung der 
Ausübung des Gewerbes an einen Pächter genehmigt wird (§ 39 Abs. 5, § 40 
Abs. 4, § 47 Abs. 4 und § 40 Abs. 2), steht der zuständigen. Gliederung der 

Vorgeschlagener Text 

§ 343 entfällt. 

§ 344 lautet: 

,,§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem die Bewilligung zur Ausübung eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) erteilt, die Bestellung eines 
Geschäftsführers oder eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung eines solchen 
Gewerbes oder die Übertragung der Ausübung eines solchen Gewerbes an ·einen 
Pächter genehmigt oder bei Waffengewerben (§ 192) und Gewerben nach § 207 
und § 212 die Errichtung einer weiteren Betriebsstätte oder die Verlegung des 
Betriebes bewilligt wird, steht der zuständigen Gliederung der Landeskammer der 
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Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung insüweit zu, 
als es sich um die Entscheidung über die Erbringungdes Befähigungsnachweises 
auf andere Weise als durch Vürlage eines Prüfungszeugnisses oder über das 
Vürliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeausübung handelt, 
wenn die Entscheidung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht 
üder wenn die Gliederung nicht gehört würden ist (§ 342 Abs. 1 und 2). 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der Übertragung der Ausübung des 
Gewerbes an einen Pächter mit der Begründung abgewiesen, daß dieser den 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht entspricht, so. steht das Recht der Berufung 
süwühl dem Gewerbeinhaber als auch dem namhaft gemachten Pächter zu. 

(3) In den Fällen, in denen für Bewilligungsverfahren in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht <ler administrative Instanzenzug 
bis zum Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, wenn 

1. der Landeshauptmann als Rechtsmittelbehörde die Entscheidung der 
Bezirksverwaltungsbehörde über ein Ansuchen um eine Künzessiün nicht 
bestätigt hat, 

2. es sich um ein Verfahren über ein Ansuchen um die Bewilligung der 
Führung eines Nebenbetriebes handelt, üder 

3. der Landeshauptmann als Rechtsmittelbehördedie Entscheidung der 
Bezirksverwaltungsbehörde über ein Ansuchen um die Genehmigung der 
Bestellung eines Geschäftsführers üder Filialgeschäftsführers üder um die 
Genehmigung der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen 
Pächter nicht bestätigt hat . 

. c) Anzeigeverfahren 

§ 345. (1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4 (weitere Ausübung des Gewerbes 
nach Zurücklegung des 24. Lebensjahres üder bei Erlangung der Eigenberechti
gung), gemäß § 11 Abs. 4 (weitere Ausübung des Gewerbes einer Persünengesell
schaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters, 
Eintritt eines neuen Gesellschafters), gemäß § 11 Abs. 5 (Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft durch Übertragung des Unternehmens auf einen Gesellschaf
ter üder Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Persünengesellschaft des 
Handelsrechtes und weitere Ausübung des Gewerbes der Kapitalgesellschaft), 

..' 

Vürgeschlagener Text 

gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung insüweit zu, als es sich um die 
Entscheidung über die Erbringung des Befähigungsnachweises auf andere Weise 
als durch Vürlage eines Prüfungszeugnisses handelt, wenn die Entscheidung 
ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht üder wenn die 
Gliederung nicht gehört würden ist (§ 342). 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der Übertragung der Ausübung eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) an einen Pächter mit der 
Begründung abgewiesen, daß dieser den gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
entspricht, so. steht das Recht der Berufung süwühl dem Gewerbeinhaber als auch 
dem namhaft gemachten Pächter zu." 

§ 345 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 345. (1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs.4 (weitere Ausübung des Gewerbes 
nach Zurücklegung des 24. Lebensjahres üder bei Erlangung der Eigenberechti
gung), gemäß § 11 Abs. 3 (weitere Ausübung des Gewerbes einer Persünengesell
schaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters, 
Eintritt eines neuen Gesellschafters), gemäß § 11 Abs.4 (Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft durch Übertragung des Unternehmens auf einen Gesellschaf
ter üder Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Persünengesellschaft des 
Handelsrechtes und weitere Ausübung des Gewe;bes der Kapitalgesellschaft), 
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gemäß § 11 Abs. 6 (Eintni.gung in das Handelsregister, daß der Betrieb eines 
Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft des Handelsrechtes als 
Sacheinlage gegen Gewährung von· Gesellschaftsanteilen in eine Kapitalgesell
schaft eingebracht worden ist, und weitere Ausübung des Gewerbes des 
Einzelunternehmers oder der Personengesellschaft des Handelsrechtes), gemäß 
§ 11 Abs.7 (Neubildung einer Aktiengesellschaft durch Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften und weitere Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Gesellschaften oder Neubildung einer Genossenschaft durch Verschmelzung von 
Genossenschaften und weitere Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Genossenschaften), gemäß § 11 Abs. 8 (Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit- oder untereinander oder von 
Genossenschaften durch Aufnahme und weitere Ausübung der Gewerbe der 

. übertragenden Gesellschaft bzw. Genossenschaft) und gemäß § 12 (Umwandlung 
einer Offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft in eine Offene Handelsgesellschaft) sind bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes, bei konzessiorierten Gewerben bei 
der für die Erteilung der Konzession zuständigen Behörde, zu erstatten. 

(2) Die Anzeigen gemäß § 37 Abs.3 (Bestellung eines neuen befähigten 
Arbeitnehmers in einem Nebenbetrieb), gemäß § 39 Abs.4 und § 40 Abs.4 
(Bestellung und Ausscheiden eines Geschäftsführers für die Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes), gemäß § 40 Abs.2 (Übertragung und Widerruf der 
Übertragung der Ausübung eines Anmeldungsgewerbes an einen Pächter), gemäß 
§§ 42 bis 44 (Fortbetriebe), gemäß § 63 Abs. 4 (Änderung des Namens oder der 
Firma) und gemäß § 86 (Anzeige über die Zurücklegung einer Gewerbeberechti
gung) sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu erstatten. 

(3) Die Anzeigen gemäß § 39 Abs. 5 und § 40 Abs. 4 (Ausscheiden eines 
Geschäftsführers für die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes) und gemäß 

Vorgeschlagener Text 

gemäß § 11 Abs.5 (Eintragung in das Firmenbuch, daß der Betrieb emes 
Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft des Handelsrechtes als 
Sacheinlage gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen in eine Kapitalgesell
schaft eingebracht worden ist, und weitere Ausübung des Gewerbes des 
Einzelunternehmers oder der Personengesellschaft . des Handelsrechtes), gemäß 
§ 11 Abs. 6 (Neubildung einer Aktiengesellschaft durch Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften und weitere Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Gesellschaften oder Neubildung einer Genossenschaft durch Verschmelzung von 
Genossenschaften und weitere Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Genossenschaften), gemäß § 11 Abs. 7 (Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit- oder untereinander oder von 
Genossenschaften durch Aufnahme und weitere Ausübung der Gewerbe der 
übertragenden Gesellschaft bzw. Genossenschaft) und gemäß § U (Umwandlung 
einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft, einer 
Kommanditgesellschaft in eine offene Handelsgesellschaft, einer offenen 
Erwerbsgesellschaft in eine Kommandit-Erwerbsgesellschaft, einer Kommandit
Erwerbsgesellschaft in eine offene Erwerbsgesellschaft, eirier Personengesell
schaft des Handelsrechtes in eine eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer 
eingetrageneIl Erwerbsgesellschaft in eine Personengesellschaft des Handelsrech
tes) sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes, bei bewilligungs
pflichtigen gebundenen Gewerben (§ 128) bei der für die Erteilung der 
Bewilligung zuständigen Behörde zu erstatten. 

(2) Die Anzeigen gemäß § 37 Abs.2 (Führung eines integrierten Betriebes 
sowie Bestellung eines befähigten Arbeitnehmers), gemäß § 37 Abs. 3 (Bestellung 
eines neuen befähigten Arbeitnehmers in einem integrierten Betrieb), gemäß § 39 
Abs. 4 und § 40 Abs. 4 (Bestellung u'nd Ausscheiden eines Geschäftsführers für die 
Ausübung eines Gewerbes), gemäß § 40 Abs. 2 (Übertragung und Widerruf der 
Übertragung der Ausübung eines Gewerbes an einen Pächter), gemäß §§ 42 bis 44 
(Fortbetriebe), gemäß § 63 Abs.4 (Änderung des Namens oder der Firma, 
Eintragung oder Löschung der Firma einer natürlichen Person im Firinenbuch) 
und gemäß § 86 (Anzeige über die Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung) 
sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu erstatten." 

§ 345 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Bei bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerben (§ 128) sind die 
Anzeigen über das Ausscheid~? eines Geschäftsführers oder Filialgeschäftsfühiers 
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Geltender Text 

§ 40 Abs.'2 (Widerruf der Übertragung der Ausübung eines konzessionierten· 
Gewerbes an einen Pächter) sind bei der für die Erteilung der Konzession 
zuständigen Behörde zu erstatten. 

(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 (Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte), gemäß § 47 Abs. 3 (Bestellung und Ausscheiden 
eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 48 (Einstellung der Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der für die weitere 
Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die 
Anzeige gemäß § 46 Abs. 3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. 

(5) Die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 4 (Ausscheiden eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte) und gemäß § 48 (Einstellung der Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der für die weitere 
Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. 

(6) Die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 (Verlegung des Betriebes emes 
Anmeldungsgewerbes) und gemäß § 49 Abs.3 (Verlegung des Betriebes einer 
weiteren Betriebsstätte für ein Anmeldungsgewerbe) sind bei der für den neuen 
Standort zuständigen . Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für diese 
Anzeigen gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. 

(7) Den Anzeigen gemäß Abs. 1 bis 6 sind die zum Nachweis der gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Maßnahme oder Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige 
ist, erforderlichen Belege anzuschließen; § 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(8) Wenn die jeweils geforderten Voraussetzungen gegeben sind, hat die 
Behörde, bei der gemäß Abs. 1 bis 6 die Anzeigen zu erstatten sind, 

1. die Anzeigen gemäß § 8 Abs.4, § 11 Abs.4 bis 7, § 12, § 37 Abs. 3, § 39 
Abs. 4 und § 40 Abs. 4, wenn die Bestellung eines Geschäftsführers· 

Vorgeschlagener Text 

sowie über den Widerruf der Ubertragung der Ausübung an einen Pächter bei der 
für die Genehmigung zuständigen Behörde zu erstatten." 

§ 345 Abs, 4 lautet: 

,,(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs.3 (Ausübung eines Gewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte), gemäß § 47 Abs. 3 (Bestellung und Ausscheiden eines 
Filialgeschäftsführers für die Ausübung ei.nes Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte) und gemäß § 48 Abs. 1 (Einstellung der Ausübung eines Gewerbes 
in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der für die weitere Betriebsstätte 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehärde zu erstatten. Die Anzeige gemäß § 153 
(Ausübung des Gastgewerbes außerhalb der Betriebsräume und allfälligen 
sonstigen Betriebsflächen des Standortes) ist bei der nach dem Ort der Tätigkeit 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die Anzeige gemäß 
§ 46 Abs. 3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß." 

§ 345 Abs. 5 entfällt. 

Im § 345 Abs. 6 wird im Klammerausdruck nach dem Zitat ,,§ 49 Abs. 1" das 
Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort ,;Gewerbes" und im Klammeraus
druck nach dem Zitat ,,§ 49 Abs. 3" das Wort "Anmeldungsgewerbe" durch das 
Wort "Gewerbe" ersetzt, 

. § 345 Abs. 8 Z 1 und 2 lauten: 
,,1. die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 3 bis 7, § 12, § 37 Abs. 2 und 3, 

§ 39 Abs. 4 und § 40 Abs. 4, wenn die Bestellung eines Geschäftsführers 
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Geltender Text 

angezeigt wird, § 40 Abs. 2, wenn die Übertragung der Gewerbeausübung 
an einen Pächter angezeigt wird, sowie §§ 42 bis 44 mit Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen; 

2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 sowie § 47 Abs. 3, wenn die Bestellung eines 
Filialgeschäftsführers angezeigt wird, mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen 
und die für den' Standort der Gewerbeberechtigung zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen; 

3. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen und 
die für den letzten Standort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu 
verständigen; 

4. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 3 mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen und 
die für den letzten Standort der weiteren Betriebsstätte sowie für den 
Standort der Gewerbeberechtigung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
zu verständigen; 

5. die Anzeigen gemäß § 39 Abs.4 und 5 sowie § 40 Abs.4, wenn das 
Ausscheiden eines Geschäftsführers angezeigt wird, § 40 Abs. 2, wenn der 
Widerruf der Übertragung der Gewerbeausübung an einen Pächter 
angezeigt wird, sowie § 86 in den Verwaltungsakten entsprechend zu 
vermerken, wenn nicht die Erlassung eines Bescheides oder die Ausfertigung 
einer Bescheinigung beantragt worden ist; 

6. die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 3 und 4, wenn das Ausscheiden eines 
Filialgeschäftsführers angezeigt wird, sowie § 48 in den Verwaltungsakten 
entsprechend zu vermerken, wenn nicht die Erlassung eines Bescheides oder 
die Ausfertigung einer Bescheinigung beantragt worden ist, sowie die für 
den Standort der Gewerbeberechtigung zuständige Bezirksverwaltungsbe
hörde, bei konzessionierten Gewerben die zur Erteilung der Konzession 
zuständige Behörde, zu verständigen; 

7. die Anzeigen gemäß § 63 Abs. 4 bei Anmeldungsgewerben auf dem 
Gewerbeschein, und bei konzessionierten Gewerben auf dem Konzessions-
dekret zu vermerken. . 

(9) Wenn die jeweils geforderten gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben 
sind, so hat die Behörde, bei der die Anzeige erstattet worden ist - unbeschadet 
eines Verfahrens nach §§ 366 ff -, dies mit Bescheid festzustellen und die 
Maßnahme oder die Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, zu untersagen; 
§ 344 Abs. 2 gilt sinngemäß für den Pächter. 

Vor ge sc h lag e n er' Tex t 

angezeigt wird, § 40 Abs. 2; wenn die Übertragung der Gewerbeausübung 
an einen Pächter angezeigt wird, sowie §§ 42 bis 44 mit Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen; 

2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3, gemäß § 47 Abs. 3, wenn die Bestellung 
eines Filialgeschäftsführers angezeigt wird, sowie gemäß § 153 mit Bescheid 
zur Kenntnis zu nehmen und die für den Standort der Gewerbeberechtigung 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen;" 

Im § ~45 Abs. 8 Z 5 entfallen bei der Zitierung des § 39 die Worte "und 5". 

§ 345 Abs: 8 Z 6 und 7 lauten: 

,,6. die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 3, wenn das Ausscheiden eines 
Filialgeschäftsführers angezeigt wird, sowie § 48 Abs. 1 in denVenvaltu!?-gs
akten entsprechend zu vermerken, wenn nicht die Erlassung eines 
Bescheides oder die Ausfertigung einer Bescheinigung beantragt worden ist, 
sowie die für den Standort der Gewerbeberechtigung zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde, bei bewilligungspflichtigen gebundenen Ge
werben (§ 128) die zur Genehmigung zuständige Behörde, zu verständigen; 

7. die Anzeigen gemäß § 63 Abs. 4 auf dem Gewerbeschein zu vermerken." 

Im § 345 Abs. 9 wird das Wort "Wenn" durch die Worte "Werden,durch dieses 
Bundesgesetz vorgeschriebene Anzeigen erstattet, obwohl hiefür" ersetzt. 
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cl) Nachsichtsverfahren 

§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist zuständig: 
1. der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, sofern es sich um 

di~ Nachsicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 bis 5 und 7) für ein 
konzessioniertes Gewerbe oder um die Nachsicht von der Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers (§ 41 Abs. 4) für die Fortführung eines 
konzessionierten Gewerbes handelt und der Bundesminister die für die 
Erteilung der Konzession zuständige Behörde ist; 

2. der Landeshauptmann in den Fällen einer Nachsicht vom Befähigungsnach
weis (§ 28 Abs. 1 bis 5 und 7) für die übrigen konzessionierten Gewerbe, für 
Handwerke und für gebundene Gewerbe gemäß§ 103 Abs. 1 lit. a, in den 
Fällen einer Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Konzessionsprüfung (§ 28 Abs.6), in den Fällen einer Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis gemäß § 28 a, in den Fällen einer Nachsicht vom 
Ausschluß von der Gewerbeausübung gemäß §§ 26 und 27 sowie in den 
Fällen einer Nachsicht von der Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers (§ 41 Abs. 4) für die Fortführung eines konzessionierten 
Gewerbes, zu dessen Erteilung der Landeshauptmannzuständig ist; 

3. die Bezirksverwaltungsbehörde in allen sonstigen Nachsichtsfällen. 

(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei konzessionierten Gewerben zugleich mit 
dem Ansuchen um Erteilung der Konzession (§ 341 Abs.1) oder um 
Genehmigung (§ 341 Abs. 3 und 4) eingebracht werden. 

(3) Im Nachsichtsverfahren gemäß §§ 26 bis 28 hat die Behörde die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft unt~r Anschluß der 
vorgelegten Belege aufzufordern, innerhalb einer Frist von sechs Wochen ein 
Gutachten abzugeben; eine solche Aufforderung hat zu entfallen, wenn das 
Gutachten bereits vorliegt. Handelt es ,sich um ein Gewerbe, das die 
Mitgliedschaft zu einem Gremium der Sektion Handel der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft begründet, so ist die Sektion Handel die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 

§ 346 Abs. 1 lautet: 

,,§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist zuständig: 
1. der Landeshauptmann in den Fällen einer Nachsicht 

a) vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 bis 5 und 7) für bewilligungs
pflichtige gebundene Gewerbe (§ 128) sowie für Handwerke und für 
gebundene Gewerbe, bei denen die Prüfung vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommission abzulegen ist, , 

b) von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung im Sinne 
des § 22 Abs. 1 Z 3 (§ 28 Abs.6), wenn die Prüfung vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommission abzulegen ist, 

c) vom Ausschluß von der Gewerbeausübung gemäß §§ 26 und 27; 
2. die Bezirksverwaltungsbehörde in allen sonstigen Nachsichtsfällen. " 

§ 346 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei bewilligungspflichtigen gebundenen 
Gewerben (§ 128) zugleich mit dem Ansuchen um Erteilung der Bewilligung 
(§ 341 Abs. 1) oder um Genehmigung (§ 341 Abs. 2 und 3) eingebracht werden." 
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(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nachsicht VOn dem zur Ausübung von 
Handwerken, gebundenen o<ier konzessionierten Gewerben vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis erteilt worden ist, steht der zuständigen Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung zu, wenn die 
Entscheidung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn 
sie nicht gehört worden ist. . 

(5) In den Fällen einer Nachsicht vom Befähigungsnachweis gemäß § 28 a 
gelten die Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, daß jeweils die zuständige Sektion der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft die zuständige Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist. 

(6) In den Fällen, in denen gemäß Abs. 1 Z 3 die Bezirksverwaltungsbehörde 
für die Erteilung einer Nachsicht zuständig ist, geht der administrative 
Instanzenzugbis zum Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, wenn 
der Landeshauptmann als Rechtsmittelbehörde die Entscheidung der Bezirksver
walturigsbehörde über ein Ansuchen um eine Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis nicht bestätigt hat. 

e) Verfahren betreffend die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes 

§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) angemeldet, ist es aber offenkundig, daß eine Ausübung 

. des Gewerbes in dieser Form gar nicht beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht 
möglich ist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Ausübung des Gewerbes zu 
untersagen. Wird um die Bewilligung zur Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes (§ 7) angesucht, ist es aber 
offenkundig, daß eine Ausübung des Gewerbes in dieser Form gar nicht 
beabsichtigt ist oder vorläufig überhaupt nicht möglich ist, so hat die zur Erteilung 
der betreffenden Konzession zuständige Behörde das Ansuchen abzuweisen. 

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der Ausübung des Gewerbes in der Form 
eines Industriebetriebes gemäß § 340 Abs. 1 ein Bescheid erlassen oder der 
Gewerbeschein gemäß § 340 Abs. 4 ausgefertigt oder ist die Konzession für die 
Ausübung eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes erteilt worden, 
bestehen jedoch in der Folge Zweifel, ob das Gewerbe tatsächlich in dieser Form 

Vorgeschlagener Text 

§ 346 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nachsicht von dem Zur Ausübung von 
Handwerken oder gebundenen Gewerben vorgeschriebenen Befähigungsnach
weis erteilt worden ist, steht der zuständigen Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung zu, wenn die Entscheidung 
ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht 
gehört worden ist." 

§ 346 Abs. 5 und 6 entfallen. 

§ 347 Abs. 1 lautet: 

,,§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) angemeldet oder um die Bewilligung zur Ausübung eines 
bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) in der Form eines 
Industriebetriebes angesucht, ist es aber offenkundig, daß eine Ausübung des 
Gewerbes in dieser Form gar nicht beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht 
möglich ist, so hat die Behörde die Ausübung des Gewerbes zu untersagen." 

Im § 347 Abs. 2 entfallen die Worte "oder ist die Konzession für die Ausübung 
eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes erteilt". 
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ausgeübt wird, so hat der Landeshauptmann über diese Frage zu entscheiden. Vor 
der Entscheidung hat er die beteiligten Fachgruppen, die als zuständige 
Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Betracht 
kommen könnten, den beteiligten Fachverband der Industrie sowie die 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte zu hören, die ihre Gutachten binnen sechs Wochen abzugeben haben. 
Kommen von einer Sektion der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
mehrere Fachgruppen als zuständige Gliederungen in Betracht, dann tritt die 
betreffende Sektion der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft als 
zuständige Gliederung an die Stelle ihrer beteiligten Fachgruppen. 

, (3) Gegen den Bescheid steht den beteiligten Gliederungen der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft und dem beteiligten Fachverband der Industrie das 
Recht der Berufung zu, wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen 
'Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden sind. 

f) Feststellungsverfahren der Oberbehörde über die Anwendbarkeit der 
gewerberechtlichen Vorschriften und über den aufrechten Bestand von 

Gewerbeberechtigungen 

§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmelduri.g erstattet oder bei der Bezirksverwal
tungsbehörde oder beim Landeshauptmann um die Bewilligung zur Ausübung 
eines konzessionierten Gewerbes oder um die Genehmigung einer gewerblichen 
Betriebsanlage angesucht oder bei der Bezirksverwaltungsbehörde oder beim 
Landeshauptmann die Feststellung beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer 
Anlage im Sinne des § 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die 
betreffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind, 
so hat der Landeshauptmann von Amts wegen über diese Frage zu entscheiden. 
Dies gilt auch für den Fall, wenn in einem Verwaltungsstrafverfahren gemäß 
§ 366 Zweifel bestehen, ob auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anwendbar sind. 

(2) Vor der Entscheidung hat der Landeshauptmann die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die nach der Sachlage in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen zu hören, die ihre Gutachten 
binnen sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht gegen den Bescheid das 
Recht der Berufung zu, falls die Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen 
Gutachten widerspricht oder sie nicht gehört worden sind. 

, 
------------------------------------------------~'- -- - --~ 

Vorgeschlagener Text 

§ 348 Abs. 1 lautet: 

,,§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstattet oder um die Bewilligung 
zur Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes (§ 128) oder 
um die Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage angesucht oder bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde oder beim Landeshauptmann die Feststellung 
beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des § 74 gegeben 
ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der Landeshauptmann über diese 
Frage zu entscheiden. Dies gilt auch für den Fall, wenn in einem 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die betreffende 
Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anwendbar sind.H 
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Geltender Text 

(3) Wird beim Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten um die 
Bewilligung zur Ausübung eines konzessionierten Gewerbes oder um die 
Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage angesucht oder beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die Feststellung beantragt, ob 
die Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des § 74 gegeben ist, bestehen 
aber Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der Bundesminister fur wirtschaftliche 
Angelegenheiten von Amts wegen über diese Frage zu entscheiden. Abs. 2 erster 
Satz gilt sinngemäß. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben die für die 
Erteilung der Konzession zuständige Behörde, hat von Amts wegen oder auf 
Antrag einer Person, die ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat, mit 
Bescheid festzustellen, ob eine Gewerbeberechtigung aufrecht ist und 
verneinendenfalls, in welchem Zeitpunkt sie geendet hat. 

g) Verfahren bei den schiedsgerichtlichen Ausschüssen über den Umfang von 
Gewerbeberechtigungen und die Einreihung von Gewerben 

§ 349; (1) Zur Entscheidung 
1. über den Umfang einer Gewefbeberechtigung (§ 29) im Verhältnis zu einer 

anderen Gewerbeberechtigung und 
2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die Gegenstand einer 

Gewerbeanmeldung, eines Ansuchens um Erteilung einer Konzession oder 
eines Ansuchens um Nachsicht vom Befähigungsnachweis ist, ein freies 
Gewerbe sein kann oder einem Handwerk, einem gebundenen oder einem 
konzessionierten Gewerbe vorbehalten ist, 

sind schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft berufen. 

(2)· Schiedsgerichtliche Ausschüsse sind bei jeder Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft zu bestellen; sie haben jeweils aus drei Mitgliedern zu 
bestehen, . von denen eines rechtskundig sein muß, und die bei den anderen 
abwechselnd einer von der Vollversammlung der Landeskammer (§ 11 des 
Handelskammergesetzes) gewählten Liste zu entnehmen sind; diese beiden 
Mitglieder dürfen weder den im einzelnen Fall betroffenen noch verwandten 
Gewerben angehören. 

Vorgeschlagener Text 

Im § 348 Abs. 3 entfallen die Worte "die Bewilligung zur Ausübung eines 
konzessionierten Gewerbes oder um" sowie die Worte "von Amts wegen". 

Im § 348 Abs.4 werden die Worte "Die Bezirksverwaltungs,behörde, bel 
konzessionierten Gewerben die für die Erteilung der Konzessio'n zuständige 
Behörde" sowie der Beistrich nach dieser Wortfolge durch die Worte "Die 
Behörde" ersetzt. 

§ 349 lautet: 

,,§ 349. (1) Zur Entscheidung 
1/ über den Umfang einer Gewerbeberechtigung (§ 29) im Verhältnis zu einer 

anderen Gewerbeberechtigung und 
2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die Gegenstand einer 

Gewerbeanmeldung, eines Ansuchens um Bewilligung oder eines Ansuchens 
um Nachsicht vom Befähigungsnachweis ist, ein freies Gewerbe sein kann 
Oder einem Handwerk oder einem gebundenen Gewerbe vorbehalten ist, 

ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten berufen. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 kann 
1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die eine Gewerbeanmeldung 

erstattet, um Erteilung einer Bewilligung oder um Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis angesucht hat, und 

2. von einer berührten Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft _ 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 
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Geltender Text 

(3) Die Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft haben für die 
schiedsgerichtlichen Ausschüsse Geschäftsordnungen betreffend Gang und 
Ablauf der Geschäfte zu heschließen, die dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten Zur Kenntnis zu bringen sind. 

(4) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidungen kann 
1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die eine' Gewerbeanmeldung 

erstattet, ein Konzessionsansuchen eingebracht oder um Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis angesucht hat, und 

2. von einer berührten Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 

(5) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entscheidung ist von Amts wegen zu 
stellen, wenn die betreffende Frage eine Vorfrage in einem Verwaltungsverfahren 
ist und nicht ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz enthaltenen 
Gesichtspunkte beurteilt werden kann, es sei denn, daß die Voraussetzung für die 
Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 6 vorliegt. 

(6) Der Ausschuß kann den Antrag zurückweisen, wenn nach seiner Ansicht ein 
ernst zu" nehmender Zweifel über die zur Entscheidung gestellte Frage nicht 
besteht oder wenn über die Frage in den letzten fünf Jahren vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten in letzter Instanz oder vom Verwaltungsge
richtshof auf Grund einer Säumnisbeschwerde (Art. 132 B-VG) entschieden 
worden ist. 

(7) . Andernfalls hat der schiedsgerichtliche Ausschuß schriftliche Stellungnah
men der im Abs. 4 genannten Parteien und der sonst sachlich beteiligten 
Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft einzuholen. 

(8) Im Verfahren sind die 1m Abs. 4 Z 1 genannten Personen u~d die im Abs. 4 
Z 2 und Abs. 7 genannten Gliederungen der Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft Parteien, und es steht ihnen das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 wegen 
Rechtswidrigkeit zu. 

Vor g e schi a gen er Tex t 

(3) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 ist von Amts wegen zu stellen, 
wenn die betreffende Frage eine Vorfrage in einem nicht beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen Verwaltungsverfahren ist und nicht 
ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz enthaltenen Gesichtspunkte 
beurteilt werden kann, es sei denn, daß die Voraussetzung für die Zurückweisung 
des Antrages gemäß Abs. 4 vorliegt. Ist eine Vorfrage im Sinne des ersten Satzes 
in einem beim Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen 
Verwaltungsverfahren zu beurteilen, so ist das Verfahren gemäß Abs. 1 von Amts 
wegen einzuleiten, wennhievon nicht gem;{ß Abs. 4 abgesehen wird. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann den Antrag 
zurückweisen oder von der Einleitung eines Verfahrens gemäß Abs. 1" von Amts 
wegen absehen, wenn ein ernst zu nehmender Zweifel über"diezur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die Frage in den letzten fünf Jahren 
vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten oder vom Verwaltungs
gerichtshof auf Grund einer Säumnisbeschwerde (Art. 132 B~ VG) entschieden 
wordell! ist. 

(5) Andernfalls hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
schriftliche Stellungnahmen der im Abs. 2 genannten Parteien und der sonst 
sachlich beteiligten Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft einzuholen. 

(6) Im Verfahren sind die im Abs. 2 Z 1 genannten Personen und die im Abs. 2 
Z 2 und Abs. 5 genannten Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft Parteien und es steht ihnen das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 wegen 
Rechtswidrigkeit zu." 
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Geltender Text 

(9) Sachlich in Betracht kommende Oberbehörde und im administrativen 
Instanzenzug übergeordnete Behörde der schiedsgerichtlichen Ausschüsse ist der 
Landeshauptmann und über diesem der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten. Der administrative Instanzenzug geht bis zum Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

h) Verfahren bei Prüfungen (Regelung des Prüfungswesens) 

§ 350. (1) Vom Amte eines Mitgliedes der Prüfungskommission sind 
ausgeschlossen 

1. der Lehrberechtigte (die Lehrberechtigten) sowie die Arbeitgeber des 
Prüflings während der letzten drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling in gerade Linie verwandt oder verschwägert 
oder mit ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, 

3. der Ehegatte des Prüflings, 
4. die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzliche Vertreter des Prüflings und 
5. Personen; deren volle Unbefangenheit gegenüber dem Prüfling aus adneren 

Gründen in Zweifel zu ziehen ist. 

(2) Über den Ausschluß der Mitglieder der Prüfungskommission entscheidet 
bei Meisterprüfungen und bei den für die Ausübung gebundener Gewerbe 
vorgeschriebenen Prüfungen der Leiter der bei der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft errichteten Prüfungsstelle, bei den für die Ausübung 
konzessionierter Gewerbe vorgeschriebenen Prüfungen - ausgenommen 
Meisterprüfungen - hinsichtlich des Vorsitzenden der Landeshauptmann, 
hinsichtlich der übrigen Mitglieder der Vorsitzende der Prüfungskommission. 
Der Vorsitzende hat die Prüfer vor Beginn der Prüfung über allfällige 
Ausschließungsgründe zu befragen; doch soll schon bei der Zusammensetzung 
der Prüfungskommission und bei der Anberaumung des Prüfungstermins auf 
allfällige Ausschließungsgründe nach Möglichkeit Bedacht genommen werden. 

(3) Der Vorsitzende hat dem Landeshauptmann oder dem von diesem 
Beauftragten die gewissenhafte und unparteiische Ausübung seines Amtes 
schriftlich oder mündlich zu geloben. Die übrigen Mitglieder der Prüfungskom
mission haben dem Vorsitzenden dieses Gelöbnis schriftlich oder mündlich zu 

Vorgeschlagener Text 

Die §§ 350 bis 352 lauten: 

,,§ 350. (1) Vom Amte eirtes Mitgliedes der Prüfungskommission sind 
ausgeschlossen 

1. der Lehrberechtigte (die Lehrberechtigten) sowie die Arbeitgeber des 
Prüflings während der letzten drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling in gerader Linie verwandt oder verschwägert 
oder mit ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, 

3. der Ehegatte des Prüflings, 
4. die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzliche Vertreter des Prüflings und 
5. Personen, deren volle Unbefangenheit gegenüber dem Prüfling aus anderen 

Gründen in Zweifel zu ziehen ist. . \ 

(2) Über den Ausschluß der Mitglieder der Prüfungskommission entscheidet 
bei Meisterprüfungen und bei Unternehmerprüfungen der Leiter der bei der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft errichteten Prüfungsstelle. Bei den 
für die Ausübung gebundener Gewerbe vorgeschriebenen Prüfungen entscheidet 
hierüber, wenn die Prüfung bei den bei den LaJ;1deskammern der gewerblichen 
Wirtschaft errichteten Prüfungsstellen abzulegen ist, der Leiter der in Frage 
kommenden Prüfung'sstelle, wenn die Prüfung vor einer vom Landeshauptmann 
zu bestellenden Kommission abzulegen ist, hinsichtlich des Vorsitzenden der 

. Landeshauptmann, hinsichtlich der übrigen Mitglieder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission. Der Vorsitzende hat die Prüfer vor Beginn der Prüfung 
über allfällige Ausschließungsgründe zu befragen; doch soll schon bei der 
Zusammensetzung der Prüfungskommission und bei der Anberaumung des 
Prüfungstermins auf allfällige Ausschließungsgründe nach Möglichkeit Bedacht 
genommen werden. 

(3) Der Vorsitzende hat dem Landeshauptmann oder dem von diesem 
Beauftragten ·die gewissenhafte und· unparteiische Ausübung seines Amtes 
schriftlich oder mündlich zu geloben. Die übrigen Mitglieder der Prüfungskom
mission haben dem Vorsitzenden dieses Gelöbnis schriftlich oder mündlich zu 
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geben. Wenn dieses Gelöbnis bereits einmal abgelegt wurde, genügt es, wenn an 
dieses Gelöbnis bloß erinnert wird. 

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahmsweise hat jedoch der Vorsitzende 
der Prüfungskommission einzelne Zuhörer zuzulassen, sofern diese ein 

. persönliches oder berufliches ,Interesse glaubhaft machen und die räumlichen 
Verhältnisse die Anwesenheit der Zuhörer ohne Beeinträchtigung des 
Prüfungsablaufes gestatten. Die Aufsichtsbehörden können zur Überwachung 
des ordnungsmäßigen Vorganges bei der Prüfung einen Vertreter zur Prüfung 
entsenden. Der Landeshauptmann ist von der Abhaltung der' Prüfung zu 
verständigen. Der mündliche Teil der Prüfung ist vor der gesamten 
Prüfungskommission abzulegen. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung und der Beratung der Prüfungskommission 
ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von allen Prüfern zu unterzeichnen ist. 
Das Ergebnis der Prüfung bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling durch den Vorsitzenden vor der 
gesamten Kommission bekanntzugeben. Gegen den Beschluß der Kommission 
steht dem Prüfling kein Rechtsmittel zu. Über die bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, das auf "bestanden", allenfalls ~ bei weit 
über dem Durchschnitt liegenden Leistungen - auf "mit Auszeichnung 
bestanden" zu lauten hat. Aus dem Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder 
Mehrstimmigkeit des Beschlusses ersichtlich sein. Über eine nur teilweise 
bestandene Prüfung ist dem Geprüften ein Zeugnis auszustellen, wenn er 

1. die gesamte Prüfung mit Ausnahme des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung 
oder 

2. den Prüfungsteil Ausbilderprüfung 
bestanden hat. 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nichtbestehens frühestens nach einem 
halben Jahr wiederholt werden. Hat der Prüfling jedoch die Prüfung teilweise 
bestanden, so kann die Prüfungskommission unter Berücksichtigung der bei der 
Prüfung festgestellten Fähigkeiten und Kenntnisse festlegen, welche Gegenstände 
bei der Prüfung nicht zu wiederholen sind, und auch einen früheren 

geben. Wenn dieses Gelöbnis bereits einmal abgelegt wurde, genügt es, wenn an 
dieses Gelöbnis bloß erinnert wird. 

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich; der Vorsitzende der Prüfungskommission 
hat jedoch einzelne Zuhörer nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse 
zuzulassen, sofern diese ein persönliches oder berufliches Interesse glaubhaft 
machen. Die Aufsichtsbehörden können zur Überwachung des ordnungsmäßigen 
Vorganges bei der Prüfung einen Vertreter zur Prüfung entsenden. Der 
mündliche Teil der Prüfung ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulege,n. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung und der B~ratung der Prüfungskommission 
ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von allen Prüfern zu unterzeichnen ist, 
Das Ergebnis der Prüfung bestimmt sich' nach der Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling durch den Vorsitzenden vor der 
gesamten Kommission bekanntzugeben, Dem Prüfling ist auf sein Ersuchen im 
Anschluß an die Prüfung in Anwesenheit des Vorsitzenden oder eines von ihm zu 
bestimmenden Prüfungskommissärs Einsicht in die Beurteilung seiner s<:hriftji
ehen Prüfungs arbeiten zu gewähren. Gegen den Beschluß der Kommission steht 
dem Prufling kein Rechtsmittel zu. Über die bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, das auf "bestanden", allenfalls - bei weit 
über dem Durchschnitt liegenden Leistungen - auf "mit Auszeichnung 
bestanden" zu lauten hat. Aus dem Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder 
Mehrstimmigkeit des Beschlusses ersichtlich sein. Über eine nur teilweise 
bestandene Prüfung ist dem Geprüften ein Zeugnis auszustellen, wenn er 

1. die gesamte Prüfung, nicht jedoch den Prüfungsteil Unternehmerprüfung 
oder den Prüfungsteil Ausbilderprüfung oder 

2. den Prüfungsteil Ausbilderprüfung oder den Prüfungsteil Unternehmerprü
fung 

bestanden hat. 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nichtbestehens frühestens nach einem 
halben Jahr wiederholt werden. Hat der Prüfling jedoch die Prüfung teilweise 
bestanden, so kann die Prüfungskommission unter Berücksichtigung der bei der 
Prüfung festgestellten Fähigkeiten und Kenntnisse festlegen, welche Gegenstände 
bei der Prüfung nicht zu wiederholen sind und auch. einen früheren' 
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V> 

Geltender Text Vorgeschlagener Text 

Prüfungstermin vorsehen. Der Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ 23 a) kann im' Prüfungstermin vorsehen. Der Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ 23 a) kann im 
Falle des Nichtbestehens, jedoch frühestens nach drei Monaten, wiederholt Falle des Nichtbestehens jedoch frühestens nach drei Monaten wiederholt 
werden. . werden. 

(8). Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung einer Urkunde, falsches 
Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist, können von der Aufsichtsbehörde von Amts 
wegen für ungültig erkiärt werden .. 

§ 351. (1) Für ein konzessioniertes Gewerbe, bei dem die Befähigung durch ein 
Zeugnis über eine mit Erfolg abgelegte Prüfung - ausgenommen eine 
Meisterprüfung - nachzuweisen ist (§ 22 Abs. 8), ist die Prüfung vor einer 
Kommission abzulegen, die vom Landeshauptmann zu bestellen ·ist. Vor dieser 
Kommission ist auch die Zusatzprüfung für ein mit einem Handwerk verwandtes 
handwerksartiges Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3 und § 23) abzulegen. 

(2) In diese Kommission hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das 
Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder FilialgeschäftSführer tätig sind, und entsprechend den 
Bestimmungen der auf Grund des Abs. 5 erlassenen Verordnungen die anderen 
Fachleute zu .berufen. Er hat einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten des 
höheren Verwaltungs dienstes zum Vorsitzenden der Kommission zu bestellen. 

(3) Der Prüfungswerber hat die Prüfung bei der nach seinem Wohnsitz oder 
nach seinem Arbeitsort zuständigen Prüfungskommission abzulegen. Wenn in 
dem betreffenden Bundesland keine Prüfungskommission bestellt ist, weil keine 
hinreichende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden Gewerbe zu erwarten 
ist, weil eine hinreichende Zahl von Prüfern nicht zu Verfügung steht, oder weil 
die für die Prüfung benötigten Einrichtungen und Geräte nicht zur Verfügung 
stehen, oder wenn der Prüfungswerber im Inland keinen Wohnsitz oder 

. Arbeitsort hat, steht dem Prüfungswerber die Wahl der Prüfungskommission frei. 

(4) Über die Zulassung zur-Prüfung entscheidet der Landeshauptmann. Diese 
Zulassung kann der Landeshauptmann auch in einem Bescheid, mit dem gemäß 
§ 28 Abs. 6 die Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Konzessionsprüfung erteilt wird, aussprechen, wenn der Prüfungswerber die 

(8) Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung einer Urkunde, falsches 
Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist oder deren Aufgabenstellung oder Abwicklung 
nachweisbar schwere Mängel aufweist, können von der Aufsichtsbehörde für 
ungültig erklärt werden. 

§ 351. (1) Für ein gebundenes Gewerbe, bei dem der Befähigungsnachweis 
durch ein Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu erbringen ist (§ 22 
Abs. 8), ist die Prüfupg vor einer Kommission abzulegen, die vom 
Landeshauptmann zu bestellen ist, wenn dies in einer Verordnung gemäß § 22 
Abs. 8 bestimmt ist. 

(2) In diese Kommission hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das 
Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben öder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder FiÜalgeschäftsführer tätig sind, und entsprechend· den 
Bestimmungen der auf Grund des Abs. 5 erlassenen Verordnungen die anderen 
Fachleute zu berufen. Er hat einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten des 
höheren Verwaltungs dienstes zum Vorsitzenden der Kommission zu bestellen. 

(3) Der Prüfungswerber hat die Prüfung bei der nach seinem Wohnsitz oder 
nach seinem Arbeitsort zuständigen Prüfungskommission abzulegen. Wenn in 
dem betreffenden Bundesland keine Prüfungskommission bestellt ist, weil keine 
hinreichende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden Gewerbe zu erwarten 
ist, weil eine hinreichende Zahl von Prüfern nicht zur Verfügung steht oder weil 
die für die Prüfung benötigten Einrichtungen und Geräte nicht zur Verfügung 
stehen, oder wenn der Prüfungswerber im Inland keinen Wohnsitz oder 
Arbeitsort hat oder sonstige berücksichtigungswürdige Gründe dafür sprechen, 
steht dem Prüfungswerber die Wahl der Prüfungskommission frei. 

(4) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Landeshauptmann. Diese 
Zulassung kann der Landeshauptmann auch in einem Besc~eid, mit dem gemäß 
§ 28 Abs. 6 die Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung im Sinne· des § 22 Abs. 1 Z 3 erteilt wird, aussprechen, wenn der 
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Geltender Text 

allfälligen sonstigen für die Zulassung zur Prüfung vorgeschriebenen 
Voraussetzungen nachweist. -

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat erforderlichen
falls unter Bedachtnahme auf den Prufungsstoff für das betreffende Gewerbe 
oder auf den Prüfungsstoff für, eine Zusatzprüfung gemäß § 23 durch 

- Verordnung nähere Bestimmungen über 
die Zahl der Fachleute, die mindestens zwei und höchstens fünf zu betragen 
hat, 
die an die Fachleute zu stellenden Anforderungen, 
die Anberaumung der Prüfungstermine, 
das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
die auszustellenden Zeugnisse, 
die vom Prüfling zu bezahlende, dem beson'deren Verwaltungs aufwand 
einschließlich einer angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission entsprechende Prüfungsgebühr, wobei auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisses des Prüflings Bedacht genommen werden kann, 
die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlenden angemessene Entschädigung 
der Mitglieder der Prüfungskommission sowie 
die Voraussetzungen für die Rückzahlung- der Prüfungsgebühr bei 
Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der 
rückzuzahlenden Prüfungsgebühr zu erlassen. 

§ 352. (1) Für ein Handwerk, bei dem der Befähigungsnachweis durch die 
erfolgreich abgelegte Meisterprüfung nachzuweisen ist (§ 18 Abs. 1), für ein 
gebundenes Gewerbe, bei dem der Befähigungsnachweis durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu erbringen ist (§ 22 Abs. 8) und für ein 
konzessioniertes Gewerbe, bei dem der Befähigungsnachweis in der Ablegung der 
Meisterprüfung besieht (§ 22 Abs: 1 Z 3), ist die Prüfung bei Prüfungsstellen 

, abzulegen, die bei den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft zu errichten 
sind. Soweit diese Prüfungsstellen mit der Vollziehung von Aufgaben betreffend 
die Ablegung der Meisterprüfung betraut sind, führen sie die Bezeichnung 
"Meisterprüfungsstelle" . 

(2) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat den Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eine abgeschlos
sene Hochschulbildung nachweisen, mit den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vertraut sein und über die für diese Tätigkeit, erforderlichen Erfahrungen 
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Prüfungswerber die allfälligen sonstigen für die Zulassung zur Prüfung 
vorgeschriebenen Voraussetzungen nachweist. 

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat erforderlichen
falls unter Bedachtnahme auf den Prüfungsstoff für das betreffende Gewerbe 
durch Verordnung nähere Bestimmungen über 

die Zahl der Fachleute, die mindestens zwei und höchstens fünf zu betragen 
hat, 
die an die Fachleute zu stellenden Anforderungen, 
die Anberaumung der Prüfungstermine, 
das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
die auszustellenden Zeugnisse, 
die vom Prüfling zu bezahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand 
einschließlic;:h einer angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission entsprechende Prüfungsgebühr, wobei auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüflings Bedacht genommen werden 
kann, 
die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende angemessene Entschädigung 
der Mitglieder der Prüfungskommission sowie 
die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei 
Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der 
rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 

zu erlassen. 

§ 352. (1) Die Meisterprüfung, die für gebundene Gewerbe in den Vorschriften 
über den Befähigungsnachweis vorgesehene Prüfung, die nicht vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Kommission abzulegen ist, und die 
Unternehmerprüfung sind bei Prüfungsstellen abzulegen, die bei den 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft zu errichten' sind. Soweit diese 
Prüfungsstellen mit der Vollziehung von Aufgaben betreffend die Ablegung der 
Meisterprüfung betraut sind, führen sie die Bezeichnung "Meisterprüfungsstelle". 

(2) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat den Leiter der 
Prüfungsstelle (MeisterprUfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eine abgeschlos
seneHochschulbildung nachweisen, mit den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vertraut sein und über die für diese Tätigkeit erforderlichen Erfahrungen 
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verfügen. Die Bestellung bedarf für ihre Gültigkeit der Bestätigung durch den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die Bestätigung ist zu 
erteilen, wenn der Leiter der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) den in diesem 
Absatz aufgestellten Voraussetzungen entspricht. 

(3) Zur Abnahme der Prüfungen hat die Prüfungs stelle (Meisterprüfungsstelle) 
für jedes Gewerbe, für das die Ablegung einer Prüfung in Betracht kommt, die 
erforderliche Zahl von Kommissionen zu bilden. Jede Kommission hat aus dem 
Vorsitzenden und drei Beisitzern zu bestehen. 

(4) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Meisterprüfung 
muß das Gewerbe, für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, als 
Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein und den Befähigungsnach~ 
weis erbracht haben. Zwei Beisitzer. müssen den Befähigungsnachweis für das 
betreffende Gewerbe erbringen kön,nen. Der dritte Beisitzer muß die Befähigung 
zur Abnahme der Prüfung im kaufmännisch-rechtskundlichen Teil besitzen. 

, (5) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Prüfung für ein 
gebundenes Gewerbe und ein weiteres Mitglied dieser Kommission müssen das 
Gewerbe, für das die Prüfung abgelegt werden soll, dals Gewerbeinhaber oder 
Pächter betreiben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer tätig sein und den Befähigungsnachweis erbracht haben. Die 
weiteren Mitglieder der Prüfungskommission müssen Fachleute auf den zu 
prüfenden Gebieten sein. 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Meisterprüfung 
oder der Prüfung für ein gebundenes Gewerbe wird vom Landeshauptmann auf 
Vorschlag der Prüfungs stelle (Meisterprüfungsstelle ) für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Zwei Beisitzer werden vom Leiter der Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle) auf Grund von Listen bestimmt, die für die einzelnen' 
Gewerbe hinsichtlich des einen Beisitzers von der', Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen 
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verfügen. Die Bestellung bedarf für ihre Gültigkeit der Bestätigung ,durch den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die Bestätigung ist zu 
erteilen, wenn der Leiter der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) den in diesem 
Absatz aufgestellten Voraussetzungen entspricht. 

(3) Zur Abnahme der Prüfungen hat die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) 
für jedes Gewerbe, für das die Ablegungeiner Prüfung in Betracht kommt, die 
erforderliche Zahl von Kommissionen zu bilden. Die Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung oder der Prüfung für ein gebundenes Gewerbe 
gemäß Abs. 1 hat aus dem Vorsitzenden und drei Beisitzern' zu bestehen. Die 
Kommission für die Abnahme der' Unternehmerprüfung hat aus dem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern zu bestehen. Von einer Bestellung kann 
abgesehen werden, wenn in einem Bundesland keine hinreichende Zahl von 
Prüfungswerbern im betreffenden Gewerbe zu erwarten ist, wenn eine 
hinreichende Zahl von Prüfern nicht zur Verfügung steht oder wenn die fUr die 
Prüfung' benötigten Einrichtungen und Geräte nicht zur Verfügung stehen. 

(4) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der M~isterprüfung 
muß das Gewerbe, für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, als 
Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein und den Befähigungsnach
weis erbracht haben. Zwei Beisitzer müssen den Befähigungsnachweis für das 
betreffende Gewerbe erbringen können, Der dritte Beisitzer muß die Befähigung 
zur Abnahme des Prüfungsteils Unternehmerprüfung besitzen. 

(5) Um faßt die Meisterprüfung auch Fragen oder Arbeiten, die einen 
fachlichen Zusammenhang zu einem anderen Berufszweig aufweisen, so muß der 
Kommission für die Ablegung der Meisterprüfung ein vierter Beisitzer angehören, 
der ein Fachmann des betreffenden anderen Berufszweiges sein muß. 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Prüfung für ein 
gebundenes Gewerbe gemäß Abs. 1 und ein weiteres Mitglied dieser Kommission 
müssen das Gewerbe, für das die Prüfung abgelegt werden soll, als 
Gewerbeinhaber oder Pächter betreiben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein und den Befähigungsnach
weis erbracht haben. Die weiteren Mitglieder der Prüfungskommission müssen 
Fachleute auf den zu prüfenden Gebieten sein. Eines der weiteren Mitglieder der 

-0"
v.> 
\J1 

0-o 
'"' O;j 
!]. 
;;;

O"Q 
o 
::J 

N 
N 
'.J 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
227 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



\. 

Geltender Text 

Fachgruppe und hinsichtlich des anderen Beisitzers von der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für die Dauer von fünf Jahren anzulegen sind. Liegt der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) keine für die ordnungsmäßige Beiziehung 
der erforderlichen Beisitzer ausreichende' Liste vor, so hat der Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) die Beisitzer selbst zu bestimmen. Der 
dritte Beisitzer wird vom Leiter der Prüfungs stelle (Meisterprüfungsstelle) 
bestellt. 

(7) Für die Ablegung der Zusatzprüfung für ein mit einem Handwerk 
verwandtes Handwerk (§ 19 Abs. 2) oder fur ein mit einem handwerksartigen 
Gewerbe verwandtes Handwerk (§ 19 Abs. 3) gelten die Bestimmungen der 
Abs. 4 und 6 sinngemäß mit der Maßgabe, daß für die Ablegung der 
Zusatzprüfung für ein mit einem Handwerk v~rwandtes Handwerk der im Abs. 4 
letzter Satz vorgesehene dritte Beisitzer nicht beizuziehen ist. 

(8) Der im Abs. 4 vorgesehene dritte Beisitzer ist auch nicht beizuziehen, wenn 
der kaufmännisch-rechtskundliche Teil bei einer Wiederholung der Meisterprü
fung im Sinne des § 350 Abs. 7 .nicht mehr zu prüfen ist oder wenn der Nachweis 
des erfolgreichen Besuches einer Schule den kaufmännisch-rechtskundlichen Teil 
der MeisterprÜfung ersetzt (§ 18 Abs. 9). 

(9) Bei einer gemeinsamen Ablegung der Meisterprüfung im Sinne des § 19 
,Abs.5 sind der Kommission für jedes weitere zu prüfende Gewerbe je ein 
Beisitzer, insgesamt jedoch nicht mehr als zwei weitere Beisitzer beizuziehen. 

(10) Die PrüfungssteUe (Meisterprüfungsstelle) hat für die Abhaltung der 
Prüfungen unter Berücksichtigung der Zahl der zu erwartenden Prüfungswerber 

.. 
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Prüfungskommission muß die Befähigung, zur Abnahme des Prüfungsteiles 
Unternehmerprüfung besitzen. 

(7) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Unternehmerprü
fung muß· ein Gewerbe, für das die Ablegung der Unternehmerprüfung 
vorgesehen ist, als Gewerbeinhaber oder Pächter betreiben oder in diesem 
Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig sein und ~en 
Befähigungsnachweis erbracht haben. Die beiden Beisitzer müssen Fachleute auf 
den zu prüfenden Gebieten sein. 

, (8) Der Vorsitzende einer Kommission für die Abnahme der Meisterprüfung, 
der Prüfung für ein gebundenes Gewerbe gemäß Abs. 1 . oder der 
Unternehmerprüfung sowie der vierte Beisitzer gemäß Abs.5 wird vom 
Landeshauptmann auf Vorschlag der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) für 
die Dauer von fünf Jahren bestellt. Je zwei Beisitzer der Kommission fUr die 
Abnahme der Meisterprüfung und der Prüfung 'für ein gebundenes Gewerbe 
gemäß Abs. 1 werden vom Leiter der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) auf 
Grund von Listen bestimmt, die für die einzelnen Gewerbe hinsichtlich des einen 
Beisitzers von der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft im Einvernehmen 
mit der jeweils zuständigen Fachgruppe und hinsichtlich des anderen Beisitzers 
von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für die Dauer von fünf Jahren 
anzulegen sind. Liegt der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) keine für die 
ordriungsgemäße Beiziehung der erforderlichen Beisitzer ausreichende Liste vor, 
so hat der Leiter der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) die Beisitzer selbst zu 
bestimmen. Der dritte Beisitzer und die beiden Beisitzer gemäß Abs. 7 sind vom 
Leiter der Meisterprüfungsstelle zu bestellen. 

(9) Für die Ablegung. der Zusatzprüfung für ein mit einem Handwerk 
verwandtes Handwerk (§ 19 Abs. 2) gelten die Abs. 4 und 8 sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß der im Abs. 4 letzter Satz vorgesehene dritte Beisitzer nicht 
beizuziehen ist. 

(10) Der im Abs. 4~orgesehene dritte Beisitzer ist auch nicht beizuziehen, 
wenn der Prüfungsteil .Unternehmerprüfung gemäß § 23 Abs.2 entfällt oder 
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regelmäßig wiederkehrende Termine festzusetzen und für deren entsprechende 
Verlautbarung zu sorgen. Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel ein 
Zeitraum von höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist ein Termin einmal im 
Jahr anzuberaumen. 

(11) Das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung ist spätestens sechs Wochen vor 
dem festgesetzten Termin (Abs. 10) an die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) 
zu richten. § 351 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(12) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle). Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder gegen die 
Verweigerung der Zulassung zur Prüfung sowie gegen sonstige Entscheidungen 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) steht dem Prüfungsweber das Recht 
der Berufung an den Landeshauptmann zu. 

(13) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat erforderli
chenfalls durch Verordnung nähere Bestimmungen in sinngemäßer Anwendung 
des § 351 Abs. 5 zu treffen; in dieser Verordnung können auch Bestimmungen 
darüber aufgenommen werden, wer die Kosten für den praktischen Teil der 
Prüfung ganz oder zum Teil zu tragen hat. 

(14) Hinsichtlich der Zusatzprüfung zum Nachweis der für die Ausübung der 
Tätigkeiten gemäß § 99 erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und 
hinsichtlich der Zusatzprüfung zum Nachweis der für die Ausübung der 
Tätigkeiten gemäß § 102 erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten gelten die 
Abs. 1 bis 4,6 bis 8 und 10 bis 13 sinngemäß. 

§ 352 a. (1) Ist bei einer Meisterprüfung oder einer Prüfung im Sinne des § 22 
Abs. 1 Z 3 der Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ 23 a) zu prüfen, so muß 
zumindest ein Mitglied der Prüfungskommission die im § 29 b des Berufsausbil
dungsgesetzes festgesetzten Voraussetzungen erfülten. Die Prüfungsgebühr 
erhöht sich um die in der gemäß § 29 d des Berufsausbildungsgesetzes erlassenen 
Prüfungsordnung festgesetzte Prüfungstaxe : 
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wenn der. Prüfungsteil Unternehmerprüfung bei einer Wiederholung der 
Meisterprüfung im Sinne des § 350 Abs. 7 nicht zu prüfen ist. 

(11) Die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) hat für die Abhaltung der 
Prüfungen unter Berücksichtigung der Zahl der zu erwartenden Prüfungswerber 
regelmäßig wiederkehrende Termine festzusetzen und für deren entsprechende 
Verlautbarung zu sorgen. Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel ein 
Zeitraum von höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist ein Termin einmal im 
Jahr anzuberaumen. 

(12) Der Prüfungswerber hat sich für die Unternehmerprüfung spätestens sechs 
Wochen vor dem festgesetzten Termin (Abs. 11) bei der Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle) anzumelden. Die Wahl der Prüfungsstelle steht dem 
Prüfungswerber frei. Das Ansuchen um Zulassung zu einer sonstigen im Abs. 1 
angeführten Prüfung ist spätestens sechs Wochen vor dem festgesetzten Termin 
(Abs. 11) an die Prüfungs stelle (Meisterprüfungsstelle) zu richten. § 351 Abs. 3 
gilt ~inngemäß. 

(13) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die'! Prüfungs stelle 
(Meisterprüfungsstelle). Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder gegen die 
Verweigerung der Zulassung zur Prüfung sowie gegen sonstige Entscheidungen 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) steht dem Prüfungswerber das Recht 
der Berufung an den Landeshauptmann zu. 

(14) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten ha~ erforderli
chenfalls durch Verordnung nähere Bestimmungen in sinngemäßer Anwendung 
des § 351 Abs. 5 zu treffen; in dieser Verordnung können auch Bestimmungen 
darüber aufgenommen werden, wer die Kosten für den praktischen Teil der 
Prüfung ganz oder zum Teilzu tragen hat." 
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(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung zu bestimmen, ob und inwieweit Bestimmungen der gemäß § 29 d 
des Berufsausbildungsgesetzes erlassenen Prüfungsordnung Zur ordnungsgemä
ßen Durchführung des Prüfuligsteiles Ausbilderprüfung im Rahmen der im Abs. 1 
angeführten Prüfungen Anw:endung zu finden haben. 

i) Verfahren betreffend Betriebsanlagen 

§ 353. Dem Ansuchel1 um Genehmigung einer Betriebsanlage sind folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

1. in vierfacher Ausfertigung 
a) eine Betriebsbeschreibung einschließlich eines Verzeichnisses der 

Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen, 
b) die erforderlichen Pläne und Skizzen, 
c) eine Beschreibung der beim Betrieb der Anlage zu erwartenden Abfälle 

und der betrieblichen Vorkehrungen zu deren V ermeidung, Verwertung 
und Entsorgung (Abfallwirtschaftskonzept) 

sowIe 
d) für unter § 82 a fallende Anlagen die Sicherheitsanalyse und der 

Maßnahmeplan und 
2. in einfacher Ausfertigung 

a) nicht unter Z 1 fallende für die Beurteilung des Projekts und der zu 
erwartenden Emissionen der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderli
che technischen Unterlagen sowie 

b) die Namen und Anschriften des Eigentümers des Betriebsgrundstückes 
und der Eigentümer der an· dieses Grundstück unmittelbar angrenzen
den Grundstücke. 

§ 354. Wenn sich das Ermittlungsverfahren wegen des außergewöhnlichen 
Umfanges oder der besonderen Beschaffenheit der Anlage voraussichtlich auf 
einen längeren Zeitraum erstrecken wird und anzunehmen ist, daß die Errichtung 

. und der Betrieb der Anlage bei Vorschreibung bestimmter Auflagen zulässig sein 
wird, oder wenn zur Ausarbeitung des Projektes einer Anlage Vorarbeiten 
erforderlich sind oder wenn das Vorliegen des Ergebnisses bestimmter 
Vorarbeiten für die Entscheidung der Behörde (§§ 333, 334 und 335) von 
wesentlicher Bedeutung ist, kann diese Behörde mit Bescheid, erforderlichenfalls 
unter Vorschreibung bestimmter Auflagen, schon vor der Genehmigung der 
Errichtung und des Betriehes der Anlage die Durchführung der erforderlichen 
Arbeiten(zB eines Versuchs betriebes) genehmigen. 
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§ 355. Die Gemeinde ist im Verfahren zur Genehmigung der Betriebsanlage 
zum Schutz der öffentlichen Interessen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu hören. § 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 356. (1) Die Behörde (§§ 333, 334, 335) hat, ausgenommen in den Fällen des 
§ 359 b, auf Grund eines Ansuchens um Genehmigung der Errichtung und des 
Betriebes einer Betriebsanlage oder um Genehmigung der Änderung einer 
genehmigten Betriebsanlage eine Augenscheinsverhandlunganzuberaumen. 
Gegenstand, Zeit und Ort der Augenscheinsverhandlung sowie die gemäß Abs. 3 
bestehenden Voraussetzungen für die Begründung der ParteisteIlung sind den 
Nachbarn durch Anschlag in der Gemeinde (§ 41 AVG 1950) und durch Anschlag 
in den der Anlage unmittelbar benachbarten Häusern und in den auf den an diese 
Häuser unmittelbar angrenzenden Grundstücken stehenden Häusern bekanntzu
geben; die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in 
ihren. Häusern zu dulden. Der Eigentümer des Betriebsgrundstückes und die 
Eigentümer der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke 
sind persönlich ~u laden. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsge
heimnisses im Sinne des §40 AVG 1950 gegeben, so ist den Nachbarn die 
Teilnahme an der Besichtigung der Anlage nur mit Zustimmung des 
Genehmigungswerbers gestattet, doch ist ihr allfälliges Recht auf Parteiengehör 
zu wahren. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 sind, unbeschadet des folgenden Satzes, nur 
jene Nachbarn Parteien, die spätestens bei der Augenscheinsverhandlung 
Einwendungen gegen die Anlage im Sinne des §'74 Abs.2 Z I, 2, 3 oder 5 
erheben, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Einwendungen an. Weist ein Nachbar der 
Behörde nach, daß er ohne sein Verschulden daran .gehindert war, die 
ParteisteIlung nach dem ersten Satz zu erlangen, so darf er seine Einwendungen 
gegen die Anlage im Sinne .des § 74 Abs. 2 Z 1, 2, 3 oder 5 auch nach Abschluß der 
Augenscheinsverhandlung und bis zur rechtskräftigen Entscheidung der 
Angelegenheit vorbringen und ist vom Zeitpunkt seiner Einwendungen an Partei; 
solche Einwendungen sind vom Nachbarn binnen zwei Wochen nach WegJall des 
Hindernisses für ihre Erhebung bei der Behörde einzubringen, die die 
Augenscheinsverhandlung anberaumt hat, und von dieser oder von der 
Berufungsbehörde in gleicher Weise zu berücksichtigen, als wären sie in der 
mündlichen Verhandlung erhoben worden. 

Vor g e s chi a ge ne r Te x t 

§ 356 wird wie folgt geändert: 

Im Abs. 1 zweiter Satz entfällt im Klammerausdruck die Zahl ,,1950" und 
entfallen die Worte "und in den auf den diese Häuser unmittelbar angrenzenden 
Grundstücken stehenden Häusern". . 

Im Abs. 2 lautet das Zitat ,,§ 40 AVG". 
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, (4) Im Verfahren betreffend die Erteilung der Betriebsbewilligung (§ 78 
Abs. 2), im Verfahren betreffend die Abstandnahme von der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid oder Betriebsbewilligungsbescheid 
entsprechenden Zustandes (§ 78 Abs.4), im Verfahren betreffend die 
Vorschreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen (§ 79), im Verfahren 
betreffend die Anpassung einer bereits genehmigten Betriebsanlage an eine 
Verordnung gemäß § 82 Abs.l (§ 82 Abs.2), im Verfahren betreffend die 
Festlegung der von den Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 
abweichenden Maßnahmen (§ 82 Abs.3) und im Verfahren betreffend die 
Vorschreibung der über die Bestimmungen einer Verordnung gemäß§ 82 Abs. 1 
hinausgehenden Auflagen (§ 82 Abs. 4) haben die im Abs. 3 genannten Nachbarn 
Partei stellung. 

§ 357 . Werden von Nachbarn privatrechtliche Einwendungen gegen die Anlage 
vorgebracht, so hat der Verhandlungsleiter auf eine Einigung hinzuwirken ; die 
etwa herbeigeführte Einigung ist in der Niederschrift über die Verhandlung zu 
beurkunden. Im übrigen ist der Nachbar mit solchen Vorbringen auf den 
Zivilrechtsweg zu veweisen. 

,§ 358., (1) Werden Umstände bekannt, die die Genehmigungspflicht einer 
Anlage im Sinne ßes § 74 begründen könnten, zieht aber der Inhaber der Anlage 
in Zweifel, daß die Voraussetzungen für die Genehmigungspflicht gegeben seien, 
so hat die Behörde (§§ 333, 334 und 335) auf Antrag des Inhabers der Anlage die 
Anlage oder das Vorhaben zu prüfen und durch Bescheid festzustellen, ob die 
Errichtung und der Betrieb der Anlage der Genehmigung bedürfen. 'Ein 
Feststellungsbescheid ist jedoch nicht zu erlassen, wenn die Genehmigungspflicht 
der Anlage offenkundig ist. Ergeben sich im Feststellungsverfahren Zweifel, ob 
dieses Bundesgesetz auf jene Tätigkeit anzuwenden ist, der die Anlage 
regelmäßig zu dienen bestimmt ist, so ist -dieses Verfahren zu unterbrechen und 
ein Feststellungsverfahren gemäß § 348 durchzuführen. 

(2) Durch ein solches Verfahren zur Feststellung der Genehmigungspflicht 
wird späteren Feststellungen über Art und Umfang der möglichen Gefährdungen, 
Belästigungen, Beeinträchtigungen und nachteiligen Einwirkungen nicht 
vorgegriffen. 

Vorgeschlagener Text 

Im Abs.4 werden die Worte "Verfahren betreffend die Erteilung der 
Betriebsbewilligung (§ 78 Abs. 2), im" und die Worte "oder Betriebsbewilligungs
bescheid" gestrichen. 

§ 358 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 wird der Klammerausdruck ,,(§§ 333, 334 und 335)" durch 
,,(§§ 334, 335)" ersetzt. 
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(3) Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden, wenn der Inhaber einer gewerblichen 
Betriebsanlage die Feststellung beantragt, .ob eine gemäß § 82 Abs. 1 und 2 
erlaSsene Verordnung auf seine Betriebsanlage anzuwenden ist. 

§.359. (1) Im Bescheid, mit dem die Errichtung und der Betrieb der Anlage 
genehmigt werden, sind die allenfalls erforderlichen Auflagen anzuführen. Wenn 
es aus Gründen der Überwachung der Einhaltung der Auflagen notwendig ist, hat 
die Behörde im Genehmigungsbescheid anzuordnen, daß ihr die Fertigstellung 
der Anlage angezeigt wird. 

(2) Der für den Gen~hmigungswerber, für das Arbeitsinspektorat und für die 
Gemeinde bestimmten Ausfertigung des Genehmigungsbescheides sind eine 
Betriebsbeschreibung einschließlich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen sowie die Pläne und Skizzen, die dem Verfahren 
zugrunde lagen, und die Beschreibung· der beim Betrieb der Anlage zu 
erwartenden Abfälle und der betrieblichen Vorkehrungen zu deren Lagerung, 
Vermeidung, Verwertung oder Entsorgung anzuschließen; auf diesen Beilagen ist 
zu vermerken, daß sie Bestandteile des Genehmigungsbescheides bildeil. 

(3) Der Bescheid ist dem Genehmigungswerber, dem zuständigen Arbeitsin
spektorat, der Gemeinde und den Nachbarn, die Parteien sind (§ 356 Abs. 3), 
zuzustellen. 

(4) Das Recht der Berufung steht außer dem Genehmigungswerber den 
Nachbarn zu, die. Parteien sind. Das Berufungsrecht der Arbeitsinspektorate wird 
hiedurch nicht berührt. 

(5) Für Betriebsbewilligungsbescheide und Bescheide, mit denen gemäß § 78 
Abs. 4 von der Verpflichtung zur Herstellung des dem Genehmigungbescheid 
entsprechenden Zustandes Abstand genommen wird, gelten die Bestimmungen 
des Abs. 1 erster Satz sowie der Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 

§ 359 a. In den Fällen, in denen bei Verfahren betreffend Betriebsanlagen in 
erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht der 
administrative . Instanzenzug bis zum Bundesminister für wirtschaftliche 

Vorgeschlagener Text 

b) § 358 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden, wenn der Inhaber einer gewerblichen 
Betriebsanlage die Feststellung beantragt, ob eine gemäß § 82 Abs. 1 oder eine 
gemäß § 82 a Abs. 1 erlassene Verordnung auf seine Betriebsanlage anzuwenden 
ist." 

. § 359 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für Bescheide, mit denen gemäß § 78 Abs. 4 von der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid entsprechenden Zustandes Abstand 
genommen wird, gelten die Abs. 2 bis 4 sinngemäß." 

§ 359 a wird wie folgt geändert: 

a) Z 1 und 2 lauten: 
,,1. Verfahren über ein Ansuchen um die Genehmigung der Errichtung und des 

Betriebes einer Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), in denen die Genehmigung von 
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Angelegenheiten, wenn es sich um 
1. Verfahren über ein Ansuchen um die Genehmigung der Errichtung und 

des Betriebes einer Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), 
2. Verfahren über ein Ansuchen um Erteilung einer Betriebsbewilligung (§ 78 

Abs. 2 und 3), 
3. Verfahren über einen Antrag um Abstandnahme von im Genehmigungsbe

scheid vorgeschriebenen Auflagen (§ 78 Abs. 4), 
4. Verfahren betreffend die Vorschreibung anderer oder zusätzlicher 

Auflagen (§§ 79 und 79 a), 
5. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmigung der Änderung emer 

genehmigten Betriebsanlage (§ 81), 
6. Verfahren betreffend die Vorschreibung von Auflagen, die von emer 

Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 abweichen (§ 82 Abs. 3), 
7. Verfahren betreffend die Vorschreibung von Auflagen, die über die 

Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 hinausgehen (§ 82 
Abs.4), 

8 . Verfahren betreffend die Vorschreibung der bei Auflassung von 
Betriebsanlagen notwendigen Vorkehrungen (§ 83), 

9. Verfahren über einen Antrag auf Feststellung, ob die Errichtung und der 
Betrieb einer Anlage einer Genehmigung bedürfen (§ 358 Abs. 1), oder 

10 .. Verfahren über einen Antrag auf Feststellung, ob eine gemäß § 82 Abs. 1 
und 2 erlassene Verordnung auf eine Betriebsanlage anzuwenden ist (§ 358 
Abs.3), . 

handelt. 

I § 359b. Weist der Genehmigungswerber in seinem Ansuchen und dessen 
Beilagen (§ 353) nach, daß 

1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, deren Verwendung 
die Genehmigungspflicht begründen könnte, ausschließlich solche sind, die 
in Verordnungen gemäß §.76 Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 
angeführt sind oder die nach ihrer Beschaffenheit und Wirkungsweise 
vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in Privathaushalten verwendet 
zu werden, ode~ 

Vorgeschlagener Text 

der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, vom Landeshauptmann hingegen 
nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde nicht erteilt, vom 
Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist, 

2. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmigung der Änderung einer 
genehmigten Betriebsanlage (§ 81), in denen die Änderungsgenehmigung 
von der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, vom Landeshauptmann 
hingegen nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde nicht erteilt, 
vom Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist." 

b) Die Z 3 bis 10 entfallen. 

§ 359 b wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text des § 359 b erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". 

b)· Der Einleitungsatz des nunmehrigen Abs. 1 lautet: 

,,§ 359 b. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen 
(§ 353), daß" 

c) Im nunmehrigen Abs. 1 Z 2 werden die Meßgrößen ,,150 m2" und ,,50 kW" 
durch ,,500 m2" und ,,125 kW" ersetzt. 

d) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung Betriebsanlagen zu bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren 
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2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur VerfÜgung stehenden Räumlichkei
ten und sonstigen Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 50 m2 beträgt, 
die elektrische Anschlußleistung der zur Verwendung gelangenden 
Maschinen und Geräte 50 kW nicht übersteigt und auf Grund der geplanten 
Ausführung der Anlage zu erwarten ist, daß Gefährdungen, Belästigungen, 
Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 
oder Belastungen der Umwelt (§ 69 a) vermieden werden, 

so hat die Behörde (§§ 333, 334, 335) mit Bescheid diese Beschaffenheit der 
Anlage festzustellen und erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der gemäß § 74 
Abs.2 wahrzunehmenden Interessen zu erteilen; dieser Bescheid gilt als 
Geneh~igungsbescheid für die Anlage. 

j) Einstweilige Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen 

§ 360. (1) Wenn in einem Strafverfahren das Vorliegen einer gesetzwidrigen 
Gewerbeausübung oder in einem Verfahren gemäß § 358 Abs. 1 die 
Genehmigungspflicht einer Anlage rechtskräftig festgestellt worden ist, so hat die 
Behörde, wenn der der Rechtsordnung entsprechende Zustand nicht ungesäumt 
hergestellt wird, mit Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung 
des Betriebes oder von Teilen des Betriebes oder die Stillegung von Maschinen zu 
verfügen. Wenn bei der Tätigkeit offenkundig der Verdacht einer Übertretung 
gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 gegeben ist 1;lnd wenn mit Grund anzunehmen 
ist, daß die solchermaßen gesetzwidrige Gewerbeausübung weiter betrieben wird, 
so kann die Behörde auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung 
eines Bescheides die zur Unterbringung dieser Gewerbeausübung notwendigen 

. Maßnahmen, insbesondere auch die Beschlagnahme von Waren, Werkzeugen, 
Maschinen, Geräten und Transportmitteln, an Ort und Stelle treffen; hierüber ist 
jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls 

Vorgeschlagener Text 

gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, weil auf Grund der vorgesehenen Ausführung 
der Anlagen (insbesondere der Beschaffenheit und Wirkungsweise der 
Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, der elektrischen Anschlußlei
stung der eingesetzten Maschinen und Geräte, der Betriebsweise, der räumlichen 
Ausdehnung der Anlage, der Art und Menge der inder Anlage gelagerten, 
geleiteten; umgeschlagenen, verwendeten oder hergestellten Stoffe) nach Art, 
Ausmaß und Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu erwarten ist, daß die gemäß 
§ 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt und Belastungen 
der Umwelt (§ 69 a) vermieden werden." 

Nach§ 359 b wird folgender § 359 c eingefügt: 

,,§ 359 c. Wird ein Genehmigungsbescheid von einem Gerichtshof des· 
öffentlichen Rechtes aufgehoben, so darf der Genehmigungswerber die 
betreffende Anlage bis zur Rechtskraft des Ersatzbescheides, längstens jedoch ein 
Jahr, weiter betreiben, wenn er die Anlage entsprechend dem aufgehobenen 
Genehmigungsbescheid betreibt. Das gilt nicht, wenn der Gerichtshof des 
öffentlichen Rechtes der Beschwerde, die zur Aufhebung des Genehmigungsbe
scheides führte, die aufschiebende Wirkung zuerkannt hatte." 

Im § 360 Abs. 1 zweiter Satz lautet das Zitat,,§ 366 Abs. 1 Z 1, 5,6 und 7". 
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, die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid gilt auch dann als 
erlassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes, BGBI. Nr. 200/1982, wegen 
Unzustellbarkeit zurückgestellt worden ist., 

(2) Um die durch eine diesem Bundesgesetz unterliegende Tätigkeit 
verursachte Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für das 
Eigentum abzuwehren oder um die durch eine nicht genehmigte Betriebsanlage 
verursachte unzumutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat die Behörde, 
entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Belästigung, mit Bescheid die 
gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, die Stillegung von Maschinen 
oder sonstige die Anlage betreffende Sicherheitsrnaßnahmen oder Vorkehrungen 
zu verfügen. Hat die Behörde Grund zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr 
Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach 
Verständigung des Betriebsinhabers, seines Stellvertreters oder des Eigentümers 
der Anlage oder, wenn eine Verständigung dieser Person nicht möglich ist, einer 
Person, die tatsächlich die Betriebsführung wahrnimmt, solche Maßnahmen auch 
ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort 
und Stelle treffen; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher 
Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. 
Der Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes 
wegen Unzustellbarkeit an die Behörde zurückgestellt worden ist. 

(3) Die Bescheide gemäß Abs. 1 zweiter Satz ~nd Abs.2 sind sofort 
vollstreckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, treten sie im Ablauf eines 
Jahres, vom Tage ihrer Rechtskraft an gerechnet, außer Wirksamkeit. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß 
Abs. 1 oder 2 nicht mehr vor und ist zu erwarten, daß in Hinkunft jene 
gewerberechtlichen Vorschriften, deren Nichteinhaltung für die Maßnahmen 
nach Abs. 1 oder 2 bestimmend war, von der Person eingehalten werden, die die 
gewerbliche Tätigkeit ausüben oder die Betriebsanlage betreiben will, so hat die 
Behörde auf Antrag dieser Person die mit Bescheid gemäß Abs. 1 oder 2 
getroffenen Maßnahmen ehestens zu widerrufen. 

k) Verfahren bei Entziehung der Gewerbeberechtigung 

§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbeberechtigung (§§ 87 bis 89), zu 
Feststellungen gemäß § 90 und zu Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 

Vorgeschlagener Text 

§ 360 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Bescheide gemäß Abs. 1 zweiter Satz oder Abs.2 sind sofort 
vollstreckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, treten sie mit Ablauf eines 
Jahres, vom Beginn der Vollstreckbarkeit an gerechnet, außer Wirksamkeit." 

, 
§ 361 Abs. 1 lautet: 

,,§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbeberechtigung (§§ Fund 88), zu 
Feststellungen gemäß § 90 und zu Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 
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Entziehungsgründe auf die Person des Pächters oder Geschäftsführers beziehen, 
und gemäß § 91 Abs .. 2 ist bei Anmeldungsgewerben die Bezirksverwaltungsbe
hörde, bei konzessionierten Gewerben die zur Erteilung der Konzession 
zuständige Behörde berufen. Zur Entziehung des Rechtes zur Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte (§§ 88 Abs. 2 a und 89 Abs. 3) und zu 
Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die Entziehungsgründe auf die 
Person des Filialgeschäftsführers beziehen, ist die für die weitere Betriebsstätte 
jeweils zuständige Behörde (§§ 341 Abs. 4 u~d 345 Abs. 4) berufen. 

(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechtigung oder des Rechtes zur 
Ausübung des Gewerbes in einer ~eiteren Betriebsstätte oder von Maßnahmen 
gemäß § 91 ist die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer im Betriebe beschäftigt sind, auch die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören; die Anhörung der zuständigen 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat' zu entfallen, 
wenn diese die Entziehung gemäß § 88 Abs. 2 und 2 a angeregt hat. 

(3) Vor der Entziehung einer Gewerbeberechtigung, bei deren Erteilung auf 
das Vorliegen eines Bedarfes Bedacht zu nehmen ist, ist überdies die Gemeinde 
des Standortes zu hören. 

(4) Gegen Maßnahmen gemäß § 191 Abs. 1 steht das Recht der Berufung 
sowohl dem Gewerbeinhaber als auch dem Pächter, Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer zu. 

(5) Der administrative Instanzenzug geht in den Verfahren betreffend die 
Entziehung der Gewerbeberechtigurig aus den in den §§ 87, 88' Abs~ 1 oder 89 
Abs. 1 angeführten Gründen sowie in den Verfahren betreffend Maßnahmen 
gemäß § 91 bis zum Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

I) Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 362. Die Wiederaufnahme eines auf Grund dieses Bundesgesetzes 
durchgeführten Verfahrens von Amts wegen gemäß § 69 Abs. 1 lit. b AVG 1950 
ist nur dann zulässig, wenn die neu hervorkommenden Tatsachen oder 
Beweismittel den Mangel einer gesetzlichen . Voraussetzung betreffen, der noch 
fortdauert. 

Vorgeschlagener Text 

Entziehungsgründe auf die Person des Pächters oder Geschäftsführers beziehen, 
und gemäß § 91 Abs. 2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, bei bewilligungspflich
tigen gebundenen Gewerbe~ (§ 128) der Landeshauptmann, berufen. Zur 
Entziehung des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte (§ 88 Abs. 2 a) und zu Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich 
die Entziehungsgründe auf die Person des Filialgeschäftsführers beziehen, ist die 
für die weitere Betriebsstätte jeweils zuständige Behörde berufen." 

Im § 361 Abs. 2 werden die Worte "die Kammer für Arbeiter und Angestellte" 
durch die Worte "die zuständige Kammer" ersetzt. 

§ 361 Abs. 3 entfällt. 

§ 361 Abs. 5 entfällt. 

Im § 362 lautet das Zitat: ,,§ 69 Abs. 1 Z 2 A VG". 
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m) Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 363: (1) Bescheide, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen worden 
sind, die an einem der nachstehend angeführten Fehlern leiden, sind mit 
Nichtigkeit im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d AVG 1950 bedroht, und zwar wenn 

1. dieses Bundesgesetz auf die betreffende Tätigkeit nicht anzuwenden ist; 
2. die Zugehörigkeit einer gewerblichen Tätigkeit zu einer Gruppe der 

Gewerbe (§§ 5 und 6) unrichtig beurteilt worden ist und überdies der 
Gewerbeinhaber den erforderlichen Befähigungsnachweis nicht erbringen 
kann oder die Nachsicht vom Befähigungsnachweis nicht erlangt; 

;3. die Frage des V orliegens der allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen 
gemäß §§ 8 bis 14 für die Ausübung von Gewerben durch den 
Gewerbeinhaber oder Pächter oder für die Ausübung der Tätigkeit als 
Geschäftsführer· oder Filialgeschäftsführer unrichtig oder der Befähigungs
nachweis zu Unrecht als erbracht beurteilt worden ist, die Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis nicht erlangt wird und in allen diesen Fällen der 
Mangel noch andauert; 

4. der Bestand oder die Dauer des Rechtes zur Gewerbeausübung unrichtig 
beurteilt worden ist; . . 

5. die gesetzlichen Voraussetzungen eines Fortbetriebsrechtes (§§ 41 bis 45) zu 
Unrecht als gegeben beurteilt worden sind. 

(2) In einem Verfahren betreffend die Nichtigerklärung gemäß Abs. 1 Z 1 sind 
die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die nach der Sachlage sonst 
in Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen 
Parteien, und es steht ihnen das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 wegen Rechtswidrigkeit zu.· 

(3) In einem Verfahren betreffend die Nichtigerklärung gemäß Abs. 1 Z 2 ist 
die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft Partei, und es steht ihr das Recht 
der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 wegen Rechtswidrigkeit zu. 

n) Einziehung von Ausweispapieren 

§ 364. Gewerbescheine, Konzessionsdekrete und sonstige Ausweispapiere, die 
nach den gewerberechtlichen Vorschriften ausgefertigt worden sind, aber den 

Vorgeschlagener Text 

Im § 363 Abs. 1 lautet das Zitat: ,,§ 68 Abs .. 4 Z 4 A VG". 

Im § 363 Abs. 1 Z 2 lautet der Klammerausdruck: ,,(§ 5 Abs. 2)". 

Im § 363 Abs. 1 Z 5 wird der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt 
und eine Ziffer 6 folgenden Wortlautes angefügt: 

,,6. zu Unrecht festgestellt oder davon ausgegangen wurde, daß eine Tätigkeit 
nicht diesem Bundesgesetz unterliegt." 

Im § 364 entfallen nach dem Wort "Gewerbescheine" der Beistrich und das 
Wort "Konzessionsdekrete" . 
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Geltender Text 

Tatsachen nicht mehr entsprechen, sind der Behörde zurückzustellen. Auf 
Verlangen hat jedoch die Behörde diese Ausweispapiere, versehen mit einern 
deutlich ersichtlichen Ungültigkeitsvermerk, zurückzugeben. 

0) Gewerberegister 

§ 365. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein. Verzeichnis, gesondert für 
freie Gewerbe, gebundene Gewerbe, Handwerke und konzessionierte Gewerbe 
(Gewerberegister), zu führen, in das jede Änderung im Stande der Gewerbe und 
alle sonstigen die Gewerbeausübung betreffenden Änderungen einzutragen sind. 
Vo~ diesen Änderungen ,ist die Landeskammer der gewerbl,ichen Wirtschaft zu 
verständigen. 

(2) Die Bezirksverw~ltungsbehörden haben A\.lskünfte aus dem Gewerberegi
ster zu erteilen, wenn der Auskunftswerber ein berechtigtes Interesse an der 
Auskunft glaubhaft macht. 

(3) Die Ermittlung und Verarbeitung von Daten zum Zwecke der 
automationsunterstützten Führung des Gewerberegisters ist zulässig. Die 
Übermittlung von Daten aus einern automationsunterstützt geführten Gewerbe
register ist zulässig, wenn bundesgetzliche Vorschriften eine Verständigungs
pflicht der Gewerbebehörden über Eintragungen irrt Gewerberegister vorsehen 
oder wenn gemäß Abs. 2 eine Auskunft aus dem Gewerberegister zu erteilen ist. 

Vorgeschlagener Text 

§ 365 Abs. 1 lautet: 

,,§ 365. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein Verzeichnis, gesondert für 
freie Gewerbe, Handwerke und gebundene Gewerbe (Gewerberegister) zu 
führen, in das jede Änderung im Stande der Gewerbe und alle sonstigen die 
Gewerbeausübung betreffenden Änderungen einzutragen sind.' Von diesen 
Änderungen ist die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu verständi
gen." 

Im § 365 erhält der bisherige Abs. 3 die Absatzbezeichnung ,,(4). Weiters 
werden im nunmehrigen Abs. 4 die Worte "des Gewerberegisters" durch die 
Worte "der Gewerberegister" ersetzt. Abs. 3 lautet: 

,,(3) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ist ein 
zentrales Gewerberegister einzurichten. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben 
die Änderungen in ihren Gewerberegistern unverzüglich dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen." 

Nach § 365 wi~d folgender Abschnitt "p)" eingefügt: 

"p) Schutzklauselverfahren 

§ 365 a. (1) Die Gewerbebehörden haben dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten aI1e gemäß § 360 Abs. 1 gesetzten Maßnahmen 
und alle gemäß § 366 Abs. 1 Z 5 bis 7 verhängten Strafen betreffend die nicht den 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen einer Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 
oder § 71 entsprechenden Produkte, Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder 
deren Teile oder Zubehör umgehend mitzuteilen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat unverzüglich 
die auf Grund der internationalen Verträge vorgesehenen Stellen von diesen 
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Geltender T.ext 

STRAFBESTIMMUNGEN 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die.mit Geldstrafe bis zu 50000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer ' 

1. ein Anmeldungsgewerbe (§ 5 Z 1) ausübt, ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung erlangt zu habenj , 

2. ein konzessioniertes Gewerbe (§ 5 Z 2) ohne die erforderliche Konzession 
ausübtj 

Vorgeschlagener Text 

Maßnahmen zu unterrichten und die Entscheidung zu begründen. Insbesondere 
ist diesen Stellen auch mitzuteilen, ob die Abweichung von den grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen ' 

a) auf die Nichterfüllung der festgelegten grundlegenden Sicherheitsanforde
rungen; 

b) auf die mangelhafte Anwendung einschlägiger harmonisierter Europäischer 
Normen, 

c) auf einen Mangel der einschlägigen harmonisierten Europäischen Normen 
selbst 

zurückzuführen ist. 

§ 365 b. Wenn auf Grund einer amtswegigen oder über Antrag vorgenomme
nen Prüfung festgestellt wird, daß die einschlägigen harmonisierten Europäischen 
Normen nicht oder nicht zur Gänze den grundlegenden Sicherheitsanforderun
gen einer Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 oder § 71 Abs. 4 entsprechen, so hat der 
Bundesminister für wirtschaftliche' Angelegenheiten die jeweils auf Grund der 
internationalen Verträge eingesetzten Stellen oder Ausschüsse unter Darlegung 
der Gründe zu befassen. 

§ 365 c. Sofern in Verordnungen auf Grund des § 69 Abs.1 oder § 71 
vorgesehen ist, daß akkreditierte Stellen im Verfahren betreffend die 
Übereinstimmungserklärung mitwirken (v.:ie Baumusterprüfung, Geräteprüfung, 
Einzelprüfung) und nach Durchführen dieser Prüfungen feststellen, daß das 
Produkt, die Maschine, das Gerät oder die Ausrüstung sowie ihre Teile und ihr 
Zubehör den zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen oder 
Normen nicht oder nicht mehr entsprechen, haben sie unverzüglich den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zu befassen. Der Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat entsprechend § 365 a Abs~ 2 
vorzugehen." 

§ 366 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung erlangt 

zu habenj" 

§ 366 Abs. 1 Z 2 entfällt. 
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Geltender Text 

3. eine genehmigungspflichtige Betriebsanlage (§ 74) ohne die erforderliche 
Genehmigung errichtet oder betreibt; 

4. eine genehmigte Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung ändert 
oder nach der Änderung betreibt (§ 81). , 

(2) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, wenn eine Gewerbeberechtigung, die auf 
ein an einen Befähigungsnachweis gebundenes Anmeldungsgewerbe lautet, in der 
Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird; desgleichen ist Abs. 1 Z 1 nicht 
anzuwenden, wenn eine Gewerbeberechtigung, die. auf ein in der Form eines' 
Industriebetriebes ausgeübtes Anmeldungsgewerbe lautet, nicht in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübt wird, sofern in diesem Fall der Gewerbeirihaber den 
für diese Tätigkeit erforderlichen Befähigungsnachweis erbringt. 

(3) Abs. 1 Z 2 ist nicht anzuwenden, wenn eine nicht auf die Ausübung in der 
Form eines Industriebetriebes lautende Konzession in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübt wird; desgleichen ist Abs. 1 Z 2 nicht anzuwenden, 
wenn eine auf die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes 
lautende Konzession nicht in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird, 

. sofern in diesem Falle der Gewerbeinhaber den für diese Tätigkeit erforderlichen 
Befähigungsnachweis erbringt. 

'§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu 
bestrafen ist, begeht, wer 

1. trotz der gemäß §.8 Abs.2 oder 3 oder gemäß § 9 bestehenden 
Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters ein 
Anmeldungsgewerbe ausübt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 oder 
§ 40 Abs.4 über die Bestellung ein,esdem § 39 Abs.2 entsprechenden 
Geschäftsführers oder gemäß § 40 ' Abs. 2 über die Übertragung der 

Vorgeschlagener Text 

Im § 366 Abs. 1 Z 4 wird der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt 
und werden folgende Ziffern 5, 6 und 7 angefügt: 
,,5. entgegen § 71 Abs. 1 Maschinen, Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile 

oder Zubehör in den inländischen Verkehr bringt oder im Inland ausstellt; 
6. eine Übereinstimmungserklärung gemäß § 71 Abs. 3 abgibt oder ein Zeichen 

oder eine Plakette gemäß § 71 Abs. 6 anbringt, obwohl die Maschine, das 
Gerät, die Ausrüstung. oder deren Teile oder Zubehör nicht den 
Anforderungen der gemäß § 71 Abs. 4 erlassenen Verordnungen oder den in 
der Übereinstimmungserklärung angeführten Bestimmungen einschlägiger 
Normen entsprechen und auch keine Genehmigung gemäß § 71 Abs.7 
vorliegt; 

7. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs. 8 verletzt." 

Im § 366 Abs. 2 wird das Wort "Anmeldungsgewerbe" jeweils durch das Wort 
"Gewerbe" ersetzt. 

§ 366 Abs. 3 entfällt. 
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Gel t end e r Tex t 

Ausübung dieses Anmeldungsgewerbes an, einen Pächter erstattet zu 
haben; 

2. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß § 9 bestehenden 
Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters ein 
konzessioniertes Gewerbe ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers gemäß § 39 Abs. 5 oder gemäß § 40 Abs. 4 oder dei' 
Übertragung der Ausübung dieses konzessionierten Gewerbes an einen 
Pächter gemäß § 40 Abs. 2 erhalten zu haben; 

3. einen gemäß § 37 Abs. 2 bewilligten Nebenbetrieb entgegen § 37 Abs. 1 
ohne einen hauptberuflich beschäftigten entsprechend befähigten Arbeit
nehmer führt; 

4. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers ein konzessioniertes Gewerbe ausübt, 
ohne die Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsführers gemäß § 39 
Abs. 5 oder § 40 Abs. 4 erhalten zu haben; 

5. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines Geschäftsführers bedient, der 
nicht mehr den im § 39 Abs. 2 festgelegten Voraussetzungen entspricht; 

5 a. die Funktion des Geschäftsführers entgegen § 39 Abs. 2 dritter Satz 
bei mehr als zwei verschiedenen Gewerbetreibenden ausübt; 

6. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines Geschätsführers bedient, der 
sich entgegen § 39 Abs. 3 nicht if\1 Betrieb ent~prechend betätigt; 

7. ohne die gemäß §40 Abs. 2 erforderliche Genehmigung die Ausübung 
eines konzessionierten Gewerbes verpachtet hält; 

Vorgeschlagener Text 

§ 367 Z 2 lautet: 
,,2. trotz der gemäß § 8 Abs.2 oder J oder gemäß § 9 bestehenden 

Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters ein 
bewilligungspflichtiges gebundenes Gewerbe ausübt, ohne die Genehmi
gung der Bestellung eines Geschäftsführers oder der Übertragung der 
Ausübung dieses Gewerbes an einen Pächter gemäß § 190 erhalten zu 
haben;" ' 

§ 367 Z 3 lautet: 
,,3. einen integrierten Betrieb entgegen § 37 Abs. lohne einen hauptberuflich 

beschäftigten entsprechend befähigten Arbeitnehmer führt;" 

§ 367 Z 4 lautet: 
,,4. trotz der auf Grund des § 39 Abs.l bestehenden Verpflichtung zur 

Bestellung eines Geschäftsführers ein bewilligungspflichtiges gebundenes 
Gewerbe ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsfüh
rers gemäß § 190 erhalten zu haben;" 

§ 367 Z 5 a lautet: 
,,5 a. die Funktion des Geschäftsführers entgegen § 39 Abs. 2 dritter Satz in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. NT. 399/1988 bei mehr als zwei 
verschiedenen Gewerbetreibenden ausübt, soweit für Personen, die am 
1. Jänner 1993 als Geschäftsführer bestellt waren, die Bestimmung des 
§ 39 Abs. 2 dritter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes' BGBI. 
NT. 399/1988 weiterhin anzuwenden ist;" 

§ 367 Z 7 lautet: 
,,7. ohne die gemäß § 190 erforderliche Genehmigung die Ausübung eIDes 

bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbes verpachtet hält;" 
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Geltender Text 

8. ein Fortbetriebsrecht für ein Anmeldungsgewerbe ausübt, ohne die gemäß 
§ 41 Abs. 4 erforderliche Bestellung eines Geschäftsführers angezeigt zu 
haben; 

9. ein Fortbetriebsrecht für ein konzessioniertes Gewerbe ausübt, ohne die 
Genehmigung zu der gemäß § 41 Abs.4 erforderlichen Bestellung eines 
Geschäftsführers erhalten zu haben; 

10. ein konzessioniertes Gewerbe in einer .weiteren Betriebsstätte ohne die 
gemäß § 46 Abs. 4 erforderliche Bewilligung ausübt; 

11. sich für die Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte eines 
Filialgeschäftsführers bedient, der entgegen § 47 Abs. 2 nicht mehr seinen 
Wohnsitz im Inland hat oder nicht mehr in der Lage ist, sich in der weiteren 
Betriebsstätte entsprechend zu betätigen; 

12. nach Verlegung des Betriebes eines konzessioniertes' Gewerbes in einen 
anderen Standort ohne die gemäß § 49 Abs. 2 erforderliche Bewilligung 
das konzessionierte Gewerbe im neuen Standort ausübt; 

13. nach Verlegung des Betriebes einer weiteren Betriebsstätte eines 
konzessionierten Gewerbes in einen anderen Standort ohne die gemäß § 49 
Abs. 3 erforderliche Bewilligung das konzessionierte Gewerbe im neuen 
Standort ausübt; 

14. mit den im § 50 Abs. 2 genannten oder durch auf Grund des § 50 Abs. 3 
erlassene Verordnungen bezeichenten Waren entgegen diesen Bestimmun
gen den Versandhandel ausübt oder solche aus eigener Erzeugung 
stammende Waren oder zuge kauf te Waren'(§ 33 Abs. 1 Z 6) in der Art des 
Versandhandels an Letztverbraucher absetzt; 

15. ein Gewerbe mittels Automaten entgegen § 52 Abs. 2 oder entgegen den 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß § 52 Abs. 3 oder' 4 ausübt, wenn 
nicht einer der Tatbestände des § 366 Abs. 1 Z 1 und 2 gegeben ist; 

16. entgegen § 46 Abs. 1 ein Gewerbe unzulässigerweise außerhalb des 
Standortes der Gewerbeberechtigung oder einer weiteren Betriebsstätte 
ausübt; 

Vorgeschlagener Text 

Im § 367 Z 8 wird das Wort "Anmeldungsgewerbe" durch das Wort 
"Gewerbe" ersetzt. 

§ 367 Z 9 entfällt. 

§ 367 Z 10 lautet: 
,,10. ein Waffengewerbe (§ 192) oder ein Gewerbe nach § 207 oder § 212 in 

einer weiteren Betriebsstätte ohne die gemäß § 198 erforderliche 
Bewilligung ausübtj" 

§ 367 Z 12 und 13 lauten: 
,,12. nach Verlegung des Betriebes eines Waffengewerbes (§ 192) oder eines 

Gewerbes nach § 207 öder § 212 in einen anderen Standort das Gewerbe 
im neuen Standört ohne die gemäß § 198 erforderliche Bewilligung ausübt; 
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13. nach Verlegung des Betriebes einer weiteren Betriebsstätte eines ~ 
Waffengewerbes(§ 192) oder eines Gewerbes nach § 207 oder § 212 in g 
einen anderen Standort das Gewerbe im neuen Standort ohne die gemäß 
§ 198 erforderliche Bewilligung ausübtj" 

Im § 367 Z 15 werden die Worte "wenn nicht einer der Tatbestände des § 366 
Abs. 1 Z 1 und 2 gegeben ist" durch die Worte "wenn nicht der Tatbestand des 
§ 366 Abs. 1 Z 1 gegeben ist" ersetzt. 

Nach § 367 Z 16 wird folgende Z 16 a eingefügt: 
,,16 a. ein Gewerbe unzulässigerweise im Umherziehen von Ort zu Ort oder 

von Haus zu Haus ausübt, auch wenn hiebei fortwährend Anzeigen über 
die Verlegung des Betriebes in die wechselnden Standorte erstattet 
werden und nicht der Tatbestand des § 3'66Abs. 1 Z 1 gegeben istj" 
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Geltender Text 

17. das den Bestimmungen der §§ 53 oder 53 a unterliegende Feilbieten im 
Umherziehen von Ort zu Ort und von Haus zu Haus entgegen den 
Bestimmungen der §§ 53 oder 53 a ausübt, wenn nicht einer der 
Tatbestände des § 366 Abs. 1 Z 1 und 2 oder der erste Tatbestand des § 368 
Z 6 oder der Tatbestand des § 368 Z 7 gegeben ist; 

18. als Land- und Forstwirt in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
hervorgebrachte Erzeugnisse entgegen den Bestimmungen des § 53 Abs. 6 
im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus feilbietet; 

19 .. die Bestimmungen über das Sammeln und die Entgegennahme von 
Bestellungen (§§ 54 bis 59~ 61, 115 Abs.3 und 4 und 240) oder die 
Bestimmungen der auf Grund der §§ 54 Abs. 2 oder 57 Abs. 2 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält, wenn nicht der zweite oder dritte Tatbestand 
des § 368 Z 6 gegeben ist; 

20. die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 über die Führung des Bundeswappens 
nicht einhält oder das Verbot der Führung des Bundeswappens nach § 68 
Abs. 5 nicht befolgt; 

21. die Bestimmungen von gemäß § 69 Abs. 1 oder 2 erlassenen Verordnungen 
oder die gemäß § 69 Abs. 4 erlassenen Aufträge eines Bescheides nicht 
einhält; 

22. entgegen den Bestimmungen von gemäß § 70 Abs. 1 erlassenen 
Verordnungen Arbeiten von Personen ausführen läßt, die nicht die für 
diese Arbeiten festgelegte fachliche Befähigung nachweisen können; 

23. entgegen § 71 Abs. 1 Maschinen, Geräte, deren Teile oder deren Zubehör 
in den inländischen Verkehr bringt oder im Inland ausstellt; 

24. eine Übereinstimmungserklärung gemäß § 71 Abs.:3· abgibt oder ein 
Zeichen oder eine Plakette gemäß § 71 Abs. 6 anbringt, obwohl die 
Maschine, das Gerät, deren Teile oder deren ZubehÖr nicht den 
Anforderungen der gemäß § 71 Abs. 4 erlassenen Verordnungen oder den' 
in der Übereinstimmungserkläiung angeführten Bestimmungen einschlägi
ger Normen entsprechen und auch keine Genehmigung gemäß § 71 Abs. 7 
vorliegt; 

24. a. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs. 8 verletzt; 
25. entgegen § 72 Abs. 1 Maschinen oder Geräte in den inländischen Verkehr 

bringt oder die Bestimmungen der gemäß § 72 Abs. 2 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 

26. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 Abs. 1 oder § 82 a Abs. 1 erlassenen 
Verordnungen nicht befolgt oder die gemäß den Bestimmungen der §§ 74 

Vor g e s chi a gen e r Te x t 

Im § 367 Z 17 werden die Worte "wenn nicht einer der Tatbestände des § 366 
Abs. 1 Z 1 und 2" durch die Worte "wenn nicht der Tatbestand des § 366 Abs. 1 
Z 1" ersetzt. 

Im § 367 Z 19 wird der Klammerausdruck ,,(§§ 54 bis 59, 61, 115 Abs. 3 und 4 
und 240)" durch den Klammerau~druck ,,(§§ 54 bis 59, 61, 134, 162 Abs. 3 und 4 
und 221)" ersetzt. 

§ 367 Z 23, 24 und 24 a entfallen. 
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bis 83 und 359 b in Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen oder Aufträge 
nicht einhält; 

27. die gemäß § 84 in Bescheiden vorgeschriebenen Aufträge nicht einhält; 
28. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot der Ausübung eines Gewerbes oder 

des Betriebes einer gewerblichen Betriebsanlage nicht befolgt; 
29. Fleisch entgegen § 96 Abs. 4 verkauft; 

30. Pferdefleiseh, Fleisch mit einem Zusatz von Pferdefleisch oder 
Fleischwaren aus Pferdefleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, 
Gerichte mit Fleisch, Konserven) entgegen § 96 Abs. 5 feilhält oder 
verkauft; 

31. bei der Ausübung des Antiquitäten- und Kunstgegenständehandels die 
Bestimmungen des § 109 nicht einhält; 

32. bei der Ausübung des Viehschneidergewerbes die Bestimmungen des § 121 
oder Gebote von auf Grund des § 121 Abs. 3 erlassenen Verordnungen 
nicht einhält; 

33. bei der Ausübung des Altwarenhandels entgegen § 116 a Abs. 1 gleichzeitig 
,das konzessionierte Gewerbe des Handels mit Waffen oder bei der 

Ausübung des Handels mit Waffen entgegen § 136 gleichzeitig das 
Gewerbe des Altwarenhandels ausübt; 

34. bei der Ausübung des Altwarenhandels die Bestimmungen des § 116 a 
Abs. 2 nicht einhält; 

35. höhere Entgelte als die in den gemäß § 123, § 177, § 218, § 239, § 252 oder 
, § 257 erlassenen Höchsttarifen festgelegten Entgelte verlangt oder 

annimmt; 
36. die Bestimmungen des § 124 Abs. 2, des § 125, des § '126 oder des § 127 

über den Verkauf oder die Vermittlung des Verkaufes von Eintrittskarten 
für öffentliche Vorführungen oder Schaustellungen aller Art nicht einhält; 

37. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen § 134 Abs. 3 nicht einstellt; 

38. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die gemäß § 135 Abs. 1 und 2 
erlassenen Verordnungen oder die gemäß § 135 'Abs. 3 erster, Satz 
erlassenen Aufträge eines Bescheides nicht einhält; 

Vo'rgeschlagener Text 

§ 367 Z 27 bis 53 lautet: 

,,27. den Bestimmungen des § 82 a Abs. 4 oder des § 338 zuwiderhandelt; 
28. die gemäß §84 in Bescheiden vorgeschriebenen Aufträge nicht einhält; 

29. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot der Ausübung eines Gewerbes oder 
des Betriebes einer gewerblichen Betriebsanlage nicht befolgt; 

30. Fleisch entgegen § 101 Abs. 4 verkauft; 

31. Pferdefleiseh, Fleisch mit einem Zusatz von Pferdefleisch oder 
Fleischwaren aus Pferdefleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, 
Gerichte mit Fleisch, Konserven) entgegen § 101 Abs.5 feilhält oder 
verkauft; 

32. höhere Entgelte als die in den gemäß § 117, § 133, § 147, §261, § 267 oder 
§ 272 erlassenen Höchsttarifen ,festgelegten Entgelte verlangt oder 
annimmt; 

33. bei der Ausübung des Gewerbes der Schädlingsbekämpfer die 
Bestimmungen der auf Grund des § 120 erlassenen Verordnungen nicht 
einhält; 

34. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß § 138, § 142, § 144, § 181, 
§ 24,6 Abs. 1, § 256 oder § 259 Abs. 1 erforderliche Eignung besitzen; 

35. entgegen den Bestimmungen des § 154 oder des § 156 Alkohol ausschenkt; 

36. die Bestimmungen des § 158 oder Gebote oder Verbote von auf Grund des 
§ 158 erlassenen Verordnungen oder von auf Grund des § 158 erlassenen 
Bescheiden nicht befolgt; . 

37. bei der Ausübung des Altwarenhandels entgegen § 166 Abs. 1 gleichzeitig 
das gebundene Gewerbe des Handels mit Waffen oder bei der Ausübung 
des Handels mit Waffen entgegen § 200 gleichzeitig das Gewerbe des 
Altwarenhandels ausübt; 

38. bei der Ausübung des Altwarenhandels die Bestimmungen des §166 Abs. 2 
nicht einhält; 
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Geltender Text 

39. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die Bestimmungen des § 137 oder 
des § 138 Abs. 4 nicht einhält; 

40. bei der Ausübung des Luftfahrzeugmechanikergewerbes die Bestimmun
. gen des § 186 oder die Bestiinmungen von auf Grund des § 186 erlassenen 

Verordnungen nicht einhält; 
41. ein Gastgewerbe vorübergehend außerhalb der genehmigten Betriebs

räume und allfälligen sonstigen Betriebsflächen ausüpt, ohne die gemäß 
. § 195 erforderliche Sonderbewilligung erhalten zu haben; 

42. entgegen den Bestimmungen des § 196 oder des § 197 Alkohol ausschenkt; 
43. die Bestimmungen des § 199 oder Gebote oder Verbote von auf Grund des 

§ 199 erlassenen Verordnungen oder von auf Grund des § 199 erlassenen 
Bescheiden nicht befolgt; . 

44. entgegen § 211 keine Vorsorge für einen geeigneten Reisebetreuer trifft; 

45. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß § 216, § 225, § 229, § 233, 
§ 313 Abs. 1 oder § 321 Abs. 1 erforderliche Eignung besitzen; 

46. die Bestiinmungen des § 224 über die Abgrenzung der Verkaufsrechte 
nicht einhält; 

47. die Bestimmungen des § 235 über die räumliche Trennung bei der 
Erzeugung von medizinischem Naht- oder Organersatzmaterial nicht 
einhält; 

48. bei der Ausübung des Gewerbes der Schädlingsbekämpfung die 
Bestimmungen der auf Grund des § 244 erlassenen Verordnungen nicht 
einhält; 

49. bei der Ausübung des Gewerbes der Schädlingsbekämpfung den 
Bestimmungen des § 246 zuwiderhandelt; 

51. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher entgegen § 280 Abs. 1, bei 
der Ausübung des Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen 
entgegen § 298 Abs. 1 oder bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes 
entgegen § 320 Abs. 1 ohne Genehmigung gleichzeitig ein anderes 
Ge""erbe ausübt; 

,-

Vorgeschlagener Text 

39. bei der Ausübung des Handels mit Antiquitäten und Kunstgegenständen 
die Bestimmungen des § 167 Abs. 2 nicht einhält; 

40. Forderungen entgegen den Vorschriften des § 170 Abs. 2 oder 3 einzieht; 

41. bei der Ausübung des Luftfahrzeugmechanikergewerbes die Bestimmun
gen des § 173 oder die Bestimmungen von auf Grund des § 173 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 

42. entgegen § 177 keine Vorsorge für einen geeigneten Reisebetreuer trifft; 
43. bei der. Ausübung des Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen 

oder der Pfandleiher sich keiner dem § 186 Abs. 1 oder § 235 Abs. 1 
entsprechenden Geschäftsordnung bedient; 

44. bei der Ausübung des Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen 
oder der Pfandleiher die Bestimmungen des § 186 Abs. 3 oder des § 235 
Abs. 3 nicht einhält oder das Gewerbe der Pfandleiher entgegen § 235 
Abs. 4 vor Genehmigung der Geschäftsordnung ausübt; 

45. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen § 197 Abs. 2 nicht einstellt; 

46. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die gemäß § 199 Abs. 1 und 2 
erlassenen Verordnungen oder die gemäß § 199 Abs. 3 erster Satz 
erlassenen Aufträge eines Bescheides nicht einhält; 

47. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die Besti1l1mungen des § 201 oder 
des § 202 Abs. 4 nicht einhält; 

48. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher die Vorschriften des 
§ 231, § 232, § 234, § 236 Z 1 oder 2, § 237, § 238, § 239 oder § 240 nicht 
einhält; 

49. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 236 Z 3 oder gemäß § 248 
verstößt; 

50. der Verpflichtung gemäß §§ 246 Abs. 2 oder 259 Abs. 2 zur Vorlage des 
Arbeitnehmerverzeichnisses oder zur Anzeige von Änderungen dieses 
Verzeichnisses nicht nachgekommen ist; 

51. bei der Ausübung von Bewachungstätigkeiten Uniformen entgegen § 250 
gebraucht;. 
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"" 

GeltenderText 

52. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher die Vorschriften des 
§ 281, § 282, § 284, § 286 Z 1 oder 2, § 287, § 288, § 289 oder § 290 nicht 
einhält; 

53. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher oder der Versteigerung 
beweglicher Sachen die gemäß § 285 Abs. 2 oder gemäß: § 299 Abs. 2 
genehmigte Geschäftsordnung nicht einhält; 

§ 368. Eine Verwaltungsübert~etung, die mit einer Geldstrafe bis zu 15000 S 
zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. die Anzeigen 

Vorgeschlagener Text 

52. die Bestimmungen des § 273 Abs. 2, des § 274, des § 275 oder des § 276 
über den Verkauf oder die Vermittlung des Verkaufes von Eintrittskarten 
für öffentliche Vorführungen oder Schaustellungen aller Art nicht einhält; 

53. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe rechtfertigen zu können, sich 
durch einen anderen eine Tätigkeit besorgen läßt oder einen anderen zu 
einer Tätigkeit veranlaßt, obwohl er wissen mußte, daß der andere durch 
die Ausübung dieser Tätigkeit eine Verwaltungsübertretung nach § 366 
Abs. 1 Z 1 begeht, oder dies nach seinem Beruf oder seiner Beschäftigung 
bei Anwendung entsprechender Aufmerksamkeit wissen konnte, und zwar 
auch dann, wenn der andere nicht strafbar ist." 

54. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfandleiher oder der Versteigerung 
beweglicher Sachen die Bestimmungen des § 285 Abs. 3,4 oder 5 oder des 
§ 299 Abs. 3,4 oder 5 nicht einhält; , 

55. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 286 Z 3 oder gemäß § 315 
verstößt; 

56, Forderungen entgegen den Vorschriften des § 307 Abs. 2 oder 3 einzieht; 
57. der Verpflichtung gemäß §§ 313 Abs. 3, 321 Abs. 2 oder 323 lAbs. 2 zur 

Vorlage des Arbeitnehmerverzeichnisses oder zur Anzeige von Änderun
gen dieses Verzeichnisses nicht nachgekommen ist; 

58. bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes Uniformen gebraucht, ohne 
die Bewilligung gemäß § 322 erhalten zu haben; 

59. den Bestimmungen des § 82 a Abs. 4 oder des § 338 zuwiderhandelt; 
60. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe rechtfertigen zu können, sich 

durch einen anderen eine Tätigkeit besorgen läßt oder einen anderen zu 
einer Tätigkeit veranlaßt, obwohl er wissen mußte, daß der andere durch 
die Ausübung dieser Tätigkeit eine Verwaltungsübertretung nach § 366 
Abs. 1 Z 1 oder 2 begeht, oder dies nach seinem Beruf oder seiner 
Beschäftigung bei Anwendung entsprechender Aufmerksamkeit wissen 
konnte, und zwar auch dann, wenn der andere nicht strafbar ist. 

1.1 gemäß § 8 Abs. 4 über die weitere Ausübung von Gewerben bei ' . 
Erlangung der Eigenberechtigung, § 368 Z 1.2 biS Z 1.1 0 lauten: 

1.2 gemäß § 11 Abs. 3 über die Beendigung der Liquidation, ,,1.2 gemäß § 11 Abs. 2 über die Beendigung der Liquidation, 
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Geltender Text 

1.3 gemäß § 11 Abs. 4 über die weitere Ausübung des Gewerbes einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters oder über den Eintritt eines neuen Gesellschafters, 

1.4 gemäß § 11 Abs. 5 über die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft durch 
ÜbertFagung des Unternehmens auf einen Gesellschafter oder Umwand
lung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft des' Handels
rechtes und die weitere Ausübung des Gewerbes der Kapitalgesellschaft, 

1.5 gemäß § 11 Abs. 6 über die Eintragung in das Handelsregister, daß der 
Betrieb eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes als Sacheinlage gegen Gewährung von Gesellschaftsan
teilen in eine Kapitalgesellschaft eingebracht worden ist, und die weitere 
Ausübung des Gewerbes des Einzelunternehmers oder der Personenge
sellschaft des Handelsrechtes, 

1.6 gemäß § 11 Abs.7 über die Neubildung einer A~tiengesellschaft 
(Genossenschaft) durch Verschmelzung von Aktiengesellschaften (Ge
nossenschaften) und die weitere Ausübung der Gewerbe der sich 
vereinigenden Gesellschaften (Genossenschaften), 

1.7 gemäß § 11 Abs. 8 über die Verschmelzung einer Aktiengesellschaft, 
'Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft durch 
Aufnahme und die weitere Ausübung der Gewerbe der übertragenden 
Gesellschaft bzw. Genossenschaft, 

1.8 gemäß § 12 über die Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft in 
eine Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine 
Offene Handelsgesellschaft, 

1.9 gemäß' § 37 Abs.3 über die Bestellung -eines neuenbefähigten 
Arbeitnehmers in einem Nebenbetrieb, 

1.10 gemäß § 39 Abs. 4, gemäß § 39 Abs. 50der gemäß § 40 Abs. 4 über das 
Ausscheiden des Geschäftsführers, 

1.11 gemäß § 40 Abs. 2 über den Widerruf. der Übertragung der 
Gewerbeausübung an einen Pächter, 

1.12 gemäß § 42 Abs. I, gemäß § 43 Abs. 1 oder gemäß § 44 über den 
Fortbetrieb von Gewerben, 

1.13 gemäß§ 46 Abs. 3 über die Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte, 

.-' 

Vorgeschlagener Text 

1.3 gemäß § 11 Abs. 3 über die weitere Ausübung des Gewerbes einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters oder über den Eintritt eines neuen Gesellschafters, 

1.4 gemäß § 11 Abs. 4 über die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft durch 
Übertragung des Unternehmens auf einen Gesellschafter oder Umwand
lung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft des Handels
rechtes und die weitere Ausübung des Gewerbes der Kapitalgesellschaft, 

1.5 gemäß.§ 11 Abs. 5 über die Eintragung in das Firmenbuch, daß der Betrieb 
eines Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft des Handels
rechtes als Sacheinlage gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden ist, und die weitere A~sübung des 
Ge'werbes des 'Einzel unternehmers oder der Personengesellschaft ' des 
Handelsrechtes, 

1.6 gemäß § 11 Abs. 6 über die Neubildung einer Aktiengesellschaft 
(Genossenschaft) durch Verschmelzung von Aktiengesellschaften (Genos
senschaften) und die weitere Ausübung der Gewerbe der sich 
vereinigenden Gesellschaften (Genossenschaften)" 

1.7 gemäß § 11 Abs. 7 über die Verschmelzung einer Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft durch 
Aufnahme und die weitere Ausübung der Gewerbe der übertragenden 
Gesellschaft bzw. Genossenschaft, 

1.8 gemäß § 12 über die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in 
eine Kommanditgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft in eine offene 
Handelsgesellschaft, einer offenen Erwerbsgesellschaft in eine Komman
dit-Erwerbsgesellschaft, einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft in eine 
offene Erwerbsgesellschaft, einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
in eine eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer eingetragenen 
Erwerbsgesellschaft in eine Personengesellschaft des Handelsrechtes, ' 

1.9 gemäß § 37 Abs. 3 über die Bestellung eines neuen befähigten 
Arbeitnehmers in einem integrierten Betrieb, 

1.10 gemäß § 39 Abs. 4 oder gemäß § 40 Abs. 4 über das Ausscheiden des 
Geschäftsführers," 

,Im § 368 Z 1.13 wird das Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt . 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

§ 368 Z 1.14 lautet: 
1.14 gemäß § 47 Ahs. 3 oder gemäß § 47 Abs.4 über das Ausscheiden des ,,1.14 gemäß § 47 Abs. 3 über das Ausscheiden des Filialgeschäftsführers," 

Filialgeschäftsführers, 

1.15 gemäß § 49 Abs. 1 über die Verlegung des Betriebes eines Anmeldungsge
werbes in einen anderen Standort, 

1.16 gemäß § 49 Abs.3 über die Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte eines Anmeldungsgewerbes in einen anderen Standort, 

1.17 gemäß § 52 Abs. 1 über die Aufstellung von Automaten, 

1.18 gemäß § 63 Abs. 4 überdie Änderung des Namens oder der Firma, 

1.19 gemäß § 83 über die Auflassung von Betriebsanlagen im Sinne des § 74 
Abs.2 oder von Teilen solcher Betriebsanlagen; 

1.20 gemäß § 92 Abs.2 über Umstände, die das Nichtbestehen oder die 
Beendigung einer nach diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen Versiche
rung zur Folge haben, 

1.21 gemäß § 93 über das Ruhen und die Wiederaufnahme der Gewerbeaus
iibung, 

1.22 gemäß § 141 Abs. 1 über das Ruhen und die Aufnahme der Ausübung von 
Waffengewerben, 

1.23 gemäß § 1175, gemäß § 251 oder gemäß § 292 über die Einstellung oder 
das Ruhen der Ausübung von Rauchfangkehrergewerben, Kanalräumer-
gewerben, Pfandleihergewerben, ' 

1.24 gemäß einer Anordnung auf Grund des § ,359 Abs. 1 über die 
Fertigstellung einer genehmigten Betriebsanlage 
nicht erstattet hat; 

2. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 bestehenden Verpflichtung zur 
Bestellung eines Geschäftsführers ein Anmeldungsgewerbe ausübt, ohne 
eine Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 oder gemäß § 40 Abs. 4 über die 
Bestellung eines dem § 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers für die 
Ausübung dieses Anmeldungsgewerbes erstattet zu haben; 

Im § ~68 Z 1.15 wird das Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt. 

Im § 368 Z 1.16 wird das Wort "Anmeldungs gewerbes" durch das Wort 
"Gewerbes" ersetzt. 

§ 368 Z 1.18 lautet: 

,,1.18 gemäß § 63 Abs. 4 über die Änderung des Namens oder der Firma oder die 
Eintragung oder Löschung der Firma einer natürlichen Person im 
Firmenbuch," 

§ 368 Z 1.24 wird mit ,,1.25" bezeichnet. § 368 Z 1.22 bis 1.24 lautet: 

,,1.22 gemäß § 114, gemäß § 242 oder gemäß § 266 über die Einstellung oder das 
Ruhen der Ausübung von Rauchfangkehrergewerben, Pfandleihergewer
ben, Kanalräumergewerben, 

1.23 gemäß § 153 über die Ausübung des Gastgewerbes außerhalb der 
Betriebsräume und allfälligen Betriebsflächen des Standortes, 

1.24 gemäß § 205 Abs. 1 über das Ruhen und die Aufnahme der Ausübung von 
Waffengewerben," . 

Im .§ 368 Z 2 werden das Wort "Anmeldungsgewerbe" durch das Wort 
"Gewerbe" und das Wort "Anmeldungsgewerbes" durch das Wort "Gewerbes" 
ersetzt. 
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Geltender Text 

3. ohne die gemäß§ 40 Abs. 2'vorgeschriebene Anzeige ein Anmeldungsge-
werbe verpachtet hält; . 

4. die Bestimmungen über die Namensführung und die Bezeichnung der 
Betriebsstätte (§§ 63 bis 66), des § 210 über die Bezeichnungen 
"Reisebüro" und "Verkehrsbüro" oder des § 316 über die Bezeichnungen 
"konzessionierter Berufsdetektiv" und "Berufsdetektivassistent" nicht 
einhält; . 

5. Gebote oder Verbote von gemäß § 67 erlassenen Verordnungen über die 
äußere Geschäftsbezeichnung nicht befolgt; 

6. die Bestimmungen des § 53 Abs. 5, des § 55 Abs. 1, des § 57 Abs. 3, des 
§ 58, des § 217 oder des § 314 über Legitimationen nicht einhält; 

7. bei Ausübung des Feilbietens im Umherziehen gemäß § 53 Abs. 1 Z 1 die 
Bestimmungen des § 53 Abs. 4 nicht einhält; 

8. die Bestimmungen des § 73 Abs. 1 über die Kundmachung von 
Geschäftsbedingungen nicht einhält; . 

9. (aufgehobendurchBGBI.Nr.146/1992) 

10. die Bestimmungen des §139 über die Bezei~hnung von Waffen nicht 
einhält; 

11. die Bestimmungen des § 198 Abs. 2 oder der gemäß § 198 Abs. 1 
erlassenen Verordnungen,über Sperrstunden und Aufsperrstunden nicht 
einhält; 

12. ohne die gemäß § 200 erforderliche Genehmigung das Gastgewerbe in 
einer geänderten Betriebsart ausübt; 

13. ohne die gemäß § 201 erforderliche Genehmigung das Gastgewerbe in 
hinzugenommenen Betriebsräuinen und allfälligen sonstigen BetriebsfIä
ehen ausübt; 

14. die Bestimmungen des § 273 oder des § 283 über die Führung und 
Aufbewahrung von Büchern nicht einhält oder Gebote oder Verbote von 
gemäß § 138 Abs.3 oder § 283 Abs.3 erlassenen Verordnungen über 
Waffenbücher oder Pfandleihbücher nicht befolgt; 

15. die Bestimmungen des § 305 über den geschäftlichen Schriftwechsel und 
die Geschäftsbücher nicht einhält; 

Vor g e sc h I a ge n er Te xt 

Im § 368 Z 3 wird das Wort "Anmeldungsgewerbe" durch das Wort 
"Gewerbe" ersetzt. 

§ 368 Z 4 lautet: 
,,4. die Bestimmungen über die Namensführung und die Bezeichnung der 

Betriebsstätte (§§ 63 bis 66), des § 176 über die Bezeichnungen "Reisebüro" 
und "Verkehrsbüro" des § 225 über die Bezeichnung "Optometrist" oder 
des § 249 über die Bezeichnung "Berufsdetektiv" und "Berufsdetektivassi
stent" nicht einhält;" 

Im § 368 Z 6 werden die Worte,,§ 217 oder des § 314" durch die Worte,,§ 145 
oder des § 247" ersetzt. 

§ 368 Z 9 entfällt. 

§ 368 Z 10 und 11 lauten: 
,,10. die Bestimmungen des § 157 oder der auf Grund des § 157 erlassenen 

Verordnungen über Sperrstunden und Aufsperrstunden nicht einhält; 
11. die Bestimmungen des § 203 über die Bezeichnung von Waffen nicht 

einhält;" 

§ 368 Z 12 und 13 entfallen. 

§ 368 Z 14 bis 16 lauten: 

,,14. die Bestimmungen des § 233 über die Führung und Aufbewahrung von 
Pfandleihbüchern nicht einhält oder Gebote oder Verbote von gemäß 
§ 202 Abs. 3 oder § 233 Abs. 3 erlassenen Verordnungen über Waffenbü-
cher oder Pfandleihbücher nicht befolgt; . 

15. die Bestimmungen des § 264 über den geschäftlichen Schriftwechsel und 
die Geschäftsbücher nicht einhält; 
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Geltender Text 

16. die gemäß § 326 erlassenen Verordnungen über das Verbot des 
Feilhaltens bestimmter Waren auf Märkten oder die gemäß § 331 . 
erlassenen Marktordnungen nicht einhält; 

17. andere als im§ 366, § 367 und in Z J bis 16 genannte Gebote oder 
Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordmingen oder der Bescheide, die auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder auf Grund dieses Bundesge
setzes 'erlassener Verordnungen ergangen sind, nicht einhält. 

§ 369. (1) Die Strafe des Verfalles von Waren, Eintrittskarten einschließlich 
Anweisungen auf Eintrittskarten für Theater, Konzerte, Veranst;tltungen uä., 
Werkzeugen, Maschinen, Geräten oder Transportmitteln (§§ 10, 17 und 18 VStG 
1950) kann ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände mit, einer 
Verwaltungsübertretung nach § 366 oder nach § 367 Z 15, 16, 17, 18 oder 19 im 
Zusammenhang stehen; bei einer Verwaltungsübertretung nach § 367 Z 15 kann 
auch der Verfall des Automaten, mittels dessen die Gewerbeausübung erfolgte, 
ausgesprochen werden. Von der Verhängung der Strafe des Verfalles ist jedoch 
Abstand zu nehmen, wenn es sich um Gegenstände handelt, die der Beschuldigte 
zur Ausübung seines Berufes oder zur Führung seines Haushaltes benötigt. 

(2) Ist eine Person einer Verwaltungs übertretung nach den §§ 366 oder 367 
schuldig, derentwegen sie bereits wenigstens zweimal bestraft wurde, so können 
Geld- und Arreststrafe nebeneinander verhängt werden. 

§ 370. (1) Wurde die Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen 
Pächter angezeigt oder genehmigt (§ 40), so sind Geld- und Arreststrafen oder 
die Strafe des Verfalles gegen den Pächter zu verhängen. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers angezeigt oder genehmigt 
(§ 39), so sind Geld- und Arreststrafen gegen den Geschäftsführer zu verhängen. 

(3) Der Gewerbetreibende ist neben dem Geschäftsführer strafbar, wenn er die 
Verwaltungsübertretung wissentlich duldet oder wenn er bei der Auswahl des 
Geschäftsführers es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3, gelten sinngemäß für den Fall der 
Anzeige oder der Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäftsführers gemäß 
§ 47 hinsichtlich der Betriebsstätte, für die er verantwortlich ist. ' 

Vorgeschlagener Text 

16. die gemäß § 325 Abs.3 erlassenen Verordnungen über das Verbot des 
Feilhaltens bestimmter Waten auf Märkten oder die gemäß § 331 
erlassenen Marktordnungen nicht einhält;" 

, I 

Im § 369 entfällt die Absatzbezeichnung ,,(1)" und lautet der Klammeraus
druck ,,(§§ 10, 17 und 18 VStG)". Weiters wird nach dem WOft "Geräten" ein 
Beistrich gesetzt und das Wort "Ausrüstungen" eingefügt. 

§ 369 Abs. 2 entfällt. 

§ 370 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 370. (1) Wurde die Übertragung der Ausübung des Gewerbes an e{nen 
Pächter angezeigt oder genehmigt, so sind Geldstrafen oder die Strafe des 
Verfalles gegen den Pächter zu verhängen. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers angezeigt oder genehmigt, so 
sind Geldstrafen gegen den Geschäftsführer zu verhängen." ' 
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§ 371. (1) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in den §§ 366 
bis 368 bezeichnete Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(2) Die Bestrafung wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs. 1 Z 1 
und 2 schließt nicht die Bestrafung wegen bei der gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 oder 2 
strafbaren Gewerbeausübung begangener sonstiger Übertretungen von Vor
schriften dieses Bundesgesetzes oder auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassener 
Verordnungen aus. 

§ 372. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes verhängten Geldstrafen sowie 
der Erlös der auf Grund des § 369 Abs. 1 für verfallen erklärten Gegenstände 
fließen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu, in deren Bereich die 
Behörde liegt, die die Verwaltungsübertretung geahndet hat. Die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft hat diese Beträge für die Wirtschilftsförderung sowie 
zur Unterstützung unverschuldet in Notlage geratener Gewerbetreibender und 
ehemaliger Gewerbetreibender zu verwenden. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um Betriebsanlagen betreffende 
Verwaltungsübertretungen (§ 366 Z 3 und 4, § 367 Z 26, § 368 Z 1 hinsichtlich 
der Anzeigen gemäß § 83 oder gemäß einer Anordnung auf Grund des § 359, 
Abs. 1, § 376 Z 1 Abs. 4 lit. b) handelt. 

§ 373. Die Bezirksverwaltungsbehärden haben den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft Mitteilungen darüber zu machen, welche Verfügungen: 
über die von den Landeskammern oder deren Gliederungen erstatteten Anzeigen 
getroffen wurden, und den Kammern für Arbeiter und Angestellte Mitteilungen 
darüber zu machen, welche Verfügungen über die von ihnen erstatteteri Anzeigen 
getroffen wurden. . 

Im § 371 Abs.2 lautet das Zitat jeweils ,,§ 366 Abs. 1 Z 1". 

Im § 372 Abs. 2 lautetdas Zitat: ,,§ 366 Abs. 1 Z 3 und 4". 

Nach § 373 wird folgendes Va. Hauptstück eingefügt: 

"Va. Hauptstück 

EWR-Anpassungsbestimmungen 

§ 373 a. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf Staatsangehörige 
der EWR-Vertragsparteien nach Maßgabe der in den §§ 373 b bi~ 373 g 
normierten Abweichungen anzuwenden. 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

§ 373 b. Für Staatsangehörige der EWR -Vertragsparteien entfällt der 
Nachweis der Gegenseitigkeit gemäß § 14 Abs. 1. 

§ 373 c. (1) Die Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungsnachweis ist 
einem Staatsangehörigen einer EWR -Vertragspartei auch zu erteilen, wenn 
dieser die in einer Verordnung gemäß Abs. 4 bis 6 festgelegten Nachsichtsvoraus
setzungen erfüllt und keine Ausschlußgründe gemäß § 13 vorliegen. 

(2) Durch die Verordnungen gemäß Ab;'. 4 bis 6 werden die Anerkennungsre
gelungen der auf Grund des EWR-Abkommens geltenden Richtlinien des Rates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Verwirklichung der 
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs in der durch das 
EWR-Abkommen rezipierten Fassung, soweit von diesen in diesem Bundesgesetz 
geregelte Tätigkeiten erfaßt sind, umgesetzt. Die genannten Anerkennungstege
lungen sind. in den in der Anlage zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Richtlinien enthalten. 

(3) Das Vorliegen der Nachsichtsvoraussetzungen ist nach Maßgabe der 
Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genannten Richtlinien durch Belege der 
folgenden Art nachzuweisen: 

a) Zeugnis über eine einschlägige fachliche selbständige Tätigkeit, 
b) Zeugnis über eine einschlägige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung, 
c) Zeugnis über eine einschlägige fachliche unselbständige Tätigkeit anderer 

Art, 
d) Zeugnis über eine einschlägige Ausbildung, 
e) Eignungs- oder Befähigungsnachweis für die betreffende Tätigkeit. 

(4) Der Bu~desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat nach Maßgabe 
der Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genannten Richtlinien durch 
Verordnung festzulegen, durch welche der im Abs. 3 bezeichneten Belege - für 
sich allein oder in entsprechender Verbindung untereinander - das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Erteilung der Nachsicht vom Erfordernis des 
Befähigungsnachweises für bestimmte Gewerbe nachzuweisen ist; in dieser 
Verordnung ist auch die Dauer einer vorgesehenen einschlägigen fachlichen 
Tätigkeit (Abs. 3 lit. abis c) festzulegen. 

(5) In einer Verordnung gemäß Abs.4 kann nach Maßgabe der 
Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genannten Richtlinien hinsichtlich der im 
Abs. 3 lit. abis c genannten fachlichen Tätigkeiten auch bestimmt werden, daß 
diese nur anzurechnen sind, wenn sie der Nachsichtswerber jedenfalls bis zu 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

einem bestimmten Zeitpunkt vor der AntragsteIlung auf Nachsichtserteilung 
ausgeübt hat. Weiters kann nach Maßgabe der Anerkennungsregelungen der im 
Abs.2 genannten Richtlinien festgelegt werden, daß Tätigkeiten gemäß Abs. 3 
lit. abis c nur insoweit anzurechnen sind, als der Nachsichtswerber diese nach 
Vollendung eines bestimmten Lebensalters ausgeübt hat. 

(6) In einer Verordnung gemäß Abs. 4 kann die Erteilung der Nachsicht na<;h 
Maßgabe der Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genannten Richtlinien 
davon abhängig gemacht werden, daß der. Nachsichtswerber die Übereinstim
mung der von ihm ausgeübten fachlichen Tätigkeit (Abs. 3 lit. abis c) mit den 
wesentlichen Berufsmerkmalen desjenigen Gewerbes, hinsichtlich dessen die 
Nachsichtserteilung beantragt wird, nachweist. 

(7) Für Nachsichtserteilungen gemäß Abs. 1 ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

§ 373 d. Soweit nicht § 373 c anzuwenden ist, hat der Landeshauptmann im 
Einzelfall zu bestimmen, ob und inwieweit ein Zeugnis über eine von einem 
Staatsangehörigen einer EWR-Vertragspartei in einem' EWR-Vertragsstaat 

'erworbene Ausbildung oder Befähigung im Hinblick auf die durch~' die 
betreffende Ausbildung oder Befähigung vermittelten und bescheinigten 
Fähigkeiten und Kenntnisse den für die Erlangung 'eines inländischen 
gewerblichen Befähigungsnachweises vorgeschriebenen Zeugnissen gleichzuhal- ' 
ten ist. 

§ 373 e. Die Behörde (§ 333) hat auf Antrag einem Staatsangehörigen einer 
EWR-Vertragspartei Bescheinigungen über eine inländische Ausbildung oder 
Befähigung, die zur Ausübung einer in diesem Bundesgesetz geregelten Tätigkeit 
berechtigt, auszustellen. Ebenso hat die Behörde die Ausübung einer 
selbständigen oder unselbständigen fachlichen Tätigkeit in einem Gewerbe zu 
bescheinigen. 

§ 373 f. (1) Die in den §§130 Abs. 1 und 252 Abs.'1 normierte Voraussetzung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft gilt nicht in bezug auf Staatsangehörige 
von EWR -Vertragsparteien. 

(2) Die im § 197 Abs. 1 normierte Voraussetzung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft gilt in bezug auf Staatsangehörige von EWR-Vertragsparteien 
nicht hinsichtlich der im § 192 Abs. I' Z 1 genannten Tätigkeiten.' 
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Geltender Text 

2. Übe r g an g s be stirn m u n gen 

§ 375. (1) Bis zur Erlassung der im § 21, § 22 Abs. 3 und 6 bis 9, § 24 Abs. 2, 6 
und 8, § 53 Abs. 3, § 62 Abs. 4, § 69 Abs. 1 und 2; § 70 Abs. 1, § 71 Abs. 1, § 73 
Abs.2 und 3, § 82 Abs. 1 und 2, § 138 Abs. 3, § 176 Abs. 1, § 177 Abs. 1 und 2, 
§ 198 Abs. 1, § 216 Abs. 2, § 218 Abs. 1, § 252 Abs. 1, § 257, § 283 Abs. 3, § 330 
Abs. 2, § 331 Abs. 1 und 2, § 349 Abs. 3, § 351 Abs. 5 und § 352 Abs. 13 dieses 
Bundesgesetzes vorgesehenen Verordnungen bleiben folgende Rechtsvorschrif
ten im bisherigen Umfang unbeschadet der Bestimmungen des § 374 Abs. 2 und 

. soweit nichf durch dieses Bundesgesetz eine diesbezügliche Regelung getroffen 
wird, und zwar als Bundesgesetze, in Geltung: 

1. Verordnung der Minister des Innern und des Handels vom 29. April 1874, 
RGBI. Nr. 53, betreffend das Gewerbe der Vertilgung von Ratten und 
Mäusen durch gifthältige Mittel, in der Fassung der Verordnung vom 
19. Dezember 1966, BGBI. Nr. 312, mit Ausnahme des ersten Absatzes, 
soweit er Bestimmungen über die Konzessionspflicht enthält; 

2. § 1 Abs. 5 zweiter Satz, Abs. 6 und 7 und § 2 der Verordnung der 
Ministerien des Handels, des Innern, der Finanzen und der Justiz vom 
24. April 1885, RGBI. Nr. 49, betreffend den Betrieb des Pfandleiherge
werbes, in der Fassung der Verordnung vom 10. Mai 1903, RGBI. Nr. 115; 

3. zweiter Absatz, zweiter Satzteil der Verordnung der Minister des Handels 
und des Innern vom 20. Juli 1885, RGBI. Nr. 116, betreffend die 
Einreihung des Betriebes von Informationsbüros zum Zwecke der 

Vorgeschlagener Text 

§ 373 g. (1) Staatsangehörige einer EWR-Vertragspartei, die in einem 
EWR-Vertragsstaat ansiissig sind und eine Tätigkeit befugt ausüben, auf die die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären, dürfen bestellte 
gewerbliche Arbeiten im Inland unter den gleichen Voraussetzungen wie Inländer 
ausführen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für Gesellschaften im Sinne des 
Artikels 34 des EWR-Abkommens, die nach den Rechtsvorschriften einer 
EWR-Vertragspartei gegründet wurden und ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre 
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in einem EWR-Vertragsstaat 
haben. Wenn die genannten Gesellschaften lediglich ihren satzungsgemäßen Sitz 
in einem EWR-Vertragsstaat haben, muß ihre Tätigkeit in tatsächlicher und 
dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines EWR-Vertragsstaates stehen." 

§ 375 Abs. 1 Einleitung lautet: 

,,§ 375. (1) Bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch 
Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle 
BGBI. Nr. xxx bleiben folgende Rechtsvorschriften im bisherigen Umfang 
unbeschadet der Bestimmungen des § 374 Abs. 2 und soweit nicht durch dieses 
Bundesgesetz eine diesbezügliche Regelung getroffen wird, und zwar als 

. Bundesgesetze, in Geltung:" 
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Geltender Text 

Auskunftserteilung über die Kreditverhältnisse von Firmen unter die 
konzessionierten Gewerbe; 

4. §§ 9 bis 12 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193, 
betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung des Lehrverhältnisses 
beziehen; 

5. Verordnung der Ministerien des Innern, des Handels und für Kultus und 
Unterricht vom 27. Dezember 1893, RGBI. Nr. 195, in, Betreff des 
Prüfungs- und Zeugniswesens für Bewerber um die Konzession zu einem 
Baugewerbe, ferner in Betreff der bei Vereinigung mehrerer Baugewerbe in 
einer Person zu gewährenden Erleichterungen, in der Fassung der 
Verordnungen vom 22, November 1952, BGBL Nr.228, und vom 
10. März 1967, BGBL Nr. 134; 

6. Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht im Einvernehmen 
mit den Ministerien des Innernund des Handels vom 27. Dezember '1893, 
RGBL Nr. 197, betreffend die Feststellung jener höheren technischen 
Lehranstalten im Bereiche der Länder der ungarischen Krone und des 
Auslandes, welche den inländischen technischen Hochschulen bezüglich 
des Inhaltes der §§ 10 bis einschließlich 13 des Gesetzes über die Regelung 
des konzessionierten Baugewerbes gleichgestellt werden, in der Fassung 
der Verordnung vom 26. Dezember 1906, RGBI. Nr. 12/1907; 

7, Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels vom 13. Oktober 
1897, RGBL Nr.237, betreffend die Verwendung von Druckapparaten 
beim gewerbsmäßigen Ausschank des Bieres, in der. Fassung der 
Verordnung vom 11. Juli 1905, RGBI. Nr. 112; 

8. § 5 der Verordnung der Ministerien des Handels und des Innern ,vom 
30. März 1899, RGBI. Nr. 64, betreffend die Regelung des Flaschenbier
handels, in der Fassung der Verordnung vom 4. Jänner 1927, BGBL 
Nr.19; 

9. § 7 der Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und dem Minister für Kultus und Unterricht vom 
1. August 1907, RGBL Nr. 183, betreUend das konzessionierte Gew~rbe 
der Leichenbestattungsunternehmungen, in der Fassung der Verordnung 
BGBL Nr. 373/1936; , 

.10. ' Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für 
Kultus und Unterricht vom 27. Juli 1907, RGBI. Nr. 193, betreffend die 
Bezeichnung jener gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse 
über den mit Erfolg zurückgelegten Besuch einer solchen Anstalt, den 

Vorgeschlagener Text 

Im § 375 Abs. 1 entfallen die Ziffern 4, 5, 6,16,20,26,30,31,32,33,38,47,48, 
50, 60 und 64. 
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Nachweis über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses, 
beziehungsweise den Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungs

. dauer. als Gehilfe in einem handwerks mäßigen Gewerbe ganz oder zum 
Teil ersetzen, soweit sie sich nicht auf. den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

11. Art. I Z 4, 6 und 9 der Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen 
mit dem Minister des Innern und dem Minister für Kultus und Unterricht 
vom 6. August 1907, RGBI. Nr. 196, über den nach § 23 Abs. 1 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, betreffend die Abänderung 
und Ergänzung der Gewerbeordnung, zum Antritte der im § 15 Punkt 1,2, 
5; 6,7,8,10, 11, 14, 17, 18,20,21,22 und 23 des Gesetzes vom 15. März 
1883, RGBI. Nr. 39, beziehungsweise des Gesetzes vom 5. Februar 1907, 
RGBI. Nr. 26, angeführten konzessionierten Gewerbe erforderlichen 
Nachweis der besonderen Befähigung, in der Fassung der Verordnung 
vom 12. Mai 1914,RGBI. Nr. 106; 

12. Gesetz vom 13. Juli 1909, RGBI. Nr. 119, betreffend die Herstellung von 
Zündhölzchen und anderen Zündwaren; 

13. Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für 
öffentliche Arbeiten vom 14.Juni 1911, RGBI. Nr.119, betreffend die 
Bezeichnung der Fachschule für das Eisen- und Stahlgewerbe in 
Waidhofen an der Ybbs als einer Anstalt, deren Abgangszeugnisse den 
Nachweis über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses 
ganz und den Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungsdauer als 
Gehilfe teilweise ersetzen, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

14. Verordnung des Ba~delsministeriums im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Innern und dem Eisenbahnministerium vom 12. Jänner 
1912, RGBI. Nr. 13, betreffenddie Gleichhaltung der Beschäftigung in den 
Eisenbahnwerkstätten bei solchen Verrichtungen, die an sich den 
Gegenstand handwerksmäßiger Gewerbe ausmachen, mit der Verwen
dung als Gehilfe in gleichartigen Gewerbebetrieben und die Ausstellung 
der erforderlichen Zeugni,sse; 

15. Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für 
öffentliche Arbeiten vom 18. Jänner 1912, RGBI. Nr. 25, betreffend die 
Bezeichnung der Landesblindenanstalt in Klagenfurt als einer solchen 
Anstalt, deren Zeugnisse über den mit Erfolg zurückgelegten Besuch der 
an derselben bestehenden Abteilung für Bürstenbinderei den Nachweis 
über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses beziehungs-

Vorgeschlagener Text 
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Geltender Text 

weise den Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungsdauer als 
Gehilfe in einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz oder zum Teil 
ersetzen, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern, dem Minister für Kultus und Unterricht und dem Minister für 
öffentliche Arbeiten vom 14. März 1912, RGBL Nr. 58, betreffend die 
Bezeichnung jener Lehranstalten, mit deren Absolvierung Begünstigungen 
bei Erbringung des Nachweises der besonderen Befähigung für den Antritt 
von konzessionierten Baugewerben verbunden sind, in der Fassung der 
Verordnung vom 10. November 1917, RGBL Nr. 446; 
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für 
öffentliche Arbeiten vom 16. April 1914, RGBL Nr. 90, betreffend die 
Bezeichnung des tirolisch-vorarlbergischen Blinden-Lehr- und Erzie
hungsinstitutes in Innsbtuck als Anstalt, deren Zeugnisse über den mit 
Erfolg zurückgelegten Besuch der an derselben bestehenden Abteilungen 
für Korbflechterei und für Bürstenbinderei den Nachweis über die 
ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses beziehungsweise den 
Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungs dauer als Gehilfe in 
einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz oder Zum Teil ersetzen, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für 
öffentliche Arbeiten vom 25. Juli 1916, RGBL Nr.236, betreffend die 
Anwendung der Ministerialverordnung vom 27. Juli 1907, RGBL Nr. 193, 
auf die an dem Kaiser Franz Josef-Blindenarbeiterheim des Vereines zur 
Fürsorge- für Blinde in Wien bestehenden Abteilungen für Korbflechterei 
und für Bürstenbinderei, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; . 
Verordnung des Bundesministers für Handel und Gewerbe, Industrie und 
Bauten vom 11. April 1921, BGBL Nr. 223, betreffend gewerberechtliche 
Begünstigungen für Besucher der Privat-Blindenlehranstalt in Linz, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
Verordnung des Bundesministers für Handel und Gewerbe, Industrie und 
Bauten vom 22. Jänner 1923, BGBL Nr. 55, betreffend Erleichterungen bei 
der Ablegung der Baugewerbeprüfungen für Absolventen des Abiturien
tenkurses .der Staatsgewerbeschule in Linz; 
Verordnung des Bundesministers für Handel und Gewerbe, Industrie und 
Bauten vom 7. Februar 1923, BGBI. Nr. 86, betreffend gewerbliche 
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Begünstigung für Schüler des Landesblindenheimes in Salzburg, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

22. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom 30. Juni 
1923, BGBI. Nr. 350, betreffend gewerbliche Begünstigung für Schüler der 
Wienerberger Werkstättenschule für Keramik in Wien, soweit sie sich 
nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

23. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom 24. März 
1924, BGBI. Nr. 101, üb-er gewerberechtliche Begünstigungen für Schüler 
der Fachlehranstalt für das Bekleidungsgewerbe in Wien, soweit sie sich 
nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

24. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
vom 29. März 1924, BGBI. Nr. 103, über Wandergewerbe, soweit er 
Bestimmungen über den Befähigungsnachweis für die Ausübung des 
Viehschnittes enthält; 

25. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr im Einverneh
men mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung vom 16. November 
1929, BGBI. Nr. 372, über den Befähigungsnachweis für das konzessio
nierte Gewerbe nach § 15, Punkt 14, der Gewerbeordnung, in der Fassung 
der Verordnung vom 8. August 1934, BGBI. TI Nr. 191, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; § 1 dieser Verordnung, soweit er sich auf den 
Befähigungsnachweis für das konzessionierte Gewerbe der Erzeugung 
künstlicher Mineralwässer bezieht, gilt als Bestimmung betreffend den 
Befähigungsnachweis für dieses nunmehr gebundene Gewerbe; 

26. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom 7. April 
1931, BGBI. Nr. 111, über den Befähigungsnachweis für das konzessio
nierte Gewerbe der Ausführung von Gasrohrleitungen, Beleuchtungsein
richtungen und Wassereinleitungen, in der Fassung der Verordnungen 
vom 22. November 1952, BGBI. Nr. 228, und vom 27. Jänner 1956, BGBI. 
Nr. 73, soweit sie sich nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

27. Art. II §§ 2 bis 4 der Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
vom 25. Februar 1932,BGBI. Nr. 74, über die Erzeugung von Vaccinen, 
Seren und Bakterienpräparaten und die Schädlingsvertilgung mit 

. hochgiftigen Gasen; in der Fassung der Verordmlng BGBI. Nr. 41/1935; 
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28. Verordnung vom 10. Juli 1933, BGBI. Nr. 316, betreffend'gewerberechtli
che Begünstigung für Schüler der Werkstättenschule der katholischen 
Lehrlingsanstalt in Martinsbühel; 

29. Art. 84 Abs. 11 der Gewerbeordnungsnovelle 1934, BGBI. II Nr. 322, 
soweit er sich auf den Befähigungsnachweis für das nunmehr gebundene 
Gewerbe der Erzeugung künstlicher Mineralwasserprodukte bezieht; 

30. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom 
26. Oktober 1934, BGBI. II Nr. 327, über den Befähigungsnachweis für 
das Rauchfangkehrergewerbe, in der Fassung der Verordnung vom 
22. November 1952, BGBI. Nr. 228; 

31. § 4 der Reisebüroverordnung 1935, BGBI. Nr. 148; 
32. Verordnung' des Bundesministers für Handel und Verkehr über den 

Befähigungsnachweis für den Betrieb von Leichenbestattungsunterneh
mungen, BGBI. Nr. 373/1936, in der Fassung der Verordnung vom 2. Mai 
1950, BGBI. Nr. 106; 

33. § 2, soweit er sich auf das Erfordernis eines Befähigungsnachweises 
bezieht, sowie §§ 3 bis 9 der Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr über das konzessionierte Gewerbe der Privatdetektive, BGBI. 
Nr. 200/1937, in der Fassung der Verordnung vom 2. Mai 1950, BGBI. 
Nr.106; 

34. §§ 10 und 14 Abs. 1 bis 5 der Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr über die Meisterprüfung, BGBI. Nr. 246/1937, die auf Grund 
des § 14 Abs. 2 dieser Verordnung festgesetzten Prüfungsgebühren sowie 
die auf Grund des § 19 dieser Verordnung erlassenen Meisterprüfungsord
nungen, soweit sie sich nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung 
des Lehrverhältnisses beziehen; , 

35. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr übe~ 
gewerberechtliche Begünstigungen für Schüler von Lehranstalten für das 
Kleidermacher-, das Modisten-, das Miedermacher- und das Gold-, Silber
und Perlenstickereigewerbe, BGBI. Nr. 336/1937, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

36. Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr über 
gewerberechtliche Begünstigungen für Schüler der Höheren Abteilung für 
Holzindustrie in Mödling, BGBI. Nr. 13/1938, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

37. §§ 15 bis 18 der Verordnung, zur Durchführung des Waffengesetzes ~om 
19. März 1938, deutsches RGBL I S.270, in der Fassung der Dritten 

Vorgeschlagener Text N 
0-.. 
o 

0-.. 
t.;> 
lJl 

P
ro .., 
Ijj 
~. 
r;;

lJ<l 
ro 
::l 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
260 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes vom 31. März 1939, 
deutsches RGBL I S. 656; 

38. §§ 3 Abs. 4 und 7 Abs. 2 des Waffengesetzes vom 18. März 1938, deutsches 
RGB!. I S. 265, über das Erfordernis der fachlichen Eignung, §§ 9 und 11 
der Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes vom 19. März 
1938, deutsches RGB!. I S. 270, die Ausführungsbestimmungen zu § 9 
Abs. 2 und § 11 Satz 2 . der Verordnung zur Durchführung des 
Waffengesetzes vom 21. März 1938, deutsches RGB!. I S.276, und 
Art. XXXII Z 3 der Gewerberechtsnovelle 1952, BGB!. Nr. 179; 

39. Z 3 bis 5, Z 8, Z 13, Z 15, Z 16 und Z 19 bis 25 der Anlage zur Anordnung 
über die Genehmigung von Vorschriften betreffend die Speicherung, 
Verteilung oder Verwendung von Gas vom 31. Juli 1940, II En 1215/40, 
RWMB!. 1940,S. 474; 
nachstehende unter Z 40 bis 44 bezeichnete Rechtsvorschriften, soweit sie 
sich auf die gewerbsmäßige Schädlingsbekämpfung beziehen und es sich 
nicht um Vorschriften zum Schutze der Arbeitnehmer handelt; 

40 . Verordnung zur Einführung von Vorschriften über die Schädlingsbekämp
fung mit hochgiftigen Stoffen in den Reichsgauen der Ostmark und im 
Reichsgau Sudetenland vom 2. Februar 1941, deutsches RGB!. I S. 69; 

41. Verordnung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch giftigen Stoffen vom 
29. Jänner 1919, deutsches RGB!. S. 165; 

42. Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämp
fung mit hochgiftigen Gasen vom 22. August 1927, deutsches RGB!. I 
S.297; 

43. Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämp
fung mit hochgiftigen Stoffen vom 29. März 1928, .deutsches RGB!. I 
S.137; 

44 . Verordnung zur'Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämp
fung mit hochgiftigen Stoffen vom 17. Juli 1934, deutsches RGB!. I S. 712, 
in der ·Fassung der Verordnung vom 16. November .1934, deutsches 
RGB!. I S. 1191, vom 24. April 1935, deutsches RGB!. I S.571, vom 
20. Mai 1936, deutsches RGB!. I S.479, vom 15. Juni 1938, deutsches 
RGB!. I S.637, vom 2. April 1941, deutsches RGB!. I S. 193, und vom 
26. Februar 1942, deutsches RGB!. I S. 116; 

45. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
1. November 1952, BGB!. Nr. 3/1953, mit der die Unterrichtsanstalten 
bezeichnet werden, deren Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch der 
Anstalt den Befähigungsnachweis· in einem Handelsgewerbe oder im 
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Gewerbe der Handelsagenten teilweise ersetzen, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

46. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
11. Juli 1953, BGBI. Nr. 148, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolventen der Glasfachschule in Kramsach, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

47. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und -W;iederaufbau vom 
8. Februar 1954, BGBI. Nr. 46, über die Ersichtlichmachung der Preise im 
Gast- und Schankgewerbe, in der Fassung der Kundmachung vom 
30. November 1959, BGBI. Nr. 276; 

48 . Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
18. März 1954, BGBI. Nr. 79, womit ein strengerer Befähigungsnachweis 
für das Spediteurgewerbe eingeführt wird, soweit sie sich nicht auf die Art 
des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bezieht; 

49. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
15. Juli 1955, BGBI. Nr. 169, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolventen der Meisterschule des österreichischen Malerhandwerkes in 
Baden-Leesdorf; 

50. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
27. Oktober 1955, BGBI. Nr. 111956, mit der ein strengerer Befähigungs
nachweis für das Gewerbe der Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art 
eingeführt wird, soweit sie sich nicht auf die Art des Nachweises der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

51. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
12. Juli 1956, BGBI. Nr. 166, mit der ein strengerer Befähigungsnachweis 
für das Gewerbe der Säger eingeführt wird, soweit sie sich nicht auf die Art 
des Nachweises der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

52. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
30. November 1956, BGBI. Nr. 28/1957, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Müllereifachschule des Landes Oberösterreich 
in Wels; 

53. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
18. Februar 1958, BGBI. Nr. 75, über gewerberechtliche Begünstigungen 
für Absolventen der Abteilung Mode, Leder und Modisten der 
Modeschule der Stadt Wien, in der Fassung der Verordnung vom 
2. August 1961, BGBI. Nr. 217, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
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54. Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, BGB!. Nr. 43/1961; 
55. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 

3. Mai 1961, BGB!. Nr. 124, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolventen der Webereifachschule des Landes Oberösterreich in Haslach, 
soweit sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bezieht; 

56. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
26. Juli 1962, BGB!. Nr. 256, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolventen der dreijährigen Landesfachschule für Textilgewerbe in 
Groß-Siegharts, NÖ, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung 
des Lehrverhältnisses bezieht; 

57. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
15. Jänner 1964, BGB!. Nr. 10, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolyenten der dreijährigen Fachschule für Damenkleiderrnachen der 
Stadtgemeinden Krems an der Donau und Horn und der Schwestern vom 
H!. Kreuz in Bruck an der Mur, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

58. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
8. Mai 1964, BGB!. Nr. 88, über gewerberechtliche Begünstigungen für 
Absolventen der dreijährigen Landesfachschule für Damenkleiderrnachen 
in Oberwart; Burgenland, und der dreijährigen städtischen Fachschule für 
Damenkleiderrnachen in Steyr und Wels, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

59. Art. I der Befähigungsnachweisverordnung 1965, BGB!. Nr. 231, soweit er 
sich nicht auf die Art des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht, mit Ausnahme der §§ 11, 68 und 69; die §§ 1 bis 
10,25 bis 31, 65 bis 67 und 78 gelten als Bestimmungen betreffend den 
Befähigungsnachweis für die nunmehr gebundenen Gewerbe der Drucker, 
der Erzeuger von Druckformen für die Massenherstellung von 
Vervielfältigungen, des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels, des Buch-, 
Kunst- und Musikalienverlags, des Huf- und Klauenbeschlages, der 
Filmproduktion und der Frachtenreklamation; 

60. Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 
18. Juli 1965, BGB!. Nr. 246, mit der ein strengerer Befähigungsnachweis 
für die Gewerbe der Hühneraugenschneider und Fußpfleger sowie der 
Schönheitspfleger (Kosmetiker) und der Masseure eingeführt wird, soweit 
sie sich nicht auf die Art des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung 
des Lehrverhältnisses bezieht; 
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61. Verordnung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
vom 28. November 1966, BGB!. Nr.272, über gewerberechtliche 
Begünstigungen für Absolventen der bis zum Schuljahr 1964/65 geführten 
dreijährigen und der seit dem Schuljahr 1963/64 bestehenden vierjährigen . 
Fachschule für Damenkleiderrnachen der Eva Rier in Bruckneudorf, 
Burgenland, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

62. Verordnung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
vom 19. Dezember 1966, BGB!. Nr. 312, über den Befähigungsnachweis 
für das Gewerbe der Schädlingsvertilgung mit anderen als hochgiftigen 
Gasen gemäß § 15 Abs. 1 Z 21 der Gewerbeordnung, soweit sie sich nicht 
auf die Art des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

63. Verordnung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
vom 20. November 1968, BGB!. Nr. 419, über gewerberechtliche 
Begünstigungen für Absolventen der' vierjährigen 'Fachschule für 
Damenkleidermacher und der einjährigen Meisterklasse für Damenklei
dermacher des Ferdinand Titze in Wien 8, Josefstädter Straße 29, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

64. Verordnung des Bundesministeriums fUr Handel, Gewerbe und Indu~trie 
vom 22. Mai 1969, BGB!. Nr. 184, über die Ansuchen um Ausstellung von 
Handlungsreisendenlegitimationen gemäß § 59 der Gewerbeordnung und 
die Ausstattung dieser Legitimationen; 

65. die auf Grund d,es § 36 Abs. 6 der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Gewerbeordnung erlassenen Geschäftsordnun
gen für die zur Entscheidung über den Umfang von Gewerberechten bei 
den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft bestellten schiedsge
richtlichen Ausschüsse; 

66. die auf Grund des § 42 der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Gewerbeordnung erlassenen bezirksweisen Abgrenzungen für 
das Rauchfangkehrergewerbe; 

67. die auf Grund des § 51 Abs.l bis 3 der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Gewerbeordnung erlassenen Maximaltarife für 
das Rauchfangkehrer-, Kanalräumer- und Abdeckergewerbe ; 

68. die auf Grund des § 51 der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Gewerbeordnung und des Art. 11 § 4 der Gewerberechtsnovelle 
1965, BGB!. Nr. 59, erlassenen Tarife für das Fremdenführergewerbe ; 

f! 
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69. die auf Grund des § 54 Abs. 1 und 2 der bis zum Inkrahtreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen des 
zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften zuständigen 
Bundesministers oder der Landeshauptmänner betreffend gewerbepolizei
liche Regelungen ausgenommen die Verordnungen betreffend gewerbe
polizeiliche Regelungen für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen 
mit Kraftfahrzeugen im Sinne des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, BGBI. 
Nr. 85/1952; 

70. die auf Grund des § 54 a Abs. 2 der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen 
über die Sperrzeiten im Gast- und Schankgewerbe; 

71. die auf Grund des § 60 Abs. 4· der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen; 

72. die auf Grund des § 69 der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen; 

73. die auf Grund des §70 der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Gewerbeordnung erlassenen Marktordnungen. 

(2) Durch Aufrechterhaltung der den Befähigungsnachweis betreffenden 
Rechtsvorschriften gemäß Abs. 1 bleiben die Bestimmungen des Berufsausbil
dungsgesetzes, BGBI. Nr. 14211969, und die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Dürchführungsverordnungen unberührt. 

(3) Auf Übertretungen der gemäß Abs. 1 aufrechterhaltenen Rechtsvorschrif
ten sind die Bestimmungen des V. Hauptstückes sinngemäß anzuwenden. 

§ ~76. 1. (Zu § 2:) 

(1) Land-und forstwirtschaftliehe Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes eine Tätigkeit ausüben, 
die nunmehr unter den Anwendungsbereichdieses Bundesgesetzes fällt, dürfen 
diese Tätigkeit weiter ausübe~, wenn sie dies binnen sechs Monate·rt nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Bezirksverwaltungsbeörde anzeigen. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat durch Bescheid den Bestand und Umfang der 
Gewerbeberechtigung festzustellen. Die genannten Erwerbs- und Wirtschaftsge
nossenschaften dürfen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihre rechtzeitig 
erstattete Anzeige ihre Tätigkeit im bisherigen Umfang weitet ausüben. 

(2) Gleichzeitig mit der Anzeige gemäß Abs. 1 ist der Behörde nach Maßgabe 
des Abs. 6 ein Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) anzuzeigen. Der letzte 
Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. 
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(3) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
bedürfen zum weiteren Betrieb einer Betriebsanl,age, auf die die Voraussetzungen 
des § 74 Abs. 2 zutreffen, einer Genehmigung der Behörde. Wenn sie binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes um die Genehmigung 
ansuchen, dürfen sie die Betriebsanlage bis zur rechtskräftigen Beendigung des 
Genehmigungsverfahrens weiter betreiben. Die Genehmigung ist - erforderli
chenfalls unter bestimmten, nach dem Stande der Technik erforderlichen 
Auflagen - zu erteilen, wenn 'aus dem Betrieb der Anlage keine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen zu gewärtigen ist. 

(4) . Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die 
a) die im § 1 genannten Tätigkeiten ohne die in diesem Absatz 

.vorgeschriebenen Anzeigen weiter ausüben, oder 
b) die im Abs. 3 genannten Betriebsanlagen ohne rechtzeitig eingebrachtes 

Ansuchen um die Genehmigung oder trotz Versagung der Genehmigung 
weiter betreiben, 

begehen eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S 
oder mit einer Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die 
keinen Geschäftsführer oder Pächter gemäß Abs. 2 anzeigen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist. 

(6) Bei land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes eine Tätigkeit 
ausüben, die sie während der letzten zwei Jahre ausgeübt haben und die nunmehr 
unter den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, muß der im § 9 Abs. 1 
vorgesehene Geschäftsführer oder Pächter oder der Filialgeschäftsführer gemäß 
§ 47, der innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestellt wird, nicht den etwa vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erbringen, 
wenn ihm während der genannten zwei Jahre ein maßgebender Einfluß auf den 
Betrieb der Geschäfte zugestanden ist. 

(7) Die Bestimmungen des Abs. 3 und Abs. 4 lit. b gelten hinsichtlich der im § 2 
Abs.6 und 10 genannten Anlagen sinngemäß. 

2. (Zu § 2:) 

3. (Zu § 2:) 
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(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes .bestehende 
Bewilligungen zur Ausübung eines Wandergewerbes gemäß den Bestimmungen 
der Verordnung vom 29. März 1924, BGBI. Nr. 103, über Wandergewe~be, in der 
Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 109/1925 und der Kundmachung BGBI. 
Nr.199/1950 für 

a) den Einkauf und das Einsammeln von gebrauchten Gegenständen, 
Altstoffen, Abfallstoffen und tierischen Nebenerzeugnissen (Häute, 
Knochen und dgl.) und 

b) gewerbliche Arbeiten im engeren Sinne des Wortes dürfen nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes weiterhin im Umherziehen ausgeübt 
werden. Für die Ausübung dieser Bewilligungen gelten die nachstehenden 
Bestimmungen. 

(2) Befristet erteilte Bewilligungen für die Ausübung eines Wandergewerbes 
gelten als unbefristet. 

(3) Der Inhaber hat die ihm auf Grund der im Abs .. 1 genannten Bestimmungen 
ausgestellte Bewilligungsurkunde bei der Ausübung der Tätigkeit stets 
mitzuführen und auf Verlangen der behördlichen Organe und der Sicherheitsor
gane vorzuweisen. 

(4) Die Verwendung von Hilfskräften, bespannten Fuhrwerken, Lasttieren und 
Kraftfahrzeugen für die Ausübung eines' Wandergewerbes bedarf einer 
Bewilligung der Behörde (Abs. 8). Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn der 
Bewerber um die Bewilligung glaubhaft macht, daß ihm ohne die Verwendung 
von Hilfskräften, bespannten Fuhrwerken, Lasttieren oder Kraftfahrzeugen die 
Ausübung des Wandergewerbes aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht 
zumutbar ist. Die Erteilung einer solchen Bewilligung ist auf der Bewilligungsur
kunde zu vermerken. Im Falle der Bewilligung der Verwendung einer Hilfskraft 
hat die Behörde (Abs. 8) ein Lichtbild dieser Hilfskraft auf der Bewilligungsur
kunde anzubringen. 

(5) Inhaber von Bewilligungen für den Einkauf und das Einsammeln von Alt
und Abfallstoffen dürfen diese Stoffe nur im Inland vcräußern. 

(6) Für den Verzicht auf eine Bewilligung für die Ausübung eines 
Wandergewerbes gelten die Bestimmungen des § 86 sinngemäß. 

, (7) Hinsichtlich der Entziehung einer Bewilligung zur Ausübung eines 
Wandergewerbes hat die Behörde (Abs.8) die Bestimmungen der §§ 87 bis 89 
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J 

sinngemäß anzuwenden; hinsichtlich der Verlustiger klärung des Wandergewer
bes durch das Urteil eines Gerichtes gilt § 90 sinngemäß. 

(8) Unter Behörde im Sinne der vorhergehenden Absätze ist jene 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verstehen, die die Bewilligung zur Ausübung des 
betreffenden Wandergewerbes erteilt hat. Wurde die Bewilligung auf Grund einer 
Berufung oder eines Verlangens gemäß § 73 AVG 1950 nicht von der 
Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, so ist unter Behörde im Sinne der 
vorhergehenden Absätze jene Bezirksverwaltungsb"ehörde zu verstehen, die in 
diesem Fall in erster Instanz die Bewilligung zu erteilen gehabt hätte. 

(9) Eine Verwaltungs übertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder 
mit einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist, begeht, wer bei der 
Ausübung der im Abs. 1 genannten Tätigkeiten den Bestimmungen der Abs. 3 bis 
5 zuwiderhandelt. 

4. (Zu §§ 5 und 6:) 

Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, gelten im Zeitpunkt seines 
Inkrafttretens bereits erlangte Gewerbeberechtigungen als Gewerbeberechtigun
gen für Handwerke, gebundene, freie oder konzessionierte Gewerbe je nach der 
Einstufung, die die betreffende Tätigkeit auf Grund der §§ 94, 103 oder 130 
dieses Bundesgesetzes erhält. 

5. (Zu § 9 Abs. 3:) 

Auf Personengesellschaften des Handelsrechtes, bei denen im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes der gemäß §§ 3 und 55 der Gewerbeordnung 
in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung bestellte 
Geschäftsführer nicht auch ein dem § 14 d Abs. 1 und 4, § 13 e Abs. 2 oder § 23 a 
Abs. 4 der oben angeführten Gewerbeordnung entsprechender Gesellschafter ist, 
findet § 9 Abs. 3 bis zum Ausscheiden des Geschäftsführers oder des befähigten 
Gesellschafters keine Anwendung. 

6. (Zu § 18 Abs. 8 und 9 und § 24 Abs. 2:) 

7. (Zu § 19:) 

(l) Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, erbringen Personen, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Befähigungsnachweis 

""' 

§ 376 Z 4 lautet: 

,,4. (Zu § 5:) 

"-
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(1) Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, gelten erlangte 
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für eine nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
. Vorschriften als konzessioniertes oder gebundenes Gewerbe behandelte Tätigkeit 
erbringen, die nunmehr Teil eines Handwerkes gemäß § 94 dieses Bundesgesetzes 
ist, den Befähigungsnachweis für das entsprechend eingeschränkte Handwerk. 

(2) Personen; die nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Vorschriften den Befähigungsnachweis für ein handwerksmäßiges 
Gewerbe erbringen, das nunmehr Teil eines Handwerks gemäß § 94 ist, erbringen 
den Befähigungsnachweis für dieses Handwerk gemäß § 94. 

(3) Bis die im § 19 Abs. 5 vorgesehene Verordnung, mit der festgelegt wird, für 
welche Handwerke Meisterprüfungen gemeinsam abgelegt werden können, in 
Kraft tritt, können für die im § 1 b Abs. 2 der Gewerbeordnung in der bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung im selben 
Punkt angeführten Hand~erke Meisterprüfungen gemeinsam abgelegt .werden. 

8. (Zu § 20:) 

9. (Zu § 22:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 22 vorgesehenen Verordnungen betreffend den 
Befähigungsnachweis für Gewerbe, die durch § 130 neu unter die konzessionier
ten Gewerbe oder durch § 103 neu unter die gebundenen Gewerbe eingereiht 
wurden, ist, sofern nicht schon durch § 375 Abs. 1 für Bestimmungen über den 
Nachweis der Befähigung V orsorge getroffen wurde, die Befähigung 
nachzuweisen durch Belege, die außer jeden Zweifel stellen, daß wegen' der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Konzessionswerbers, bei gebundenen Gewerben 
des Gewerbeanmelders, auf dem Gebiete der in Aussicht genommenen 

Vor g e s chi a gen eOr Tex t 

oder freie Gewerbe je nach der Einstufung, di~ die betreffende Tätigkeit auf 
Grund des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx erhält . 

(2) Ist der Berechtigungsumfang des Gewerbes, dem die betreffende Tätigkeit 
neu eingereiht wird, größer als der Berechtigungsumfang des im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx bestehenden Gewerbes, so 
gelten, sofern im Abs. 4 nicht anderes bestimmt wird, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx bereits erlangten und gemäß 
Abs. 1 neU:, eingestuften Gewerbeberechtigungen als auf jene Tätigkeiten 
eingeschränkt, die dem bisherigen Berechtigungsumfang entsprechen. 

(3) Bis zur Erlassung der Vorschriften über den Befähigungsnachweis für die 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. xxx neu in die Gruppe der Handwerke oder 
der gebundenen Gewerbe eingestuften Gewerbe ist der Befähigungsnachweis für 
diese Gewerbe nach jenen Vorschriften. zu erbringen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBL Nr. xxx für die bis zu diesem' Zeitpunkt 
bestehenden Gewerbe gelten. Unter den Voraussetzungen des Abs.2 gilt der 
Befähigungsnachweis gemäß dem ersten Satz nur für jene Tätigkeiten als 
erbracht, die dem bisherigen Berechtigungsumfang des neu eingestuften 
Gewerbes entsprechen. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Ni. xxx gemäß 
dem bisher geltenden § 103 Abs. llit. b Z 25 erlangte Gewerbeberechtigungen für 
die uneingeschränkte Ausübung des Handelsgewerbes gelten als Gewerbeberech
tigungen für das Handelsgewerbe gemäß § 126 Z 14." 

§ 376 Z 9 lautet: 
,,9. Soweit bei Gewerben, deren Ausübung den Nachweis einer Befähigung 

voraussetzt, für den Nachweis der Befähigung weder durch dieses 
Bundesgesetz noch durch Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
Vorsorge getroffen wird, ist die Befähigung nachzuweisen durch Belege, die 
außer jeden Zweifel stellen, daß wegen der Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Gewerbeanmelders auf dem Gebiet der in Aussicht genommenen 
gewerblichen Tätigkeit eine fachlich einwandfreie Ausübung dieses 
Gewerbes zu erwarten ist." 
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Geltender Text 

gewerblichel). Tätigkeit eine fachlich einwandfreie Ausübung dieses Gewerbes zu 
erwarten ist. 

9 a. (Zu § 39 Abs. 2:) 

§ 39 Abs. 2 zweiter Satz ist auf juristische Personen und Gewerbeinhaber, die 
keinen Wohnsitz im Inland haben, hinsichtlich jener Personen, deren Bestellung 

. zum Geschäftsführer am 1. Feber 1982 gemäß § 39 Abs. 4 angezeigt oder gemäß 
§ 39 Abs. 5 genehmigt gewesen ist, bis einschließlich 31. Dezember 1986 nicht 
anzuwenden. . 

\ 

9 b. (Zu § 62 Abs. 3:) 

Die Gültigkeit von Legitimationen, die vor dem 1. Jänner 1989 ausgestellt 
wurden, endigt mit Ablauf des 31. Dezember 1989, wenn der Tag der Ausstellung 
länger als fünf Jahre vor dem 1. Jänner 1989 liegt. 

10. (Zu § 68): 

§ 68 Abs. 1 gilt sinngemäß auch für Unternehmen, denen die Auszeichnung, im 
geschäftlichen Verkehr das Bundeswappen der Republik Österreich zu führen, 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verliehen wurde. 

11. (Zu den §§ 74 bis 83:) 

(1) Die §§ 79 bis 83 finden auch auf bestehende, nach den bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschriften genehmigte Betriebsanlagen 
Anwendung. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes errichteten 
Betriebsanlagen, die nach den bisher geltenden Vorschriften nicht genehmigungs
pflichtig waren und nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes genehmi
gungspflichtig wären, bedürfen keiner Genehmigung gemäß § 74 Abs. 2; § 79 und 
§ 81 finden sinngemäß Anwendung. 

(3) Auf die ain 1. Juli 1990 bereits genehmigten Betriebsanlagen sowie auf 
Betriebsanlagen, für die in diesem Zeitpunkt ein Genehmigungsverfahren 
anhängig ist, ist § 77 Abs. 4 nicht anzuwenden. 

(4) Für Betriebsanlagen gemäß Abs.3, in denen zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Abfallwirtschaftsgesetzes mehr als 100 Arbeitnehmer beschäf
tigt sind, ist bis zum 1. Juli 1993 ein Abfallwirtschaftskonzept gemäß § 353 Z 1 

. lit. e zu erstellen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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(5) Wurde beim Betrieb einer Anlage gemäß Abs. 3 mindestens zweimal der 
Tatbestand einer strafbaren Handlung gemäß § 39 Abs. 1 des Abfallwirtschaftsge
setzes verwirklicht und ist wegen der besonderen Gefährlichkeit oder der großen 
Menge der Abfälle, die beim Betrieb dieser Anlage anfallen, eine Beeinträchtigung 
der Interessen gemäß § 1 Abs. 3 Abfallwirtschaftsgesetz anzunehmen, so hat die 
Behörde dem Betriebsinhaber . die Vorlage eines Abfallwirtschaftskonzeptes 
(§ 353 Z 1 lit. c) innerhalb einer angemessenen Frist vorzuschreiben und 
erforderlichenfalls dem § 77 Abs. 4 entsprechende Aufträge zu erteilen. Die 
Behörde hat ein solches Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag des 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie einzuleiten. 

12. (Zu § 94:) 

Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zur 
Ausübung eines handwerksmäßigen Gewerbes berechtigt sind, das nunmehr Teil 
eines Handwerks gemäß '§ 94 ist, sind zur Ausübung dieses Handwerks gemäß 
§ 94 berechtigt. 

13. (Zu § 96 Abs. 4:) 

Zum Verkauf der im § 96 Abs. 4 genannten Fleischgattungen in kleineren als den 
dort genannten Stücken sind auch jene Gewerbetreibenden berechtigt, die von 
der Übergangsbestimmung des § 38 Abs. 3 der Gewerbeordnung in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung Gebrauch gemacht haben. 

14. (Zu § 101:) 

Fahrradmechanikern, die ihre Berechtigung nach den bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Bestimmungen erlangt haben, steht auch die Befugnis 
zur Instandsetzung von Motorrädern mit einem Hubraum von nicht mehr als 
150 cm3 und von Motorfahrrädern zu. 

14 a. (Zu § 103 Abs. 1 lit. a Z 8:) 

Gewerbetreibende, die am 1. Jänner 1992 zur Ausübung des gebundenen 
Gewerbes der Betriebsberater einschließlich der Betriebsorganisatoren (§ 103 
Abs. 1 lit. b Z 4) berechtigt sind, sind auch zur Ausübung der auf den 
Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung berechtigt, 

Vorgeschlagener Text 

Nach § 376 Z 12 wird folgende Z 12 a eingefügt: 

,,12 a. (Elektrotechniker:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx erlangte 
Konzessionen für die Ausübung des Gewerbes der. Elektroinstallation der 
Unterstufe gelten als Gewerbeberechtigungen für die Ausübung des Handwerks 
der Elektrotechniker gemäß § 94 Z 25." 

§ 376 Z 14 a lautet: 

,,14 a. (Zu § 126 Z 1:) 

Gewerbetreibende, die am 1. Jänner 1992 zur Ausübung des gebundenen 
Gewerbes Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren 
(§ 126 Z 29) berechtigt sind, sind auch zur Ausübung der auf den Personenkr~is 
der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung berechtigt, ohne hiefür 

0-

"" \J1 

0-
(1) . .... 
tl:I 
~. 

cf 
(1) 

::: 

N 
'I 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
271 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

ohne hiefür gemäß § 109 a den für diese Tätigkeit vorgeschriebenen Teil des 
Befähigungsnachweises erbringen zu müssen. 

15. (Zu § 103 Abs. 1lit. b Z 1 und 18:) 

(1) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes auf 
Grund einer vor dem Inkrafttretendieses Bundesgesetzes. begründeten 
Gewerbeberechtigung für ein gebundenes Handelsgewerbe zum Handel mit 
Antiquitäten, Kunstgegenständen, Fotoartikeln oder Fotoverbrauchsmaterial 
berechtigt sind und deren Gewerbeberechtigungen nicht ausdrücklich auf den 
Handel mit diesen Waren lauten, djirfen den Handel mit diesen Waren im 
Rahmen ihrer bisherigeri Gewerbeberechtigung nur dann weiter ausüben, wenn 
sIe 

a) nachweisen, daß sie den Handel mit diesen Waren tatsächlich ausgeübt 
haben,und 

b) die w~itere Ausübung der Bezirksverwaltungsbehörde binnen sechs 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anzeigen. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z 1 und Abs. 9 gilt sinngemäß. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen, welche die dort genannten gewerblichen 
Tätigkeiten entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 ausüben, begehen hiedurch 
Verwaltungsübertretungen, die mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden sind. 

(3) Der Befähigungsnachweis für den Antiquitäten- und Kunstgegenstände
handel (§ 104 Abs.1 lit. b Z 1) wird au~h durch Personen erbracht, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Befähigungsnachweis für 
die Ausübung des Handels mit Antiquitäten und Kunstgegenständen nach den bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschriften erbringen; 
hiebei haben sie eine mindestens einjährige kaufmännische Tätigkeit im Handel 
mit Antiquitäten und Kunstgegenständen nachzuweisen. 

(4) Der Befähigungsnachweis für den Fotohandel (§ 103 Abs. Ilit. b Z 18) wird 
auch durch Personen erbracht, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes den Befähigungsnachweis für die Ausübung des Hardels mit 
Fotoartikeln und Fotoverbrauchsmaterial nach den bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschriften erbringen; hiebei 
haben sie eine mindestens einjährige kaufmännische Tätigkeit im Handel mit 
Fotoartikeln und Fotoverbrauchsmateriitl nachzuweisen. 
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gemäß § 183 den für diese Tätigkeit vorgeschriebenen Teil des Befähigungsnach
weises erbringen zu müssen." 
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16. (Zu § 103 Abs. 1 lit. b Z 50:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende Bewilligungen 
zur Ausübung des Viehschnittes gemäß den Bestimmungen der Verordnung vom 
29. März 1924, BGBI. Nr.l03, überWandergewerbe, in der Fassung der 
Verordnung BGBI. Nr. 109/1925 und der Kundmachung BGBI. Nr. 199/1950 
gelten nach Maßgabe ihres sachlichen Inhaltes als entsprechende Berechtigungen 
gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z 50 dieses Bundesgesetzes (Gewerbe der 
Viehschneider). 

18. (Zu § 132 a:) 

(1) Personen, die zur Erzeugung, Bearbeitung und Instapdsetzung der im § 1 
Abschnitt I Z 8 der Verordnung der Bundesregierung vom 22. November 1977, , 
BGBI. Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial angeführten Geräte am l. Jänner 1989 
berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession 
gemäß § 131 Abs. 1 Z 2 lit. a in einem ihrer bisherigen Tätigkeit entsprechenden 
Umfang. Diese Konzession ist Zu erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen 
für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn 
sIe 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der Zeit vom l. Jänner 1988 bis 3l. Dezember 1988 ausgeübt 
haben, und 

b) um die Konzessionserteilung spätestens am 30. Juni 1989 ansuchen. 

Vorgeschlagener Text 

Nach § 376 Z 15 wird folgende Z 15 a eingefügt: 

,,15 a. (Chemischputzerund Wäscher und Wäschebügler:) 

Gewerbetreibende, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 399/1988 eine Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Chemischputzer 
oder für das Gewerbe der Wäscher und Wäschebügler erlangt haben, sind zur 
Übernahme von Arbeiten für das Handwerk der Textilreiniger berechtigt." 

§ 376 Z 16 lautet: 

,,16., (Viehschneider:) 

(1) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx zur Ausübung des Gewerbes der Viehschneider berechtigt sind, 
dürfen das genannte Gewerbe nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 weiter ausüben. 
Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden haben die für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit erforderlichen Geräte in tadellosem Zustand zu erhalten und einen 
entsprechenden Vorrat an Desinfektionsmitteln mit sich zu führen. 

(3) Unmittelbar vor und nach jedem Viehschnitt sind die Geräte und Kleider, 
das Schuhwerk sowie die Hände der bei der Verrichtung Beschäftigten zu 
reinigen und entsprechend zu desinfizieren. Vorher darf ein anderes Gehöft oder 
ein anderer Ort nicht betreten werden." 
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(2) . Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen lJmfang weiter ausüben. 

19. (Zu § 134:) 

§ 134 Abs. 3 gilt, soweit er sich auf § 134 Abs. 1 Z 1 bis 3 bezieht, nicht für Inhaber 
von Berechtigungen, die von der Übergangsbestimmung des Art. IV Z 7 der 
gewerberechtsnovelle 1965, BGBI. Nr. 59, Gebrauch gemacht haben. 

19a. (Zu § 138 Abs.1:) 

Die gemäß § 375 Abs. 1 Z 37 GewO 1973 als Bundesgesetz in Geltung stehenden 
Vorschriften sind, soweit sie auf Faustfeuerwaffen anzuwenden sind, ab dem 
1. Jänner 1986 auch auf andere nichtmilitärische Feuerwaffen als Faustfeuerwaf
fen anzuwenden, soweit nicht § 138 Abs. 1 in seiner ab dem 1. Jänner 1986 in 
Geltung stehenden Fassung besondere Regelungen trifft. 

20. (Zu § 138 Abs. 5:) 

Die Bestimmung des § 138 Abs. 5 über die Aufbewahrung und Ablieferung der 
Waffenbücher findet auf die Waffenbücher und Waffenhandelsbücher, die auf 
Grund derBestimmungen der §§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durchführung des 
Waffengesetzes vom 19. März 1938, deutsches RGBI. I S. 270, in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes vom 31. März 1939, 
deutsches RGBI. I S. 656, geführt worden sind, sinngemäße Anwendung. 

20 a. (Zu § 139:) 

Bereits vor dem 1. Jänner 1986 in den inländischen Verkehr gebrachte 
nichtmilitärische Feuerwaffen, auf die § 139 GewO 1973 in der vor dem 1. Jänner 
1986 in Geltung gestandenen Fassung nicht anzuwenden war, dürfen nach dem 
31. Dezember 1985 .nur dann weiter in den inländischen Verkehr gebracht 
werden, wenn sie mit der Bezeichnung des Gewerbetreibenden, der die Waffe 
erstmals nach dem 31. Dezember 1985 in den inländischen Verkehr gebracht hat, 
und mit einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet sind. 

21. (Zu § 150:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 150 an eine Konzession 
gebunden wurde· (Betrieb von Sprengungsunternehmen), im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes berechtigt sind, bedürfen zur weiteren 
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Ausübung ihrer Tätigkeit eine;Konzession gemäß § 150 in einem ihrer bisherigen 
Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, es 
sei denn,daß die Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 
89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis (§ 151) erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
, dieses Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

22. (Zu § 157:) 

(1) Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, 
BG BI. N r. 179, ein Gewerbe angemeldet haben, das die Verfassung von Plänen 
oder Berechmingen auf de'm Gebiete des Hoch-oder Tiefbaues zum Gegenstand 
hat, dürfen ihre Tätigkeit nur dann weiter ausüben, wenn sie oder ein von ihnen 
nach den gewerberechtlichen Vorschriften bestellter Geschäftsführer oder 
Pächter den in den §§ 9 bis 12 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBL 
Nr. 193, betreffend die Regelung der konzessionierten Baugewerbe, oder in einer 
auf Grund der §§ 22 und 24 dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung den für 
die Erlangung einer Konzession für das Baumeistergewerbe vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis erbringen. . 

(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, 
BGBI. Nr. 179, durch acht Jahre ein im Abs. 1 genanntes Gewerbe ausgeübt haben 
oder in einem zur Verfassung von Plänen oder Berechnungen auf dem Gebiete 
des Hoch- oder Tiefbaues befugten Betriebe einschlägig beschäftigt worden sind, 
sind bei der Erbringung dieses Befähigungsnachweises (Abs. 1) von dem 
Nachweis der Erlernung des Baumeistergewerbes und der praktischen 
Ausbildung befreit, wenn der Befähigungsnachweis nur der Weiterführung des im 
Abs. 1 bezeichneten Gewerbes dient. 

(3) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
vom 17.Juli 1957, BGBI. Nr. 179, eine Berechtigung für das konzessionierte 
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Baumeistergewerbe erlangt haben, in den nicht als ausgenommen erklärten Orten 
(§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193) Arbeiten des 
Zimmermeistergewerbes auch auszuführen, bleibt unberüh.t:t. 

(4) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eine Berechtigung für das konzessionierte Baumeistergewerbe 
erlangt haben, in den nicht als ausgenommen erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193) Arbeiten des Steinmetz- und 
Brunnenmeistergewerbes auch auszuführen, bleibt unberührt. 

(5) Die Befugnis von Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eine Berechtigung für das konzessionierte Baumeistergewerbe 
erlangt haben, die Arbeiten des Gewerbes der Aufstellung von tüftungs-, 
Zentralheizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen (§ 103 Abs. 1 lit. a Z 4 bis 
7) auch auszuführen, bleibt unberührt. . 

(6) Wer ein iin Abs. 1 genanntes Gewerbe ausübt, ohne den dort 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer oder Pächter zu erbringen, oder den im Abs. 2 
aufgestellten Voraussetzungen zu entsprechen, begeht eine Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S oder mit einer Arreststrafe bis zu 
sechs Wochen zu ahnden ist. 

23. 

(1) § 3 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193, über die 
Befugnisse der Maurermeister'ist auf Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eine Berechtigung für das konzessionierte Maurermeisterge
werbe erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

(2) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses B~ndesgesetzes die als 
Voraussetzung für Erteilung einer Konzession für das Maurermeistergewerbe 
vorgesehene Befähigung nachweisen, erbringen hiedurch den Befähigungsnach
weis für das auf die Ausübung von Maurermeistertätigkeiten eingeschränkte 
Baumeistergewerbe . 

24. (Zu§ 158:) 

§ 4 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBI. Nr. 193, über die Befugnisse der 
Zimmermeister ist auf Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
eine Berechtigung für das konzessionierte Zimmermeistergewerbe erlangt haben, 
weiterhin anzuwenden. 
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25. (Zu § 158 Abs. 3:) 

Zimmermeister dürfen die im § 158 Abs. 3 angeführten Arbeiten auch unter der 
Leitung eines Maurermeisters ausführen, der die Konzession zum Betrieb seines 
Gewerbes nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Rechtsvorschriften erlangt hat, oder unter der Leitung eines Gewerbetreibenden, 
der seine Konzession auf Grund der Z 23 Abs. 2 erlangt hat. 

26. (Zu § 159 Abs. 1:) 

Die Befugnis des Steinmetzmeisters zu den im § 159 Abs. 1 Z 3 genannten 
Arbeiten gilt auch unbeschadet des Rechtes jener Maurermeister zu den 
erforderlichen Ausmauerungsarbeiten . für Grabmonumente und Grüfte, die die 
Konzession zum Betrieb ihres Gewerbes nach den bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Rechtsvorschriften erlangt haben, und unbeschadet des 
Rechtes von Gewerbetreibenden, die ihre Konze'ssion auf Grund der Z 23 Abs. 2 
erlangt haben. . 

27. (Zu § 159Abs. 2:) 

Steinmetzmeister dürfen die im § 159 Abs. 2 angeführten Arbeiten auch unter der 
Leitung eines Maurermeisters ausführen, der die Konzession zum Betrieb seines 
Gewerbes nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Rechtsvorschriften erlangt hat, oder unter der Leitung eines Gewerbetreibenden, 
der seine Konzession auf Grund der Z 23 Abs. 2 erlangt hat. 

27 a. (Zu §§ 171 a und 171 b:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die bis einschließlich 31. Dezember 1988 
als freies Gewerbe angemeldet werden kann, und die durch § 171 a Abs. 1 neu an 
eine Konzession gebunden wurde, am 1. Jänner 1989 berechtigt sind, bedürfen 
zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß § 171 a in einem 
ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist 
zu erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen für eine Entziehung der 
Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der Zeit vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezember 1988 befugt 
ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 30. März 1989 ansuchen. 
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(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

28. (Zu § 176 Abs. 2:) 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung von. bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erteilten, nicht auf bestimmte Kehrgebiete gemäß § 176 Abs. 2 
erster Satz eingeschränkten Konzessionen zum Betrieb des Rauchfangkehrerge
werbes berechtigt sind, dürfen Kehrarbeiten nur in den Kehrgebieten verrichten, 
in denen sie ihren Standort haben. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden, die - abgesehen von den 
Fällen gemäß § 176 Abs. 2 zweiter Satz - Kehrarbeiten in einem Kehrgebiet 
verrichten, in dem sie nicht ihren Standort haben, begehenhiedurch eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S, oder mit einer 
Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden ist. . 

(Zu § 173 und § 174:) 

(3) In Personengesellschaften des Handelsrechtes, denen die Konzession für 
das Rauchfangkehrergewerbe vor dem 1. Jänner 1989 erteilt wurde, dürfen nach 
diesem Zeitpunkt juristische Personen und Personengesellschaften des 
Handelsrechtes nicht mehr als persönlich haftende Gesellschafter neu eintreten, 
widrigenfalls die Konzession von der Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen ist. Für 
natürliche Personen, die nach dem genannten Zeitpunkt geschäftsführungs" und 
vertretungsbefugte Gesellschafter einer solchen Personengesellschaftdes 
Handelsrechtes werden, gilt § 173 Abs. 1 Z 4; bei Nichterfüllung dieser 
Bestimmung ist die Konzession gemäß § 173 Abs. 2 zu entziehen. 

(4) Bei juristischen Personen, denen vor dem 1. Jänner 1989 die Konzession für 
das Rauchfangkehrergewerbe erteilt wurde, müssen Personen, die nach diesem 
Zeitpunkt in das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ der juristischen 
Person berufen werden, ihren Wohnsitz im Inland haben und österreichische 
Staatsbürger sein, widrigenfalls die' Konzession durch die Behörde (§ 361 Abs. 1) 
zu· entziehen ist. 

(5) Eine Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes im Sinne des § 173 Abs. 1 
Z 2 und des § 17 4 liegt auch vor, wenn dem Konzessionswerber ein maßgebender 
Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte einer zur Ausübung des Rauchfangkehrer
gewerbes berechtigten juristischen Person zusteht. 

Vorgeschlagener Text 

Dem § 376 Z 28 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Gewerbeberechtigungen von Personengesellschaften des Handelsrechtes im 
Sinne des ersten Satzes, deren persönlich haftende Gesellschafter nach Ablauf von 
fünf Jahren ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX nicht 
ausschließlich natürliche Personen sind, erlöschen mit Ablauf der genannten 
Frist." 

Dem § 376 Z 28 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Gewerbeberechtigungen von juristischen Personen im Sinne des erSten Satzes 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX." 

IV 
'J 
00 

cr-. 
<.-> 
<.J1 

0-
n> .... 
b;j 
~. 

i" 
('b 

::l 

635 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
278 von 293

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



~,e 

Geltender Text 

28 a. (Zu § 180 Abs. 1 Z 2:) 

Gewerbetreibende, die am 1. Feber 1982 zur Ausübung des Gewerbes des 
Betriebes von Schleppliften berechtigt sind, haben bis spätestens 31. Dezember 
1982 die gemäß § 180 Abs.1. Z 2 vorgeschriebene Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. 

29. (Zu § 183:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 183 an eine Konzession 
gebunden . wurde (Erzeugung und Wartung von Luftfahrzeugen und 
Luftfahrtgerät), im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes berechtigt 
sind, bedürfen zur weiteten Ausübung ihrer Tätigkeiten einer Konzession gemäß 
§ 183 in einet11 ihren bisherigen Tätigkeiten auf diesem Gebiet sachlich 
entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist auch ohne die Erbringung des für 
dieses Gewerbe vorgeschriebenen Befähigungsnachweises zu erteilen, es sei denn, 
daß 'die Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 
91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes befugt ausgeübt'haben und . 

b) um die Konzessionserteilung spätestens sechs Monate nach· Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ansuchen. . 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes KonzessIonsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

30. (Zu § 193 Abs. 1 Z 1:) 

Vorgeschlagener Text 

§ 376 Z 30 lautet: 

,,30. (Zu § 175 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX:), 

(1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX 
bereits erlangte Konzession zur Ausübung einer Teilberechtigung gemä~ dem 
bisher geltenden § 208 Abs. 3 Z 1, 2 oder 3 darf als Gewerbeberechtigung für das 
entsprechend der bisherigen Teilberechtigung eingeschränkte Reisebürogewerbe 
weiter ausgeübt werden. 

(2) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX den Nachweis der Befähigung für eine Konzession zur Ausübung einer 
Teilberechtigung des Reisebürogewerbes gemäß dem bisher geltenden § 208 
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31. (Zu § 208:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 208 Abs.·l neu an eine 
Konzession gebunden wurde, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesge
setzes. berechtigt sind, dürfen diese Tätigkeit im Rahmen ihrer bisherigen 
Gewerbeberechtigung weit~r ausüben, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes befugt ausgeübt haben, und 

b) die weitere Ausübung dem Landeshauptmann binnen sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anzeigen.' 

§ 345 Abs. 7, Abs.8 Z 1 und Abs. 9 gilt sinngemäß. 

(2) Gewerbetreibenden, die zur Ausübung der nachstehenden, bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erteilten Konzessionen gemäß der 
Reisebjlroverordnung 1935, BGBI. Nr. '148, berechtigt sind, stehen überdies 
folgende Berechtigungen zu: 

a) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 Iit. a dieser Verordnung die 
Vermittlung und Besorgung von Fahrausweisen sowie die Vermittlung von 
Personenbeförderungen durch Verkehrsunternehmen jeder Art; 

b) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 lit. b dieser Verordnung die 
Vermittlung von Gesellschaftsfahrten; 

c) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 lit. d dieser Verordnung die 
Vermittlung und die Besorgung von Unterkunft oder Verpflegung für 
Reisende und die Führung eines Fremdenzimmernachweises. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Personen, welche die dort genannten gewerblichen 
Tätigkeiten entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 ausüben, begehen hiedurch 
Verwaltungsübertretungen, die mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden 'sind. 

32. (Zu den §§ 220 und 221:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 220 Abs. lader § 221 neu an 
eine Konzession gebunden wurde, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit 
einer Konzession gemäß § 220 oder 221 in einem ihrer bisherigen Tätigkeit 

Vor g e s chI ag e n e r Tex t 

Abs. 3 Z 1,2 oder 3 erbracht haben, dürfen Gewerbeanmeldungen auch mit einer 
Einschränkung erstatten, die einer Teilberechtigung gemäß dem bisher geltenden 
§ 208 Abs. 3 Z 1, 2 oder 3 entspricht." 
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sachlich entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, es sei denn, 
daß die Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 
91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie , 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes befugt ausgeübt haben, 

. b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis(§ 226) erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

33. (Zu § 228:) , 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 228 an eine Konzession 
gebunden wurde (Sterilisierung von Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und 
Handel mit diesen. Gegenständen), im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit 
einer Konzession gemäß § 228 in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich 
entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, ~s sei denn, daß die 
Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 
Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis (§ 230) erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die' im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

33 a. (Zu § 236 a:) 

Personen, die zumindest seit 1. Jänner 1972 zur Ausübung des Optikerhandwerks 
befugt sind, dürfen die durch § 236 a an eine Konzession gebundenen Tätigkeiten 
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im Rahmen der Ausübung· des Optikerhandwerks ab dem 1. Jänner 1977 bis 
längstens 31. Dezember 1977 ausüben, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie die durch § 236 a an eine Konzession gebundenen 
Tätigkeiten während der Jahre 1972 bis 1976 im Rahmen der Ausübung des 
Optikerhandwerks regelmäßig ausgeübt haben, und 

b) die weitere Ausübung dieser Tätigkeiten dem Landeshauptmann bis 
spätestens 31. Jänner 1977 anzeigen. 

~ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z 1 und Abs .. 9 gilt sinngemäß. 

34. (Zu § 244:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 244 vorgesehenen Verordnung, mit der festgelegt 
wird, welche Gase wegen ihrer Gefährlichkeit als hochgiftige Gase im Sinne 
dieses Bundesgesetzes anzusehen sind, gelten Zyangase und T-Gas (Äthylen
oxyd) als solche hochgiftige Gase. 

(2) Bis zur Erlassung der im § 244 vorgesehenen Verordnung, mit der festgelegt 
wird, welche Stoffe wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit zur Bekämpfung von 
Schädlingen nicht verwendet werden dürfen, ist die Verwendung von 
Schwefelkohlenstoff, Tetrachloräthan und Trichloräthylen zur Raumdurchga
sung verboten. 

34 b. (Zu § 260 und § 264 Z 2:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 260 an eine Konzession 
gebunden wurde (Bauträger), am 1. Jänner 1989 berechtigt sind, bedürfen zur 
weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß § 262 a in einem ihrer 
bisherigen Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu 
erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen für. eine Entziehung der 
Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der Zeit vom 1. Jänner 1987 bis 31. Dezember 1988 befugt 
ausgeübt haben, . 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 30. Juni 1989 ansuchen. 

(2) die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben . 

• 
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(3) Bis zur Erlassung der im § 22 vorgesehenen Verordnung betreffend den 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Bauträger ist der gemäß § 264 Z 2 
vorgeschriebene Befähigungsnachweis für dieses Gewerbe durch den Nachweis 
der Befähigung für das konzessionierte Gewerbe der Baumeister (§ 157), der 
Immobilienmakler (§ 259) oder der Immobilienverwaltung (§ 263) z~ erbringen. 

Vorgeschlagener Text 

Nach § 376 Z 34 b wird folgende Z 34 c eingefügt: 

,,34 c. (Ausgleichsvermittler:) 

(1) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx zur Ausübung des Gewerbes der Ausgleithsvermittler berechtigt 
sind, dürfen das genannte Gewerbe nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 weiter 
ausüben. Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr begründet werden. 

(2) Die im Abs .. 1 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, Bücher zu 
führen, aus denen der genaue Inhalt der vermittelten Ausgleiche (Namen der 
Schuldner und Gläubiger, Ausgleichssumme, Ausgleichsquote, allenfalls einzel
nen Gläubigern eingeräumte besondere Voneile, sofern deren Gewährung 
überhaupt zulässig ist, Namen der allfälligen Bürgen) und die Höhe der 
Entlohnung hervorzugehen hat. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die imAbs. 2 
genannten Bücher durch sieben Jahre aufzubewahren. Die Frist von sieben Jahren 
läuft vom Schluß jenes Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung 
vorgenommen wurde. 

(4) Im Falle der Endigung der Gewerbeberechtigung sind die im Abs.2 
genannten Bücher an die Bezirksverwaltungsbehörde abzuliefern. 

(5) Den im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden ist jegliche Werbung, 
insbesondere die Werbung für ihre Tätigkeit in Zeitungen, Rundschreiben u. dgl., 
untersagt. Sie dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Aufforderung 
Schuldner weder persönlich aufsuchen noch sie durch dritte Personen aufsuchen 
lassen, um ihnen ihre Vermittlungstätigkeit anzubieten oder ihnen einen 
Ausgleich nahezulegen, noch dürfen sie ihnen unaufgefordert auf andere An ihre 
Tätigkeit anbieten. 

(6) Eine Ausnahm,e vom Verbot des Abs. 5 besteht nur für die Fälle, in ,denen 
dem Ausgleichsvermittler hinsichtlich eines Schuldners nachweislich bekannt ist, 
daß dieser die Eröffnung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens oder ein 
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Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragt oder der Schuldner mehr als 
drei Gläubigern einen außergerichtlichen Ausgleich angetragen hat. 

(7) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind zur berufsmäßigen 
Parteienvenretung in Insolvenzverfahren vor dem Gerichtshof erster Instanz I,md 
vor Behörden befugt. Die' im Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind 
verpflichtet, beim Verkehr mit den Gläubigern der von ihnen vertretenen 
Schuldner ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sie als Vertreter dieser 
Schuldner auftreten." 

35. (Zu § 283:) 

Die Bestimmungen des § 283 Abs. 4 über die Aufbewahrung der Pfandleihbücher 
finden auf die Pfandleihbücher, die auf Grund der Bestimmungen §§ 1 bis 2 ader 
Verordnung vom 24. April 1885, RGBI. Nr.49, betreffend den Betrieb des 
pfandleihergewerbes, in der Fassung der Verordnungen vom 10. Mai 1903, 
RGBI. Nr. 115, und vom 28. November 1917, RGBI. Nr. 470, geführt worden 
sind, sinngemäß Anwendung. 

36. (Zu § 323 a:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 323 a an eine Konzession 
gebunden wurde (Überlasssung von Arbeitskräften), am 30. Juni 1988 berechtigt 
sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit' nach diesem Zeitpunkt 
einer Konzession gemäß § 323 a in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich 
entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu eneilen, es sei denn, daß die 
Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 
Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der Zeit vom 1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988 befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer(§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis (§ 323 b Abs. 1 Z 1) erbringen, 

c) im Falle, daß sie juristische Personen oder Personengesellschaften des 
Handelsrechtes sind, ·ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im Inland 
haben, 

d) um die Konzessionserteilung spätestens am 30. September 1988 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 . genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen U~fang weiter ausüben. 
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36 a. (Zu § 323 i:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 323 i an eine Konzession 
gebunden wurde (Errichtung von Alarmanlagen), am 1. Jänner 1989 berechtigt 
sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß 
§ 323 i in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. 
Diese Konzession ist zu erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen für eine 
Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
während der Zeit vom l.Jänner 1988.bis 3i. Dezember 1988 befugt 
ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) den 
Befähigungsnachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 30. Juni 1989 ansuchen. 

(2) Die ün Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

. 37. (Zu § 323 e:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch § 323 e an eine Konzession 
gebunden wurde (Lebens- und Sozialberater), am 31. Dezember 1988 berechtigt 
sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit nach diesem Zeitpunkt 
einer Konzession gemäß § 323 e in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich 
entsprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, es sei denn, daß die 
Voraussetzungen für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 
Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine Konzession gebundene Tätigkeit 
zum oben angeführten Zeitpunkt befugt ausgeübt haben, 

b) den Befähigungsnachweis (§ 323 f)erbringen und 
c) um die Konzessionserteilung spätestens am 31. März 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über ihr rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre 
Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

38. 
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39. 

Wenn in anderen als den in Z 38 genannten Fällen Rechtsvorschriften auf die 
Strafbestimmungender Gewerbeordnung verweisen, sind für Übertretungen 
dieser Rechtsvorschriften, sofern keine Übertretung gemäß §§ 366 bis 368 dieses 
Bundesgesetzes vorliegt, die im § 368 Z 17 vorgesehenen Strafen zu verhängen. 

40. (Zu § 325:) 

(1) Gelegenheitsmärkte ("QuasimärkteH
), die vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes mehr als dreimal abgehalten worden sind, dürfen während drei 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auch ohne die gemäß § 325 
erforderliche Bewilligung abgehalten werden.· - -- . 

(2) Bei Erteilung von Bewilligungen zur Abhaltung von im Abs. 1 genannten 
Gelegenheitsmärkten entfällt die sonst gemäß § 329 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 327 Abs. 3 vorgeschriebene Prüfung, ob ein Bedarf nach der Abhaltung eines 
Gelegenheitsmarktes besteht. 

41. (Zu § 326 Abs. 3:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 326 Abs .. 3 vorgesehenen Verordnung, mit der 
jene Waren bezeichnet werden, die auf Märkten nicht feilgehalten werden 
dürfen, ist das Feilhalten von Bettfedern, Obstbäumen, Obststräuchern und 
Reben auf Märkten verboten. 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs. 1 übertritt, begeht eine Verwaltungsübertre
uing, die mit einer Geldstrafe bis zu 2.0 000 S oder mit einer Arreststrafe . bis zu 
vier Wochen zu ahnden ist. . 

42. (Zu §§ 349 und 352:) 

.&. 

§ 376 Z 42 lautet: 

,,42. (Zu § 351 :) 
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Ist eine Tätigkeit, die bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. XXX an eine Konzession gebul).den war, neu in die Gruppe der gebundenen· 
Gewerbe eingestuft wordell und ist der Befähigungsnachweis auf Grund des § 376 
Z 4 Abs. 3 durch das Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu 
erbringen, so ist bis zur Erlassung der Verordnung über den Befähigungsnachweis 
für das betreffende gebundene, Gewerbe die Prüfung vor einer Kommission 
abzulegen, die vom Landeshauptmann zu bestellen ist. Im übrigen gilt § 351 
Abs. 2 bis 4." . 
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43. (Zu § 374 Abs. 2:) 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden 
bundesrechtlichen Bestimmungen betreffend Befugnisse zu den im § 2 Abs. 1 
genalmten Tätigkeiten werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

44. 

(1) Den zur Ausübung des Mechanikergewerbes im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundtesgesetzes, berechtigten Gewerbetreibenden stehen 
weiterhin die Befugnisse gemäß, § 1 b Abs. 4 der Gewerbeordnung in der im 
Zeitpunkt des Inkraftretens dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung zu. 

(2) Den Getreidemüllern (§ 94 Z 20) steht weiterhin die Befugnis gemäß § 1 b 
Abs. 5 der Gewerb~ordnung in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

, geltenden Fassung zu. 

45. 

46. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen des Ladenschlußge
setzes, BGBL Nr.156/1958, in der Fassung der Ladenschlußgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 203/1964, bleibt § 96 e Abs~ 4 der Gewerbeordnung in der bis zum 

-Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung weiterhin aufrecht. 

(2) Wer die gemäß Abs. 1 aufrecht~rhaltene Bestimmung nicht einhält, begeht 
eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S oder mit 
einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist.' , 

47. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen bleiben die §§ 72, 73 
und 76 bis 78 e, 82 bis 84, 86, 88 und 90 bis 92 der Gewerbeordnung in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung aufrecht. 

(2) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen begeht eme 
Verwaltungsübertretung, wer den Bestimmungen 

a) der §§ 78 bis 78 b, 88 oder 90 der Gewerb~ordnung in der bis zum 
Inkrafttreten' dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung, 

zuwiderhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 2 ist mit einer Geldstrafe bis zu 
30 000 S oder mit einer Arreststrafe bis zu drei Monaten zu ahnden. 
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(4) Auf die gemäß Abs. 2 und 3 verhängten Geldstrafen ist § 372 Abs. 1 nicht 
anzuwenden. 

ReaIgewerbe und DominikaIgewerbe 

§377. (1) Ein Realgewerberecht oder Dominikalgewerberecht, das zu einer 
Tätigkeit berechtigt, die dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 
unterliegt, gilt nach Maßgabe seines sachlichen Inhaltes als entsprechende 
Berechtigung im Sinne dieses Bundesgesetzes, sofern sein Inhaber binnen drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses"Bundesgesetzes der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzeigt, daß er von dieser Berechtigung Gebrauch machen will. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat die Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu 
nehmen, wenn der ," Inhaber des Realgewerbes oder Dominikalgewerbes 
nachweist: 

1. den Bestand des Realgewerberechtes oder Dominikalgewerberechtes . im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes und 

2. daß das Realgewerbe oder Dominikalgewerbe innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor Erstattung der Anzeige ausgeübt worden ist. . 

Treffen die Voraussetzungen gemäß Z 1 oder Z 2 nicht zu, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde dies mit Bescheid festzustellen und die Ausübung des 
Gewerbes zu untersagen. Der administrative Instanzenzug geht bis zum 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelgeneheiten. 

(2) Sind zwei oder' mehrere Personen Inhaber des Realgewerbes . oder 
Dominikalgewerbes, so gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß der Inhaber der 
Gewerbeberechtigung jene physische oder juristische Person oder Personenge
sellschaft des Handelsrechtes ist, die von den Inhabern des Realgewerbes oder 
Dominikalgewerbes der Bezirksverwaltungsbehörde bekanntgegeben wird. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in dem Bescheid, mit dem sie die 
Anzeige zur Kenntnis nimmt, den Inhaber, den Bestand und den· Umfang der 
Gewerbeberechtigung im Sinne' dieses Bundesgesetzes, bei Gastgewerben 
überdies die Betriebsart, die Betriebsräu:me und die allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen, festzustellen. 

(4) Realgewerberechte und Dominikalgewerberechte, für die keine Anzeige 
. gemäß Abs. 1 erstattet worden ist, erlöschen nach drei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes. Realgewerberechte und Dominikalgewerberechte, bei 
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denen die Anzeige gemäß Abs. 1 erstattet wurde, erlöschen mit Rechtskraft des 
Bescheides gemäß Abs. 1. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem zuständigen Grundbuchsgericht 
die radizierten Gewerberechte und Dominikalgewerberechte zwecks Löschung 
im Grundbuch nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes, in den Fällen des Abs. 1 nach Rechtskraft des Besch~ides, 
bekanntzugeben. . 

(6) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf die Inhaber von Realgewerben 
und Dominikalgewerben, die des Rechts zur Ausübung auf Grund des § 139 
Abs. 3 der Gewerbeordnung in der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung verlustig erklärt worden sind. 

(7) Bis zu dem Zeitpunkt des Erlösehens der Realgewerberechte und 
Dominikalgewerberechte im Sinne des Abs. 4 sind die bisher geltenden 
Vorschriften für Realgewerbe und Dominikalgewerbe auf diese Gewerbe weiter 
anzuwenden. 

(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 und 3 dürfen das 
Gewerbe nur ausüben, wenn sie den erforderlichen Befähigungsnachweis 
erbringen; ansonsten haben sie einen Geschäftsführer (§ 39) zu bestellen. 

(9) Eine Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 und 3 erlischt, wenn der Betrieb 
des Gewerbes nicht binnen drei Jahren nach Rechtskraft des Bescheides gemäß 
Abs. 1 und 3 aufgenommen worden ist. 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 3 ausübt, ohne selbst oder durch einen 
von ihm bestellten Geschäftsführer den erforderlichen Befähigungsnachweis zu 
erbringen, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
30000 S oder mit einer Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

Verlagsindustrielle Unternehmungen 

§ 378. Verlagsindustrielle Unternehmungen der Stickerei-, Spitzen-, 
Gardinen-, Posamenten-, Kunstblumen-, Schmuckfedern- und Zwirnknopfer
zeugung und der Konfektion von Textilwaren, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Gewerberechtsnovelle 1952, BGBI. Nr. 179, auf Grund einer 
entsprechenden Gewerbeberechtigung betrieben worden sind, dürfen -
abgesehen von den ihren Inhabern auf Grund der bisherigen Gewerbeberechti-
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gung weiterhin zustehenden Befugnissen -- auch von deren Rechtsnachfolgern 
hinsichtlich des Unternehmens ungeachtet etwaiger einer solchen Gewerbebe
rechtigung entgegenstehender gewerberechtlicher Bestimmungen auf Grund 
einer der bisherigen gleichen Gewerbeberechtigung fortbetrieben werden. Dies 
gilt sinngemäß auch für den Inhaber im Falle der Verlegung des Betriebes (§ 49 
Abs. 1).' -

Anhängige Vedahren 

§ 379. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auch auf strafbare 
Handlungen oder Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem Inkrafttreten 
begangen worden sind, sofern diese dadurch nicht einer strengeren Behandlung 
unterliegen als nach den bisher geltenden Vorschriften. 

(2) Im übrigen sind die Vorschriften dieses Bundesgesetzes auf die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch hicht abgeschlossenen 
Verfahren anzuwenden. 

_____________________________________________________ '~~~ ____ ~A ____________ __ 

Vorgeschlagener Text 

Dem § 379 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Anhängige Ansuchen um die Erteilung einer Konzession für ein Gewerbe, 
das neu in die Gruppen der Handwerke, nicht bewilligungspflichtigen 
gebundenen Gewerbe oder freien Gewerbe eingestuft wurde, gelten mit dem 
Inkrafttreten der Neueinstufung als bei der Bezirksverwaltungsbehörde des, 
Standortes erstattete Gewerbeanmeldungen. Handelt es sich um ein Gewerbe, das 
nunmehr in die Gruppe der bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe fällt, so 
gilt das Anbringen als Ansuchen um Erteilung der betreffenden Bewilligung. 

(4) Anhängige Ansuchen um Genehmigung der Bestellung eines Geschäftsfüh
rers, der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter und der 
Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung des Gewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte sowie um Bewilligung der Ausübung des Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte, der Verlegung des Betriebes des Gewerbes in ~inen 
anderen Standort und der Verlegung des 'Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in . 
einen anderen Standort gelten, sofern' sie Gewerbe betreffen, die neu in die 
Gruppe der Handwerke, nicht bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerbe oder 
freien Gewerbe eingestuft werden, mit dem Inkrafttreten der Neueinstufung als 
bei der jeweils zuständigen Behörde erstattete Anzeigen." 
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Geltender Text 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

§ 380. (1) Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Bundes auf die durch 
dieses Bundesgesetzes aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, treten an 
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Auf Angelegenheiten, die durch ausdrücklich aufrechterhaltene Vorschrif
tengeregelt sind, sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes - soweit sie 
nicht schon unmittelbar gelten - anzuwenden. 

3. Sc h I u ß b e s tim m u n gen 

§ 381. (1) Dieses Bundesgesetz tritt sechs Monate nach dem semer 
Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund def Vorschriften dieses Bundesgese~zes können 
bereits von de,m seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Diese 
Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 4 bis 8 nicht 
anderes bestimmen, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, in 
Angelegenheiten des Betriebes von Schleppliften hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Bestimmungen jedoch der Bundesminister für öffentlicheWirtschaft 
und Verkehr, betraut, und zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres hinsichtlich des 
§ 133 Abs. 6, des § 135 Abs. 1 und 2, des § 138 Abs. 3, des § 139, des § 147, 
.des § 238 Abs.3, des § 375 Abs. 1 Z 37 und hinsichtlich jener 
Bestimmungen, die eine Mitwirkung der Sicherheitsbehörden I. oder II. 
Instanz vorsehen (§ 138 Abs.4 und 5, § 140 Abs.2, § 141, § 142, § 273 
Abs: 3, § 283 Abs. 5, § 313 Abs. 2, § 321 Abs. 2, § 3231 Abs. 2, § 376 Z 20) 
sowie hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 52 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 142 
und des § 322, soweit diese Bestimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz hinsichtlich des § 322, 
soweit diese Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundesministers vorsieht; 

VorgeschlagenerText 

§ 381 Abs. 3 lautet: 

-,,(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 4 bis 8 nicht 
anderes bestimmen, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, in 
Angelegenheiten des Betriebes von Schleppliften hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Bestimmungen jedoch der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr, betraut, und zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres hinsichtlich des § 50 
Abs. 3, des § 57 Abs. 2,. des § 196 Abs. 6, des § 199 Abs. 1, des § 202 Abs. 3, 
des § 206, des § 208, des § 233 Abs. 3, des § 375 Abs. 1 Z 37 und hinsichtlich 
jener Bestimmungen, die eine Mitwirkung der Sicherheitsbehörden 
vorsehen (§ 202 Abs. 4 und 5, § 204, § 205 Abs. 1, § 206, § 214, § 233 Abs. 5, 
§ 246 Abs. 2, § 259 Abs. 2 und § 376 Z 20); 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hinsichtlich des § 18 Abs. 5. und des § 22 Abs. 5 und 8, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bundesministers vorsehen; 
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Geltender Text 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und' SPOrt 
hinsichtlich des § i8 Abs. 8 und 10, des § 22 Abs. 5 und 8 und des § 24 
Abs. 2 und 4, soweit diese Bestimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen; 

4. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hinsichtlich des § 22 Abs. 11, des § 71 Abs. 3, 4, 6 und 7, des § 72 Abs. 2, des 
§ 76 Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. 1, des § 82 a Abs. 1, des § 135.Abs. 1 und 2, 
des § 244 und des § 323 c; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des 
§ 322, soweit diese Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundesministers 
vorsieht; 

6. im Einvernehmen mit dem Bund~sminister für Land·· und Forstwirtschaft 
hinsichtlich des § 76 Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. l,des § 82 a Abs. 1, des 
§ 326 Abs. 3 und des § 374 Abs. 1 Z 106; . 

7. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hinsichtlich des § 186 Abs. 2 und 4 sowie hinsichtlich des § 322, 
soweit diese Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundesministers vorsieht; 

8. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung 
hinsichtlich des § 24 Abs. 6 und des § 376 Z 18 und des § 135 Abs. 1 und 2, 
des § 138 Abs. 3, des § 141, des § 142 und des § 322, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bundesministers vorsehen, sowie 
hinsichtlich des § '139 Abs.l, soweit diese Bestimmung sich auf militärische 
Waffen bezieht; 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
hinsichtlich des § 142, soweit diese Bestimmung die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsieht; 

10. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
. Forschung hinSichtlich des § 18 Abs. 8 und 10, des § 22 Abs. 5 und 8 und 
des § 24 Abs. 2 und 4, soweit diese Bestimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen; 

11. im Einvernehmen' mit dem Bundeskanzler hinsichtlich des § 24 Abs. 3, des 
§ 72 Abs. 2, des § 76 Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. 1, des § 235, des § 244 und 
des § 326 Abs. 3 sowie hinsichtlich des § 22 Abs. 5 und 10, des § 24 Abs. 4, 
des § 50 Abs. 3, des § 52 Abs. 3 und des §57 Abs. 2, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung des Bundeskanzlers vorsehen; 

12. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hinsichtlich des § 22 Abs. 10, des §72 Abs. 2, des § 76 Abs. 1 und 2, 

_ ..... 

Vorgeschlagener Text 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister ·für Arbeit und Soziales 
hinsichtlich' des § 2 Abs. 4 a, des § 22 Abs. 11, des § 71 Abs. 3,4,6 und 7, des 
§ 72 Abs. 2, des § 76 Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. 1, des § 82 a Abs. 1 und des 
§ 253; . 

4. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr hinsichtlich des § 173 Abs. 2 und 4; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung 
hinsichtlich des § 199 Abs: 1, des § 202 Abs.3 und des § 205 Abs. 1 und 2, 
soweit diese Bestimmungen sich auf militärische Waffen und militärische 
Munition beziehen; , _ . 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 72 Abs~ 2, des § 76 Abs. 1 
und 2, des § 82 Abs. 1, des § 82 a Abs. 1 und des § 120; 

7. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
hinsichtlich des § 18 Abs.5 und des § 22 Abs.5 und 8, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bundesministers vorsehen; 

8. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hinsichtlich des § 2 Abs. 4 a; 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 69 
Abs. 2 1. Satz sowie des § 73 Abs. 6." 
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Geltender Text 

des § 82 Abs. 1, des § 82 a Abs. 1 und des § 244 sowie hinsichtlich des § 50 
Abs. 3, des § 52 Abs. 3 und des § 57 Abs. 2, soweit diese Bestimmungen die 
Mitwirkung dieses Bundesministers vorsehen. 

(4) Mit der Vollziehung des § 54 Abs. 3 und des § 60 ist der Bundesministers für 
Justiz betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 79 a Abs. 2 ist der Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie betraut. 

(8) Mit der Vollziehung des § 376 Z 47 ist der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministern betraut. 

Artikelt 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr.50/1974, zuletzt geändert durch 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 399/1988, wirdwie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 18 lautet: 

,,18. die Herausgabe, das Herstellen und das Verbreiten periodischer 
Druckwerke durch das Medienunternehmen des Medieninhabers sowie 
den Kleinverkauf solcher Druckwerke,. ausgenommen das Sammeln von 
Bestellungen auf seltener als einmal wöchentlich erscheinende periodische 
Druckwerke bei Privatpersonen im Sinne des § 57 Abs. 1;" 

2. § 58 lautet: 

,,§ 58. Für das Sammeln von Bestellungen auf seltener als einmal wöchentlich 
erscheinende periodische Druckwerke bei Privatpersonen gelten sinngemäß § 57 
Abs. 2 bis 4 sowie die §§ 59 bis 62." 

Artikel 11 

1. Artikel I tritt mit 1. Juni 1989 in und mit31. März 1993 außer Kraft. 

2. Die. Zuständigkeit zur V ollziehun'g des Art, I dieses Bundesgesetzes richtet 
sich nach § 381 Abs, 3 bis 8 der Gewerbeordnung 1973. 

f 

Vor g e sc h lag e n e r Text 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz BGBl. NI. 254/1989 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr, 686/1991 wird wie folgt geändert: 

Im Art. II Z 1 entfallen die Worte "und mit 31. März 1993 außer". 
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